
THURGAUISCHE BEITRAGE 
ZUR 

VATERLAND ISCHEN 
GESCHICHTE 

t· i 
t '-.'0.....,, ~ 

UENf 

Heft 96 für das Jahr 1959 

Herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons Thurgau 

Redaktor: Dr. E. Leisi 



1959 
Druck von Huber & Co. AG, Frauenfeld 



r* 

Inhalt 

Ernst Lcisi, ])er Historische Verein des Kantons Thurgau 
von 1859 bis 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Hugo Hungcrbühler, Staat und Kirche ün Thurgau während 
Hclvetik und Mediation 1798 bis 1814, III. Teil....... 45 

Thurgaucr Chronik 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 

Thurgauischc Geschichtsliteratur 1958... . . . . . . . . . . . . . . . 320 

Verzeichnis der Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 29 



Regeln für die Auji1ah111e von Arbcite11 
in die << Thurgauischen Beiträge zur vaterldndischen Geschichte>> 

r. Die Aufuahrne erfolgt durch Beschluß des Vorstandes. 

2. Für den Inhalt der einzelnen Aufsätze sind allein die Verfasser 

verantwortlich. 

3. Jeder Verfasser erhält auf Wunsch unentgeltlich 25 Sonder

abzüge seiner Arbeit in Umschlag, kleine Aufsätze mit Rücken

falz; für weitere Exen1plare sind die Mehrkosten zu bezahlen. 



Der Historische Verein des Kantons Thurgau 

von I 859 bis 1959 

Von Ernst Leisi 

Mit fünf Abbildungen 



INHALT 

I. Die Gründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2. Dekan Johann Adam Pupikofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

3. Der Historische Verein unter Pupikofcrs Leitung . . . . . . . 13 

4. Johannes Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

5. Das Thurgauische Urkundenbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

6. Die Präsidenten G. Büeler und A. Leutenegger . . . . . . . . . 29 

7. Ihre Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 

8. Das letzte Vierteljahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 



1. Die Grii11du11g 

Es ist eine sy1npathische Eigentün1lichkeit der Sch\veiz, daß (1st jeder I(anton 
eine eigene Historische Gesellschaft oder sogar deren 111ehrere aufvYeist, \vährend 
iin nahen Ausland die Sitze solcher Vereinigungen viel weiter auseinanderliegen. 
So finden \vir auf der östlichen Seite des Bodensees jenseits der Gebiete des alten 
Vereins für Geschichte des Bodensees (gegründet 1868), des Vereins «Montfort» 
iin Vorarlberg und des vor drei Jahren ins Leben gerufenen Hegauer Vereins erst 
in \veiter Ferne wieder historische Gesellschaften, nän1lich in Donaueschingen, 
Uhn, Ken1pten und Innsbruck. In der Schweiz hatten die 111eisten Kantone den 
Ehrgeiz, ihre Geschichte durch ihre eigenen Historiker erforschen zu lassen. Dieses 
Bestreben hat auch das kleine Fürstentu111 Liechtenstein angesteckt, das nicht größer 
ist als der thurgauische Bezirk Münchwilen. Aber der löbliche Wetteifer zeigt 
auch einige Schattenseiten; denn er hat eine \veitgehende V erzettelung der 
historischen Arbeit niit sich gebracht, so daß jedern1ann, der sich in der Schweiz 
über die schon geleistete Forschung orientieren vvill, eine große Zahl von Publika
tionen durchsehen muß. Außerden1 haben n1anche historische Vereine Mühe, ihre 
Veröffentlichungen regeln1äßig herauszugeben, weil ihr Gebiet zu klein ist und 
deshalb wenig wissenschaftlich arbeitende Geschichtsliebhaber aufweist. 

Die Ursprünge einer so vielfältigen Geschichtsforschung fallen größtenteils ins 
neunzehnte Jahrhundert. Voran gingen die Städte niit alter Tradition, ztnnal wenn 
in ihnen noch Hochschulen starke Anregungen gaben, so Basel, Zürich, Genf und 
Freiburg, deren geschichtsforschende Gesellschaften in der ersten Hälfte des Jahr
hunderts ihre Arbeit begannen. Die meisten Vereine bildeten sich jedoch erst nach 
dem Entstehen des schweizerischen Bundesstaates, und der Thurgau 111uß sich 
dabei durchaus nicht den Vorwurf 1nachen, daß er spät aufgestanden sei. Ein Blick 
auf unsere Nachbarschaft zeigt, daß zwar die Antiquarische Gesellschaft in Zürich 
schon 1832 entstanden ist; dann wird es aber 1856, bis sie einen Nachfolger erhält, 
nämlich den Historisch-Antiquarischen Verein des Kantons Schaffhausen. Das Ge
burtsjahr der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau und zugleich des Hi
storischen Vereins des Kantons St.Gallen ist 1859; sie können also den Abschluß 
ihres ersten Jahrhunderts zusamn1en mit den Thurgauern feiern. Der uns räumlich 
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an1 nächsten liegende Verein in Winterthur ist erst 1872 an seine Arbeit gegangen. 
Beiläufig sei hier noch erwähnt, daß die Naturforschende Gesellschaft des I{antons 

Thurgau auf Anregung von Dr. n1ed. Kappeler in Frauenfeld et,vas früher als der 
Historische Verein, nän1lich an1 26. Juni r 8 54 in1 1-Iolzhof bei Leut1nerken, ge
gründet ,vorden ist. 

Gründer der Historischen Vereine waren teils einzelne, für die geschichtliche 
Forschung interessierte Männer, teils schon bestehende Gesellschaften, bei denen 
vorher die 1-Iistorie ein Teilgebiet ihrer Tätigkeit ge,vesen ,var, bis sie erkannten, 
daß sie sich dan1it zu viel Arbeit aufgeladen hatten. So ,vundern ,vir uns nicht 
darüber, daß die Zürcher Antiquarische Gesellschaft den später als Pfahlbaufor
scher berühn1t gewordenen Professor Ferdinand E. IZeller zun1 Vater hat, und daß 
in St. Gallen der hervorragende R.edaktor des Urkundenbuchs, Dr. Hern1ann 
Wartn1ann, zun1 erstenn1al die Freunde der Geschichte zusan1n1engerufen hat. 1111 

Thurgau hatte sich die Gen1einnützige Gesellschaft ursprünglich auch die Erfor
schung der Geschichte des Kantons in ihr Progran1n1 geschrieben; dann sah sie aber 

ein, daß für eine so große Aufgabe eine besondere Arbeitsgruppe gebildet werden 
müsse, und gründete deshalb den Historischen Verein. Dagegen hat in Appen
zell die Ge111einnützige Gesellschaft die Geschichtsforschung bis zun1 jetzigen 
Tag selber in der Hand behalten. Deshalb läuft der Schriftenaustausch des Thur
gauischen Historischen Vereins ausnahn1s,veise in jenen1 Kanton nicht über eine 
besondere geschichtsforschende Vereinigung, sondern über die Gemeinnützige 
Gesellschaft. 

Natürlich geht auch da, wo ein ganzer Verein etwas Neues gründet, die erste 
Anregung von einer einzelnen, besonders interessierten Persönlichkeit aus. In 
unsern1 Kanton erwartet n1an ohne weiteres, daß Pupikofer, nachden1 er die erste 
große wissenschaftliche Arbeit zur Geschichte des Thurgaus geleistet hatte, auch 
hier an die Spitze getreten sei. In der Tat berichtet das älteste Protokoll des 1-li
storischen Vereins folgendes darüber: «Die Anregung ging von de111 Manne aus, 
der zuerst die Geschichte unseres Thurgaus erforscht und die Ergebnisse in seiner 
Thurgauischen Geschichte veröffentlicht hat. Mit ihn1 besprach sich ein benach
barter An1tsgenosse, Pfarrer Sulzberger in Sitterdorf, der in seiner Vorliebe für 
historische Studien Belehrung und Anregung suchte. Hie und da ,vurde die Frage 
aufgeworfen, ob es nicht auch in1 Thurgau n1öglich wäre, einen Historischen 
Verein zu gründen. Als man diesen Wunsch einen1 tätigen Mitglied der Gen1ein
nützigen Gesellschaft, das seine Freude daran hat, Gutes ins Werk zu setzen, niit
teilte, ern1angelte dieses nicht, bei den1 ebenfalls un1 unsere thurgauische Ge
schichte verdienten Präsidenten der Thurgauischen Gemeinnützigen Gesellschaft, 
Dekan Mörikofer in Gottlieben, anzuklopfen. Mörikofer fand, daß diese Gesell-



5 

schaft, die in unsern1 Kanton schon so viele gute Anstalten ins Leben gerufen hätte, 
auch für die Entstehung eines Historischen Vereins wirken solle.» 

Dieses Protokoll ist von P(1rrer Huldreich Gustav Sulzberger, den1 ersten 
Aktuar des Historischen Vereins, geschrieben, darf also durchaus als zuverlässig 
gelten. Das « tätige Mitglied der Ge111einnützigen Gesellschaft» ist augenscheinlich 
der Bruder des Aktuars, R.egierungsrat Johann Ludvvig Sulzberger. Die beiden 
Brüder haben also wirklich ein großes Verdienst u111 die Gründung des Vereins, 
und es ist vielleicht richtig, vvenn Dr. Th. Greyerz in seinen1 «Lebensbild Johann 
Kaspar Mörikofers» (Beilage zun1 Bericht der Thurgauischen Kantonsschule 
1942/43, S. 74) 111eint: «Die Initianten waren die Gebrüder Sulzberger»; aber so
wohl Mörikofer wie Pupikofer waren gleichfalls bei der Gründung beteiligt. 

Der Träger des neuen Gedankens war nun aber zunächst Dekan Mörikofer als 
Präsident der Gen1einnützigen Gesellschaft. In der Frühjahrssitzung von1 15. Mai 
1858, die in Frauenfeld stattfand, brachte er eine wohlbegründete Motion vor. 
Darin wies er auf den Reichtun1 des Thurgaus an historischen Baudenkn1älern hin 
und auf die bisher ganz geringe Auswertung der in großer Zahl vorhandenen Ur
kunden; er beantragte deshalb die Gründung eines Historischen Vereins. Seine 
Anregung fand in der Versan1n1lung eine unerwartet lebhafte Zustin1n1ung. Die 
Historiker Pupikofer und Sulzberger wünschten vor allein, daß die Bestände der 
Klosterarchive geordnet und zugänglich gen1acht würden. Pfarrer Haffter (Keß
wil) betonte, daß die Kenntnis der alten Akten oft er1nögliche, ausbrechende 
Streitigkeiten, etwa über Fahrrechte, Gen1eindeboden oder Waldanteile, in1 Keime 
zu ersticken. Präsident Ran1sperger erklärte, es sei eine Ehrensache des Kantons, 
die Urkunden zu ordnen. Dagegen wünschte sich Kirchenrat Aepli (Gachnang) 
lieber nicht einen neuen Verein, an den man Beiträge zu zahlen hätte, sondern zog 
es vor, daß die Geschichtsforscher eine Sektion der Gen1einnützigen Gesellschaft 
bilden würden. Auf Antrag von Regierungsrat Sulzberger erteilte die Versan1n1-
lung der Direktionsko1nn1ission den Auftrag, zusan1n1en nüt beigezogenen Fach
leuten einen bestimn1ten Antrag über die Gründung eines Historischen Vereins 
auszuarbeiten. 

Dieser Antrag wurde erst ein Jahr später, in der Sitzung vom 8. Mai 1859, in 
Frauenfeld vorgelegt, dort aber einstin1n1ig angenon1n1en. Seine vvichtigsten Be
stin1n1ungcn lauten: «Die Thurgauische Gen1einnützige Gesellschaft beschließt die 
Aufstellung eines Historischen Vereins, welcher zugleich eine Sektion der Gesell
schaft bildet und deren Streben und Interesse fördert. Die Mitglieder des Histori
schen Vereins sind teils Mitglieder der Gen1einnützigen Gesellschaft, teils diejeni
gen Männer des Kantons, welche für dieselben Aufgaben und Zwecke sich be
tätigen wollen.» 
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Der Historische Verein stand also ursprünglich unter den1 Protektorat der Ge

n1einnützigen Gesellschaft und ließ sich diese sanfte ßevon11undung tun so lieber 

gefallen, als der Von11und sein Interesse durch einen jährlichen Geldbeitrag be

kundete. Für I 859 setzte er ihn auf Fr. 100.- an, und als der Kassenabschluß 1864 

besonders günstig war, erhöhte die Gesellschaft frei\villig ihre Subvention auf 

Fr. 200.-. Dabei blieb es bis I 896; jedoch iin folgenden Jahr \vurde der Betrag auf 

Fr. 150.- herabgesetzt und 1914, in1 Jahr des Kriegsausbruchs, auf Fr. I 20.-. Nach 

den1 Krieg, als die Gesellschaft an ein außerge,.vöhnlich kostspieliges Unter
nehn1en herantrat, den Kauf des Queen Alexandra-I-lotels in Davos, aus den1 ein 

Thurgauer Sanatoriun1 entstehen sollte, teilte sie 1920 dein 1--Iistorischen Verein 

niit, daß sie von jetzt an nicht n1ehr in der Lage sei, ih111 einen Beitrag zu entrich

ten. Dagegen durften die I-Iistoriker von den achtziger Jahren an dankbar einen 
Beitrag der R.egierung entgegenneh1nen, der iin Lauf der Zeit von Fr. 100.

auf 900.- jährlich gestiegen ist; überdies zahlt die Behiirde jedes Jahr Fr. 3600.

an den Druck des Urkundenbuchs. 

Noch a111 entscheidenden Tag, a1n 9. Mai 1859, erkLirten r4 Mitglieder der 

Ge111einnützigen Gesellschaft schriftlich ihren Beitritt zun1 Ilistorischen Verein. 

Die eigentliche Gründungsversa111111lung fand aber erst a111 3. Nove111ber desselben 

Jahres in Frauenfeld statt, in1 Kornn1issionszin1n1er des lZegierungsgebäudes, und 

zwar in Anwesenheit von nicht n1ehr als elf Personen. Diese auffallend bescheidene 

Beteiligung erklärt sich wohl daraus, daß dan1als Männer von nichtakade1nischer 

Bildung und solche, die nicht der Ge1neinnützigen Gesellschaft angehörten, es 

einfach nicht wagten, in diese gelehrte Gesellschaft einzutreten. Zugegen waren in 
dieser Versan1n1lung außer Pupikofer und den Brüdern Sulzbcrgcr Regierungsrat 

Herzog, Buchhändler Jacques Huber, Professor Brunnen1ann von der Kantons

schule und noch einige Geistliche; nicht erschienen ,var Dekan Mörikofer. Die 

kleine Gesellschaft wählte Dekan Pupikofer zu ihren1 Präsidenten und Pfarrer 

Sulzberger zun1 Aktuar. Dann bcschloß n1an sofort einen Lesezirkel einzurichten, 

in den1 Einzelarbeiten und historische Zeitschriften u111gehen sollten. Die erste 

Arbeitstagung trat an1 27. Februar 1860 zusan1n1en, wieder in Frauenfeld. Hier 

wurden die Satzungen des Vereins aufgestellt und besprochen. Sie sind in Heft 16 

der Thurgauischen Beiträge zur vaterländischen Geschichte gedruckt worden und 

haben seither an1 22. Oktober 1879, am 26. April 1900 und an1 10. Oktober 1938 

kleine Änderungen erfahren. 

Da1nit begann also der Historische Verein des Kantons Thurgau seine Tätigkeit. 

Es wäre aber ein Irrtum, wenn man glauben wollte, es sei vorher auf seinem Gebiet 

noch nicht gearbeitet worden. Als grundlegende wissenschaftliche Publikationen 

der vorausgegangenen Zeit sind zu erwähnen zwei Arbeiten von Pupikofer: Ge-



Dr. h. c. Johann Adan1 Pupikofer, l)ekan 
17. März 1797 bis 28.Juli 1882 

Präsident des Historischen Vereins 1859-1880 



. l)r. h. c. Johannes Meyer, 
Professor für Geschichte und Deutsch an1 Gy111nasiun1 

rr. Dezen1ber 1835 bis 8. Dezen1ber r9rr 
Präsident des Historischen Vereins I 880- r9ro 



Dr. h. c. Gustav Büeler, 
Professor für ro1nanische Sprachen a1n Gy1nnasiun1 

30. Septe1nber 1851 bis 10. Mai 1940 
Präsident des Historischen Vereins 191 l -1923 



l)r. phil. Albert Leutencgger, Regierungsrat 

6.Januar 1873 bis 4.Januar 1936 
Präsident des Historischen Vereins 1923-1936 
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schichte des Thurgaus, der erste Band erschienen 1828, der Z\veite 1830; sodann 
' 

sein geographisch-historisches Werk «Der Kanton Thurgau», in «C_;en1älde der 

Sch\veiz» 1837. Auch von Johann J(aspar Miirikofer lagen schon einige beacht
liche Skizzen vor, so Z\\Ti Thurgauische Neujahrsbtüter über Frauenfeld ( 1826 

und 1835), ein anderes über Tobel ( 1832); ferner hatte er in dein Werk «l)ie 
Sch\veiz in ihren l(itterburgen» von Gustav Sclr,vab i111 2. 13and (1830) die Artikel 
über Dießenhofcn, (;ottlieben, Güttingen, Kaste!, Man1111ertshofen, Sonnenberg, 

Tannegg, Tobel, W:ingi und Zezikon, iin 3. l3and ( l 8 39) diejenigen über Frauen
feld und l(lingenberg beigesteuert. Doch sieht n1an diesen Arbeiten an, daß die 
Stoff,a1n111lung noch durchaus zu \vünschen übrig läßt; denn die Mehrzahl der 
Urkunden zur thurgauischen e_;cschichte lag dan1als und noch eine W eile nachher 
ungeordnet und so gut vvie unzugänglich in den Klosterarchiven. 

Vielfach hatte 111an früher geglaubt, aus solchen Quellen könne keine zusa1n-
111enhängende l)arstellung, sondern nur ein Konglo111erat von Einzelheiten ent
stehen, oder, \vie das Schlagwort lautete, <<nur thurgauische Geschichten, aber keine 
thurgauische c;eschichte». Dieses Vorurteil hatte zwar Pupikofer durch seine Ge

schichte des Thurgaus bereits vviderlegt; aber über die verhältnis111äßig geringe 
Bedeutung dessen, was er darin hatte erzählen können, n1achte er sich selber später 
noch schvvere Gedanken. «l)ie thurgauische Landesgeschichte verläuft 111eistens in 

ganz untergeordneten Kreisen, und von weltbevvegenden Ereignissen hat sie vvenig 
anderes zu berichten, als daß die Bevvohner des Thurgaus wie andere ihrer Stan1n1-

genossen von dein Schlepptau oft wider ihren Willen nüt fortgerissen wurden und 
die Fehler und Sünden der Gewalthaber büßen n1ußten. Da das Zentrun1 der die 

Landesgeschichte bestin1n1enden Gewalten außerhalb der Landesgrenzen lag, von 
einer konstanten politischen Fortentwicklung der thurgauischen Bevölkerung 
son1it keine R.ede sein konnte, 111ag n1an sogar in Frage stellen, ob für eine Ge
schichte des Thurgaus die Grundbedingung vorhanden sei. Aber jede Provinzial
geschichte ist der Reflex der Landesgeschichte.» Diese Überlegungen des thurgau
ischen Historikers, die er in1 Vorwort zun1 ersten Heft der «Thurgauischen Bei
träge» äußert, sind zweifellos richtig. Und doch, hätte Pupikofer das Erscheinen 
von Dierauers Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft noch erlebt, so 
würde er gesehen haben, daß der Thurgau ein zwar bescheidenes, aber nichts
destoweniger ein lebenswichtiges Glied unseres eidgenössischen Staatsgebildes ge
wesen ist. Denn bekanntlich hat gerade die für den Thurgau ungünstige Tatsache, 
daß er gen1einsa111 von sieben Orten verwaltet wurde, nach der Glaubensspaltung 
die feindlichen Brüder in vielen Fällen veranlaßt, wieder n1it einander zu reden, 
und hat dadurch das Auseinanderfallen der Eidgenossenschaft verhindert. 
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2. Dekan Johann Adanz Pupikofer 

Seltsa111erweise ist den1 bedeutendsten thurgauischen Geschichtsschreiber d:is 

Mißgeschick ,viderfahren, daß seine eigene Lebensgeschichte von den ]:ihren :in, 
wo seine «Geschichte des Thurgaus» zun1 erste11111al heranska111, nie dargestellt 

worden ist. Es fehlt uns die Geschichte des reifen und des alternden Mannes, und 

da111it auch eine Übersicht über Pupikofers Tätigkeit in1 Historischen Verein, 

welche er niit 62 Jahren an die Hand nahn1. In den vorhandenen I)arstellungen von 

Pupikofers Leben ist das erste I)rittel in1111er in epischer Breite, d:is z,veite und das 

letzte Drittel nur skizzenhaft gezeichnet. Darauf ko111111en ,vir sp:iter zurück. Aus 

den Berichten über seine Jugend erkennt 111an, daß Johann Ad:1111 kein sehr glück
liches Wesen hatte und in1 Grund nur wenige Freunde fand; der beste darunter w:ir 

ein Appenzeller Gabriel Rüsch, Arzt in Speicher, dessen Schwester Elisabeth iin 

Jahr 1819 Pupikofers Frau wurde. l)ie oft genannten hervorragenden Thurgauer 
Kaspar Mörikofer und Thon1as Bornhauser waren zwei Jahre jünger als Pupikofer, 

kan1en deshalb während des Studiun1s wenig nüt ihn1 zusan1n1en und waren nicht 

eigentlich seine Kan1eraden. 

Natürlich bedrückte den Studenten auch seine Annut. Seine Mittel, kärglich 

vermehrt durch Stipendien, reichten knapp für das eigentliche Studiun1; was sonst 

noch das Leben angeneh111 n1acht, war ihn1 versagt. Deshalb erzählt er oft seufzend, 

daß ein kleines Fest der Altersgenossen ihn nicht erfreut habe, weil er nicht tanzen 

konnte. Nicht selten ängstigte ihn seine Gesundheit; bisweilen hatte er sogar bluti
gen Auswurf. Als er ün Mai 1817 krank an Leib und Seele von Zürich nach Hause 

ka111, n1ußte ihn1 der Arzt ,vegen Caries die Knochenköpfe an1 Mittelgelenk des 

linken Mittelfingers abtragen. Doch tröstete ihn in solchen Leiden die Genug

tuung, daß seine Leistungen und seine Begabung anerkannt wurden, daß er 

in1 Philosophikun1 sogar von zwanzig Anwärtern das beste Exan1en bestanden 
hatte. 

Die Fa111ilie Pupikofer hat den Nan1en augenscheinlich von ihrer Herkunft aus 

den1 W eil er Puppikon, Munizipalgen1einde Bußnang, erhalten. In den Urkunden 

des 9- Jahrhunderts (erstes Vorkon1111en 8 3 8) heißt das Dorf Puckinchova, also 
«Höfe der Angehörigen des Pukko». Der Vater des Geschichtsschreibers, Gottfried 

(1763-1848), war Bürger von Rothenhausen; er vern1ählte sich 1795 111it Elisabeth 
Gubler von Unter-Tuttwil (1774-1854). Gottfried war von Hause aus Metzger, 
beschäftigte sich da1u1 aber in Unter-Tuttwil 111it Obst- und W einbau. Von den 

zehn Kindern starben vier gleich nach der Geburt; unter den überlebenden war 

Johann Adan1 (geb. 17. März 1797) das älteste; seine Brüder waren Gottfried 
( 1800-1847) und Johannes, Pfarrer in Berlingen (1807-1867). Die Fanulie schrieb 
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sich ursprünglich Puppikofer; erst in den dreißiger Jahren fing der Geschichts
schreiber an, sich Pupikofer zu nennen. 

Da er zu sch\vächlich \var für die Land\virtschaft, entschied sein Vater, er solle 
Schreiber \Yerden, und schickte ihn deshalb 1810 nach Frauenfeld an die evan
gelische Knabenschule, die et\va auf der Stufe einer heutigen Sekundarschule stand. 
Hier sollte der Knabe neben den andern fächern die französische Sprache lernen; 
aber es 1nachte ihn1 große Freude, dazu frei,villig noch Latein zu treiben. Pfarrer 
Georg l(appelcr, dein die erstaunlichen Fortschritte des Landbuben auffielen, gab 
scinc1n Vater den Rat, ihn Pfarrer ,verden zu lassen. Der Sohn hatte eigentlich keine 

Neigung zun1 Pfarran1t; aber es gab leider nur für dieses Studiu111 Stipendien. 
Pupikofer blieb noch bis r 8 r 3 an der Lateinschule und siedelte dann an das Karo
linun1 in Zürich über. Er erlebte keine fröhliche Studentenzeit; Geld war keines 
da, es hieß nur iinn1cr: Arbeiten! Sein Wesen wurde dan1als unjugcndlich, genies
sen, fast greisenhaft; von der Freude hielten ihn, selbst wenn sie erreichbar war, 

altkluge Erwägungen ab. hn Frühjahr r8r7 bestand er seine Prüfung als Pfarrer 
und wurde an1 4. Mai in Zürich ordiniert. Aber er kehrte in einen1 ganz elenden 
körperlichen und seelischen Zustand nach Tuttwil zurück. Diese n1elancholische 
Stin11nung hielt noch an, als er 1818 ein Vikariat in Güttingen erhielt. N achden1 er 
schon in1 gleichen Jahr zun1 Pfarrer ernannt worden war, verlobte er sich n1it der 
Schwester seines Freundes Rüsch und wurde a1n 21. Juni 1819 in Gachnang n1it ihr 
getraut. Dan1als ben1ühte er sich auch, mit der Landwirtschaft seiner Pfarrkinder 
vertraut zu werden, und hielt ihnen unter andern1 einen Vortrag über die Ent
behrlichkeit der Rebstecken. Doch fing er schon in dieser Zeit an, Stoff für eine 
Geschichte des Thurgaus zu san1meln, und das zog die Aufi11erksan1keit eines 
eifrigen Gern1anisten und Bewunderers des Mittelalters auf sich, des Freiherrn 
Josef von Laßberg auf Schloß Eppishausen. In1Juni 1820 besuchte der Freiherr den 
jungen Pfarrer, zusan1111en niit der Fürstin Elise von Fürstenberg, und trotz des 
Standes- und Konfessionsunterschiedes entwickelte sich zwischen den beiden 
Männern eine von ihren wissenschaftlichen Interessen getragene Freundschaft, die 
bis zu Laßbergs Tod (15. März 1853) anhielt. Den Briefwechsel zwischen den 
beiden Geschichtsfreunden hat schon J. Meyer 1887/88 in der Alen1annia 15/16 

herausgegeben, und neuerdings ist eine Nachlese von K. S. Bader unter den1 Titel 
«Laßbergs literarischer Schildknappe» in den1 Sa1nn1el\verk «Josef von Laßberg, 
Mittler und Sanunler» bei Friedrich V or\verk, Verlag in Stuttgart, herausgeko1n
n1en. 

Weniger freundlich beurteilte Laßbergs Schwägerin, die berühn1te Dichterin 
Annette von Droste-Hülshoff, die gelehrten Gennanisten und Historiker, welche 
bei Laßberg verkehrten. Sie lernte bei eine1n Besuch auf Eppishausen (1835/36) 
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auch Pupikofer kennen, und sicher ist auch er inbegriffen, ,venn sie von den Be
suchern auf Schloß Eppishausen in eine111 Brief schreibt: « Sie sind lang\veilig \Vie 
der bittere Tod, prosaisch \Vie eine Pferdebürste.» Doch fand schließlich der prote
stantische Pfarrer einen Gesprächsstoff, der auch die streng katholische Freiin inter
essierte: Er konnte sie bei ihrer Münzsan1111lung beraten. 

Auf Veranlassung der 1821 gegründeten Ge111einnützigen Gesellschaft ver
faßte Pupikofer 111ehrere geschichtliche Nettjahrsblätter. So erschien iin Dezen1ber 
1823 ein Heft über Arbon, 1825 ein solches über I3ischoEzell, 1827 eines über 
Dießenhofen. Die Arbeiten \Varen für die Jugend besti111111t; sie enthielten aber 
noch sehr vvenig Stoff und \varen, vvie Johannes Meyer urteilte, VlTZ\veifelt lehr
haft, ihre Schreibart überaus nüchtern. I)er Antistes Sulzberger schrieb dein V er

fasser a111 2. Januar 1825: «Ihr Geist eignet sich 111ehr für die (-;ründlichkeit des Ge
schichtsforschers als für die Leichtigkeit und Ann1ut des Erziihlens und ]3eschrei
bens.» Zur Entschuldigung des Verfassers n1uß wieder gesagt \verden, daß die alten 
Urkunden da111als noch unzugänglich in den Stiftsarchiven lagen, ferner daß 
Pupikofer in der Geschichtsforschung Autodidakt \Var und dan1als 1nit Erstlings
arbeiten vor die Öffentlichkeit trat. 

Zun1 Glück ließ er sich durch den schlechten Absatz der Neujahrsblätter nicht 
entn1utigen, sondern fuhr fort, Stoff für eine Geschichte des Thurgaus zu san1111eln 
und zu verarbeiten. I)ie Regierung erlaubte ihn1, ihr das fertige Werk zu dedizieren. 
So kan1 1828 der erste, 1830 der zweite Band heraus; er tunfaßte die Ereignisse bis 
1798. Diese Geschichte fand allgen1eine Anerkennung und war in der Tat für die 
dan1alige Zeit ein hervorragendes Werk, obgleich es sich schon wegen seines Un1-
fangs nicht zun1 Volksbuch eignete. Sein Vorbild war die St. Galler Geschichte von 
Ildefons von Arx. Bedauerlicherweise widerfuhr Pupikofer das Mißgeschick, daß 
sein Verleger Trachsler in Bern in Konkurs geriet und infolgedessen ein Teil der 
Auflage als Altpapier verwertet wurde. Daher kon11nt es, daß Exen1plare der
jenigen Ausgabe, welcher ein Anhang n1it Urkunden beigefügt ist, heute kaun1 
mehr zu finden sind. 

An der Bewegung der dreißiger Jahre nahn1 Pupikofer wenig Anteil, da ihn1 
der lärmende Bornhauser eher unsyn1pathisch war und dieser den Bauernbuben 
von Tuttwil als Aristokraten behandelte. Dagegen war es ganz nach seine1n Sinn, 
daß ihn der Große Rat 1831 in den Erziehungsrat wählte. Den Geschäften dieser 
Behörde widmete er sich als Aktuar mit großem Eifer, indem er immer schon a1n 
Tage vor der Sitzung nach Frauenfeld reiste, um mit den Präsidenten (bis 1838 

Hemrich Kesselring, bis 1849 Dr. Konrad Kern) die Geschäfte gründlich durch
zusprechen. Zu diesen gehörte namentlich die Gründung einer Kantonsschule. Als 
Pupikofer 1844 eme Geschichte der Kirchgemeinde Wängi schrieb, wählte ihn der 
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Kreis Lon11nis-Wängi zun1 Dank in den Großen R.at. Das Ansehen, dessen sich 
Pupikofer bei seinen engern Standesgenossen erfreute, kan1 dadurch zun1 Aus
druck, daß er r 846 zun1 Dekan des Oberthurgauer Pfarrkapitels gewählt wurde, 
und diese Würde beibehielt bis zur Aufgabe seiner Stellung in Bischofszell. 

Die Politik 1nachte ihn1 nach wie vor nicht viel Freude. Als 1849 die kantonale 
Verfassung geändert wurde, fand auch eine Neubestellung des Erziehungsrates 
statt. Doch berief der Große Rat in diese Behörde I 8 50 wieder die alten bewährten 
Arbeiter Kern und Pupikofer neben dein radikalen Schuhnann Tho1nas Scherr, 
einen1 ursprünglichen Württe1nberger (geboren 1801 in Hohenrechberg). Dieser 
lehnte die Wahl vorläufig ab; als aber I 8 52 durch das Veto das neue Schulgesetz 
und da1nit auch die Gründung einer I(antonsschule vo111 Volk verworfen worden 
war, verzichtete Kern enttäuscht auf sein A1nt, und Pupikofer erklärte gleich nach 
der Neuwahl die Nichtannahn1e (Leutenegger, Thon1as Scherr in1 Thurgau, in 
Thurg. Beiträge 54, S. 29 und 37). Präsident des Erziehungsrates wurde nun1nehr 
für kurze Zeit Tho111as Scherr. Schon 1855 entschloß er sich aber zun1 R.ücktritt, 
und der Große R.at stellte nunn1ehr Eduard Häberlin an die Spitze des Erziehungs
rates. Pupikofer wurde von neuen1 in diese Behörde berufen, doch sagte ihn1 die 
Arbeit unter Häberlin weit weniger zu als früher unter Kern. Er ließ sich ver
nehn1en, die Geschäfte würden nicht ordentlich geprüft, sondern nur nach büro
kratischer Schablone abgewandelt (Meyer, Nachruf in der Thurg. Zeitung). Vor 
der nächsten Bestätigungswahl ging das Gerede herum, er werde das An1t nicht 
mehr anneh1nen. So wurde er überhaupt nicht n1ehr vorgeschlagen, und seine 
langjährige verdiente Wirksan1keit in1 Erziehungsrat endete sang- und klanglos. 

Allein neben der Betätigung in diesem Rat, wo Pupikofer doch stets im Schat
ten eines andern stehen mußte, sind aus dieser Zeit manche bedeutende Leisrungen 
von ihm zu nennen. Zusan1men mit Kern und v. Scherer (auf Schloß Kastel) 
veranlaßte er 1843 die Gründung der Armenschule Bernrain. Der Zürcher Staats
archivar beauftragte ihn n1it der Bearbeitung der Eidgenössischen Abschiede von 
1643 bis 1712. Daran arbeitete er seit I 849, freilich nicht ohne unerquickliche Aus
einandersetzungen mit der Oberredaktion. 

Die schönsten Tage in seinem langen Leben genoß Pupikofer in1 September 
1861 an der Versammlung der Schweizerischen Ge1neinnützigen Gesellschaft in 
Frauenfeld, wo er den Vorsitz führte. 

Am 19. Oktober 1868 wurde von den1 Oberamtsarzt und HofratJ.C.A.Moll 
aus Tettnang in Friedrichshafen der Verein für Geschichte des Bodensees gegrün
det. Obwohl auf der Westseite des Sees bereits mehrere historische Vereine be
standen, interessierten sich viele Schweizer für diese internationale Gründung. 
Pupikofer war von Anfang an Mitglied und wurde 1872 in den Ausschuß ge-
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wählt. Doch schon drei Jahre später bat er ,vegen hohen Alters un1 Entlassung und 
wurde durch Johannes Meyer ersetzt. In den Schriften des ßodenseegeschichts
vereins findet inan von Pupikofer folgende Aufsiitze: Walther 111., Freiherr von 
Klingen, llitter und Minnesänger (Heft 2), Die (;renze z,vischen llheingau, Chur
rätien und Thurgau (f-Ieft 5) und Die R.heintalische Grenzscheide (f-:left 6). Der 
Thurgauische Historische Verein unterhielt auch ,veiterhin freundschaftliche Be
ziehungen zu seine1n größern 13ruder. 

Nach vierzig Jahren Tätigkeit in der Stellung eines Helfers - er ,var 1821 von 
Güttingen als z,veiter P(,rrer und Schloßprediger in Hauptwil nach Bischofszell 
berufen worden - beschloß Pupikofer, sich zur lluhe zu setzen. J)a erreichte ihn 
die Anfrage der Ilegierung, ob er nicht Staatsarchivar ,verden ,volle, tnn die aus 
den Klöstern stan11nenden Urkunden, Akten und Bücher zu ordnen. Das war eine 
Aufgabe ganz nach seinen1 Sinn, und er siedelte deshalb 1862 nach Frauenfeld über, 
wo er iin f-Iaus Spannerstraße 23 Wohnung nahn1. Sein Bruder Johannes, der 
unterdessen als Pfarrer von Bedingen zurückgetreten war, half ihn1 bei der An
lage der Zettelkataloge. 

Und noch einn1al trat eine große Aufgabe an den alternden Mann heran. An 
der Tagung des Historischen V er eins in Pfyn von1 19. J uni 1872 beschloß die V er
san1n1.lung auf Antrag von Staatsschreiber Ulrich Guhl, darauf hinzuwirken, daß 
die Geschichte des Thurgaus in einer zweiten Auflage herauskon1n1e. Natürlich 
war zu dieser Arbeit nie1nand 1nehr berufen als Pupikofer, der nunn1.ehr auch den 
Urkundenschatz der Klöster in seinen Händen hatte. Die Regierung beschloß 
deshalb, ihn in seinen andern Pflichten zu entlasten. In diese Zeit fiel noch eine ganz 
besondere Ehrung des Gelehrten: Die philosophische Fakultät der Universität 
Zürich verlieh ihn1 1872 die Würde eines Doktors honoris causa. 1111. übrigen 
sammelte er nun Stoff für die Neuauflage der Thurgauer Geschichte; aber das 
Alter war schließlich schneller als der unermüdliche Arbeiter. Als an1 28. Juli 1882 

der Tod an ihn herantrat, war das Manuskript bis 1798 vorhanden, bedurfte aber 
noch einer letzten Feile. Diese legte dann Dr. Johannes Strickler in Bern daran, 
der Herausgeber der An1tlichen Aktensa1nn1.lung aus der Zeit der Helvetik. Die 
beiden Bände der Neuauflage erschienen 188 5 und 1887. Johannes Meyer urteilte 
darüber: «Es ist kem Volksbuch, aber eine Schatzkamrner.» Kritischer lautet das 
Urteil von Gerold Meyer von Knonau ( Allgerneine Deutsche Biographie, Band 26, 

S. 710-712): «Es war nicht zu verkennen, daß Pupikofer m seinen späternJahren 
oft ein Stillstehen oder sich Verschließen zeigte, während sein fast gleichalteriger 
Landsn1ann Mörikofer im höhern Alter in1.n1er reifere Arbeiten brachte. Die Ge
schichte des Thurgaus, wenn sie auch ein gut lesbares Buch ist, entspricht als wis
senschaftliche Leistung für die jetzige Zeit nicht jenem Maßstab, den man vor 



111ehr als eine111 halben Jahrhundert getrost an das Werk in seiner frühen1 Gestalt 
legen durfte.» 

A111 Tag nach dein Tod Pupikofers starb auch sein einziger Sohn Ernst, der als 
Arzt i111 fernen A111erika lebte. I)er Historiker ,vurde a111 2. August I 882 bestattet, 
und die Abdankung hielt Pfarrer Berger, während Pfarrer Christinger es unter
nah111, die vvissenschaftlichc Bedeutung des Verstorbenen zu ,vürdigen. Es besteht 
kein Zvveifel, daß Pupikofer einer der bedeutendsten Thurgauer des 19. Jahrhun
derts gevvesen ist. Wie inan iin Volk den Geschichtsforscher und den Menschen 
Pupikofer beurteilte und schätzte, zeigt sehr schön der Nachruf in der Thurgauer 
Zeitung, den vvohl Redaktor Guhl verfaßt hat. «Wir können den1 Drang unseres 
Gefühls nicht vviderstehen, ein Wort dankbarer Erinnerung und Anerkennung 
anzuknüpfen. Sind wir doch überzeugt, daß dasselbe Gefühl von Tausenden in1 
engern und in1 weitern Vaterland geteilt wird, welche, sei es in persönlichen1 U111-
gang 1nit den1 freundlichen, liebenswürdigen, jugendfrischen Greis, sei es aus 
seinen Schriften, so n1anche Belehrung und Anregung zu schöpfen Gelegenheit 
hatten, oder Zeugen waren von seinen1 edeln Wirken in1 Dienste der Kirche, der 
Schule, der Gen1einnützigkeit und vor allen1 der historischen Wissenschaft. Sind 
auch die n1eisten seiner Mitarbeiter und nan1entlich alle jene, die 1nit ihn1 in der 
Jugendkraft Edles erstrebt und gewirkt haben, ihn1 längst vorangegangen, so wird 
ihn1 das unter seinen Augen heranwachsende Geschlecht ein unvergängliches An
denken und die wohlverdiente Hochschätzung bewahren. Wohl bildeten die Er
scheinungen in1 Geistes- und Kulturleben vergangener Geschlechter sein Lieblings
studiun1; aber das hinderte ihn nicht, die Fortschritte und Errungenschaften der 
Neuzeit in allen idealen Gebieten mit klaren1 Verständnis in lebendigen1 Interesse 
zu verfolgen, und oft diente sein gereiftes Urteil den jugendlichen Genossen als 
Richtschnur und zur Ern1unterung. Und so ist er denn von uns abgeschieden als 
lebendiges Beispiel für die noch imn1er gültige Wahrheit, daß die Arbeit in1 Dienste 
der Wissenschaft, der Gen1einnützigkeit, des Guten und Schönen nicht vergeb
lich ist.» 

3. Der Historische Verein unter Pupikojers Leitung 

Bekanntlich hängt das Gedeihen eines Vereins wesentlich davon ab, daß der 

Präsident selber eifrig arbeitet. Eine zweite Bedingung für eine gute Entwicklung 
ist die, daß der Leiter Mitarbeiter sucht, sie zur Arbeit ern1utigt und ihnen allen
falls Aufgaben stellt. Das Haupterfordernis ist jedoch, daß der Obmann auf seinen1 
Gebiet vorzüglich Bescheid weiß und an den Sitzungen auch unvorhergesehene 
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Fragen zu beantworten versteht. Alle diese Eigenschaften \varen bei dein Präsiden
ten Pupikofer, der ja schon n1ehr als dreißig Jahre vorher seine Geschichte des 
Thurgaus geschrieben hatte und durch seinen neuen Beruf als Archivar nüt den 
Urkunden zusan1111enlebte, in hervorragendein Maße vorhanden. 

Eifrig ging der neu gegründete Verein an seine Arbeit. In den Jahren I 860/62 
hielt er jährlich zwei V ersaininlungen n1it Vorträgen ab, alle in Frauenfeld. Aber 
der Besuch war überaus bescheiden, oftinals nicht eininal zehn Personen. Da nur 
Pfarrherren und etlva noch Juristen sich znn1 Beitritt in einen gelehrten Verein zu 
111elden wagten, so betrug die Zahl der Mitglieder bis 1882 nie 111ehr als 70 bis 80. 
Bald fand inan heraus, daß Versai11111lungen außerhalb Frauenfeld Gelegenheit 
gaben, nüt historischen Gebänden oder Kunstaltertün1ern bekannt zu \verden; 
deshalb wurde der Verein iin Noveinber I 862 zun1 ersteninal aus\värts, und z,var 
nach Märstetten eingeladen, und von da an ,var die Hauptstadt zunächst in jedein 
z,veiten Jahr, später aber nur noch selten V ersaininlungsort. (Ein Verzeichnis von 
Ort und Datnn1 der V ersaininlungen findet sich ain Schluß von Heft 8 5.) Einige 
wichtige Geschäfte drängten sich gleich von Anfang auf Kurz vorher waren 
nä1nlich iin Zürichsee die Pfahlbauten entdeckt worden. So inußte n1an nun nach 
Möglichkeit auch in Nieder,vil, Heiinenlachen und an1 Bodensee den R.esten dieser 

Kultur nachgehen. Allein an1 Untersee hatte bereits ein sch\vungvoller Handel init 
Fundgegenständen eingesetzt, und außerdein hatte der Apotheker Ludwig Leiner 
in Konstanz schon vor der Gründung unseres Vereins sich für die gefundenen 
Stücke interessiert und viel Bedeutendes in den1 von ihm gegründeten Rosgarten
museum untergebracht. Leicht fiel also den1 Historischen Verein diese Aufgabe 
nicht. 

Das Jahr I 860 brachte sodann die Feier der vier hundertjährigen Zugehörigkeit 
des Thurgaus zur Eidgenossenschaft. Pupikofer hatte gegen das Fest gewichtige 
Bedenken. «Das thurgauische Volk hatte sich bei der Einverleibung in die Herr
schaftslande der Sieben Orte passiv verhalten, der Adel und die Städte sogar 
Widerstand geleistet. Die Eidgenossen hatten den Thurgauern auch nicht Freiheit 
gebracht, sondern alte, ehrenwerte Verbindungen gewaltsan1 zerrissen, die Be
völkerung selbst in die Fesseln einer mehr als dreihundertjährigen Vogteiverwal
tung eingezwängt. Es war also weder auf der einen noch auf der andern Seite eine 
preiswürdige Hochherzigkeit an den Tag gelegt worden.» (Beiträge 2, S. III-IV.) 
Trotz dieser ernstlichen Vorbehalte verfaßte Pupikofer eine inhaltsreiche Denk
schrift «Die Landgrafschaft Thurgau vor und bei ihren1 Übergang an die Eid
genossenschaft im Jahr 1460», die als zweites Heft der Thurgauischen Beiträge zur 
vaterländischen Geschichte herauskam. Ihren Wert erhöhte die Beigabe einer farbi
gen Karte der alten Landgrafschaft Thurgau n1it ihren 132 Gerichtsherrschaften. 



15 

Es war ih111 aber nicht n1öglich ge,vesen - das ,väre es auch heute noch nicht-, die 
Landschaft in1 Zustand von 1460 zu zeigen, sondern er 111ußte sich darauf be
schränken, die von Hauptn1ann Johannes Nötzli angefertigte Gerichtsherrenkarte 
von 1717 neu herauszugeben, allerdings n1it den Verbesserungen der U111risse, die 
sich aus den trigono111etrischen Vern1essungen des Kantons von J. J. Sulzberger 
ergeben hatten. Diese Karte liegt auch noch der Darstellung der Landgrafschaft 
Thurgau iin vor kurzen1 erschienenen Historischen Atlas der Schweiz zugrunde. 

Die J ubiläun1sschrift kan1 erst r 86 r heraus; vorausgegangen war ihr ein erstes 
Heft der Thurgauischen Beiträge Ün Jahr r 860. Es war bis auf drei kleinere Auf
sätze Mörikofers ausschließlich von Pupikofer verfaßt. Doch war nur die Ge
schichte der Burg Eppishausen eine selbständige Arbeit, worin er zuletzt noch 
liebevoll des längst verstorbenen Freundes v. Laßberg gedachte. Er legte auch 
noch ein sonst unbekanntes Gedicht von Gustav Schwab ein, das scherzhaft eine 
Überschreitung des gefrorenen Bodensees durch Laßberg und Pupikofer in1 Fe
bruar 18 30 schildert. Die übrigen Beiträge waren Abschriften von interessanten 
alten Urkunden und Akten. 

In1 dritten Heft brachte der Präsident einen Bericht über die Pfahlbauten in 
Niederwil, in1 siebenten eine umfangreiche thurgauische Kriegsgeschichte. Das 
achte Heft enthielt von ih111 eine Geschichte der Vogtei Eggen und eine solche der 
Herren von Hohenlandenberg. W eitere größere Arbeiten Pupikofers waren in 
Heft 10 die Geschichte der Freiherren von Klingen, dann die Biographien von 
Pfarrer Georg Kappeler in Heft rr, von Kilian Kesselring in Heft 13. In Nr. 15 
beschäftigt er sich n1it der historischen Thurbrücke zu Bischofszell, in Nr. 16 111it 
Ulrich von Sax, Herrn zu Bürglen. 

Aber die Kräfte des alternden Präsidenten, der von Jugend an keine starke 
Konstitution gehabt hatte, nahmen allmählich ab. Schon an der Jahresversan1n1-
lung vom 14. Oktober 1878 in Ermatingen ließ er sich durch den Vizepräsidenten 
Johannes Meyer vertreten. 1111 folgenden Jahr, das ausnahmsweise zwei Versamm
lungen brachte, in Frauenfeld und in W einfelden, stand er zwar wieder an1 Redner
pult, und für das Heft 20 lieferte er auch noch etwa So Seiten Akten über die Frei
lassung der Landgrafschaft Thurgau 1798; er hatte sie in1 Zürcher Staatsarchiv 
gefunden. Aber an der Versa111mlung, die am 17. Juni 1880 in Tobel abgehalten 
wurde, konnte er nicht n1ehr erscheinen und n1ußte brieflich seinen Rücktritt er
klären. Bereits leitete der Vizepräsident Johannes Meyer die Tagung, und er wurde 
nun zum Präsidenten ernannt, während den1 scheidenden Vorgänger der Titel 
« Ehrenpräsident» zuerkannt wurde. 

Der Ehrenpräsident konnte auch an der nächsten Versamn1lung (am 21.Juli 
1881 in Hüttwilen) nicht 1nehr teilnehmen; dagegen war er leider noch beteiligt an 
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der Sa1111nlung der Regesten des Klosters Münstcrlingen, die in Heft 21 gedruckt 
wurde und an denen auch P. Gall Morcll in Einsiedeln 1nitgc\virkt hatte. Wir sagen 
«leider», denn die Regesten sind für die Bedürfnisse der Historiker zu kurz und 
win1n1eln überdies von verlesenen Eigcnna111cn und falsch aufgelösten Daten. Es 
scheint, daß nien1and vor dein I)ruck noch eine letzte Durchsicht vorgcno1nn1en 
hat. Noch betrüblicher ist die Tatsache, daß 111anchc der darin angeführten Urkun
den heute nicht n1ehr zu finden sind. 

An der Tagung von1 22. August 1882 erinnerte Dr. Meyer die Versan11nlu11g 
daran, daß Dekan Pupikofcr a111 vorausgegangenen 28. Juli gestorben ,var. Er 
fügte hinzu: «Durch Dekan Dr. Pupikofcrs Tod ist unserer Gesellschaft der herbste 
Verlust geworden. Wir verzichten darauf, seine V erdicnstc u111 Kirche und Schule 
und in1 Schoß der Gcn1cinnützigen Gesellschaft sowie in der vaterländischen Ge
schichte eingehend zu beleuchten. Doch ,vird es Pflicht und Ehrensache des Vereins 
sein, die Wirksan1keit Pupikofcrs bei nächster Gelegenheit in biographischc111 Zu
samn1cnhang vorzuführen. Wir wollen, so viel an uns ist, de111 Verstorbenen nach
streben in wahrheitsgc1näßcr, 111öglichst objektiver Darstellung des Gefundenen.» 
(Thurg. Beiträge 23, S. 52.) 

Das klingt sehr anerkennend und freundlich; aber dennoch ,vill es uns scheinen, 
daß Meyer Pupikofers Freund nicht gewesen sei, wenigstens nicht in dessen letzten 
Jahren. Denn bei der Bestattung, wo ün übrigen Pfarrer Bcrgcr die Abdankung 
hielt, ergriff nicht etwa Dr. Meyer, der Historiker und Nachfolger Pupikofcrs in 
der Geschichtsforschung, das Wort zur Würdigung seiner wissenschaftlichen Lei
stungen, sondern Pfarrer Christinger. Und das V crsprechen, bei nächster Gelegen
heit eine Biographie des V erstorbenen zu bringen, hat Meyer erst spät und nur 
unvollständig eingelöst. Ist es nicht sonderbar, daß von1 Gründer und langjährigen 
Präsidenten des Historischen V creins in den Thurgauischcn Beiträgen nie ein sein 
ganzes Leben u111fassender Nach ruf, nie ein Verzeichnis seiner Arbeiten und erst 
fünfzig Jahre später ein Bild erschienen ist 1 

Pupikofer hatte wenige Jahre vor seinc111 Tode Meyer n1ündliche Mitteilungen 
aus seinen1 Leben ge111acht, die bis 1831 gingen, und der Zuhörer hatte sich aus
führliche Notizen angelegt; auch hatte Pupikofer iin Son11ncr 1817 eine Beschrei
bung seiner Jugendzeit begonnen, die naturgcn1äß nicht sehr bedeutende Dinge 
enthalten konnte; dazu hatte Pupikofcrs Tochter Julie Professor Meyer nachträg
lich emige Briefe des Vaters überlassen. Daraus entwarf Meyer einen Nachruf, der 
von1 I. bis zun1 I 3. August r 882 in neunNun1n1ern der Thurgauer Zeitung erschien, 
aber sich fast ausschließlich an die dreißig Jahre hielt, von denen Meyer Notizen 
besaß. Von den spätern, viel wichtigern fünfzig Lebensjahren handelt nur noch die 
letzte Fortsetzung; Pupikofers Tätigkeit in der Gemeinnützigen Gesellschaft, in1 
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Erziehungsrat, iin Pfarrkapitel und in1 Historischen V crcin ist überhaupt 111e 
richtig erforscht und dargestellt ,vorden. Sein Freund Sulzbergcr licß 1882 in 

<... L '--

Nr. 21 5 der Neuen Zürcher Zeitung einen kurzen Nachruf erscheinen. Als be-
deutender Zeitgenosse erhielt Pupikofer 1886 einen Platz in der «Allgc111cinen 
Deutschen Biographie», Band 26, S. 710-712; Verfasser des kritischen, aber ge
rechten Aufsatzes ,var Professor Gerold Meyer von Knonau. Endlich, spät, erin

nerte sich Meyer \Yieder an sein Versprechen. Er hielt a111 2. August 1894 in Zürich 
vor der Gcschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz einen Vortrag über Pupi
kofcr als Historiker; seine Darstellung ,vurdc gleich darauf in der NZZ in Nr. 290, 

291, 293, 295-297 gedruckt. Und nun fiel es ihn1 auch ein, seine alten Notizen über 
Pupikofcrs Leben, vennehrt un1 eigene Zusätze und Auszüge aus Briefen, in den 
Thurgauischcn Beiträgen drucken zu lassen; sie erschienen in den Heften 36, 37, 
39, 40 und 41 der Thurgauischcn Beiträge. Darin findet sich neben viel Un,vichti
gc111 auch allerlei Interessantes; es ist aber schade, daß Meyer den Text nicht verkürzt 
und dafür bedeutendere Tatsachen aus Pupikofcrs spätcrn1 Leben aufgcnon1111cn 
hat. f-Icutc erinnert z,Nar nirgends eine Inschrift an Thurgaus besten Historiker; 
doch sein Grab1nal, ein Obelisk aus weißen1 Mannor, steht noch wohl erhalten an 
der Mauer der Kirche Kurzdorf, und sein Andenken ist sehr lebendig geblieben. 

Es gebührt sich, daß in dicscn1 Zusan1111cnhang auch Pupikofers Mitarbeiter, 
nan1cntlich die Mitgründer des Historischen V crcins, die Brüder Sulzbcrger und 
Mörikofer, cr,vähnt werden, zun1al da vielleicht die erste Anregung zur Gründung 
von Huldreich Gustav Sulzbcrgcr ausgegangen ist. Er kan1 an1 3.Januar 1819 in 
Gachnang zur Welt als Sohn des Pfarrers und Kan1111ercrs Johann Ludwig Sulz
bcrgcr von Frauenfeld (1778-1830) und ergriff später den Beruf seines zu früh 
verstorbenen Vaters. Sulzbcrger wurde 1843 ins thurgauische Ministcriun1 auf
gcnon1111en, wirkte einige Jahre als Vikar, dann als Pfarrer in Sittcrdorf (1845 bis 
1866), Sevelen (1866-1882) und zuletzt in Fclbcn. Hier traf ihn a111 20. Noven1bcr 
1887 auf der Kanzel ein Schlaganfall. Er erholte sich zwar in1 folgenden Son1111cr 
einigern1aßen, aber ein neuer Schlag vernichtete die Hoffi1ungen seiner Ange
hörigen und brachte ihn1 an1 9. Oktober 1888 den Tod (Nachruf von J. Meyer in 

Thurg. Beiträge 29, S. 84). 
Schon in der Sitterdorfer Zeit e111pfand Sulzberger großc Freude an der Ge

schichtsforschung und wurde von seinen1 Nachbarn Pupikofcr in Bischofszcll 
darin bestärkt. Doch war er von Natur n1ehr ein Stoffsa1nn1ler als ein Geschichts
schreiber. Meyer sagt von ihn1, er habe ein gewaltiges Material zutage gefördert, 
das zun1 großcn Teil unbekannt ,var und an dein noch Generationen genug zu tun 
finden würden; aber er habe wenig Lust gehabt, das Gefundene lesbar und inter
essant zu verarbeiten. Doch es n1uß selbstverständlich in der Geschichtsforschung 

2 
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auch solche Arbeiter geben, und die berühniten Geschichtsdarsteller hätten ohne 

ihre Handlanger nicht glänzen können. Jedenfalls hatte Pupikofer an ih111 einen 

eifrigen Helfer, der ih111 viel ,vertvolles Material für die Thurgauischen ßeiträge 

lieferte. Er begann nüt einen1 Bericht über eine in Sitterdorf entdeckte rönlische 

Villa (Heft 3 ), brachte gleich darauf eine ganz große Arbeit, welche Heft 4 und 5 

füllte, ein Verzeichnis der Geistlichen aller evangelischen Ge111einden iin Thurgau 

seit der Refonnation. Nach einigen kleinern Mitteilungen: Offnung von Zihl

schlacht (Heft 8), Stiftungsbrief der Kaplaneipfründe in A111ris,vil (f-Ieft 9) und 

Übereinkonunen zwischen Pleban und Kollator in Sitterdorf (Heft 11 ), lieferte er 

von Sevelen aus wieder größere Beiträge: Eine Zusan1n1enstellung der thurgan

ischen Glockeninschriften (Hefte 12 und 24) und die Geschichte der Gegen

reforn1ation in1 Thurgau (Hefte 14 und 15). Die Zeit von der R.efonnation bis zur 

Befreiung des Thnrgaus wurde nun sein Lieblingsgebiet. Er kopierte Akten zu den 

Synoden von 1529 und 1530 (I-Ieft 18), lieferte Beiträge zur thurgauischen Landes
und Kirchengeschichte aus der R.eforn1ationszeit (Heft 19), eine Geschichte des 

thurgauischen Schulwesens (f-Ieft 22) und eine Geschichte der vor- und nach

refonnatorischen Kapitel (Heft 26). Sulzberger hinterließ überdies eine sehr u111-

fangreiche Stoffsanunlung « Geschichte der evangelischen Kirchgen1einden des 

Kantons Thurgau». Dieses Nachschlagewerk ,vurde sauber abgeschrieben und 

liegt nun in zwei n1ächtigen Folio bänden auf der Kantonsbibliothek. Ein V erzeich

nis aller historischen Arbeiten Sulzbergers hat Johannes Meyer in den Thnrgan

ischen Beiträgen, Heft 29, S. 86-89, zusa1111nengestellt. 

Johann Ludwig Sulzberger (1815-1882), der Bruder des Pfarrers, konnte als 
R.egierungs- und Nationalrat nicht aktiv an der Geschichtsforschung teilnehmen; 

er beteiligte sich aber, wie wir gesehen haben, n1aßgeblich bei der Gründung des 

Historischen Vereins, und Meyer rühn1te ihn1 nach, er sei auch nachher in der 

Gen1einnützigen Gesellschaft wie in den Behörden jeweils 111it große111 Eifer für 

dessen Bestrebungen eingetreten. 

In1 Gegensatz zu Pfarrer Sulzberger war Johann Kaspar Mörikofer (geboren 

II. Oktober 1799, gestorben 17. Oktober 1877) ein Kopf, den1 das San1n1eln des 

Stoffes nicht genügte, sondern sorgfältige Ausarbeitung seines Gegenstandes ein 
Bedürfnis ,var. Seine Arbeiten wurden bald zu un1fangreich für die Hefte des 

Historischen Vereins und gingen deshalb als selbständige 13ücher hinaus. Er hatte 

wie Pupikofer Theologie studiert, wirkte als Lehrer und R.ektor der Lateinschule 

1822-1851 in Frauenfeld und ließ sich dann als Pfarrer nach Gottlieben wählen, wo 

er bis 1869 lebte, seit r 8 5 3 als Dekan des Seekapitels. Den Rest seines Lebens ver
brachte er als Privatgelehrter in Winterthur und Zürich. In Würdigung seiner 

wissenschaftlichen Leistungen schenkte ihn1 die Stadt Zürich das Ehrenbürger-
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recht ( 1874), und die theologische Fakultät der Universität Basel die Doktorvvürde 
honoris causa ( 1876). l)r. Th. Greyerz hat ih111 eine schöne, nachdenkliche Bio
graphie gevvid111et (Beilage zu1n Jahresbericht der Thurgauischen Kantonsschule 
1942/ 43 ). An un1fangreichernW erken, die vvir Mörikofer verdanken, ist zu nennen: 
I)ie schvveizerische Mundart in1 V erh:iltnis zur hochdeutschen Schriftsprache 
(1838), l)as Lebensbild von La11dan1n1a11n Anderwert (1842), Die Schvveizerische 
Literatur des I 8. Jahrhunderts ( 1861), Bilder aus dein kirchlichen Leben der 

Schvveiz ( 1864), Ulrich Zwingli nach den urkundlichen Quellen, zwei Teile ( I 867 

und r 869 ), Antistes J. J. Breitinger (1874), endlich Die evangelischen Flüchtlinge 
in der Schweiz ( I 876). Er schrieb auch seine eigenen Erlebnisse auf, die Sulzberger 
in Thurgauische Beitr:ige 26 veröffentlicht hat. Was sonst von ih1n in den Heften 
des Historischen Vereins erschien, ist nicht viel: Drei kleinere Aufsätze in Heft I 

über Gottlieben, eine von ihn1 überarbeitete Autobiographie des Oberrichters, 
Obersten und llegierungsrates Heinrich Hirzel (I-Ieft 6) und eine fesselnde Skizze 
«Die letzten Tage der Kartause Ittingen» (Heft 18). 

Nicht von1 ersten Anfang an arbeitete Pfarrer J.J. Christinger (1836-1910), der 
zeitvveilig Professor für Deutsch und Geschichte an der Kantonsschule vvar, iin 
Historischen Verein 111it. Er berichtete über die rön1ischen Ausgrabungen in Ober
kirch (Heft 9 ), hielt einen anziehenden Vortrag über dichterische Bearbeitungen 
der Sage von der Bischofszeller Thurbrücke (gedruckt in Heft 15), ging der 
ältern Geschichte von Burg und Eschenz nach (Heft 16) und sprach an1 Grabe 
Pupikofers. 

Pfarrer Karl Brenner in Müllhein1 (1832-1899) untersuchte die Geschichte der 
Freiherren von Bußnang (Heft 11). Einen eifrigen Geschichtsschreiber hatte die 
Ge111einde Ennatingen an ihre1n Notar August Mayer (1818-1902). Er schrieb eine 
Geschichte des Schlosses Wolfsberg (Heft 16), des Schlosses Hard (Heft 18), der 
Huldigung vor den1 Landvogt in Ennatingen (Heft 21), der Ge1neinde Ern1atingen 

bis 1800 (Hefte 26, 3 I und 38). Dankenswert ist ferner die Darstellung des Utt
wiler Handels in Heft 21 von Johannes Haffter (1818-1892), Pfarrer in Neunforn, 
Keßwil, Aadorf, Felben und Arisdorf BL. 

4. Joha1111es Meyer 

In der Jahresversan1n1lung, die an1 13.Juni 1870 in der Kartause lttingen zu
san1111entrat, wurde als Mitglied des Historischen Vereins der neue Professor für 
Deutsch und Geschichte an der Kantonsschule aufgeno111111en, Johannes Meyer. Es 
war dan1als üblich, daß Eintritte durch die Hauptversa111111lung geneh111igt 
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,vurden. Die versaininelten Geschichtsfreunde ahnten sch\verlich, daß sie da1nit 

einein Z\veiten bedeutenden Historiker des Thurgaus, der an Fruchtbarkeit Pupi

kofer gleich kon11nen sollte, den Weg geebnet hatten. 
Meyer erblickte als Sohn eines Lehrers an1 I I. Deze1nber I 8 3 5 in den1 schaff

hausischen Dorfe Rüdlingen das Licht der Welt. Früh verlor er seinen Vater, und 

deshalb fehlten ihm die Mittel, 11111 nach dein Besuch des SchaffhauserGyinnasiu111s 

die Studien an der Hochschule zu Ende zu führen. Z\veiinal, zuerst an der Uni

versität Basel und einige Jahre später in Paris, 111ußte der Student seine Arbeit ohne 

Exan1en abbrechen, un1 irgend,vie Geld zu verdienen. Nach dein Basler Auf

enthalt war er zuerst Hilfsredaktor in Schaffhausen, dann vier Jahre lang Lehrer an 

einein Privatgyinnasiun1 in Fellin (Livland). An den Hochschulen galt sein Haupt

interesse der Gern1anistik, doch hörte er auch Vorlesungen über R.echtsgeschichte, 

französische Literatur und nicht an1 ,venigsten über alte Sprachen. Seine Freude an 

weit ausholenden ciceronianischen Satzverbindungen gibt sich in seinen1 Stil iinn1er 

wieder zu erkennen. Der Prospekt zu den1 von ihn1 in Aussicht genon1inenen Ur

kundenbuch beginnt zun1 ßeispiel init der endlosen Periode: « Es gibt Männer 
unter uns, die, vvenn inan sie zu historischen Arbeiten aufinuntert, eine solche Auf

n1unterung init der Entschuldigung abzulehnen pflegen, sie 111öchten sehr gerne in 
der bezeichneten Weise die Kenntnis vaterländischer Geschichte fördern, allein das 

Material, besonders das Quellenn1aterial, sei für sie so schwer zugänglich, daß der 

Gedanke an eine derartige wissenschaftliche Tätigkeit durch dieses Hindernis 

schon von vornherein erstickt werden n1üsse.» 

Nach den1 Pariser Aufenthalt arbeitete Meyer wieder bei der R.edaktion des 

« Schaffhauser Tagblattes» und erwarb dadurch so viel Volkstüinlichkeit, daß er in 

den Großen R.at, ja sogar in den Erziehungsrat gewählt wurde. Allein sein Tätig

keitsdrang wurde erst befriedigt, als ihn die thurgauische Regierung in1 Herbst 

1869 an das Gyn1nasiuin in Frauenfeld berief. Der Thurgau ,var ihn1 noch fren1d; 

aber angeregt durch einen Kenner, ,vie es Pupikofer war, fing er bald an, in der 
Geschichtsforschung initzuarbeiten. Zwar nahn1 ihn auch die Schule stark in Be

schlag, und I 875 wurde er sogar Rektor. Er verzichtete aber schon I 878 auf dieses 
Ehrenan1t niit den1 Hinweis auf seine gestörte Gesundheit, aber wohl auch, weil 

ihn1 die Verwaltungsgeschäfte nicht lagen. Gerade in diesen Jahren hatte er nän1lich 

eine große wissenschaftliche Arbeit vollendet, eine Geschichte des schweizerischen 

Bundesrechtes, wovon der erste Band r 875, der zweite r 878 herauskan1. Dieses 

Werk fand ün Thurgau und in der übrigen Schweiz große Anerkennung, inden1 
ihn1 in Frauenfeld die R.egierung den Auftrag gab, künftig in den obern Klassen 

Bundesrecht zu lehren, und indem ihn1 die Universität Zürich die Würde eines 

Doktors honoris causa erteilte. Als dann der greise Dekan Pupikofer an der Jahres-
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vcrsa1nn1lung von1 r 7. Juni r 880 auf die Leitung des Historischen V er eins ver
zichtete, ,var es ganz selbstverständlich, daß nach dein Ehrendoktor ,vieder ein 
Ehrendoktor, Johannes Meyer, das Steuer des V ercins ergriff. Vizcpr:"isident ,vurdc 
I)ckan K uhn, Aktuar Professor ßüchi, und iin Quästorat ließ sich der energische 
Ilcdaktor und Buchhändler Jacques Huber, der schon seit der Gründung des 
V crcins seine kleinen Einnah1ncn und Ausgaben ver,valtet hatte, durch H. Stähelin 
von W einfcldcn ablösen. 

Mit grolle1n Eifer ging der neue Ob1nann an seine Arbeit. Zunächst n1ußten 
die Finanzen verbessert werden; denn nüt den Beiträgen von 70 bis So Mitgliedern 
konnten die l)ruckkosten für das Heft nicht bestritten ,verden. Also ,vurdcn neue 

Geschichtsfreunde gesucht, und das 1nit Erfolg; denn die Jahresversa1111nlung von1 
22. August 1882 konnte gleich hundert neue Mitglieder aufi1eh1nen. Unter ihnen 
befand sich Professor Gustav Büeler, der später für den Verein von Bedeutung 
,verden sollte. l)a die Sitzung in Kreuzlingen stattfand, so wurde sie auch von 

Herren aus Konstanz besucht, und einige davon ,vünschten dein thurgauischen 
Verein beizutreten, darunter der Ka111n1erherr Graf Eberhard von Zeppelin, der 
Bruder des Luftschiffbauers Ferdinand. Der Graf besuchte 1nehrere Jahresver
sa1111nlungen der Thurgauer, ergriff jedesn1al das Wort, und Johannes Meyer war 
sehr stolz darauf, daß er sich 111it diesen1 Edeln1ann, den er in1 Vorstand des ßoden

seegeschichtsvercins wieder traf, duzen durfte. Eberhard Zeppelin hielt übrigens 
iin Bodenseegeschichtsverein einen Vortrag über die Geschichte des Egnachs, und 
die Thurgauischen Beiträge brachten in Heft 30 von ihn1 eine eindringliche Unter
suchung über Bischof Salon1on III. von Konstanz. 

Von Meyers Ben1ühungen tun ein thurgauisches Urkundenbuch wird später 
noch die Rede sein; dagegen gehört es sich, daß hier ein anderes Untcrneh1nen 
erwähnt wird, nä1nlich das San11neln von Antiquitäten. Schon in den ersten 
Satzungen des Historischen Vereins, gedruckt in Beiträge 16, ist vorgesehen, daß 
Antiquitäten gesan11nelt werden sollten. In der zweiten Fonn der Statuten (Bei
träge 20) heißt es deutlicher: «Der Verein unterhält eine San11nlung vaterländischer 
Altertü111er, für welche er alle neuen historischen Funde, die auf den1 Boden des 
Kantons gen1acht ,verden, zu erwerben sucht.» Man dachte also zuerst nur an 
Bodenfunde, und den ersten Anstoß zun1 Sanuneln gaben die Pfahlbauten der 

fünfziger Jahre. Später suchte inan aber auch geschichtliche Altertün1er jeder Art: 
Hausrat, Waffen, Uniforn1en, Küchengeschirr, künstlerische und religiöse Antiqui
täten. Un1 solche Gegenstände be1nühte sich besonders Her111ann Stähelin (1842 

bis 1890), Eisenhändler in \V einfelden. Er war der V ertrauens111ann des Vereins 
für alle praktischen Dinge; deshalb besorgte er zun1 Beispiel den Lesezirkel und 
wurde a111 22. August 1882 zu111 Konservator der Sa1111nlung gewählt. Man 
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wußtc aber noch lange nicht, ,vo inan die Altertü1ncr aufbc,vahrcn sollte. Als das 

I--Iinterhaus der Kantonsschulc un1 einen Stock erhöht wurde, erlaubte die llc
gicrung, daß die historische Sa1nn1 Jung dort untergebracht ,vcrde. Sie wurde dort 
als « Muscun1» an1 26. Scpte1nber 1 886 cröfl11ct und zugänglich ge1nacht. Bereits 
sah sie recht stattlich aus, na1nentlich dank den vorhandenen Kabinettscheiben, 

und wurde es noch n1chr, als Professor Büchi und H. Stähelin bei der V erstcigc
rung der Vinccntschcn Sa111111lung in Konstanz ( 10. Septc111ber 1891) nüt Unter
stützung der Regierung und der Garantiegesellschaft für das EidgcnössischeSchüt
zenfest sieben Scheiben erwerben konnten. Der Vorstand hatte einen solchen Stolz 

auf seine Sa1111nlung, daß er iin Juli r 890, als dieses Schützenfest in Frauenfeld statt
fand, durch Inserat in der Festzeitung die Schützen zun1 Besuch des Muscu1ns ein

lud. Allerdings enthielt es nicht nur Eigcntun1 des V crcins, sondern auch Deposita 
der Regierung, Kunstdenk1nälcr, die sie bei der Klosteraufhebung behalten hatte. 
Dein Heft 30 der Beiträge ist ein Katalog der historischen San1111lung beigegeben. 

Ein weiteres Anliegen der denkwürdigen V crsan1n1lung vo1n 22. August 1882 

war die Einrichtung einer Chronik des Thurgaus. Da die schon seit dcn1 Entstehen 
des Historischen V crcins angeregte Gründung von Ge1neindechroniken i111111er 
wieder in1 Sande verlief, ,vcil n1an keine Chronisten fand, so beschloß 111an nun, 
alljährlich ein chronologisches V crzcichnis der bedeutendsten Ereignisse des Kan
tons anzulegen und in den Beiträgen zu drucken. So erschien denn in Heft 23 zun1 
ersten1nal eine Thurgauer Chronik, die das Jahr 1882 un1faßte und von Professor 
Josef Büchi zusa111111engestellt war. Er besorgte auch noch die Chronik des folgen
den Jahres, dann ging das An1t an H. Stähelin über. Allein für die Auswahl der 
denkwürdigen Ereignisse ist ein gewisser Weitblick und ein Abwägen nötig, was 
den1 Weinfelder Kaufn1ann bisweilen abging. Er hatte eine besondere Vorliebe für 
Feuersbrünste und notierte einen Brand schon, wenn nur eine Scheune abgebrannt 
war. Dagegen interessierten ihn kantonale und eidgenössische Abstin1n1ungen, 
An1tsantritte und Rücktritte von llegierungsräten, Pfarrern oder Kantonsschul
lehrern weniger. Nach seinen1 Tode führte Pfarrer A. Michel die Chronik von 

1899 bis 1903, Pfarrer Wigert in Hon1burg von 1904 bis 1907, A. Schaltegger, 
Kantonsbibliothekar, von 1908 bis 1912, Professor Büelcr von 1913 bis 1936, 

Dr. E. Isler, Kantonsbibliothekar, von 1937 bis 1955, seitden1 Dr. Max Bandle. 
Die Chronik hat für den historischen Arbeiter den Vorteil, daß er darin die Tat
sachen leichter findet, als in den zu 111ächtigen Folianten zusa111n1engebundenen 
Zeitungen auf der Kantonsbibliothek. 

In Heft 23 der Beiträge, wo über Meyers energische Tätigkeit berichtet wird, 
findet n1an auch zun1 erstenn1al einen Aufsatz von ih111. Er ist betitelt « Frösche 
stillen als Frondienst» und gibt einen imponierenden Begriff von1 un1fangrcichcn 
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Vereinsheft, inde111 er zusan1111en 111it Stähelin in Nr. 27 das Juliusbanner der Stadt 

Frauenfeld behandelt. l)ann aber bringt Nr. 28 eine seiner größcrn Arbeiten: Die 

Burgen bei W einfclden, und eine seiner kurz\vciligstcn Abhandlungen ist in I--Ieft 29 

gedruckt: Poesie in1 alten thurgauischcn Izccht. Dieses Heft enthält überhaupt fast 

lauter Texte von Meyer; es folgen niünlich noch von ih111 Verzeichnisse der ältern 

thurgauischcn llcchtsqucllen und der Karten der Landgrafschaft Thurgau, ein 

Nach ruf auf tl. G. Sulzbcrgcr, die Abschrift eines zeitgenössischen Berichts über 

den Brand von Bischofszell ( r 743) und die Beschreibung eines burgundischen 

Breviers in der historischen Sa111111lung. Wieder eine sehr u111fangrcichc Arbeit ist 

seine Geschichte der Burgen an1 Untersee (Beiträge 3 1) und die des Schlosses 

Kaste! (Beiträge 48), endlich noch die Studie über Salon1on Fchr (Beiträge 50 und 

5 1 ). I)az,vischcn hat Meyer auch kleinere Untersuchungen ausgearbeitet, wie: 

Die Inful von Krcuzlingen (Beiträge 32), Ordnung Fischcns halb in1 Bodensee 

1544 (Beiträge 34), Dorfinark in Schwarza und Offi1ung Obcrgailingcn (Beiträge 

40), Was ist Tit., und -wil oder -,vcil (Beiträge 44), Gregor Mangolts Fischbuch 

(Beiträge 45), Das Thurgaucr Lied (Beiträge 49). Endlich sei noch daran erinnert, 

daß Meyer die Beiträge zu Pupikofcrs Lebensbeschreibung (in Heft 3 5-3 7, 39-41) 

druckfertig ge111acht hat. 

Wie sein Vorgänger trat Meyer in den Verein für Geschichte des Bodensees ein, 

der ihn schon nach eine111 Jahr (1886) zu111 Schriftleiter ernannte. Präsident wurde 

dort bald Graf Eberhard von Zeppelin (1892-1906). Mit Meyer war auch Pfarrer 

Wälli in diese111 V crcin, und wir erinnern uns deutlich, wie vergnügt die beiden 

alten Herren jewcilcn von den Jahresversan1n1lungen a111 Bodensee hein1kehrten. 

Auch in dicsen1 Kreis arbeitete der V ertretcr des Thurgaus fleißig. Man findet dort 

von ihn1 die Geschichte des Andreas P echt in Frauenfeld (Schriften 18), Die 

deutsche Besiedelung des Hegaus und Klettgaus (Schriften 30), Königin Hortense 

und Prinz Napoleon (Schriften 35), Michel Montaignes Reise von Basel nach 

Lindau (Schriften 39) und eine Biographie seines Lehrers an1 Gyn1nasiu111, Maxi

nülian Götzinger (Schriften 40). Was Meyer über die Königin Hortensc und ihren 

Sohn Napoleon III. geschrieben hatte, erschien später unter den1 Titel «Die frühern 

Besitzer von Arenenberg» als gern gelesenes Buch, das 111chrere Auflagen erlebte. 

Noch wären eine lange Reihe weiterer geschichtlicher Untersuchungen des uner-

1nüdlichen Forschers zu erwähnen. Die Aufzählung von Büeler un1faßt rund 125 

gedruckte und 40 handschriftliche Arbeiten. Wir nennen hier nur noch ein in1 

Inland und i111 Ausland geschätztes Werk 111it de111 Titel «Die drei Zelgen», das auf 

r 880 als Beilage zu111 Progranun der Frauenfelder Kantonsschule herauskan1. 

Johannes Meyer war eine richtige Gelehrtennatur, erfüllt von eine111 faustischen 
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Drang, Neues zutage zu fördern, und uncn11üdlich in seiner Arbeit. Auch er ,var 

natürlich genötigt, Stoff zu sa111111cln; aber er durchsetzte ihn bei der V crarbcitung 
1nit interessanten Gedanken. Überaus ,veitreichcnd ,var sein Wissen, erstaunlich 

seine Sprachenkenntnis. Die Behörden und die Kollegen hatten einen großen 

H.espekt vor seiner Gelehrsa111keit. Meyer war geradezu der oberste Geschichts

kenner iin Kanton, den 111an wie eine Pythia über sein Gebiet befragen konnte und 

nicht ohne eine brauchbare Antwort verlassen n1ußte. 

Leider ,var ih111 schließlich noch ein sch,veres und einsa1nes Alter beschieden, 

da seine Angehörigen vor ih111 starben. Seine Augen ,vurden schwach; er erkannte 

schon auf kleine Entfernung die Schüler nicht 111ehr. So trat er i111 Frül~ahr 1908 

von seiner Lehrstelle zurück, wobei Behörden und Schule ih111 in einer kleinen 

Feier ihre Dankbarkeit und ihre Hochachtung bezeugten. Geplagt von Ischias 

führte er noch kurze Zeit ein stilles Leben, bis er a111 8. Dezen1ber 1911 einer Herz

schwäche erlag. Bei der Abdankung in Oberkirch ergriff Professor G. Büeler für 

den I--Iistorischen Verein das Wort und Hofrat Schützinger in Lindau für den 

13odenseegeschichtsvcrein. Auch nachher wurde der eifrige Arbeiter nicht ver

gessen: Professor Büeler schilderte seinen Lebensgang in Heft 52, ,vozu er Mit

teilungen des V erstorbenen aus den1 Jahr 1906 verwenden konnte, und Archivar 
Schaltegger ,vidn1ete ih111 einenN achruf in den Schriften des V er eins für Geschichte 

des Bodensees, Heft 5 1. 

J ohanncs Meyer hatte i111 I--listorischen V er ein n1anchen Mitarbeiter, aber 

keinen, der ,vic er als eigentlicher Gelehrter ün Fach der Geschichte gelten konnte. 

Professor Albert Bach111ann (1863-1934), der bekannte Ger111anist, untersuchte in 

Heft 2 3 die Bedeutung des Berchtoldstags. Von Pfarrer Gottlieb A111stcin in 

Wigoltingen (1853-1895) erschien 1884 in Heft 24 eine Darstellung desWigoltin
gcr Handels. Sehr dankenswert ist eine Zusa111111enstcllung des thurgauischen Land

rechts von Oberrichter und Nationalrat Dr. Fchr in Heft 27. Dieser Jurist war von 

1899 bis zu scine111 frühen Tod (Noven1bcr 1904) Vizepräsident des Vereins. Auch 
H. Stähelin lieferte einige kleinere Beiträge auf archäologischen1 Gebiet: DieBoxel

nacht in Weinfelden (Heft 26), Das Juliusbanner (Heft 27), Bauart der Burgen und 
Schlösser (Heft 29), Die Inful von Kreuzlingen und Das Glasgen1älde von Unter

Bußnang (Heft 32), Grabungen in1 Langdorf (Heft 37). 

Josef Ignaz Kurz (1837-1911), Pfarrer in Herdern, berichtete in Beiträge 28 

über das bäuerliche Leben in Liebenfels und auf den licbenfclsischen Höfen zu 

Nüfern, A111n1enhausen, Eggn1ühle, Höfli, Weyerholz, Wilen und Kobe!tshofen 

nebst Schweikhof. Ab und zu lieferte auch der syn1pathische Professor Josef Büchi 

Arbeiten, so über die römischen Ausgrabungen in1 Talbach (Beiträge 27), über 
Glas111alerei in1 allgen1einen und die Scheiben ün Thurgauischen Museun1 ün be-
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sondern (Beiträge 30 ), SO\vie über den spätröniischen Münzfund iin Scharen,vald 
(Beiträge 3 3). In Heft 30 berichtete J.J. Wid111er über das thurgauische Volksschul
\Vesen unter der Helvetik. Dekan Konrad Kuhn ( r 829-1901 ), der Verfasser der 
«Thurgovia sacra», hielt ,vährend der Entstehung seines Geschichts,verkes gelegent
lich Vorträge über einzelne Kapitel; in den Beiträgen wurde nur seine Abhand
lung «Verkauf der Feste Neuburg 1522» gedruckt (I-Ieft 32). Albert 13üchi, Pro
fessor für Geschichte in Freiburg (Sch\veiz), der Bruder des Kantonsschullehrers 
JosefBüchi, bot in Heft 33 einJahrzeitbuch aus den1 l{loster Fischingen. Er hat das 
Verdienst, daß er später die Fortsetzung des Thurgauischen Urkundenbuches 
durchsetzte. Eduard W ehrlin in Zürich, früher Professor in R_iga, schrieb in Heft 3 5 
eine Monographie über den Bischofszeller Arzt Jakob Christoph Scherb (1736 bis 
1811). Die Urgeschichte des Thurgaus fand in Jakob Heierle einen Darsteller (Bei
träge 36 und 52). Der von Pupikofer verlangte Auszug aus dein Tagebuch des 
Oberan1t111anns Dr.J. Chr. Scherb in Bischofszell niit Nachrichten über die Revo
lution in1 Thurgau von 1797/98 wurde in Heft 37 gedruckt. In den Heften 38 und 
39 veröffentlichten A. Farner und cand. phil. RudolfW egeli Bauernchroniken aus 
den Bezirken Dießenhofen und Frauenfeld. Dr. I~. Wegeli (1877-1956), der seither 
jahrzehntelang Direktor des Historischen Museu1ns in Bern ge,vesen ist, brachte 
auch seine sehr sorgfältige Dissertation, die Geschichte der Truchsessen von 
Dießenhofen, in unsern Beiträgen unter (Hefte 45, 47 und 48). 

Ein betagter Pfarrer, Job. Jakob Wälli aus Turbenthal (1830-1912), der lange 
Zeit in Egg an1 Pfannenstiel und hernach in Schleithein1 gewirkt hatte, verbrachte 
seinen Lebensabend in Frauenfeld-Kurzdorf bei historischen Arbeiten. Selbständig 
erschienen seine Geschichte von Herdern 1905 und die von Weinfelden r9ro; 
außerden1 wurden n1ehrere Aufsätze von ihn1 in den Beiträgen des Historischen 
Vereins gedruckt, so der Prozeß un1 den Schirn1- und Rauchbatzen in Fruthwilen 
(Heft 40), Schloß Wellenberg (Heft 47) und der Ankauf von Hüttlingen durch 
Zürich 1674( Heft 49). Ein anderer Seelsorger, der ebenfalls in1 l~uhestand noch 
wertvolle geschichtliche Arbeiten verfaßte, \var Dekan Johann Georg Kreis ( 1820 
bis 1906) von Egnach, zuletzt Pfarrer in Sulgen. Von ihn1 sta1111nt außer einer 
selbständig veröffentlichten Geschichte der Kirchhöre Sulgen l 896 eine Bio
graphie des Hun1anisten Ulrich Hugwald, genannt Mutius (Beiträge 41 und 42). 
Dr. n1ed. Otto Nägeli (1843-1922) verfaßte eine gescheite Geschichte der Fan1ilie 
Khyn1 in Ern1atingen (Beiträge 42) und eine Beschreibung der Grabdenkn1äler 
aus der Kirche in Ern1atingen (Heft 50). Erfreulich ist sodann die Geschichte der 
Gen1einde Hon1burg und der ehen1aligen Herrschaften von Klingenberg (Beiträge 
43 und 44) von Pfarrer RudolfWigert (1842-1913). Den1 thurgauischen Land
leben in der Vergangenheit gewidn1et sind drei Aufsätze von J. H. Thaln1ann (Bei-



träge 44-46). Zun1 crstcn111al ließ in Heft 46 Friedrich Schaltcggcr (1851-1937), 
Kantonsbibliothekar und Staatsarchivar, von sich hören. Sein Aufsatz zur c;e
schichte der Stadt Frauenfeld stützte sich zwar zu sehr auf die Marktrechte anderer 
Orte und ging daher 111it einigen Schlußfolgerungen fehl. Später publizierte er eine 
J)arstellung des R,ebwerks in1 Thurgau (Beiträge 48), dann J. H. Kappelers Chronik 
von Frauenfeld (Beiträge 5 3 ), die Vogtoffi1ung und die Gerichtsoffi1ung der I{eln
höfe in Mcttcndorf, Lustdorf und Eschikofcn (Beiträge 6 1) und die Geschichte des 
Tunns zu Stcckborn (Beiträge 62 ). Konrad Schaltcggcr ( 1848-1925 ), Pfarrer in 
Pfyn, erzählte in Heft 48 von Heinrich Mayr in Arbon, der \vährend der napo
leonischen Zeit eine Reise nach dein Orient unternah111. Das da111it angeschnittene 
Then1a ,vurde von Gustav Büeler in Heft 49 und 53 vveiter bearbeitet. Noch z,vei 
,vertvollc Arbeiten, die unter den1 Präsidiun1 von Johannes Meyer zustande ka111cn 
und in Heft 5 1 veröffentlicht ,vurden, seien hier er,vähnt: Die Belagerung von 
Konstanz durch die Sch,veden, von Dr. Hans Buser, Se1ninarlchrer in Kreuzlin
gen, und Hans Lanz von Liebenfels, von Dr. Ulrich Dikenn1ann (1869-1924), 
da111als Pfarrer in Wigoltingen. Von ihn1 stan1111t auch die wertvolle, selbständig 
erschienene Arbeit: Die Stellung der Stadt Konstanz in der Landgrafschaft Thur

gau. 

5. Das T!u11;~auischc Urk1111dc11b11clz 

Durch die Aufhebung der thurgauischcn I{löster iin Jahr T 848 ,var das Staats
archiv zu einer großen Menge von Urkunden gelangt, die zunächst nur provi
sorisch geordnet ,varen. Schon die ersten Satzungen des Historischen Vereins sahen 
vor, daß eine gehörige Ordnung und Aufbewahrung der vorhandenen Landes-, 
Gen1einde- und Kirchenarchive angestrebt werden solle. Eine richtige Ordnung 
der Urkunden begann dann Pupikofer, als er r862 zun1 Staatsarchivar ernannt 
wurde. Aber der Gedanke, die ältern Urkunden durch den Druck zugänglich zu 
111achen, ging von Johannes Meyer aus. Er stellte an der Jahresversa111111lung in 
Steckborn von1 28.Juni 1871 den Antrag, der Verein solle ein Urkundenbuch 
herausgeben, jährlich vier Bogen; daran n1öge der Staat Fr. 100.- geben, was die 
Druckkosten decken würde. Seine Anregung wurde zun1 Beschluß erhoben, aber 
erst elf Jahre später, 1882, ka111 ein erstes Heft des Thurgauer Urkundenbuchs 
heraus, bearbeitet von Dr. Meyer, und bis 1885 folgten noch drei ,veitere Hefte. 
Dann aber hörte ihr Erscheinen ganz auf. Der Bearbeiter hatte noch wenig Vor
gänger, an denen er sich ein Muster hätte nehn1en können. Er hielt sich ganz genau 
an die Schreibweise der Originale und fügte sehr ausführliche Regesten und Kon1-



27 

111entare hinzu, so daß sie bis,veilen dein U1nfang des Originaltextes gleichka111en. 
L L <.._. 

I)adurch hoffte er, die Geschichtsfreunde zu historischen Arbeiten zu ennutigen. 
Seine H_egeln über die Orthographie für den I)ruck historischer Texte ,vurden von 
den Fachleuten zunächst abgelehnt, sie sind aber heutzutage 111it ihrer Genauigkeit 
der Wiedergabe fast völlig ,vieder angenon1111en. Meyer brachte in1 ganzen 36 Bo
gen oder 576 Seiten seiner Publikation heraus, ,velche die Jahre 1000 bis 1246 u1n
faßten. Wenn sie weiter gegangen wäre, so hätte der Thurgau 111it seinen1 Urkun
denbuch f.1st an der Spitze aller Kantone gestanden. Aber von 1885 an stellte der 
lledaktor seine Arbeit ein, die er übrigens ohne Honorar geleistet hatte. Dr. G. 
Büeler ven11utet, Meyer habe seine Publikation aus Verstin1n1ung darüber auf
gegeben, daß ih111 die Aufsichtsko111niission den Unterricht in der klassischen 
deutschen Literatur entzogen hatte. (Vgl. G. Büeler, Dr. Johannes Meyer, in 
Thurg. Beiträge 52, S. 45 ff.; F. Schaltegger, Thurgauisches Urkundenbuch, Band 
II, Vorrede S. III; E. Leisi, Hundert Jahre Thurgauische Kantonsschule, S. 49 f.) 

Mit der Zeit bedauerten aber Meyer und 111it ih111 andere Historiker, daß der 
Druck der thurgauischen Urkunden nicht weiter ging. An der Jahresversa111n1lung 
in llo111anshorn 1899 betonte Präsident Meyer selber, daß die Fortsetzung der 
Publikation ,vünschenswert ,väre, und nachdrücklich verlangte A. Büchi, Pro

fessor für Schweizer Geschichte an der Universität Freiburg, eine Fortsetzung 
(Jahresversa111111lung in Sulgen 1902). Nachden1 Meyer seine Geschichte des 
Schlosses Kaste! vollendet hatte, fing er 1903 wieder an, Texte für das Urkunden
werk zu sanuneln; aber seine Kräfte reichten nicht 111ehr aus, un1 sie druckfertig zu 

111achen. Professor A. Büchi ersuchte schließlich den Regierungsrat durch eine 
Eingabe von1 24. Dezen1ber 1909 un1 die Unterstützung der Arbeit. Der Rat ging 
darauf ein und bestü11111te einen Kredit für den Druck, setzte aber kein Honorar 
für den Bearbeiter aus. Dagegen erlaubte er nun1nehr den1 neuen Kantons
bibliothekar Friedrich Schaltegger (1851-1937), auf der Bibliothek während der 
Bürozeit die Urkunden für den Druck abzuschreiben. 

Das tat nun Schaltegger nüt einer wahren Leidenschaft. Die ganze Woche, auch 
an den trüben Wintersonntagen, fand 111an ihn bei der Arbeit an seiner wackeligen 
Schreibn1aschine, über welcher er Pergan1e11te zun1 Kopieren aufgesteckt hatte. Er 
hinterließ Abschriften bis zu111 Jahr 1400. Allerdings 111üssen sie vor den1 Druck 
noch sorgfältig 111it den1 Urtext verglichen werden, da er seine Kopien nie 
kollationierte, und die Abschriften von aus,värtigen Doku111enten fehlen in seiner 
San1mlung nahezu ganz, da Schaltegger nie fre111de Archive besuchte. Aber 
in1n1erhin ging die Veröffentlichung vorwärts: 1917 wurde endlich der von Meyer 
angefangene zweite Band fertig, 1924 folgte der erste und 1925 der dritte Band 
(1250-1300). Der Philologe Dr. E. Leisi las eine Korrektur der bis dahin n1eist 



noch lateinischen Texte. Mit großer Freude begrüßte Professor 13üchi die neuen 
Bände, deren Genauigkeit er allerdings nur als genügend bezeichnete. Leider be
zieht sich dieses 111äßige Lob na111entlich auf die von Schaltegger hergestellten 
Na111ens- und Ortsverzeichnisse zu Band I und II, für die nach seiner Meinung nur 
der Thurgau berücksichtigt ,verden inußte. l)ie R.egister für den Band III ,vurden 

dann von Dr. Herdi und I)r. Leisi angelegt, und Z\Var nüt genauer Berücksichti
gung sä111tlicher vorkon1inender Eigennan1en, auch derjenigen aus andern Kan
tonen und Ländern. 

Als der Druck bis Band IV, S. 576, gediehen ,var, trat Schaltegger von1 
Bibliothekariat zurück, un1 den l\est seiner Jahre Ün Altersheiin Littenheid i1n 
hintern Thurgau zu verbringen. Auch dort las er iinn1er noch Korrekturen und 
inachte Abschriften in1 Archiv des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, bis 
schließlich die Augen ihren Dienst versagten. Der Thurgau darf dein fleißigen 
Mann für die große Arbeit, die er ihin als Redaktor des Urkundenbuchs ohne Ent
schädigung geleistet hat, aufrichtig dankbar sein. 

Die Bearbeitung der Urkunden übertrug der I-listorische Verein nun111ehr dein 
bisherigen Korrektor, Dr. Ernst Leisi, Gyinnasiallehrer. l)er neue R.edaktor suchte 
nan1entlich die vorhandenen Urkunden vollständig zu erl1ssen, inde111 er nun auch 

die auswärtigen Archive durchging. So wurde der l)urchsicht des Generallandes
archivs in Karlsruhe eine ganze Woche ge\vichnet, und viel Zeit nah111en ferner die 
Archive in Donaueschingen, Konstanz, Schaffhausen, Zürich und St. Gallen in 
Anspruch. Auch die Urkunden in Einsiedeln, Winterthur und Wil, sowie die thur
gauischen Geineinde- und Kirchenarchive fanden selbstverständlich nunn1ehr volle 
Berücksichtigung. Es dürfte nicht n1anches Urkundenbuch geben, dessen Grenz
linien so weit gezogen sind, wie die des thurgauischen Werkes. Auf den vierten 
Band ist der fünfte, sechste und siebente gefolgt, und die letzten gedruckten Do
kun1ente stan1n1en aus den1 Jahr 1390. Allerdings inußte iin Druck von 1940 bis 
1948 eine Pause eintreten, \veil über den Krieg und noch lange nachher Urkunden 
aus reichsdeutschen Archiven nicht bezogen ,verden konnten. Auch in den fünf

ziger Jahren wurde eine Unterbrechung nötig, \Veil die von der l\egierung zur 
Verfügung gestellten Mittel aufgebraucht waren. Heute beträgt der von der Re
gierung gewährte jährliche Beitrag an diese Publikation Fr. 3 1 oo.-. Von den 
sieben bisher erschienenen Bänden des Urkundenbuches haben bearbeitet Meyer 
in Band II 576 Seiten Text, Schaltegger in Band I, II, III und IV 1933 Seiten und 
Leisi in Band IV, V, VI und VII 3107 Seiten. Mit Dankbarkeit n1öchten wir hier 
noch die Mitwirkung von Herrn Dr. E. Herdi, alt Rektor, erwähnen, der seit den1 
R.ücktritt Schalteggers allenthalben in seiner sorgfältigen W eise eine Korrektur 
gelesen und dazu in Band III und IV je die Hälfte des Eigennan1enregisters, in 
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13and V das ganze llegister und überdies noch ein Verzeichnis der bis dahin be
schriebenen Siegel angelegt hat. 

Bis 1400 sind llegesten oder Abschriften aus I{arlsruhe, Zürich, Einsiedeln, 
St. Gallen (Vadiana) und Konstanz noch vorhanden; für die Fortsetzung ,vird 
,vieder ein Besuch des Bearbeiters in diesen Archiven nötig sein. I)er Historische 
Verein hat daran gedacht, das Urkundenbuch bis 1460, also bis zurn Übergang des 
Thurgaus von Österreich an die Eidgenossen, fortzuführen. Allein die Zahl der 
l)okurnente nirn111t schon llln 1400 derart zu, daß vielleicht die \veitere Publikation 
in Ilegestenfonn vor sich gehen rnuß. 

13ereits ist unser Urkundenbuch für zahlreiche historische Arbeiten benützt 
\Vorden, zurn Beispiel für n1anche I)issertationen, narnentlich auch für die Auf
nahrne der Kunstdenk111äler des I{antons Thurgau durch Herrn A. Knöpfli. Da 

viele Urkunden sich nicht nur auf den Thurgau, sondern zugleich auch auf das 
13istu111 und die R.eichsstadt Konstanz und besonders auf die Abtei lleichenau bezie
hen, so lassen sich die süddeutschen Stadt- und Universitätsbibliotheken laufend die 
erschienenen Hefte zusenden. Freundliche Benützer haben uns schon das Ko111pli-
111cnt gen1acht, das Thurgauer Urkundenbuch ersetze wenigstens zu111 Teil die 
fehlenden Urkundenbücher der Stadt Konstanz und der Abtei Reichenau. Leider 
hat sich die Freigebigkeit Dr. Meyers, der allen V ereinsn1itgliedern die Hefte 
gratis abgab, dadurch gerächt, daß sie nicht n1ehr in genügender Zahl vorhanden 
sind, während noch häufig vollzählige Exen1plare des Werkes verlangt werden. 
Der Vorstand des Historischen Vereins beschloß deshalb 1952, von1 ersten Heft des 
zweiten Bandes einen Offsetdruck herstellen zu lassen, won1it nun der Bedarf für 
längere Zeit gedeckt ist. 

6. Die Präsidenten G. Büelcr 1111d A. Leutenegger 

Der Rücktritt von Dr. Johannes Meyer in1 Jahr 1910 setzte den Historischen 
V crcin in nicht geringe Verlegenheit. Es gab nän1lich in1 Thurgau un1 diese Zeit 
keinen Historiker, der es in bezug auf Kenntnisse und Methode niit diesen1 Ge
lehrten oder seinen1 Vorgänger Pupikofer aufnchn1cn konnte. Doch in1 übrigen 
blühte der V ercin: Seit seiner Gründung waren alljährlich regcln1äßig die Thur
gauischen Beiträge zur vaterländischen Geschichte herausgekon1n1cn, bis 1911 

bereits 52 Nun1111ern. Auf Antrag von Dr. Greycrz hatte 111an i111 Winter 1909/10 

begonnen, geschichtliche Vorträge zu halten, die gut besucht wurden. Pfarrer 
Schwarz in Basadingcn sprach über Calvin, Johannes Meyer über Michel Mon
taignes Reise durch die Sch\veiz. Iin folgenden Winter \Vurden an The111en bc-
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sprochen: Mine. de Stacl von Frl. H. 13rack, Franz II., der erste Gen1ahl der Maria 

Stuart, von E. Leisi, 13riefvvesen bei den alten ltö111er11 von I)r. Hirsch, Ein Ka1npf 

un1s R.echt von J)r. Th. c;reyerz. I)ie Zahl der V ereinsniitglieder betrug bein1 

R.ücktritt Meyers 194, ,vährend die Liste der Naturforschenden Gesellschaft da-

111als 142 Nan1en aufvvies. 

l)er Vorstand nah111 in Ern1angelung eines eigentlichen Fach111anns für die 

Leitung des Vereins eine Persönlichkeit in Aussicht, die ein lebhaftes Interesse für 

die Geschichtsforschung besaß, die sich als Organisator bereits vveitgehend be

vvährt hatte und von der eine energische Ausführung ihrer Aufgaben zu ervvarten 

vvar. So wurde Gustav Büeler, alt Rektor der Kantonsschule, in der Hauptver

sa111n1lung von1 4. Oktober 191 r in Frauenfeld zun1 Präsidenten gevvählt, nachde111 

er bisher Vizepräsident gevvesen war. An diese Stelle rückte R.egierungsrat 

Dr. E. Hofinann nach, zu111 Kassier vvurde E. Leisi ge,vählt, Aktuar blieb (seit 

1908) Dr. Th. v. Greyerz, ,vährend alt Pfarrer Schaltegger und Zahnarzt Brodt

beck als Beisitzer niitwirkten. 

Gustav Büeler ( r 851-1940) stan1111te aus Goßau itn Zürcher Oberland als Sohn 

eines wohlhabenden Landwirts. Er durchlief das Gy111nasiun1 in Winterthur und 

dachte nachher zuerst an das Studiun1 der Theologie. l)och schon nach einen1 

Sen1ester wandte er sich der ro1nanischen Philologie zu, der er sich an den Hoch

schulen von Zürich, Tübingen und Straßburg und in eine111 dreijährigen Auf

enthalt in Frankreich und England widn1ete. Seine Wanderjahre schloß er nüt dein 

Fachlehrerexan1en für Französisch und Englisch in Zürich ab, worauf bald der 

sein weiteres Leben bestin1111ende R.uf an das Gyn1nasiun1 in Frauenfeld an ihn 

erging (1879). Von 1894 bis 1906 leitete Büeler als R.ektor die Thurgauische Kan

tonsschule. 

Seine Beziehungen zu111 Historischen Verein begannen 111it den1 Jahr 18 82, als 

dessen Präsident Johannes Meyer hundert neue Mitglieder werben konnte, dar

unter seinen jungen Kollegen. Von diesen1 Hundert vvaren, als Büeler a1n 10. Mai 

1940 seine Augen schloß, noch Konrad Dünnenberger in W einfelden und alt R.e

gierungsrat Dr. A. Kreis an1 Leben. Büelers erste geschichtliche Arbeit war die 

Festschrift zun1 fünfzigjährigen Jubiläun1 der Kantonsschule 1903; ihr folgte die 

Biographie eines bedeutenden Oberthurgauers, des Johann Heinrich Mayr aus der 

Bleiche zu Arbon (Thurg. Beiträge 49 ), wozu Büeler noch zwei Nachträge, den 

einen ebenfalls in Heft 49 und einen zweiten unter den1 Titel «Johannes Büel von 

Stein a. R.h. und seine Freundschaft n1it J. H. Mayr» in Heft 5 3 bringen konnte. 

Erwähnenswert sind ferner seine Baugeschichte der Kirche Kurzdorf (Heft 57/ 58) 

und seine Forschungen über den Frauenfelder I-lun1anisten Peter Dasypodius (Bei

träge 57/58 und Beilage zun1 Jahresbericht der Kantonsschule 1919/20). Ein be-
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sonderes Interesse en1pfand 13üeler für die Stadt Frauenfeld und ihre Schulen; 
ihnen ,vid111ete er folgende Arbeiten: l)ie Mädchenschule Frauenfeld r 862-1912, 

Gedenkschrift; Geschichte des Sch1il,\TSens von Frauenfeld bis r 8 50 (13eilage zun1 

Jahresbericht der I<:antonsschule l 9 l 6/ l 7); Die Ent\vicklung Frauenfelds von r 760 

bis r 845, bei Huber & Co. 
l)üeler ,var sich wohl bewußt, daß er als Präsident des Historischen Vereins 

nicht von der Zunft \var, daß er an geschichtliche111 Wissen seinen beiden Vor
gängern nicht gleich ka111. Dafür besaß er andere Eigenschaften, welche die Ge
schichtsfreunde an ihn1 hoch schätzten: Die Zuverlässigkeit der An1tsführung und 
die rasche Erledigung aller Geschäfte. Ihn interessierte besonders die archäologische 
Seite seiner Tätigkeit. Wiederholt ersuchte er den Vizedirektor des Landes
n1useun1s, l)r. K. Frei, oder auch Direktor Leh111ann selber, in den 1'hurgau zu 

kon1n1en und in sch\vierigen fragen seinen H.at zu geben. Wir erinnern uns auch 
sonst an 111anches energische Eingreifen, das der Historischen Sa1nn1lung oder 
sonst irgend,vie de111 Wissen von1 alten Thurgau zugute ka111. Dazu gehört die 

Bergung des Brakteatenfundes von Eschikofen. Dort hatten un1 Weihnachten 191 I 

einige Knaben in1 Griesenberger Tobel eine große Zahl Silberblechstücke gefun
den. Eine Sandsteinplatte war infolge des Frostes abgerutscht und hatte das V er
steck freigegeben. Da ihnen der Lehrer sagte, die runden Scheiben hätten keinen 
Wert, so vergnügten sich einige der Finder dan1it, sie 111it den1 Hanuner auf de111 
l)engelstock platt zu schlagen. Ein Bauer, der in1Juli 1913 nüt Büeler zusan1111en
kan1, berichtete ih111, daß sein Güterbub eine San1n1lung von 1nerkwürdigen 
Blechscheiben habe. Sogleich ging der Präsident des Historischen Vereins der 
Sache nach; er stellte fest, daß er vor einen1 sehr ausgiebigen Fund von silbernen 
Pfennign1ünzen stand, und es gelang ih111, noch 700 Stück für die historische 
Sa1nn1lung zu erwerben, während 165 Stück an das R.osgartenn1useu111 in Konstanz 
gelangt und eine unbekannte Zahl verloren gegangen waren. Der verständige 
Güterbub erhielt von1 Historischen Verein ein Sparheft 111it Einlage; sein Fund 
aber wanderte zur Bestünn1ung vorläufig ins Landesn1useun1. Dr. E. Hahn, Kon
servator des dortigen Münzkabinetts, stellte fest, daß es sich un1 sogenannte Brak

teaten handelte, die zwischen 129 5 und r 3 3 5 vergraben worden waren; geprägt 
waren sie in Konstanz, Reichenau, Überlingen, St. Gallen, Lindau, Ravensburg, 
Markdorf, Solothurn, Basel und Zofingen. Die Ergebnisse Hahns sind in Heft 56 

der Beiträge verzeichnet. 
Bei einer andern Gelegenheit veranlaßte Büeler wieder eine erfreuliche hi

storische Untersuchung. Unweit des Pfarrhauses W ertbühl kan1en 1913 eine An
zahl ale111annischer Skelette zun1 Vorschein. Büeler ersuchte den Anthropologen 
Dr. Franz Sch,verz in Zürich, die wissenschaftlichen Tatsachen an den1 Fund fest-



zustellen, und regte ihn dadurch zn einer interessanten Untersuchung an: Die 

Menschenrassen i111 Kanton Thurgau in den verschiedenen Zeiten (ßeitriigc 54, 

S. 82). Dr. Sch,vcrz trat dcn1 Thurgauischen I-Iistorischcn Verein bei und vvurde 

ein eifriger ßcsnchcr seiner Jahresversa111n1lnngcn, bis ihn a111 3 r. Mai 1959 der 

Tod von eine1n langen Leiden erlöste. 

Als iin Jahr 1915 die alte Kirche St. Johann in Knrzdorf abgerissen ,vurdc, tun 

einc1n Neubau Platz zu n1achcn, ka1nen unter dein Verputz alte Malereien zun1 

Vorschein. Professor ßücler selber, Dr. Lcisi, sowie der Kantonsschülcr Hans 

ßach1nann, jetzt Professor an der Handelshochschule St. Gallen, bcn1ühtcn sich, 

die Gen1äldc 1nit Hä1111nern und Spachteln freizulegen. Was zun1 Vorschein ka111, 

eine Bestattung der Maria, ein Passionszyklns und 1nehrere Heiligenbilder, schien 

so bedeutend, daß auf den Rat von Professor Ze1np die Erhaltung versucht vvcrden 

sollte. Aber dazu vvar ein neuer Bauplan nötig, da der Neubau von den bc1nalten 

Mauern weg gelegt vvcrdcn 111ußtc. Das be,virktc eine starke V crzögcrung der 

Bauarbeit und das nüttcn in1 W cltkricg, wo die ßauprcisc täglich stiegen. Professor 

ßüeler trat vor die vcrsan1n1cltc Kirchgcn1cindc und erreichte es, daß Vicnigstens 

der Teil der alten Kapelle, der die ,vichtigstcn Malereien enthielt, erhalten blieb. 

Kurzdorf besitzt infolgedessen in den1 alten Anbau an seiner neuen Kirche eine 

hübsche Sehcns,vürdigkeit, die allerdings nicht vielen unter seinen Bc,vohnern 

bekannt ist. 

An1 111eistcn aber lag Büclcr die würdige Unterbringung der historischen 

San11nlung an1 Herzen. Scitdc111 das Hinterhaus der Kantonsschule ganz von1 ver

größerten Konvikt in Anspruch genon1111cn war, lag die San11nlung in einen1 Ver

schlag auf den1 Dachboden der neuen Kantonsschule, den1 Staub, der Winter

feuchtigkeit und der Neugier der Kantonsschüler ausgesetzt. Un1 dicsen1jä1111ner

lichen Zustand ein Ende zu n1achen, gründete ßücler a1n 8. Juni 1917 eine Mu

seun1sgesellschaft. Man war noch 1nitten in1 Ersten Weltkrieg, und der neue V crcin 

konnte vorläufig nichts anderes tun, als Gelder san11ncln. Sein Präsident arbei

tete auch hier wieder nüt vollen1 Einsatz, und es gelang ih111, Fr. 70 000.- zusan1-

n1enzubringen. Außerden1 erreichte er es, daß die IZegierung und die Frauenfelder 

Gen1einden das alte, sehr stattliche Haus der Kantonalbank an der freien Straße als 

zukünftiges Museun1 kauften. Den Ertrag ihrer Sa1111nlung verwendete die Mu
seun1sgesellschaft an die Einrichtung des Hauses, und so konnte a111 12. Januar 1924 

das Thurgauische Museun1 111it einer historischen, einer urgeschichtlichen, einer 

naturwissenschaftlichen und einer ethnographischen Abteilung eröffnet werden. 

Das war wohl der größte Tag in1 Leben Professor ßüelers. 

Um sich seiner neuen Aufgabe als Konservator besser wid1nen zu können, war 

er vo1n Vorsitz des Historischen Vereins zurückgetreten, freilich nur provisorisch, 
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wie es sich bald zeigte. An der Jahresvcrsa111n1lung, die an1 19. Septe1nber 1923 in 
Frauenfeld stattfand, erklärte er seinen Verzicht auf das Präsidiun1; an seine Stelle 
wählte die Versa111n1lung Dr. Albert Leutenegger, Lehrer für Geschichte arn 
Scrninar Kreuzlingen, zun1 Vorsitzenden. Büclcr wurde Vizepräsident und hoffte, 
daniit eine Sinekure erlangt zu haben, die ihn1 für andere Bestrebungen Zeit ließe. 

Albert Leutenegger, Bürger von Horben, kan1 an1 6. Januar 1873 auf den1 Hof 
Egg, Munizipalgerneinde Sirnach, als Sohn eines kleinen Landwirts zur Welt. Er 
besuchte die Sekundarschule Sirnach und das Senünar in Kreuzlingcn. Seine erste 
Stelle als Prin1arlehrer fand er 1892 in Eschikofen. Aus selbsterworbenen Mitteln 
bestritt er die nötigen Studien für das Sckundarlehrarnt, und während er in Schön
holzerswilen als Sekundarlehrer wirkte, bereitete er sich niit eiserner Energie für das 
Doktorexa111en in Geschichte vor. ln1 Jahr 1910 errang er die Doktorwürde; doch 
bereits 1909 hatte ihn die thurgauische Regierung, welcher der hochbegabte Mann 
schon lange aufgefallen war, zun1 Lehrer der Geschichte an1 Se111inar gewählt. 

Die historischen Arbeiten Leutcncggers sind gründlich und reich an Gedanken. 
Unzählige kurzweilige Zeitungsartikel, n1eist über die Geschichte Kreuzlingens, 
sind seiner Feder entsprungen, dazu eine Anzahl gewichtiger Abhandlungen. 
Seine l)issertation betitelte sich: «Der Thurgauische Landfriedensfonds» ( 1910); 

es folgten: Der erste thurgauische Erziehungsrat (Thurg. Beiträge 54 und 5 5); 

Ein Fall von Neutralitätsverletzung in1 Kriegsjahr 1809 (Beiträge 57 / 5 8); Thon1as 
Scherr in1 Thurgau (Beiträge 59); Begriff, Stellung und Einteilung der Geographie 
( Gotha, J ustus Perthes, 1922); Geschichte der evangelischen Kirchgen1einde Kreuz
lingen-Kurzrickenbach (Buchdruckerei AG. Kreuzlingen, 1924); August Gremli, 
Botaniker (Mitteilungen der Thurg. Naturforschenden Gesellschaft 1925); Der 
Büsinger Handel (Beiträge 62); Geschichte der thurgauischen Gebietseinteilung 
(Frauenfeld, Huber & Co., 1930); Rückblick in die thurgauische Regenerations
zeit, 1. Teil (Beiträge 67) und 2. Teil (Beiträge 74); Das Tägermoos (Beiträge 69). 

Die reichste Frucht seines Lebens ist wohl der erste Teil seines Rückblicks in die 
Regenerationszeit; der zweite Teil erschien erst nach seinem Tode, ohne die letzte 
Durchsicht erhalten zu haben. 

Was den Vereinsleiter Leutenegger anbelangt, so ist zu sagen, daß die von ihm 
präsidierten Jahresversammlungen (1923 in Frauenfeld, 1924 in Steckborn, 1925 in 
Dießenhofen, 1926 in Aadorf und 1931 wieder in Frauenfeld) dank dem reichen 
Wissen und den geistreichen Einfällen des Präsidenten wohl die interessantesten 
und vergnügtesten Tagungen des Vereins in den hundert Jahren seines Bestehens 
gewesen sind. Zuden1 blühte der Verein auch äußerlich auf, inden1 eine energische 
Werbung des Kassiers Dr. Herdi 1924 die Mitgliederzahl von 195 auf 332 erhöhte. 
Leider sollte diese freudige Arbeit nur wenige Jahre dauern. Schon seit Schön-

3 
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holzerswilcn wurde Leutcneggcr von einer quälenden Schlaflosigkeit heüngcsucht. 
Er nahn1 darauf keine Rücksicht, sondern stand oft n1itten in der Nacht auf, tun 
einen Gedanken oder eine Forn1ulierung zu irgendeiner Arbeit zu Papier zu brin
gen. Außerden1 wurde er an1 14. März 1926 als Nachfolger des verdienten Er
ziehungschefs Dr. A. Kreis in die Regierung gewählt. Nun fehlte es ihn1 an Zeit 
für die Geschäfte des Historischen Vereins. Professor Büelcr 111ußtc als Vizepräsi
dent wieder die Jahreshefte zusa1nmenstellen und die V crsan1n1lungcn vorbereiten, 
bald auch sie wieder präsidieren, schon 1928 in Neukirch Ün Egnach und 1930 in 

W einfelden. 
Doch einmal sahen wir den Präsidenten noch: An der denkwürdigen Ver

san1n1lung von1 30. Septe1nber 1931 in Frauenfeld. Auch die Reihenfolge der 
Mitteilungen, die er zu n1achen hatte, ist uns noch lebhaft in Erinnerung. Zuerst 
teilte er n1it, daß Herr Büeler an diesem Tage seinen achtzigsten Geburtstag feiere, 
und brachte den1Jubilar die Glückwünsche des Vereins und der R.egierung dar. 
Dann schlug er vor, den betagten Forscher, der seit Jahrzehnten der gute Geist des 
Historischen Vereins gewesen war, zum Ehrenn1itglied zu ernennen, won1it er 
freudigen Beifall fand. Endlich entrollte er eine stattliche Urkunde, durch welche 
die Universität Zürich dein Förderer der thurgauischen Geschichtsforschung und 
Gründer des Museun1s die Würde eines Ehrendoktors verlieh. Unter dcn1 lauten 

Jubel der Versan11nlung übergab Regierungsrat Lcutenegger dcn1 Gefeierten das 
Diplom, und jedennann drückte dein neuen Doktor die Hand; auch spontane 
Reden beglückwünschten ihn herzlich. 

Nach diesem zweiten Höhepunkt seines Lebens leitete Dr. Büeler den Verein in 
gewohnter Weise weiter; er stellte die Jahreshefte zusammen und führte den Vor
sitz an den Jahresversammlungen in Sirnach 1932, Stein a. Rh. 193 3 und St. Pelagi
berg 1934. Auch zu der Versammlung von1 1 r. Septen1ber 193 5 in Arbon hatte er 
noch eingeladen; hier erklärte er aber seinen endgültigen Rücktritt aus dem Vor
stand des Historischen Vereins. Die Versammlung wählte den bisherigen Aktuar 
Dr. E. Leisi zum Vizepräsidenten. Seine erste A1ntshandlung bestand darin, daß er 
den1 alten Freund, der den V er ein ein Vierteljahrhundert gewissenhaft und erf olg
reich geleitet hatte, den hundertfach verdienten Dank der Historiker aussprach. 

Der Präsident Leutenegger, dessen Gesundheit schwer erschüttert war, er
schien an dieser wichtigen Tagung nicht. Er trat im Sommer 1935 von seinem Amt 
als Regierungsrat zurück. In den letzten Tagen des Jahres ergriff ihn eine doppel
seitige Lungenentzündung, der er schon am 5.Januar 1936 erlag. Bei seiner Be
stattung würdigte Dr. Leisi in der Kirche Egelshofen seine reiche Begabung und 
seine unermüdliche Tätigkeit; er schrieb nachher auch einen ausführlichen Nach
ruf, der in Heft 73 der Thurgauischen Beiträge erscheinen ist. 
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Den1 111ehr als zwei Jahrzehnte ältern Ehrendoktor Büeler ,varen noch einige 
gute Jahre beschieden. Er starb während der aufgeregtesten Zeiten des Zweiten 
Weltkrieges an1 10. Mai 1940 itn achtundachtzigsten Jahr. Sein Lebensbild aus der 
Feder von Dr. Leisi brachte Heft 77 der Thurgauischen Beiträge zur vaterländi
schen Geschichte. 

7. Die Mitarbeiter 

Bereits sind die Arbeiten von Schaltegger, Schwerz und Hahn erwähnt wor
den; den Präsidenten Büeler und Leutenegger ging aber sonst noch 111ancher 
eifrige Helfer an die Hand. Wir erwähnen zuerst Placidus Bütler von St. Gallen, 
der die dankenswerten Monographien über die Freiherren von Bürglen (Beiträge 
55) und von Güttingen (Beiträge 56) verfaßt hat. Dann darf Dr. Greyerz (geboren 
1875), Lehrer der Geschichte und der deutschen Sprache an1 Gyn1nasiun1 seit 1908, 

nicht übersehen werden, da er, der geborene Stadtberner, einige tüchtige Unter
suchungen zur Geschichte des Thurgaus ausgearbeitet hat. Er stellte sich in Heft 56 

vor nüt einer Abhandlung über die Herzoge von Schwaben und die Landgrafen 
in1 Thurgau. Dann folgte in Heft 57/ 58 eine sehr sorgfältige Darstellung des Hun
gerjahrs 1817, wie es sich im Thurgau ausgewirkt hat. In Heft 66 teilte er Briefe 
von Dr.K.Kern an seine Brüder 1nit, und in Heft 78 bot er das anschauliche Lebens
bild des in Ern1atingen verstorbenen, bedeutenden Historikers Professor Eduard 
Heyck. Außerden1 verdanken wir Greyerz noch eine ausführliche Biographie des 
Literarhistorikers und Geschichtsschreibers Johann Kaspar Mörikofer, die als Bei
lage zu1n Jahresbericht der Kantonsschule für 1942/43 erschienen ist. Auch stellte 
er in den Heften 5 l und 52, sowie 60 bis 68 die über den Thurgau erschienene 
historische Literatur zusa1nn1en. 

Eine neue Note in die thurgauische Geschichtsforschung brachte Karl Keller
Tarnuzzer, Schulinspektor in Frauenfeld, geboren 1899. Er betätigte sich eifrig 
als Prähistoriker und ist durch seine erfolgreichen Ausgrabungen über die Grenzen 
der Schweiz hinaus bekannt geworden. Im Thurgau führte er sich dadurch ein, 
daß er die urgeschichtliche Abteilung im Museum einrichtete, nachdem er schon 
in Heft 60 über alemannische Gräber bei Rheinklingen berichtet hatte. W eitere 
Alemannengrabfelder öffnete Keller am Obertor in Steckborn (Beiträge 72) und 
an der Sonnenhalde bei Aadorf (Beiträge 76); aber auch aus der Steinzeit (Funde 
aus Rimensberg, Beiträge 61 ), aus der Hallstattperiode (Grabhügel im Eichholz bei 
Eugensberg, Beiträge 71) und aus der spätrön1ischen Zeit (Grabfeld bei Pfyn, 
Beiträge 67) vern1ochte er wesentliche Entdeckungen zu melden. Keller unter-



suchte ferner das rätselhafte Bruderloch bei Schönholzerswilen (Beiträge 61) und 
brachte nachher unter den1 Titel «Quellen zur Urgeschichte» von Zeit zu Zeit in 
den Thurgauischen Beiträgen eine Übersicht über die letzten Ausgrabungen und 
Funde (Hefte 62-66, 68, 69, 72, 74, 77 und 85). Zusan1n1en 111it Hans Reinerth aus 
Tübingen verfaßte er eine Urgeschichte des Thurgaus, die 1925 bei Huber & Co. 
erschienen ist und hoffentlich bald eine neue Auflage erlebt. Wir erwähnen noch 
einige große Ausgrabungen Kellers: Auf der Insel Werd (neolithische, bronze
zeitliche, rön1ische und alen1annische Funde 1932/33), in Stutheien bei Hüttwilen 
(rön1ische Villa, 1928) und eine steinzeitliche Siedelung iin Breitenloo bei Pfyn 
(1944), worüber später noch berichtet wird. 

Von Friedrich Schaltegger war bereits die Rede; wir erwähnen hier nur noch 
eine Arbeit «Herkunft des Thurgauer Wappens» (Heft 64/65). Ein Nachruf auf ihn 
von Dr. E. Leisi findet sich in Heft 74, sowie in1 Vorwort zun1 Thurgauischen Ur
kundenbuch IV und VI. Einige Mitarbeiter haben sich nur durch ein111alige, aber 
bedeutende Abhandlungen an den Thurgauischen Beiträgen beteiligt. Zu nennen 
ist L. M. Kern, Die Ida von Toggenburg-Legende (Heft 64/65), Karl Frei-Kun
dert, Zur Baugeschichte von St. Katharinental (Heft 66), Fritz Moser, Straßen und 
Schiffahrt der Nordostschweiz in1 Mittelalter (Heft 68), Konrad Bornhauser, Eine 
Neutralitätsverletzung in Weinfelden 1618 (Heft 68), Franz Schoch, Die Auf
hebung der thurgauischen Klöster (Heft 70), Dr. 1ned. H. W alder, Die Kunst in1 
Thurgau, Dr. n1ed. Otto Isler, Aus Thurgaus ärztlicher Vergangenheit (Heft 71), 

Anna Löffler-Herzog, Bildungsstand in1 Thurgau zu Anfang des I 8. Jahrhunderts 
(Heft 72), Th. Hubn1ann in Ma111111ern, Der Maler P. Gabriel Wüger aus Steck
born (Heft 72). 

8. Das letzte Vierteljahrhundert 

Wie schon berichtet, wurde Rektor Ernst Leisi in der Jahresversammlung des 
Historischen Vereins zu Arbon am II. Septe1nber 1935 zun1 Vizepräsidenten ge
wählt; darauf erkor ihn der Verem am 8. August 1936 in Dießenhofen zun1 Prä
sidenten. Er war iin Herbst 1907 m den Verein eingetreten und hatte sich 1910 bis 
1922 als Kassier, 1931-1936 als Aktuar und 193 5-1936 als Vizepräsident betätigt. 
Dr. Leisi ist Bürger von Attiswil BE, seit Januar 1954 auch Ehrenbürger von 
Frauenfeld. Er kam am 7. September 1878 auf der Mühle Klem-Dietwil bei Lan
genthal BE zur Welt, besuchte vier Jahre die Primarschule Stalden i. E., fünf 
Jahre die Sekundarschule Aarberg und ein Jahr das Lehrersemmar in Hofwil BE. 
Dann trat er an das Gymnasium in Zürich über, wo er 1897 die Reifeprüfung be-
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stand. Leider wurde sein Studiu111 der alten Sprachen an der Universität Zürich 

durch eine längere Krankheit unterbrochen. hn Frül~ahr 1906 bestand Leisi Staats
und Doktorexa111en und wurde sogleich an die Thurgauische I(antonsschule in 

Frauenfeld gewählt, ,vo er bis Herbst 1947 als Lehrer der lateinischen und griechi
schen Sprache und der Geschichte ,virkte. Von 1928 bis 1932 war er Konrektor, 

hernach zwölf Jahre lang R_ektor der Schule. 

Zun1 ersten111al stellte sich Leisi den1 Historischen Verein in Heft 52 der I3ei

träge vor, wo er über die Wandge1nälde in der Kapelle zu Landschlacht berichtete 

und Heierlis Vortrag « Prähistorisches aus dein Thurgau» nach den1 Tod des H_e

ferenten wieder zusan1111enstellte. 1111 Jahr 1915 beteiligte sich Leisi an der Frei

legung der Wandn1alereien in der Kirche St. Johann (Kurzdorf), und hielt über 

diese Kunst,verke an der Versa111n1lung von1 2. Oktober 1917 an Ort und Stelle 
einen Vortrag, nachde111 Professor Büeler von der Geschichte der Kirche gespro

chen hatte. Die beiden Arbeiten \Vurden gedruckt in Heft 57/58. Dann erschien in 
Beiträge 61 von ih111 eine Quellenarbeit «Zur Geschichte von Freudenfels». An der 

Versa111111lung von1 20. Septe111ber 1928 in Neukirch-Egnach sprach Leisi über die 

Entstehung der Fanülienna111en. Einen ausführlichen Bericht darüber brachte die 

Thurgauer Zeitung in1 zweiten Blatt der Nun1111er 260. Ferner hielt er in Sirnach 

an1 14. Septen1ber 1932 Vorträge über die abgegangene Burg Holderberg bei 
Frauenfeld ( den Burstel) und über das von ihn1 entdeckte Augustinerinnenklöster

chen Blü111listobel bei Salenstein (Beiträge 70). Bald darauf fiel ih1n die Aufgabe 

zu, dein früh verstorbenen Vereinspräsidenten Leutenegger einen Nachruf zu 

schreiben (Heft 74). hn folgenden Heft verfaßte er ein Lebensbild von Friedrich 

Schaltegger, den1 verdienten Bearbeiter des Urkundenbuchs. Auch ging er hier in 

einen1 weitern Aufsatz der Bedeutung des Nan1ens Salenstein nach. In Beiträge 82 
überarbeitete er die von Beatrice Gruber-Meuricoffre entworfene Geschichte der 

Bankiersfa1nilie Meuricoffre in Neapel; sodann stellte er in Heft 83 die Geschichte 

der ritterlichen Fan1ilie Hofinann von Frauenfeld (1256-1486) dar. In Heft 84 

n1achte er einen Vorschlag zur Verbesserung des Thurgauer Wappens; in Nr. 8 5 

teilte er die Wanderung des Pfarrers J. C. Maurer durch den Thurgau von1 Jahr 

1800 n1it. Endlich ist noch zu erwähnen ein Aufsatz «Französische Enügranten in 

Frauenfeld 1791-1798» (Heft 94), in1 selben Heft ein Nachruf auf Pfarrer Willy 
W uhrn1ann und in Heft 96 die Geschichte des Thurgauischen Historischen Vereins. 

Dr. Leisi gehörte seit 1932 auch den1 Verein für Geschichte des Bodensees und 

seiner Un1gebung an und war dort 1941-1952 Präsident, dann bis 1959 Vizepräsi
dent, weiterhin Ehrenpräsident. Er stellte auch diesem Verein einige historische Ar

beiten zur Verfügung: Man1n1ertshofen (in Schriften 68), die Mitra von Kreuz

lingen (Hein1atkundliche Mitteilungen Nr. 17), Erchingen-Langdorf, ein reichen-



auisches Dorf (ebenda Nr. 18). Endlich ist Dr. Leisi Verfasser von einigen selbstän
dig erschienenen Werken: Geschichte der Stadt Frauenfeld (Frauenfeld, Huber & 

Co. AG, 1946), Geschichte der thurgauischen Munizipalgen1einden (in «Kt.Thur
gau, Chronik», A.Wicki,Winkelriedverlag, Luzern 1950), Hundert Jahre Thurgau
ische Kantonsschule (Huber & Co. AG, 1953 ), und Geschichte von A111ris,vil und 
Un1gebung (Huber & Co. AG, r957). Erwähnt werden darf auch seine Mitarbeit 
a111 Historisch-Biographischen Lexikon der Schweiz, wo er von1 Buchstaben G an 
Obn1ann für die Artikel aus dein Kanton Thurgau war. An1 27. Septen1ber 1958 

wurde Dr. Leisi auf Antrag von Dr. Bruno Meyer an einer Jahresversan1n1lung 
des Thurgauischen Historischen Vereins, die i111 Saal des Historischen Museun1s 
zu St. Gallen stattfand, zun1 Ehrenniitglied ernannt. 

Jede Periode der Geschichtsforschung bringt neue Methoden, neue Gesichts
punkte und Aufgaben. Für den Thurgauischen Historischen Verein ist als eine 
erfreuliche und von den Mitgliedern sehr geschätzte Neuerung die Einführung der 
Burgenfahrten zu erwähnen, auf denen die Teilneh111er niit historisch interessanten 
Schlössern, Kirchen, Klöstern und Städten bekannt gen1acht ,verden. Zun1 ersten
mal unternahn1 der Verein auf Anregung von Dr. Leisi eine solche Fahrt a111 

8. Septen1ber 1934; sie berührte Öttlishausen, Bischofszell, Singenberg, Blidegg, 
Ra111swag und St. Pelagiberg; überall orientierte ein kurzer Vortrag über die Ge
schichte des Ortes. Die Exkursion fand so großen Anklang, daß sie regeln1äßig 
wiederholt wurde. An1 22. Mai 19 3 5 besuchte 111an Altenklingen, Kaste! und Gott
lieben, a111 29. Mai 1936 Freudenfels, Klingenzell und Liebenfels, an1 29. Mai 1937 

Hagenwil, Man1n1ertshofen und Schloß Arbon, an1 21. August 1938 Tänikon und 
Fischingen, an1 23. Noven1ber 1938 das Landesn1useun1 in Zürich, wo aus der 
Fülle der Erscheinungen na111entlich die Gegenstände von thurgauischer Herkunft 
besichtigt wurden. Unser Landsn1ann Dr. Karl Frei, Vizedirektor des Landes
n1useun1s, war dabei der erfahrene Führer. 

Auf Frühjahr 1939 bereitete der Präsident eine fünftägige Rundfahrt ins Welsch
land vor. Dazu n1eldeten sich 25 Teilneh111er, die freudig 111anche ihnen noch unbe
kannte Sehenswürdigkeit der Westschweiz kennen lernen konnten. Die Reise 
wurde nut einen1 Postauto durchgeführt und begann a111 23. April 1939. Folgende 
Stätten wurden besonders besichtigt: Murten, A venches, Peterlingen, Stäffis an1 
See, Iferten, Schloß Cha111pvent, Orbe, Ro111ainn1otier, die Orbequelle, Rolle, 
Schloß Vufflens, Morges, St-Sulpice, Lausanne n1it den1 Museun1 Vieux-Lausanne 
und der Kathedrale, Schloß Chillon, Schloß Oron, das Museun1 in Bulle, das 
Schloß Greyerz und die Stadt Freiburg. Ohne daß sie vorher daran gedacht 
hatte, durfte die Gesellschaft in Peterlingen, in1 Schloß Mont-sur-Rolle und von 
seiten des Stadtrates in Lausanne gastfreundliche Aufmerksan1keiten erfahren. 
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Noch eine Nachnüttagsfahrt konnte injcnen1 ersten Kriegsjahr ausgeführt werden, 
nän1lich an1 12. August nach Mörsburg, Hcgi und Wülflingen; dann verbot aber 

das Weltunglück des Krieges für lange Jahre derartige Unternch111ungcn. Erst ün 

Jahr 1947 waren Ausfahrten wieder n1öglich; inan besuchte a111 11. Mai Degenau, 
R.a111swag und St. Pclagibcrg, a111 12. Septe111ber desselben Jahres das Muscun1 

Allerheiligen in Schaffhausen und das Keßlerloch in Thayngcn; an1 8. Mai 1948 

führte die Exkursion zur Kapelle Gerlikon, zu Stadt und Schloß Elgg und ins 

äußere Gyrcnbad. 
Nur nach Überwindung un1ständlichcr Fonnalitätcn wurde es alhnählich n1ög

lich, auch wieder ins nahe Ausland zu fahren; aber die Fahrten erfreuten sich eines 

ganz außcrordcntlichcn Zudrangs. So fand eine Exkursion nach Mcersburg a111 

28. Mai 1949 nicht weniger als 120 Tcilnchn1cr. Ähnlich wurde der Besuch des 

Hohcntwicls, der Aachquclle und des neuen Muscu111s in Singen geschätzt (9. Mai 

195 r ), und nach Sale111, Hciligcnbcrg, Übcrlingcn und Birnau folgten unserer 

Einladung a111 26. April 1952 sogar gegen 170 Personen, die sich 111cist erst an1 

letzten Tag 111cldctcn, so daß die Organisation nicht geringe Schwierigkeiten be

reitete. Nicht viel weniger Anklang fanden die Ausfahrt auf die R.eichcnau von1 

12. Scptc111ber 1953, die ganz herrliche Fahrt nach Ravensburg, Weingarten und 

Waldburg vo111 8. Mai 1955 n1it 120 Personen, der Besuch der fürstlichen Ge-

1näldeausstellung in Vaduz an1 3.Juni 1956 n1it 82 Teilnehn1ern und endlich die 
reichhaltige Fahrt nach Meßkirch-Krecnheinstetten-Wildenstein-Donaueschin

gen von1 8. Septcn1ber 1958, zu der sich 98 Personen einstellten. Etvvas weniger 
Anziehungskraft hatten die Sehenswürdigkeiten in der Nähe, als Hagenwil, 

Man1n1crtshofen und Horn besucht wurden (20. Mai 1950), ferner Winterthur 

und Kyburg (8. Mai 1954) 1nit nur 25 Personen, und R.heinau-Waldshut-Zurzach 

(14.Juni 1958). Die Fahrt nach den1 Ritterhaus Bubikon und der Insel Ufenau 

(10. Mai 1959) zählte 60 Teilnehn1er. Jedenfalls haben diese Exkursionen den 

Vorzug, daß sie unsern Mitgliedern zeigen, wo sich Geschichte abgespielt und was 
für Dcnkn1älcr sie hinterlassen hat. Ab und zu n1eldct sich bei solcher Gelegenheit 

cm willkon1111encs neues Mitglied für den V er ein. 
Eme andere, wichtige Neuerung bestand darin, daß der Regierungsrat die 

Arbeit an der Kantonsbibliothek und an1 Archiv trennte und für die Verwaltung 

des Staatsarchivs einen eigenen Fach111ann anstellte. Die geschichtliche Forschung 
im Thurgau erhielt dadurch in glücklicher W eise einen Treffpunkt, wo die Gc

schichtsf orscher, namentlich auch die Doktoranden, Hilfe und Auskunft finden und 

Einsicht in die Urkunden nehn1en können. Als der Regierungsrat 1936/37 durch 
emen Anbau a1n Regierungsgebäude neue Räun1e für das Archiv geschaffen hatte, 

berief er in Herrn Dr. Bruno Meyer von Olten einen für das Archivwesen beson-
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ders ausgebildeten Historiker, der die Neuordnung des Staatsarchivs vorneh111en 

sollte. Diese Stelle war zuerst als Provisoriun1 gedacht; allein der Historische Verein 

en1pfand die Anwesenheit eines n1odernen Archivars als so förderlich für seine 

Zwecke, daß er an der Jahresversa1nn1lung von1 14. Juni 1941 in Münsterlingen 

beschloß, die Regierung un1 die dauernde Anstellung eines solchen Bea1nten zu 

ersuchen. Der Wunsch ging in Erfüllung, und selbstverständlich wurde nun 
Dr. Meyer bald in den Vorstand des Historischen Vereins aufgeno111111en. Das 

Staatsarchiv gewährt den1 Historischen Verein auch Platz für die Aufbewahrung 

seiner Drucksachen, der 1nagazinierten Exen1plare des Urkundenbuchs und der 

Beiträge. Der Fraktursatz in den Beiträgen ,vurde von Heft 8 1 an ( 1945) durch An

tiqua ersetzt. Der Druck ging 1nit Heft 6r (1925) von Fridolin Müller an Huber 
& Co. über, ,vährend das Urkundenbuch schon von Anf:1ng an bei dieser Finna 

herausgekon1111en war. 
Über das Wappen,vesen hat der Regierungsrat a111 28. März r 939 einen grund

legenden Beschluß gefaßt. Danach steht die Bearbeitung von privaten Wappen 
den Fan1ilien,vappenforschern zu; dagegen entscheidet über Ge111cindc,vappcn das 

Staatsarchiv, genauer: eine Kon1111ission, der l)r. .B. Meyer, I)r. E. Herdi und 

Dr. E. Isler angehören. Als Albu1n der Privat,vappen ka111 in1 Januar 1940 das 

schöne ThurgauerWappenbuch von Dr.Julius Ilicken111ann heraus. An der An

erkennung oder Verbesserung von alten Ge111eindewappen und an der Schaffung 

von neuen Wappen wurde in1 Archiv so flcißig gearbeitet, daß heute kaun1 

111ehr als ein Dutzend Ortsge1neinden ü11 Kanton kein heraldisches Abzeichen 

besitzen. Angesichts dieser Entwicklung n1achte der Vorstand den V ersuch, auch 

das Thurgauer Kantons,vappen zu verbessern, auf Grund des alten Wappens der 

l)as Wappen des 
alten Thurgaus 

vor 1798, 
vom His torischcn 

Verein als Abzeichen 
angcnomn1en. 

In Rot goldener 
Schrägbalken mit 

zwei goldenen 
Löwen 

Landgrafschaft. Man weiß, daß das jetzige Wappen heraldisch 

in den Farben nicht ganz richtig ist und auch in der Forn1 nicht 

völlig den1 bis 1798 gebräuchlichen Wappenbild entspricht. In 

Heft 84 n1achte Dr. Leisi in1 Einverständnis 111it de111 Vorstand 

einen Vorschlag, der den Löwen oben und unten dieselben 

Farben (Weiß in Grün) geben und dazu den alten Schrägbalken 

zwischen den Löwen wieder einführen wollte. Leider stellte 

die großrätliche Kon1niission noch einen weitern Vorschlag 

auf, u111 die Farbe Gold zu behalten, und gegenüber den1 Dop

pelvorschlag siegte dann i111 Großen Rat das bisherige Wap

pen niit 61 gegen 41 Stin1men (18. Dezen1ber 1948). Der Vor
stand mußte sich selbstverständlich dieser Entscheidung fügen, 

fand aber, daß das mittelalterliche Wappen als historisches 

Denkn1al ein sehr passendes En1blem für den Historischen 
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f-Ieft 87. 

Wiederholt nah111 der Verein Ausgrabungen an die Hand. Irn Jahr 1944 ging 
111an daran, den schon lange bekannten Pfahlbau irn Breitenloo bei Pfyn, dein 
durch Entvvässerung der Untergang drohte, freizulegen (Bericht in Heft 85, S. 43 

ff). Es gelang dein Präsidenten, bei einigen thurgauischen Industriellen durch per
sönliche Vorsprache etwa Fr. 6000.- für die Arbeit zu erhalten; außerden1 betei
ligte sich die thurgauische 1.Zegierung so,vie die Ge111einde Pfyn an der Deckung 
der Kosten. Leiter des Unternehinens war K. Keller-Tarnuzzer; ihn1 wurden als 
Arbeiter polnische Internierte unter den1 Befehl von Leutnant Henrik Dawid zu
gevviesen, 1nit denen er sehr zufrieden ,var. Die Siedelung wies ursprünglich zwölf 
Hütten auf, von denen neun deutlich in Überresten zun1 Vorschein kan1en. Sie 
gehörten der jüngern Steinzeit, und z,var der Michelsberger Kultur an. Mit der
selben Mannschaft, aber ohne Mitwirkung des Historischen Vereins, grub K. Kel

ler-Tarnuzzer irn Frühjahr 1945 auf den1 Bleieheareal bei Arbon einen Pfahlbau 
der frühen Bronzezeit aus (Heft 85, S. 53 ff.). 

Eine Grabung anderer Art wurde auf Veranlassung des Historischen Vereins 

1950-1953 an1 Burghügel Heitnau in der Ortsgen1einde Braunau durchgeführt. 
In den ersten drei Wochen (Mai-Juni 1950) gruben Waldarbeiter unter Aufsicht 
von Dr. E. Leisi die Ruinen der alten Burg aus; später übernahin Frau Franziska 
Knoll-Heitz aus St. Gallen die technische Leitung, während für die Erdarbeit 
Insassen der Anstalt Tobel beigezogen werden konnten. An den Kosten von 
Fr. 10 500.- beteiligte sich das thurgauische Baudeparte111ent n1it Fr. 8500.-; der 
l.Zest wurde von der Munizipalgen1einde Tobel, einigen Vereinigungen, darunter 
den1 Historischen Verein, und zwei Privatleuten aufgebracht. Die Grabung ist 
insofern eine Musterleistung, als die Geschichte und die Geologie des Ortes, die 
Funde an Keran1ik, an Eisen, an Knochen, an Kohlenstücken, sowie die in der Erde 
liegenden Pollen von Blütenpflanzen durch Fachleute untersucht worden sind. 
Ebenso vorbildlich ist der reich illustrierte Schlußbericht, den Frau Knoll in Thurg. 

Beiträge 93 abgelegt hat. 
Mit der Zeit ist es den1 Verein gelungen, ein kleines Vennögen zusan1n1en

zubringen. Uin die laufenden Ausgaben decken zu können, mußte er den Jahres
beitrag mit der steigenden Teuerung alln1ählich von Fr. 5.- auf Fr. 8.- erhöhen; 
außerden1 trachtete er danach, die Zahl der Mitglieder zu vermehren. Eine W er

bung von Dr. Leisi in1 Frühjahr 1945 verlängerte deren Liste um rund 120 Nan1en, 
so daß der Verein mit einen1 Bestand von 420 Mitgliedern auf einen Höhepunkt 
gelangte. Dann erlebte man die Freude, daß Mitglieder, die an seiner Tätigkeit ein 
ganz besonderes Interesse hatten, ihn durch Legate unterstützten. Julius Wid1ner 
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in Kreuzlingen, gestorben an1 7. Septen1ber 1932, vennachte den1 Historischen 
Verein Fr. 5000.-; Ferdinand Büchi, gestorben an1 29. Mai 1939, hinterließ ihn1 in 
Erinnerung an die einen Monat vorher niitgen1achte Welschlandfahrt Fr. 1000.-, 

und eine besonders dankbare Erwähnung verdient Lehrer Fritz Brülln1ann in 
W einfelden, der an1 11. Juli 19 56 in W einfelden gestorben ist. Seine große Leiden
schaft war die Geschichtsforschung, und wenn ihn1 ein längeres Leben beschieden 
ge,vesen wäre, so hätte er sicher eine vorbildliche Geschichte von W einfelden zu
stande gebracht. Seit 1940 war er Redaktor der «Hei111atblätter», die als Beilage 
zun1 «Thurgauer Tagblatt» erschienen und bis zu 83 Nu1nn1ern gediehen sind. 
Darin stellte er n1it wissenschaftlicher Gründlichkeit den Stoff für eine Orts
geschichte zusa111n1en. hn Auftrag der Bürger- und der Munizipalgen1einde gab er 
1948 ein zuverlässiges und originelles Buch «Die Befreiung des Thurgaus 1798» 

heraus. Großes Interesse brachte er jederzeit den Bestrebungen des Historischen 
Vereins entgegen; nie fehlte er bei seinen Unterneh111ungen, und eifrig studierte er 
die neu erscheinenden Hefte des Urkundenbuchs. Zu111 ersten111al 193 8 und seitden1 
ununterbrochen, auch noch für 1955, stellte er das in den Thurgauischen Beiträgen 
erscheinende Verzeichnis der geschichtlichen Literatur zusa111111en. Wiederholt 
wollte ihn der Verein in den Vorstand berufen; doch seine allzu große I3escheiden
heit erlaubte ihn1 die Annah111e der kleinen Ehrung nicht. Bei seinen1 Tode hinter-,. 
ließ er den1 Historischen Verein Fr. 30 000.- 111it der Besti111111ung, daß der Ertrag 
hauptsächlich für den Druck historischer Publikationen verwendet werden solle. 
Fritz Brülln1ann bleibt uns als Geschichtsforscher und als vortrefflicher Mensch in 

der besten Erinnerung (Nachruf von Dr. Streuli und Dr. Leisi in Beiträge 93). 

Zun1 Schluß seien aus diesen1 Zeitabschnitt noch die wichtigsten in den Bei
trägen gedruckten Arbeiten aufgezählt, soweit sie nicht schon erwähnt worden 
sind. Pfarrer Willy Wuhrn1ann ( 188 3-1957) brachte in Beiträge 73 ein Verzeichnis 
der evangelischen Pfarrer des Thurgaus für die Zeit von I 863 bis 1936 n1it bio
graphischen Notizen heraus, und in Heft 77 berichtete er über die lZeise, welche 
Jan1es Fenin1ore Cooper 1828 durch die Schweiz unternah111. Ein Nachruf auf 
W uhrn1ann n1it den1 Verzeichnis seiner gedruckten Arbeiten findet sich in Heft 94. 

Hans Sollberger schrieb in Heft 73 über die verfassungsgeschichtliche Entwicklung 
von Dießenhofen. Professor Paul Boesch in Zürich, ein ausgezeichneter Kenner 
der schweizerischen Kabinettscheiben, veröffentlichte in Heft 74 zwei Kesselring
Mötteli-Scheiben und in Heft 83 sechs Rundscheiben von Bischofszell. Albert 
Schoop zeichnete in Heft 75 Kerns Wirken in der Schweiz; für die Hundert
fünfzigjahrfeier des Thurgaus schrieb er eine Geschichte des Kantons und schon 
1948 hatte er eine Geschichte der Thurgauer Miliz verfaßt. Von Staatsarchivar 
Bruno Meyer stamn1t eine Abhandlung «Die Bildung des thurgauischen Kantons-
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gebiets» (Heft 75) und von seiner Gattin, Dr. Elisabeth Meyer-Marthaler, eine 

kritische Untersuchung über die Diplo111e Friedrichs I. und Heinrichs VI. für das 

Kloster Kreuzlingen (Beiträge 77). Dr. Dora Rittn1eyer, St.Gallen, lieferte eine 

ergebnisreiche Abhandlung über die Kirchenschätze der aufgehobenen thur

gauischen Klöster (Heft 76). Von thurgauischen Ärzten berichteten Dr. Otto Isler 
und Aline Denzler in I-Ieft 76; Dr. H. Wille schrieb «Hundert Jahre Heil- und 

Pflegeanstalt Münsterlingen» (Heft 80). Eine bedeutende und reich bebilderte 

Arbeit hat Frau Hildegard Urner-Astholz über die rö111ische Kcran1ik von Eschenz 

geliefert (I--Ieft 78). l)r. Egon Isler, Kantonsbibliothckar und Aktuar des Histori

schen Vereins von 1936 bis heute, trug zu Heft 74 eine Arbeit bei 111it den1 Titel «Das 

Kloster Kreuzlingen 1797». Er stellte auch die Thurgauer Chronik für die Hefte 

75-93 zusa111111en und von 1955 an die thurgauische Geschichtsliteratur. Ferner 
unterzog er sich der Mühe, ein praktisches Generalregister der ersten achtzig Hefte 

der Beiträge anzulegen (in Heft 80). l)r. Ernst Herdi, Quästor von 1923 bis 1936, 

schrieb über die Herren von Salenstein (Heft 79); er ist überdies Verfasser einer 

volkstün1lichen Geschichte des Thurgaus (Huber & Co., 1943). Heinrich Wald

vogel in I)ießenhofen, jetzt in Stein a. R.h., ging der Vergangenheit seines Städt
chens nach und schrieb eine Geschichte der Pfarrkirche Dießenhofen (Heft So), 

sowie einen Aufsatz «Alte Häuser a111 Stad zu Dießenhofen» (Heft 95). Außer ihn1 
hat sich auch Professor Hektor An1111ann rnit den1 Rheinstädtchen befaßt in einer 

Abhandlung « Dießenhof ens Wirtschaft iin Mittelalter» (Heft 8 6). Kar 1 T uchschnlid 

in Eschlikon teilte ein ausführliches handschriftliches Tagebuch eines Konven

tualen über die Erlebnisse des Klosters Fischingen in1 Toggenburger Krieg rnit 

(Heft 8 I) und stellte eine Geschichte der Burg Heitnau zusan1n1en; er ist außerden1 

Verfasser einer Geschichte von Wängi. In Heft 8 3 finden wir einen Essay über das 

Münzwesen in1 Thurgau von Ulrich Zingg, alt Bankkassier. Erwähnung verdient 

sodann der unennüdliche Historiker Jakob Hugentobler, Konservator auf Arenen

berg, n1it seiner Geschichte von Wolfsberg (Heft 84); dasselbe Heft bringt ein 
Lebensbild des R.ektors Friedrich Mann von Ewald Mann. 

In jüngster Zeit haben an den Thurgauischen Beiträgen rnitgearbeitet Otto Frei 

von Steckborn, «Die geistige Welt Thon1as Bornhausers >> (Heft 86); Pfarrer 
E. G. Rüsch, «Wilheln1 Friedrich Bion», und Albert Knöpfli, «Thurgauische Staats

altertün1er und ältere Karten» (Heft 87); Max Bandle, «Außenpolitik des Thurgaus 

in der Mediation» (Heft 88); Otto Feger, «Kriegsgefangenschaft in1 Schwaben

krieg», und Josef Sager, «Vo1n Reichsgulden zun1 Schweizer Franken» (Heft 89); 

alt Postverwalter J. Kolb, «Das Postwesen in1 Thurgau bis I 848 » (Heft 90) und 

«Thurgauer als Landsknechte» (Heft 95); Hugo Hungerbühler, «Staat und Kirche 
im Thurgau während Helvetik und Mediation» (Hefte 91, 92 und 96); Pfarrer 
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Dr. Paul Marti, «Jahrbücher des Abtes Dannegger in Kreuzlingen» (Heft 94) und 
Pfarrer Alfred Vögeli, «Baugeschichte der Kirche Nußbaun1en» (Heft 95). 

Es liegt in der Natur der Sache, daß in1 Thurgau weniger geschichtliche Arbei
ten entstehen können, als in einen1 Universitätskanton, wo Professoren und Stu

denten auf historischen1 Gebiet tätig sind. Es kann auch nicht systen1atisch ge
forscht werden; denn der Redaktor des Jahresheftes n1uß zu111eist schon zufrieden 
sein, wenn er nur Mitarbeiter findet, die auf irgendeinen1 Gebiet Neues entdeckt 
haben und darstellen wollen. Trotzden1 kann der Historische Verein des Kantons 
Thurgau stolz sein auf die Fülle von Arbeit, die von ihn1 in hundert Jahren durch
wegs unentgeltlich geleistet worden ist und sich in 96 Heften der Thurgauischen 
Beiträge stattlich präsentiert. Dazu kon1n1t noch das Urkundenbuch, das in sieben 
Bänden von 724 bis 1390 alle Texte bringt, die auf die Geschichte des Thurgaus 
Bezug haben, n1ögen die Originale innerhalb oder außerhalb des Kantons liegen. 
Son1it darf n1an dein Verein herzhaft ein weiteres Gedeihen iin z,veiten Jahrhun
dert seines Bestehens wünschen. Die Aussichten dazu sind günstig; denn in1111er 
noch ist eine ansehnliche Gruppe von Männern da, die in der Geschichtsforschung 
arbeiten, und eine noch viel größere Zahl von Zeitgenossen, die ihr Interesse an 
der Geschichte dadurch bekunden, daß sie Mitglieder des Vereins sind. Aufgaben 
sind auch noch reichlich vorhanden, ,venn 111an zu111 Beispiel bedenkt, daß von 
den thurgauischen Städten erst eine einzige in einer Monographie bis zur Gegen
wart behandelt worden ist. Gerne 111öchte inan einen Blick in die Zukunft tun, tun 
zu erfahren, wie ,veit es die Geschichtsforschung in den nächsten hundert Jahren 
bringen ,vird, und ob die hun1anistischen Bestrebungen sich neben der alles über
wuchernden Technik behaupten können. Wir hoffen jedoch, daß 111an das weiter
hin für richtig halten wird, was schon Sallust geschrieben hat: Ex aliis negotiis, 
quae ingenio exercentur, in prin1is n1agno usui est n1en1oria reru111 gestarun1. Ge
schichtsforschung und Geschichtsschreibung sind also schon vor z,veitausend 
Jahren als hervorragend wertvoll eingeschätzt worden und ,verden sicher ihre 
Geltung bewahren. 
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Pfarrei und Kirchgemeinde 

Mit Z\vei kirchenpolitisch \vichtigen Proble1nen befaßte sich die thurgauische 
R.egierung in ihrer Gesetzgebung nie direkt, sondern nur ün Zusan1n1enhang 1nit 
andern, nän1lich 111it Pfarrei und Kirchge1neinde. Denn gerade hier war das feudale 
Erbe, die Verflechtung von privaten Rechten und öffentlichen Funktionen derart 
ko1nplex, daß auch die Helvetik wenig hatte ändern können, und der Kleine R.at 
nur schrittweise legislatorisch in diese Vielfalt eindrang. Der Kernpunkt aller die
ser IZechte und Pflichten war das Pfarrwahlrecht oder die Kollatur, welches sich ja 
oft niit den1 Besitz des Kirchen- und Pfrundgutes verband (Kirchensatz, Patronat). 
Daniit hingen der Unterhalt kirchlicher Gebäude, die Kirchenzucht (-polizei) und 
die V er\valtung der Güter zusan1n1en, das heißt der ganze Bereich der Kirch
gen1einde. - So ist die Einteilung dieses Abschnittes gegeben. - Die lZegierung 
strebte dabei ganz allge111ein nach Einheitlichkeit und Einbeziehung aller dieser 
Rechte in den Staat und seine Verwaltung. 

9. Kapitel 

Die Pfarnvahl 

I 

Schon die Verwaltungskan1111er hatte versucht, sich die Kollaturrechte n1ög
lichst vieler, ja aller Pfarreien des Kantons anzueignen (cf. I. Teil, Kap. 6). Der 
Kleine Rat glaubte einen solchen Anspruch noch viel eher zu besitzen, da der 
Thurgau nun ein souveräner Staat geworden war; seine Regierung konnte doch 
nicht 111inderen Rechtes als die Verwaltungskan1n1er sein! « Kollaturrechte seien 
ein ,Ausfluß' der Souveränität und deshalb durch die Mediationsakte in ihrer 

Gesan1theit an den souveränen Kanton gefallen. Sie ( = die Regierung) wollte 
Herr in1 eigenen Lande sein und betrachtete die Besetzung thurgauischer Pfarreien 
durch eine fren1de Kantonsregierung als unvereinbar n1it der Selbständigkeit des 
Kantons Thurgau».1 - Diese Einstellung prägte aber auch ihr Vorgehen gegen die 

1 Dissertation M. Bandlc, Thurg. Beiträge 88, S. 33. 
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andern Kollatoren. Aus den1 Staatskirchentun1 heraus, das heißt von der Idee der 

territorialen Einheit und Geschlossenheit des Staates auch ii11 kirchlichen Bereich 

her und \vegen der großen Bedeutung des Pfarrv,ahlrechts strebte sie auch hier zu 

u111fassender Gewalt. 

Ohne den Ausgang der bereits in1 Frühjahr I 803 beginnenden Auseinander

setzungen über dieses Proble111 zu er,varten, erließ die lZegierung schon in den 

ersten Monaten ihrer Tätigkeit einige Verordnungen zur R.egelung der Praxis, 

,vie 111an sie von der V erwaltungskan1111er überno111111en hatte. A111 2.5. T 803 2 be

stimn1te das R.eglen1ent des Kleinen R.ates für die Pfarrwahl offenes absolutes 

Hand1nehr; für die übrigen Wahlen us,v. blieb die Möglichkeit geheiiner Stii11111-

abgabe gewahrt. A111 r 8.6. r 803 3 wurde ,veiterhin festgesetzt, daß der Kleine !Zat 

einst,veilen die Kollaturrechte über jene Pfründen ausüben solle, deren Besetzung 

den1 Kanton zustehe, also auch über die ehe111aligen zürcherischen Kollaturen! 

Als Wahlbehörde a1ntete der Gesa111tregierungsrat und nicht etwa ein konfessio

neller T eil. 

An1 17.5. r 803 4 erließ die IZegierung ein Dekret über die Installation der 

Pfarrer: Sie hat durch einen Regierungsrat der betreffenden Konfession zu erfol

gen, ge111einsan1111it den1 zuständigen Dekan. Der Installierte n1uß dabei eine Taxe 

bezahlen, die sich nach seinen Pfrundeinkünften richtet. Durch die aus diesen Gel

dern gebildete Kasse werden Regierungsrat und Dekan für die Un1triebe ent

schädigt. Das Minin1un1 dieser Taxe ist ein Louis d' or, das Maxin1un1 fünf - Die 

Vorschläge der Geistlichkeit5 hatten ungefähr de111 Usus während der Helvetik 

entsprochen: Die Installation n1öge durch den Dekan oder den zweiten Kirchen

rat in1 Auftrag dieser Behörde und in1 Beisein des Distriktspräsidenten erfolgen. 

Die Regierung n1aß dieser An1tshandlung aber noch höhere Bedeutung zu und 

ordnete einen Vertreter aus ihrer Mitte ab: Sie den1onstrierte danüt deutlich ihren 

Anspruch auf die Besetzungsrechte.6 Gerade deswegen opponierte Dekan Hofer 

bein1 ersten vorkon1n1enden Fall (Dießenhofen Herbst r 803) gegen diese Art der 

Installation, da er glaubte, er handle i111 Auftrag der Regierung.7 Die Curie erklärte 

ih111 aber, daß die Gegenwart eines Regierungsrates nichts aus111ache, er solle wie 

2 TbL LU .. S. 79 § 6. 
" TbL r.Il., S. 2II § 32 
1 Tb!. LB., S. 99tf. 
5 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz.Xl.262.a.r: Entwurf von1 März 1802. 
11 Im Nachlaß Anderwerts - STA.TG. - finden sich ab 1804 zahlreiche Reden bei solchen Anlässen. 
7 B.A.Sol. Akten Fürstbistmn Konstanz, Fasz.Thurgau Regierung, Hafer an Curie 1.9.1803, Curie an Hafer 

3.9.1803. 
Der Dekan wurde ja durch einen regierungsrätlichen Erlaß, quasi durch einen Herrschaftsakt, aufgefordert, sich 
rnit dcn1 bereits bestimmten Regierungsrat über Datum und Zeit der Installation ins Einvernehmen zu setzen -
von der Curie war da nirgends die Rede. Die Entschädigung für seine Mühewaltung erhielt er ebenfalls vom 
Staat. 
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bisher in ihre1n Auftrag die Einführungspredigt halten. Ein1nal 1nehr kann 111an 

hier das charakteristische Nebeneinander der geistlichen und ,veltlichen Ge,valt in 

der dan1aligen thurgauischen katholischen Kirche feststellen: Jede Partei schien 

von den Ansprüchen der andern keine Notiz nehn1en zu ,vollen und interpretierte 

eine Verordnung einfach in dein ihr günstigen Sinne. 

Katholischcrseits erhob rnan gegen die vorgesehene Taxe Einwände.' Der neue Dicßen
hofener Pfarrer l)rescher hatte sich deswegen an die c:urie gewandt, welche Hofer den Auftrag 
gab, bei der Regierung «in bescheidenen Ausdrücken» (rnan kannte den hitzköpfigen Dekan 
allein Anschein nach gut!) den Wunsch des ()rdinariates vorzubringen, die katholischen Seel
sorger rnit Installationstaxen zu verschonen (20.10. I 803 ). Hof er wußte jedoch bereits aus an
dern Erfahrungen (cf. Obsignatur usw. in Kap. 4, III), daß gegen solche Beschlüsse der Re
gierung kaurn aufzukon1n1en sei, obwohl derlei Abgaben früher nie erhoben worden waren 
(Antwort vorn 3. Ir. I 803 ). Er wetterte aber aufgebracht gegen den Pornp bei diesen An
lässen; denn da könnte rnan leicht Geld sparen: So sei in Basadingen Regierungsrat An1n1ann 
1nit cinern Sekretär, cine111 Überreiter, einern Kutscher, einern Ka1nn1erbedienten und vier 
Pferden aufgefahren! - Doch anerkannte die Curie in eincrn Schreiben vorn 24.1 r. I 803 diese 
neu eingeführte Gebühr. 

II 

Über die Art und W eise, wie die Regierung dieses Recht ausüben soll, das 

heißt: i.i ber die Aufgabe geistlicher Stellen bei der Neubesetzung vakanter Pfründen, 

sprach sich schon der erste Entwurf zu einen1 evangelischen Kirchengesetz Januar 

1801 aus (cf. I. Teil, Kap. 9, II). Der zweite von März 1802 bestiintnte darüber in 

Ausführung des Gesetzes von1 22. I. 1800 folgendes :9 

r. Alle auf eine in1 Kanton Thurgau vakante evangelische Pfründe «aspirierende helvetische 
Bürger» rnüssen sich beirn (geistlichen) Präsidenten des Kirchenrates rnclden, «danlit sich 
keine unfähigen oder unwürdigen Spekulanten zun1 Nachteil einer Gerneinde einschlei
chen». 

2. Der Kirchenrat legt der Verwaltungskanuner nach genauer Prüfung der Eignung einen 
Dreiervorschlag vor, wenn mehr als sechs Anrncldungen eingehen; sonst teilt er jener Be
hörde seine Meinung i.iber alle Petenten rnit. 

3. Jenen Gerneindcn, die das Kollaturrecht schon besitzen, soll es bleiben. Die übrigen Kolla
toren hingegen n1ögen größte Rücksicht auf die Wünsche der Gerneinden nehn1en ! - Diese 
verhi.illte «Demokratisierung» der Pfarrwahl starnrnte sicher von Steinfels, der sich ja 
irnmer für die Gemeinden einsetzte (cf. I. Teil an n1ehreren Orten). 

8 B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Fasz.Dekanat Fraucnfrld-Steckborn. 
9 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz.Xl.262.a.r. Hier liegt auch der Entwurf vom Mai 1803. 
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T)cr Ent\vurf voin Mai 1803 \vicderholte n1utatis n1utandis diese Vorschfage, überlicß aber 
die Bcstiininung der Anzahl der Vorzuschlagenden der Regierung. Er regelte auch das Vor
gehen bein1 Eintritt einer Vakanz: l)ies inuß der Pfarrer (bei V crsetzung oder W cg\vahl) oder 
der l)ckan (bei Tod) dein Präsidenten des Kirchenrates inclden, der die Nachricht an die 
Regierung \veiterlcitet, welche dann den Kirchenrat zu111 Vorschlage der Kandidaten auf
fordert. 

Schon in seiner ersten Sitzung vo111 5.3.180510 befaßte sich der Evangelische 

Kirchenrat n1it diesen1 Teil des Organisationsdekretes. Er wünschte 1nehr Ko111pe

tenzen iin Sinne einer genaueren Prüfung der Aspiranten nüt E1npfehlung, ver

zichtete aber auf ein direktes Vorschlagsrecht; der Kirchenrat sollte hier - wie es 

die helvetischen Gesetze vorsahen - nur als beratende Ko111111ission tätig sein können, 

ein gesetzliches Vorschlagsrecht hielt der Kleine H.at für einen Eingriff in seine 

eigenen souveränen Prärogativen. - Die Ansichten des Kirchenrates fanden jedoch 

größtcntcils Eingang ins provisorische und definitive Gesetz ( 1 806/ 1 809) .11 

I)cr l)ekan hat die Vakanz der Regierung - erst sah der Kirchenrat nur eine Mitteilung an 
den nun \veltlichen Präsidenten vor - und dein Antistes zu inelden. Der Kleine Rat läßt die 
Stelle darauf 1nit Angabe der Ann1cldcfrist iin Aintsblatt ausschreiben. Innert der festgesetzten 
Zeit inüsscn sich die Bewerber wiedenun bei Regierung und Antistes n1elde11, hier n1it Zeug
nissen. I)ie verstärkte ständige Visitationsko1n1nissio11 ( = Vorschlagskon1nüssion = evangelische 
thurgauische Ko111111ission zur Bildung von Aspirantenlisten) arbeitet - wenn der Kirchenrat 
es nicht selber tut, da gerade keine Sitzung stattfindet - ein Gutachten über die Petenten an den 
Kleinen Rat aus, worin sie von schlcchtern unter Angabe der Motive abraten und die bessern 
je nach Fähigkeiten einpfchlcn kann. - hn ersten Ent\VLJrf wollte der Kirchenrat die Zahl der 
Vorzuschlagenden auf vier bschränken. - In Zweifelsfällen kann die Visitationskon1n1ission 
einen Bewerber sogar zu einen1 kleinen Exa1nen vorladen (iin ersten Vorschlag sollte die Ent
scheidung darüber dein Antistes überlassen werden). Aus dieser Liste ernennt die Regierung 
bei eigener Kollatur selber einen neuen Pfarrer oder sendet jene Aufstellung dein betreffenden 
Kollator, dessen Wahl aber noch an die landesherrliche Bestätigung gebunden ist. - l)ie Rechte 
der Kollatoren \Verden beschränkt: Sie dürfen die von ihnen er\vählten Geistlichen ,veder 
entlassen noch absetzen oder suspendieren; auch dürfen sie von sich aus keine evangelische 
Pfarr- oder Diakonatsstelle unbesetzt oder nur durch einen Vikar verwesen lassen; in einein 
solchen Fall nuiß sich der Kirchenrat init einein Gutachten an den Evangelischen Kleinen Rat 
wenden. «Höherer» Bestätigung bedarf es auch, wenn der Kirchenrat einen Aspiranten von 
der Bewerbung auf Stellen iin Kanton Thurgau ausschließen will. - Bei der Installation wird 
die (weltliche) «Einweisung» in das Aint durch den Regierungsrat und die (geistliche) «Ein
weihung» durch den Dekan unterschieden. 

Seit 1809 mußtcn auch die «Filialisten», die als Pfarrer in eine111 andern Kanton stationiert 
\varen, aber auch eine thurgauische Gemeinde betreuten, in ihrer thurgauischcn Kirche per
sönlich vorgestellt werden (§ 69 des Gesetzes von 1809). So hatte die Regierung auf Anfrage 

10 A.E.Krt. Protokoll des Evangelischen Kirchenrates I, S. 2 f. 
11 Im Gesetz von 1806 §§ 57, 58, 6o-78, 129-131 - Tb!. 5. B., S. 99ff. 
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des Antistes iin falle Üfllingen entschieden (3 r. 1. 1809)," dessen Pfarrer ja 111 der Zürcher 
C ;e111cindc Ellikon \\·ohntc und gerade neu ernannt ,vorden war. 

A111 19.6.18061:i \vurde die dreiköpfige Visitatio11sko11111iissio11 zur Vorschlags

ko111111ission erg:111zt. Ihr gehörten an: Sulzberger, Denker und Fries, die Kirchen

räte Müller und I<.esselring. Der Kirchenrat selber befaßte sich nie niit den Wahl

geschäften. Ein111al aber 111achte der Antistes \vegen großer Dringlichkeit den 

Vorschlag allein (für Langrickenbach T 807). 14 Der Kirchenrat anerkannte in der 

folgenden Sitzung (2. r r. r 807) z,var seine Gründe, stiinn1te aber den1 Antrag der 

ll..egierung nicht zu, die Vorschlagsko11111iission zu vereinfachen. 1111 Gegenteil, er 

beschloß, ihre Mitglieder seien auf jeden Fall einzuladen oder bei ein(,chen Fällen 

,venigstens durch Zirkular zu begrüßen. Man ,vollte die Machtfülle des Antistes 

nicht noch n1ehr verstärken; seine Meinung blieb natürlich auch ,veiterhin aus

schlaggebend. - Aus den zahlreichen Gutachten1" lassen sich folgende Grundsätze 

herauslesen: 

r. Von größter Wichtigkeit waren Charakter und Bildung. Ein untadelhafter Lebenswandel, 
treue Pflichterfüllung als Pfarrer und Staatsbürger, ein solides Wissen und Eifer für eine 
ständige Weiterbildung waren die Eigenschaften, welche an eine111 Geistlichen an1 n1ciste11 
geschätzt wurden. Kanzclberedsa111kcit und Religiosität kan1en erst in z,veiter Linie, doch 
konnten sie bei gleichwertigen Kandidaten den Ausschlag geben. Besondere Rücksicht 
fand auch Befähigung für das Schulfach. 

2. !)er Jugend eines Bewerbers wurde die Anltserfahrung gegenübergestellt, besonders wenn 
sich diese niit einer ausgewiesenen Tüchtigkeit in1 seelsorgerischen Fach paarte. - Über die 
Ausbildung der jungen Geistlichen drückte sich Sulzberger 111anch1nal sehr skeptisch aus -
vor alle111 schien er auf die da111alige theologische Fakultät der Universität Basel gar nicht 
viel zu geben-, 111achte aber trotzde111 gerade hier 111ehrere Ausnah1nen, wenn es sich u111 
talentierte, vielversprechende junge Männer handelte, deren Gewinnung für den Kanton nur 
von Nutzen sein konnte. 

3. Gegenüber Ausländern hatte die Vorschlagskon1111issio11 ein großes Mißtrauen. U111 so 
111ehr förderte sie in den spätern Jahren die wenigen Kantonsbürger unter den Geistlichen 
(cf. Kap. 21, I), ,vas die Regierung ja schon von Anfang an tat (cf. Wahl Sulzbergers!). So 
hatte sie zu111 Beispiel bereits I 803 aus zwölf An111cldungen - eine ganz ungewohnt hohe 
Zahl! - auf evangelisch Gachnang (Einkon1n1e11 zirka 1200 fl. !) den jungen Frauenfelder 
Ludwig Sulzberger gewählt, der dort bereits Vikar war und auch von der Gc111einde 
e1npfohlen wurde. Dabei waren unter den Petenten Männer ,vie J)ekan Steinfels, Pfarrer 
Benker und Kappeler - itn ganzen acht Zürcher, drei Thurgaucr und ein St. (;aller !16 

12 STA.TG. Missiven des Kleinen Hates, Nr. 32113, § 170. 
1" A.E.KR. Protokoll des Evangcl. Kirchenrates I, S. 78, II r. 
11 A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates I, S. 186f. 
1'' STA.TG. Kirchenakten, Evangd. Pfründen, Fasz.XI. 272. 2-10. 
Li; STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XL 272. 5. 

Johann Ludwig Sulzbcrgcr, 1778-1830, 1803 Pfarrer von Gachnang, 1821 Kammcrcr, 1~22 Ptlcgcr des Pfan
witwcnfonds. 2 Söhne wurden ebenfalls Pfarrer, der eine war der Historiker H. G. Sulzbngcr. 
Sulzbcrgcr / V crzcichnis der cvangcl. Geistlichen. 
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4. ])er gesundheitliche Zustand eines Kandidaten fand ebenfalls seine gebührende Beachtung, 
besonders bei ausgedehnten und beschwerlichen Pfarreien. 

5. Die Wünsche der Ge111einden, die sich Z\var nicht gerade häufig zu den Wahlen äußerten, 
,vurden berücksichtigt, wenn sie niit den bereits genannten c;rundsätzcn in Einklang ge
bracht werden konnten. - Vor der Einsetzung des Kirchenrates hatte die Regierung der 
evangelischen Ge111einde Ennatingen ein111al sogar e1npfohlc11, Charakter und Talente der 
Petenten selber zu beurteilen, was sie 1nit Sachkenntnis und Zurückhaltung tat; die Re
gierung aber wählte den Erstvorgeschlagenen (Ende 1804). 1

' Es könnte dies als eine inter
essante Z\vischenstufe Z\\·ischen direkter Gc1ncinde,vahl und Ernennung durch die Re
gierung gelten, wenn es nicht so vereinzelt ,värc. 

Die R.egierung hielt sich i111 allge1neinen an die Vorschläge. In ihrer Mitteilung 

an die Gen1einde n1achte sie die Kirchgenossen je,veils auf die Würde des Pfarr

an1tes aufi11erksa111, forderte sie zu ,villige111 Gehorsan1 und 13efolgung der Lehren 

ihres Seelsorgers auf, 1nit denen er sie auf den Wegen der Tugend und llecht

schaffenheit leiten werde.18 

Ein besonderes Proble111 für die evangelische Kirche ,varen die Vikariate bei 

Wegwahl oder Tod eines Pfarrers. Schon der Plan der evangelischen Geistlichkeit 

von1 Mai 1803 bezeichnete es als eines der ersten und dringlichen Geschäfte des 

künftigen l{irchcnrates, ein Gutachten darüber einzugeben, «wie bei dein Mangel 

an Kandidaten des Predigtarntes in unscrcn1 Kanton junge Geistliche aus andern 

Kantonen zu Vicariatsdiensten verpflichtet ,vcrden könnten». Denn die Quelle 

Zürich war jetzt n1indestens offiziel verstopft. Grundlegend regelte der Evan

gelische Kleine Rat dieses Problen1 schon iin Dekret vo111 2.3.1805 (§ 18), was in 

den Gesetzen von 1806 und I 809 weiter ausgeführt und n1it geringen Änderun

gen bestätigt wurde (§§ 88-97 von r 806): 

r. Die Aufsicht über die Anstellung von Vikaren führt der Kirchenrat besonders durch den 
Antistes, der von sich aus - bei längerer Dauer aber nur 1nit ausdrücklicher Volhnacht des 
Kirchenrates - durch die Dekane unstationierte Kantonsbürger (deren gab es da1nals aber 
auf Jahre hinaus noch keine - erst ab 1812 standen solche zur Verfügung; cf. Ka. 21, I), iin 
Notfall auch benachbarte Pfarrer zu Verweserdiensten verpflichten und ebenfalls Ein
schränkungen im Gottesdienst während dieser Zeit verfügen kann. Über diese Aufgabe 
klagte der Antistes oft. Und mit Recht wies auch Dekan Fries in seine1n Gutachten vo1n 
17.2.180610 auf die Härte der Verpflichtung benachbarter Pfarrer hin; denn dies kam nur 
allzuoft vor, wenn man keinen auswärtigen Prädikanten finden konnte. 

2. Bleibt ein Vikar länger als zwei Monate, muß dies auf Ersuchen des zuständigen Dekans 
durch den Kirchenrat bewilligt werden. 

3. Jeder Vikar muß seine Attestate den1 Antistes einsenden und darf sein A1nt erst nach 
dessen Bewilligung antreten. 

17 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4. Gen1ci11de an Regierung, 30.11.1804. 
" Über die Stellung der Pfarrer zur Regierung cf. Abschnitt 5. 
'" cf. Kapilcl 7, I - A.E.KR. Akten Evangcl. Kirchenrat 1. 
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4. I )er wegziehende (;eistliclic oder die Faniilie eines verstorbenen Pfarrers hat die Pflicht, 
den Vikar fiir die laufenden und folgenden Fronf.1sten zu stellen und zu besolden; ,,vährcnd 
dieser Zeit bezieht er oder sie daher auch die Einkünfte der Pfrund (cf. Kap. 15, III - Ab
churung). 

5. Wenn die F:unilie eines verstorbenen Pfarrers aus erwiesener Ar111ut die Besoldung nicht 
tragen kann, oder bei längerer Dauer des Vikariates (z. B. wegen Wahlsch\vicrigkeitcn), 
beschlicßt der Evangelische Kleine Rat auf Gutachten des Kirchenrates iiber die Besoldung 
des Vikars durch Kollator, Ge1neinde oder aus andern Quellen. 

III 

Weit sch,vieriger gestaltete sich die Angelegenheit katholischerseits, da die 
Frage der Pfarrwahl nur durch eine Vereinbarung zwischen Curie und R.egierung 
geregelt ,verden konnte. Jene n1achte denn auch schon in ihrer ersten Kontakt
nah1ne niit dein Kleinen R.at entsprechende Vorschläge (Instruktion von1 27.3. 

1803) :20 Alle Geistlichen, das heißt alle Bewerber auf Seelsorgeposten haben sich 
von einer bischöflichen Exa1nenskon1111ission prüfen zu lassen. Das Ordinariat 
könne keinen Geistlichen anstellen, der nicht vorher diese Prüfung bestanden 
habe; in diese1n « ,vichtigsten » Teil seines An1tes könne sich der Bischof nie111als 
behindern lassen. Näher wurde diese Forderung ün Schreiben von1 12.5.1803 

ausgeführt, das sich an alle Kantone der Schweiz, in denen die katholische Kon
fession von1 Staate anerkannt war, richtete: 

I. Zur Priesterweihe wird n1an erst nach Studiu111 und Prüfung in l)ogn1atik, Moral, Kirchen
recht, Pastorale (Predigt, Katechese, Beichtstuhl, Krankenbesuch) zugelassen. 

2. Vor der Übernahn1c einer Pfrund 111uß ein Exa111en vor der bischöflichen Kom111ission 
abgelegt werden. 

3. «General-Konkursprüfungen» für die Bewerber in den Kantonen Thurgau, Aargau und 
St.Gallen - die Curie faßte also die drei paritätischen neuen Kantone zusan1n1en - finden 
a111 9.5. und 22.8. jedes Jahres in Konstanz statt. 

4. Die bischöfliche Prüfungskonunission setzt sich zusan1n1en aus zwei geistlichen Räten aus 
Konstanz und zwei Professoren des dortigen Lyzeun1s. 

5. J)ie Prüfung nii11111t folgenden Verlauf: Schriftliche Beantwortung von drei Fragen über 
die Seelsorge, dazu eine schriftlich verfaßte Predigt und Katechese. 

6. Nachher wird ein Zeugnis für die «Ko111petenzfähigkeit» (= Recht aufÜbernah111e einer 
Pfrund) ausgestellt, das je nach Güte der Prüfung auf zwei, drei oder fünf Jahre befristet 
ist, nach deren Ablauf das Exa111en zu wiederholen ist. 

20 STA.TG. Kirchenakten, Bistumsangelegenheiten 1803-1817, Fasz.XI. 278. I, zwei Uricfc der Curie an die 
Hcgicrung. 
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7. l)ie Aspiranten auf eine (Kurat-) Pfrund in1 Thurgau 1niissen sich beitn ()rdinariat 1nclden; 
dieses n1acht den1 zuständigen Kollatoren einen Vorschlag, ohne dessen Wahl zu beeinflussen. 

8. l)ispensc von Prüfungen ,verdcn erteilt: bei z,vein1aliger Prüfung niitNotc « ad trienniu1n » 

und IO Jahre guter Seelsorge, oder dein, der ro Jahre Theologie an eine111 Lyzcu111 gelehrt 
hat. Solche Geistliche sind also « ko111petenzfähig » auf Lebenszeit. 

9. Von den jetzt itn A111tc stehenden Geistlichen \verden nur solche niit 25 Jahren Seelsorge 
ohne ,vesentlichen Tadel von den Prüfungen dispensiert. 

W essenberg vertrat hier seine Sache n1it große111 Eifer; denn es handelte sich 
un1 den Kernpunkt seines ganzen R.cfon11progran11ns: Er 1nußte die gcsa1ntc 
Geistlichkeit erfassen, in scincn1 Geiste erziehen und für sich gevvinnen können, 
wenn er seine weitcrn Pläne n1it Aussicht auf Erfolg durchführen wollte. Dabei 
appellierte er offen an die Mithilfe des Staates, tun so der ihn1 bekannten Wider
spenstigkeit n1ancher Geistlichen begegnen zu können. Sein Vorschlag ,var darun1 
ganz auf den praktischen Teil der Tätigkeit eines Pfarrers ausgerichtet, auf die 
eigentliche Seelsorge. - Aber trotz ihrer verbindlichen Antwort (cf. Kap. 3, II) 
hätte die R.egierung schon wegen der letzten Forderung W essenbergs nicht darauf 
eintreten können, da der katholische Klerus eine solche Maßnahn1e selber in seiner 
übergroßen Mehrheit sicher als eine Schikane c111pfunden und abgelehnt hätte. 
Zuden1 ließ sich das Vorschlagsrecht der Curie nicn1als 1nit den Prärogativen des 
Kleinen R.ates verbinden, der doch die Ausschreibung der vakanten Pfründen und 
die Aufstellung der Aspirantenliste von der V erwaltungska1111ner überno1nn1en 
hatte. 

W eitere V crhandlungen über diese Frage wurden bis zun1 Konkordat nicht 
geführt. Einzig der streitbare Hofer verwahrte sich a111 11.7.1803 21 während seines 

ersten Obsignaturhandels n1it der Regierung (cf. Kap. 4, III) heftig dagegen, daß 
es zu seinen A1ntspflichten gehöre, der IZegierung den Tod eines Pfarrers zu 111el
den. Davon habe er noch nichts gehört; es herrsche ja eine solche Unordnung in 
den Geschäften, daß n1an vielerlei nur von1 Hörensagen inne werde, fügte er 
bissig bei. Er hatte zvveifellos recht; denn die bloße stillschvveigende Übertragung 
hergebrachter evangelischer Usanzen auf katholische Belange hatte natürlich 
keine Gesetzeskraft. 

Erst itn 7. Abschnitt des Konkordates22 behandelte W esscnberg die Angelegen
heit nochmals ausführlich. Er wiederholte die Forderungen des bereits genannten 
Schreibens 1nit einigen Änderungen: 

21 ST A.TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz. XI. 281. 1. 
22 STA.TG. Kirchenakten, Bistumsangelegenheiten 1803-1817, Fasz.XI. 278. r, zwei Briefe der Curie an die 

Regierung. 



57 

I. Es soll nur eine einzige Prüfung irn Jahre stattfinden - an1 5.5. 

2. In die bischöfliche Prüfungsko111niissio11 tritt auch der thurgauische Ko111111issarius ein. 

3. l)ie Zeugnisse über die Ko1npcte11zf:ihigkeit kann der Bischof aus besonderen Gründen 
zurückziehen, zu111 Beispiel bei Unsittlichkeit, grob nachlässiger An1tsführu11g. 

4. l)ie Grenze für die jetzt a1ntierenden Seelsorger ·wird auf 15 Jahre guter Seelsorge herab
gesetzt. 

5. l)ispens von Prüfungen, das hcißt lebenslängliche Kon1petenzfähigkeit, kann nur ün Ein
verständnis nüt der thurgauischen Regierung verliehen ,verden. 

6. I )ie Geistlichen, die sich einer solchen Prüfung zu unterziehen gedenken, rnüssen sich einen 
Monat vorher über den Dekan beirn Ordinariat n1clden. 

W essenberg blieb also vor allen1 in eine111 Punkte fest: Die Aspiranten haben 
sich nur bei der Curie zu 1nelden, die ein Gutachten an den rechtn1äßigen Patron 
,veiterleitet. Seine politischen Zugeständnisse sind gering (Punkt 2 und 5); andere 
suchten die R.eforn1 für die Geistlichkeit sch1nackhafter zu 1nachen (Punkt 4 und 6), 
,vobei der letztere scheinbar die Freiwilligkeit der Pfarrer voraussetzt, die prak
tische Gesetzgebung aber hätte sicher eine einheitliche Zwangsregelung durchge
führt. - Selbstverständlich konnte die R.egierung auch diese Vorschläge nicht an
neh1nen. Sie traf daher überhaupt keine vertragliche Vereinbarung 111it der Curie. 
Das katholische Kirchengesetz bestin1n1te einzig die Forn1 der Installation (§ I 3), 
,vobei einn1al n1ehr die evangelische Ordnung übernon1n1en wurde. Gen1äß § 
60/1806 und 77/1809 ,vurde die Lösung des ganzen Problen1s offen gelassen: Der 
katholische Kirchenrat sollte darüber niit der Curie verhandeln und diesbezüg
liche Vorschläge dein Katholischen Kleinen R.at zur ,veitern Verwendung - das 
heißt zur Weiterleitung an die Gesa111tregierung- unterbreiten. Zu diesen1 Zweck 
ernannte der Katholische Kirchenrat an1 22.4. I 80723 eine Ko1nn1ission n1it Hof er 
und Locher, welche die Frage abklären sollten, ob das Recht des evangelischen 
Kirchenrates zur Begutachtung der Aspirantenlisten von der Curie allein oder 
in Verbindung n1it den1 Katholischen Kirchenrat auszuüben sei. Schon diese 
Fragestellung läßt Schlüsse zu: Man diskutierte die Pläne der Curie gar nicht! 
Das Ergebnis der Beratungen legte Hof er an1 11. I 1. 180724 nan1ens des Katholischen 
Kirchenrates der Curie vor: 

I. Aus der ersten Aufgabe des Kirchenrates, über Religiosität und Sittlichkeit des katholischen 
Volkes zu wachen, ergibt sich eine zweite, nicht rninder wichtige Pflicht, alle Bewerber 
auf geistliche Stellen iin Thurgau gründlich zu prüfen. 

23 A.K.KR. Protokoll des Kathol. Kirchenrates, 1806-1810. § 41. 
2 ·1 B.A.Sol. Akten Fürstbistun1 Konstanz, Fasz. Thurgau Kirchenrat. 



2. Zur Wahlfähigkeit auf ein 1nit Seelsorge verbundenes Kirchcnan1t iin Thurgau ist not
wendig, daß der Petent ent,veder bereits nlindestens ein Jahr Vikariatsdienste geleistet oder 

ein vo1n Bischof genehtnigtes Sen1inar absolviert hat. 

J. Er 1nuß sich 1nit seinen Zeugnissen beitn Ko1111nissarius 1nclde11. 

4. Eine Kon1111ission, bestehend aus je einen1 geistlichen und ,vcltlichen Mitglied und dein 
Ko1111nissarius, prüft die Ue,verber und legt ein Gutachten der Regierung vor, «die Kollatur 
n1iichte stehen, bei we111 sie solle». 

5. l)ies kann auch der Kirchenrat selber besorgen. 

6. Probepredigten ·werden keine gehalten, vor allen1 deshalb, ,veil «ein gutes l)ekla1natoriun1 

noch lange nicht den guten Seelsorger ausn1ache ». 

7. Ein pfehlungen von Gen1einden werden keine angenon11nen. 

8. Über Unregehnäßigkeiten oder Streit bei einer Wahl gibt der Kirchenrat ein c;utachten an 
den Katholischen Kleinen Rat ein und n1acht, wenn nötig, davon auch Anzeige an die 

Curie. 

9. Bei Sin1onie (Bestechung, Erkauf eines An1tes) untersucht der Kirchenrat den Fall ge
nauestens und zeigt ihn den1 Bischof und den1 Katholischen Kleinen Rat an: jenen1, da1nit 
er den Geistlichen gehörig bestrafe (besonders Suspension und Entsetzung), diese1n, da111it 
die Regierung Kenntnis erhalte und eventuell 1nitschuldige ,.vcltliche Personen zur Rechen
schaft ziehe. 

ro. Kein Kollator kann einen1 Kirchenan1t neue Bürden und Pflichten auferlegen, außer bei 
Bewilligung durch den Kirchenrat und in ,vichtigeren Fällen durch die Curie. 

Ir. Ge111äß kanonische111 Recht kann ein in sein A1nt eingesetzter Geistlicher ohne vorhergehen
den geistlichen Richterspruch (bei kanonischen V erbrechen, bei sträflicher Vernachlässi
gung der Pflichten) von keiner c;e,valt abgesetzt werden. - Zu diesen1 letzten Paragraphen 
schrieb Hafer, er Vv"erde bei der Regierung ,vahrscheinlich Anstoß erregen und solle daher 
,veggelassen werden! 

Dieser Vorschlag entsprach gar nicht der sonstigen Haltung Hafers. Der welt
liche Teil des Kirchenrates, dessen zentralistischer Führer Locher ja zusan1111en nüt 
Hofer die Ko111111ission für diesen Entwurf bildete, scheint auf eine111 Gebiet, das 
der Regierung sehr nahe lag, einen Sieg davon zu tragen. l)as Projekt hätte ja 
direkt zur Ausschaltung der Curie aus diesen1 wichtigen Wahlgeschäft geführt und 
anerkannte wohl auch stillschweigend die Forn1alitäten der Ausschreibung usw. 
durch die Regierung, nachden1 ja das Gutachten auf jeden Fall an den Kleinen Rat 
zu richten ist. Der innere Zwiespalt in1 Katholischen Kirchenrat wird hier deut
lich offenbar. - Hafers Einfluß zeigt sich in der Anerkennung einer geistlichen 
Gerichtsbarkeit in den§§ 9 und II, wobei er aber selber zur Vorsicht n1ahnte. 
Wahrscheinlich hätte er (oder der Kirchenrat) seinerseits das Gutachten jeweils 
bei der Curie eingeholt- getreu seiner Mittlerstellung. - In einen1 Punkt waren sich 
wohl geistliche und weltliche Mitglieder des Kirchenrates einig, nä111lich in der 
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Ablehnung der R.efonnpläne W essenbergs, insofern sie eine strengere Erfassung 
der (;eistlichkeit durch Prüfungen us\v. betrafen; der Kirchenrat \Var für die Pläne 
des Generalvikars ja auch sonst nicht allzu aufgeschlossen (cf. Kap. 4, II). - Die 
Curie lehnte da, Gesetz aber ganz entschieden ab (r9.11. 1807): Sie beharre auf 
ihrcn1 R.echt - \Nie es die R.cgicrung bis anhin gehalten habe -, selber ihr Gutachten 
über die Aspiranten abzugeben. Der l)ekan hingegen habe die Pflicht, der Curie 
zur gerechten Beurteilung der Petenten alle 111öglichen Auskünfte nützuteilcn, er 
könne ihr auch ein eigenes Gutachten übersenden. Die allerbeste Lösung aber 
bleibe die V er,virklichung der ,viederholt vorgeschlagenen Konkursprüfungen. 

Dazu kan1 es aber nie. Denn seit Frül~ahr I 807 hatte sich ein Kon1pronüß er
geben, bei de111 wie üblich der Vorteil ganz auf Seiten der Regierung lag: Die 
Aspiranten hatten sich nur bei der R.egierung zu 1nclden, welche die Liste der Curie 
zur Begutachtung vorlegte (crst1nals bei der Vakanz in Ern1atingen April r807, 

einer chen1als reichcnauischen [also bischöflichen] Kollatur) und nachher in deren 
Sinn an den I{ollator, wo nötig, weiterleitete. Die Curie konnte also offiziell 
keine Meldungen cntgcgcnnchn1en und auch nicht direkt nüt den1 Kollator ver
kehren, außcr wenn das Wahlrecht der Regierung selber zustand. Dafür ,vurde 
ihr von nun an die Ernennung jeweils ebenfalls nütgeteilt (neben Gen1einde, den1 
Neuer,vähltcn und dein Dekan, diesen1 wegen der Installation). - In1 Gegensatz 
zu den Wünschen Wessenbergs betrachtete die R.egierung die verschiedenen Prü
fungen als eine interne Angelegenheit der katholischen Kirche, die keine Maß
regeln seitens des Staates erforderten. - Aus den Akten25 geht hervor, daß sich die 
Geistlichen, besonders Ausländer, oft auch direkt bei der Curie n1eldeten; die 
Gutachten des Ordinariates lassen aber erkennen, daß sich nur einzelne Geistliche 
den Prüfungen unterzogen. - In seinen Vorschlägen stand vor allen1 die Bewertung 
nach den Fähigkeiten in der praktischen Seelsorge, in der Führung einer selb
ständigen Pfarrei und in1 Schulfach in1 Vordergrund. 

Bezeichnenderweise fehlte auch hier jede vertragliche Bindung. Als die Re
gierung in1 Mai 1808 ohne Rückfrage einen neuen Kaplan für Bießenhofen wählte 
und damit die Curie u111ging, protestierte diese energisch dagegen: Es sei doch 
verabredet ( !), das Ordinariat habe vor einer Wiederbesetzung in1n1er ihren Vor
schlag einzugeben, ,vas diesn1al unterlassen worden sei. Zuden1 habe llitschi kaun1 
die Fähigkeiten für eine selbständige Seelsorge ( r r.6. l 808). 26 Die Regierung ant
wortete am 18.6. :27 Die Ernennung finde ihre Erklärung darin, daß Ritschi der 
einzige Bewerber gewesen sei und n1an zuden1 das Urteil der Curie über ihn bei 

25 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz.Xl. 284. 1-10. 
26 STA. TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. 284. 2 

Curie an Regierung. 
27 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32 I I I, § 748. 
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einer kürzlichen Vakanz erfahren habe. Man habe nien1als der Abrede ( !) ent
gegengehandelt: Diese verbinde - in1 Ent\vurf ist das Wort «verpflichtet,, ge

strichen und «verbindet,, darüber geschrieben, also durch einen juristisch \veit 

schwächeren (eher Höflichkeits-) Begriff ersetzt \Yorden - die IZegierung nur 

dazu, ein Gutachten, nicht aber die Vorschläge der Curie einzuholen. Die Sch\väche 

der Curie ,vurde sehr deutlich; die sozusagen « souveränit:üsfanatische,, fZegierung 

ver,vahrte sich sogar gegen das Wort Vorschläge. Da inan nirgends eine schrift

liche Zusan1111enfassung einer solchen Besprechung finden kann, 111uß diese Ab

rede nur eine 111ündliche Zusicherung - \Vahrscheinlich bei der Unterredung 
W essenbergs nüt der l)iploinatischen Koinniission - gewesen sein. Erst111als be

rief sich der Kleine IZat a111 28.4. r 80728 - bei der Neubesetzung Ennatingens - auf 

ein «früher,, 111it dein Generalvikar « vorläufig getroffenes Einverständnis>> über 

die Wiederbesetzung katholischer Pfründen. Bei der einen Monat vorher erfolgten 

Ernennung eines neuen Pfarrers für Pfyn (Kollator Doinstift Konstanz) war davon 

noch nicht die Rede (28.3.1807) (cf. auch nächstes I{ap., II). Auch hier fällt uns 

der große Unterschied zwischen den theoretischen und trotz allen Konzessionen 

doch eher auf einer kanonischen Basis fußenden Forderungen W essenbergs und 
seiner steten und ,veitgehenden Nachgiebigkeit in der Praxis auf; suchte er vvohl 

da1nit den Staat für seine Pläne zu interessieren und zu ge,vinnen? 

ro. Kapitel 

Die ,411sci11a11dcrsctztt11u 111it den Kollatorc11 ,, 

Der Standpunkt der thurgauischen Regierung, das Pfarrwahlrecht sei in ihre 

Souveränität eingeschlossen, inußte bei allen bisherigen Kollatoren auf Wider

stand stoßen. So erwuchsen der lZegierung gleich zu Beginn der Mediation ver
schiedene, zun1 Teil langwierige Konflikte 111it den beiden Nachbarn Zürich 

und St. Gallen (als dein Erben der Abtei), init der Curie (als Reichsfürst), rnit den 

thurgauischen Klöstern und Stiften und nüt den privaten Patronen, weniger init 
den Gen1einden. 

I 

Den Kollaturstreit nüt Zürich ( I 803-1807) hat Bandle2!l sehr ausführlich behan

delt. Es drehte sich dabei un1 die Pfarreien Aadorf (evangelisch und katholisch), 

Hüttlingen, Neukirch, Neunforn, Schönholzerswilen, Weinfelden und Felben 

28 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates. Nr. 30010. § 944 (Ermatingcn), § 706 (Pfyn). 
29 Dissertation M. Bandlc, S. 32 ff. 
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(alle evangelisch). Alle blieben bei Zürich, letzteres alternativ nüt dein Thurgau 
(cf. V). Der zähe Widerstand des Kleinen R.ates ist begreiflich; denn die Ver,val
tungska111111er hatte alle Kollaturrechte Zürichs iin Thurgau ausgeübt, ,.vie sollte 
sich da die souveräne Kantonsregierung schlechter stellen? Zürichs Ansicht, daß 
I(ollaturrechte durch Kauf er,vorbenes Privateigentu111 seien, drang auch auf der 
Tagsatzung durch. Ohne jede Unterstützung \vehrte sich der Thurgau dennoch 
vier Jahre hartnäckig und versuchte alle Mittel: Er anerkannte die zürcherischen 
Ernennungen nicht und besetzte zu111 Beispiel katholisch Aadorf selber, er ließ 
bloß Vikare zu, er schob die Verhandlungen auf und unterbrach sie, er lehnte die 
Tagsatzungsbeschlüsse in sturer Obstruktion ab und wollte schließlich gar den 
«obersten Vennittler>> Napoleon anrufen. - Für die genannten Pfründen blieb den1 
Thurgau einzig das landesherrliche Bestätigungsrecht; er versagte Zürich diese 

Bestätigung nie und gab sie nach einige111 Zögern sogar bei Neukirch (1813/14), 

als der 13ericht der Vorschlagskonunission über den Ernannten sehr ungünstig 
lautete.:io Das Dreiervorschlagsrecht der V erwaltungskan1111er auf die übrigen 

evangelischen Pfründen vennischte sich von Anfang an 111it den1 H.echt, die Va
kanzen auszuschreiben und die Aspirantenlisten aufzustellen. 

Auch der Streit 111it St. Gallen 1805-1809, der sich nüt eine1n Kan1pf un1 die 
Territorialhoheit in Hagenwil verquickte, behandelte Bandle31 und erklärte, der 
Thurgau habe z,var in1 Territorialstreit gesiegt, jedoch in der Kollaturfrage nach
geben n1üssen. I)och kann 111an es sicher als einen Erfolg werten, wenn St. Gallen 
aus dein Erbe der Abtei nur die Kollaturen von Hagenwil, R.ickenbach und ka
tholisch Sitterdorf behauptete, alles Grenzgen1einden nüt sanktgallischen Pfarr
genossen, dafür auf die übrigen zugunsten des Thurgau verzichtete, nän1lich auf 
Heiligkreuz, R.on1anshorn, Son1n1eri, Welfensberg und auf die beiden evangeli
schen Pfründen Sahnsach und Sitterdorf. Der Thurgau besaß sogar ein Faustpfand 
auf sanktgallischcn1 Boden, inden1 er die Kollatur von Mosnang, die früher Fi
schingen gehörte, beanspruchte, auf die er aber selbstverständlich verzichten 
n1ußte. - Der Erfolg des Thurgaus ergab sich aus der veränderten Situation: Hier 
handelte es sich un1 die Liquidation eines Klosterbesitzes, Zürich aber beharrte 
auf seine111 wohler,vorbenen Eigentun1 und seit Jahrhunderten ausgeübten Recht. 

30 STA.TG. Kirchenakten. Evangcl. Pfründen. Fasz. XL 272. 8. 
Vorschlagskomn1ission an Regierung ro. I I. 18 I J. 
Protokoll des Kleinen Rates. Nr. 30023. § 2825, Nr. 30024. § 67. 
Wortlaut einer solchen 13cstätigung, z. B. Aadorf 20.1I.I810 in Tb!. 9. 13., S. 3 I: 

<< Die Hohe Regierung des Kantons Zürich hat zu folge des ihr konvcntionsmäßig zustehenden Kollatur-Rechts, 
die erledigte kathol. Pfarrstelle zu Aadorf dem Herrn Vikar Moll zu Arnach übertragen und dksc Wahl har 
sofort auch die landesherrliche 13cstätigung crhaltc11. >) 

:n Dissertation M. Bandlc, S. 39f. 



])er Territorial- und Kollaturstrcit un1 Hage1nvil hatte ein Nachspiel, als sich die Filial
gc1neindc Muolcn (SG) von der Hauptkirche trennen ,vollte ( 1812-18 I 8 ). 32 Muolcn, das hcißt 
St. (~allen 111achte folgende Gründe dafür geltend: 

I. Muolen liegt in der ~llittc der Pfarrge1neinde; darun1 sind die Pastorations111öglichkciten 
besser als bei de111 exzentrisch gelegenen Hage1nvil. 

2. Eine Vergrößcrung der Filialkirche ist billiger als jene in Hagenwil, die für die ganze 
Pfarrgc1ncinde zu klein geworden ist. 

3. Zudc1n ist Muolcn rein sanktgallisch. 

In ihrer Gegenvorstellung konnte thurgauisch Hagen,vil eigentlich nur z,ve1 wichtige 
Punkte anführen: 

I. Mit der Verkleinerung der Pfarrge1neinde vviirde auch das Pfrundeinkon1111en vennindcrt. 

2. Hagenwil sclbst ist zu klein, tnn die dringend notwendig ge,vordene Reparatur (gen1äß 
Voranschlag auf 1495 fl. geschätzt) allein zu tragen. 

l)ic thurgauischc Regierung hatte nun die Absicht, schon vor der Trennung, welche sie 
einer sanktgallischen Gen1eindc natürlich nicht vcr,vchren konnte, folgende zwei Forderungen 
vertraglich zu regeln : 

I. Entschädigung der alten Pfarrge111einde (Pfrund und Kirchenbau) durch Auskauf. 

2. Genaue Grenzziehung z,vischen den beiden Kirchhören. 

Trotz Gesuchen bei Curie und St. Gallen konnte sie dies jedoch nicht durchsetzen: l)ie 
Curie bewilligte - entgegenko111111enderwcise zwar nur provisorisch - die Trennung an1 
l o.3.I814; allerdings wurden in die Bestätigungsurkunde z,vci ,vichtige Punkte aufgcno1111nen: 

I. J)ie Integrität der ganzen Kirche und Pfarrpfrund Hagenwil n1uß gewährleistet sein. 

2. Die beiderseitigen rechtlichen Ansprüche ,verdcn keineswegs berührt. 

Nun gelang es aber der thurgauischen Regierung wenigstens, die Absicht St. Gallens zu 
vereiteln, daß über diese Forderungen der Ge111einden vor eine111 sanktgallischen Gericht ab
gesprochen werde. Trotz seinen gewichtigen Gegengründen: Ge111äß Vertrag von 1809 ko111n1e 
Kollatur und Adn1inistration der Kirche und Pfarrpfrund Hagenwil St. Gallen zu und auch 
nach der Trennung seien ja drei Viertel der Pfarrgenossen sanktgallische Kantonsbürger, gab 
St. Gallen seine Einwilligung zu einer Zusa111111enkunft, an der sich die Delegationen der Ge-
111cinden durch zwei Regierungs1nitglieder «verbeiständen» lassen konnten. Diese fand a111 
10.7.1816 auf der Brücke von Büren an der Thur statt, brachte aber vorläufig kein Ergebnis. 
Erst nachde111 Muolen sein Angebot auf 880 fl. erhöht hatte - es zahlte danüt seinen Anteil an 
die Reparatur der Kirche und kaufte sich zugleich von jeder weitern Verpflichtung gegenüber 
der Pfarrpfrund los - und die Grenzlinie allseitig anerkannt worden war, ka111 nach lange111 Hin 
und Her ein Vergleich zustande (Ende 1817). 

Einige andere Kollaturen auswärtiger Mächte usw. konnten erst später end
gültig bereinigt werden, zu111 Beispiel die Propstei Klingenzell, ein Lehen der an 

32 Alles STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 5. 



I(urbaden übergegangenen Abtei Petershausen. 33 Wegen Gerüchten, Baden wolle 
diesen Güterko,nplex veräußern, ließ die R.egierung 1 809 durch den Katholischen 
Kirchenrat ein Inventar des Vennögens aufi1eh1nen und zugleich die Frage unter
suchen, ob Klingenzell bloß eine Do1näne (Statthalterei) oder eine wirkliche 
Pfarrei (oder bloß Wallfahrtskirche) sei. Auf Grund der Urkunden und der Tra
dition ka111 der Kirchenrat zun1 Schluß, daß Klingenzell als Pfarrei zu gelten habe, 
da der Propst seit alters die Funktionen eines Pf.11-rers für die Un1gebung ausübe 
(Schloßprediger !) und daß seine Güter daher für den Unterhalt von Kirche und 
Pfarrer bestiin111tes unveräußerliches Kirchengut seien. Er entschied also ganz in1 
Sinne der R.egierung, ,velche die badischen Proteste gegen die Inventarisation niit 
den1 Hin,veis auf diesen kirchlichen Charakter der Propstei ab,vies. - Da der 
Pfarrer und sein Helfer, Ulrich Pfeiffer und Gebhard Herz (gest. I 8 I 3 ), obwohl 
Deutsche, in dieser Sache treu zur thurgauischen R.egierung hielten, setzte Baden 
beide ab (Nove1nber 1810) und ernannte z,vei neue Geistliche auf diese Stellen. 
I)er Thurgau aber anerkannte diese Abberufung nicht und schützte Pfeiffer und 
seinen Helfer in ihren1 A1nt; jener erhielt ab I 8 I 3 die Pfarrei allein. Erst Ende I 820 

kan1 ein Auskauf zustande: Für den Verzicht auf alle seine R.echte erhielt Baden 
von1 Thurgau fl. 6000 (Staatsvertrag von1 24.12. I 820 ). 

Über Bernrain,34 eine Kaplanei (Curazie) der Don1pfarrei St. Stephan in Kon
stanz, dessen R.at Kollator war, wurde seit 181 I intensiver verhandelt; W essen
berg, der l)on1pfarrer und Konstanz waren für eine Lostrennung, der Thurgau 
wollte jedoch für dies1nal nichts davon ,vissen, da das Pfrundeinkon1111en gering 
war und erst seine finanzielle Sicherung abgeklärt werden 111üsse. Aus den gleichen 
Gründen wollte er das Kollaturrecht zuerst der Stadt überlassen, als der Kaplan 
1813 starb. Da aber Baden und Konstanz auf seine Ausübung verzichteten, er
nannte die thurgauische Regierung schließlich einen Pfarrverweser (Frühjahr 1814 

- es ,var ein Kapitular von Kreuzlingen nan1ens Decret). I 8 I 8 wurde Bernrain 
von Konstanz getrennt, 1831 zu einer eigenen Pfarrei erhoben. - Über Burg
Eschenz35 (evangelisch) kan1 es erst 183 6 zu einer Einigung: Dan1als ging das 
Kollaturrecht von Einsiedeln an Schaffhausen über. Verhandlungen ,vährend der 
Mediation brachten kein Ergebnis: Schaffhausen wäre für Teilung gewesen, der 
Thurgau war dagegen, da sie für ihn sehr ungünstig ausgefallen wäre (1806/07). 

'13 Alles STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XL 284. 6. 
3'1 Alles STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XL 284. 2. 

Sulzberger, Kirchgemeinden, 2. ll., S. 953 ff. 
" STA.TC:. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XL 272 + HBLS. 
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1111 letzten Kapitel haben \,·ir unter III die Verhandlungen Z\vischen Curie und 

Regierung über die H.echte des Bischofs bei der Besetzung von katholischen Pfarr

pfründen als geistlicher Oberhirte und Vorsteher des Klerus verfolgt. Hier handelt 

es sich un1 die direkten Wahlrechte der Curie, die aus ihre111 früheren \veltlichen 

Besitz stan1n1ten.36 

Als Vorgefecht zun1 großen Kollaturstreit 111it Zürich ist die Auseinander

setzung zwischen der R.egierung und der Curie, resp. Baden, tun die Besetzung 

von evangelisch Gachnang37 zu betrachten. A111 4.4. r 803 hatte die Regierungs

kon1111ission die vakante Stelle iin Wochenblatt ausgeschrieben. An1 19. gleichen 

Monats aber reklan1ierte die Curie das Kollaturrecht für sich. Sie halte diese Aus

schreibung für ein V ersehen iin Drang der Geschäfte, inan ,verde daher die Liste 

der Ko111petenten sicher der Curie zur Ausübung des l(ollaturrechts zuko111111en 

lassen. Der I(leinc Rat aber war anderer Ansicht: Er stellte a111 29.4.1803 38 erst111als 

den Grundsatz auf, die I(ollatur sei «Eigentun1» der Souveränität des Kantons. 

Zude111 gelte hier der R.eichsdeputationshauptschluß von 1803, ,vorin § 29 alle 

von auswärtigen Fürsten, Ständen und Mitgliedern des deutschen Reiches in der 

Schweiz besessenen Lehen usw. zugunsten der letzteren aufgehoben habe. Schon a111 

r. 5. r 803 antwortete die Curie, der genannte Artikel besti111n1c gar nichts hinsichtlich 

des Patronatsrechts. Sie seien dadurch ,veder den1 Bischof von Konstanz entzogen 

noch dcn1 neuen Inhaber der Don1änen und R.egalien des Hochstifts übertragen 

worden. - Doch dieser trat a111 4. 5. r 803 selber auf den Plan und verfocht eine 

ähnliche Meinung ,vie später Zürich: Das badische Hofratskollegiun1 in Meers

burg verlangte die Kollatur für den Markgrafen, an den die \veltlichen Besitzungen 

des Bischofs in der Schweiz übergegangen seien. 

Diese Entwicklung hatte die thurgauische R.egierungskon11nission vorausge

sehen und sich deswegen schon a111 I 8.3.1803 39 an den Landa1111nann der Schweiz 

ge,vandt. Man schilderte ihn1 die Lage - vor 1 798 bcsaß der Bischof die Kollatur 

36 Gcn1äß den Tabellen in der Dissertation H. Hascnfratz, S. 139ff. \Varcn dies folgende Pfründen: 
* = beide Konfessionen, ev. ::--_-, evangelisch. 
aus altem Besitz des Fürstbistums und dem ilun inkorporierten n.:ichcnauischcn Güterkomplex: 
Arbon*, ßt..·rlingcn cv., Ermatingcn*, Frauenfeld, Gachnang*, Kaplanci Manncnbach, Müllheim*, Stcckborn*, 
Tägcrwilcn cv. = total je 7 cvangd. und kathol. Pfründen; 
in den Händ<..'n des Dmnstifts: 
Altnau*, Altcrswikn cv., Langrickcnbach cv., Pfyn*, Sirnach, Smrnneri-Amriswil*. Wigoltingen cv. = total 
6 cvangcl. und 4 katholische Pfründen, zusam1nen I 3 cvangd. und I I kathol.. also 24 Pfründen! (zirka 1 ,.'5 aller 
thurg. Pfründen). 

37 STA.TG. Kirchenakten, Evangd. Pfründen, Fasz. XI. 272. 5. Mehrere Briefe, Entwürfe usw. - Ergänzungen in 
den Fußnoten 3 8-44. 

38 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3211, S. 21 ff. 
39 STA.TG. Missiv<.~n der Regierungskommission, Nr. 32ro, S. 23 f. 



( eigentlich bis 1803 1), Zürich das I)rciervorschlagsrecht (an die V lT\valtungs

ka111111cr übergegangen) - und frug dann vorsichtig, \vie inan vorgehen solle, 

«ohne irgcnd\vo anzustoßen». Sie \Volltc Auskunft darüber, ob 1nit dein Begriff 

«Lehen- und honorifische R.cchtc» des Rcichsclcputationshauptschlusses auch das 
l{ollaturrecht gcincint sei, von de111 dort nichts bcstinuntes stehe, und ob daher 

die badische H.egierung als Nachfolgerin des Bischofs in seinen \vcltlichen H.echten 

und Besitzungen jenes der Kantonsregierung überlassen inüsse. I)cr Landai11111ann 

ant\vortcte an1 2 5. 3., die R.egierungskonunission 111öge den Pfarrer von Gachnang 

für dicsn1al ernennen und die R.eklaination abvvarten: er vverde alles tun, « uni den 

H.echten des l(antons und der ganzen Schweiz Ansehen zu verschaffen», und 

billigte da111it den Standpunkt des Thurgau scheinbar vorbehaltlos! 

Der Kleine R.at \Var aber sehr vorsichtig. Obwohl dieser Bescheid des Land

anunanns ih111 einen vvillkon1n1enen Freipaß in die Hand gegeben hätte, ernannte 

er den neuen Pfarrer noch nicht, sandte aber nach der IZckla111ation Badens Kopien 
des gesa111ten Briefwechsels an d' Affry in Freiburg und 111achtc ihn darauf aufincrk

sa111, daß ein Entscheid in dieser Sache sehr vvichtig sei, da es viele solche Pfründen 

itn Thurgau gäbc.40 Eine erneute Dcn1arche Badens beantvvortetc die R.cgicrung an1 

2 r.5. I 803'11 1nit der Mitteilung, inan sei zur Entscheidung der Sache 111it dein Land
anunann der Schvvciz in Verbindung getreten, da auch der Bischof das l{ollatur

recht beansprucht habe. Diesen1 schrieb die R.cgicrung a111 gleichen Tag einen 

ähnlichen Brief, worauf er aus den V crhandlungcn verschvvand und sich dan1it 

der These Badens fügte. 

Doch dein Landan1111ann der Schvvciz eilte es in der Sache gar nicht 111chr. 

I)cnn bereits hatte Zürich seine Ansprüche angcn1cldct; der Thurgau aber hatte 
seine Absicht, einen voreiligen Präzcdcnzcntschcid zu cr,virkcn, allzu deutlich 

gezeigt. Der V ersuch der IZcgicrung, die Sache bei der Tagsatzung zu beschleuni

gen, hatte keinen Erfolg (August 1803).42 so daß sie a111 5.10.1803 43 bcschloß, die 
Wahl endlich doch vorzunehn1cn, ohne aber cinc111 Entscheid der Konferenz in 

Schaffhausen vorgreifen zu wollen, wo n1an über die bischöfliche Verlassenschaft 
in der Schweiz verhandelte. Dies teilte sie saint der Wahl an1 8.ro.44 der Curie und 

dcn1 badischen Hofratskollcgiun1 niit. Das letztere protestierte an1 3. I. 1804 gegen 
diese Ernennung. - An1 6.2. I 804 45 führten die Besprechungen in Schaffhausen zu 

cincn1 V ertrag, der in § 6 bestin1111tc: «Übrigens bleiben die Ansprüche der bi-

·10 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 3211, S. 4off. (7.5.1803). Der Dricfwurdc von Morcll selbst korrigiert. 
n ST A.TG. Missiven des Kleinen Hates, Nr. 3211, S. 87 lf. (7. 5. I 803 ). Der 13rief wurde von /\1orcll selbst korrigiert. 
'
12 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 446. 
'1" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30002, S. 174. 
,,., STA.TG. Missivcn des Kleinen Hates, Nf. 3212, S. 6off. 
_,,, STA.TG. Akten Auswärtiges 1803-1848, 

Eigcntutnsbczichungcn 1804 I, Nr. 3961. 

5 
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schöflichen Curie zu Konstanz auf die Kollatur der katholischen 13cnefizicn un
berührt». I)ic evangelischen aber sind nüt allen übrigen H.echten in den Besitz der 
Kantone übergegangen. Dies bedeutete sonüt einen ersten Erfolg der R.cgicrung. 

Seit Oktober I 803 war auch die katholische Pfrund Müllhcin146 vakant, deren 
Kollatur der Bischof (als Abt des inkorporierten Bistu111s Reichcnau) sofort be
anspruchte. Während den Verhandlungen in Schaffhausen hatte die Regierung 
eine definitive Stellungnah111c n1it den1Hinweis darauf verzögert, daß es noch nicht 
entschieden sei, welche R.echte der Fürstbischof als Fürst und welche er als Bischof 
ausgeübt habe (1.12.1803). 47 Den1gcgenüber hatte die Curie auf Baden und Öster
reich hingewiesen, welche dcn1 Bischof die Ausübung des Kollaturrechts bei ka
tholischen Pfründen zugestanden hätten (7.12.1803). Gcn1äß den Anträgen der 
Kon1mission des Innern beschloß der Kleine R.at, 48 einerseits die Kollaturvcrhält
nisse durch ein Abkon1men n1it dein Bischof, den veränderten Un1ständcn angc
paßt, zu regeln, anderseits den1 Bischof die Ernennung eines neuen Pfarrers in 
Müllhein1 für diesn1al zu überlassen, doch ohne Prajudiz für später und 111it Be
stätigung durch die Regierung. Darauf wählte die Curie den bereits iin Dczcn1bcr 

von ihr ernannten Pfarrvikar zun1 Pfarrer (3.5.1804) und gab zugleich eine schrift
liche Erklärung ab, diese Ernennung geschehe «salvo jure cuiuscu111que». 

Gemäß der üblichen Taktik der Regierung gegenüber der Curie kan1 es aber 
zu keinen weitern Verhandlungen bis zur nächsten Vakanz. An1 14.1 I. I 805 49 teilte 
die Curie den1 Kleinen Rat nüt, sie habe die seit August unbesetzte Kaplanei Sirnach 
nüt dem einzigen Kon1petenten besetzt, der sich bei ihr gen1eldet habe. Darob 
herrschte große Entrüstung bei der thurgauischen Regierung, und Anderwcrt er
hielt den Auftrag, ein sehr energisches Schreiben an die Curie zu entwerfen, das 
am 23.11.180550 versandt wurde. Die Regierung hatte den Posten nän1lich eben
falls an den einzigen vergeben, der sich bei ihr vorgestellt hatte. Sie protestierte 
heftig gegen das Vorgehen der Curie « via facti » ( wie wenn sie dies nie getan 
hätte), ohne auf die öffentliche Ausschreibung durch die Regierung Rücksicht gc
nomn1en zu haben. Sie erinnerte die Curie an die Ernennung de non praejudicando 
in Müllhein1, wo ihr doch das Kollaturrecht zugestanden habe; hier aber hätte es 
ehen1als dein Domkapitel gehört, dessen sä1ntliche Rechte und Gefälle an den 
Kanton gefallen seien. Ein solches Vorgehen sei geeignet, ein « in unsern Wünschen 
so sehr gelegenes Zusan1n1enwirken gänzlich» zu vereiteln und die «Harn1onie 
zwischen der weltlichen Macht und der geistlichen Behörde» zu stören, (n1an be-

" STA.TG. Kirchenakten, KathoL Pfründen, Fasz. XL 284. 8. Mehrere Briefe und Rapporte. 
47 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3212, S. 239f. 
48 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003, S. 419 (7.4.1804). 
"

9 STA.TG. Kirchenakten, KathoL Pfründen, Fasz.XI 284. 8. Mehrere Briefe. 
50 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3216, § 1625. 



achte die Wort,vahl Macht und Behörde!) ,velche doch «zur Ausübung der der

selben (der landesherrlichen Ge,valt) zustehenden Oberaufsicht» unbedingt not
vvendig sei ! 

Darauf gab die Curie a111 28.tr.1805 ,veitgehcnd nach. Sie ,vollte zwar «das 

Gesicht ,vahren», teilte also der R.egierung den Verzicht ihres Anwärters 1nit und 

bat zugleich un1 die Aspirantenliste, hielt aber dennoch an ihrer Ansicht fest: Die 

Kollaturen des Bischofs sind « die Folge geistlicher Inkorporationen» und stehen 
niit den Ten1poralien in keiner W eise in Verbindung. Kurbaden habe seinerseits 

stets versichert, auch die «do1nkapitelischen» Kollaturrechte sollten den1 Bischof 

überlassen werden. Gleichzeitig verlangte die Curie die Aspirantenliste für katho

lisch Arbon. Die thurgauische R.egierung gab aber keinen Schritt nach. Auf Vor

schlag der diplo111atischen Ko1nn1ission (das Gutachten schrieb wie 111eist in solchen 

Fragen Morell) verlangte die R.egierung, 51 die Curie 1nöge die Wahl in Sirnach 

bestätigen, jene in Arbon ,verde ihr unter den gleichen Bedingungen ,vie bei 

Müllhein1 überlassen; als Pfarrer e1npfahl die Regierung den bisherigen Kaplan 

in Arbon, König, den die Curie auch ernannte. 52 Einn1al n1ehr regte der Kleine 
R.at auch ,vieder Verhandlungen über alle gegenseitigen Anstände an: An einer 

Konferenz sollte das Kollaturproblen1 usw. bereinigt werden (cf. Kap. 3, IV). -
Die Curie hatte also ihre evangelischen Kollaturen verloren und auch die katho

lischen bis auf weiteres nur unter einen1 vagen Vorbehalt behaupten können. 

Seit den1 (unter III des vorigen Kapitels dargestellten) Kompronüß von1 Früh

jahr 1807, welcher der Curie die Begutachtung der Kandidaten injeden1 Fall über

ließ, scheint in1 Kleinen Rat die Meinung geherrscht zu haben, daß nun alle direk

ten Kollaturrechte des Bischofs an den Kanton übergegangen seien. Jedenfalls 
wurden in der Pfrundverbesserungstabelle das Wahlrecht auch bei ehemals rei

chenauischen Kollaturen der Regierung zugewiesen. Danüt hätte W essenberg -

gewollt oder ungewollt - gegen eine vertraglich nicht festgelegte, nur «gutächt

liche» Einflußnah111e auf die Kandidatenauswahl auf alle aus den1 frühern Güter

besitz des Bistun1s resultierenden Pfarrwahlrechte verzichtet. Ein Beweis dafür 

wäre gerade das ebenfalls reichenauische Ern1atingen, wo allerdings eine kleine 
N üance zu beachten ist, inden1 die Curie nur einen der Vorgeschlagenen en1pfahl 

'' 1 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3217, § 86 (24.1.1806). 
52 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. r, Rapport der diplmnatischen Kommission 22.1.1806, 

Curie an Regierung 30.1.1806. 
\Vortlaut der Ernennung im Tb!. 5. 13., S. r4f.: 
<•Die, in Folge besonderer Übereinkunft von der Tit. bischöfl. gcistl. Regierung in Konstanz, getroffene Wahl 
eines Pfarrerhcrrn für die erledigte katholische Pfarrstelle zu Arbon, welche auf die Person des Herrn Kaplan 
König dasclbst gefallen ist, wurde bestätigt und für die feierliche Installation des Ernannten das Angen1csscnc 
vcrfügt.n 
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und die andern einfach wegließ, weshalb die llegierung später die Begutachtung 
aller gen1eldeten Petente11 forderte. 53 

III 

Noch weniger glin1pflich verfuhr die llegierung niit den Kollaturrechten der 
einheirnischen Klöster und Stifte. Unter Hin\veis auf ihre an der Tagsatzung aus
gesprochenen Grundsätze, wonach «alle von Privaten ausgeübten llechte und so 
auch die Kollaturrechtc» an die Landesregierung zurück( !)gef:1llen seien - die bei 
der Tagsatzung aber bekanntlich nicht durchdrang! - nah111 die Regierung dein 
Kloster Fischingen das Kollaturrecht auf evangelisch Sirnach \veg, trotz dessen 
dreifacher Einrede :34 

I. Es sei ein seit alters ausgeübtes Recht. 

2. Sogar die helvetische Zentralregierung habe es bei der Anstellung des jetzigen Pfarrers 
anerkannt (cf. r. Teil, Kap. 6). 

3. Die Mediationsakte hätten den Klöstern ihr Eigentun1 und da1nit auch das Kollaturrccht 
zugesichert. 

Ebenso erging es den1 Stift Bischofszell,55 als in1 Sonuner 1808 evangelisch 
Sulgen zu besetzen war. Das Stift teilte der Regierung an1 15.6.1808 111it, neben 
Sulgen (beide Konfessionen) stünden ih111 auch die Kollaturrechte für evangelisch 
Bischofszell san1t Diakonat (auf Dreiervorschlag) und katholisch Berg zu; Berg 
und Sulgen waren ja den1 Stift inkorporiert, daher Pfarrvikariatc genannt. Diese 
Anzeige 111ache es nur aus Hochachtung vor den1 Landesherrn, heißt es in den1 
Schreiben sehr bestin1n1t \veiter, «obschon in vorigen Zeiten bei den Vakaturen ... 
weder den löbl. regierenden acht alten Orten noch ihren1 R .. epräsentanten je111als 
etwas einberichtet wurde»! Die Regierung drückte a111 18.6.180856 den Chor
herren ihr höchstes Befren1den über Anspruch und Brief aus, verwies auf ihre be
kannten Grundsätze und betonte überdies, die Pflicht, die Pfarrer zu besolden, sei 
kein weiterer Rechtsgrund für die Kollatur; denn jene habe das Stift auf Grund 
seiner Stellung als Decirnator ( = Zehntbesitzer) auszurichten. 

Bei der Vakanz von katholisch Bußnang Mai 180557 111achte Dekan Hofer die 

53 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 3219, § 487. 
5 -1 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3218, § 1486 (18.12.1806). 

Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 10. Abt an Regierung 12.12.1806. 
r,r, STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz.XI. 272. 10. 
56 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32n1, § 752. 
57 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284.3. Mehrere Briefe. 



Regierung darauf aufn1erksan1, daß die Kollatur der Kon11nende Tobel, seinen1 

eigenen Patron, zustehe; die R.egierung besetzte die Pfrund aber selber. l)ie Pro

teste des Kon1turs (3 , . 7., 80 5) und des Ordensn1eisters selber, ,velche der Land

a1111nann der Sch,veiz an1 16.9. l 805 der R.egierung zusandte, vvurden einfach 

ad acta gelegt. - Auch Kalchrain verlor sein Kollaturrecht in katholisch Herdern 

111it der lakonischen ßen1erkung iin Schreiben der Regierung (22.5.r810 )58 dies 

sei «iin Gefolge der angeno111111enen Grundsätze» an den Kanton übergegangen. 

I)abei hatte die Äbtissin auf die jüngsten Beispiele in Dießenhofen (Wahl durch 

die Ge111einde wie ehede111 Mai 1810), Gündelhart (cf. IV) und Frauenfeld (cf. V) 
. 

veJ"\VleSen. 

Ganz konsequent war die Stellnngnah111e der R.egiernng aber nicht. Für ein

zelne katholische Pf.c1rreien ,nachte sie Ausnahn1en. So gestattete sie ü11 So111111er 

l 803 den1 Stift St. Katharinental die Ausübung seines Kollatnrrechts in katho

lisch Basadingen und schrieb der Äbtissin an1 2.8. r 803,59 die Ausschreibung der 

Vakanz und die An111eldung der Aspiranten bei der Regierung sei kein Eingriff in 

das Kollatnrrecht, sondern die notwendige Folge der obersten Gewalt der Landes

behörde. Z ngleich behielt sie sich die Ratifikation der Wahl vor. - Der Grund 

dieser Konzession wäre einerseits darin zu suchen, daß die Regierung r 803 noch 

auf einen günstigen Entscheid der Tagsatzung hoffte; anderseits aber hatte St. Ka

tharinental große Besitzungen draußen in Schwaben, die vielleicht R.epressalien 

ausgeliefert worden wären, weshalb das Stift auch späterhin iinn1er vorsichtiger 

behandelt wurde als die übrigen thurgauischen Klöster. -Die Pfrundverbesserungs

tabelle führt jedoch auch Basadingen unter den der Regierung zustehenden Kolla

turen auf. 

Eine weitere Ausnah111e betraf Fischingen60 - zwei Jahre nach den1 Verlust in 

Sirnach. r 808 ersuchte der Abt die Regierung, seinen1 Kloster die Besorgung und 

Besetzung der inkorporierten Pfarreien Lo111111is, Bettwiesen, Fischingen, Bichel

see, An und Dußnang durch Konventualen als sogenannte Pfarrvikare - eigent

licher Pfarrer war nach kanonisehen1 Recht der Abt des Klosters -- nach alter 

Übung weiterhin zu gestatten. Die Regierung dürfe hier ohne Beeinträchtigung 

des Kollaturgesetzes ( !) eine Ansnahn1e n1achen. In Anbetracht der besondern 

U111stände bewilligte sie dies Gesuch, doch unter den1 Vorbehalt späterer V er

fügungen (16.7.1808).61 Das Kloster verdankte diese Bewilligung sehr erfreut; 

der Fisehinger Pfarrer Meyenberg, darnals bereits Prior, später sogar Abt, war 

ja auch Mitglied des Kirchenrates. - Ähnlich lagen die Dinge für andere n1it 

''
8 STA.TG. Missiven des Kleinen i<ates, Nt. 32115, § 575, cf. Dissertation M. llandle, S. 58f. 

''" STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3211, S. 357. 
"° STA.TG. Kirchenakten, Klöster usw., Fasz.XI. 283. 3. Abt an Regierung 12.7.1808. 
61 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30013, § 1528. 
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Klöstern verbundene Pfarrä111ter ,vie I<.reuzlingen, Tänikon (ßeichtiger) us,v. 

(cf. Tabelle). Einzig Bischofszell ging nach de111 Auskauf 18 ro ganz in die Kolla

tur der Regierung iiber (cf. Kap. 25, III). - Mit der Ko1111nende Tobel fielen auch 

deren Kollaturen an den Kleinen Rat (r807), endgültig und ohne ,vcitere Ein

sprache. 

Nur die Kollaturen aus,värtiger schweizerischer Klöster (cf. Tabelle) blieben 

bis auf weiteres erhalten, sogar die evangelischen. Denn für sie galt die Forderung 

der Mediationsakte auf l:Zückgabe des Eigentun1s unbeschränkt, gestützt auf die 

Tagsatzungsn1ehrheit, die sich ja schon ii11 Falle Zürichs durchgesetzt hatte. Wie 

bein1 Kloster St. Gallen standen hier eben auch die Interessen verschiedener Kan

tone auf den1 Spiel, n1it denen sich der Thurgau hätte auseinandersetzcn n1üsscn, 

vielleicht nicht ii11111er zu seine111 Vorteil (bei Man1n1ern [IZheinau] Zürich, bei 

Burg-Eschenz [Einsiedeln] Schaffhausen und bei Ho111burg [Muri] Aargau). -

Die Aufführung von evangelisch Burg und Man1n1ern als lZegierungskollaturen 

auf der Pfrundverbesserungstabelle ist bloße Prätention. 

Trotzden1 gilt die allge111eine R.egel, daß die R.egierung die I{ollaturrechte der 

Klöster und Stifte als eine leichte Beute betrachtete, über die sie nach Gutdünken 

verfügen n1ochte. Prinzipiell hat sie sich hier durchgesetzt. Dies beweist vor allen1 

die Besetzung der Kaplanei Bießenhofen, 62 deren Kollatur früher den1 Kloster 

Muri zustand, das aber seinen ganzen Güterko1nplex in dieser Gegend 111it allen 

Rechten und Pflichten einen1 gewissen Karl Häfeli aus Oberbüren verkauft hatte, 

der nun I 808 sein Kollaturrecht ausüben wollte. Das lehnte aber Morell n1ündlich 

und dann der Kleine Rat auch schriftlich ab n1it der Begründung, «daß das Kloster 

Muri den1 Häfeli das Collaturrecht ,veder verkauft hat noch hat verkaufen kön

nen», wie die Regierung an1 14.3.1808 der sanktgallischen Regierung n1itteilte, an 

die sich Häfeli un1 Unterstützung gewandt hatte. Dies war eine offenkundige Un

wahrheit: Denn auf Anfrage hin hatte der Statthalter Muris auf Klingenberg den1 

Kleinen Rat an1 13.3. den Passus über Bießenhofen iin Kaufvertrag n1itgeteilt. 

Er lautete: « .. .in dessen ganze, wie Rechte sowohl als auch Beschwerden für und 

gegen die Kaplanei - wie sie im111er nan1ens haben n1ögen - Herr Käufer ganz und 

vollkommen eintrittet» ! Trotzden1 behauptete die Regierung ihr angen1aßtes 

Recht und ernannte den Kaplan sogar ohne Beurteilung durch die Curie, wohl 

un1 ein fait accon1pli zu schaffen (cf. Kap. 9, III). 

62 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XL 284. 2 Mehrere Briefe. 
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IV 

Eine ,veitere Gruppe von Kollatoren gehörte ,vie die bisherigen ebenfalls dein 

Gerichtsherrenstand an: die privaten Kirchenpatrone. Als in1 Herbst I 803 die 

katholische Früh1neßpfrund von Ern1atingen6a vakant ,vurde, bat deren Kollator, 

R.eichsfreiherr Lud,vig von Enzberg (Uln1 - ein Verwandter der Hallwiler), die 
R.egierung, inan 111öge ih1n « ,venigstens » die Aspirantenliste zusenden, nachden1 

sie die Pfründe iin Wochenblatt bereits ausgeschrieben habe. Durch Beschluß von1 

17. 3. L 804 61 ,vurde Enzberg in seiner Kollatur bestätigt, trotz des Grundsatzes, daß 

kein ausländischer Herr in der Schweiz «honorifische» H.echte ausüben könne, 

doch ohne Prajudiz für die Zukunft und 1nit der Forderung, er n1öge seine Ver

bindlichkeiten gegenüber der Pfrund genau erfüllen. Der Reichsfreiherr schrieb 

einen R.evers, ebenso bei einer zweiten Vakanz 1808. Dies tat 1807 und 1813 auch 

der Kollator und ehe1nalige Gerichtsherr von Gündelhart, 63 Graf von Beroldingen, 
württen1bergischer Gesandter in Wien. Sein Verwalter hatte die Regierung von 

sich aus un1 Ausschreibung der vakanten Pfründe gebeten, worauf sie scinen1 Herrn 

die Pfarrwahl überlicß und ihn dabei aufforderte, die Pfrund zu verbessern, was 

er T 813 auch tat. Auch Baron Karl von Rüpplin hatte die Regierung aus eigene111 

Antrieb tun Ausschreibung und Zusendung der Aspirantenliste gebeten (14.6.1804), 

als die Rüpplinsche Faniilienpfrund in Frauenfeld frei wurde.66 

Interessanterweise hielt sich die thurgauische Regierung gegenüber den pri

vaten Patronen an den Grundsatz der Tagsatzung, dieses Recht könne auch Privat
besitz sein. Zwar anerkannte sie ihn offiziell nie, sondern licß sich stets den üb

lichen Revers n1it ihren1 V orbchalt unterschreiben. Doch schienen ihr diese privaten 

Kollatoren wohl an1 ungefährlichsten für ihre Souveränität. Zudctn ,varen es alles 

katholische Pfründen und nicht eben gerade gut gestellte, deren Übcrnahn1e der 

R.egierung vielleicht nur neue Verpflichtungen gebracht hätte, die sie vern1eiden 

wollte (cf. dazu auch Lcutn1erken in Kap. 15, II). 
Hicher gehörten übrigens auch die Schloßpredigerstcllen, über die sich Be

stitn111ungcn in den evangelischen und katholischen Kirchenratsgesetzen finden 

63 STA.TG. Kirchenakten. KathoL Pfründen, Fasz. XI. 284. 4 Mehrere Briefe. 
•·1 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003, S. 355. 
6 ·' STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 5, Mehrere Briefe. 

Gündclhart ist übrigens ein interess2ntcs Beispiel der alten Feudalherrschaft. Sozusagen die ganze Gc1ncindc 
gehörte dcn1 Grafen, ausgcn0111mcn die Schmiede, wie es im Bericht der diplon1atischcn K01nmission von1 
24.8.1807 heiflt. Die frühere Herrschaft 1nachte sich auch bemerkbar; wenigstens klagte Pfarrer Rüttimann 
1810_'11 mehrmals bei der RcgicrW1g; unter anderem habe die Gräfin die thurgauischc Regierung cimnal <<Ge
sindelvolk)> tituliert. 

66 ST A. TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 4. 
Detn Pfarrer von Arbon wurde die Besetzung der dortigen Kaplanci nach alter Übung ebenfalls überlassen, 
da der Inhaber dieser Stelle eigentlich nur Vikar ( ~ Stellvertreter) sei zur Aushilfe und Unterstützung des Pfar
rers in der Seelsorge, doch habe auch er sich den spätern Verordnungen über diesen Gegenstand zu fügen (7.3. 
1806). Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3217, § 287. 



(z. ß. §§ 48/49 in1 evangelischen von 1806) 1nit den1 Z\vecke, diese Stiftungen 
nicht einfach ,villkürlich eingehen zu lassen, insofern sie niit Seelsorge für die 
nähere und ,veitere U111gebung des l-Ierrensitzes verbunden ,varen. ßei der Schloß
predigerstelle von Haupt,vil, den1 Sitz der Junker von Gonzenbach, \Vurde das 
Verhältnis Z\vischen llegierung, evangelische111 Kirchenrat und c;utsherrn ge1ni1ß 
den Vorschlägen des Kirchenrates vertraglich geregelt, als der Junker r 809 ein 
un\vürdiges Subjekt auf diese Stelle berufen hatte ( einen Deutschen aus Nürnberg 
nan1ens Wirsing) :67 

r. ])er Gutsherr kann den Schloßprcdiger ernennen; die Wahl v,;ird aber erst nach Sanktion 
durch die Regierung gültig, nachdc1n der evangelische Kirchenrat Ordination und Zeug
nisse des Gc,vählten geprüft hat. 

2. Der Gutsherr kann den Ge\vählten nicht entlassen ohne Zustin1111ung der Regierung nach 
Gutachten des Kirchenrates. 

3. Dagegen ist der l(irchenrat auf zwingende (;ründe hin befugt, die Absetzung des Schloß
predigers bei der Regierung zu beantragen, selbst gegen den Willen des c;utsherrn. 

4. l)er Schloßprediger ist allen kirchlichen Gesetzen des Kantons t111ter,vorfen niit den vor
genannten Ausnah111en. Seine Verbindlichkeiten gegenüber der Fa1nilic (als Infonnator 
ihrer Kinder), der Gen1cindc Haupt,vil und der Stanunpfarrei Bischofszcll bleiben erhalten. 

5. Die Anstellung des Schloßpredigers ,vird von1 Kirchenrat auch dein Schulrat gen1cldet; 
die Aufsicht über ihn ist aber den1 I(irchenrat allein zugewiesen zur V enneidung von 
Kollisionen. 

(Cf. auch Klingcnzcll unter I, Bürglcn unter V.) 

V 

Eine letzte Gruppe von Kollatoren un1faßte die Kirchge111einden, welche das 
Pfarr,vahlrecht selber besaßen und auch behielten. 1111 Einverständnis 111it ihnen 

schrieb die Regierung die Vakanz jeweils aus, sandte ihnen die (von1 Kirchenrat 
geprüfte) Aspirantenliste und bestätigte die Wahl, zun1 Beispiel Keßwil-Uttwil 
1804 und 1809, Schlatt 1805, Berlingen 1805 und 1808/09.68 Die R.egierung zeigte 
sich auch gnädig, als Egelshofen-Kurzrickenbach den u111gekehrten Weg be
schritt, inde111 sich der Petent erst nach erfolgter Wahl bei der R.egierung 111eldete 
(1806). Die Ge111einde sandte A111111ann und Kirchenpfleger persönlich nach 

6 ; STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 6, 
Gutachten des Evangcl. Kirchenrates 18.12.1809. 
Protokoll des Kkincn Hatcs. Nr. 30016, § 339a. 

Das Pfrundcinkotnmcn ,.vurdc damals auf tt. 300 vorläufig festgesetzt. 
68 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen. Fasz. XI. 272. 6, IO, 3. 
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Frauenfeld, un1 die Bestätigung ihrer Wahl zu ec,virken. I)ie R.egierung behan
delte diese Wahl als ein Ersuchen und teilte der Ge111einde 1nit, sie habe auf ihre 
gezie1nende Bitte hin den bereits erkorenen zun1 Pfarrer «gewählt».69 Der das 
ganze Land auf,vühlende Z,vist n1it Weinfelden (cf. Kap. 6, 1. Teil) hatte die 
Regierung trotz allein den Ge111einden schein bar freundlicher gestün1nt. Ihre all
ge1neine Stellungnah1ne zun1 Proble111 Kirchge1neinde-I{ollatur faßte die R.egie
rung während der langwierigen Pfrundverbesserungsverhandlungen in Affeltran
gen-Märwil (1804-1809), als einn1al von beteiligten Kirchgenossen die Frage nach 
Überlassung des Wahlrechts aufgeworfen ,vurde, ,vie folgt zusan1111en (5.4.1806) :70 

Nur jene Ge1neinden können das Kollaturrecht erhalten, ,velche den gesanlten 
Unterhalt des Pfarrers, Kirchenbau und Pfrundhäuser für alle Zeiten übernehn1en. 
- Bei der Wahl des Diakons in 13ischofszell hielt sich die R.egierung an die alten 
Satzungen: Aus ihren1 Dreiervorschlag (früher beün Stift) wählte die Ge1neinde 
zwei An,värter aus, aus denen die R,egierung (früher Zürich) dann den endgültigen 
bestünn1te (12.3.1813 ).71 - Sulzberger und andere wollten den Ge1neinden das Wahl
recht allerdings nicht zugestehen, ,vie es sich vor allein in der Pfrundverbesserung 
zeigte, wo ausdrücklich festgehalten wurde, die Gen1einden seien zu Beiträgen 
verpflichtet, ohne daß inan ihnen gleich die Kollatur überlassen n1üsse (cf. Kap. 
16, IV). 

Auch für die verschiedenen katholischen Kaplaneien in Frauenfeld72 galten die 
gleichen Bestin1n1ungen, so bei der St. Agathapfrund r 804, der St. Georgenpfrund 
1806, der Frühineßpfrund 1804 und 1809, wobei hier als Kuriosun1 festzustellen ist, 
daß die Regierung auf Ansuchen der katholischen Gen1einde an alle katholischen 
und paritätischen Kantone schrieb, sie n1öchten ihre Geistlichen auf diesen Posten 
aufn1erksan1 111achen; denn für die Frauenfelder Katholiken war dies eine sehr 
wichtige Stelle: Dan1it war der Unterricht der Jugend, die Pflege der Musik in der 
Kirche und die Frühn1eßpflicht verbunden. - Auch evangelische Gen1einden zeich
neten sich durch ein reges Interesse an einer guten Neuwahl aus, so vor allen1 
Keßwil-Uttwil nach dein Tode von Steinfels 1804, indein sie die Regierung un1 
Verlängerung der Ann1eldefrist ersuchten und selber nach einen1 Pfarrer Ausschau 
hielten, bis sie nach einen1 halben Jahr den ihr genehn1en Mann fanden.73 

In Dießenhofen zeigte sich nach der Auflösung der Helvetik ein gewisser 
kirchenpolitischer Separatisn1us; 111an glaubte dort wohl, die alte Ordnung sei 
zun1 nündesten auf diesen1 Gebiet wieder hergestellt, und versuchte, die noch nicht 

60 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4. 
70 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3217, § 464, Regierung an Distriktspräsidcnt Hug. 
n STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30022, § 626. 
12 STA. TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 4. 
73 cf. auch das bereüs genannte Egclshofcn-Kurzrickcnbach, das ebenfalls von sich aus nach cinc1n guten Pfarrherrn 

U1nschau hielt und ihn dann sogar der Regierung als gewählt präsentierte. 
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festgefügte Lage zu nützen. Schon iin Mai I 803 beantragte der Vervvalter der 
katholischen Pflegschafts- und Annengüter in Dießenhofen die Wiedereinsetzung 
des katholischen Kirchenrates «zu besserer Handhabung der vernachlässigten 

L L 

Kirchenordnung und in Unordnung geratenen Verwaltung der Kirchen- und 
Annengüter», wie er vor der H.evolution tätig ge\vesen sei. Die R.egierung be

schloß an1 27.5.1803,74 den Antrag durch eine Ko111111ission des Großen R.ates (!) 
in der nächsten Session untersuchen zu lassen und daher vorläufig nicht darauf 

L 

einzutreten. Aber an1 29.6. I 803 teilte die katholische Kirchge111einde der R.e-
gicrung kurzerhand niit, sie habe diesen Kirchenrat wieder eingesetzt und ersuche 
uni Bestätigung. Die 1-Zegierung willfahrte zwar a111 2.7.75 dicsen1 Wunsche, behielt 
sich aber das R.echt der R.echnungsabnahn1e vor, wie es früher die eidgenössischen 
Schutzstände ausübten; in ihren1 Schreiben nannte sie die ,vieder eingeführte 
Behörde « Con1111unitätsrat»76 = Kirchgen1einderat und dachte wohl an eine Art 

erweiterten Sittengerichts. 
Zugleich erteilte der Kleine 1-Zat der katholischen Kirchge111einde aber auch 

eine R.üge, weil sie gestützt auf ihr Kollaturrccht die Wiederbesetzung der erledig
ten Pfarrstelle eigenn1ächtig in die Wege geleitet habe. Dein Kollator stehe nur die 
eigentliche Ernennung zu, die Eröffnung der Aspirantenliste und weitereAnord
nungen - «Gevvaltsakte>> - seien ausschließlich Sache der 1-Zegierung. Sie fordere 
die Ge111einde daher auf, die Ausschreibung der freien Stelle sofort zu widerrufen; 
andernfalls werde sie für «solche gesetzwidrige ( !) Schritte» bestraft. Der neue 

katholische Kirchenrat vervveigerte der R.egierung jedoch den Gehorsan1 und 
wollte die Wahl des Pfarrers a111 I I. 7. I 803 vornehn1en. Darauf ergriff die Regie
rung energische Maßnahn1en: Sie ließ durch eine Anzeige in der Schaffhauser Zei
tung-wo die erledigte Stelle bezeichnendervveise ausgeschrieben worden war - und 
im Wochenblatt jene erste Veröffentlichung annullieren und die Wahl selber durch 
Distriktsstatthalter Benker verhindern.77 Katholisch Dießenhofen gab sich aber 
noch nicht geschlagen: Der Kirchenrat teilte der Regierung a1n 7.8.1803 niit, er 
habe sich zur Bewahrung seines Rechtes an die Tagsatzung gewandt. Darauf 
wurde er gesan1thaft für dieses «strafbare ordnungsvvidrige Benehn1en» vor den 
Kleinen Rat zitiert, wo er sich gehörig entschuldigen 111ußte und endlich begriff, 
daß eine neue Zeit angebrochen war.78 - Nach der Anerkennung ihrer Hoheit 
zeigte sich die Regierung gnädig: Sie gestattete auch die Aufnahn1e jener Geist
lichen auf die Liste, welche sich nur bei der Gen1einde gen1eldet hatten, und über-

7-1 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 138. 
7

·' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 280. 
" STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3211. S. 241. 
77 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 309 (9.7.1803). 
78 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 446 (10.8.1803). 
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licß für dics111al die Wahl dc111 Kirchenrat, ergänzt durch z,vci von der katholischen 
Bürgerschaft ernannte V crtrctcr; ausdrücklich ,vtirdc bcsti111n1t, daß die dafür 
nötige Kirchgen1eindevcrsan11nlung sich nur 111it dicsc111 einzigen Wahlgeschäft 
befassen dürfc. 79 

Trotz dicscn1 Mißcrfolg versuchte es auch die evangelische Gcn1cinde, ihre 
frühere Autono1nic ,vicdcr zu gc,vinnen. Sie hatte laut Zuschrift vo1n 14. T r. I 80380 

L 

die Wiedereinführung der vor einigen Jahren aufgehobenen z,vcitcn Pfarrstelle, 
des sogenannten Provisorats (Jugenderziehung als I--Iauptaufgabc), beschlossen und 
ohne l{ückfrage bei der l{cgicrung einen Geistlichen auf diesen Posten gewählt 
(nän1lich den Dießenhofener Bürger Hanhart, bisher Lehrer an der Kantonsschulc 
Aarau); it11111erhin ersuchte sie den Kleinen l{at uni 13cstätigung und Installation. 
Dieser bestätigte zwar a111 I 7. 1 r. 1 80381 den Wiedercinführungsbeschluß, kassierte 
jedoch die Wahl unter Hin weis auf das V orgchen gegen die katholische Gen1einde. 
Die Evangelischen gaben sofort nach; auf ihren l{at n1cldete sich Hanhart auch bei 
der R.cgicrung direkt und ,vurdc an1 26. Ir. I 803 von der Gc1neinde definitiv 
gewählt. 

Bleibt noch die Prüfung von z,vei Sonderfällen: Loskauf von Bürglcn I 808/09 

und Frauenfeld, das als einzige thurgauische Gc1neinde auch außerhalb seiner Ge-
111arkungcn eine Kollatur besaß, nän1lich seit r7or alternativ niit Zürich Fclbcn. 
Als diese Pfrund 1803 frei ,vurde, war es an der Reihe und reklaniicrte in einen1 
Schreiben an die Regierung das Kollaturrecht (6.12.1803).82 Den1gegenüber ver
langte diese 111ehrn1als die Akten über dieses Recht zur Einsicht, schlicßlich an1 
17.2.1804 ultin1ativ innert drei Tagen, worauf die Stadtgcn1einde nachgab und an 
einer Bürgcrvcrsa111n1lung (23 .2. I 804) auf ihr Kollaturrecht in Fclben verzichtete, 
da es die «veränderten politischen U1nstände» erforderten. Sie wünschten jedoch 
ihrer Verbindlichkeiten, die aus den1 Genuß des Kollaturrcchts Bossen, enthoben 
werden ( cf. Kap. I 8). Die R.egicrung dankte der Gc111cinde für diesen Entschluß 
und erklärte, sie wolle vor der Übernah111e dieser Kollatur eine Untersuchung vor
nehn1en, welche aber nie erfolgte; denn in1 Vertrag niit Zürich trat der Thurgau 
ohne weiteres an Stelle Frauenfelds als alternativer Kollator auf. 

Im Nove111ber 1808 ,vurdc die Pfarrstelle Bürglen-Andwil frei, 83 eigentlich 
eine Schloßpredigerstelle. Die Kollatur lag bei der Stadt St.Gallen, den1 ehe111aligcn 
Gerichtsherrn, die aber n1it der Besetzung zögerte, weil die Verpflichtungen sehr 
groß waren. 1111 Einverständnis niit der Regierung ließ der Antistes die Ge1ncinde 

79 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 492ff. (16.8.1803). 
80 ST A. TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XL 272. 4 
81 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3002, S. 352. 
82 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XL 272. 4. 
83 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XL 272. J. 



erst durch sanktgallischc Geistliche, dann durch einen st:1ndigen Pfarrvikar ver
\Vesen, den St. Gallen auf diese Stelle berufen hatte. Unterdessen aber verhandelte 
er anftragsge111äß niit der Stadt,vegen der Überlassung der P(1rrei. Die Besprechun
gen führten schon a111 4.2. r 809 znn1 Abschlnß eines Vertrages: Die Stadt St. Gallen 
überließ den Gen1einden Bürglen und Andwil Schloß und Pfarrkirche 111it 

L. 

Scheune, Stall und seinen1 Landbesitz. Dazu trat die Stadt der Getneinde And,vil 
zugunsten der Pfarrei eine Kon1petenz von 3 5 fl. jährlich ab, ,velche seit jeher das 
Stift St. Stephan in Konstanz gezahlt hatte, und stiftete sogar 2000 fl. als bleiben
den Kirchenfonds, der nie und unter keinen Un1ständen veränßert \Verden dürfe. 

Die Stadt verlangte keinerlei Entschädigung und war 111it der Entlassung ans allen 
ihren Besch,verden zufrieden. 

Nun en1pfahl der Antistes der R.egierung dringend, das Kollaturrecht niit der 
Verpflichtung, Pfarrgebäude und Kirche zu unterhalten, selbst zu übernehn1en. 
Sie ,var aber gar nicht darauf erpicht und ,vollte es unter gleichen Bedingungen 
der Ge111einde überlassen, «weil die danüt verbundene Last die Vorteile des H.echts 
in1 Grunde weit übertrifft», wie die Kon1n1ission des Innern offen feststellte, über
dies bliebe sie ja in1 Kanton.84 

l)a 13ürglcn eigentlich inuner noch eine Filiale von Sulgen \Var, n1ußte es erst von dieser 
Bindung gelöst ·werden. l)ie Regierung geneh111igte a111 r. 12. 1809" den von1 Evangelischen 
l(irchenrat in langen Verhandlungen ausgearbeiteten V ertrag zwischen Sulgen und der neuen 
Kirchgen1einde 13ürglcn-Andwil: 

I. Bürglen wird von Sulgen getrennt und von allen V crbindlichkeitcn dieser Kirchgen1eindc 
gegenüber befreit. 

2. Sulgen kann die 22 Männer- und 19 Frauenkirchstühle, welche 13ürglcn dort besaß, für die 
ursprüngliche Kaufsun1n1e von 224 f!. zurückkaufen. Will es dies nicht, so steht es den 
Bürglcrn frei, sie zu behalten oder zu verkaufen. 

3. l)as Annengut von zirka 2300 f!. wird gen1äß Volkszahl geteilt. 

4. Kirchenfonds (625 f!.) und Steuergut (1616 f!.) bleiben Sulgcn allein. 

5. Falls das Stift Bischofszell zur Pfrundvcrbesserung Sulgens etwas beiträgt, bcko111nlt 
Bürglcn gc111äß Volkszahl auch seinen Teil davon. 

Ebenfalls an1 I. I 2. I 809 geneh1nigte die Regierung die Überlassung des Kolla
turrechts an die Gen1einde nach den Vorschlägen des Evangelischen Kirchenrates. 
Es war außer den üblichen Vorschriften an einen Dreiervorschlag der Regierung 
gebunden, und bei der Wahl war der Kan1111erer des Kapitels als Stin1111enzähler 

'' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30014, § 306 (3.2.1809). 
"' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30015, § 2793. 
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und Vertreter des Kirchenrates an,vesend. Für den ßeschluß der R.egierung ,var 

es ausschlaggebend, daß die Ge1neinde selbst für Besoldung des PL,rrers, für Un
terhalt des Gottesdienstes, des Pfarrhauses und der beiden I{irchen in ßürglen und 

And\vil aufkon1111en ,vollte. - Der Kleine R.at hatte also keinerlei Gelüste nach 

Kollaturen, 111it denen größere Lasten verbunden ,varen. 

Das Vorgehen der thurgauischen R.egierung in der I{ollaturfrage ist typisch: 

Gestützt auf eine Auslegung der Mediationsakte, ,velche die einheitliche Macht 

des Staates in seinen1 Territoriu111 zun1 zentralen Angelpunkt der ganzen Politik 
111achte, und auf Grund helvetischer Vorarbeit stellte sie eine These auf, die ihren 

Anspruch staatsrechtlich untennauern sollte und auch ihr Handeln leitete, \Velche 

sie aber doch nie als Gesetz zu erlassen ,vagte: Alle öffentlichen R.echte sind dein 

Staate zugefallen, also gehört auch das Kollaturrecht integrierend zur souveränen 

Machtfülle; alle älteren R.echte sind dan1it aufgehoben. Erst wenn sich ein Wider

stand zeigte, setzte sie sich danüt auseinander, bald 1nit, bald ohne Erfolg. Sie hatte 

so die E111pfehlung des Landan1n1anns der Schweiz von1 März I 803 zur allge111ei

nen Richtschnur ihrer Politik ge111acht, auch ohne dessen Hilfe zu finden. - V er

glichen 111it der Verwaltungska111111er (cf. I. Teil, Kap. 6) hat sich der Kleine R.at 

folgende Rechte erhalten: 

I. l)as Bestätigungsrecht und die Installation für alle Pfründen. 

2. Außer bei den zürcherischen und sanktgallischen Kollaturen das l{echt der Aus

schreibung aller Vakanzen, der Prüfung (durch Evangelischen Kirchenrat sc. 

Vorschlagsko111111ission oder Curie) und Eingabe der Kandidatenliste an den 

Kollator, wenn sie die Wahl nicht selber vornahn1 - also ein eigentliches Vor

schlagsrecht. 

3. Der Verlust der zürcherischen und sanktgallischcn Kollaturen wurde den Ge

winn zahlreicher anderer aus gcistlichcn1 Besitz n1chr als wettgc1nacht. 

Den Kollatorcn blieb eigentlich lediglich das Recht der Auswahl aus den von der 

R.cgierung präsentierten und durch die Prüfung gesiebten Kandidaten. Sie ver
loren ihre früheren Kon1petenzen in der Pfrund- und Kirchcngutsver,valtung 

usw.; auch ihr Patronat war stets an den Vorbehalt der R.cgierung gebunden; es 

blieben ihnen einzig unangefochten die V crpflichtungcn als Deciinatorcn usw. 

(Kirchenbau und Besoldung der Pfarrer - cf. nächste Kap.). - Sonderregelung 

ergaben sich für einige inkorporierte Pfründen, zun1 Beispiel Fischingen. 
Zur folgenden Kollatorenlis:ic für zirka 1815 - nach Kapitel und Pfründen 

alphabetisch geordnet - noch zwei Erläuterungen: 

* = von der Regierung während der Mediation ausgeübtes Kollaturrecht 
+ == vo111 betreffenden Kollator besetzte Pfrund 



Kollatorcnlistc 

E,,a11oc/ischc P/i-ii11dc11 ,, -

Kapitel Fra11c11/dd Pfrund 

Aadorf + ____ . ___ . _ ...... _ . _ . __ ................... . 
Aa,vangen _ . __ . __ .. _ . _ ... - .. _ .. _ .. - . _ .. _ ..... - . _ .. . 

Affcltrangen-Märwil* __ .. _ . - - . - - - . - - - - - . - _ . - _ . - - . - . -
Braunau* (r8ro eigene I(irchge1neinde) . - - - - .. _. - - - - _ - -
Bußnang* . _ .. _ .. _ .. _ . __ .. _______________ . ____ .... _ 

l)ußnang-Bichclsee * - - - . - - - - . - - .. - . - - - - . - - . - - - - - - . - -
Ellikon (ZH)-Üßlingcn (TG) + - - - - - - - - - - - - - - . - - . - . - - . 

~~*-,----------------·--·--·-··------·-------· 
Frauenfeld - _ . - - - _______________________ . _____ . _ . __ . 
Gachnang* _ .. ___________________________________ . _ 

Hüttlingen + - _ .. - - - - - - - - - - . - - . - - . - - . - - . - - . - . - - . - - . -
Kirchberg - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - - - - - - . - -
Kurzdorf - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - . - . - - . - - . - -
Leut1nerken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - . - . - - - . - -
Lustdorf - - - - - - - - ____________________ . _ . _ . __ . _ . __ . __ 

M - L - * atz1ngen- 01nn11s - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - .. - . - - . 
Sirnach * - - - . - - . - - - - - . - - - - - - . - - . - - - - - - - - - . - - . - .. - . - -
S tettfurt - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - . - - . - - . - - - - . - - . -

Kapitel Oberth11riza11 

Altcrswilcn-Hugclshofen - - - .. - - - - - . _ - .. _ . __ - - .. _ .. __ -
Altnau-Illighausen - - - - - - - - - - _ - - __ - _ - . _ .. _ ...... __ . _ . 
Arbon - - - - - . - - - - _ . _____________ . _ . _____ .. ___ . __ . __ . 

Bischofszell (Pfarrer und Diakon)* - - - - - - - - _ - - - - - _ .. _ . -

Bürglen-Andwil + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. _ .. -
Egelshofen-I<.urzrickenbach* - - - - - - - _. - - _ - _ .. - - . _. _. - -

Egnach (Neukirch) - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - ... - . - -
G-- - * utt1ngen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -
Hauptwil (Schloßprediger) + - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - - - - -
Keßwil-Uttwil+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - -
Langrickcnbach * - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - . - _ - -
Neukirch+ - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roggwil + __ - _________ . __ . ________________________ _ 

Sahnsach-Ro1nanshorn - - - - - - - - - _____________________ _ 

Scherzingen-Oberhofen* - - - - - - - ____________________ _ 
Schönholzerswilen + - - - - - - - - - - - - - - - __________ . _____ _ 
Sitterdorf-Zihlschlacht* - - - - - - - - - - _ - - - - . __ . _________ _ 
S - A - -1* 01n1nen- n1nsw1 _______________________________ _ 
Sulgen-Berg-Erkn* _. ______________________________ _ 

Kollator 

Zürich 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Zürich 
Regierung Zürich 
Gc1ncinde (Evang_ Rat) 
Regierung 
Zürich 
Gc1neinde 
Ge111eindc Frauenfeld 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Ge1neinde 

Regierung 
Regierung 
Regierung 
Ge1neinde und Regierung 
Gc111eindc 
Regierung 
Ge1ncindc 
Regierung 
Junker von Gonzcnbach 
Ge1neinde 
Regierung 
Zürich 
Ge111cinde 
Regierung 
Regierung 
Zürich 
Regierung 
Regierung 
Regierung 



KaJ>itcl Stcck/,or11 

Uasadingen-Schlattingcn * 

Pfrund 

Ucrlingcn -1- ....................................... . 
Burg-.Eschenz ..................................... . 
Dießenhofen (2 Pfarrstellen)+ ....................... . 
Ennatingcn* ...................................... . 
Gottliebcn ........................................ . 
l-liitnvilcn-Üßlingcn* .............................. . 
Lippcrs\vil ........................................ . 
l\1a1111ncr11 (seit I 809 von Nachbargcn1einde vcr\vcst) ... . 
Mars tettcn ........................................ . 
Müllhcin1 ......................................... . 
Ncunforn + ....................................... . 
Nußbau1nc11 (von Stan1n1hcin1 aus versehen) ........... . 
l'f w,· · o-yn- Clnln0 Cll ................................... . 

Schlatt+ ......................................... . 
Steckborn ........................................ . 
T .. ·1 agcr\\-'l Cll ....................................... . 

Wagenhausen ..................................... . 
W cinfelden ....................................... . 
Wigoltingen-Raperswilen ........................... . 

Kollator 

Rcgicruno-
" Ge111cinde 

Einsiedeln Kloster 
Ge111cindc 
Regierung 
Gen1cinde 
Regierung 
Gcn1cindc 
Rhcinau Kloster 
c;c111cindc 
Regierung 
Zürich 
Zürich 
Regierung 
c;en1eindc 
Regierung 
Regierung 
Schaffhausen 
Zürich 
Regierung 
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l3c111erkung: Man beachte die vielen Filialge111einde11, besonders i111 Oberthurgau, wo die 
katholische Grundherrschaft vor 1798 überaus 111ächtig war (Abt von St. Gallen, Curie, 
I(reuzlingen, Münsterlingen, Stift Bischofszell u. a.) und an der V ennehrung der Prädikanten 
oder Neugründung von Ge111einden kein Interesse hatte. 

Katholische Pfrii11de11 
Kapitel Arbo11 

Altnau ........................................... . 
Arbon ( r 806 noch von1 l3ischof besetzt) .............. . 
l3erg* ............................................ . 
Bernrain (Kaplanei)* ............................... . 
l3icßenhofen (Kaplanei) * ........................... . 
l3ischofszcll ....................................... . 
c;iittingen ........................................ . 
Hagenwil ......................................... . 
Heiligkreuz* ...................................... . 
Kreuzlingcn ....................................... . 
Münsterlingen (Beichtiger) .......................... . 
Ro111anshorn * ..................................... . 
Sitterdorf ......................................... . 
Son1111eri ......................................... . 
Stcinebrunn (Kaplanei) ............................. . 

Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
St. Gallen 
Regierung 
Kloster 
Fischingen Kloster 
Regierung 
St. Gallen 
Regierung 
Regierung 



So 

Pfrund 

Sulgcn ........ . 
Wclfcnsbcrg ... . 
Wertbühl ......................................... . 
Wuppcnau ........................................ . 

Kapitel Fra11e11jl'ld-Steckbor11 

Aadorf+ ......................................... . 
~+ ........................... . 
Basadingen (1803 noch vo1n Kloster St. Katharinental be-

setzt) .......................................... . 
Bettwiesen ........................................ . 
Bichclsee + ....................................... . 
Bußnang* ........................................ . 
l)ießenhofen (und Kaplanei)-1-- ....................... . 
Dußnang+ ....................................... . 
E . * rn1a t1ngen ...................................... . 

Früh1nesser allda+ .............................. . 
Eschenz+ ........................................ . 
Fischingen ........................................ . 
Frauenfeld (Oberkirch) ............................. . 

Kaplaneien + ................................... . 
Ri.ipplinschc Faniilicnpfrund (Kaplanei) + .......... . 

Gachnang* ....................................... . 
Gi.indclhart+ ..................................... . 
Herdern* ......................................... . 
Hi.ittwilen ........................................ . 
Hon1burg+ ....................................... . 
Klingenzell (Kurbaden als Erbe von Petershausen) ...... . 
Leutn1erken (Baron Wirz von Rudenz in Wil) ......... . 
Lonunis+ ........................................ . 
Ma1111nern ........................................ . 
Mannenbach (Kaplanei) ............................ . 
Mi.illhein1 ( 1806 noch von1 Bischof besetzt) ............ . 
Paradies (Beichtiger) ................................ . 
Pfyn* ............................................ . 
Rickenbach ....................................... . 
Sirnach (und Kaplanei)* ............................ . 
Steckborn ........................................ . 
Tänikon (Beichtiger)+ ............................. . 
Tobel (und Kaplanei) .............................. . 
Üßlingen* ........................................ . 
W ... * ang1 .......................................... . 

Weinfelden (Herren von Reding, thurgauische Linie) ... . 

Ko!lator 

Rc,>ierun a 
U b 

Reaieruna 
b b 

Regierung 
Rcaieruno-u t::> 

Zürich 
Fischingen 

Regierung 
Fischingcn 
Fischingen 
Regierung 
Ge111einde 
Fischingen 
Regierung 
Reichsfrh. von Enzbcrg 
Einsiedeln 
Kloster 
Regierung 
Ge1neinde 
Baron von Ri.ipplin 
Regierung 
Graf von Beroldingen 
Regierung 
Regierung 
Muri Kloster 
Regierung (1820 definitiv) 
Regierung (1819 definitiv) 
Fischingen Kloster 
Rheinau 
Regierung 
Regierung 
Kloster 
Regierung 
St. Gallen 
Regierung 
Regierung 
W ettingen Kloster 
Regierung 
Regierung 
Regierung 
Regierung (1821 definitiv) 



Sr 

13en1erkung: l)ie Kollaturrechte für Klingcnzell, Lcut111erke11 und Weinfclden übte die 
Regierung bei der ersten seit r 803 vorko111n1enden Vakanz aus; sie können jedoch jetzt schon 
aus verschiedenen (;r[inden ihr zugezählt \vcrdcn: zu Klingenzcll cf. I (Nichtanerkennung 

badischer Ernennungen), zu Lcutn1erken Kap. I 5, II (Baron Wirz bot der Regierung das 
Kollaturrecht schon 1811 an); der Kollator von Weinfclden hingegen \\·,u bis zu scinen1 Tode 
( I 8 r 2) selber Mitglied des Kleinen Rates und hätte daher dessen Grundsätze kau111 nlißachtet. 

Z1 /Slll 11 /I ICI 1fass1 II 1g 

Kollator Anzahl Pfründen 
evangelische katholische Total 

Regierung 30 (40 000) 33 (II roo) 63 ( 5 [ roo) 
Gen1cindcn .................. 14½ (rr 500) 2 (200) I 6 1/.') (II 700) . -
Zürich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 V, (7 ooo) [ (300) 9½ (7 300) . -
St. Gallen .................... 3 (550) 3 (500) 
Schaffhausen ................. l (500) l (500) 
Kkister ...................... 2 (750) 13 (5 050) 15 (5 800) 
Private ...................... l 3 4 

Total 57 (59 750) 55 (17 200) 112 (76 950) 

Die in I(la111111ern beigefügten Zahlen bedeuten das ungefähre Total der Seelen 

der Pfarreien (aus den Pfrundverbesserungstabellen herausgezogen). Man erkennt 

daraus sofort das große Übergewicht der Regierung bei beiden Konfessionen 

(zirka 2
/ 3), die Stärke der evangelischen Ge111einden (nicht ganz 1/5 der Evangeli

schen), die Bedeutung der inkorporierten Pfründen katholischerseits (zirka 303/o 

der Katholiken) und die in1111er noch wichtige Stellung Zürichs (knapp 1/ 10 der 

Gesa1ntbevölkerung). Die übrigen Kollatoren treten ganz in den I--:Iintergrund 

(zirka r1/2 o/o); die privaten sind zuden1 bis auf Gündelhard (roo Seelen!) einer 

andern Hauptpf:1rrei untergeordnet. 

r r. Kapitel 

Der Ullterhalt der kirchlichc11 Gebäulichkeite11 

Ein Teil des Kirchengutes, die sogenannte Kirchenfabrik, vvar von jeher für den 
baulichen Unterhalt der Kirchen, Pfarrhäuser, Friedhöfe usw. bestin1111t, zun1 Bei

spiel einzelne Zehnten oder ein bestin1n1ter Fonds. Praktisch übernah111 so 111eist der 

Inhaber des Kirchensatzes die Baupflicht - Kollator, Gerichtsherr, Decin1ator -, 

besonders die Klöster und das Hochstift ( = der Bischof als reichsfürstlicher Grund
besitzer) .86 Für sie war dies eine Art Servitut auf den1 Genuß der Einkäufe aus 

86 cf. Dissertation K. Straub. 

6 
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solchen Kirchengütern. Aber auch Ge1neinden, einzelne Zehntbauern und sogar 
die Pfarrer selber hatten oft genug Baupflichten, ob\vohl sich die Curie, und evan
gelische wie vveltliche Stellen iin1ner vvieder für Aufhebung dieser Belastung der 
Geistlichen vervvendeten. - Aus zahlreichen Aktenstücken geht die Ansicht der 
R.egierung klar hervor: I)er Staat hatte den Besitz der Zehnten, Kirchensätze us\v. 
anerkannt und dan1it auch den Weiterbestand aller dieser Verpflichtungen garan
tiert. Dies wurde gesetzlich in§ 120 der evangelischen Kirchenordnung und§ 33 

des katholischen Kirchenratsgesetzes, beide r 806, verankert: I)ie Kirchenräte er
hielten das Recht, alle Pflichtigen zur genauesten Erfüllung ihrer Verbindlich
keiten anzuhalten und auch daraus entstehende Streitigkeiten zu entscheiden, vvo
bei an die Regierung als letzte Instanz appelliert werden konnte. - Es blieb hier 
alles beün alten 1nit dein einzigen Unterschied, daß von jetzt ab die thurgauische 
R.egierung, das heißt der Kirchenrat, die Aufsicht über das kirchliche Bauwesen 
übernah111. Zwar konnte inan auf diesen1 Gebiet keine ben1erkens\verten Erfolge 
erringen; denn die hartnäckige Zähigkeit der Patrone us\v., nur das Notwendig
ste für bauliche Reparaturen aufzuwenden, blieb ebenfalls bestehen, die R.egierung 
selbst nicht ausgeschlossen (cf. unten). Dazu nur ein, allerdings krasses Beispiel: 

Die evangelische Gc1neinde Obcrhofcn87 hatte in1 Jahre 1802 ihre Kirche total renoviert; 
die Baukosten beliefen sich auf 4000 fl. l)aran wollte das Stift St. Stephan in Konstanz, alleini
ger Decünator der Gc1neinde, sage und schreibe nur 200 fl. zahlen! Waru1n? l)ie Gc111einde 
hatte ohne Bewilligung des Stiftes eine weit kostspieligere Gesaniterneuerung durchgeführt, 
ob,vohl der Kostenvoranschlag des Stiftes aus den Jahren 1797 und l 802 nur unbedingt not
wendige Reparaturen Ün Betrag von 300 fl. vorgesehen hatte; an diesen Betrag wollte das 
Stift zwei !)ritte! zahlen, was vollauf genüge. l)cnn es sei als Dccin1ator höchstens zu ange1ncs
scnen freiwilligen Beiträgen an den Kirchenbau verpflichtet; diese Ansicht habe sich zum Bei
spiel in einc1n Streit 1738/39 durchgesetzt. Die Ge1neinde hatte es also ihrer sicher durch die 
Hclvctik geförderten Eigcn1nächtigkcit zu verdanken, wenn sie diese Kosten sozusagen selber 
tragen 1nußte, die übrigens auch das ganze Kirchenvennögen - nur 425 fl. - aufgebraucht 
hatte. Nach ihrer Ansicht war aber die Baufälligkeit der Kirche so groß, daß sich eine so 
kleine Reparatur nicht 1nehr gelohnt hätte. Trotzden1 sich die Regierung sehr für das Bitt
gesuch der Gcn1einde einsetzte, zun1 Beispiel auch auf dein Kongreß in Schaffhausen, erreichte 
inan nichts (1803-1805). 

Mit der Übernahn1e der reichen Güter des Hochstiftes in1 Thurgau waren auch 
dessen große Bauverpflichtungen an die Regierung übergegangen. Für die auf 
den konstanzischen Kollaturen haftenden Beschwerden, besonders zur «Wieder
herstellung der baufälligen Pfarrhäuser», waren ihr bereits zun1 voraus fl. 40000 

gutgeschrieben worden(§ 6 des Vertrags vom 6.2.1804). - Eine wahrscheinlich in 

" STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263. b als Beilagen unter kirchlichen Prozeßakten aus 
den Jahren 1829 und 184off. 



den Z\vanziger Jahren des 19.Jahrhunderts begonnene Aufstellung hält diese Aus
gaben der lZegierung fest; sie seien hier in zwei Znsa1nn1enzügen aufgeführt, nach 
Jahren und Ge1neinden für die ersten zehnJahre (1805-1814):88 

Jahr Dctrag 
(in fl.. und Kreuzer) 

Jahr Betrag 
(in fl. und Kreuzer) 

Jahr llctrag 
(in fl. und Kn:uzcr) 

180-) 4.46 1809 2175.50 1813 3718.28 
1806 4083.45 1810 2786.35 1814 5722.04 
1807 3295. 19 
1808 1623.41 

1811 1127.34 Total 28655.40 
1812 4117.38 

Jahresdurchschnitt 2865 ½ fl. 
Beide Ko11/1·ssio11c11 gc111ci11sa111 

c;cmcindc (Seelenzahl) !Jaupflicht für: !Jctrag 1805-1814 

Ennatingen* 1813 ....... . Kirchenchor, Sakristei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716. 16 
Mi.illhein1 .............. . Kirchenchor, Sakristei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 41 
Pfyn ................... . Kirchenchor, Sakristei, Tunn .................. . 
Sonuneri . . . . . . . . . . . . . . . . Kirchenchor, Sakristei, Tunn .................. . 
Steckborn . . . . . . . . . . . . . . . Kirchenchor, Sakristei, Turn1 .................. . 
-------------- ------- ------------ -- -- ---

El'ml,{!clischc Pfriindcn 

Alterswilcn . . . . . . . (1800) Pfarrhaus, Scheune, Waschhaus ................ . 
Altnau* 1813 . . . . . (1758) Pfarrhaus, Scheune, Presse, Waschhaus, neue I{irche 

(4000 fl. an den Neubau der Kirche) 
Ennatingcn . . . . . . . (2350) Wohnhaus, Weintrotte, Scheune ............... . 
Gachnang . . . . . . . . (1550) Pfarrhaus, Scheune, Stall, Wcintrotte ........... . 
Langrickenbach . . . (1226) Pfarrhaus, Waschhaus, Kirchenchor ............ . 

Kirchenchor* 1811 
Lipperswil . . . . . . . . (500) 
Mi.illheirn . . . . . . . . (8 50) 
Pfyn . . . . . . . . . . . . . (730) 
Steckborn . . . . . . . . (1691) 
Tägerwilen . . . . . . . (700) 
Wigoltingen . . . . . . (1900) 

Pfarrhaus, Scheune, Ofenhaus ................. . 
Pfarrhaus, Scheune, Stall, Ofenhaus ............ . 
Pfarrhaus, Scheune, Stall, Speicher ............. . 
Pfarrhaus, Scheune ........................... . 
Pfarrhaus, Scheune, Stall, Waschhaus ........... . 
Pfarrhaus, Scheune, Ofenhaus ................. . 

Felben . . . . . . . . . . . (343) Pfarrhaus 
Leutn1erken (92) Pfarrhaus 

13 Pfründen 

Katholische Pfrii11dc11 

1055.01 

= 3,7 % 

131.36 
1847.29 
682.47 

147.47 
19. 38 

537.25 
966 · 3 l 

1585.36 

4404.38 
385.18 
561.12 

--

18624.03 

= 65 % 

Altnau* 1806 .... . (305) Pfarrhaus, Waschhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827. 54 

Arbon .......... . (648) Pfarrhaus, Scheune, Stall, Weintrotte . . . . . . . . . . . . 846. 26 

Bernrain * 1806/07 (400) Pfarrhaus, Scheune, Stall, Brennhaus . . . . . . . . . . . . 1980. 10 

88 STA.TG. Akten der Finanzverwaltung, Meersburgcr Güter. cf. Dissertation M. Banc.ilc über diese Beschwerden, 
s. 62. 



Gt:n1cindc (Seelenzahl) Baupflicht für: Betrag 1Ho5-18q. 

l3ießenhofen ............ . 
Ennatingen . . . . . . . (3 oo) 
Gachnang . . . . . . . . (66) 
Manncnbach ............ . 

Müllheiin* 1814 . . (45) 
C_)berkirch . . . . . . . . (250) 

1807 neue Scheune 
Pfyn . . . . . . . . . . . . . (700) 

Stcckborn . . . . . . . . (156) 

Son11neri . . . . . . . . . (523) 

Ron1anshorn . . . . . . (254) 

13 Pfründen 
* = Generalreparatur 

Kaplanei, Scheune ........................... . 
Wohnhaus, Stall, Waschhaus .................. . 
Pfarrhaus ................................... . 
Pfarrhaus, Scheune, Waschhaus, Kapelle ........ . 
Pfarrhaus, Scheune, Speicher, Keller, Waschhaus .. 
Scheune, Re111ise, Pfarrhaus, Waschhaus 

Pfarrhaus, Scheune, Stall, Speicher ............. . 
Pfarrhaus 
Pfarrhaus 
Pfarrhaus 

--- ----~----

280.29 

260.46 

348.22 

146.52 
1212.44 

1872.43 

782. 52 

125.51 

197. 16 

94.11 

8976.36 
-= 3 I 3 () ) 

• ' < 

Kopfquote: Evangelische r. 17, Katholische 2.28 (die Seelenzahlen für l3ießcnhofcn sind in 
Son1111eri, für Mannenbach in Ermatingen, den beiden Hauptpf:~rreien, enthalten)."' 

Aus diesen Zahlen geht einn1al hervor, daß die H.egierung niit de111 Vorschuß 
von R. 40000 wohl ein gutes Geschäft 111achte; denn sie verwendete ihn nur sehr 
vorsichtig und konnte den Großteil der Baukosten aus den laufenden Einnah111en 
der Meersburger Kasse decken. - Prozentual wären die Evangelischen doppelt iin 
Vorteil; die Kopfquote verkehrt die Ansätze jedoch zie111lich genau ins Gegenteil, 
ein Bevveis für die dan1als in1 allgen1einen feststellbare bessere Dotierung der ka
tholischen Kirche in1 Thurgau, was seine Erklärung in der Geschichte der Land
vogtei (großes Übergewicht des katholischen Grundbesitzes) findet und gerade 
hier bei bischöflichen Gütern nicht zun1 Verwundern ist (cf. auch Pfrundverbes
serungstabelle). 

Ein allgen1eines Beispiel für die Beschaffung von Geldern für den Kirchenbau 
ist das auch auf dieser Tabelle erschienene Altnau.90 Die paritätische Kirche dieser 

Gen1einde wurde schon in den siebziger Jahren des 18.Jahrhunderts als baufällig 
abgeschätzt; r So I kan1 es zu einen1 ersten Einsturz, r 807 fielen sogar Schlußsteine 
des Gewölbes in den Chor und r 8 ro vvurde der katholische Pfarrer in der Sakristei 
von herabstürzenden Brocken1 beinahe erschlagen; der Turn1 und ein Teil der 
Kirche lagen praktisch in Schutt! Der Neubau sollte ge111äß dein Voranschlag 

80 Auch die rund rooo fl. Aufwand für Gebäudeteile, die von beiden Konfessionen gen1cinsan1 benutzt werden, 
könnte inan größtenteils den Katholiken zuweisen. Dazu kän1en weitere fl. 1722.58 an katholisch Ermatingen, 
die in diesen ro Jahren laufend für verschiedene Bedürfnisse des katholischen Gottesdienstes (Öl, Wachs usw.) 
ausgegeben wurden; auch dies war eine alte Beschwerde des Kirchensatzinhabers (Rcichenau); sie ist darmn 
ebenfalls in dieser Zusanuncnstellung aufgeführt. 

no STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz.XI. 263. J. 

Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. r. 
Sulzbcrgcr, Kirchgemeinden, 2. B., S. 803 ff. 



eines l(onstanzer Bauineisters auf il 38 600, Tunn und Sakristei allein auf et,va 
fl. 0000 zu stehen kon1n1en ! 

Die Gen1einde allein konnte diese Last nicht tragen; sie suchte Unterstützung 
bei der R.egierung, dein Nachfolger des Hochstiftes als Kollator und Decünator, 
und bei diese111 selber. Das Haupthindernis für einen Neubau war aber die Un
einigkeit der Konfessionen. Nach jahrelangen Verhandlungen, die zun1 Teil 111it 
großer Erbitterung geführt wurden - in1 Begleitbrief der paritätischen Ge111einde 
vo111 29. 7. 181 o zun1 endgültigen V ertrag ist von drohenden Prozessen zwischen 
den R.eligionsparteien und sogar Z\vischen einzelnen Bürgern die R.ede - und zun1 
Eingreifen Freyen111uths in1 Auftrag der Finanzkon1111ission führten, schlossen Pro
testanten und Katholiken a111 22. 7. r 8 ro einen V ertrag, den die llegierung a111 
7.8.181091 geneh111igte (cf. Kap. 24). Er brachte eine Aufteilung: Die Protestanten 
bauten die alte Kirche 11111, die Katholiken erstellten sich eine neue. Sie hatten von 
der evangelischen Ge111einde bereits fl. 3000 als Auslösung für die Überlassung der 
Kirche erhalten; die Katholiken in Altnau selber brachten weitere fl. 1500, jene in 

Landschlacht, Schönenbaun1garten und Zuben total fl. 750 auf ge111äß Vergleich 
von1 29.10.1810, den der Katholische Kirchenrat vennittelt hatte. Zugleich er
hielt die katholische Gen1einde von der Regierung die Bewilligung,92 «Steuer
beiträge» in den übrigen konfessionsverwandten Gen1einden des Kantons zu 
sai111neln. Die Bauarbeiten selbst führten sie hauptsächlich nüt Frondiensten der 
Bürger durch. 

Auch die Evangelischen n1ußten großenteils für den Bau selber aufko111111en. 
Ihre V orsteherschaft vertrat die Meinung, inan solle Beiträge nach dein V ennögen 
einziehen vvie bei den Staatssteuern; die Kon1111ission des Innern beantragte das 
Gegenteil, da Arn1e und Reiche in gleicher W eise den Gottesdienst besuchen 
sollen ( !) und daher den gleichen Anteil an der Kirche haben. Die llegierung be
schloß einen Mittel,veg (r4.5.r8rr),93 die Gen1einde n1öge jeden Bürger nach
drücklich einladen, nach Maßgabe seiner Kräfte seinen Beitrag zu leisten in1 Hin
blick auf die Größe und Bedeutung des Werkes für die Nachkon1n1en. Der Kleine 
Rat verlangte jedoch ein genaues Verzeichnis, da1nit gegen jene, welche nichts 
oder zu wenig zahlen sollten, weiter vorgegangen werden könne. 

Die Protestanten übernahn1en auch die Forderung der paritätischen Gen1einde 
gegenüber Kollator und Decin1ator. Die Regierung als Nachfolgerin des Hoch
stiftes ün Thurgau beschloß a111 2.ro.I81294 auf Antrag der Meersburgcr Kon11nis
sion, an den Bau der Kirche in Altnau und als gesetzlichen Loskauf der auf den1 

n STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30017, § 1695. 
'" STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32 r 16, § 1384. 
03 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32 r 17, § 572. 
"' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 2022. 
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Kanton haftenden Baupflicht eine A versalsun1111e von fl. 4000 zu zahlen; die 

Kirche gehörte nun den Protestanten ganz zu eigen, aber sie 111ußten sie auch un

terhalten. Ausdrücklich anerkannte die R.egierung dabei ihre Baupflicht an der 
Sakristei des katholischen Kirchleins. - Der ehe111alige Kollator, das heißt dessen 

R.echtsnachfolger in Baden, nä111lich das kurfürstliche Hofratskollegiu111 in Meers

burg, nüt den1 schon seit Jahren verhandelt \Vurde, bot erst I 500, dann 2000 fl. für 

den Neubau an. Als die R.egierung dies der Ge111einde 111itteilte (16.4.1805), ver

wies sie auf ihre großen Be111ühungen in der Sache und bedeutete ihr, keine ,vei

tern Ansprüche auf den1 R.echtswege 111ehr geltend zu 111achen, «des sehr unsichern 

Erfolges wegen». Die Ge111einde gab sich aber nicht zufrieden; das Hochstift 
habe wegen «unbestreitbar älterer Verbindlichkeit» die Kosten für Tunn und 

Sakristei in1 voraus zu tragen und dazu noch einen Beitrag an die übrigen Kosten 

zu leisten. An1 7.4.1807 gelangte die Regierung daher noch111als an Meersburg und 
zeigte dieser Behörde an, wenn dieser letzte V ersuch einer gütlichen Einigung 

fehlschlage, werde sie ihr Gesuch an den Großherzog von I3aden selber richten. 

Und wirklich konnte die R.egierung an1 19.4.1807 der Gen1einde 111itteilen, Meers

burg habe fl. 3000 bewilligt! Aber auch dies lehnte Altnau ab. Doch verschwindet 

das Geschäft nach einer weitern Dcn1arche der R.egierung aus den Akten, n1an 
nahm \vohl den offerierten Betrag an, der übrigens auffallenderweise 111it der Aus

kaufssun1111e der Evangelischen an die Katholiken übereinstin1111t. Nach der Tren

nung der Kirche für beide Konfessionen I 8 I o hätten jene den Anspruch auf eine 

Vorauszahlung für Tunn und Sakristei nicht 111ehr aufrecht erhalten können. Ge

n1essen an der A versalsun1111e der Regierung hätte dieser Betrag übrigens vollauf 

genügt. 

Altnau ist ein typisches Beispiel für das Zaudern und die knickerige Sparsan1-

keit aller Beteiligten bei einen1 solchen Bauvorhaben; jeder versuchte die Last 

nach Möglichkeit auf einen andern abzuwälzen. Ein begeistertes, einsatzbereites 
Zusan1111enstehen war selten und un1ständebedingt, zu111 Beispiel in Braunau,95 

das sich von seiner Hauptkirche (Affeltrangen-Märwil) lösen wollte und gerade 

I 8 ro seinen eigenen ersten Pfarrvikar anstellen konnte. Diese rund 300 Seelen 

zählende evangelische Gemeinde hatte durch Frondienste aus eigenen und« Steuer

geldern» eine Kirche samt Pfarrhaus erbaut und ein Kirchengut gesa111melt. 

Auch für den Loskauf von Baubeschwerden gibt es in dieser Zeit ein sehr in

struktives Beispiel, nän1lich die paritätische Kirche Somn1eri,96 weil der Streit zu 

95 STA.TG. Kirchenakten. Evangel. Pfründen, Fasz.Xl. 272. 3. 
Sulzberger. Kirchgemeinden, r. B., S. 401 ff. 
Da diese Fonds noch nicht gerade ausgiebig waren, wurde die Gcn1cinde bis 1861 durch einen Pfarrverweser 
beträut, den der Kirchenrat ernannte. 

96 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. 4, 
Zahlreiche Briefe, Rapporte usw. - Zur Ergänzung weitere Fußnotcn bis Kapitclende. 



einen1 allge111ein verbindlichen Beschluß führte. l)er Stein ka111 ins lZollen, als in1 
Juni 1807 I{arl I-Eifeli, Gerichtspräsident in Oberbüren (SG), den1 Kloster Muri 
seine I-Ierrschaft Eppishausen-l3ießenhofen abkaufte (zur Kollaturfrage cf. Kap. r o, 
III). - Zur Deckung der l(irchenbaukosten in So111111eri ,varen seit alters sieben 
Zehnten bestinllnt, alle zu gleichen Teilen: der Zehnten von Niederso111n1eri, 
1-Iefenhofen, Utt\vil (alle drei in den Händen von Münsterlingen), Engishofen 
(Muri), Künllnertshausen (Spitalan1t Konstanz), He1111nersch,vil und Auenhofen 
(beide beün Spitala111t St. Gallen). - Zu111 Güterko111plex Muris, der an Häfeli 
kan1, gehörte auch der Zehnten in Engishofen. Als jener den Kauf vor dein Frie
densrichter in Sulgen rechtskräftig ausfertigen lassen wollte, legte die paritätische 
Kirchge1neinde So111111eri V er,vahrung dagegen ein und beanspruchte ihrerseits 
den Zehnten von Engishofen, da er jetzt aus dein geistlichen Besitz in private 
I-lände überginge. Häfeli erklärte sich darauf bereit, diese Beschwerde auszukaufen, 
und wandte sich deswegen an die lZegierung, als die Gen1einde nicht einlenken 
,vollte, \veil ein so \Viehtiger Zehnten in Privatbesitz nicht genügend gesichert sei, 
da «das Schicksal des Menschen veränderlich und er leicht ins Unglück kon1n1en 
könnte». 

Die R.egierung übergab das Geschäft a111 30.9. r 807 dein Paritätischen Kirchen
rat und verlangte, der « Abtrag» Häfelis 111üsse « ein Auskauf nach gesetzlicher Vor
schrift» werden. Eine Ko111nüssion und der Kirchenrat selber untersuchten darauf 

in drei Sitzungen (12.10,. 4.1r., r.12.1807) 97 das Proble1n in Anwesenheit beider 
Parteien. Man berechnete den Anteil der Herrschaft Eppishausen an den Kirchen
baukosten der letzten zwanzig Jahre (1787-1806), was einen Durchschnitt von 
fl. 27.3 7 ergab, einbezogen eine große R.eparatur von r 806 iin Betrage von fl. 400. 

Gegen diesen Posten, der ja beinahe die Gesan1tsun1n1e ausmachte, protestierte 
Häfeli natürlich, allerdings erfolglos. - Der Kirchenrat bejahte dabei die Frage, ob 
die vorliegende Beschwerde loskäuflich sei, trotz den großen Bedenken eines 
Mitgliedes, daß «Beschwerden des Kirchenbaus in1111er fortdauern, also in1111er auf 
jen1anden1 liegen 1nüßten». Über die Höhe des Aufkaufes hingegen konnte inan 
sich nicht einigen: Jedenfalls sei der zwanzigfache Betrag nicht anwendbar ,vie bei 
den gewöhnlichen Zehntloskäufen; denn inan n1üsse vor allen1 Unglück wie 
Brand, Erdbeben, Unsicherheit des Kapitals usw. in Rechnung stellen. Die Regie
rung n1öge eine allgen1eine Norn1 selber ausarbeiten. Mit Mehrheit beschloß inan 
darauf, vorläufig als Loskaufssun1n1e fl. r 500 anzunehn1en, welche in Geld oder 
sichern Schuldtiteln zu bezahlen sei; Häfeli habe bis zur Entscheidung der An
gelegenheit einstweilen 111it 3000 fl. doppelte Deckung zu ge,vähren. Die Kon1-

97 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 72f. (4.11.), 76ff (1.12.) - Kommissionalrapport 
in den Akten. 
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111ission des Innern schloß sich in ihren1 R.apport von1 T .8. 1808 de111 I{irchenrat an: 

Einerseits sei es für jeden \VÜnschbar, sich von solchen hohen ßesch\vcrden zu be

freien, anderseits aber hätten die Pfarrge111cinden die Pflicht, einen 111öglichst 

hohen Loskaufs preis zu erlangen, danüt die IZeparaturen gedeckt \Verden könnten. 

Die Regierung beschloß daher an1 I 3 .8.,Hs das Sechzigfache des Durchschnitts

betrages der letzten zvvanzig Jahre als Loskaufskapital zu betrachten, in diesen1 

Falle also fl. 1658, und ließ diesen Entscheid durch den Kirchenrat beiden Parteien 

111ittcilen. 

Gegen diese Forderung protestierte Häfeli und drohte, die Sache der IZegierung 

in St. Gallen zu übergeben (28. I. 1809). I)och ließ sich der thurgauische Kleine lZat 

nicht einschüchtern (3 r. I. T 809) .99 Häfeli verzichtete daher auf einen Auskauf und 

erklärte auf vviederholtes V erlangen der Gen1cinde, er vveigerc sich nicht, die be

treffenden Unkosten auf sich zu neh111en, \vie dies ih111 der IZegierungsbeschluß 

von1 3 r. 1. erlaubte. Erst als der Engishofer Zehnten gesetzlich losgekauft vvurdc, 

reichte er an1 28 .9.18 T o noch einn1al eine Petition an die !Zegierung ein. Er vvolle 

seine Baupflicht \Veiterhin direkt bezahlen und alle seine Besitzungen in Eppis

hausen als hypothekarische c;arantie einsetzen - sie hätten beinahe den dreifachen 

Wert des ehen1aligen Zehntens. Gegen diesen Vorschlag habe zwar die Ge111einde 

Sonuneri bei ih111 bereits Einspruch erhoben; sie vvünsche einfach fl. 1600 Loskauf

sun1n1c zu erhalten ( de1nnach et\vas \veniger als die lZegicrung). Ihre Ansicht sei 

klar: W cnn alle sieben Anteile zu den1 gleichen Ansatz vvie der seinige losgekauft 

vverden n1üßten, ergäbe dies eine Sun1n1e von rund 10200 fl. n1it 510 fl. Zins, 

«eine Sun11ne, die hinreichte, das kürzlich ganz neu erbaute Langhaus (der Kirche) 

alle fünf Jahre neu zu erbauen»! - Häfeli hatte recht; Son1n1eri wollte diesen Ent

scheid der Regierung als Präzedenzfall ausvverten. Die IZegierung wies das Gesuch 

ab (2.1o.1810), 100 da solche Besch\verden nie111als « auf andere, ihnen ganz fre111d

artigc Gegenstände» übertragen werden dürften. Mit de111 Loskauf des Zehntens 

hätte sich Häfeli übrigens seinerseits von der Beschwerde loskaufen können. Er 

habe daher jetzt, da der Zehnten nicht 111ehr bestehe, die Loskaufssun1n1e und die 

Zinsen zu bezahlen, eine Bezahlung in Natura stehe nicht n1chr in Frage. Ob sich 

Häfcli daraufhin zun1 Nachgeben bequen1te, ist nicht ganz klar ersichtlich; doch 

scheint die spätere Berufung Son11neris auf diesen Entscheid einen günstigen Ab

schluß des Geschäftes vorauszusetzen. 

Wie Häfeli vorausgesehen hatte, stellte die Kirchge111einde Son1111eri schon an1 

5.4.181 I der Regierung die Anfrage, ob der gegenüber Häfeli angewandte Maß-

98 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates. Nr. 30013, § 1714. Rapport in den Akten. 
99 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30014, § 264-
100 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32116, § 1219. 



stab des Loskaufes auch für die andern Deciinatoren ange,vandt ,,-erden könne, 
L 

da ja alle gleicher Natur seien. l)arüber gab der Kirchenrat a111 23. 7. 18 12 folgendes 

Gutachten ein: 

1. « Solange der Zehnten in Natura bezahlt ,vird, 111uß die auf de111selben haftende 

Baupflicht unveriindert bleiben und 111ag \\-Ccter verlegt noch losgekauft 
,verden. » 

2. 13ei Loskauf des Zehntens kann der Baupflichtige die Verbindlichkeit selbst 

übernehn1en. In diese1n Fall n1uß er sich der betretfenden Ge111einde gegenüber 

gerichtlich verpflichten und 111it Grundstücken Sicherheit leisten, die in1 Kan

ton liegen und deren Wert von Ge1neinde und Kirchenrat als genügend erach

tet \Vird. 

3. Will der Baupflichtige sie nicht überneh111en, n1uß er sich loskaufen und bis zur 
l3arzahlung l{aution leisten. 

4. J)ie Loskaufssun1111e ist der sechzigfache l)urchschnittsbetrag der letzten zwan

zig Jahre. 

5. Dies gilt als allge1neiner Grundsatz, der den örtlichen U1nständen angepaßt 

,verden kann. Die Entscheidung darüber tritft iin Einzelfall der Paritätische 

Kirchenrat. 

Der I{irchenrat erklärte sich also n1it dein von der R.egierung verfügten Los

kaufansatz einverstanden, berücksichtigte aber ebenfalls die Wünsche des Deci-

1nators, inde1n er auch nach Loskauf des Zehntens die Baupflicht gegen genügende 

Sicherheit vveiter überneh1nen kann. Vorher aber darf er nicht zu eine1n Loskauf 

gezwungen werden, wie dies die Ge1neinde Son11neri gevvünscht hatte; von einer 

Abtretung des Zehntens war gar nicht 111ehr die R.ede; das Eigentu1nsrecht zog 

vor. Die « Sicherheiten», das heißt die Grundstücke, 1nüssen ün hiesigen Kanton 

liegen, daniit inan gegebenenf:1lls darauf zurückgreifen könnte. 

Die Angelegenheit fand eine interessante Fortsetzung. Das badische Bezirks

a111t in Konstanz hatte die Nachfolge des dortigen Spitalan1tes übernon1n1en. Nach 

dein Loskauf der Zehnten, berief sich die Gen1einde Son1111eri auf den Beschluß 

der R .. egierung ün Streit 111it Häfeli und verlangte als Loskaufssu1nn1e zirka 1660 fl., 

das Sechzigfache des Jahresdurchschnitts von 1798-1817. Erst nach langen Ver

handlungen akzeptierte das Konstanzer A1nt den So1nn1eri günstigen Entscheid 

der Regierung (26.1.1819 )101 a111 17. 1 o. r 820. Punkt zvvei des kirchenrätlichen Gut

achtens wurde also nicht befolgt, die R.egierung hielt an ihren1 Präzedenzbeschluß 

fest. - Auch als a1n Anfang der zwanziger Jahre die Zehnten von Münsterlingen 

101 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30033, § 167. 
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beinahe abbezahlt ,varen, pochte Son1n1eri ,viederu111 auf den Entscheid der R.egie

rung und verlangte für alle drei je fl. 1658, total also fl. 4974, ge1näß der bisherigen 

Berechnung; das Gotteshaus bot dagegen nur fl. 3000. In den Verhandlungen von 

I 822-1824 senkte Son1111eri seine Forderung auf fl. 3600, \vährend ihn1 Münster

lingen bis 3400 fl. entgegenka111, \vorauf die R.egierung an1 14. 5. T 824102 den Streit 

endgültig entschied und die Loskaufssun1n1e auf fl. 3 500 festsetzte. - hn So111111er 

1824 ließ sich auch das Spitala111t in St. Gallen bewegen, seine beiden Besch,verden 

in1 Betrag von fl. 25 50 loszukaufen, \Vas die R.egierung a111 27. 7. I 824 bestätigte. 103 

- Daniit hatte Son1111eri an Stelle der alten Baubeschwerden einen Fond von nicht 

ganz fl. 9400 erhalten, nur fl. 1200 weniger als Häfeli schon 1810 errechnet hatte. 

12. Kapitel 

Die Kirchenzucht 

I 

hn Entwurf von1 März r802104 verlangte die evangelische Geistlichkeit unter 

den besonderen «Desideria» die Einführung der «Sittengerichte», welche zvvar da 

und dort schon bestünden, aber nie «autorisiert» (das heißt von der Obrigkeit an

erkannt) worden seien. Als Mitglieder 111ögen Pfarrer, \veltliche ßea111te des Ortes 

und Kirchenpfleger an1tieren. Ihre Aufgabe sei die Aufsicht über die Dorfsitten, 

das häusliche Leben, Schlichtung von Ehezwisten, Kinderzucht und Schule, « über

haupt das Decorun1 bei Tag und Nacht», also die Sittenpolizei ganz allge111ein. Kon1-

petenzen seien Vorladung, Korrektion, Weiterleitung an die zivilen Behörden bei 

Unverbesserlichkeit, aber keine ßußengewalt. 

Auf eine Anregung Dekan Wasers nan1ens seines Kapitels befaßte sich der Pari

tätische Kirchenrat an1 9. 7. I 805105 erstn1als 111it diesen1 Proble111. Er stellte fest, daß 

zur gesetzgeberischen Abrundung der Befugnisse der Geistlichen, zur V ern1eidung 

von Kollisionen und Unge\vißheit auch eine Bestin1n1ung über die Kirchenstill

stände gehöre. Die Grundlage der folgenden Beratungen bildete ein Gesetzes

entwurf von Pfarrer Benker, der an1 3 I. 10 der Regierung unterbreitet wurde.1°6 

Der Kirchenrat un1schrieb dabei den Zweck der Sittengerichte derart: Die Re-

10
' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30043, § 877. 

103 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30044, § 1395. 
10

·
1 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz.XI. 262. a. I. 

105 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 2,. 
106 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 4j, 51, 55 - Verhandlungen. 

Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. I. 
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gicrung 111 ussc dringende Vorkehrungen gegen die seit der R.cvolution ständig 
wachsende Sittenverderbnis treffen zur Wahrung der «Ordnung und Ehrbarkeit», 

da ein solcher « trauriger Einflnß auf lzä11sliches und dadurch auf Bii1gergliick und 
St1111ts1l'ol1/ » sclr,vcre Folgen haben könnte (Unterstreichungen ans den1 Brief)! -

T)ic Grundlage des Staates ist also nicht bloß die R.cligion und Sittlichkeit, sondern 

das auf ihr beruhende häusliche Glück, das hcißt der christliche Friede in der Fa1ni

lie, dc111 Kcin1 jeder Gc111cinschaft. 

Die Ko111111ission des Innern ging forn1cll von staatsrechtlichen Erwägungen 

aus und betrachtete als eigentlichen Grund für eine solche Organisation den Erlaß 

eines Sabbat- und Sittcnn1andatcs, ,vcil es zur Bestrafung von V crfchlungen gegen 
dieses Mandat eine Behörde brauche. Die von der Kon1111ission des Innern vor

geschlagenen Änderungen genehn1igte der Kleine Rat a111 r 4. 3. r 807 ;107 das ganze 
Gesetz fand a111 12.5.1807108 die Gench1nigung des Großen Rates. 

Jede Kirchgc111einde und Filiale des Kantons erhält einen eigenen Kirchenstill

stand, selbstverständlich nach Konfessionen getrennt (§ I). Er besteht aus nünde

stcns drei bis höchstens I 5 Beisitzern (2). Dazu gehören von A1nts wegen Distrikts

präsidcnt, Friedensrichter, Gc111eindean1111ann und Gen1eindcräte; die übrigen wählt 

die V ersan11nlung aller Hausväter der Kirchgen1cinde, doch nicht zugleich Vater 

und Sohn, Brüder oder Schwäger (4). Wenn die Kirchgen1einde 111ehrcre Ge-

111cinden u111faßt, n1uß i111 Kirchenstillstand mindestens pro Ge111einde ein Ver

treter vorhanden sein (5 ). Den Vorsitz führt der Pfarrer, und erst ,venn kein ande

rer Geistlicher vorhanden ist, der erste \veltliche Beisitzer (3). Die An1tsdauer be

trägt drei Jahre 111it Wiederwählbarkeit. Jene, die von An1ts wegen Mitglieder sind, 
bleiben solange i111 Kirchenstillstand wie Ün öffentlichen An1t (6). Entsprechend 

den1 Zweck der Behörde werden für die Wahl folgende Eigenschaften erfordert ( 7): 

r. Musterhafter öffentlicher und häuslicher Lebenswandel ohne irgendwelchen Vorwurf. 

2. Gesetztes Alter. 

3. Eifriger Einsatz für Sittlichkeit und Religiosität. 

4. Verheiratet oder ehrbarer Witwenstand; ein Lediger 1nuß vierzig Jahre alt sein. 

5. Wohlstand, daniit einer nicht aus Geldsorgen parteiisch ist! 

6. Bürgerliches Gewerbe. Alle jene, die eine «Tavern- oder Zapfenwirtschaft» betreiben, sind 
ausgeschlossen, außer wenn sie eines der genannten weltlichen Ämter bekleiden. 

Die Schullehrer können nicht Mitglieder des Kirchenstillstandes werden, da 

sie selber unter seiner Aufsicht stehen (7). Sie werden sogar von ihn1 gewählt, 

107 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30010, § 571. Rapport in den Akten. 
108 Tb!. 6. B., S. 97ff. - cf. Hagen, Monatsrosen, S. 351 ff. 
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,venn \Veniger als fünf Stillst:inder vorhanden sind, unter Zuzug der «einsichts

vollsten» Hausväter. - I)er Stillstand kann auch Vorschläge an Schulinspektoren 

und Schulrat 1nachen (2 I). 
Der Z\veck des Kirchenstillstandes, bereits in der Einleitung zun1 Gesetz fest

gehalten - « Beförderung guter Sittlichkeit und !Zeligiosität, dein 13edürfnis unserer 
Zeit ge111äß» - findet seinen Niederschlag noch111als un1fassend iin Handgelübde 

das der Stillständer den1 Pfarrer ablegen 111uß; davon sind aus begreiflichen Grün

den die bereits vereidigten politischen ßea111ten ausgenon1n1en (9): 

« Ihr sollet 1nittclst Handtreue geloben: l)aß ihr euch \vollet 111it den als Kirchenstillständer 
aufhabenden Pflichten genau bekannt n1achen; diese nach beste111 Wissen und Gc\vissen pünkt
lich erfüllen - n1ithin niit aller Sorgfalt und Treue darauf sehen, daß Religiosit,it, Sittlichkeit, 
Ruhe, ()rdnung, Zufriedenheit, Tugend und christliche Duldung in eurer Gen1eindc irnn1er 
1nehr ausgebreitet, den1 Laster gesteuert, und das Gute befördert werden-, aus Menschenfurcht 
oder Menschengefälligkeit nien1and schonen, sondern unparteiisch, niithin nicht aus Abneigung, 
Feindschaft oder Rache, dein Vorsitzer alles anzeigen und nach eurer eigenen besten Über
zeugung darüber urteilen \vollct, \Vie ihr solches in cuern1 Leben vor eurer ()brigkeit und an 
jene1n großcn Tag der Rechenschaft vor Gott \Verdet verant\vorten können.» 

Der Text dieses Gelübdes ist sehr interessant: I)ie Verant,vortung vor Gott 

und der Obrigkeit fallen zusan1111en ! Auf diese enge Verbindung von Staat und 
Glauben ,veisen auch l{eihenfolge und Wahl der Substantive der Zweckbestii11-

111ung hin; inan erkennt dabei deutlich den Einfluß der aufgeklärten Orthodoxie: 

An oberster Stelle steht die Förderung des c;laubens selber, eng da1nit verbunden 

\Verden aus de111 Kreis aufklärerischer und hun1anistischer Ideale Sittlichkeit (an 

Z\veiter Stelle) und Tugend (an z,veitletzter), zwischen drin weisen l{uhe, Ord

nung und Zufriedenheit auf das große Interesse des Staa(es an seiner quasi theo

logischen Untern1auerung, wobei die ersten beiden Begriffe 111ehr die äußere 

Polizeigewalt betreffen, der letzte aber an das innere Wesen der Einzelperson, an 

ihren Seelen- und Gen1ütszustand appelliert; christliche Duldung ,vuchs aus de111 

Bedürfnis des paritätischen Kantons heraus (cf. Kap. I). 
Die Aufgaben des Stillstandes u111fassen also (10): 

I. Vorgehen gegen die «öffentlich sich äußernde Unsittlichkeit», die von der welt-

lichen Behörde nicht geahndet \Vird. 

2. Erziehung der Jugend. 

3. Anne und Kranke. 

4. Ordnung in1 Gottesdienst, zweckn1äßige Feier der Sonn- und Festtage. 
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In § T T \Verden nun die Aufgaben ausführlich u111schrieben; dieser \virklich 

\Veitsch\veifige Katalog entspricht vollko111111en den Sitten111andaten US\V. Zürichs 

vor 1798; die alte strenge Orthodoxie niit ihren1 Puritanis1nus feiert einen Triu111ph, 

ein be111erkens,vc-rter Gegensatz zu der aufgekLirten, fortschrittlichen, « unitari
schen» Haltung der llegierung. Es ,vürde zu weit führen, diesen Aufgabenkreis itn 

einzelnen darzustellen, ich beschränke 111ich hier auf eine kurze Zusa111111enfassung. 

J)ic I<.irchenstillst,inder über\vachen das Verhalten der Eltern, Pflegcltern US\V. gegenüber 
ihren Kindern und Miindeln, jenes der Kinder us,v. gegenüber ihren Eltern und ()bcrn, die 
Ehen (Streitsucht, Zer\vürfnisse, eigenrnächtige Trennung, besonders auch Geschiedene), 
S,iufer, Spieler, Müßiggänger, Nachtschwänner, Anne und Kranke, die Mangel leiden, die 
Sonntagsheiligung, das llenehrnen in der Kirche (Kleidung), Wirts- und Schenkh,iuser, Kun
kelstuben. Sie gehen vor gegen Gottesver,ichter und Religionsspötter (Einfluß auf die Jugend), 
gegen Hetzer, ,velche die Eintracht beider Religionen stören, und gegen Personen 111it lieder
lichern, unzüchtigern Lcbens,vandcl (Kinder ohne V,iter, die der Gc1neinde zur Last fallen!). 
Besonders er\vähnt ,vird auch das Auslaufen in frc1nde Kirchen; die katholischen Kirchcnstill
st:inde werden überdies angewiesen, darauf zu achten, daß die von1 Bischof abgeschafften Fest
tage nicht gefeiert werden und die erlaubten Bittgänge in erbauender Ruhe und ()rdnung vor 
sich gehen - eine oflcnsichtliche Unterstützung Wesscnbergischer Refonnen (cf. Kap. 4, II). 

l)a111it diese Aufsicht un1 so \virksa111er werde und zur Erleichterung der Auf

gabe des einzelnen Kirchenstillständers n1ögen sie ihre Geschäfte untereinander 

aufteilen, in de111 zu111 Beispiel einer an1 Sonntag die Aufsicht beitn Gottesdienst 

führt, ein anderer die Schulen besucht us\v. Zude111 ist jeder «vennöge seines A1ntes 

bestellter Sittenaufseher in seiner Ge111einde» (13) und da111it persönlich und aus 
eigener Initiative dazu angehalten, allen1 « auf die Spur zu kon1n1en » (Ir), was 

gegen Sitte und Ordnung in der Gen1einde verstößt. Betont wird auch die An

zeigepflicht des Stillstandes an höhere, vor allein richterliche Behörden. - Der 

Text erinnert beinahe an die befohlenen Schnüffeleien in 111odernen Diktaturen 

(Block,vart!). - Seinen1 Aufgabenkreis entsprechend sind die Vorgesetzten des 

Kirchenstillstandes Kirchenrat, Matritnonialbehörde und Schulrat. Doch sind 

Suspension und Entsetzung nur den1 Kirchenrat vorbehalten (24), der die Ein

wände gegen die Wahl eines Kirchenstillständers und Anträge des I{irchenstill

standes selber auf Absetzung usw. eines Mitgliedes \vegen ärgerlicher Lebensweise 

oder Untauglichkeit beurteilt (8). 

l)ic Stufen der « Straf» kon1petenzen des I<.irchenstillstandcs sind folgende: 

I. Warnung und Mahnung durch ein einzelnes Mitglied (13). 

2. Belehrung und Zuspruch durch den Vorsitzenden itn 13eiscin von ein oder z,vci Kirchen
stillst:indern ( r4). 
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3. Zuspruch vor versann11clte111 Kirchenstillstand - dann Anzeige bei der höhern Polizei
behörde (r5). 

Nien1and kann sich der Wirksa111keit des Kirchenstillstandes entziehen, jeder Vorgeladene 
n1uß sich persönlich stellen (16, 30). l)ie v:cltlichen Dea111tcn, besonders der Friedensrichter, 
der Säu111ige zur Stellung anhalten 111uß (17), haben die Pflicht, das Ansehen des Stillstandes 
nach Kräften zu schützen (32). l)ie Glaubwürdigkeit ist Ü11111er auf Seiten des Kirchenstill
standes (23). - Er versucht auch Streitigkeiten über Kirchensüihle gütlich beizulegen (20). -
])er Stillstand versannnclt sich 111indestens einn1al pro Monat iin Pfarrhaus oder der l(irche, 
auch wenn der Vorsitzende keine Geschäfte wciß; in diesen1 Fall bespricht er einfach die sitt
lichen Zustände der Ge111eindc ge1näß dein ausführlichen Aufgabenkreis. l)ie Sitzungen finden 
bei geschlossenen Türen statt, außer nach den1 Urteil einer höhcrn Instanz, \velches einen 
Zuspruch des Kirchenstillstandes bei offenen Türen anordnet. l)ie Mitglieder haben die 
Schweigepflicht (25-28). l)er Pfarrer besorgt das Protokoll und die Korrespondenz; diese n1uß 
aber durch einen von1 ganzen Stillstand bezeichneten Dcisitzer 111ituntcrschricben \Vcrden (29). 

Was eine Entsch:idigung der Mitglieder anbctrifli:, bcstir111nt das Gesetz (3 l): «Wenn der 
Kirchenstillständer die zu scinc1n A1nt erforderlichen Eigenschaften besitzt, so werden diese 
schon, ohne Rücksicht auf zeitliche Dclohnung, seinen Eifer beleben. l)ie Liebe Gottes und die 
Liebe des N,ichsten \Vird ihn dazu dringen, und er ,vird alle seine Mühe und Arbeit als ein dieser 
heiligen Liebe schuldiges Opfer betrachten. Er erhält deswegen ,veder für das Beiwohnen bei 
den Sitzungen noch für die anzu,vendende Aufsicht einige Belohnung.» Einzig der Weibel, 
wenn in1111er n1öglich zugleich der Mes1ner (12), erhält für die Vorladungen eine geringe Zita
tionsgebühr (33); Schrcib111aterialien gehen aufl(osten des Kirchenfonds (34). - l)ie Regierung 
hielt wohl dafür, daß die Stillständer schon durch ihre übrigen Ä111ter genug entschädigt 
würden. 

Durch seine personelle Zusa1111nensetzung, die alle I--Ionoratioren der Gen1ein
den un1faßte, und seine Aufgabe - Sittenpolizei, Schule, Annenwesen - erhielt der 
Stillstand den Charakter einer halb geistlichen, halb staatlichen Behörde 1nit gro
ßen Einflußn1öglichkeiten. Die Bindung von Schule und Arn1enfürsorge an die 
konfessionelle Adniinistration fand hier eine \veitere gesetzliche Verankerung, 
\velche für diesen Zeitraun1 ün Verwaltungsgesetz über die Kirchen- und andere 

Güter abgeschlossen wurde (cf. nächstes Kapitel). - Die Änderungen der Regie
rung an1 Entwurf des Kirchenrates betrafen folgende Punkte: 

r. Der Entwurf nannte unter den Mitgliedern die Ge1neinderäte nicht. l)ie Regierung nahn1 
sie jedoch darin auf, da ihnen laut Gesetz über die Organisation der Behörden (§ 3 r) die 
Wahl der Schullehrer zustand, welche Aufgabe jetzt durch die Stillstände übernom111en 
wurde. Zude111 wollte der Kleine Rat eine kirchliche Aufsicht über die kantonalen Bc
ainten vern1eiden und n1achte sie daher zu ex-officio-Mitgliedern des Stillstandes. 

2. Vom Handgelübde an den Pfarrer wurden iin Gegensatz zurn Entwurf, der keine Aus
nalune kannte, alle jene befreit, welche schon « von Anlts wegen hochobrigkeitlich in Eid 
und Pflicht» gcnonunen worden seien, also alle weltlichen Bea1nten; sie sollten nicht in 
Abhängigkeit zun1 Pfarrer geraten. 
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3. !)er Entwurf wies den Kirchcnstillständcn auch die Verwaltung der Kirchen-, Schul- und 
Annenfonds zu. l)ie Regierung lehnte dies ab (cf. nächstes Kap.). Es blieb einzig die An
zeigepflicht, wonach der Stillstand ungetreue und unordentliche V er\valtung und V er
\Vcndung dieser Güter \veitcnnclden 111ußte. 

4. Statt «Gericht,, ,vie i111 Entwurf,vurdc Kirchenstillstand gesetzt. l)er kirchliche Charakter 
der Behörde soll unterstrichen \Verden - sie hat keine I(on1pctenz als Gericht. Gerade dies 
,vurde iin ersten Ent,vurf, den der Kirchenrat vor seiner Eingabe beriet, stark in den 
Vordergrund geschoben, inden1 neben dein Präsidenten des Bezirksgerichts ( = Distrikts
pr,isidenten) auch die Bezirksrichter Aufi1ah1ne in dieses Grentiun1 finden sollten, das so 
eine Art l)orfgericht geworden wäre. (l111 genannten Vorentwurf waren auch die Ge-
1neinderäte Kirchenstillständer, was der Kirchenrat dann aber \Vieder ablehnte.) - Als 
Strafart ,vurde sogar die Züchtigung 1nit der Rute genannt ( !) und bei der Glaubwürdig
keit stand in1 Ent,vurf der Zusatz, der Stillstand « könne daher zu keiner Beweisführung 
aufgefordert ,verden "· 

In einer V ollziehungsverordnung vo111 I 6.9. r 807109 bestin1111te die Regierung 
als Wahltag für die Kirchenstillstände den 25.10. Unter den1 Vorsitz des Pfarrers 
hatten daran alle ans:ißigen und das Aktivbürgerrecht ausübenden Hausväter einer 
Konfession teilzunehn1en und nüt offene1n Handrnehr über die Anzahl der Kir
chenstillständer und die Wahlvorschläge abzustin1n1en. Trotz den1 Fehlen einer 

Entschädigung durfte die erstn1alige Wahl nicht ausgeschlagen werden. Das Proto
koll führte der Pfarrer und n1ußte es von den beiden Stin1n1enzählern ( = den beiden 
höchsten ,veltlichen Bea1nten) nütunterzeichnet den1 Kirchenrat seiner Konfession 
einsenden; der gleiche Modus galt für Ergänzungs- und Erneuerungswahlen. Der 
Kleine R.at behielt sich das Bestätigungsrecht vor und bestin1111te den 1. 12. als er
sten Sitzungstag des neuen Stillstandes. - Auf Grund einer Anfrage des Evangeli
schen Kirchenrates faßte die Regierung am 28. I I. I 807110 noch einige erläuternde 

Beschlüsse zun1 Stillstandgesetz: 

1. Jede Kirch- und Filialgen1einde hat zwar einen eigenen Kirchenstillstand; doch 
können sich die Pfarrgenossen zweier solcher Ge111einden zur Wahl eines ein

zigen Stillstandes zusanunenschließen. 

2. Die Pfarrer sind nicht in die Zahl der Mitglieder eingeschlossen. 

3. Zwei Brüder, zwei Schwäger, sogar Vater und Sohn können in1 gleichen Still
stand bleiben, wenn sie von Arnts wegen dazu gehören, sonst nicht. 

4. Das gleiche gilt für die Wahleigenschaften. Bearnte fallen ebenfalls nicht dar
unter, obwohl der Kirchenrat sehr darauf drang. Sie könnten eben nur durch 

1°' Tbl.6. ll., S. 135ff. 
110 STA.TC. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001 r, § 2565. 

Missivcn des Kleinen R.itcs, Nr. 32 I IO, § 1298. 



einen Bcschluß von der Wahl ausgeschlossen \\'Crden, \Vas sicher« unangeneh111e 
Folgen» hiitte. - Punkt 3 bezeugt die Unn1iiglichkeit, für alle die neuen Äniter 

genügend Miinncr zu finden, sie rekrutierten sich daher aus den gleichen geho

benen Schichten der l)orEchaften. - Punkt 4 \veist auf das er\vachte Sclbst

bcvvußtscin der l)orfpolitikcr hin, clic sich aus keiner Behörde ausschließcn 

lassen \vollten. 

5. l)ie R.egicrung erv.'artet vo111 Kirchenrat Bericht über die Wahlen, \\'Clln sä111t

lichc Stillständc sich konstituiert haben. 

6. Dan1it jeder« Sittenrichter» ein Exc111plar des Gesetzes und des Sabbat111andates 

habe, ,vircl der ])ruck derselben be\villigt. 

In der gleichen Sitzung stii11111te die H.cgierung auch einc111 Antrag Sulzbergers 

zu ( 17.1I.1807 ), der die Vereinigung der thurgauischcn und zürcherischen Teile 

der evangelischen Gc111einde Gachnang zur Wahl des Kirchenstillstandes befür

\Vortete; diesen1 Antrag habe auch bereits der Bezirksstatthalter von Winterthur 

zugcstin1111t. Die Beisitzer aus beiden Kantonen sollten in allen Fällen gleiches 
Sti1111nrccht haben. l)as V crhältnis der Vertretung beider Teile 111öge die Kirch

gc1ncindc Gachnang selber bcstin11ncn. Zugleich erhielt der Kirchenrat die Voll-
1nacht, in ähnlichen Fällen den betreffenden außerkantonalcn Behörden das Ge

setz über den Kirchenstillstand und das Sabbat- und Sittcn1nandat offiziell zur 

Kenntnis zu bringen. - Auch der Zutritt sanktgallischcr Gc111eindcangehöriger 

\Vurdc von der Regierung gestattet, zun1 Beispiel in Fischingcn (2 r. 1 o. 1 807) .111 

Der Staat nahn1 hier einen Einbruch in das territoriale Prinzip in Kauf, \vcil die 

Tätigkeit des Stillstandes nur dann ihre volle Wirksa1nkeit erreichen konnte, vvenn 

sie sich auf die ganze Kirchgc111cindc, also auch auf außerkantonale Teile erstreckte, 

die de111zufolge \vahl- und vertretungsberechtigt vvaren. 

l)er Kirchenstillstand \vurde direkt zun1 Ausdruck der Selbständigkeit einer Pfarrge1neinde. 
Kurzdorf,' 12 wo Sulzberger Pfarrer war und es \vohl auch 111it seiner Stellung als Antistes nicht 
vereinbar fand, keinen eigenen Stillstand zu besitzen, erhielt ebenfalls ein Sittengericht. 
Frauenfeld 1nußte nachgeben; die Kirchge1neindeversan1111lung fand unter den1 Vorsitz des 
Antistes selber statt. 

----------

111 STA.TG. Protokoll des Kkincn lbtcs, Nr. 30011, § 22.p. 
112 STA.TG. Kirchenakten, Evangd. Pfründen, Fasz. XI. 272. ), unter Frauenfeld, Sulzbcrgcr an Regierung 

17.12.1807. 

A.E.KH. Protokoll des Evangd. Kirchenrates I, S. 200 (2.12.1807). 
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II 

Als Dekan W aser a1n 3 0.4. T 804113 seine Wahl der l\cgicrung anzeigte, forderte 
er die Wiedereinführung der zürcherischen Sabbat- und Sitten1nandate, inden1 er 
auf verschiedene Mißstände hinvvies, die eine dringende Abhilfe verlangten (zun1 
Beispiel statt Besuch der I(inderlehre Spiel und Tanz in den Schenken). Auf An
regung Hofers, der Geldstrafen vorschlug, nahn1 der Paritätische I(irchenrat schon 
in seiner ersten Sitzung dieses Then1a anf.114 Jene Ko111111ission, die inan nüt der 
Bearbeitung der paritätischen Matriinonial- und Paternitätsgegenstände beauf
tragt hatte, sollte auch den Entvvurf über eine Polizeiordnung a1n Sonntag usw. 
ausarbeiten. Dieser wurde a1n 25 .2. I 806115 beraten und dann der l~egierung vor
gelegt, welche a1n 30.9. T 80711 n - also nach Erlaß des Kirchenstillstandsgesetzes 
- ein Sabbat- und Sittentnandat erließ. 

l)as l)ekret fordert vor allein streng eine würdige und genaue Beobachtung des Sonntags 
und der Feiertage, in1 besondcrn den Kirchenbesuch, wo inan nüt anständiger Kleidung zu 
erscheinen habe. l)en Fehlbaren droht es 1nit Anzeige an den Kirchenstillstand, bei Wieder
holung und in wichtigen Fällen an den Kirchenrat. Die « Höhern und Vorgesetzten» 1nögcn in 
allen1 ein gutes Beispiel geben. Nur der fleißige Besuch des Gottesdienstes bringe es zustande, 
daß «jene Feier wirklich ihren hohen Zweck erreiche und in allen Herzen fruchtbare Vorsätze 
und E1npfindungen wecke, und danüt durch die öffentliche Verkündigung der wohltätigen 
Lehren der Religion christliche Tugend und tröstlicher Glaube allgc1nein befördert werden 
n1öge» (r ). 

Während des Gottesdienstes sind alle Läden und Wirtshäuser zu schließen, diese an hohen 
Festtagen ganz; Straßenlänn ist n1öglichst zu vermeiden, und die Bean1tcn sollen außer bei ganz 
dringlichen Fällen keine Audienzen geben. Während des ganzen Tages sind verboten: Hausie
ren, Arbeit, Jagd und öffentliche Vergnügen wie Tanzanlässe usw. Ganz allge1nein untersagt 
sind Spielen 1nit hohen Einsätzen, Fluchen und Schwören, rcligionswidrigc Reden und Spöt
tereien, Schn1ähschriften, Schlägereien und Nachtbubenstücke. Dispens für Notarbeit a1n 
Sonntag erteilt der Gen1eindea1nn1ann in1 Einverständnis n1it dein Pfarrer, zu1n Beispiel für 
Heuen. «Anständige» V ergni.igen sind am Abend gestattet, 1nit Polizeistunde un1 ro.oo ! Ver
fehlungen ahndet der Kirchenstillstand oder der Friedensrichter, sie gelangen dann an das 
])istriktsgericht. I)ie Bußen - 1neist 2 fl. - fallen zur Hälfte an den Stillstand zu wohltätigen 
Zwecken, zur Hälfte an die Ge111eindekasse. - Zun1 Schluß appelliert das Dekret an die Gut
willigkeit und Einsicht der Bürger als Christen: Es gehe ja un1 ihr eigenes W oh! und un1 das 
Glück ihrer Fanülien. Den nüt der Vollziehung dieser Verordnung beauftragten Behörden 
wird strenge Wachsa111keit und unparteiische Bestrafung der Fehlbaren e1npfohlen. Das 
Dekret soll erstmals an1 r6. r r. r 807, dann jedes Jahr an1 ersten Maisonntag von der l{anzcl 
verlesen werden 1nit einer eindrücklichen Predigt. 

113 STA.TG. Kirchenakten. Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 267, 269. 271. 
u,, ST A.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. ro f. 
u 5 STA.TG. Kirchenakten. Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 32f. 
116 Tb!. 6. B., S. 139ff. 

7 



A111 7. T o. 1807 117 teilte die R.egierung der Curie das Sitten111andat, das Gesetz 

über die Kirchenstillstände und die Vollziehungsverordnung 111it. Sie nah111 111it 

großer Genugtuung davon Kenntnis und erließ eine entsprechende Weisung an 

die katholischen Pfarrän1tcr (29. 10. I 807). 118 W csscnbcrg hatte auf Wunsch Sulz

bergers seine (;cdanken über die Einführung der Stillstiindc dein Paritätischen 

I{irchcnrat schon vor der Eingabe an die R.cgicrung dargelegt und ih111 dabei auch 

die Sittengerichtsordnung für die katholischen badischen Lande zu111 Studiu111 ein

gesandt, ,vofür der Kirchenrat ih1n dankte (Son1111er 1806) .119 

An1 27.2. I 809120 beschloß der Evangelische Kirchenrat eine U infrage unter den 

Pfarrern über Handhabung und Durchführung des Sabbat- und Sittenn1andatcs; 

auf seine Anregung tat dies auch der Katholische Kirchenrat (24.4.1809 ).121 Mit 

den1 Ergebnis bcfaßte sich schließlich der Paritätische Kirchenrat (Frültjahr 1810 ). 

Die Katholiken verlangten vor allen1 ein Tanzverbot für alle Sonn- und Festtage 

außer an jenen Tagen, die gewöhnlich den Lustbarkeiten gewidn1et seien, zun1 

Beispiel Kirchweih. Die Evangelischen forderten, der Wirtshausbesuch dürfe 

nicht vor den1 zurückgelegten I 8. Altersjahr gestattet ,verden, Sonntagsarbeit sei 

wirklich nur n1it Vorwissen des Pf.1rrers zu erlauben und das Sitten111andat sei 

jeden dritten Sonntag iin Jahr zu verlesen (also vor der Fasnacht !).122 - Man nahn1 

es 111it der Durchführung des Mandates allen1 Anschein nach nicht überall so 

genau - vielleicht eine Folge seiner gcnüschtcn ,veltlich-geistlichcn Aufsichts

funktion (cf. unten). Eine neue Verfügung oder eine Ergänzung des Mandates 

finden wir keine, obwohl die R.egierung ihre Aufgabe in dieser Hinsicht ernst 

nahn1.123 

Das wichtigste Ergebnis der Un1frage unter den Pfarrern war ein Abänderungs

antrag des Paritätischen Kirchenrates zur Organisation der Stillständc in1 Hinblick 

darauf, daß iin Herbst ihre erste A1ntsdauer zu Ende ging, ebenfalls eine Anregung 

der evangelischen Kan11ncr (ro.4.1810).124 Viele Ge1neinden hätten 111it Nach-

117 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32110, § 11I6. 
118 ST A. TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. r. 

B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Fasz. Dekanat Frauenfeld-Stcckborn. 
II!i B.A.Sol. Akten Fürstbistun1 Konstanz, Fasz. Thurgau Regierung. 

STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates. S. 43. 
120 A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates I, S. 247. 
'" A.K.KR. Protokoll des Kathol. Kirchenrates 1806-1810, § 57. 
122 STA.TG Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 173f. (13.7.1810). 

A.E.KR. Protokoll des EvangeL Kirchenrates I, S. 352 (11.7.1810). 
123 Am 17.2.1810 wurde zun1 Beispiel den Bischofszellern auf Klagen Dekan Hafers verboten, während den Mas

keraden (<Religiosen beiderlei Geschlechtes>> darzustellen - Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32 I I 5, § 18 r. Auch 
gegen die Unsitte, Kinder bei der Begattung von Vieh zuschauen zu lassen, ging man vor (durch die Kirchcn
stillständc) - Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020, § 22 und Missivcn, Nr. 32n9, § 12 (7.1.1812 -Brief an 
Antistes und Kommissarius). 

12 -t STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. I, Parit. Kirchenrat an Regierung. 
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druck gcfc)rdcrt, es 111ögc nicht der gesan1te Gcn1einderat von A111ts \vegen Mit
glied des Kirchenstillstandes sein, «\veil unter denselben doch sehr viele seien, deren 
Ii11111oralit:it dcn1 Sittengericht Achtung und Zutrauen raube und deren Einsichten 
so \Vcnig als ökononiischc Solidität geeignet sei, tun ihnen nüt Zuversicht die Ver
\valtung der Fonds zu überlassen» (cf. nächstes Kapitel)! Dieses Urteil über die Ge-
111einderäte stellt den Ortsbehörden nicht gerade ein gutes Zeugnis aus; denn in 
die seit der Helvetik iin Thurgau erst111als durchgreifend eingerichtete staatliche 
Adnünistration gelangten 111angels andern Personals eben auch Leute, die kaun1 
ein Minin1un1 an politischer R.eifc besaßen und deren Unbildung de111 Stillstand 
kau111 zur Zierde gereichte. Auch aus eine1n andern Grunde ist die Anin1osität 
gegen die Gen1eindcräte leicht zu begreifen: Es kan1en zu viele groß1nauligc « Dorf
politiker» in diese Än1ter, die den Stillstand zun1 Schauplatz von Parteihader herab
\Vürdigten, vvorunter seine Unabhängigkeit und seine Unparteilichkeit litt. Über
haupt vvar seine Stellung als Kontrollorgan nicht leicht bei seiner gen1ischten Zu
san11nensetzung und Aufgabe. Man \vollte sich gewissennaßen von1 tagespoliti
schen Ballast befreien, un1 so auch den Gen1eindegewaltigcn gegenübertreten 
oder den eigenen Aufgabenkreis (Annenwesen, Schule, Sittenpolizei) zun1 niin
desten unabhängiger verwalten zu können. 

In Anlehnung an seinen ursprünglichen Antrag wünschte der Kirchenrat, daß 
nur l)istriktspräsident, Friedensrichter und Ge111eindea111111ann (statt des letzteren 
eventuell sein Statthalter oder das älteste Mitglied des Ge111einderates) von An1ts 
\vegen Mitglied des Stillstandes sein sollten. Doch 111öge 111an ein solches Gesetz 
erst auf die nächsten Gen1cinderatswahlen hin in Kraft setzen, «daniit dann nie
n1and beleidigt würdc».125 Die Regierung verlängerte darauf an1 12.2.1811126 die 
bereits abgelaufene A111tszeit der Kirchenstillständc; ihren Abänderungsantrag 
genehniigte der Große R.at an1 7.5.1811.127 Denn in diesen1 Mai f.,nden die Neu
\vahlen statt. Zu den von1 Kirchenrat genannten ständigen «an1tlichen» Mitglie
dern des Kirchenstillstandes - Distriktspräsident, Friedensrichter und Ge1neinde
an1111ann - trat noch dessen Statthalter; als Ersatz \Var ge1näß den1 Vorschlag das 
älteste Mitglied des Gen1einderates vorgesehen. - Von nun an war der Stillstand 
iin übrigen direkt den1 Kirchenrat unterstellt, n1ußte aber nach wie vor auch die 
Weisungen des Schulrates und der Matrin1onialbehörden ausführen. - Suspension 
und Entsetzung eines Mitgliedes n1ußte der betreffende Kirchenrat in Zukunft der 

Regierung zur Entscheidung vorlegen. 

125 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates. S. 153 (30.3.18ro). 
126 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30018, § 317. 
)'>; 1"bl B S - · 9- ., · 94-
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In einer andern Sache erreichten die Kirchenr,ite nicht viel trotz verschiedenen Eingaben 
an die Regierung (1805, 1807, 1809, 1810), 128 nä111lich in der zeitlichen Verlegung der sonn
t:iglichen Waffenübungen. l)as letzte Gesuch - vo111 Paritätischen Kirchenrat a111 10-4.181 o 1 " 

eingesandt - verlangte die Ansetzung der sonntäglichen Übungen auf vier Uhr nachniittags 
und besch,verte sich, daß ,vährend des Gottesdienstes exerziert und vor der Kirche zusan1n1en
getro111111clt ,vürde, daß die Kinder de111 Militär nachliefen statt in die Kinderlehre zu kc)l11-
n1en; Entschuldigungen 1nit Kirchenbesuch würden kaun1 angenon1n1en, und die jungen Leute 
säßen schon a111 frühen Nachnüttag nach den Übungen in den Wirtshäusern. Zahlreiche 
!<.lagen seien von vielen Hausvätern eingegangen, welche kau111 der Meinung des Kreis
kon1111andanten von Streng wären, das Militär sei «die trefflichste Schule der Sittlichkeit» 
(zitiert aus einen1 Brief an den Kirchenrat). Z,var sei es gut, ,venn die jungen Leute « Sub
ordination iin l)ienste» lernen, doch sollte dabei nicht der Gottesdienst, der ,vichtiger als das 
Exerzieren sei, leiden; denn dies treffe auch die Unterordnung unter die Obrigkeit, Lehrer und 
Eltern, wonüt «eine Hauptsäule a111 Gebäude der gesellschaftlichen Wohlfahrt sinken» ,viirde. 
!)er Staat n1öge 1nehr Excrzienneister anstellen, die Moralität des Volkes sei dieses finanzielle 
Opfer sicher wert! - Abhilfe scheint nicht geschaffen ,vor den zu sein; denn die Synode von 
r 813 erhob noch cirunal die Forderung, das Exerzieren vor vier Uhr solle verboten werden. 

Mit dein Gesetz über die V cr,valtung der Kirchengüter erfuhren die Still
stände eigentlich eine Aus,vcitung ihrer Kon1pctcnzcn, da Pfleger und V CT\val
tungsrätc nach Möglichkeit aus ihrcn1 Kreise gcno111111en ,verdcn sollen (cf. näch
stes Kapitel). 

I 3. Kapitel 

Die Venualt1111g der Kirchen-, Schul- 1111d Ar111e11gütcr 

I 

Der Hclvctik war es nicht gelungen, ihre Verfügungen auf dcn1 Gebiet der 
V crwaltung der Kirchen-, Schul- und Arn1cngi.iter durchzusetzen. Gerade in1 
Thurgau blieben die alten Forn1en bestehen oder gerieten außer Übung, weil 111an 
nicht wußte, an was inan sich halten n1i.isse, so daß die Kirchenrechnungen an 
inanchen Orten während Jahren nicht inehr abgcnon1n1en wurden. Dies betraf 
besonders die katholischen Gen1einden, wo der Kollator usw. ja noch die n1aß
gcbcnde Stellung einnahin, von der neuen Ordnung aber in seinen Funktionen ge
hindert wurde. Evangelischerseits stand es besser, da die Gen1einden stark an 
der Verwaltung beteiligt waren und an ihrer Ordentlichkeit das größtc Interesse 
hatten.130 

128 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 99. 155. A.E.KR. Protokoll des Evangcl. Kirchen
rates I, S. 62f., 163. 

129 STA.TG. Kirchenakten, Missivcn des Parit. Kirchenrates, S. 48tf. 
130 cf. Dissertation K. Straub. 
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Seit I 803 regelte die R.egicrung die R.cchnungsabnahn1c und auch Pflcgcr,vah

len 111chn11als ad hoc und trat dabei an die Stelle der früheren feudalen Gc,valtcn. 

So licß sie die Rechnung I 805 in evangelisch Lustdorf, 1806 in paritätisch Müllhciin 

durch einen H.cgicrungsrat abnch1ncn. 1:n Für die Pflcger,vahl hatte evangelisch 

Burg-Eschenz seinen l)reiervorschlag statt an die Herrschaft Freudenfels an die 

Regierung zu richten ( r 804) - in evangelisch Lippcrswil leitete der Friedensrichter 

die Wahlversan1n1lung für diesen Posten ( I 805) - ebenso in paritätisch Hüttwilen 

( I 807), da das Kloster Ittingen, ,velchcs früher diese Pfleger einsetzte, seine« Sou

veränitätsrechte verloren habe» - und in 13ichclscc 1809, hier i111 Beisein der beiden 

Pf:,rrhcrrcn, ,vo die Ernennung früher dein Abt von Fischingcn zustand - er war 

,vie in den andern Fällen ebenfalls Patron der genannten Kirche. -An den Wahl

versan1111lungen nah111cn natürlich nur die an1 Kirchengut teilhabenden Hausväter 
tcil.132 

Schon früh erkannten die vcrant,vortlichcn Männer in kirchlichen und vvclt

lichcn Kreisen, daß hier in1 Sinne und in1 Interesse des neuen Staates eine einheit

liche Ordnung eingeführt werden 1nüssc. Und dieser konnte es keineswegs dulden, 

daß hier ein R.cst feudaler Gewalten erhalten blieb. Zuerst drehten sich die V er

handlungen eigentlich 1nchr un1 die Oberaufsicht über diese Güter, die direkte 

V cr,valtung nahn1 n1an erst später in Angriff Iin Kirchenratsentwurf vo111 März 

I 802 verlangte die Geistlichkeit, daß jene Aufsicht den1 zuständigen Kirchenrat 

zukon1n1c, dein allgc1ncincn also jene über die gen1einsan1en paritätischen Güter 

us,v. Ihnen soll auch die Prüfung und Ratifikation der Rechnung überlassen vver

dcn. Man wollte eine zweck,vidrige Verwendung der Güter verhindern - ,vic dies 

unter der willkürlichen und unkontrollierten Vcr,valtung der Kollatoren usw. 

vorkan1 - und für das Wiedererstarken der Fonds Sorge tragen, die unter der 

R.cvolution gelitten hatten. Die Ortspfarrer sollten daher überall unbedingt der 

R.cchnungsabnahn1e beiwohnen und verpflichtet sein, deren Resultat den1 Kir

chenrat cinzuberichten. Auch ,venn der Kollator das Recht habe, sich Rechnung 

stellen zu lassen, n1ögen Pfarrer und n1ehrere V crtreter der Gc1ncindevorstcher

schaft dicscn1 Akt beiwohnen; über diese Rechnungen kann die Vervvaltungs-

i:n Lustdorf: STA.TG. Protokoll des Kleinen Hatcs, Nr. 3007, § 3076 (28.11.1805). 
Müllheim: STA.TG. Protokoll des Kleinen Hatcs, Nr. 3008, § 436 (21.2.1806) (durch Regierungsrat l<ofsg). 

STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3009, § 2724 (27.11.1806) (durch Hegierungsrat Freyen
muth). 

"" Uurg-Eschenz: STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003. S. 340 (13.3.1804). 
Lippcrschwil: STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3007, § 1977 (7.8.1805). 
Hütt\vilcn: STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. 2, Antistes an Rcg:il'rung 14.12.1807. 
STA.TG. Missiven des Kleinen Fates, Nr. 32uo, § 1364 (18.12.1807). 
Uichclsee: STA.TG. Missiven des Kleinen Hatcs, Nr. 32u3, § 55 (10.1.1809). 
ST A.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XL 263. b. Wahlp1otokoll 5.1.1809 - Die Wahl fiel übrigens 
auf den Sohn des bisherigen Pflegers. 
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kan1n1er einen Generalrapport verlangen. - Auch iin letzten Projekt von1 Septe111-
ber 1804 hielt die Geistlichkeit an1 Beisitz der Pfarrer als a111 tliche Personen fest -
es ,var dies ja eine bereits von der Helvetik erlassene Bestin1111ung (cf. I. Teil, 
l{ap. 8, I). Auf die Anzeige des Pfarrers sollen die l{irchenräte Klagen über n1iß
bräuchliche Verwendung untersuchen, fehlbare zur Ordnung weisen oder die 
Angelegenheit in wichtigen und « besonders in strafbaren Fällen» der R.egierung 
übergeben können. 

Wie beün Kirchenratsgesetz schuf sich die Regierung auch hier zuerst die staats
rechtliche Grundlage für ihr weiteres Vorgehen. Bein1 Beschluß über die Attribute 
des Kleinen Rates (18.6.1803)133 beanspruchte sie in § 10 die Oberaufsicht über 
Kirchen-, Schul- und Armengüter. In § 7 des Gesetzes für den Paritätischen Kir
chenrat ,vurde dann die Forderung des letzten Planes der Geistlichkeit beinahe 
wörtlich überno111n1en, in1 Dekret für den Evangelischen von1 2.3.1805 bestätigt 
(§ 14) und in der provisorischen evangelischen Kirchenordnung 1806 weiter aus
geführt(§§ 106-119);134 diese Bestünn1ungen blieben auch 1809. 

Den1 Evangelischen Kirchenrat wird die Oberaufsicht über das ganze evangelische kirch
liche «Ökono111iewesen» anvertraut (106). Jede stiftungswidrige Verwendung oder Verteilung 
evangelischer Güter und Fonds ist verboten (107). Mindestens alle drei Jahre hat er eine Unter
suchung der Rechnungen vorzunehn1en (108); sie sollen für das Jahr l 806 auf Martinstag noch 
den bisher Berechtigten vorgelegt ,verden (109). In Zukunft wird die Rechnungsabnah111e alle 
Jahre stattfinden; die Art und W eise soll der Kirchenrat der Regierung innerhalb sechs Monaten 
vorschlagen ( l l o). I)ie Pfarrer werden als an1tliche Beisitzer alle Rechnungen 1nitunterzeichnen; 
ihre Meldepflicht und die Rechte des Kirchenrates bleiben die gleichen wie im Vorschlag der 
Geistlichkeit (111,112, 113). Erbstreitigkeiten, die Kirchengüter betreffen, soll der Kirchenrat 
der zuständigen Zivilbehörde überweisen, eventuell dem Evangelischen Kleinen Rat. In pres
santen Fällen kann der Antistes allein entscheiden (114 und 14). Streitigkeiten wegen Zehnten 
und Grundzinsen gehen an die Regierung (115). - Jeder Refonnierte, der in einer Kirchge-
111einde ein Haus besitzt oder als Ge111eindebürger dort wohnt, kann von den Kirchenvorstehern 
verpflichtet werden, sich in die Fonds usw. einzukaufen, wenn dies seine Vorfahren nicht schon 
getan haben oder bereits seit mehr als hundert Jahren als Kirchbürger gelten. Selbstverständlich 
kann sich auch einer aus eigenem Wunsch einkaufen; der Kirchenrat kann einen Einkauf sogar 
befehlen (116). 135 - Die kirchlichen Liegenschaften wie Gebäude, Friedhöfe, Äcker usw. und 
jene des Armengutes werden speziell erwähnt: Sie dürfen weder verkauft, vertauscht, verteilt 
usw. werden ohne Genehmigung des Kirchenrates, bei wichtigen Fällen des Evangelischen 
Kleinen Rates (117); für Schäden und Vernachlässigung solcher Güter sind die Nutznießer 
verantwortlich (118), also meist die Gen1einden. - Die damals noch geringen Schulgüter - in 
mancher Gen1einde gab es gar keine! - werden nicht genannt. 

133 Tb!. r. B., S. 207. 
134 Tb!. 5- B., S. 133 ff. 
135 Das Gesetz über die Bürgerrechtserteilung vom 27.1.1812. - Tbl. 9. B., S. 242ff. - forderte danm1 in Art. 4, 

daß ein Neubürger sich in das Kirch-, Bruderschafts-, Säckli-, Pfrund-, Armen- und Schulgut einkaufen müsse. 
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§ 1 19 \Vieclerholte ebenfalls eine \Vichtige Bestinnnung aus der Helvetik: Jeder 

Ge111einde ,vu rde zugesichert, « daß ihre Kirchen- und Annengüter ihr fort\vährend 

als Eigentun1 überlassen bleiben sollen>>! Dies bedeutete die Aufhebung aller jener 

R.echte, \velchc die Patrone US\V. i111 Laufe der Zeit aus ihrer Sonderstellung über 

solche Güter erlangt hatten. Für Klöster ,vie Fischingcn 111it seinen zahlreichen 

inkorporierten Pfründen, h:itte diese Forderung bei rigoroser Durchführung 

die Ilerausgabe ganzer kirchlicher Güterko1nplexe an die öffentliche V erwal

tung der Gc111einden erz,vungen, ohne irgendwelche Entschädigung! (cf dazu 

auch den Schluß des I{apitcls unter III). Aber gerade gegen diese Tendenz, die 

Kirchengüter ganz allge111ein als öffentliches Ge1neindegut zu behandeln, über 

das letztlich der Staat entscheidet, wehrte sich die katholische Geistlichkeit in 

ihre111 Me111orandu111 von1 12.5. 1804:136 Sie erhob die Forderung, daß kirch

liches Eigentu111 jeder R.cligionsgcsellschaft allein und ausschlicßlich gehöre. Der 

Klerus fürchtete eine Entfrc111dung des Kirchengutes für Schule und andere kul

turelle Z,vecke, vor allein der Klostergüter, den es den1 katholischen Volksteil zu 

erhalten galt. 

Auf das eigentliche Problc1n trat die Curie ein, als sie an1 3.5.18061:17 den Ka

tholischen Kirchenrat beauftragte, hierüber eine allgen1cinc Regelung iin Einver

ständnis 111it der Kantonsrcgicrung zu treffen, und für diese V crhandlungcn die 

nötigen Instruktionen gab. Hof er erhielt von1 Kirchenrat die Aufgabe, bei schick

lichcn1 Anlaß (!) Vorschläge gen1äß folgenden Grundsätzen vorzubringen: 

1. Kein Kirchengut darf verkauft oder vertauscht ,vcrdcn ohne Einwilligung der 

Regierung und des Ordinariates. 

2. Die Kirchcnladc, wo die Kapitalbriefe und Gelder in1111er zu verwahren sind, 

soll unter drcifachen1 Verschluß stehen: Einen Schlüssel hat der Pfarrer, die an

dern beiden zwei Kirchenpfleger. 

3. Die Kirchenrechnung soll jedes Jahr überall «abgehört» werden in Gegenwart 

des Pfarrers und des ersten Ge1neindevorstehers, welche beide unterzeichnen. 

4. Die Rechnungen sind den1 Pf.1rrer n1indestens acht Tage vor der Abnah1ne vor

zulegen. 

5. Die Taggelder sollen nirgends 30 Kr. pro Person übersteigen. Wo das Gut übri

gens so arn1 ist, daß die Einkünfte kaum zur Bestreitung der Beürfnisse reichen, 

sollen überhaupt keine Diäten ausbezahlt werden. 

136 STA.TG. Nachlall Anderwert. 
137 A.K.KH. Protokoll des Kathol. Kirchenrates 1806-1810, § 4- cf. F. Sutcr, S. 7off., wo er die Gründe für die 

lokale V crwaltungsvcrschiebung der Kirchengüter aufzählt. In Fußnotc 2 auf S. 70 zitiert er de 13cginn des 
betreffenden 13ricfcs der Curie, worin \Vcsscnbcrg besonderes Gewicht auf die Zusamn1cnarbcit mit der Regie
rung legte. 
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In Abschnitt VI des Konkordates wiederholte W essenberg diese R.ichtlinien nlit 

geringen Änderungen: 

r. Veränderungen von Kapitalschriften bedürfen auch der Zusti111111ung des 

Pfrundinhabers. 

2. Die drei Schlüssel zur Kirchenlade kon1111e11 den1 Pf:11-rer, de111 Ortsvorsteher 

und de111 Kirchenpfleger zu. 

3. Die Kirchenpfleger haben eine ange111essene Kaution zu leisten. 

4. Ihre Besoldung soll durch die Regierung iin Einverständnis niit der Curie so 

geregelt ,verden, daß die Güter selber vor willkürlichen Sch111älerungen ge

sichert werden. 

Neu ,var eine Bestin1111ung über die Wiederanlegung von Geldern aus de111 

Zehntloskauf, die unverzüglich nach abgeschlossener Bezahlung gegen doppelte 

I:-Iypothek auf gerichtlichen1 Brief erfolgen soll, und das ja schon bisher ausgeübte 

H.echt der bischöflichen Visitation, jederzeit Einblick in diese Kirchenrechnung zu 

neh111en; über Maßnahn1en gegen Mängel wollte die Curie R.ücksprache 111it der 

R.egierung neh111en. 

Gen1äß ihren Prinzipien konnte die Regierung auf das Grundsätzliche dieser 

Anregung - ständige Consultation der Curie und zentrale Stellung des Pfarrers -

nicht eintreten; sie berücksichtigte daher höchstens zweitrangige Wünsche wie 

zun1 Beispiel die Forderung nach jährlicher R.echnungsabnah111e und Kaution der 

Pfleger ( cf. II). In1 katholischen Kirchenratsgesetz von I 806 standen daher genau 

die gleichen Besti111n1ungen wie iin Evangelischen (§§ 19-32); von eine111 Mit

spracherecht der Curie ist gar nirgends die Rede. Offiziell hatte sie also auch hier 

keinen Erfolg gehabt; doch sprach sie in derlei Fragen jeweils von sich aus 

bei der Regierung vor, ,velche auch ihre Visitation in dieser Hinsicht ( durch 

Dekan oder R.eisen) nicht hinderte (cf. Kap. 4, I). J)er Kon1111issarius oder auch der 

Kirchenrat hatte in dieser Frage die Vern1ittlerrolle zu spielen. 

Gerade vor ihren Eingaben an den Kirchenrat hatte Hafer ü11 Auftrag der Curie ün Früh
jahr 1806138 eine Untersuchung über die Verwaltung der Kirchengüter und die Abnah1ne der 
Rechnungen in verschiedenen Pfarreien durchgeführt, deren Ergebnis er der Curie am 6. 3. r 806 
n1itteilte; dies bot die Grundlagen für die Anträge der Curie. Es handelte sich un1 die Pfarreien 
Basadingen, En11atingen, Eschenz, Gündelhart, Herdern, Hon1burg, Hüttwilen, Manunern, 
Müllheün, Sirnach, Üßlingen, Wängi und W einfelden, alles inkorporierte Pfründen! - l)ie 
Curie erließ sogar sehr präzise Verordnungen: Sie gab zun1 Beispiel a111 r r.9.1806 die Weisung, 
die Kaplaneirechnung von Sirnach sei in Gegenwart des Kaplans und des Pfarrers abzuneh1nen, 

138 ß.A.Sol. Akten Fürstbistmu Konstanz, Fasz. Dekanat Fraucnfdd-Stcckborn. 
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und a111 21 .2. r ~07 erhielt der l)ckan den Auftrag, einen neuen Pfrundpflcger zu ernennen, 
11achdc111 das ()rdinariat diese Rechnung gcnch111igt hatte. 

II 

Mit den ßcstii11n1ungcn der Kirchenratsgesetze, die sich 111ehr n1it der Aufsicht 
• • 

als n1it der direkten Verwaltung befaßten, \Var diese eigentlich it11111er noch nicht 

geregelt. In seiner ersten Sitzung hatte der Paritätische Kirchcnrat1
:
39 die Pfarrer 

ern1ahnt, hier sehr aufinerksa111 zu sein und Mißbräuche allsobald anzuzeigen. Uni 

der Forderung seines Organisationsgesetzes zu genügen, beauftragte der Evange
lische Kirchenrat an1 19.6. T 806140 die Visitationsko111111ission, die V cr\valtung und 

R.echnungsabnah111e der evangelischen Kirchengüter zu untersuchen: Die Pfarrer 

sollten Kopien über die beiden letzten R.echnungen für jedes Gut abverlangen und 

einsenden, zugleich die Frage beantworten, ob sie dabei gewesen seien. Doch 

gingen diese Belege nur langsa111 ein, bis 24.10.1805 1'11 ,varen erst jene von 16 Gc-

1neinden itn Besitz des Kirchenrates; das Geschäft scheint überhaupt nie ganz zu 

Ende geführt ,vorden zu sein. - Nicht besser ging es dcn1 Katholischen Kirchenrat. 
Er ernannte eine Ko111n1ission, 142 bestehend aus Hof er, Dudli, Locher, An1n1ann 

und Aktuar R.ogg, ,vclche nach R.ücksprache n1it Sulzbcrger alle Pfarrer auffor
derte, ein V crzcichnis über die katholischen Kirchengüter, fron1n1en Stiftungen, 

Bruderschaften, Stipendien und Arn1engüter und die dazu gehörigen Kirchen

rechnungen einzugeben. Trotz der Ernennung einer neuen Kon1111ission (22.4. 

1807 - An1n1ann, Guldin, Harder, Rogg), 143 welche die Angelegenheit beschleu

nigen sollte, waren noch Mitte r 808 nicht alle Berichte eingegangen, ,veshalb inan 

die R.egierung selbst ersuchen wollte, hier durchzugreifen (4.7.1808). - Gleich

zeitig hatte auch der Paritätische Kirchenrat eine Untersuchung der seiner Auf

sicht unterstellten Güter angeordnet, ebenfalls ohne allzugroßen Erfolg. - Der 

Widerstand der (Kirch) Gen1cinden gegen eine Einn1ischung in ein Gebiet, das sie 

seit der R.evolution als ihre sogar gesetzlich geschützte Do1näne betrachteten. 
scheint zun1 Teil sehr zäh gewesen zu sein.144 Andernorts 111achten ,vohl auch die 

139 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. I2. 

i.io A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates !, S. I 12. 

JH A.E.Kl,. Protokoll des Evangel. Kirchenrates!, S. 133. 
112 A.K.KR., Protokoll des Kathol. Kirchenrates 1806-18 ro: Auftrag und Kmnmission: § 4; Erneuerung: § 42; 

Gesuch an die Regierung:§ 125. 
1<1 3 Die K01nn1ission hatte nurn1chr ein einziges geistliches Mitglied, das ja bereits in der Entschädigungs- und in 

der Pfri.indcnkotntnission hatte Erfahrungen sa1nmcln können, nämlich Guldin. 
11 ·1 Ein Beispiel dafür: Als der Evangelische Kirchenrat die rcfonnierte Kirchgc1neindc Arbon aufforderte, ihm 

ihre Kirchen- und Annengutsrcchnungen einzusenden und dein Pfarrer den Beisitz an dieser Rechnungs
abnahme zu gestatten, protestierte die Bürgerschaft gegen diese « Eimnischung» bei der Regierung, welche -
doch erst nach Rücksprache mit dcn1 Kirchenrat-dessen Hechte aber schützte und Arbon a1nvies, seinen Vor
schriften Folge zu leisten. - Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30010, § 43 (7.1.1807). 
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Kollatoren Schvvierigkeiten, ,v1e aus den Akten ersichtlich ist; sie sahen darin 

einen unbefugten Eingriff in ihre ,vohler\vorbenen !Zechte. 

Die Prinzipien der Einheit und Gleichheit verlangten auch hier eine ge111ein

san1e Gesetzgebung für beide Konfessionen. In dieser Absicht ernannte der Pari

tätische Kirchenrat an1 24.2. r 806115 auf Antrag Sulzbergers eine Kon1111ission 111it 

der Aufgabe, eine gleich111äßige Einrichtung der Pflegschaften Ün ganzen Kanton 

zu beraten, die auch als Kirchenvorsteher und Schulpfleger an1ten könnten. Ihr 
gehörten an: der Antistes, Fries (der die Konunission auch zusa111n1enberufen 

sollte), Kirchenrat Aeppli, die Katholiken Guldin und A1nn1ann. Die sittenrichter

lichen Funktionen sollten 1nit den V er,valtungsaufgaben in Kirche und Schule 

verbunden werden, wie sich dies in der Praxis des 18.Jahrhunderts herausgebildet 

hatte ( cf. Straub, D iss.). Darun1 stand iin ersten kirchenrätlichen Ent\vurf für das 

Stillstandsgesetz (§ 23) :146 Die Sittengerichte « besorgen die Kirchen-, Schul- und 

Arn1enfonds». Eine Verordnung der Regierung werde «über die Art und Weise, 

wie diese Güter künftig ad111inistriert werden sollen, wie es bei den R.echnungs

abnahn1en gehalten werden n1uß und was für Ausnah111en besondere Ko111111uni

täten in Verwaltung ihrer eigentü111lichen Fonds zu fordern haben» endgültige 

Bestin1111ungen erlassen. Ein weiterer Entwurf des Kirchenrates führte dazu näher 
aus :147 Der Kirchenstillstand soll den Pfleger ,venn 111öglich aus seiner Mitte ,väh

len und alUährlich die R.echnung abneh1nen. Dabei dürfen auch die Kollatoren 
an,vesend sein, die zun1 Unterhalt von Kirche, Pfarrgebäude und Kultus beitragen, 

und wer laut Stiftungsbrief dazu berechtigt ist. Auch das R.echt eines Stifters, bei 

der Pflegerwahl 111itzuwirken, bleibe in I{raft, «,venn es aus Urkunden erwiesen 

werden kann und in1111er ausgeübt ,vorden ist». - Hier zeigen sich ganz deutlich 

katholische Einflüsse: Der Paritätische Kirchenrat war nän1lich der Meinung, 111an 

solle den Kollatoren us,v. für ihre Servitute gegenüber Kirchen und Pfründen ge

wisse R.echte wenigstens in verwaltungstechnischer Hinsicht lassen, und befür

wortete sogar die Gewährung von Ausnahn1en an Ge111einschaften rnit besonderen 

Besitzerrechten. Dabei dachten die Katholiken selbstverständlich an die Klöster 

mit den vielen inkorporierten Pfründen; der Text scheint gerade darauf ausgerich
tet zu sein. Evangelischerseits hätte n1an darunter auch Orte nüt anerkannt guter 

und alterprobter Verwaltung kirchlicher Fonds verstehen können, wie zun1 Bei
spiel Frauenfeld oder Dießenhofen. 

Die Regierung war aber weder nüt diesen Ansichten des Kirchenrates noch nüt 

i-i.; STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 30. 
u 6 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz.Xl. 262. a. I. Beilage zu eincn1 Schreiben des Parit. Kirchen

rates an die Regierung 31.10.1806. 
14 ; STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz.XI. 264, Undatierter Entwurf, der bei cinctn Brief des Parit. 

Kirchenrates an die Regierung vom 4.4.1808 liegt. 



seiner Grundidee, Sittengericht und Kirchengutsver\valtung zusan1111enzulegen, 

einverstanden, ob\vohl die Geistlichen einen guten Grund dafür hatten: Woher 

sollten besonders kleine Ge111einden die Leute für alle diese Ä111ter hernelunen? 

(cf. voriges Kapitel). l)er Kleine R.at lehnte grundsätzlich die Zusa111111enballung 

von so vielen und \vichtigen I<:01npetenzen in einer einzigen, eher kirchlich orien

tierten Behörde ab, deren Vorsitz zude111 der Pfarrer geführt hätte. Sie fürchtete 

\vohl eine Konkurrenzierung der Munizipalität, da der Stillstand 111it seine111 gro

ßen Aufgabenkreis (Sittenpolizei, Schule, Annenfürsorge, Kirchengutsver\val

tung) sicher eine größere Bedeutung als jene erlangt hätte und der Pfarrer quasi 

geistlicher Gen1eindepräsident geworden \väre. In der praktischen personalpoli

tischen Durchführung 111ußte die Regierung dennoch ein Zugeständnis 111achen, 

wie wir noch sehen werden. 

A111 4. I I. 1 807148 setzte der Paritätische Kirchenrat daher eine neue Ko111111ission 

ein (Sulzberger und Guldin, Müller und An1111ann), deren Entwurf an1 2.3. r 808 

beraten und a111 4.4. der Regierung vorgelegt wurde. Darin war der Pfarrer als 

Präsident des Verwaltungsrates vorgesehen, ebenso als Leiter der W ahlversa111n1-

lung für Pfleger und Ver\valtungsrat; doch sollte er nur eine deliberative Stin1n1e 

haben, bei gleicher Stin1111enzahl allerdings den Stichentscheid. Er besäße auch den 

einen Schlüssel zur Kirchenlade und würde das Protokoll des V er,valtungsrates 

führen. - Die R.egierung vertagte das Geschäft bis zun1 Herbst (23.4.1808).149 Es 

kan1 erst a111 r 5. Ir. r 808150 erneut zur Sprache; in1 Auftrag der Organisationsko111-

mission schrieb Anderwert einen Rapport (ro.10.1808), ,vorin er vor allen1 Stel

lung gegen die Rechte des Ortspfarrers nahn1: 

r. Grundlage des kirchenrätlichen Entwurfes sei der Ortspfarrer, den1 alle Attri

bute zuständen. Den1gegenüber habe auch der Staat gewisse Rechte auf diese 

Verwaltung zun1 Schutze der Nutznießung in1 Sinne des Stifters. 

2. Die Geistlichen «als Diener der Kirche, als Stifter des Friedens, als Vern1ittler 

zwischen allen Klassen» dürften sich nicht 111it derlei ökononüschen und finanziel

len Angelegenheiten befassen. -Dies stand aber zien1lich kraß iin Widerspruch 111it 

den Tatsachen; denn un1 ihr Einkon1n1en zun1 Beispiel n1ußten sich die Geist

lichen sehr eifrig kü111111ern; zuden1 waren sie ja bereits als Kontrollorgane des 

Kirchenrates bei den Abrechnungen eingesetzt und ihre oft kon1plizierten Auf

stellungen der Pfrundeinkünfte bei Zehntanständen usw. be,veisen allgen1ein 

ihre Kenntnis in all diesen Dingen. 

148 ST A. TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 68, 79. 
149 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30012, § 902. 
150 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30013, § 2281. Rapport in den Akten Fasz. XI. 264. 
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3. Da der Pfarrer besonders in finanzieller Hinsicht von der Gc111cindc abhängig 
sei, könne es ih111 schaden, \venn er in seiner Eigenschaft als R.evisor der Rech
nung bald den einen, bald den andern angesehenen ßürger zur Ordnung weisen 
n1üßtc. Mit n1ehr Erfolg könne dies ein anderer ohne nähere ßezichung niit 
de111 fehlbaren tun. - Man scheint 111anche111 ge\vichtigcn Dorfinagnaten auf 
dicsen1 Gebiet nicht gerade großc Leistungen zugetraut zu haben, i111 Gegenteil! 
Man wollte daher allfälligen Mißhclligkeiten vorbeugen. 

4. Die 1neistcn Pf.1n-cr ii11 Thurgau sind nicht Kantonsbürger und daher auch nicht 
Anteilhaber an den Fonds. 

5. Die Kenntnisse der Pfarrer in1 R.echnungsf.1ch dürften kau1n überragend sein 
C. C 

(! ,). - Sie \Varen aber sicher \vcit besser als jene der Kirchgenossen in1 allgc-
1neinen! 

Die Gegengründe der Organisationsko111n1ission sind sonüt außcr 3 und 4 sehr 
f.1denscheinig und können einer Prüfung kaun1 standhalten. Man \Volltc dein Pfarrer 
einfach keine 111aßgebende Stellung in1 politischen ßcreich zugestehen oder sie 
nach Möglichkeit vennindern, da er vielfach als einziger Gebildeter und kraft 
seines A111tes so\vicso schon großen Einfluß ausüben konnte. I)er neue säkulari

sierte Staat versuchte es, eine Grenzlinie gegen den geistlich-kirchlichen Bereich 
zu ziehen, in die er allerdings entsprechend den Zcitu1nständen da und dort Ein
brüche zulassen 1nußte, da er auf die Mitarbeit des Klerus angewiesen \Var (Schule, 
Arn1cnwesen). - Den übrigen Inhalt des Vorschlages fand die Ko1nnlission sehr 
zweck111äßig. Die llegierung folgte ihren Anträgen: Sie behielt die Oberaufsicht, 
delegierte aber die Ausübung dieses Rechtes an den Kirchenrat. Der V er,valtungs
rat n1üsse aus ortsansäßigen Männern \vcltlichen Standes bestehen, der Pf.11-rcr aber 
habe nur beratende Stitnn1c. Mit diesen Änderungen stin1n1te auch der Großc Rat 
den1 Gesetze atn 4.5.1809 zu.151 Auf ihn 111ußte n1an bei solchen Gesetzen auch 
Rücksicht neh1nen; denn hier saßen die Vertreter der Ge111einden und ihrer Auto-

. 
nonue. 

I)ie Pfleger der Stiftungen usw. ,verden von einer V ersa111111'u11g aller in der I(irchge1nei11de 
wohnenden und a111 Fonds teilhabenden Bürger durch offenes und absolutes Handn1ehr ge
wählt. Sie nüissen verheiratet, verwitwet oder niindestens dreißig Jahre alt sein (§ 1). l)en Vor
sitzenden dieser Versa1nmlung wird der Kirchenrat bezeichnen (2). l)ie Pfleger sind nach drei
jähriger A111tszeit wiederwählbar und n1üssen Sicherheit (Kaution) für das ihnen anvertraute 
Gut leisten (3). Sie haften persönlich n1it ihrc111 eigenen Vennögen (12) und n1üssen z,vei 
habliche Bürgen aus der Gen1einde stellen (13 ). Die erst1nalige Wahl darf keiner ausschlagen; 
er soll wenn n1öglich auch iin Kirchenstillstand sein (4). Für seine Mühewaltung erhält er einen 

151 Tb!. 7. 13., S. 227ff. 
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Groschen pro Gulden der j,ihrlich eingezogenen Zinsen (14). - Für jeden Fonds \Vird ein 
eigener Pfleger bestin1111t, eigene Rechnung geführt und die Rechnung gesondert abgenon1n1cn 
(6--H). - Die Fonds dürfen nicht für fren1de Z\vecke benutzt \verdcn, zun1 Ueispicl das Kirchen
gut nicht für die Anncnunterstützung und un1gekehrt (9, 10). - Für die paritätischen Güter 
gelten die gleichen Bestin1n1ungen; iin Prinzip \vird hier aus jeder Konfession ein Pfleger 
gc\vählt, und Z\var in einer gen1einschaft!ichen Wahlversanunlung (5; cf. Kap. 23, II). 

Jeder Pfleger ist einen1 V er,valtungsrat unterstellt ( r I), der in der gleichen V cr
san1111lung ge,vählt ,vird und worin der Ortsp(1rrer dcliberative Stir11111e hat (r5). 
Ohne diesen besteht er aus 5 bis 9 Mitgliedern, die aus den a111 Fonds teilhabenden 

13eisitzern des I<.irchenstillstandes gcnon1111cn ,vcrden sollen; sind es dann noch 

nicht genug, in freier Wahl aus den übrigen Anteilhabern. Den Vorsitz führt dcr

j enige 13ea111te, der unter den weltlichen Stillständcrn den ersten Rang hat (r6). 
Auch die V cr,valtungsräte bleiben drei Jahre irn A111t, sind wiedcr,vählbar ( I 8) 

und dürfen die erste Wahl nicht ausschlagen (r9). - Hatte der Kirchenrat früher 

die V cr\valtung direkt dein Stillstand zuteilen wollen, ging er jetzt und da111it die 

IZegicrung den indirekten W cg: Der Kirchenstillstand soll zur Hauptsache Pfleger 
und V er\valtungsrat stellen, nir11111t also nur einen andern Na111cn an, ändert aber -

und das ist wichtig, hier zeigt sich der Einfluß der lZcgierung - den Vorsitz, der 

eine1n weltlichen Bea111ten zusteht; der Pfarrer hat nur n1chr beratende Stiinn1e 

( cf. voriges Kapitel). 
I)ie Aufgaben des V cr,valtungsratcs sind folgende: ( 2 T) : 

1. Aufbe,vahrung des Eigentunis eines Fonds. 

2. Aufkündigung und Anleihung des Kapitals. 

3. Bestii11111ung des Nachlasses bei Schuldnern. 

4. Vorberatung eventueller Prozesse. 

5. l)ispositioncn über die Ausgaben. - Den1 Pfleger soll eine kleine Sun1n1e zu freier Ver

fiigung überlassen werden ( 11). 

6. Revision und Ratifikation der Pflegschaftsrechnung. 

Alles steht natürlich unter der Aufsicht des betreffenden Kirchenrates. Verpfändung, Ver
kauf und Tausch usw. von Liegenschaften dürfen nur 1nit Vorwissen der Gemeinde und Ge
neh111igung des Kirchenrates durchgeführt werden. - Die Schriften der Fonds \verdcn unter 
doppelten1 Schloß verwahrt: ])cn einen Schlüssel hat der Präsident des Verwaltungsrates, den 

andern der Pfleger (22, 23) ! 
§§ 24-38 regeln die Rechnungsabnah1ne. Sie hat jährlich oder alle zwei bis drei Jahre irn 

Beisein eines Abgeordneten des Kirchenrates zu erfolgen, der nicht aus der betreffenden Ge
n1einde sta1111nen darf. J)ie Rechnung 111uß auf Licht1neß abgeschlossen sein. Sie wird zuerst 
von1 Präsidenten 111it zwei Beisitzern geprüft, dann von1 ganzen Verwaltungsrat nüt dein 
kirchenr,itlichen Vertreter. l)ieser und der Vorsitzende unterzeichnen die Rechnung. l)ie 
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Pfleger sind selbstverständlich itn Ausstand, dagegen haben sie Sitz und Stin1111e bei Beratungen 
über die Ver,.valtung der Fonds. - l)ie Vt.T,valtungsr,itc vverden bei ihren Bürgereiden zu 
genauester Erfüllung ihrer Aufgaben, ün besondern bei der IZechnungsabnahnie verpflichtet, 
wobei sie vor alle111 auf Sicherheit und Ertrag der Kapitalien Rücksicht nehn1en sollen. - l)ic 
Rechnungsabnahn1c soll wenn in1n1er inöglich an eincni Tag stattfinden, an deni sich der 
Kirchenstillstand ohnehin versanunelt. - Der Abgeordnete des Kirchenrates hat seinen1 Auf
traggeber Bericht zu erstatten; diese Behörde kann auch selber in solche Rechnungen Einsicht 
nchrnen. - Die V er,valtungsr,ite erhalten keine Entschädigung, nur bei der Rechnungsabnahrne 
eine bescheidene Gebühr. l)ie bisher üblichen Trünke und Mahlzeiten auf Kosten des Fonds 
sind verboten. - Für die Schulgüter gelten analoge Bestin1n1ungen (4r, 42). - l)ie Wahlen der 
V crwalter und Pfleger hat innert vier Wochen nach der Publikation dieses Gesetzes zu er

folgen (45). 

§ 44 forderte ausdrücklich die «gleichfönnige» Beobachtung dieses Gesetzes iin 

ganzen Kanton. Dennoch stand in § 43: Über spezielle Vorbehalte einer Fa111ilie 

bei Verwaltung eines solchen Fonds, gestützt auf die Stiftungsurkunde, oder bei 

eigener Verwaltung eines selbst gestifteten Fonds, trifft der zuständige I{irchenrat 

besondere Anordnungen. Das Wort Ko111111unit:iten, unter das auch die Klöster 

fielen, wurde ersetzt durch Fanlilien ! Grundsätzlich wollte inan also für jene keine 

Ausnahn1e gestatten, ,vährend inan diese gewissennaßen für ihre Verdienste und 

Dienste als Stifter usw. entschädigen vvollte. - Zur nähern Klärung des Gesetzes 

stellte der Antistes an1 6. I I. r 809152 folgende Anfragen an die R.egierung: 

r. Den Stichentscheid inöge inan gernäß Entwurf des Kirchenrates dern Pfarrer zusprechen. 

2. Warun1 5-9 statt 4-8 Mitglieder wie ün Projekt des Kirchenrates? 

3. Gelten gleiche Sätze bei der Verwaltung paritätischer Fonds? 

4. Die Bestimnn1ngen über den Ausstand bei Verwandtschaft fehlen. 

5. Verschiedene Gerneinden hätten angefragt, ob inan den Pflegern für ihre Verwaltung 
3 Kreuzer vorn Gulden ( = r Groschen = 1 

/ 20 ) geben 1111issc oder ob dies das Maxünun1 sei 
und rnan dernentsprechend auch unentgeltliche V crwaltung verlangen könne. Bisher seien 
außer den größern die n1cisten Fonds unentgeltlich verwaltet worden. 

6. Wenn Filialen an den Fonds der Hauptgerncinde Anteil haben, wird eine zahlenn1äßig 
genaue Teilung des V crwaltungsrates oder eine Vertretung nach Volkszahl gewünscht' 
Das gleiche inöge für die paritätischen Gen1einden gelten. 

Die Regierung antwortete a111 I. 12. I 809153 ausführlich zu jeden1 Punkt: 

ad r. Es werde selten der Fall sein, daß der Stichentscheid notwendig werde. Gegebenenfalls 
möge sich der Verwaltungsrat selber zu helfen wissen. 

152 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 264. 
153 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32114, § 1629. 
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ad 2. Die ungerade Zahl ergebe sich daraus, daß auch der Pfleger in1 Verwaltungsrat Sitz und 
Stinune hat. 

ad 3. Es gelten gleiche S,itze; daher ist der Vcr\valtungsrat in gerader Zahl zu wählen. 

ad 4. Auf die Vcr\vandtschaft \vcrdc in diesern Gesetz keine Rücksicht genonunen, weil die 
Ko111petcnz dieser Behörde nicht besonders wichtig sei und \Vcil es sonst schwer halten 
,vürde, genug M,inner zu finden, \Velche sich zu unentgeltlicher Arbeit bereit finden 
würden. 

ad 5. l)a laut§ 4 des Gesetzes jeder Bürger verpflichtet sei, eine allfällige Wahl als Kirchen
pfleger anzu11ehn1en, könne 111an ihn1 die gesetzliche Provision nicht ven.vcigern, \Vcnn 
er dieselbe begehre. 

ad 6. Bei Filialen rnüssen die V er,valtungsr,ite der Volkszahl entsprechen, bei paritätischen 
c;e1neindcn nach gleichen S,itzen ge,vählt \Verden. 

Die katholische Partei versuchte noch ein1nal, den Einfluß des Pfarrers zu ver

stärken. A111 4.12.1809154 sandte die Curie eine Eingabe des katholischen Kapitels 

Arbon - datiert vo111 3 o. T r. I 809 - an die Regierung. 1111 Begleitschreiben stellte die 

Curie folgende drei Forderungen auf: 

I. Zustellung der Kirchenrechnung an den Pfarrer vor der Abnah1ne. Dort aber 
habe der Pfarrer die Pflicht, nicht nur die Befugnis, Kritik usw. zu Protokoll zu 

geben, worauf besonders Rücksicht zu nehn1en seie. 

2. Aufstellung eines stunn1arischen Auszuges über den Zustand des Kirchen

vennögens nach der « Abhöre», den der Pfarrer « der bischöflichen Visitation 

auf V erlangen vorzulegen hat>>. 

3. Ein Schlüssel der Kirchenlade soll den1 Pfarrer gehören. - Alle diese Bestin1-

111ungen sollen für die katholische Kirche gesetzliche Sanktion erhalten, da sie in1 

größten Teile des Bistun1s so ausgeübt vverden. Wessenberg stellte also die Ein

heitlichkeit des Bistu111s jener des Kantons gegenüber. 

In der Eingabe des Kapitels wurde vor allen1 darauf hingewiesen, daß der 

Pfarrer seiner Pflicht als Beisitzer bei der Rechnungsabnahn1e kaun1 genügen 

könne, wenn er das ganze Jahr nie Einblick erhalte «in den gehein1en Gang der 

Verwaltung». Denn ein Fehler, der während des Jahres geschehe (zun1 Beispiel der 

Verkauf eines Kapitalbriefes), könne ja erst bei der Rechnungsabnah111e entdeckt 

und dann n1eist nur durch lange und kostspielige Prozesse wieder gut ge111acht 
werden, kaun1 ohne Schädigung des betreffenden Fonds. Die Geistlichen forderten 

daher weiterhin: 

154 \\·ic Fußnotc I 52, ebenfalls für den Brief der Curie 4. I. I 810. 
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1. Zu111 Schutze der kirchlichen Kapitalien sei die ganze Kirchgcn1einde haftbar zu 

111achcn. Verluste 111ögen durch eine Venniigenssteucr ausgeglichen \Ycrden. 

Das ,vürde die Gc111einden zu größter Aufr11erksa111keit anspornen. 

2. Die Kirchenlade soll irn Pfarrhaus liegen. ein Schlüssel dazu beirn P[1rrcr « als 

ein Beeidigter seines Bischofs, dern die V er,valtung der Kirchengüter obliegt>> 1 

3. Der P[1rrcr solle die «I)ccisivstir11111e» erhalten, da er die Stelle des Bischofs 

vertrete und es hcrab,vürdigend ,värc, « wenn der Titular in eine111 niedrigeren 

Charakter stchct als jener, der lZechnung ablegen rnuß» (Pfarrer - Pfleger). -

Die lZegierung 111öge diese Vorschläge «i111 Geist unserer katholischen Kirchen

verfassung erdauern». 

Wiedertun schrieb Ander,vert den lZapport, dies111al der Ko111n1ission des In

nern, dcn1 die lZegierung a111 16.12. 1809 1'''.' zustir11111tc: Der Inhalt der Petition sei 

eigentlich nichts anderes als eine Wiederholung der bereits abgelehnten Vorschläge 

des Paritätischen Kirchenrates, abgelehnt, ,veil ohne die abgeänderten Artikel 

dieses Gesetz irn Großen IZat nie111als Zustinunung gefunden hätte! - Dei der 

Durchführung dieser Neuordnung gebe es so,vieso n1ancherlei Sch,vierigkeiten (!) 
und es fehle gerade noch- so steht es scharf irn lZapport ( 13. 12. I 809) -, daß es auch 

die Geistlichkeit als ungenügend betrachte, 11111 seinen guten Zweck völlig un-

111öglich zu 111achen. Die 1-Zegierung 1nögc daher einen allgc111einen Beschluß fas

sen, un1 solche Abänderungsversuche ein für allen1al abzustellen. - Diese Begrün

dung Ander,vcrts ist ein beredtes Zeugnis dafür, daß sich die Autono111ic,vünschc 

der Gen1einde nur sch,ver in das neue Einhcitsschc111a fügen wollten (cf. auch unter 

III). - So schrieb die IZcgierung der Curie:156 Beide Stände sollen die Verantwor

tung für das Kirchenvern1ögen tragen; 111an lehne daher die Forderungen der Curie 

und des Kapitels aus folgenden Gründen ab: 

r. Die Abgeordneten des I{irchenrates, die der IZcchnungsabnah111e beiwohnen, 

hätten 111ehr Gewicht. 

2. Der Pfarrer sei durch seine Lage abhängig und n1cistenteils ohne die nötigen 

Kenntnisse für solche Geschäfte (!). 

3. Der Pfarrer habe das ganze Jahr hindurch die Möglichkeit, den Sitzungen des 

Verwaltungsrates beizuwohnen und zu rügen. Wenn er aber besondere Rechte 

hätte, zu111 Beispiel den Stichentscheid, könne er sich leicht bei seinen Pfarr

genossen kon1pron1ittieren; zuden1 würde der «ehrwürdige Charakter eines 

155 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30015, § 2921, Happort in den Akten. 
156 STA.TC:. Missivl'n dl's Kkinl'n Ratl's, Nr. 32114, § 1700. 
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R.eligionsdieners n1it dein eines Zivilbea1nten » vennischt ! - Hinter dieser diplo-
1natischen Fonnulierung verbarg sich ja gerade der Wille, hier eine den U 111-
ständen entsprechende n1iiglichst saubere Trennung beider Ge\valten durch
zuführen. 

4. Die Fonds seien genügend gesichert: Es hätten ja bereits zwei Männer die 
Schlüssel und 111üßten ja 111it ihre1n V ennögen für das anvertraute Gut haften. 

Die Curie verlangte darauf a111 4.1.1810 nur noch, daß die zur Kirchen
abrechnung abgeordneten Mitglieder des Kirchenrates auch den1 bischöflichen 
Ordinariat verantwortlich seien und dieseln darüber alljährlich Bericht erstatten 
111üßten. Dieses Verlangen sei ganz in der katholischen Kirchenverfassung, welche 
dein Bischof die Oberaufsicht über die kirchlichen Güter zuspreche, begründet, 
und n1an erwarte daher eine entsprechende Weisung an den Kirchenrat. überdies 
sei die Zustellung der Rechnung an den Pfarrer vor der Abnahn1e nur billig. Die 
R.egierung legte das Schreiben laut Beschluß von1 23.r.I810157 unbeant\vortet zu 
den Akten «ohne \veitere Verfügung». - Die Curie hatte also auch hier staatsrecht
lich ihren Einfluß verloren; doch hatte sie ja bereits kraft ihrer geistlichen Gewalt 
den Ko111nlissarius zur Berichterstattung in all diesen Fragen verpflichtet (cf. Kap.8, 
III), so daß sie trotzden1 iin Bilde über die kirchlichen Vennögensverhältnisse in1 

Thurgau war. 

III 

An1 13 .6. I 809158 beauftragte die R.egierung den Paritätischen Kirchenrat nlit 
der Durchführung des Gesetzes. Dieser leitete den Auftrag weiter an seine beiden 
Ka1nn1ern; er selbst nahn1 nur die paritätischen Güter an die Hand. Über die Er
nennung der Präsidenten der U rversan1111lungen zur Wahl der Pfleger und V er
waltungsräte für alle Kirchenfonds usw. beschloß er an1 24.9.1809, 159 die Distrikts
präsidenten zu ersuchen, Dreiervorschläge für die Wahlpräsidenten einzugeben. 

Er stellte dabei folgende Bedingungen: 

r. Sie n1üsscn Mitglieder des Sittengerichts oder, wo dies nicht geht, « höherer l)ikasterien » 

sein! J)abci ist folgende Rangordnung einzuhalten: l)istriktspräsident, Gen1eindcannnann, 
Statthalter, Kantonsräte, Mitglieder des Appellationsgerichts US\V. Die Wahl solle auf 
Männer fallen, «welche Zutrauen verdienen, da1nit es ordentlich zugehe». 

2. Die Vorgeschlagenen nli.issen Teilhaber an den betreffenden Fonds sein. 

157 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates. Nr. 30016. § 167. 
158 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32113, § 810. 
u, 9 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 114 und Missivcn des Parit. Kirchenrates, S. I. 
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3. Für paritätische, rein evangelische und katholische Fonds sollen gesonderte Vorschläge 
eingegeben werden. 

Diese Arbeit war schwierig und nahn1 gerau111e Zeit in Anspruch. Zuerst 
n1ußten alle Fonds festgestellt und dann aus ihren Anteilhabern die zahlreichen 
Dreiervorschläge ennittelt werden. Gerade dieses heikle Problen1 verursachte den 
Distriktspräsidenten großes Kopfzerbrechen. So schrieb Sauter zu diese111 Then1a :160 

Er n1öchte «nicht bei jede111 für hinlängliche Fähigkeiten bürgen - denn der er
wachsenen Unn1ündigen und Säuglinge sind unter den1 Volk noch viele». - l)och 
konnten die Kirchenräte anfangs Dezen1ber r 809 die Präsidenten der U rversan1n1-
lungen ernennen, wobei sie sich durch,vegs an den Erstvorgeschlagenen hielten. 
Sie sandten ihnen ein Wahlreglen1ent und ließen sie durch den Distriktspräsidcnten 
zu den Versa1nn1lungen aufbieten, die an1 3.1.1810 stattfanden. hn Laufe des Früh
jahrs prüften die Kirchenräte die Wahlprotokolle (bis April I 8 ro) und ernannten 
die Vertreter bei der Abnahn1e der Rechnungen und Übergabe der Verwaltung 
an die neuen Behörden.161 Dies fand in1 Mai r8ro statt. 

Es blieben noch einige Anstände zu erledigen. Der Paritätische Kirchenrat 
gelangte an1 2 7. r r. I 8 r 0162 an die Regierung: Es herrsche große Abneigung bei 
Pflegern und Verwaltungsräten, die in1 Gesetz geforderte Kaution zu leisten, da 
sie niit den1 An1t bereits eine Last übernähn1en, die 111an ihnen nicht noch beschwer
licher 111achen solle. Die Verwaltungsräte der 111eisten Gen1einden hätten hingegen 
angeboten, selbst «in corpore für die gewählten Pfleger gut» zu stehen. Der Kir
chenrat frug die R.egierung daher an, ob diese Art der Kautionsleistung genüge 
und wie dies beurkundet werden n1üsse; n1üssen die Bürgen der Pfleger aus den1 
Verwaltungsrat genon1n1en werden oder außerhalb 1 Die Regierung setzte an1 
14.r.I812163 folgendes fest: 

I. Die Leistung der Kaution kann in besonderen Fällen unterbleiben, wenn der Verwaltungs
rat selbst diese «in solidu111 » übernim111t und der betreffenden Ka111111er einen fönnlichen 
Kautionsschein dafür ausstellt. 

2. Die beiden Bürgen, welche die Pfleger zu stellen haben, können auch Mitglieder des Ver
waltungsrates sein. 

Über § 43 des Gesetzes stellte der Katholische Kirchenrat der Regierung die 
Frage, ob neben «Fan1ilien» nicht auch «Ko1nn1unitäten» zu verstehen seien (19.12. 

I 809). Die Veranlassung zu diesem Schritt bot eine Vorstellung der Kartause Ittin
gen von1 1.12.1809, welche verschiedene Gerechtsan1e über Kirchen- und Kapell-

160 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz.XI. 264, Sauter an Antistes 27.11.1809. 
161 Protokolle der 3 Kirchenräte an mehreren Stellen. 
162 ST A.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 264, ebenfalls für die Briefe vom 19.12.1809 und 3. I. 1810. 
";' STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32119, § 58. 
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gütcr rckla111icrte. Ihre Forderungen bezogen sich auf die Pfarrkirche und Kapelle 

zu Ueßlingen ( diese hatte sie r 74oselber erbaut, dotiert und seither auch unterhalten), 

die Pfarrkirche in Hütt\vilen, die I(apcllcn in 13uch und Warth ( die letztere hatte 

die Kartause 1471 auf eigene Kosten und auf eigene111 Grund erbaut).161 - Der 

Katholische Kirchenrat \Var der Meinung, daß die Kartause wenigstens in ihren 

R.cchten auf die Kapellen von Warth und Ueßlingcn zu schützen wäre. Denn es 

schien ih111 billig und angcn1cssen, wenn jeder « Fundator» seine Rechte weiter 

ausüben dürfte, « da1nit nicht durch Sch111älerungen hierin den wohltätigen Ge

sinnungen solcher Personen und Körperschaften, die zu Stiftungen geneigt sind, 

Hindernisse in den Weg gelegt ,vcrden ... und so die Fundationen zun1 Schaden 

des Publiku111s unterblieben». (Brief Hofcrs an die Regierung von1 3 .1. r 8 ro). Die 

Organisationsko111111ission - den R.apport schrieb wicdcru111 Andcrvvert - n1achtc 

sich diese Argun1entation zu eigen und schlug vor,§ 43 auch auf die Kartause anzu

wenden, das heißt Modifikationen in Verwaltung und R.echnungsabnah111e zu 

gestatten. - l)ic R.cgierung entschied jedoch, es seien überhaupt keine Ausnah111en 

zu 111achcn, be\villigte es aber, daß die Rechnungen der Kartause jederzeit zur Ein

sicht vorgelegt vvcrden solle, wenn sie es wünsche, « da die Stiftung von den1 

Gotteshaus ihren Ursprung hat».165 

Auch drei größere Gen1einden, die seit langen1 eine wohlgeordnete Verwaltung 

ihrer Kirchengüter usw. führten, hofften, sie hätten eine Ausnahn1e von1 allge-

111einen Gesetze verdient. Da war W einfelden, dessen Begehren aber vo111 Pari

tätischen Kirchenrat abgelehnt wurde, vveil das Gesetz den ganzen Kanton ver

pflichte - trotz der ausdrücklichen Feststellung, W einfelden habe seine Fonds sehr 

gut verwaltet ( I 5 .2. I 8 I o) .166 - Länger ,vehrte sich Bischofszell167 gegen das neue 

Gesetz, da die Gleichberechtigung beider Konfessionsteile der evangelischen 

Mehrheit nicht genehn1 war. Auch hier lehnte der Paritätische Kirchenrat das 

erste Gesuch der Gen1einde trotz der gleichen Anerkennung wie bei W einfelden 

ab; auch Bischofszell n1ußte sich dazu bequen1en, einen Verwaltungsrat zu wäh

len. Die Regierung, an die sich die evangelische Bürgerschaft an1 19.3.1810 ge

wandt hatte, hielt an1 Standpunkt des Kirchenrates fest, gab ihn1 aber auf seinen 

Wunsch den Auftrag, einen gütlichen Ausweg zu suchen, inden1 die schwächere 

katholische Ge1neinde auf ihren Anteil an der Verwaltung freiwillig verzichten 

solle - natürlich unter Vorbehalt ihrer Rechte-, bis sie selbst fähige Miinner stellen 

könne, wie dies zun1 Beispiel in Müllhein1 geschehen sei ( cf. Kap. 2 3, II). 

is-1 Ittingcn bezog sich in seiner Eingabe auf eine päpstliche Bulk von I I 55 und V crgabungcn von W elf aus dein 
Jahre 1160! 

165 STA.TG.Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32II5, § 262. Rapport in den Akten. 
166 STA.TG. Kirchenakten, Missivcn des Parit. Kirchenrates, S. 20. 
167 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. r. 
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Seit 1688 stand den Evangelischen närnlich die Ver,valtung des Spitalarntes, des Leproscn
an1tes, des See!- und Oberbaurneisterarntes zu; die Katholiken hatten das Stadta111t111anna111t, 
das Sekel- und Unterbau111eistera111t erhalten. Mit den1 Spitalan1t war ein ausgedehnter land
wirtschaftlicher Betrieb verbunden, zu dessen Leitung ein wirklich fähiger und versierter 
Mann nötig war. - Während der Revolution war das Leprosenarnt verschwunden, das Stadt
arntrnannan1t itn Betrage von fl. 60 194. 24 Kr. war ge111einsa111es Stadtgut ge,vorden. Als 
wichtige Güter blieben nur das Spitala1nt 1nit eine111 Vennögcn von fl. 141 766.36 und das 

Seelanlt 1nit fl. 13 250, beide in evangelischer Verwaltung. 

Die Reforniierten lehnten nun eine Beteiligung der Katholiken an der Ver
waltung dieser beiden Güterko111plexe ab, wie sie iin Gesetz vorgesehen war; 
denn die Katholiken könnten jetzt keinen Mann stellen, der die nötige Erfahrung 
für solche weitläufige Geschäfte besäße und die Bürgschaft leisten könnte. Ein 
ständiger Wechsel in der Verwaltung zwischen den Konfessionen würde aber nur 
schaden. Zuden1 ständen So evangelischen Bürgern nur etwa 20 katholische gegen
über. - Diese hingegen hielten an1 Wortlaut des Gesetzes fest und verlangten ihre 
Beteiligung. Sie könnten darauf nicht verzichten, ohne daß ihre Nachko1nn1en 
Gefahr liefen, von der evangelischen Mehrheit überstinunt zu werden und aller 
Rechte an diesrn beiden Fonds verlustig zu gehen. Bei genügender Zusicherung 
wären sie jedoch zu einer gütlichen Vereinbarung bereit. - Schon iin Jahre r 810 

hatte der Paritätische Kirchenrat eine Ko111111ission zur Schlichtung dieses Streites 
ernannt. Doch konnte sie keine Versöhnung erreichen und 111achte schließlich 
Ende r 81 3 den Vorschlag auf rechtliche Entscheidung oder Aufteilung der beiden 
strittigen Fonds auf die Parteien. 

In evangelisch Frauenfeld 168 wußte vorerst nien1and, wer zur Teilnahn1e an 
der Wahlversan1n1lung für die neuen Pfleger berechtigt wäre, da die Stiftungen 
größtenteils uralten Ursprungs seien und genaue Listen fehlten. Auf Antrag des 
Antistes, das sowieso allgen1ein unbeliebte ( !) Gesetz dürfe nicht gerade in1 Haupt
ort nicht durchgeführt werden wegen des schlechten Beispiels auf die Landge-· 
n1einden, entschied die Regierung an1 29.12.1809, 169 daß alle jene, die auf der von 
der evangelischen Gen1einde Frauenfeld aufgeno111menen und n1it den1 Verzeichnis 
der Kirchen- und Arn1engüter eingereichten provisorischen Liste der Anteil
haber stehen, für diesn1al zur W ahlversan1n1lung eingeladen würden, welche dann 
unter den1 Präsidiun1 von Regierungsrat Dun1n1elin an1 3.1.1810 stattfand. 

Bald darauf begann aber ein Streit über die Rechte der Anteilhaber an den Fonds 
z,vischen Stadt und Landschaft der Kirchgen1einde Frauenfeld. Die neue Verwal
tung, die ihre Tätigkeit noch nicht aufgenon1n1en hatte, wurde daher an1 18.5.1810 

suspendiert. Die evangelische Bürgerschaft der Stadt beanspruchte als «wahres 

168 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz.XI. 272. 5. 
169 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30015, § 2973. 



I I 7 

Eigentun1» sä111tliche Güter der Kirchge111einde, nä111lich das Siechenspital- und 

Spendgut, den Al111osenfonds, das Kirchgut der evangelischen Kirche in der Stadt, 

jenes der Kirche St.Johann in I{urzdorf; 111it diesen beiden war auch das Schulgut 
vennischt. Es drehte sich dabei nur tun das Recht der Verwaltung und nicht der 

Nutznießung der Fonds, die wie bisher bleiben sollte. Ihre Beweisführung ent

nahn1 die evangelische Bürgerschaft der Geschichte der Fonds, die allzeit unter der 

Verwaltung der Stadtge111einde standen: Sie bestin11nte auch stets über deren V er

,vendung (Eingabe von1 20.4.1810). - I)er Gesa111tbetrag dieser Fonds belief sich 

auf zirka fL 70000. - Als Gegner der Stadt traten die fünf Landge111einden auf: 

Langdorf, Kurzdorf, Huben, Herten, Horgenbach; sie verlangten das gesetzliche 
Mitspracherecht. 

Zur Untersuchung der Angelegenheit ernannte der Evangelische Kirchenrat 

eine Kon111Üssion (Kesselring, Benker und Meyer - 6.8.1810) und fällte an1 4.7. 

18 11 erstn1als einen Entscheid, gegen den Frauenfeld an die Regierung rekurrierte 

und da111it den Streit bis zu einen1 endgültigen Vergleich vo111 r7.4.r8r8 hinauszog, 

der iin Laufe des Januars r 8 r 8 von allen beteiligten Ge1neinden genehn1igt worden 

war: 

I. l)as Gut der Stadtkirche, der Kirche St. Johann in Kurzdorf und das Steuergut (Fonds
pflegc) sind Eigcntun1 der ganzen Pfarrgemeinde, an welche111 alle wirklichen l(irchbürger 
Anteil haben. l)enn sie sind für den Gottesdienst der ganzen Pfarre bestin1111t. (J)ie Fonds 
der Spend- und der Sicchenspitalpflege blieben also der Stadt.) 

2. In der Verwaltung soll die Stadt stärker vertreten sein, da der größte Teil dieser Güter von 
Stadtbürgern herrühre und sie stets die Verwaltung allein besorgt habe, welche sie nur auf 
Grund des neuen Gesetzes aufgeben 111üsse. 

3. Daher sind von den zehn Mitgliedern des Verwaltungsrates sechs aus der Stadt und vier 
von1 Land zu wählen auf einer Versan1111lung aller Kirchbürger. Der Präsident wird von1 
Verwaltungsrat selber ernannt und ist iinmer Stadtbürger. 

4. Die drei Pfleger sind sä111tlich Stadtbürger und erhalten für alle drei Güter Beipfleger von1 
Lande, nän1lich einen für das Steuergut und einen für die Stadtkirche und St. Johann zu
sa1111nen. Sie werden alle von der gleichen Versam1nlung der gesamten Kirchbürgerschaft 
gewählt. - Die Rechnungen führen jedoch die Stadtpfleger. - Kein Mitglied des Ver
waltungsrates darf aber eine solche Stelle erhalten oder auch nur Bürge eines Pflegers sein. 

5. Die Bedürfnisse der Stadtschule und der Schule der Gen1einde Langdorf sollen vor den 
andern «äußern» Schulen berücksichtigt werden. 

Das Abkon1n1en stellt einen interessanten Kon1pron1iß zwischen der neuen 

Gleichheit und den alten Rechtsunterschieden dar. 
Schon seit der Helvetik verlangten verschiedene Ge111einden die Herausgabe 

der Fonds, das heißt der diesbezüglichen Akten und Urkunden aus den Archiven 
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der Kollatoren, Stifter und Decin1atoren, gestützt auf die Gesetze; sie fanden dabei 
selbstverständlich die Unterstützung der R.egierung. Dabei stießen sie aber zun1 Teil 
auf hartnäckigen Widerstand. Gegen die Untersuchung der Kirchengüter von 
Affeltrangen-Märwil und Bußnang vvehrte sich 1805 vor allen1 die Kon1111ende 
Tobel;170 der Johanniterorden stützte sich dabei auf seine in1 Reiche anerkannte 
Souveränität. Aber gerade das 111ußte die Regierung anspornen, energisch vorzu
gehen. Gegen die verschiedenen Aufforderungen durch den Paritätischen Kirchen
rat und die Regierung stellten sich der Verwalter der Kon1111cndc, Friedensrichter 
Meyer, taub und hielt sich allein an die Weisung des Ordens, er n1ögc es sogar auf 
Gewalt ankon1n1en lasscn.171 Schließlich wandte sich die Zentralregierung der 
Johanniter n1it einen1 eigenen Gesandten an die Tagsatzung, die ihren Protest aber 
ablehnte und den Thurgau schützte, wobei n1an sich auf den Reichsdcputations
hauptschluß berief (wiederun1 § 29 - cf. Kap. 10, II bei Gachnang). Die Unter
suchung konnte nun endlich vorgenon1111cn werden, wenigstens für Affcltrangcn
Mär,vil, da die Kon1n1ende nur die Verwaltung der von Gcn1cindcbürgern selbst 
gestifteten Fonds erhalten hatte; in Bußnang lag die Sache kon1pliziertcr. - Als 
aber die Regierung 1807/09 selbst in den Besitz von Tobel kan1, zeigte sie sich 
in dieser Hinsicht ebenso zurückhaltend: Die Ausführung ihres Beschlusses, 
Tobel habe die Schlußabrechnung zuhanden der Ge1neinden Affeltrangen-Märwil 
zu stellen, wurde - vielleicht wegen der Inventarisation (-1809) - jahrelang ver
zögert und die Aktenausgabe erst an1 16.10.1812172 durch R.egierungsbeschluß zu 
Ende geführt; Bußnang aber stellte 18 3 1 noch111als die genau gleichen Anträge! 
(cf. auch Streit 111itWirz in Lcutn1erkcn Kap. 15, II). 

In ihrem Bestreben, das Kirchenwesen für den ganzen Kanton einheitlich zu 
gestalten, n1ußte die Regierung zwangsläufig auch die Funktionen der Pfarrei und 
Kirchgemeinden ordnen. Die theoretische staatsrechtliche Grundlage bildete cinn1al 
die Einbeziehung (Subsun1ierung) verschiedener Rechte in die souveräne Gewalt 
des Staates (zun1 Beispiel des Pfarrwahlrechts) und dann die Behandlung kirchli
chen Eigentun1s als Gutes von öffentlichen1 Nutzen, das ein Privater (natürliche 

170 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz.XL 263. r, unter Affcltrangcn und Bußnang. 
cf. dazu Dissertation M. Bandle, S. 58 ff 
Das Kloster Fischingcn hatte schon in den Jahren 1798/99 Vern1ögenswertc seiner inkorporierten Pfründen den 
Gemeinden herausgeben 1nüssen, so an Aufl. 5456 und an katholisch Sirnach neben 15 Malter Kernen jähr
lich und einem <<ewigen)) Geldzins von fl. 19.2 ein Kapital von fl. 9023.43. - K. Kuhn, Thurg. sacra, I. B., 
S. 19 und 289. 

171 Dabei ist es interessant, daß ein thurgauischcr Friedensrichter seinen ausländischen Vorgesetzten n1chr gehorchte 
als seiner eigenen Regierung, in deren Dienst er doch auch stand. Der Kleine Rat drückte ihm daher eimnal sein 
Befremden über seine Haltung aus, worüber er sich allerdings gekränkt zeigte. Seine treue Atntsführung 
schätzte aber auch die Regierung, und sie beließ ihn nach der Übernahme der Kommende auf seincn1 Posten! 
Er wurde auch Kantons- und Kirchenrat und stand als solcher wohl Hafer nahe, der ja Pfarrer in Tobel war 
(cf. Notiz bei Freyenmuth - Fußnote 17, 5. Kap.). 

172 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 2108. 



oder juristische Person ,v1e Kloster) eigentlich gar nicht besitzen könne, weil es 
der betreffenden Kirche gehöre, und dessen Kontrolle daher dein Staat als dcn1 
weltlichen Schirn1er der Kirche zustehe. Dabei verstärkte die R.egierung einerseits 
ihre Ko1npctcnzen durch Übernahn1e zahlreicher Kollaturen und durch die ober
ste Aufsicht über die V crwaltung der Kirchengüter und die Kirchenpolizei, ander
seits zog sie die Kirchgen1cinde zur Mitarbeit heran und n1achte sie quasi zu ihrer 
Treuhänderin gegenüber Kirchengut und Pfrund; n1an könnte darin eine Art 
I)en1okratisierung sehen. - Die große Schwierigkeit der gesetzlichen Durch
führung dieser Politik lag darin, daß sich viele dieser «öffentlichen» Kirchen- und 
Pfrundgüter in private1n Besitz befanden (zu1n Beispiel inkorporierte Kirchen
sätze) und enteignet werden 111ußten. Es widerstritten sich also das Privateigentun1 
und das H.echt des Staates, solche dein Ge1neinwohl dienende Güter als öffentlichen 
Besitz seiner direkten Verwaltung zu unterstellen, das heißt in seine1n Auftrag 
durch von ihn1 gesetzte Behörden ver,valten zu lassen. - Auch hier zeigte der Staat 
in seiner Gesetzgebung eine starke laizistische Tendenz: die Funktionen der geist
lichen Stellen traten zurück, sie kan1en vielfach an den genüscht zusan1n1engesetz
ten Kirchenrat. Dennoch führte er keine saubere Trennung durch und auch die 
Kirchge1neinde blieb bestehen. 

14. Kapitel 

Die Kirchgc1nei11de 

Die Kirchenratsgesetze (1806), die Gesetze über den Kirchenstillstand (1807) 

und die Verwaltung der Kirchengüter ( 1809) forn1ten die Kirchgen1einde in1 
Thurgau der Mediation. Sie wurde danüt aus den1 unsichern, sozusagen gesetz
losen Zustand während der Helvetik in den neuen Staat eingebaut; es wurde ihr 
einheitlich die Aufsicht über die niedere Sittenpolizei und die Verwaltung der 
Kirchengüter übertragen. Dabei ergaben sich drei verschiedene staatsrechtliche 
Deutungen des Begriffes Kirchgen1einde: 

r. Die Kirchgen1einde als Pfarrgen1einde umfaßt jenes Gebiet ( und die darin woh
nenden Gläubigen), das zu einer Hauptkirche gehört und von eine1n Pf.1rrer 
betreut wird; sie ist die unterste Verwaltungseinheit in1 organisatorischen Auf
bau der kantonalen Kirche. Gen1äß § 1 der Schulordnung von 1806 fällt dieses 
Gebiet auch 111it der (konfessionell getrennten) Schulgen1einde zusan1111en. -
Dieser Begriff beruht also 111ehr auf dern Territoriutn, 111it den1 sich ja alle Be

stin1111ungen über Abgrenzung, Grenzveränderungen (Un1pfarrung), Neu-
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gründung von Pf.1rreien, Besetzung der Pfründen us,,·. befassen. l)ie Gläubigen 

könnte inan Pfarrkinder oder -genossen nennen. 

2. Die Kirchge111ei11de als Kirchgenossenschaft oder Kirchbürgerschaft setzt sich 

zusan1111en aus den in der Kirchge111einde ,vohnenden und an den Kirchen-, 

Schul- und Arn1enfonds Anteil habenden stii11111berechtigten Bürgern. Sie be

stin1111en letzten Endes über Ver,vendung usw. dieser Güter und wählen Pfleger 

und V er,valtungsräte. 

3. Zur Wahl des Kirchenstillstandes sind nur die das aktive Bürgerrecht ausüben

den Hausväter eines Kirchspiels berechtigt. Ihnen steht aber auch die Lehrer

,vahl zu! 

Von I bis 3 zeigt sich eine ständige Verengerung des Personenkreises, ,vobei 

das Überbleibsel der Hausväter aus der Landvogtzeit sich natürlich in jenen1 Ge

setz findet, das auch noch ganz den Geist des ancien rcgin1e at111et. 

Die neuen Gesetze hatten vier Folgen: 

r. Der Kirchge111einde werden zwar keine politischen Aufgaben zugeteilt; diese 

gehen endgültig auf die Dorfge111einde und Munizipalität über. Mit ihrer Tätig

keit auf sittenpolizeiliche111 Gebiet, in der Verwaltung der Kirchengüter, in 

Schule und Arn1enfürsorge übte sie jedoch einen nachhaltigen Einfluß auf die 

gesan1ten Ge111eindegeschäfte aus. 

2. Die Vielfalt der Rechte us,v. in den früheren Kirchge111einden wurde aufgelöst 

und durch eine einheitliche Regelung ersetzt. Sie unterstehen straff der Regie

rung, auf welche die Rechte der Kollatoren und Gerichtsherren übergegangen 

sind, die sie aber ,vieder an untergeordnete Behörden (Kirchenrat, Kirchge

n1einde) und Bean1te (Antistes, Pfarrer) delegiert hat. 

3. Die Kirchge111einde in ihrer seit der Refonnation innerhalb der evangelischen 

Glaubenspartei ausgebildeten und von1 neuen Staat teilweise übernon1n1enen 

Forn1 wird jetzt erst eigentlich in1 ganzen Kanton auch für die katholische Kon

fession eingeführt. - Die Rechte des Bischofs hat ebenfalls die Regierung über
non1n1en. 

4. Ebensowenig ,vie sich eine saubere Trennung zwischen politischer und kirch

licher Ge111einde durchführen ließ, gelang der Regierung die Scheidung in 

geistlichen und weltlichen Aufgabenkreis; vielleicht lag dies allerdings gar 

nicht so sehr in der Absicht der führenden Politiker. - Die Geistlichkeit 

behielt großen Einfluß (cf. Kap. 20). 
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Bei diese111 funktionellen Ineinandergreifen der beiden Ge1neinden zeigt sich 

eine weitere enge Verbindung zwischen beiden in der Personalpolitik der l~e-

gierung, teil\veise natürlich durch den Mangel an geeigneten Männern für die 
L <.. l.. <../ <.. 

vielen neuen Än1ter bedingt. Seit I 807, vor allen1 aber r 809 - I 81 r, ,varen die 

gleichen Leute einn1al unter den1 Vorsitz des Pfarrers Kirchenstillstand, ein anderes 

Mal unter der Leitung eines weltlichen Mitgliedes Verwaltungsrat 111it Pfleger, und 

schließlich bildeten sie auch die oberste politische Behörde der Ge1neinde ( oder 

111indestens einen Teil davon, und zwar den n1aßgebenden), den Ge1neinderat; 

\Veiter gehörten dazu auch Distriktspräsident und Friedensrichter. Da1nit waren 

alle Aufgaben innerhalb eines Gen1eindebannes dein gleichen kleinen Kreis von 

Personen überlassen, der wahrscheinlich schon vor I 798 ähnliche Funktionen aus

geübt hatte. Denn die eben behandelten Gesetze bestätigen vielfach einen Zustand, 

der sich gegen Ende des 18.Jahrhunderts n1ehr und n1ehr über den ganzen Kanton 

auszudehnen suchte: Die Verbindung der Kirchenvorsteher 1nit den Dorfgewalti

gen.173 So konnte die Kirchge1neinde ihre den1okratischen Iinpulse an die durch die 

Helvetik eingeführte und von der n1ehrheitlich unitarisch gesinnten thurgauischen 

Regierung der Mediation überno1nn1ene neue innenpolitische Gen1eindeorgani

sation weitergeben. - Wir erkennen aber auch die Möglichkeiten, die sich einen1 

politisch aktiven und interessierten Pfarrer boten. Ist es daher zu verwundern, 

wenn schon ein paar Jahre später in1 Thurgau ausgesprochen «politische» Pfarrer 

auftraten wie Bornhauser oder Bion 1 ! 
Der Wille nach Autonon1ie blieb in der thurgauischen Gen1einde weiterhin 

sehr rege, obschon die Regierung jetzt n1ehr Durchschlagskraft hatte und der Zeit 

entsprechend gerne von oben reglementierte. Wir haben dies schon bei Dießen

hofen 1803 (Kap. 10, V), bei Steckborn 1805 und Pfyn 1807 (Kap. 4, II) gesehen. 

Er zeigt sich aber auch in der hartnäckigen Forderung nach Selbstverwaltung 

der Kirchengüter gegenüber den Kollatoren usw., in1 n1ehrfach bezeugten Mißn1ut 

über das als zentralistisch geltende Gesetz von1 Mai 1809 - es brachte ja eine weit

gehende Aufsicht von l~egierungsorganen und wurde daher als ein Eingriff in die 

von der Helvetik angebahnte Selbstverwaltung en1pfunden - und schließlich in 

der zähen Hartnäckigkeit bei Anständen über Zehnten und Grundzinse (cf. Kap. 

15, II). Einige weitere Beispiele n1ögen dies noch verdeutlichen: 

Wie seinerzeit Lipperswil (cf. r. Teil, Kap. 6) gelang es 1803 auch Felben,174 

seinen Pfarrer Zin11nern1ann aus Zürich, einen bekannten Gegner der Helvetik, 

wegzuekeln. Die Gen1einde stand schon seit 1798 in1 Streit n1it ihn1. Die Re-

1 ; 3 cf. Dissertation K. Straub, zu den Problcn1en der Kirchgemeinde in der Mediation auch P. Drüschweiler, S. 162 ff. 
(Kirchenzucht S. r67f., Kirchengutsverwaltung S. 169f.). 

114 ST A. TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4, 
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gierung legte dein Pfarrer den l{ücktritt nahe und vennittelte ihn1 einen V er
gleich, 175 der ihn in seiner Ehre rehabilitierte und ihn1 ein Abschiedsgeschenk 
von 2 5 Louis d' or seitens der Gern ein de zusprach, nachden1 er ja auf dieser 
Pfrund während der Revolution verarn1t war. Man hat den Eindruck, daß der 
Mann der l{egierung dank seiner Vergangenheit auch nicht gerade genehn1 war. 

Wiederun1 an Lipperswil erinnert ein Streit zwischen Scherzingen und seiner 
Filiale Oberhofen.176 Bis 1798 erhielt der Pfarrer von Scherzingen von Oberhofen 
jährlich 3 5 fl. - 20 von der Gen1einde, ro von1 Stift St. Stephan in Konstanz und 
5 von einern Legat. Während der Revolution schloß die Gen1einde 1nit den1 Pfarrer 
einen Akkord über 3 5 fl. vierteljährlich, bis die Regierung das Problen der Filialen 
allgen1ein regeln würde.177 Als nun Oberhofen iin Frühson1111er 1803 den Vertrag 
rückwirkend auf r 802 kündigte, verbot Scherzingen seine111 Pfarrer, die Filiale 
weiterhin zu pastorisieren. Die Regierung aber betrachtete das Vorgehen als 
einen Eingriff in ihre Rechte und verwies Scherzingen diesen Schritt energisch; 
doch erst nach einer Vorladung vor die Kon1111ission des Innern versöhnten sich 
die Parteien ( 1 I. r r. I 803): Den1 Kon1pron1iß der l{egierung von1 15. r 2.r803178 

fügte sich Oberhofen nach einigen1 Widerstreben in1 Februar r 804: Für die Ver
vvesung zahlte es nun pro Vierteljahr r 5 fl., für Pfingsten I 802-1803 total 60 fl.; 
auch die beiden andern Zuschüsse waren weiterhin auszuzahlen. - Ein ähnlicher 
Streit zwischen den1 in der Nähe liegenden Altnau und seiner Filiale Illighausen, 197 

der schon die Verwaltungskanuner beschäftigt hatte - auch hier erhielt der Pfarrer 

1
" STA.TG. Protokoll des Kleinen Ilatcs, Nr. 3002, S. 372tf. (19.11.1803). 

Die Amtsbrüder Zin1mennanns in der Umgebung - Dekan Fries, Pfarrer Uurkhard von Hüttlingcn - nal1111cn 
alle Partei für den Pfarrer und gegen die Ge111ei11de. Dennoch gab die Regierung den Wünschen der Gemeinde 
faktisch nach! 

n, STA.TG. Kirchenakten. Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 9. 
177 Es scheint in gewissen kämpferisch-extremen evangelischen Kreisen die Meinung geherrscht zu haben, die 

Zerschlagung der alten Feudalherrschaft habe eine doppelte Folge: Man erstrebte einerseits eine Neuordnung 
der Pfarrbezirke durch Schaffung neuer Pfarrstellen und anderseits eine ausreichende Dotierung der evangeli
schen Pfründen durch eine neue Abchurung der Einkünfte aus Kirchengut, WidL1n1 und katholischem Grund
besitz zwischen Pastor und Priester; so sollte dem in der langen Zeit der katholischen Vorherrschaft entstan
denen und oft sehr beschwerlichen Filial(un)wesen (cf. dazu die Kollatorcnliste, zum Beispiel Sulgen) abgeholfen 
Lmd die mageren, so knapp gehaltenen fixen Besoldungen n1ancher evangelischer Pfarrer den Bevölkerungs
verhältnissen und den Lebenskosten angcpaßt werden. Die Furcht katholischer Geistlicher vor einer solchen 
Entwicklung war also berechtigt; sie äußcrtc sich in verschiedenen Eingaben, zum Beispiel Mai 1804 (Kap. 3, III) 
und Juni 1814 (Schlußkap., II). - Drei Gründe bewogen die 1naßgebenden thurgauischen Politiker. auf derlei 
massive Wünsche nicht einzutreten: 
I. Eines der ersten Ziele der Regierung war die Erhaltung des konfessionellen Friedens; ein derartiges Vor

gehen hätte den heftigsten Widerstand der Katholiken direkt herausgefordert. 
2. Eine allgemeine und großzügige Lösung hätte man bei der Verfilzung so vieler Interessen und eifersüchtig 

gewahrter Vorteile nur sehr schwer durchsetzen können. 
3. Der Staat scheute die finanziellen Verpflichtungen einer solchen Aufgabe, tnindestcns solange er sich selbst 

für zu schwach hielt. 
Erst bei der Pfrundvcrbcsserung kan1 rnan diesen Wünschen in tragbarern Maße entgegen, wo ja neben den 
Gemeinden der katholische (oder ehemals katholische) Grundbesitz sehr stark herangezogen wurde (cf. Kap. 16); 
der Unwille darüber innerhalb des katholischen Klerus zeigte sich deutlich in der erwähnten Eingabe Juni 1814. 

178 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003, S. 55f. 
179 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 2. 
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für seine Dienste nur 35 fl., 20 von der Ge111einde, l5 von Münsterlingen und 
,vünschte dartun Befreiung von dieser zusätzlichen Arbeitslast - konnte erst 1805 

gelöst ,verden, inde1n das Kloster verpflichtet ,vurde, statt 15 nun 50 fl auszu

zahlen. - Eine Vereinigung der benachbarten Gc111ci11dcn Illighausen und Ober
hofcn zur endgültigen Lösung des Proble1ns kan1 nicht zustande. 

Die Verleihung der Kirchstühle war den Ge111einden überlassen ,vorden, zun1 

Beispiel Affeltrangen 1 809180 - früher hatte dies de111 Kollator (Tobel) zugestan

den. - Bei der Neuerrichtung von Kirchstühlen in katholisch Güttingen181 brach 

ein heftiger Streit in der Gen1einde aus: Die Mehrheit hatte sich dahin entschieden, 

daß der Pfarrer für seine Hausbedienten gratis einen Stuhl auswählen könne. Nach 

eine111 heftigen Auftritt in der Kirche selbst (Ende Januar r 809) - der P(1rrer hatte 

auf Weisung des Dekans seine Gegner durch den Weibel des Stillstandes aus der 

Kirche weisen lassen - beschlossen einige Pfarrgenossen, das Gotteshaus nüt ihren 
Fan1ilien nicht n1ehr zu besuchen. Dekan Pfister, der Katholische Kirchenrat und 

die Curie verlangten eine exe111plarische Bestrafung: Der Kirchenrat verurteilte 

die Widerspenstigen zur Bezahlung der I(osten, Ennahnung durch den Dekan 

und Abbitte vor den1 Pfarrer. Die Regierung entschied sich jedoch auf Antrag der 

Justizko111111ission (Anderwert) zu eine111 Kon1pronüß: Die Kostenausfällung blieb, 

die Unruhestifter erhielten vor den1 Kirchenrat in Gegenwart des Pfarrers einen 

Verweis; dieser wurde dann allein auch zu größerer Besonnenheit ennahnt, da 

sein grobes - allerdings von1 Dekan veranlaßtes - Dreinfahren die Ge1neinde ja 

direkt rebellisch gen1acht habe (Oktober 1809). 

Interessante Beispiele für die Weiterführung alter Bräuche in neuer Fonn (wie 

zun1 Beispiel bei den Kollaturen) zeigen die Mesn1erwahlen in evangelisch Lippers

wil und katholisch Arbon: Für dieses entschied die R.egierung, daß der Mesn1er 

durch den Pfarrer (wie bisher) und den Distriktspräsidenten (Sauter) an Stelle des 
früheren bischöflichen Obervogtes ernannt werde; Sauter selbst hatte den An

spruch der Ge111einde auf das Wahlrecht abgelehnt und der R.egierung geraten, 
die Wahl für dies1nal selber vorzuneh111en, da Streitigkeiten unter den Bürgern zu 

befürchten seien (Deze111ber 1803).182 Lipperswil wurde die Wahl überlassen unter 

der Bedingung, daß die freie Stelle in der Kirche öffentlich bekannt gen1acht 

werde; die Regierung selbst behielt sich die Bestätigung der Wahl vor (22. I. 

1805)_183 

180 STA.TG. Protokoll des Kkinen Rates. Nr. 30014, § 392 (18.2.1809). 
Missiven des Kkinen Rates, Nr. 32113, § 226. 

181 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284- 5. 
A.K.KR. Aktenfasz. Disziplinarsachen 1807-1830. 

182 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3212, S. 300[. 

Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. I, Sauter an Regierung 14.12.1803. 
183 STA.TG. Protokoll des Kkinen Rates, Nr. 3006, § 213. 

Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 3215, § 109. 
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Zur Abrundung ihres Tätigkeitsgebietes erhielt die Kirchge111einde, das heißt 
V er,valtungsrat und Pfleger, Ende I 809 noch einen weitern Aufgabenkreis, die 
Pfrundverwaltung, ,velche in1 nächsten Kapitel behandelt werden soll und uns zu 
einer der unüberwindbaren Klippen der helvetischen Gesetzgebung führt, zur 
Frage der Pfrundeinkünfte. 

Die Pfründe11 

Eine schwierige und für alle Beteiligten recht unerfreuliche Angelegenheit aus 
den1 Erbe der Helvetik war das Problen1 der gerechten Pfarrbesoldung Ün Rahn1en 
der Zehntgesetzgebung. Den1 Wunsch nach billiger Abschaffung der alten Lasten 
unter den Landleuten stand das dringende Lebensbedürfnis einer Klasse von Bür
gern, sozusagen der akaden1ischen Elite des Kantons, gegenüber, die n1it ihrer 
wichtigen und tüchtigen Mitarbeit ün Staate seinen besonderen Schutz verdien
te. - Nach einen1 nlißlungenen Versuche konnte 111an die Verwaltung der Pfrund
güter, also jener Güter, deren Einkünfte zu111 Lebensunterhalt des Pfarrers und 
seines Haushaltes dienen in1 Unterschied zu den Kirchengütern, die für kirchliche 
Gebäulichkeiten und Gottesdienst bestü11n1t sind, erst r 809 einrichten; hier trat 
ja noch ,ein ,veiteres Problen1 in Erscheinung, der private Besitz solcher Güter 
( cf. Schluß Kap. r 3). Die Entschädigungsforderungen der Geistlichkeit für ihre 
Verluste während der Revolution und die Verhandlungen über die Zuschüsse 
der evangelischen Pfarrer aus Zürich brachten der Regierung n1anche Sorge. Ihr 
Mißlingen zwang sie schließlich zu einer Pfrundverbesserung ün großen Maßstab, 
einer harten Nuß für diesen anfangs finanzschwachen und deshalb sehr auf 
seinen Vorteil bedachten Kanton. 

15. Kapitel 

Die Verivaltung der Pfru11~i;:üter und die Zehntgesetzgebung 

I 

Die Pfrundgüter bestanden größtenteils aus Zehnten und Grundzinsen (cf. 
r. Teil, Kap. 7, I). Als der Große Rat am 24.9.1804 ein Loskaufgesetz erließ, be
faßte es sich daher in einen1 eigenen Artikel mit diesen Pfarreinkünften (25 )1 : 

1 Tb!. 3. B., S. 44. 
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« l)ie Pfrundgrundzinse und Zehnten sind, solange sie verzinst werden, an die betref
f enden Pfarrer und Geistlichen zu entrichten». Die Gefälle jener Pfründen, deren 

Kollatur nicht den Ge111einden zusteht, sondern den1 Kanton oder einen1 andern 

Kollator - also der großen Mehrzahl - n1üssen zuhanden der betreffenden Pfrund 

bein1 Kleinen Rat aufgekündigt und abbezahlt werden, der zur sichern Besorgung 

dieser Loskaufskapitalien eine weltlich-geistliche Kon1111ission einsetzen wird. -

Die llegierung erkannte das Schutzbedürfnis der durch die Zehntgesetzgebung 
a111 111eisten betroffenen Volksklasse, der Geistlichen, welcher sie ihre besondere 

Aufinerksa111keit schenken wollte. Daher wollte die Regierung diese Loskäufe 

unter einer verstärkten Kontrolle halten; nur von den Gen1einden nüt eigener 

Kollatur konnte 111an eher annehn1en, daß sie schon von sich aus gut für ihre Pfarrer 

sorgen würden. Da aber in1 gleichen Gesetz der Kleine Zehnten unentgeltlich 

aufgehoben wurde - für viele Pfründen ein sehr schwerer Schlag -, erließ der 

Große R.at a1n selben Tag ein weiteres Dekret nüt den1 Zweck, durch einen 

bestü111nten Abzahlungsn1odus aus de111 Kleinen Zehnten einen Hilfsfonds für 

die Geistlichen zu bilden. 

Wichtig aber war vorerst die Beaufsichtigung und Verwaltung dieser Pfrund

güter und Loskaufskapitalien. 2 Ihr Ziel n1ußte es sein - allerdings unter Beobach
tung der gesetzlichen Ansätze für die Zehntablösung usw. -, den1 Pfarrer ein an

ständiges Einkon1n1en zu wahren und zu sichern. Doch hatte es die Regierung n1it 

der Ernennung der in1 Gesetz postulierten Behörde nicht so eilig; sie hatte ja be

reits die n1ehrheitlich aus Mitgliedern des Kleinen Rates zusan1n1engesetzte Meers

burger Kon1111ission oder Gefälleverwaltung ( der ehe111als konstanzisch-bischöf

lichen Güter in1 Thurgau) n1it der Zehntliquidation betraut (daher auch Zehnt

liquidationskon1111ission genannt); ihr leitender Kopf war Freyenn1uth. 3 Erst nach

den1 der Paritätische Kirchenrat die Regierung auf ihr unerfülltes Versprechen auf

n1erksan1 gen1acht hatte (22.5.1805),4 organisierte sie an1 30.rr.18055 eine «Pfrund
liquidationskom111ission » oder kurz « Pfründenkomn1ission»: 

1. Sie zählt sechs Mitglieder: je zwei evangelische Regierungsräte und iin Kanton stationierte 
Pfarrer, katholischerseits je einen Vertreter aus den gleichen Gre111ien. 

2. Präsident ist das älteste in der Kom1nission sitzende Mitglied des Kleinen Rates. 

2 cf. Dissertation K. Straub über die bisherige Verwaltung. 
"Johann Freyenmuth, 1775-1843, Apotheker, 1798 Obereinnehmer des Kantons Thurgau, 1803 Kantonsrat, 

1804-1833 Regierungsrat, Chef des Finanz- und Bauwesens, schuf das thurgauische Straßcnnetz, nach 1833 
Staatskassicr, 1807-1838 Präsident des Sanitätsrates, 1810 auch Präsident der Landwirtschaftlichen Kommission. 
Der dritte Mann im Trim11virat Morcll, Andcrwert und F. - Die übrigen Mitglieder der Kommission waren 
Morcll, Distriktsrichtcr Müller von Frauenfeld und Appdlationsrat Hardcr (kath. ), beide auch itn Kirchenrat. -
Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3006, § 12. Tbl. HBLS. 

·
1 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz.XI. 262. a. 1. 
5 Tbl. 4. B., S. 261 ff. 
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3. Ihre Aufgabe ist es, aufgekündete Loskaufskapitalicn von Pfründen cntgegcnzunchrnen, 
ihre n1öglichst sichere Wiedcranlcihung zu beraten und zu besorgen, darüber und über die 
Abzahlungen ordentlich Buch zu führen. 

4. hn Heu111onat en1pfängt der Präsident von der Regierung (d. h. Mcersburgcr .Konnnission) 
das Verzeichnis der losgekauften Pfrundkapitalien. 

5. Ordentliche Versannnlungen der Konnnission finden statt ün August (Wiedcranlcihung 
der abgekündeten Kapitalien) und irn J)ezcn1ber (Buchhaltung, Ver\vahrung der Schuld
titel, An,veisung an die Pfarrer). Außerordentliche Vcrsan1n1lungen kann der Pr,isidcnt je 
nach l)ringlichkeit jederzeit ansetzen. 

6. l)ie Schuldtitel werden in einer l(iste irn Kantonsarchiv verwahrt. - !)en einen Schlüssel 
dazu hat der Präsident, den andern der Buchhalter. 

7. Ende l)cze111ber n1uß die Ko111niission Rechenschaft ablegen. 

8. !)er aus den geistlichen Mitgliedern von1 !<.leinen Rat ernannte Kassier ist zugleich Buch
halter. 

9. Er vereinnahn1t die losgekauften Kapitalien und zahlt sie den neuen Schuldnern \vieder 
aus. Er führt die Bücher und besorgt die Korrespondenz. 

ro. I)ie Mitglieder erhalten keine Entschädigung, nur aus\v,irtige pro Stunde I fi. Reisekosten. 

Ir. Einzig der Buchhalter erhält für seine Arbeit eine kleine Entschädigung, nä1nlich 30 Kr. 
pro roo fi. ( = 5 Pro1nille), die durch seine Hand gegangen sind. Porti, Schreibpapier us\v. 
werden ih1n gc1näß Rechnung von der Kantonskasse bezahlt. 

Gleichzeitig ernannte die Regierung die Mitglieder der Pfründenko1111nission :6 

Als Präsident Regierungsrat Hanhart, als weltliche Mitglieder die Regierungsräte 
Scherb und von Reding (kathol.), als geistliche Sulzberger, Kappeler und Guldin, 
die alle in Frauenfeld wohnten und bereits auch in der helvetischen Entschädi
gungskonunission waren, welche übrigens noch nicht aufgelöst ,vorden war und 
weiter bestand. - Das Übergewicht der Evangelischen entsprach den1 Verhältnis in 
der Regierung. - Zusan1n1ensetzung, besonders aber Artikel ro, ,veisen darauf hin, 
daß die Kon1n1ission eigentlich nur als Anhängsel des Kleinen Rates, das heißt der 
Meersburger Kon1n1ission, betrachtet wurde, die wenig kosten und darun1 auch 
nur geringe Kon1petenzen erhalten sollte. - Trotzde111 die Hälfte ihrer Mitglieder 
aus den1 Regierungsrat stan1111te und so bei der Ausarbeitung des Dekretes von1 
Noven1ber 1805 111itbeteiligt war, beanstandete die neue Kon1111ission schon in 
ihrer ersten Sitzung vo111 20. 12. I 8057 Gestaltung und Aufgabenkreis; besonders 
§§ 3 und 5 konnten nicht genügen: 

6 Tb!. 5. B .. S. 1. 
Johann Ulrich Hanhart, von Steckborn, während der Helvctik Distriktsstatthaltcr, r803 Mitglied der Regierungs
kommission, dann Kantonsrat und bis r830 Regierungsrat, 1804-1814 Schulratspräsident, Präsident des Kriegs• 
rates 1811. Gestorben 1835 durch Selbstmord. 
Franz Xavcr von Reding, 1768-1812, Landschreiber, Mitglied der Verwaltungska1nn1er, 1803 der Regierungs
kommission. Kantonsrat, 1804 Regierungsrat, I 803 :04 auch Mitglied des Appellationsgerichts. HBLS, Tb!. 

7 ST A.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. I: Pfründcnk01nn1ission an Regierung 28.12.1805, 
9.11.1806. 10.12.1808. 
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§ 3. l)ie Pfründenkornniission habe ja die abbezahlten Kapitalien von der allgen1eincn 
Zehntenko111111ission nur entgegenzunehrnen und ,.vieder anzulegen, ohne sich nlit der Liquida
tion selbst zu befassen; doch sei gerade dies sehr ,vichtig und werde von der Geistlichkeit 
dringend gefordert, die bei den Loskaufsverhandlungen einen Schutz verlange. Sie rnüsse sich 
daher auch darnit beschäftigen, sonst könne sie ihre Aufgabe nicht richtig erfiillen. 

§ 5. Aber auch die Eintreibung und Besorgung der Zinsen sei nicht Sache der Konunission. 
Weil aber arn gleichen Kapital oft rnehrere Pfründen Anteil haben könnten, sollte sie «alle 
Zinse der angeliehenen Kapitalien in Rechnung nch111c11 und ... sie entweder selbst beziehen 
und anweisen». 

Die Ko1n1nission beschwerte sich also darüber, daß sie zun1 wichtigsten Teil 

des Loskaufgeschäftes, a1n Anfang und a1n Schluß, nä111lich zu den Verhandlungen 

über die Ansätze und Taxierung der Gefälle und zur Beschaffung und Verteilung 

der Zinsen des wiederangeliehenen Kapitals, nichts zu sagen hatte. - Aber die R.e

gierung lehnte a1n 15 .2. 18068 beide Gesuche ab, da für den Kanton Mehrkosten 

entstünden, wenn sich zwei Ko111111issionen zu111 Teil 1nit der gleichen Frage be

f:1ßten. 

U111 die Bedenken der Pfarrer zu zerstreuen, ka111 sie ihren Wünschen ein vvenig 

entgegen: Die allgen1eine Zehntenko1111nission werde derartige Vergleiche und 

Loskaufsbestin1111ungen vor der Eingabe an die Regierung erst der Pfründenkon1-

nüssion zur Begutachtung vorlegen. Wenn n1ehrere abgelöste kleine Kapitalien zu
sanunen bei einen1 einzigen Schuldner angeliehen würden, könne sie auch die 

Zinsen einziehen und nach den1 Verhältnis verteilen; den betreffenden Pfarrern sei 

dies und der Nan1e des Schuldners aber niitzuteilen. Gleichzeitig bewilligte die 

Regierung der Ko1nn1ission einen Abwart. - Interessant ist an dieser Stellung

nahn1e der geringe Einfluß der regierungsrätlichen Kon1missionsn1itglieder, die 

doch den Antrag gebilligt hatten; ein Beispiel für die 111aßgebende Stellung Morells 

in allen Fragen - er schrieb auch den Rapport der Ko1111nission des Innern! 

Doch die Meersburger Kon11nission hielt sich nicht an diese Weisung! Man 

findet genügend Beispiele in den Akten, wie sie allein die Untersuchung 

führte; von der Pfründenko111mission ist erst später und sehr selten die Rede, zu111 

Beispiel bei der Frühmeßpfrund Ennatingen ( cf. II). Daher klagte jene an19.11. I 806 
darüber, daß ihr bisher keine einzige Liquidation ge1neldet worden sei; sie wünsche 

eine Anzeige durch die Gemeinde selber. Die Regierung erließ darauf eine Mah

nung an die Meersburger Ko1nnüssion (13.12.1806),9 das heißt praktisch an sich 

selber, und war jetzt auch n1it de111 allge111einen Bezug und der Austeilung der 

Zinsen durch die Pfründenko11111Üssion einverstanden, da die R.egelung von § 5 

' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3008, § 398. 
9 STA.TG. Protokoll des Kleinen Hates, Nr. 3009, § 2881. 
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zu ko111plizicrt sei und allerlei Schwierigkeiten ergeben habe; doch dürften dein 

Kanton daraus keine Mehrkosten entstehen, ,vcil das l)ckrct für die Pfründcn

kon1n1ission ja keine Besoldung vorsehe. Ebenso fand sie es z,veck111äßig, daß die 

Gcn1einden die Pfrundablösungcn direkt der Pfründenkon1n1ission 111eldcn, aber 

selber ver,valtcn. - Dies111al hatte Hanhart den Rapport geschrieben; die Meinung 

der Kon1n1ission war ,venigstcns zur Hälfte durchgedrungen. 

An1 10. I 2. I 808 kritisierte die Pfründenkon1111ission erneut ihre Tätigkeit: I)a 

sie nichts 111it der Liquidation an und für sich zu tun habe, hätte sie keine Übersicht 

über die verschiedenen Geschäfte und ,vüßtc dar1nn nie, ob sie ct,vas und wieviel 

anzuleihen habe. (Der Zustand ,var also ganz ähnlich wie bei der Entschädigungs

konunission - cf. I. Teil, Kap. 8 - ein ,veitcrcr Hinweis auf die enge politische 

Verbindung von V erwaltungska111111er und Kleinen1 R.at.) Trotzden1 sollte sie über 

die sehr ungleichen und unpünktlichen Zahlungen der Zchntpflichtigcn Buch 

führen, was richtigerwcise jener tun n1üsse, der die Liquidation vorgcnon1n1en 

habe. Sie könne ja das Interesse der Pfrund - ihren eigentlichen Z,vcck - gar nie 

wahren, weil sie n1eist erst von einer Liquidation erfahre, wenn sich Pfarrer und 

Zehntpflichtige bereits vor der Mcersburger Ko111niission geeinigt hätten. Dabei 

würden doch die 111eisten Pfründen gesch1nälert; ein weiterer Verlust entstehe 

dann, wenn künftig vielleicht statt 5 nur noch 4 % Zins verlangt ,vcrdcn könne. 

Die Kon1n1ission ersuchte die Regierung daher un1 eine zweckn1äßigere Organi

sation oder 11111 Auflösung. 

An1 28. I I. I 80910 sah die Regierung endlich ein, daß die bisherige Ilcgelung 

kaun1 ihren Zweck erreichen könne, und beschloß, den1 Großen llat einen Ge

setzesvorschlag über eine neue und z,veck111äßigere Verwaltung des Pfrundvcr

n1ögens vorzulegen und die Pfründenkon1n1ission zu gegebener Zeit aufzulösen. 

Denn sie hätte diese auf Kosten des Kantons zu einer « pennancntcn» Behörde er

heben n1üsscn; eine Abwälzung der Entschädigungen usw. auf die Pfründen sel

ber (! !) lehnte sie wegen deren Schwäche ab. - Der eigentliche Grund der Auf

lösung lag aber darin, daß die Regierung Ko111pctenzen hätte delegieren 111üssen, 

die sie selber in der Hand behalten wollte, schon wegen der Einheitlichkeit der 

Zehntliquidation in1 allgen1einen; denn die Pfründenko111n1ission würde sicher auf 

eine gesonderte Behandlung, auf einen günstigeren Berechnungsn1aßstab der Pfarr

zehnten usw. gedrungen haben, was in den Gen1einden natürlich böses Blut er

regt hätte, auf deren Autonon1iebestrebungen die Regierung ja schon bei der 

Kirchengutsverwaltung hatte Rücksicht neh111en n1üssen - un1 so n1ehr hier, wo es 

um ein Jahrhunderte altes Anliegen der Bauern ging, un1 die Befreiung seines 

10 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30015, § 2761. 
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Hofes von allen feudalen Lasten. Zuden1 glaubte 111a11, der Geistlichkeit nicht allzu
viel Einfluß einräu111en zu dürfen, einerseits aus laizistischen Ideen heraus, ander
seits \veil die Geistlichen in dieser Angelegenheit auch Partei, nä111lich die pfrund
besitzende Gegenpartei der Bauern, waren. 

Dies führte die R.egierung zu einen1 eigenen Vorschlag: Die Obsorge über die 
V er\valtung der Pfrundgüter solle den Kirchenräten übergeben \verden, die ja 
ebenso gut die Loskäufe der Liquidationskon11nission begutachten könnten. Die 
kürzlich gesetzlich besti111111ten Kirchenpfleger und V ervvaltungsräte sollen auch 
die eigentliche Verwaltung dieser Fonds überneh1nen, ungeachtet der Eigentun1s
beziehungen der Pfrundgüter. Denn diese seien ja nicht Eigentun1 des Kollators, 
ob Staat, Ge1neinde oder Private, sondern gehörten eigentlich ihrer Stiftung, also 
jener Kirche, welcher die Pfrund zugeteilt sei; die neuen Vorschläge bezögen sich 
daher nur auf die Vervvaltung, nicht auf die Eigentu1nsrechte. Diese These, 
Kirchen- und Pfrundgut könne nicht eigentliches Privatcigentun1 sein, verfocht 
die Regierung in allen diesbezüglichen Streitigkeiten (cf. II). - Gegen eine kleine 
Entschädigung 111öge der Zinsbezug vo1n Kirchenpfleger überno111111en werden, 
danüt der Pfarrer nicht «den Schuldboten 111achen n1üsse». Danüt sollte auch die 
alte Institution der Trager gesetzlich verankert werden. - An1 19.12.180911 ge
nehn1igte der Große Rat das Gesetz über die Verwaltung der Pfrundgüter: 

Die durch das Dekret von1 4. 5. l 809 aufgestellten Verwaltungsräte sind verpflichtet, für eine 
1nöglichst sichere Wiederanlcihung von Pfrundkapitalien zu sorgen (§ 1). Wenn der Pfarrer 
den Zinsbezug nicht selbst überneh1nen will, wird ihn der Verwaltungsrat durch den I{irchen
pflcger durchführen und sich darüber ordentlich Rechnung stellen lassen; der Pfleger darf von 
jede111 fl. Zins 3 Kr. ( = 5 %) als Belohnung behalten (2). Er hat auch hier für seine Verwaltung 
Sicherheit zu leisten und ist für Schaden verantwortlich (3). Gleichzeitig niit der Kirchen
rechnung hat er auch Rechenschaft über die Pfrundverwaltung zu geben (5). Auch die Rech
nung über das Pfrundvennögen unterzeichnen der Abgeordnete des Kirchenrates und der 
Präsident des Verwaltungsrates vor vollzähliger Versan1n1lung (6). Wenn weder Kanton noch 
Gc111einde, sondern ein Dritter Kollator ist, kann dieser der Rechnungsabnalune beiwohnen (7). 
Die Kapitalbriefe sind in einer besonderen Lade zu verwahren; sie liegt a111 gleichen Ort 
wie die Kirchenlade; die Schlüssel dazu haben der Präsident des V crwaltungsrates und der 
Pfarrer (4). - In diese111 kleinen I)etail gab die Regierung den Wünschen der (katholischen) 
Pfarrer nach (cf. Kap. 13). - l)ie Kirchenräte haben von Zeit zu Zeit einen Bericht über den 
Zustand des Pfrundvennögens der de111 Kanton un111ittelbar zustehenden Kollaturen an die 
Regierung einzugeben (8). Die Pfrundgefällc nüissen dem Verwaltungsrat aufgekündigt wer
den, der dies de111 betreffenden Kirchenrat anzuzeigen hat (9). I)ieser leitet die Liquidations
begehren an die Regierung weiter (10), welche ihren Entscheid wiedenun ilun 111itteilt; das 
Resultat erfahren Pfarrer und Verwaltungsrat von1 Kirchenrat (11). § 25 des Gesetzes vo111 
Septen1bcr 1804 (cf. Anfang dieses Kapitels) wird aufgehoben (12). Der Pfarrer kann an den 

11 Tbl. 8. D., S. 58ff. 

9 
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Sitzungen des Ver\valtungsratcs tcilnch111en 111it dclibcrativer Stin1111e, ,venn es sich tun An
leihen und Sicherstellen von Pfrundkapitalicn handelt (13). 

Auch hier wurde ein Zustand gesetzlich bestätigt, der besonders auf evange
lischer Seite zun1 Teil bereits bestand. Die Rechte der Kollatoren us,v. hingegen 
wurden aufgehoben; sie konnten jedoch in1 Unterschied zu den Kirchenguts
rechnungen ohne weiteres an den Pfrundabrechnungen teilneh1nen. - Mit der 
Verwaltung lag selbstverständlich auch das Verfügungsrecht in den Händen der 
Ge1neinden, bzw. ihrer Abgeordneten. - Obwohl inan hier der Curie ein wenig 
entgegenkan1, war ihre Absicht, die sie schon in ihrer Instruktion von1 Frühjahr 
r803 bekannt gegeben hatte (cf. Kap. 3, II) - nän1lich feierliche Zusicherung von 
Selbstverwaltung und Selbstbezug des Pfrundeinkon1n1ens durch die Pfarrer -
wiederun1 nicht durchgedrungen. 

Auftragsgen1äß schloß nun die Pfründenko111niission ihre Rechnung auf Mar
tini 1810 ab und übergab die Kapitalien den Gen1einden, das heißt ihren Ver
waltungsräten. Die Schlußabrechnungen konnte sie aber erst an1 I 8.3. I 8 I 112 der 
R.egierung unterbreiten, da die Gen1einden eine große Saun1seligkeit an den Tag 
legten und die En1pfangsbescheinigung für Geld und Kapitalbriefe, die ihnen die 
Pfründenkomniission ausgehändigt hatte, oft nur nach wiederholten Ern1ah
nungen einsandten. Zwei Beispiele 111ögen genügen: 

Wenn Loskaufskapitalien an die Gen1einde selber angeliehen wurden, 111ußte eine Ver
sanunlung der Bürgerschaft der ganzen Gen1einde dies durch ein Obligo bestätigen und «in 
solidwn » ( = solidarisch) dafür haften. In W einfelden 13 wurde nun r 80 5-r 807 sän1tliche Grund
zinse beider Pfründen ausgekauft und an die Gemeinde angeliehen, nämlich f!. r r 57.40 für die 
evangelische, f!. 3727.24 für die katholische Pfrund. - Die Gemeinde sandte der Pfründen
kon1111ission 1806 ein Obligo über f!. 2299.26 - wahrscheinlich den bis dahin abbezahlten Be
trag-, unterschrieben von «Präsident (Reinhart!) und Sekretär der Zehntliquidationskom111is
sion» von Weinfelden, einer gesetzlich nicht anerkannten Behörde. Die Pfründenkon1mission 
verlangte mehrn1als ein gesetzliches Obligo, das heißt vom Gemeinderat auf den1 vorgeschrie
benen Formular unterzeichnet, erhielt jedoch nichts, sonden1 stellte sogar fest, daß diese so
genannte Zehntliquidationskom111ission Einzahlungen für aufgekündigte Gefälle selber quit
tierte. Nach lange111 Zögern übergab sie die Sache der Regierung (16.12.1809). Erst nach der 
vierten Weisung an den Distriktspräsidenten (29.12.1809, 15.6.1810, 29.3.1811 und 14.5.1811 !) 
gab die Gemeinde nach und stellte das rechtskräftige Obligo aus. Das weinfeldische Selbst
bewußtsein hatte sich wieder ein111al deutlich manifestiert. 

Katholisch Wuppenau" verweigerte die Annahme einer Anweisung auf die evangelische 
Pfarrpfrund Mi.illhein1 und ersuchte die Konunission, das Geld den1 Verwaltungsrat in bar aus-

12 ST A.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. r. 
13 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz.Xl. 263. 4. 
H STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32 II6, § 1436 (24.11.1810). 

STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32117, § 528b (4.5.18I1). 
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zuzahlen, darnit er es in der Gen1einde anlegen könne (,Nie z. B. Weinfclden). Ein solcher 
(;edanke gegenseitiger Zusan1111enarbeit ,var einer streng katholischen Gc111cinde iin hintcrn 
Thurgau nicht syn1pathisch. l)ie Regierung schützte jedoch das Vorgehen der Pfründcn
kon1111ission. 

Unterdessen hatten die Kirchenräte die Aufsicht über die Pfrundgefälle über

non1111en und die Dekane an1 5.9.18 ro15 zu handen ihrer Kapitel darauf aufinerk

san1 gen1acht. Auf Antrag des Evangelischen Kirchenrates erließ der Große Rat 

an1 19.12.181016 als Ergänzung ein Gesetz über die Sicherstellung des Pfrundver-

111ögens, un1 « die Geistlichkeit ü bcr die Besorgnis für Sicherheit ihres Einko1111nens 
zu beruhigen», wie es in1 Gutachten der Organisationsko1nnüssion hieß. Der 

Kirchenrat hatte seinen Antrag trockener begründet: Die Ge111einden hätten die 

Auslieferung und Selbstver\valtung der Pfrundgefälle verlangt und auch erhalten; 

so sollten sie jetzt auch den Schaden tragen, wenn solcher eintrete. Gen1äß den1 

Gesetz war nun jede 111it der Verwaltung des Pfrundvern1ögens beauftragte Ge-

111einde für jeden Verlust und Schaden gesan1thaft haftbar; doch blieb ihr der 

Regreß gegen Pfleger und Verwaltungsräte zugesichert. - An1 4.5.1811 17 ge

neh1nigte die R.egierung die Abrechnung der Pfründenko111111ission und löste sie 

unter V erdankung der geleisteten Dienste auf. - Als Einblick in das ganze Liqui

dationswesen lohnt sich eine kurze Zusa1111nenfassung dieser Abrechnung. 

Es wurden in den sechs Jahren ihres Bestehens an Pfrundkapitalien abgelöst: 

1805 ..................... . fl. 10 579.04 
1806 

1807 
1808 

1809 

9 666.35'/s 
4 682.52 

8 195.40 

I 941.41 1/2 
1810...................... 300 

Total ..................... fl. 35 365.52'/,, pro Jahr 5894.19 

Größere Beträge zahlten: an die katholische Pfrund Wuppcnau ein gewisser Jakob Keller 
von 1805-1809 fl. 2300, an evangelisch An1riswil ein Jakob Soller von Schochers,vil 1805/06 
fl. 4120.19 1/,, der gleiche an die Kaplanei Bießenhofen 1805/06 fl. 2330, also beinahe 1

/, des 
Gesan1tbetrags ! An die Kaplanei Bicßenhofen zahlte auch das Stift Muri - als es itn Juni 1808 
Eppishausen an Häfcli verkaufte (cf. Kap. 10, III) - in Wertschriften, Anweisungen und 
fl. 570.30 bar, total fl. 53 50. 

15 STA.TG. Kirchenakten, Missiven des Parit. Kirchenrates, S. 58 f. 
16 Tb!. 9. B., S. 62. 

STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Kirchenwesen, Fasz. XI. 272: Evangcl. Kirchenrat an Regierung 30. I r.1810. 
Rapport der Organisationskmnn1ission 15.12.1810. 

17 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30018, § 1001. Die Abrechnungen liegen ebenfalls in Fasz. XI. 262 a. r. 
Die Pfründenkonunission hatte auch ein eigenes Siegel. Es stellte eine n1it Kranz W1d Schlaufe verzierte Votiv
tafel mit der Inschrift <1Pfründcnkonunission» dar. Über der Schlaufe stand in einem Drittclskrcis <<Canton Thur
gau)). Das Siegel war nicht rund, sondern ein ungleichseitiges Achteck (weniger hoch als breit). 
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Die Gc111eindcn erhielten folgende Pfründen: 

Ort 

Altcrswilcn 
Anuis,vil ................... . 
Arbon katholisch 
Aa,vangen .................. . 
13ießcnhofcn ................ . 
Uußnang katholisch .......... . 
Ennatingcn Früh111cßpfrund ... . 
Frauenfeld katholisch, Oberkirch 
Gachnang .................. . 
c;ündclhard ................. . 
Heiligkreuz ................. . 
Leutinerken evangelisch ...... . 
Leut111erken katholisch ....... . 
Ron1anshorn katholisch ...... . 
W einfelden evangelisch ....... . 
Weinfcldcn katholisch ........ . 
W elfcnsberg ................ . 
Wängi katholisch ............ . 
Werthbi.ihl ................. . 
Wigoldingen ............... . 
Wuppenau ................. . 

Total 

1460.40 

5060.19 1
/., 

2170 

1207.07½ 

8099 
1127 

20 

558.40 
1618.11½ 

52.54 
4609. 14 

267.20 

320 
266 

1157.40 

3727.24 

378 
596.40 

184 
161.20 

2324. 22 ½ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35365. 52'/, 

In Prozenten . . . . . . . . . . . . . . . . . I oo 

bar(r)" 

240.40 
1000 

70 
807. 07½ 
119. 30 

117. 30 
20 

158.40 

1061.31½ 

52.54 

100 

320 
266 

596.40 

184 
161.20 

124.22½ 

Schuldbriefe 
auf Privatt: 

1000 

1800 

5779 · 30 
1009. 30 

400 

350 

5400. 15½ 10339 

15,3 29,3 

Katholische Pfründen: 24 433. 14 ½- Evangelische Pfründen: 10 932. 3 81
/ ,. 

Obligo auf 
Gc1ncindc11 

220 (2) 

4060. 19 1
/, (3) 

300 (4) 

400 (5) 
2200 (6) 

1157.40 

3727.24 

378 

2200 (8) 

19626. 37 1
/, 

55 ,4 

Auffallend ist das große Übergewicht der katholischen Pfründen. - Durch die 
Übernahn1e der Kapitalien wurden die Gen1einden nicht bloß rechtlich, sondern 
auch n1ateriell zu Treuhändern der Pfarreinkünfte. 

II 

Mit allen diesen Bestin1111ungen hatte die Regierung Schutz und Sicherstellung 
der Kirchen- und Pfrundgüter tatkräftig an die Hand genon1111en. Sie tat dies auch, 

18 r. auch zur Ablösung von Ucschwcrdcn auf den betreffenden Pfrundgütcrn verwendet. 
2. auf die Filialgcmcinde Altishauscn. 
3. auf evangelisch Al11riswil-Son1111eri. 
4. auf die Gemeinde Neu weilen. 
5. auf die Schulgcn1cindc Huben. 
6. auf die Gcn1cindc Neuwcilen. 
7. auf die Gemeinde Felben. 
8. auf die evangelische Pfrund Müllheim. 
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inde111 sie schon itn ersten Steuerdekret ( r6.6. 1803 )W die Kirchen-, Schul- und 
Annengütcr von der Steuerpflicht befreite; diese Ausnah111c vvurde in allen fol
genden Dekreten wiederholt. I)arunter fiel auch das Pfrundgut, ,vie ein Bcschluß 
der Regierung a111 11.2. I 805 bestätigte, 20 nicht aber das persönliche Privatver
n1ögen eines Geistlichen und die Klostergüter ( cf. Kap. 26, II). - Die Absicht, die 
V ennehrung kirchlicher Fonds usw. nach Möglichkeit zu fördern, zeigte sich 
auch in den §§ 62/63 des Erbrechts (9.5. r 8 ro )21 : « Fron11ne Vennächtnisse» irgend
vvelcher Art ,vurden indirekt e111pfohlen und n1ußten auch dann erfüllt ,verden, 
wenn das Testan1cnt aus eine111 stichhaltigen Grund entkräftet würde; allerdings 
darf das Legat « die Schranken der Billigkeit» gegen die erbfähigen Verwandten 
nicht überschreiten. - Vor allen1 aber zeigte sich dieser Wille der Regierung in 
den Verhandlungen über Loskauf, Zehntkapitalisierung und der Ervvahrung ein
zelner größerer kirchlicher Güterkon1plexe, die es eigentlich aus privater Hand zu 
retten galt; einzelne Beispiele n1ögen dies illustrieren. 

In Müllhein122 gingen die Ansätze der Gen1cinde und der evangelischen Pfarr
pfrund weit auseinander (1805). Während die Gen1cinde den Ertrag für eine 
Jucharte Ackerfeld 1nit T 8 fl. berechnete und für eine Juchart R.ebland 2 ½ Ein1er 
W ein einsetzte, gab der Pfarrer folgende Forderungen ein, berechnet aus dein 
I)urchschnittsertrag in Kernen, Haber, Weizen, Roggen, Gersten und Einkorn 

der Jahre 1791-1796: 

Für 304 Juchart Ackerland durchschnittlich a fl. 37 

total an Kapital ............................. fl. I I 321. 42 

Für 39 Juchart Rcbland durchschnittlich a 6 Eüncr 
total an Kapital ............................. fl. 1 I 083. 20 

Für den Heuzehnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2 440 

an Zins (5 %) 566.05 

an Zins 
an Zins 

544· 10 
122 

Kapitalisierter Gcsarntzchntcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 24 845. 02 an Zins 1232.15 

Die Gen1einde würde den Heuzehnten kau111 anerkannt haben; ihre Berech

nungen hätten insgesan1t höchstens 500 fl. Zins ergeben. Die Zehntliquidations
ko111111ission schlug einen Mittelweg ein: 

19 Tbl. I. U .• S. I 54. 
20 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 3215, §§ 218f. 

Der Probst von Wagcnhauscn hatte nämlich gegen die Uestcucrung seiner Pfrundgütcr durch die Gc1neinck 
protestiert, war aber crst1nals abgewiesen worden - Missiven des Kleinen Hatcs, Nr. 3212, S. 27f. (27.9.1803) -, 
da die Probstci Wagcnhauscn als «Liegenschaft auswärtiger GutsbcsitzcP> - sie gehörte als Lehen des Klosters 
Allerheiligen dcn1 Staate Schaffhausen - der Steuerpflicht unterliege. Als aber Schaffhausen den Pfarrer unter
stützte, überprüfte die Regierung ihren Ueschluß und hob ihn auf, da die fraglichen Güter einen Teil des« Pfrund
corpus1> des Probstes bildeten und daher als (<wirkliche PfrundgüteP> steuerfrei seien. 

21 Tbl. 8. U., S. 197. 
22 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 7: Rapport der Mccrsburgcr Kommission von1 

9.12.1805 1nit etlichen Beilagen. 
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304Juchart a fl. 28 ............................. fl. 8512 

39 Juchart a nicht ganz 4 Eiincr ................. fl. 6 630 

Total fl. 15 142, davon 5 °~ Zins 757.06 

Aus zwei Taxationen des trockenen und nassen Zehntens der Municipalität 
Müllhein1 für katholisch Pfyn (1807) 23 - 5000 und 4800 fl.. - ,vählte die Pfründen
kornnlission die Mitte und be111erkte dazu, daß die Zehntpfl.ichtigen «itnn1er noch 
wesentlich beitn Auskauf gewinnen»! - Solche Händel beruhten auf der unter
schiedlichen Berechnung des Ertrages eines Zehntens und des Preises der be

treffenden Frucht. 
Ein weiterer Streitgrund ,var auch das Feld111aß. Aus verschiedenen Aus

n1essungen der Gen1einde ( d. h. der Zehntpfl.ichtigen), des Pfrundbesitzers 
(Pfarrer) und des Kantons ergaben sich große Differenzen in der Ennittlung des 
Zehntkapitals der Frühn1eßpfrund Ern1atingen ( T 806 ff.). 24 Beide Parteien ka1nen 
überein, die Regierung als Vern1ittler anzurufen (19.3.1806). Eine Berechnung aus 
einen1 alten Urbar hatte fl.. 14 416 erbracht, die Gen1einde aber hatte lediglich 
fl.. 8697 beantragt; auf Grund einer Ertragsrechnung aus den Jahren 1775-1782 

setzte die Regierung auf Antrag der Zehntliquidationskon1n1ission die Sun1n1e auf 
I I ooo fl.. fest. Dagegen rekurrierte die Ge111einde: Sie wollte jetzt sogar nur noch 
fl.. 8000 anerkennen! Die neue Berechnung der Konunission schwankten zwischen 

8500 und 9425 fl.., ihr Antrag lag ungefähr in der Mitte (fl.. 8934 - 16.10.1807). 

Dagegen protestierte die Pfründenko111niission, die sich endlich einn1al einschal
tete (5. I I. r 807): Sie verlangte, daß die R.egierung einen unparteiischen Feld111esser 
bestellen und das gültige Maß bestin1n1en n1öge. Vorerst aber ergaben neue Be
rechnungen - auf Grund der Erträge aus den Jahren 1790-1797, deren Belege n1an 
verloren glaubte (wer,!) - fl.. II 961 (21.3.1808). Dan1it erklärte sich die Pfrün
denkon1mission einverstanden; die Gen1einde aber appellierte wiederu111. Nach 
verschiedenen weitern Sitzungen, nach dem Rapport des kantonalen Feldn1essers 
und auf dringende Bitten des Frühn1essers, der bereits ü11 Rechtstrieb n1it Gläubi
gern stand - er n1ußte Schulden n1achen, da die Gemeinde ihn1 seit langen Jahren 
wegen dieses Streites überhaupt nichts zahlte -, entschied die Regierung endgültig 
auf fl.. 10 542 ( I 81 o ). Die Gemeinde gab aber erst nach sehr energischen Weisungen 
nach und suchte sich noch jahrelang durch allerlei Hintertürchen besonders von 
der Bezahlung der auf gelaufenen Rückstände zu drücken. 

Eine interessante Regelung traf die Regierung für evangelisch Scherzingen, 25 

23 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen. Fasz. XI. 284. 8: Rapport der Meersburger Komn1ission vom 
12.2.1807, Pfründenkommission an Regierung 17.4.1807. 

,.. STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz.XI. 284. 4. 
25 STA.TG. Kirchenakten Evangcl. Pfründen, Fasz.XI. 272. 9. 
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als das Kloster Münsterlingen, der Zehntherr, seine Verpflichtungen gegenüber 
der Pfrund zu der sehr niedrigen gesetzlichen Berechnung auslösen ,vollte. Der 
Pfarrer bezog von ih111 bisher 10 Mütt Kernen, 5 Mütt Haber, 32 Eüner Wein, 
10 Wagen Holz, 50 Bnrden Stroh und 40 fl. in bar; der Loskauf ergab höchstens 
fl. 207, ungefähr die Hälfte des effektiven Markt,verts. Der Pfarrer hatte schon a111 
8. ro. I 806 dagegen protestiert; ein erster R.egiernngsbeschluß von1 3 r. I 2.1806 aber 
lautete ge111äß den1 Antrag der Zehntliquidationsko111111ission, das Kloster sei auf 
Grund des Gesetzes von I 804 zun1 Loskauf berechtigt. Auf eine weitere Eingabe 
der Kirchgen1einde ( I 1.2. I 807), die den Pfarrer unterstützte und dabei auf einen 
« Kirchenbrief» von I 594 verwies, untersuchte die Ko111n1ission des Innern das 
Geschäft und stit111nte ihrer spitzfindigen Ansicht zu, diese Kon1petenzen seien als 
eine Auslösungssnn11ne für die Trennung evangelisch Scherzingens (und Bottig
hofens) von der katholischen Mutterkirche Münsterlingen in1 genannten Jahre zu 
betrachten; die beiden Ge1neinden hätten dagegen für ün111er auf ihre R.echte an 
der letzteren verzichtet. Daher dürfe der Wert der Gefälle ebenfalls nie verändert 
werden und falle darLun nicht unter das Zehntgesetz von I 804. Die Regierung 
entschied, daß Münsterlingen diese Gefälle auch weiterhin in natura auszahlen 
1nüsse (30.11.1807). - Dabei stan1n1ten diese Ko111petenzen alle aus Zehnten; 
St. Katharinental zun1 Beispiel bezahlte seine Zehntverpflichtungen an beide 
Pfründen in Basadingen nach den1 gesetzlichen Loskaufspreis (cf. Kap. r6, I), 
,velche dadurch sehr geschwächt wurden. 

Die These der R.egierung, daß ein Kirchengut eigentlich seiner Stiftung ge
höre und als öffentliches Gut vo1n Staat, das heißt von der Ge1neinde zu verwalten 

sei, bildete den Ausgangspunkt zu verschiedenen langwierigen Streitfällen n1it 
Privaten. 

Da war einn1al der sogenannte Wickschc Stipendicnfonds, 26 r 758 gestiftet von Johann Wiek 
von Wuppenau, katholische1n Pfarrer in Leut1nerken, in der Höhe von fl. 3000 zugunsten der 
ehelichen Nachko1n1nenschaft seiner beiden Brüder; sein Zweck war die Ausrichtung von 
Studiengeldern (Theologie, eventuell Jus und Medizin). Der Stiftungsbrief enthielt aber drei 
Bestiin111ungen von allgemeinem Interesse: 

r. Als letzte Nutznießer dieses Stipendiun1s waren die Kirchgenossen in Wuppcnau genannt. 

2. Die Verwaltung des Fonds war unter die Aufsicht des Klosters Fischingen als «Protektors» 
gestellt worden, ohne dessen Zustiinn1ung nichts verfügt werden durfte. 

3. Vor allein aber ist eine Teilung der Stiftung strikte verboten. 

Während der Revolution gab das Kloster aufDrängcn der VerwandtschaftWick Stiftungs
urkunde, Kapitalbriefe usw. heraus - der Fonds war 1795 bereits auffl. 5083.29 gestiegen; nun 
teilten die beiden Mannesstänune Wiek in Wuppenau und Wil das Kapital auf l)as Kloster war 

26 STA.TG. Kirchenakten, KathoL Kirchenwesen, Fasz. XL 277,282. 
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eben Nationalgut geworden, der Fonds schien daher nicht n1ehr genügend gesichert. - Eine 
Koininission des katholischen Kirchenrates stellte nun ain 26. I. I 807 fest: 

r. Die Stiftung betrifft nicht nur Vcr\vandte, sondern auch die Geineinde Wuppenau. 

2. Der Stifter verbot ausdrücklich die Teilung. 

3. I)ie Stiftung ist ihrer ganzen Z\veckbestin1n1ung und Anlage nach ein Vennächtnis «ad 
pias causas», also ein «öffentlicher» Wohltätigkeitsfonds. 

])er Kirchenrat forderte nun die Wiederherstellung des gesainten Fonds ge111äß Stiftungs
urkunde und wurde darin von der Regierung unterstützt. J)ie Verv-·andtschaft Wiek betrach
tete die Stiftung aber als Fainiliengut, hielt an der Teilung fest und wehrte sich vor allein 
gegen die Unterstellung unter den Protektor. Verhandlungen init V ertrctcrn der Fainilie 
nützten nichts, l 814 war alles noch beiin alten. 

Mehr Erfolg hatte die Regierung bei der Kapellstiftung auf der Liebburg. 27 A111 I 3.12.1810 

setzte die Curie Dekan Hofer von dieser bisher unbekannten Stiftung in Kenntnis, in der 
Hoffi1ung, hier die Mittel für eine eigene Pastoration der I{atholiken in Oberhofcn und auf der 
Liebburg zu finden. Ain 14.r.1811 ernannte der katholische Kirchenrat eine Koi11n1issio11, und 
I{irchenrat Anunann untersuchte in deren Auftrag die Stiftung. Sie setzte sich zusa111111e11 aus: 

r. Wirklich noch vorhandenen1 Kapellgut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f!. 8 464. 50 

2. Zinsrestanzen .................................................... . 

3. Einer aus de111 Kapellgut zun1 Bau des Schlosses verwendeten Sun1111e .. . 

3531.15 

11908.45 

Stifter, Anwachsen des Fonds und sein Zweck waren unbekannt. Er stand schon vor 1754 
unter Oberaufsicht des Bischofs n1it eigener Rechnung, der Kapellpflegschaftsrechnung, war 
also wirkliches Kirchengut. Bein1 Tod des letzten Besitzers der Liebburg 1806, des l)on1probsts 
Freiherrn von Harnstein, begann eine Auseinandersetzung z,vischen dessen Erben und dein 
Bischof. Das Kapellvennögen wurde ausgeschieden und seither von1 Doinfabrikpf!eger in 
I{onstanz verwaltet, die Rechnung über 3 aber nicht weitergeführt. - Auf einer Konferenz 
aller drei beteiligten Parteien - Aininann als Vertreter des katholischen Kirchenrates, Curie 
und Anteilhaber der Liebburg - in I{onstanz (12.8. l 81 I) beanspruchten diese den Kapell
fonds als Fan1iliengut. Mangels schriftlicher Beweise beriefen sie sich dabei auf die Tradition: 
Bis 1806 habe den jeweiligen Besitzern der Liebburg nieinand in die Verwaltung des Fonds 
hineingeredet, inan müsse annehmen, daß er alln1ählich von diesen zusa111111engetragen worden 
sei und daher ihnen und ihren Erben gehöre. Doch seien sie bereit, sich mit f!. 4000 von allen 
Verbindlichkeiten loszukaufen! Der Kirchenrat lehnte dies aber ab; die Regierung folgte an1 
7.2.1812 28 seine111 Antrag und berücksichtigte auch die Wünsche der Curie: Die Ablösungs
sum111e ist auf f!. 8000 festzusetzen. Die Zinsen dieses Kapitels sollen zur Verbesserung der 
Pastoration der Katholiken in Oberhofen verwendet werden. - Als Bevollrnächtigter der Re
gierung verhandelte Ammann weiter und erreichte schließlich die Zustin1111ung der Anteil
haber an der Liebburg; ihr Angebot, als Kon1pensation die Kollatur der Fri.ihn1eßpfrund in 
Ennatingen abzutreten, wurde abgelehnt; auf Martini 1813 wurden die fl. 8000 in inländischen 
Grundzinsen angewiesen und eine kleinere Summe bar ausbezahlt. Der Kirchenrat stimmte 

27 ST A. TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz. XI. 277, 282. 
23 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020, § 257. 
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dein Vertrag an1 14.9.1812, die Regierung a1n 30.12.1812 zu; es \Var auch die (;eneh1nigung 
durch die Curie vorgesehen. 29 

Der hartnäckigste Streit un1 Kirchen- und Pfrundgut aber ,vurde in katholisch 
Leutn1erken30 ausgefochten; er dauerte sozusagen während der ganzen Media
tionszeit und gelangte sogar an die Tagsatzung. 1793 hatte Luzern die Herrschaft 
Grießenberg an einen Privat1nann verkauft, 1795/97 ging sie an Junker Johann 
Heinrich Schultheß aus Zürich über; so gelangte diese bisher streng katholische 
Herrschaft (bis 1759 iin Besitz der Fanülie von Uhn, dann Luzern) in evangelische 
Hände. Infolgedessen und durch die Wirren der R.evolution geriet der ,veitver
zweigte Güterkon1plex in Unordnung, was sich vor allein auf die kirchlichen 
Stiftungen und Beschwerden der Herrschaft auswirkte. Es entspannen sich in der 
Folge drei verschiedene Prozesse, von denen die beiden ersten schließlich eine ge-
1neinsan1e Lösung fanden, da sie eng zusa111111enhingen: 

1. l)ie Forderungen des katholischen Pfarrers Grütter von Leutn1erken auf ausstehende Korn
petenzcn seitens der Herrschaft. 

2. l)ie Forderung der Curie aufWiederherstellung der früheren Kaplaneistiftung in Gricßen
berg und anderer Vergabungen. 

3. l)ie Herausgabe des Kirchensatzes. 

Grütters Forderungen liefen seit 1795; denn seit der Übernahn1e der Herrschaft 
hatte Schultheß nichts n1ehr bezahlt. Der Pfarrer präzisierte sie erst1nals an17.2.1807 
in einer Eingabe an den Kirchenrat, ein zweites Mal an1 18.5.1811 - sie stiegen 

natürlich mit jeden1 Jahr weiter an: 

Monatsmessen, Vigilien usw. 161nal fl. 23 ................................ . 
J ahrtagsmessen der Familie von Ulm 91nal fl. 26 ........................... . 
Für den Pfarrer bestitnmte Kaplaneieinkünfte 17n1al fl. 97 . . . . . . . . fl. 1649 

abzüglich der von Vikar Schönenberger gelesenen Messen . . . . 374. 24 
Kleinzehnten bis zur Aufhebung ....................................... . 
Jährliche Dungfahrten 161nal fl. 1.40 .................................... . 
Kreuzgänge (Bittgänge) nach l)cbrunnen 14111al fl. 1.36 ................... . 

fl. 368 

234 

1274.36 

4 
26.40 
22.24 

Total fl. 1929. 40 

Dazu eine seit 1795 ausgefallene jährliche Holzkompetenz von 30 Klafter. 

29 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 2643. 
Kirchenrat Am111ann erhielt aus den Zinsen des Fonds drei Louis d'or Entschädigung für seine Bcrnühungcn und 
Reisespesen. 

30 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284- 7. Einige weitere Fußnoten dienen der Ergänzung. 
J.H. Schulthess, 1744-1830, Fabrikant und Bankier, Ratsherr. - Peter Joseph Grütter, 1782-1818 Pfarrer von 
Leutmerken. HBLS, Kuhn, Thurg. sacra. 



Der Streit entzündete sich vor allein an dieser Holzko111petenz, an deren Stelle 

Schu!theß 1803 der Pfrund 30 Jucharten Wald zu eigen geben wollte. Die übrigen 
Ansprüche sollten gütlich oder schiedsgerichtlich erledigt werden. Als Vertreter 

Grütters ernannte die Curie Dekan Hof er, Schu!theß ordnete seinerseits Altdekan 

Kilchsperger ab. Sie konnten sich jedoch nicht einigen, da Schultheß als Prote

stant die Meßstiftungen us,v. nicht anerkennen wollte; n1an rief daher den Pari

tätischen Kirchenrat als Schiedsrichter an. Die Curie stii11111te diese111 Entscheid der 
beiden Dekane zu, der Majoratsherr lehnte ab (Son1111er 1806). - Nach Unter

suchung durch eine Konu11ission - Hafer, Sulzberger, Locher, Kesselring - fällte 

der Kirchenrat an1 30.6.1807 einen ersten Schiedsspruch, der weitaus den größten 
Teil der Forderungen Grütters anerkannte und die ausgefallene Holzko111petenz 

nlit fl.. 170 bewertete; inan hatte dein Pfarrer einzig die Kleinzehntforderung für 

die Zeit nach dessen Aufhebung abgesprochen. Zur genauen Abklärung der Sach

lage für alle Zukunft wünschte aber auch der Kirchenrat eine genaue Untersu

chung der gesan1ten Stiftungen, die 111it der Herrschaft zusan1111enhingen und ja 
vielfach noch von der Fa111ilie von Uhn herrührten. Gegen den Entscheid des 

Kirchenrates appellierte Schultheß an die Regierung, in deren Händen auch schon 

der zweite Prozeß lag. 

An1 14.8.1806 hatte nän1lich die Curie nach erfolglosen Verhandlungen 111it 

Schultheß der R.egierung die zweite Streitfrage vorgelegt und sie dabei besonders 

auf die Kapell- und Kaplaneipfrund aufinerksa111 ge111acht. Allein die Einkünfte 

der letztern betrügen in Geld un1gerechnet fl.. 21 o; von ihren liegenden Gütern sei 
zwar sozusagen alles verkauft worden. Mit der Prüfung der bischöflichen Ein

gabe betreute Hofer, dan1als Geschäftsführer, die Kirchenräte Kesselring und 

Locher. Ihnen wollte das Ordinariat den Dekan als bischöflichen Kon1nlissarius, 

das heißt als seinen Vertreter, beigeben, was die Regierung jedoch ablehnte und sich 

dabei der Meinung des Kirchenrates anschloß, daß eine solche Ernennung wesent

lichen Einfl.uß auf seine Befugnisse hätte, wenn aus diesen1 Einzelfall in ähnlichen 

Prozessen Regel und Übung würde. Auf den Protest der Curie hielt ihr die Re

gierung einfach entgegen (23.12.1807),31 gegebenenfalls tnüßte ja auch sie als 
«oberste Gewalt und Bischof der evangelisch refonnierten Kirche» einen Kon1-

111issarius delegieren, was nur die Untersuchungskosten vergrößern, aber nicht viel 

nützen würde - eine fadenscheinige Begründung: In Wirklichkeit wollte n1an der 

Curie einfach keinen Einfl.uß auf ein Geschäft überlassen, dessen Erledigung der 

Staat oder eine von ihm eingesetzte und beauftragte Behörde übernon1111en hatte; 
man hielt dies tnit den1 Gedanken der Souveränität nicht vereinbar. 

31 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates. Nr. 32II0, § 1383. 
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Die W eitcrführung der Prozesse verzögerte sich durch den Instanzcngang, 
neue Untersuchungen, Eingaben und Gegeneingaben der Parteien und zu guter 
Letzt durch das Ausfallen des Paritätischen Kirchenrates seit Ende 1810. Inunerhin 
hatte Grüttcr zu seiner vorläufigen Tröstung auf Weisung der Regierung von 
Schulthcß eine Anzahlung von 50 Louis d'or = 550 fl. erhalten (1808). Schließ
lich ernannte Morcll als a1nticrcndcr Präsident des Kirchenrates ein neues Schieds
gericht, den1 beide Parteien zustii11n1tcn, nä111lich die beiden Präsidenten des 
Kirchenrates, sich selbst und Andcrwcrt, Sulzbergcr als Vertreter von Schulthcß, 
Locher (nicht Hof er!) als Vertreter Grüttcrs - von der Curie als Prozeßpartei ist 
nicht 111ehr die Rede; a111 22.3.r811 billigte die Gesa1ntregicrung dieses V orgehcn. 
Den1 Schiedsgericht bot Schultheß nun eine cinn1alige Ablösung von fl. 4900 an; 
auf dieser Basis fällte es an1 5. 12. 18 I I seinen von der Regierung schon an1 17. 12.23 

genehnügten, den1 Katholischen Kirchenrat, der Curie und Schultheß selber n1it
gt.teilten Spruch: 

r. Schultheß zahlt die angebotenen fl. 4900 und wird dan1it von allen weitern Ansprüchen 
befreit. 

2. Die Zehnten und Grundzinse, welche die Kaplanei Grießenbcrg in Thundorf beansprucht, 
werden als sein freies Eigentu111 anerkannt. 

3. Die fl. 4900 werden wie folgt aufgeteilt: 
fl. 1200 an Pfarrer Grütter, der somit total fl. 1750 erhielt; 

100 an die Erben des Vikars Schönenberger; 
3600 für die verschiedenen Fonds der Kapelle und Kaplanei auf Grießenberg. 

4. Die Entgegennahn1e, Verteilung und Dotierung der genannten Sununen, die Sicher
stellung und künftige Verwaltung des Kapellgutes besorgt und regelt der Katholische 
Kirchenrat. 

5. Jede Partei soll ihre Prozeßkosten selber tragen. Die vor dein Kirchenrat und den Ko1nn1is
sionen aufgelaufenen Kosten werden den Parteien erlassen. 

Dan1it war aber Leutinerken noch nicht aus den Akten verschwunden. Seit 
1805 stritt die Regierung sich nä1nlich n1it den1 Inhaber des Kirchensatzes und 
Kollator, Baron Wirz von Rudenz aus Wil,33 Altreichsvogt, wegen Abrechnung 
über das Kirchengut und Übergabe der Kirchenlade mit allen Akten, das heißt Aus
händigung der kirchlichen Fonds. Wirz betrachtete dieses geistliche Gut als sein 
«wahres Eigentu111», über dessen Ad111inistration er niemandem Rechenschaft 
schuldig sei außeraufV erlangender« geistlichen Oberbehörde» (Curie - 28.2.1805). 

32 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30019, § 2538. 
33 Johann Nepomuk Baron Wirz von Rudenz, gestorben 1838, Hat des Abtes von St.Gallen, Reichsvogt zu Wil, 

Tagsatzungsgesandter 1797!98, eifriger Anhänger des gestürzten äbtischen Regilnents, wurde 1814 wegen 
reaktionärer Umtriebe zu einer hohen Gcldbußc verurteilt! 
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Mit dieser Ansicht konnte sich die IZcgierung natürlich gar nicht befreunden: Sie 

betrachtete es als ihre Pflicht, «für das Eigcntun1 der Kirchen und Pfründen nach 

bester Möglichkeit zu sorgen» (26.3. I 805 ), und unterschied ein111al n1chr zvvischcn 
dcn1 lZccht des Kollators, den Pfarrer zu wählen, und den1 öffentlichen Kirchen

gut als solchen1, das Wirz eigentlich gar nicht gehöre, sondern der Pfarrkirche. 

Sie forderte für sich, das hcißt für die in ihre111 Auftrag handelnden Kirchenräte 

die Aufsicht über die V cr,valtung; diese selber aber stehe den Kirchgen1einden zu. 

Als Wirz dcn1 Pfarrer den Beisitz bei der Kirchenabrechnung, die seit 1796 nicht 

n1chr gehalten worden war, verweigerte, wandte sich die IZcgierung auf dessen 

Klage an St. Gallen (23.6.1807) und übergab das Geschäft in der Folge Anfang 

1808 der Diplo111atischcn Ko111111ission. Auf eine neue Weigerung von Wirz drohte 

sie an1 23 .4. r 808 der sanktgallischen R.egierung, sie werde in dieser Sache an die 
Tagsatzung gelangen, wenn sie etwa Wirz darin unterstütze, das Eigentun1s

recht der Kirchgen1einde LeutJnerken an den von ih111 zurückbehaltenen Fori.ls 

anzuzweifeln. 

Dan1it wurde der Streit zu einer hochpolitischen Angelegenheit. Denn auf 

diese 111assive Drohung antwortete St. Gallen sehr kühl, inan harre der Dinge. 

Und wirklich zog die thurgauischc R.cgicrung die Sache vor die Tagsatzung, die 
natürlich nicht darauf eintrat und keinen allge111eincn Beschluß über die R.ückgabc 

der in « unordentlicher W eise den Kirchen und Pfarrpfründen aus ihren eigenen 

Händen und außer den Kanton gckon1111cnen Kirchen- und Pfarrfonds» faßte. 34 

Ein günstiger Beschluß wäre für den Thurgau von weittragender Bedeutung ge

wesen: Er stand ja da111als noch ün Streit 111it St. Gallen un1 die äbtische Nachfolge 

in verschiedenen Gc111cinden (cf. Kap. 10, I) und hätte auf diesen1 Un1weg viel
leicht gar den Prozeß nüt Zürich neu aufrollen können. - Die thurgauischc Politik 

hatte sich wieder cin111al festgerannt: Der Kleine Rat stellte das Prinzip der Selbst

verwaltung der Kirchengüter in den V ordcrgrund und hielt eisern an seiner An

sicht fest, daß Kirchengut öffentliches Gut und daher entschädigungslos zurück

zuerstatten sei. St. Gallen hingegen n1achte sich nach scinen1 Erfolg auf der Tag

satzung ganz den Standpunkt von Wirz zu eigen, sein Besitz in Leutn1erken sei ein 

<< reehtmäßig erworbenes, erkauftes und bezahltes Privateigentun1 » ( 14.2. I 809). 

Den weitern Briefwechsel über dieses Then1a brach St. Gallen schließlich ab, in

den1 es kurz und bündig erklärte, es halte jede weitere Fühlungnahn1e für über

flüssig, weil es kein « Staatsgeschäft» sei, sondern eine Privatsache, die zwischen 

Wirz und der Ge111einde Leutn1erken zu erledigen sei (28.3. und 10.5.1809). 

Die diplo1natische Kon1nüssion sollte nun direkt 111it Wirz verhandeln; er er-

3
·
1 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32112, § 1356, Botschaft des Kleinen Rates an den (;roßcn Rat 

29.11.1808. 
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klärte nä111lich endlich seine Bereit,villigkeit zu eine111 billigen Ausgleich. Dar
unter verstand er die Auszahlung einer gerechten Entschädigung für seine bis
herigen Kosten in Leut111erken (Bauverpflichtungen) und die Befreiung von allen 
diesbezüglichen Lasten. Ander\vert arbeitete einen V ertrag aus, n1an drohte nun 
Wirz selber 1nit de111 Weiterzug an die Tagsatzung. Er ka111 darauf nach Frauen
feld, die Verhandlungen (19.6.1809) ergaben schließlich den vorläufigen Ab
schluß eines Abkon1111ens, das a111 20.8.r810 seine endgültige R.edaktion finden 
sollte: 

r. Wirz gibt die Akten (und daniit das Kirchengut) der Kirchgcn1cindc zur Verwaltung 
heraus. 

2. l)agcgcn bleibt ilun das Recht unbeno111n1en, Einsicht in die Rechnung zu nchn1cn und 
Abschriften zu n1achen. 

3. Für die nächsten zehn Jahre kann er auch das Kollaturrccht ·weiterhin ausüben in der jetzt 
üblichen Fonn (Ausschreibung durch die Regierung US\v.). 

4. l)ic Installation soll «111it Aufzug und in Gege11\vart des 1<.ollators » stattfinden. 

5. Er soll vor allcn1 ün Kanton stationierte Geistliche berücksichtigen, kann aber auch einen 
Priester außcrhalb des Kantons wählen, wenn dieser vorzügliche Eigenschaften besitzt. 

Die Regierung hatte ihren Standpunkt durchgesetzt, wenn sie auch nicht 
direkt von Enteignung gesprochen hatte; die Konzessionen in Punkt 2, 3, 4 wahr
ten Wirz eigentlich nur den Schein. Er war natürlich nicht zufrieden und ver

zögerte die endgültige Anerkennung dieses Vertrages trotz der Androhung schärf
ster Maßnahn1en, in der richtigen Erkenntnis, daß die Regierung gar keine Hand
habe gegen ihn hatte. Er hoffte, den Kleinen Rat doch noch zu Konzessionen in 
finanzieller Hinsicht zwingen zu können durch seine hinhaltende Taktik; denn 
unterdessen blieben in Leutn1erken dringende bauliche Reparaturen an der Kirche 
unausgeführt. Doch waren ih111 die Baukosten anscheinend zu hoch; er wollte sie der 
Regierung aufhalsen und tat daher einen überraschenden Schritt: An1 26.5.1811 

verwarf er den V ertrag endgültig, erklärte sich aber plötzlich bereit, auf das 
Kollaturrecht zu handen der IZegierung zu verzichten und die verlangten Doku-
111ente herauszugeben. Doch kan1 die Kirchenrechnung erst auf Martini 1812 zu
stande; zur Herausgabe der Akten brauchte es zwei weitere Aufforderungen der 
Regierung: !111 August 1813 konnte Kirchenrat Locher diese endlich überneh111en. 
- Die Frage der Kollatur wurde aber erst 1818/19 bei einer Vakanz geregelt. Die 
Regierung trat dieses Recht nüt seinen großen Baubeschwerden erst an, nachden1 
sie darüber ein Abkon1111en 111it der Kirchgen1einde Leutn1erken geschlossen hatte, 
wonach diese und sogar der Pfarrer ( !) einen Teil der Beschwerden selber zu 



tragen hatten. Denn nach solchen «teuren» Kollaturen wässerte den1 Kleinen 
Rat der Mund keinesvvegs; er gab dabei sogar ein altes Postulat preis: Befreiung 
der Pfarrer von Baupflichten. 

Einerseits n1acht es einen ben1ühenden Eindruck, festzustellen, \Vie sich die 
souveräne Regierung des Kantons Thurgau nur schwer gegen einen Privat111ann 
durchsetzen konnte. Anderseits n1uß 111an aber ihren hartnäckigen Willen direkt 
bewundern, die Angelegenheit in ihre111 Sinn zu lösen - närnlich ohne einen Rap
pen zu zahlen ein ganzes Kirchengut rnit Kollatur von einen1 kantonsfrernden, 
seiner Absta111111ung nach erwiesenen, von seiner R.egierung unterstützten R.eak
tionär zu gewinnen; denn ihre Drucknüttel waren sehr gering. Es ist ein 13eispiel 
dafür, wie ernst es die Regierung 111it ihrer Pflicht nahrn, für das Kirchengut zu 
sorgen, besonders dort, wo sie sich in ihrer Souveränität berührt fühlte. - Ein 

Mann verdient für die Zehntliquidation ein besonderes Lob: Freyenn1uth, der die 
111eisten diesbezüglichen Rapporte schrieb. Auch W essenberg zeichnete sich durch 
seine W achsan1keit auf diese111 Gebiet aus. 

III 

In diesen Problen1kreis gehört auch die Abchurung bei Tod oder Wegwahl 
eines Pfarrers. Das Then1a wurde schon in den Entwürfen der Geistlichkeit an
geschnitten und fand seine vorläufige Regelung durch § 12835 des evangelischen 
Kirchenratsgesetzes von r 806, wonach die bisher gültige zürcherische Ordnung in 
Kraft blieb. 1111 Auftrag des Evangelischen Kirchenrates erstellten Dekan W aser 
und Kan1merer Zwingli je einen Entwurf für ein eigenes thurgauisches Abchu
rungsgesetz, welche von den Kirchenräten Kesselring und Stun1pf beraten wurden; 
den endgültigen Vorschlag sandte 111an a111 21.11.1807 den1 Evangelischen Kleinen 
Rat.36 Dieser legte ihn sozusagen wörtlich den1 Evangelischen Großen Rat vor, 
der ihn an1 3.5.180937 genehn1igte, nachde111 seine Prüfungsko1111nission einige 
Änderungen vorgenomn1en hatte :38 

I. Das Eigentum des Pfarrers und jenes der Pfrund ,vird genau abgegrenzt. 

2. Zusätzliche landwirtschaftliche Verbesserungen des Vorgängers auf eigene Kosten muß 
der Nachfolger ihn1 abkaufen. 

3 .1 Tb!. 5. B .• S. 140. 
36 A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates I. S. 182. 

STA.TG. Akten Evangcl. Kleiner Rat. Nr. 3510. 
37 Tb!. 7. B .• S. 168 lf. 
38 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates. Nr. 3500. § 146. 
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3. l)an1111 darf der Pfarrer Ver\vandlung von Rebland in Wicswachs und Wieswachs in 
Ackerboden nur n1it «Vorwissen der Gcn1einde und Ei1l\villigung des Kirchenrates» vor
nehn1cn. 

4. Ebenso wird in eincn1 besonderen Artikel (30) besti1111nt, daß alle Veränderungen an 
I1nn1obilien und Geb,iuden, die ein Pfarrer ohne Bewilligung des Kirchenrates auf eigene 
Kosten ausführen ließ, ihn1 nicht vergütet werden. 

5. Neu \Vird Art. 34 hinzugesetzt: Von jeder Abchurung wird ein schriftlicher Vertrag ün 
I)oppcl aufgesetzt. l)as I)oppel geht ins Archiv des Kirchenrates, der dan1it eine Sa1111nlung 
von Beispielen für strittige Fälle anlegen kann. 

In der Einleitung zun1 Gesetz ,vurden als seine Ziele genannt: 

r. Nonn zur Beurteilung von Anständen. 

2. Verhütung von Schädigung der wegziehenden Pfarrfanülie, des Nachfolgers 
iin A111te und der Pfrund selber. 

3. Alln1ähliche Tilgung alter Lasten und V enninderung neuer Beschwerden. 

Ein weiterer und wichtiger Zweck wurde hier nicht aufgeführt: Vern1eidung 
eines Unterbruchs in der Pastoration einer Gen1einde nach Versetzung oder Tod 
des Pfarrers. Denn dafür war ein Z wangs1nittel vorgesehen: Ein Teil oder das 
ganze ihr zustehende Einkomn1en konnte einer abgehenden Pfarrfanülie entzogen 
werden, wenn sie ihre Verpflichtungen, einen Vikar zu stellen, nicht erfüllte. 

I. Bcsoldu11g des Pfarrers a11 Geld, Nat11ra/ien, Zehnten und Grundzinsen (§§ 2-15) 

])er Anteil der abziehenden Fanlilie arn Pfarreinkonunen entspricht der Zeit, während der 
sie die Pfarrgeschäfte besorgt oder besorgen läßt. ])er neue Pfarrer rnuß dem abtretenden oder 
den Hinterlassenen ihren Anteil erst nach Verfall der Einkünfte auszahlen, kann es aber frei
willig sofort tun. l)ie abtretende Farnilie hingegen 111uß den Nachfolger sogleich entschädigen, 
wenn sie bereits 1nehr bezogen hat als ihr zuko1nn1t. Viktualien, Korn, Hafer, Wein usw. kann 
der abziehende un1 einen billigen Preis den1 neuen Pfarrer überlassen oder sie in natura beziehen. 
Holzeinkornmen aus der Pfrund darf nur den1 neuen Pastor zugute kommen und ~:onst an 
niemand verkauft werden. - Nicht in dieses Gesetz gehört eigentlich § 13, wonach der neue 
Pfarrer den Zehnten an Garben, Fäscn, Kernen und Wein durch unbescholtene Männer ein
ziehen lassen und darüber ein gewissenhaftes Verzeichnis führen soll. Diese Bcstirnmung be
stätigte eine Praxis in mancher evangelischen Gerneinde, wie sie dann später auch in1 V er
waltungsgesetz der Pfrundgüter allgernein für den ganzen Kanton empfohlen wurde (cf. I); 
den neuen Pfarrern wurde dieses Verlangen der Kirchgemeinden ausdrücklich ans Herz gelegt. 

II. Ertrag der Güter und Verbesserung derselben (§§ 16-27) 

I)ie abtretende Pfarrfamilie hat das Nutznießungsrccht der Güter, solange sie die Pfarr
geschäfte besorgt. Ihren Ertrag kann sie den1 neuen Pfarrer zu den landesüblichen Preisen über
lassen oder auch anderswohin verkaufen. I)ie Kosten für den Anbau und die Bewirtschaftung 
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der Güter \Verden auf beide Parteien verteilt nach dein niedrigsten Ansatz der betreffenden 
Gegend, zun1 Beispiel Lohn für Dienstboten, Taglöhner, Schnitter, !)rescher US\V. - Unbe
dingtes Eigentun1 der abgehenden Fa111ilic ist das Vieh. Unentgeltlich n1uß der vorrätige l)ün
ger abgegeben werden, der aus de111 landwirtschaftlichen Gewerbe der Pfrund selbst stan1111t 
(nicht aber der angekaufte). - folgende landwirtschaftliche Verbesserungen können in die 
Abchurung aufgenonunen werden: 

r. Urbar ge111achtcr Boden, Reben, Hctnvachs, Klee, Ackerland. 

2. Neu gepflanzte Bäurnc. 

3. Verbesserte Anlagen zur Vennchrung des l)üngers, seine Gruben und Kästen. 

Grundstücke einer Pfrund, welche nach alter Übung ein Pfarrer de111 andern abgekauft hat, 
dürfen nicht willkürlich veräußert werden; der Nachfolger 1nuß sie 11111 den herkön1111lichen 
Kaufschilling übernehn1en. l)ie Sun1111e kann nur vern1indcrt werden, doch braucht es dazu die 
Bewilligung der Abchurungskom111ission. - Ein thurgauischcr Pfarrer 111ußte da111als zun1 Teil 
noch gute Kenntnisse über Landwirtschaft und Bauernarbeit besitzen, \venn ih111 seine Pfrund 
Gewinn abwerfen sollte. 

III. Unbcweglichc 11nd Ba11sachc11 (§§ 28-30) 

Auch hier weist die Regierung darauf, den1 Pfarrer seien Baubeschwerden nach Möglich
keit abzuneh111en. ])iese und allfällige weitere Reparaturen auf eigene Kosten, aber niit Vor
wissen des Kirchenrates, rnüsscn dein Pfarrer vergütet \verden; als W ertvern1inderung wird 
pro Jahr ein Dreißigstel abgezogen. 

IV. Mobilien (§ 3 r) 

Sie sind unbedingtes Eigentum der abziehenden Fa1nilie, welche sie sonstwie veräußern 
oder auch den1 neuen Pfarrer um einen billigen Preis überlassen kann. 

V. Atif de111 Pfn111dcinko111111c11 haftende Lasten (§§ 32-34) 

Auch sie werden nach dein Verhältnis unter I verteilt. l)abei soll aber besonders der Ab
tretende geschützt werden. 

VI. Abchun111gsko111mission (§§ 3 5-39) 

Sie besteht aus drei Mitgliedern des Kirchenrates: zwei Geistlichen und einen1 Laien. Der 
Kirchenrat wählt den letzteren und den einen Geistlichen auf ein Jahr. l)er andere ist der Dekan 
des betreffenden Kapitels, der auch den Vorsitz führt. Streitigkeiten, die sie nicht vergleichen 
kann, gehen an den Kirchenrat. Sie erhalten für ihre Verrichtungen die gleichen Tag- und 
Reisegelder wie die Kirchenräte (Ko111111issionen). 

Auf Verlangen des Katholischen Kleinen Rates (26.8. I 8 I I) ernannte der Ka
tholische Kirchenrat eine Kon1111ission - Hofer und Meyer - zur Ausarbeitung 
eines katholischen Abchurungsgesetzes. Der Entwurf von1 25.1.1812 wurde an1 
31.r.181239 den1 Katholischen Kleinen Rat, an1 2.4. auch der Curie vorgelegt. Die 
Curie geneh1nigte ihn an1 16.4.,40 inden1 sie einn1al n1ehr ihre oberste Aufsicht be-

39 A.K.KR. Aktcnfasz. <<Organisatorisches, Reglemente, Weisungen.)) 
40 B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Thurgau Kirchenrat. 
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tonte und die Vorlegung des Abchurungsvertrages verlangte. Der Katholische 
Kleine Rat konnte sich aber bis zun1 Ende der Periode zu keine111 Schritt ent

schließen. 

Auch der Inhalt dieses Gesetzes hielt sich irn allgerneinen an das evangelische Vorbild. Irn 
c;egensatz zu diese111, ,vo an der Abchurung nur zwei Parteien teilnehn1en - abtretende Pfarr
farnilic und neuer Pfarrer-, finden sich als Folge des Zölibats vier Interessierte: W egzichender 
oder Erben des verstorbenen Pfarrers, l)ekan, der den Vikar ernennt für die Vakanzzeit, die sich 
jetzt ja ge,vöhnlich ergebe, und der Nachfolger. Zur Besorgung der Vakanzzeit - die das 
evangelische Gesetz einfach generell der Fa111ilie des verstorbenen oder ,vegziehenden Pfarrers 
überläßt, der dafür auch der Genuß der Pfrund wiihrend dieser Zeit zusteht - ,vird hier ein 
eigener Betrag zur Bestreitung der Kosten ausgeschieden, der sogenannte Dekanalrnonat, das 
heißt ein Z,völftcl des jährlichen Einkornrnens; dazu konunt eine ,veitere Surnrne, welche der 
über diesen Monat hinausgehenden Zeit der Vakanz entspricht. Der l)ekan kann auf seinen 
Z,völftel verzichten und ihn der Ge1neinde überlassen, welche dann selber für den Unterhalt 
des Vikars sorgen n1uß. Vorgenon1111en wird die Abchurung durch den I)ekan (wie bisher) nüt 
Zuzug eines geistlichen oder ,veltlichen Mitglieds des Kirchenrates. l)ie Mitglieder der Ab
churungskon1111ission werden nicht näher bestinunt. 

r6. Kapitel 

Die Pfrundverbesserung 

I 

Schon iin Abschnitt über die Helvetik haben wir auf die nüßliche Lage vieler 

Pfründen hingewiesen (cf. 1. Teil, Kap. 7), in die sie seit der Aufhebung der 

Zehnten gerieten. Dazu kan1en die Schäden der llevolution überhaupt und die 

vielen Einquartierungen ohne jede Abfindung. Vor der Behandlung der Pfrund
verbesserung sollen daher ein paar Beispiele diese schwierige Notlage der Pfrün

den und Pfarrer erläutern (cf. dazu auch die Pfrundverbesserungstabelle). - Als 

Vergleichszahlen nenne ich die Besoldungen der Sekretäre und Kopisten der Re

gierungskanzlei: Die ersteren erhielten 1803 650 fl. jährlich, Ende 1810 750 (also 
zur Zeit der Pfrundverbesserung), die letzteren 400, bzw. 450 fl. 

Am schlin1111sten stand wohl Basadingen da. Der Evangelische Kirchenrat en1pfahl 

180641 beide (!) Pfarrer dringend der Regierung, da ihre Besoldung sie kau111 vor 

den1 Hunger schütze (im Brief unterstrichen)! Der Grund lag darin, daß der 
Decin1ator, St. Katharinental, die Kon1petenzen nicht n1ehr in natura, sondern in 

Geld gemäß Loskaufsgesetz ausrichtete. Der evangelische Pfarrer erlitt dadurch 

einen solchen Verlust, daß Sulzberger diese Pfrund einn1al die schlechteste iin 

"' STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. I: Evangcl. Kirchenrat an Regierung 5.2.1806. 

10 



ganzen Kanton nannte nüt weniger Einko1nn1en als «der gen1einste Taglöhner»!42 

Der katholische Pfarrer43 erhielt 234 f!. + 50 fl. Zulage, dazu Holz, Heu und Stroh 
von1 Kloster; er ,var etwas besser gestellt, doch sollte der erste Betrag - der 

Liquidationspreis der Zehnten - 111indestens 11111 weitere 130 fl. erhöht \Verden, 

wenn er den1 geltenden Marktwert gleichkom111en sollte. - Man kann de111 Kloster 

dieses Vorgehen nicht ein1nal verargen; denn es erhielt die Zehnten vielfach in 

Geld und hätte bei einer Naturallieferung der Pfarreinkünfte zu den weit teureren 

geltenden Preisen einkaufen n1üssen und so alln1ählich ein schönes Stück Geld 

darauf gelegt (cf. Bischofszell unter III). 

Neben Felben (cf. Kap. 7, I, I. Teil) hatte besonders auch evangelisch Sah11-
sach-Ron1anshorn44 große Verluste erlitten. Pf.1rrer Trechsler gab darüber fol

gende Liste ein: 

Jahr Art: Großer Kleiner Heu- div. Total Zehnten Zehnten zclu1tcn (1)" 

1798 fl. 700 450 76 55.06 1281. 06 

1799 300 76 33.36 409. 36 
1800 600 300 76 47 1023 
1801 325 10. 30 335. 30 
1802 450 10. 30 460. 30 
1803 180 27 207 
1804 160 27 187 
1801-04 400 (2) 400 

7 Jahre 2000 1865 228 210.42 4303.42 

Jahresdurchschnitt: fl. 614. 50 ! 

Als Entschädigung erhielt der Pfarrer folgende Beträge: 1798: 88 fl.; 1800: 

68 fl., 1803 : 46.48; total fl. 202.48 ! ! ! (nicht einn1al 5 % ! !) . 
Die Erbitterung der Pfarrer ist sehr begreiflich, vor allen1 über den Verlust 

des unentgeltlich aufgehobenen Kleinzehntens, der zun1 Beispiel bei Trechsler 
beinahe die Hälfte des Verlustes ausn1achte. Er stellte auf einer weitern Tabelle den 

Ertrag des Kleinzehntens der Jahre 1791-97 zusa1n111en; es braucht keinen be-

•
12 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 3: Antistes an Regierung 10.2.1807. 
·
13 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 1: Eingabe des Pfarrers an die Untersuchungskom

nlission des Parit. Kirchenrates 19.1.1807. 
-1-1 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen. Fasz. XI. 272. 9: Eingabe des Pfarrers an Regierung mit Beilagen 

23.4.1806. Aus diesen und den folgenden Kleinzehntberechnungen erkennt man leicht die Relativität solcher 
Zehntkapitalisierungen je nach der Stelle, welche sie durchführte. 
Johann Ulrich Trechsler, 1740-1815, seit 1791 Pfarrer von Salmsach-Romanshom. - Sein Bruder Jakob. 1738 
bis 1820 war seit 1767 bis zum Tode Pfarrer in Märstetten. Sulzberger / Verzeichnis der evangelischen Geist
lichen. 

,ir, 1. betraf unter anderem das Manco oder Ausbleiben einer Zulage des katholischen Pfarrers von Rmnanshorn 
(cf. 24 .Kap.). 

2. Einnaluncn infolge schlechter Schätzung pro Jahr um 100 fl. zu gering. 



147 

sonderen I{o111n1entar ( oder U111rechnung in heutige Maße ), u111 diese Verluste 
zu ,vürdigen: 

Art: Obst Wcrch Erdäpfel lUibcn 
Jahr Maß: Uidi ~ 8 St. g. Viertel Viertel 

Vkrtcl Pfund 

1791 12 40 95 40 
1792 116 94 69 59 
1793 15 52 56 87 
1794 124 44 126 322 
1795 80 15 69 50 
1796 72 75 67 60 

1797 78 60 118 200 

Trechsler verteidigte dann die R.echt111äßigkeit des Kleinzehntens nüt zwölf 
«unwiderlegbaren» Gründen, deren wichtigste sind: 

I. Bei der Übernalunc der Pfrund seien diese Einkünfte ihn1 1111 Lehenbrief zugesichert 
,vordcn. 

2. Der Kleine Zehnten ist genau wie der Große ein Bestandteil des jährlichen Einkonunens 
der Pfrund. 

3. Er ist genau so alt wie der Große. 

4. Jedes zchntpflichtige Grundstück bleibt zehntpflichtig, ob es nrit Früchten des Großcn 
Zehntens wie Korn oder des Kleinen wie Erdäpfel und Obst bepflanzt ist. 

5. l)urch den Verlust des l<Jcinen Zehntens entsteht ein sehr großer Schaden, der noch da
durch vcnnchrt wird, daß die Bauern auf zehntpflichtige Grundstücke Obstbäu111e an
pflanzen und danrit den Ertrag des Großen auch noch vennindern ! 

6. Man kann doch eincn1 Geistlichen, der beispielsweise überhaupt den ganzen Pfrundertrag 
von1 Kleinzehntcn bezöge, diesen Verdienst nicht einfach ,vegneh111en und ihn brotlos 
machen. 

Mit R.echtsgründen war gegen die Argun1entation Trechslers wohl kaun1 auf
zukon1n1en. Bei der Aufhebung und den1 Loskauf der Zehnten spielte eben die 
politische Opportunität die entscheidende Rolle. - In ähnlicher Lage befand sich 
evangelisch An1riswil-So1nn1eri, 46 eine weitläufige Ge1neinde nüt über 3000 Seelen 
und 12 Schulen! Sein Pfarrer, der uns bereits bekannte Müller (cf. L Teil, Kap. 9), 
stellte seine Verluste wie folgt zusan1n1en: 

Ertrag des Großen Zehntens 1795: 

46 Mütt F äsen, 30 ½ Mütt Haber, 4 Viertel Roggen, 3 Viertel W cizen, l ½ Viertel Gersten, 
30 Viertel Leichtkorn, 12 Viertel Leichthaber, 1 ½ Viertel Bohnen, 1 Viertel Erbsen. 

'16 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz.XI. 270. ro: Kirchgemeinde an Regierung 22.4.1805 mit llci
lage. Auch der folgende Brief Müllers liegt hier. 



Akkordiert ,vurden ih111 1803 : 

9 Viertel W eizcn, 24 Viertel Korn, 28 Viertel Haber, dazu ein fixes Ei11ko1111ne11 an Geld iin 
Betrag von fl. 146; zusa111111e11 ergebe dies kaun1 fl. 450 von seine111 früheren Einkonunen 
von zirka fl. 1000 ! 

An seine Verluste während der Revolution habe er total fl. 430.30 erhalten! Auch er habe 
den ganzen Kleinen Zehnten verloren, nä1nlich 20 L,idi Obst, 6 Pfund reinen Flachs, Erd,ipfrl 
und Rüben und als ,veitere Ko1npctc11zen 200-300 Burdcn Stroh und fl. 5 an Geld. 

Müller, der ja sowieso ein recht streitlustiger Herr war, schrieb einen sehr 
bissigen Brief an die Regierung (20. I 2. I 80 5) und warf sich darin einn1al n1ehr zun1 
Wortführer der evangelischen Geistlichkeit iin Thurgau auf. Er beklagte bitter 
ihre 111ißliche finanzielle Lage und entrüstete sich über die evvigen Vertröstungen 
der Regierung, die als Nachfolger des Do111kapitels iin übrigen sein derzeitiger 
Kollator und Kirchensatzinhaber war. Von ihr könne er eine anständige Besol
dung noch 111it 111ehr H.echt erwarten. Wenn sie ihn1 diese jedoch nicht gewähren 
könne, 111öge sie Kollatur und Gefälle seinen beiden Ge111einden abtreten, niit 
denen er sich ,vohl über seinen Gehalt vergleichen könne. (Seine 13riefe erinnern 

an Hofer.) 
Noch zwei Beispiele: Die katholische Pfrund Aadorf17 erhielt bis zur R.evolu

tion 120 fl. Beitrag von den katholischen Ständen. Nach den1 Ausbleiben dieser 
Zulage verblieben der Pfrund noch zirka 297 fl.; die Kleinzehntverluste beliefen 
sich auf etwa 100-120 fl. - Der besser gestellte evangelische Pfarrer (Zürich war 
Kollator !) nannte dafür ebenfalls 200-250 fl. !48 - In einer besonderen Art von Not
lage befand sich der Früh111esser in Ern1atingen :49 Er hatte von seine111 Vorgänger 
eine Bauschuld und anderes 111ehr in1 Betrag von rooo fl. übernehn1en n1üssen, 
rückzahlbar in acht Jahren; die Curie hatte sich vergeblich gegen die Aufbürdung 
dieser Last gewehrt. Und dabei bekan1 der Geistliche während n1ehreren Jahren 
keine Besoldung wegen eines Streites tun die Ansetzung der Loskaufsun1111e 
(cf. voriges Kapitel). 

II 

Selbstverständlich wandte sich die Geistlichkeit in ihrer Bedrängnis bald auch an 
die Regierung; denn von ihr erhofften sie nach der innenpolitischen Beruhigung 
und ihrer deutlich kundgegebenen christlichen Grundhaltung eine schnelle und 

.i; ST A.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. I: Eingabe des Pfarrers an Parit. Kirchenrat r 5.I2.r812. 
·
18 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 2: Eingabe des Pfarrers an Antistes r L r. 1813. 
" STA.TC. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 4. 
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gründliche Lösung dieses Proble111s. In1 laufe der Jahre gingen viele Bittgesuche 

der einzelnen Pfarrer ab; als das Scheitern der V erhandlungcn über die Entschädi

gung der Geistlichkeit offenbar \Vurdc (cf. nächstes Kap.), gab jede Konfession 

für sich 1804 ein Me111orandu111 ein. 

In einen1 Schreiben von1 8. 7. 1 80450 nahn1en die drei evangelischen Dekane 

nan1ens ihrer IZapitel zur Frage der Besoldungsrückstände, zur Lage der Pfründen 

und zur Pfrnndverbesserung Stellung. Sie führten bcvvcgte Klage über das so sehr 

vcnnindcrte Einkon1111cn der Geistlichen durch die Abschaffung des Kleinen Zehn

tens und durch Verlust der Zulagen ans Zürich (Addita1nente und Stipendien - cf. 

Kap. 1 8). Sie forderten als ersten und wichtigsten Punkt eine den teuren Zeiten 

entsprechende Taxation der Zehnten. Denn kein «geschickter und rechtschaffener 

Geistlicher» könne 111ehr Lust haben, ün Thurgau länger als unbedingt notwendig 

zn bleiben oder gar auf eine dieser «elenden» Pfründen zn aspirieren. Wenn diese 

1nißliche Lage bestehen bleibe, n1üßten « christliche Weisheit und christliche Vater

landsliebe davor erzittern». Un1 das 1noralisch-religiöse Absinken des Kantons 

durch die Anstellung 1ninderwertiger Prädikanten zu verhüten, n1üssc das Kir

chen- und Erziehnngs\vesen n1it 1nehr Energie und so rasch als n1öglich finanziell 

gestärkt \Verden. Die Dekane wiesen da1nit auf einen Übelstand hin, der 111it der 

Zeit sicher bedenkliche Ausn1aße angenon1n1en hätte (cf. auch III). 

Na111ens der katholischen Geistlichkeit be(,ßte sich auch Hofcr a111 15.9.1804 

111it dein Grundübel der Pfarrbesoldung: Mit der« unbegreiflichen Vorenthaltung>> 

des Kleinen Zehntens. Hofer vervvies auf die zerrütteten und verschuldeten V er

lassenschaften etlicher Geistlicher, die während der Revolution ( = Helvetik) ge

storben waren, berief sich dann auf die Menschenrechte und erklärte, das Eigentun1 

sei doch unverletzlich; und dabei werde gerade solches zun1 Leben dringend not

vvendige Eigentun1 einfach aufgehoben und verschenkt! Auch die Mediations

akte hätten keinen Unterschied zwischen Große1n und Kleine1n Zehnten gen1acht, 

sondern den Zehnten als Ganzes loskäuflich erklärt und das Eigentun1srecht an1 

Zehnten allgen1ein anerkannt. Man verlange jedoch nicht die Wiedereinführung 

des Kleinen Zehntens in natura, sondern eine gerechte Schadloshaltung oder einen 

den1 Wert wirklich entsprechenden Loskauf. Dein Großen Rat 1nöge n1an den Los

kauf des Kleinen Zehntens als eine in den Mediationsakten begründete Forderung 

der Gerechtigkeit e1npfehlen, dann könne er nicht viel dagegen einvvenden. Hofer 

vern1uteten1itRechtin diesen1 Gren1iun1 die enragierten Befürworter einesn1öglichst 

erleichterten Zehntloskaufes. - Der scharfe Ton seines Briefes sticht sehr von1 

,,o STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263. 
Auch das folgende Gesuch Hofcrs liegt hier. 
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konzilianten Bittgesuch seiner evangelischen A111tsbrüder ab: Er verlangte sein 
Recht, sie ersuchten tun billige, gerechte Abhilfe ihrer Not. 

Als der Große Rat das Loskaufsgesetz erließ, suchte er daher auch den W ün
schen der Geistlichkeit entgegenzuko111111en, inde111 er ebenfalls an1 24.9.180451 

ein ,veiteres Dekret über den Kleinen Zehnten und die Geistlichkeit geneh111igte. 
Aus der Überlegung heraus, daß «auf der einen Seite durch unentgeltliche Auf
hebung der Kleinen Zehnten sehr viele Pfarrgeistliche einen beträchtlichen Teil 
ihres n1eistens ohnehin geringen jährlichen Einkon1n1ens verloren und der Fall der 
Notwendigkeit und der Pflicht eintritt, für Tröstung dieser e111pfindlich verlusti
gen Klasse nützlicher Bürger zu sorgen, und bei Abgang aller disponiblen Fonds 
eine wohltätige Hülfsquelle aufzusuchen dringend ist, auf der andern Seite aber 
die unentgeltliche Aufhebung der Kleinen Zehnten denen vorzüglich des Kleinen 
Zehnten Pflichtigen gegen die vorzüglich nur Großen Zehnten Schuldigen und zu 
Loskauf desselben Pflichtigen unverhältnisn1äßige Vorteile einräu111t, obschon alle 
Bürger für den allgen1einen Genuß gleichen !{echtes sind», wurde verfügt: 

r. Die Kleinzehntpflichtigen haben einen fünffachen Betrag ihrer Beschwerde an 
eine Kasse einzuzahlen, die zur Unterstützung der Geistlichen gebildet wird. 

2. Der jährliche Betrag wird aus den1 Durchschnitt der Jahre 1786-1795 be
rechnet; dabei kon1n1en Obst, Hanf, Flachs und Erdäpfel in Anschlag. Die 
Preise werden durch gütliches Einvernehn1en vor den1 Friedensrichter fest
gesetzt; bei Streit entscheidet der Kleine Rat. 

3. Erster Zahlungstennin ist der Martinstag von 1805. Die Abzahlung erfolgt in 
sechs Jahrestern1inen nach ganzen Zehntenbezirken. 

Die Regierung begründete ihre Maßnahn1e also nicht n1it Eigentun1sbezie
hungen, sondern mit einer gerechten Lastenverteilung und der dringlichen Unter
stützung einer notleidenden Klasse. - Dieses geringe Zugeständnis des Kleinen 
Rates an die Geistlichen glich zun1 Beispiel die viel zu niedrigen Loskaufpreise und 
andere Erleichterungen bei weitem nicht aus, welche die Verfechter einer den 
Bauern möglichst günstigen Zehntablösung ertrotzt hatten. Auch andere weniger 
gesetzliche Mittel praktizierten die Gemeinden und Zehntpflichtigen oft genug 
bei Loskaufsverhandlungen wie V ern1inderung der Ertragsberechnung der zehnt
baren Grundstücke oder Verzögerung der Auszahlungen, um so gerade die 
Pfarrer, die auf diese Einkünfte lebensnotwendig angewiesen waren, zun1 Einlen
ken zu zwingen und ein gutes Geschäft zu machen (cf. voriges Kap. unter II). Die 

51 Tb!. 3. B., S. 47f. 



heikle Situation der R.egierung z,vischen Klerus und Bauern ist offenbar - die 
Abschaffung der Zehnten war ja geradezu das Syn1bol der neuen Freiheit! 

In der Rechnung der Meersburger Gefälle" \Vurdc der Kleine Zehnten erst111als für das 
Jahr 1806 aufgeführt. l)a111als übernah111 diese Ver\valtung aus der bisher gesonderten Klein
zchntkassc den Betrag von fL 3429. 38. l)ie \Veitcrn Eingänge bis 1813 sind folgende: 

1807 4425.43 I 8 I 1 740.35 
1808 1480.22.4 1812 1644.13.2 

1809 2376.03 1813 2618.09 

1810 1341. 46. 6 

Ende 1810 - nach den vorgesehenen sechs Jahresraten und unn1ittclbar vor den1 Inkraft
treten der Pfrundverbesserung - war der Fonds erst fL 13 053. 33 stark, obwohl eine bis Mar
tini 1807 fortgesführte Berechnung der Klcinzehnterträge bereits fl. 22 435. 18 und eine zweite 
von1 L 10. 1809 sogar fl. 25 679. 03 ergeben hatten. l)ie letzten Einzahlungen an diese Kasse 
erfolgten iin Jahre 1829; seither blieb das Total auf fl. 2 5 13 2. 5 8. 6 stehen, also rund 500 fl. 
weniger als kalkuliert. l)iese große V erzögcrung erklärt sich daraus, daß auch die Kapitali
sierung dieses Zehntens 111it vielen Anständen zwischen den Ge1neindcn und Pfarrherren ver
bunden war; denn gerade diese Abgabe war sehr unbeliebt. Einzelne Gen1einden waren auch 
1nit der Äufnung eines Fonds nicht einverstanden, so Märstetten, 53 das die Verwendung des 
Kleinzehntens für die Verbesserung der eigenen Pfrund verlangte (4.3.1806); bei der Pfrund
verbesserung erhielt es dann auch einen kleinen Beitrag aus dieser Kasse. Das gleiche forderte 
die zürcherische Finanzkom111ission für Hüttlingen (27.11.1807) ;" inan befürchtete dort 1nit 
Recht, der Thurgau werde Ge1neinden, die in den Händen auswärtiger Kollatoren lagen, kau1n 
unterstützen, wie es sich später auch bestätigte. - Bei einzelnen Ge1neinden wurde die 
Stellung in natura beibehalten in1 Sinne einer «Pfrundverbesserung», da ihre Dotierung ohne 
den Kleinen Zehnten sehr gelitten hätte: bei katholisch Aadorf (ca. 150 fl. jährliche Einkünfte 
gen1äß zweiter Berechnung) und katholisch Rickenbach (ca. 80 fl.), beides übrigens kantons
fren1de Kollaturen (Zürich und St. Gallen)! Der jährliche Klernzehntertrag des Kantons Thur
gau belief sich also auf ca. 5000 fl. entsprechend den da111aligen Marktpreisen! Aus der zweiten 
Berechnungsliste ergibt sich folgende Verteilung (Zahlen auf- oder abgerundet; in fl.): 

Eva11gelische Pfrii11dcn 

Saln1sach-Ro1nanshorn ........... . 
Kilchberg ...................... . 
Si tterdorf ...................... . 
Gachnang ...................... . 
Arnriswil ...................... . 
Aadorf ........................ . 

290 

134 
122 

IOI 

Übertrag 
Aawangen ..................... . 
Hüttlingen ..................... . 
Altnau ........................ . 
Alterswilen .................... . 
W agenhausen 

856 
60 

60 

34 
26 

18 
Hüttwilen 

72 

70 

67 Total 1054 

Übertrag 8 56 

52 STA.TG. Finanzverwaltung, Jahresrechnungen der Mcersburgcr Güter und Akten. 
53 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. 3: Gemeinde an Regierung. 
" STA. TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 6: Finanzkomnüssion Zürich an Regierung Thurgau. 



Klöster t111d Statthaltcreie11 

Fischingcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
Statthaltcrci Lo1nnüs . . . . . . . . 59 

Bischofszcll Stift ................ . 
Münstcrlingen .................. . 
Kon1n1endc Tobel ............... . 
Statthalterei Klingenberg (Muri) .. . 
St. Katharinental ................ . 
Ittingen ........................ . 

257 

251 
156 

105 

93 
92 
83 

Übertrag I o 3 7 

Katholische ?frii11de11 

Basadingen ..................... . 
Oberkirch (Frauenfeld) .......... . 
Wuppenau ..................... . 
Aadorf ........................ . 
Ennatingen .................... . 
Wängi ........................ . 
Sitterdorf ...................... . 
Mannenbach ................... . 
Herdern ....................... . 
Rickenbach .................... . 
Tobel ......................... . 
Sirnach 

200 

180 

156 

152 

150 
148 
122 

118 

101 

83 

83 
81 

Übertrag 1574 

Übertrag 
Statthalterei Sonncnberg-Gachnang 

(Einsiedeln) .................. . 
T ... k an1 on ....................... . 
Paradies ....................... . 
Statthalterci Herdern (St. Urban) .. . 
Statthalterei Ma1nn1en1 (Rhcinau) .. . 

1037 

Total 1289 

Übertrag 1 5 7 4 
Kaplaneicn (Frauenfeld) . . . . . . . . . . . 81 
Werthbühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Hüttwilcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Arbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Bießenhofcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 

Heiligkreuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

P~1 ................. 44 
Früh1nesscr Ennatingen . . . . . . . . . . . 34 
Güttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Gündclhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Leut1nerken l 

Total 2113 

Der Rest verteilt sich auf das Hochstift (ca. 180 fl. in verschiedenen Ä1ntcrn) und diverse 
andere (ehe1nalige) Gerichtsherren (Zürich), Grundbesitzer (Beroldingcn in Gündelhart) und 
Kon1mu11itäten (Stadt Arbon 230 fl ! - in den I<.lanunern stehen hier nur einzelne Beispiele). -
Wie schon die Tabelle über die Baubeschwerden der Meersburgischen Güter (cf. Kap. 11 ), 

bezeugt auch diese das unverhältnis1näßige Übergewicht des katholischen Grundbesitzes und 
Zehntanteils (ca. 72 % ) gegenüber dein evangelischen (21 % ). Man erkennt aber auch sofort 
die großc Bedeutung dieser Einkünfte für n1anche Pfrund und den Ausfall einzelner Klöster 
(Totalanteil 26 %), glcichsan1 ihr erster Beitrag an die Pfrundverbesserung (cf. Tab. unter IV). 

Selbstverständlich lagen alle diese Probleme auch der Curie sehr am Herzen 
(cf. Wessenbergs Programn1 Kap. 4, II u.a.O.). Bereits in der Instruktion von1 
27.3.1803 verlangte sie einen standesgen1äßen Unterhalt der Geistlichkeit, Ent
schädigung für die Verluste seit 1798, Garantie des Kirchengutes, der Einkünfte 
und Selbstverwaltung der Pfründen (durch die Geistlichkeit!); vor allein soll kein 
Unterschied zwischen den1 Großen und Kleinen Zehnten gen1acht werden, der ja 
eine der hauptsächlichsten Quellen der Pfrundeinkünfte sei. - Nachdem er bereits 
an1 26.9. r 804 eine Eingabe über den Kleinen Zehnten an den Großen Rat des 
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Kantons gerichtet hatte, plante W essenberg auf das Frül~ahr 1805 eine größere 
Aktion. Er verlangte daher von Hof er ( 19.1. I 805) eine Darstellung der Verluste 
an Kleinen Zehnten US\V. in den Pfründen seines Kapitels, die er a111 4.4.1805 55 er
hielt. hn Begleitschreiben befür\vortete der Dekan die Abgabe der Naturalien als 
beste und sicherste Einnah111e, protestierte ein111al n1ehr gegen die Aufhebung des 
Kleinzehntens und gegen die niedrigen Preisansätze für den Loskauf. Die Eingabe 
der Curie sei an die R.egierung zu richten, « und wenn sie da kein Gehör fände», an 
den Landa111111ann der Schweiz, der das Loskaufsgesetz selbst oder durch die Tag
satzung kassieren lassen n1öchte ! In seiner Erbitterung schoß I-Iofer wieder cinn1al 
über das Ziel hinaus; in richtiger Erkenntnis der Lage lehnte die Curie diesen 
letzten Vorschlag als «unzweck111äßig» ab (9.5.1805 an Hofer). 

Hingegen übersandte W essenberg an1 4.5. r 805 56 die Zusa1nn1enstellung Hofers 
an die Regierung und regte eine Pfrundverbesserung und deren Sicherstellung an. 
Kirche und Staat hätten ja ein gen1einsan1cs Interesse, «die religiösen Anstalten in 
gebührende111 Ansehen zu erhalten und sonüt auch die Seelsorge gegen Mangel 
und Nahrungssorgen» zu schützen. De111gegenüber sei es aber «des geistlichen 
Standes würdig, auch in der tätigen Vaterlandsliebe und in Verehrung und Er
füllung der Gesetze das Beispiel zu geben»! - Man beachte diesen Ton, der weit 
diplon1atischerist, als Hofers Me111orandun1 !-Die Regierung versicherte der Curie,57 

sie werde allgc111eine Maßregeln zur Behebung dieser Verluste ergreifen und be
sonders die gefährdetsten Pfründen berücksichtigen. - Die Verlustliste der Curie 
fällt durch eine detaillierte Ausführlichkeit für Tobel auf, \Voraus natürlich auch 

die Regierung leicht auf den Verfasser der Tabelle schließen konnte. 

Kleinzehntvcrlustc werden wie folgt angegeben (in fl.): 

Frauenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mannenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Ron1anshorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Üßlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Basadingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Heiligkreuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 
Wuppcnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Güttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Herdern......................... 180 Arbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Hüttwilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Wängi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Sirnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Aadorf ...................... 100-rro 
Ern1a tingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 40 Tobel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Total pro Jahr niindestens 2316 fl. 

Ein kurzer Vergleich niit der früheren Liste ergibt, daß hier n1cist höhere Beträge eingesetzt 
sind, Romanshorn und Üßlingen fehlen sogar ganz, dafür stehen dort noch einige andere 

55 B.A.Sol. Akten fürstbistu1n Konstanz, Fasz. Dekanat Frauenfcld-Stcckborn, mehrere Briefe. 
56 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz.Xl. 281. r. 
51 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3215, § 673 (rr.5.1805). 
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Pfründen, zu111 Beispiel Sitterdorf. - Als weitere V crlustc werden genannt: für Frauenfeld bci111 
Großzchnten 300 fl., bein1 Hcuzehnten 100; für Wuppenau zirka ein J)rittel des Großzehntens; 
für Herdern 76 fl. Heuzehnten; für Arbon seit der Revolution fl. 1662. 48; für Aadorf die be
reits erwähnten 120 fl. der katholischen Orte. - In Welfensberg aber sei der Pfrundertrag auf 
die Hälfte des Einkon1111cns in natura gesunken! 

Aufschlußreich ist auch die Zusa1nn1enstellung für Tobel; sie zeigt vor allen1 
luste durch V ennindcrung der Loskaufspreise gegenüber den Marktpreisen: 

Einkünfte: 12 Mütt Kernen Wikr Mäß a fl. 11 .............................. . 
12 Mütt Haber a fl. 4. 16 ....................................... . 
30 EünerWein a fl. 3 .......................................... . 
Pachtzins von einer Wiese ...................................... . 
20 Klafter Tannenholz a fl. 1. 30 ................................. . 
Kleinzehnten ................................................. . 
Bares Geld alljährlich .......................................... . 
Bares Geld von Jahrzeitmessen .................................. . 
Bares Geld für 71 Messen, die auf den Filialen zu lesen sind ........... . 
Stolgebühren (Kirchen- und Sonntagsopfer, Hochzeiten) ........... . 

die Ver-

132 
51. 12 

90 
15 
30 
60 

127 
38.06 

54.40 
40 

Alle Ansätze nach Marktpreisen! Total 637. 58 

Verluste: Herabsetzung des Preises pro Mütt Kernen von 11 auf 7 fl., also 
121nal 4 fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

l)ito bei Haber von fl. 4. 16 aur 2. 40 also 121nal fl. 1. 36 .... . 
l)ito pro Ein1er Wein von 3 auf 2 fl., also 301nal r fl ......... . 
Klcinzehnten .......................................... . 

also noch drei Viertel! 

19. 12 

30 
60 I 57- 12 

Ein letztes Mal behandelte die Curie das Problen1 der Geistlichenbesoldung 
ausführlich in1 Konkordat, in1 Abschnitt IV unter den1 Titel «Hinreichendes Ein

komn1en der Seelsorger». Wessenberg verlangte: 

r. Entschädigung für den großen Schaden bein1 Loskauf der Zehnten und Grund-
. 

zinse. 

2. Mittel dazu sind: 

a. Erlös der Loskaufsun1n1e für den Kleinzehnten. 

b. Jährliche Abgaben der Kirchgen1einden zur Deckung des durch den Los
kauf entstandenen Defizits. 

3. Folgender Maßstab ist anzuwenden: 

a. Entschädigung in1 Verhältnis der Verluste. 

b. Untere Grenze für Pfarrpfründen ist 500 fl, für Kaplaneien 400 fl. 
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Alle diese Vorschläge der Curie bezogen sich selbstverständlich nur auf die 
<< Seelsorger», das heißt jene Geistliche, die p(1rrherrliche Verrichtungen (und 
Schule 1) hatten; bloße N utznießer von Stiftungen und Benefiziaten schätzte 
W essenberg nicht. - Sein Vorschlag zur Heranziehung der Ge111einden ist sehr 
interessant und deckt sich 111it ähnlichen Bestrebungen cvangclischerseits 
(cf. III und IV). 

III 

Die finanzielle Lage 111ancher thurgauischen Pfrund ,virkte sich wie bereits an
getönt auch auf die I3esetzungsn1öglichkcitcn aus. Über Basadingen zu111 Beispiel 
schrieb der Evangelische Kirchenrat,58 auf diese P(1rrei kän1en nicht ein1nal n1ehr 
Leute, die unter den Mittehnäßigen seien. Denn das war sonnenklar: Gute und 
tüchtige Geistliche erhielten andernorts weit besser bezahlte Stellen als itn Thurgau 
(dies gilt besonders für die Evangelischen); auf eine geringe Pfrund aber drängte 
sich nie111and außer jenen, die infolge ihrer tnangelhaften Fähigkeiten keinen Po
sten fanden. Es war daher eine ernste Sorge des Antistes, daß der Thurgau von 
n1inderwertigen Geistlichen überlaufen würde; schon deshalb war die Pfrund
verbesscrung ein sehr dringliches Geschäft. - In einzelnen Fällen gelang es den1 
Kirchenrat, schon vor der gesetzlichen Pfrundverbesserung eine Erhöhung des 
Einkon1n1ens eines Pfarrers zu erwirken, so vor allen1 bei Vakanzen, wenn das 
Ausbleiben der Ann1eldungen die Gen1einden dazu z,vang. 

Bleiben wir gerade bei Basadingen 1 Seit der Vakanz von 1804 wurde die 
evangelische Pfrund59 zuerst von Dießenhofen aus versehen, erhielt dann 1805 auf 
Ersuchen der Gemeinde einen eigenen Seelsorger, jedoch nur als Pfarrvikar, der 
1807 trotzden1 zum Pfarrer ernannt wurde, aber schon l 808 starb. Nun intensi
vierte der Kirchenrat die bereits angebahnten Verhandlungen un1 eine Pfrund
verbesserung. Schließlich erklärte sich die arn1e Gen1einde bereit, den1 Pfarrer 
jährlich 50 fl. Zulage - den Zins eines unter den Kirchgenossen gesa1nn1elten Fonds 
- auszuzahlen; das Kloster St. Katharinental n1ußte seine bisherige Kon1petenz von 
157 fl. un1 120 fl. erhöhen, obwohl es anfänglich nur zu einer Totalsumn1e von 
220 fl. bereit war n1it der Begründung, es besitze nur die eine Hälfte des Zehntens 
in Basadingen, die andere gehöre den1 zürcherischen Atnt Stan1n1heitn (ehe1nals 
sanktgallische Zehnten), das ja gar nichts an die Pfrund zahle (1809 - über diesen 

·" STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. 1: Evangcl. Kirchenrat an Regierung 5.2.1800. 
59 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 3. Verhandlungen über die Verbesserung zu1n Teil 

auch in Fasz. XI. 26 3. 1 und 284. 1. 



letzten Punkt richtete der Paritätische Kirchenrat n1ehrerc nutzlose Eingaben an 
die Regierung). I 808 ,vurde zude111 noch Schlattingcn, bisher von I)ießenhofen 
und Stan1111hcin1 aus pastoricrt, niit Basadingcn vereint, ,voniit die Einkünfte des 
Pfarrers sich un1 ,vcitcre I 50 fl. aus dc111 dortigen Pfrundgnt und l-Iolz in1 Betrage 

von 27 fl. vern1ehrten. 
Auch andere evangelische Gcn1einden erhöhten bei Vakanzen ihre Zulagen 

( oder beschlossen neue): so R.oggwil I 806 (von 3 50 fl. bares Geld auf 450 fl. ), 
I)ußnang-Bichelsce I 808 (zirka T oo fl.) und Bcrlingcn Ende T 808 ( r 50 fl. ). 60 13ei 
Affcltrangcn-Märwil ( 1805 )61 schlug Regierungsrat Hanhart der Kirchge111eindc
vcrsa111n1lung iin Nan1cn und Auftrag des Kleinen H.atcs vor, den Pfrundertrag 

von I 50 fl. fix durch freiwillige Beiträge auf 5 50 fl. zu erhöhen, ,vas jedoch niit 
18 StiI11111cn Mehrheit abgelehnt ,vurde; die beiden P(1rrdörfer ,varen über
wiegend dafür, die Außcngen1einden jedoch nicht: zun1 Beispiel stin1111te Braunau 
geschlossen dagegen, da es ja eine eigene Pfarrei gründen ,vollte. Ein z,veitcr An
trag der R.egicrung - jede Haushaltung zahlt pro VierteUahr 24 Kr., bei 240 Haus
haltungen ergab dies 96 fl., iinJahre also 384 fl. - ging niit 89 zu 75 Stin1n1cn durch 
(Oktober r 805); der Betrag sollte durch die Vorgesetzten der Kirchgc111cinde cin
gesan1111elt werden. - Für Hütt,vilcn-Üßlingen62 wurde bei einer Vakanz 1806 

erst 1807 ein Pfarrvikar ernannt, de111 die Gen1einde eine Zulage von 1 r o fl. ver
sprochen hatte auf die bisherigen Einkünfte von 3 3 5 fl., welche das I<:loster Ittingen 
als Kirchensatzinhaber größtenteils in natura bezahlte. Vor der definitiven Pfarr
,vahl gelang es nun, Ittingen zu einer Erhöhung der Barbesoldung von 30 fl. auf 
122 fl. zu be,vegcn, während die Gen1einden zusan11nen definitiv 100 fl. Zulage 
aufbringen ,volltcn. Bei der Pfrundvcrbcsserung ka111en dazu noch 23 fl. aus der 
Mcersburgerkasse. 

Doch nicht bloß bei Vakanzen griffen die etJa11gelischcn Gen1einden ihren Geist
lichen unter die Arn1c. Wegen der großcn Verluste seines Pfarrers erklärte sich 
Saln1sach-Ron1anshorn63 in1 Scpten1ber 1806 bereit, für die Jahre 1805-07 eine 
höhere Zehnttaxation anzuerkennen und eine Zulage von 13 5 fl. zu zahlen; zu
san1n1en n1it den1 Ertrag der Pfrundgüter kan1 der Pfarrer nun auf jährlich zirka 
800 fl. (Über seine Verluste usw. cf. I.) Nach Ablauf des Akkords brachen zwar 
erneut Streitigkeiten aus, da besonders Sahnsach behauptete, es habe zuviel be-

tiO Roggwil: STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 9: Dekan Wascr an Hcgicrung 24.2.1806. 

Dußnang: STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4: Rapport der Kmnmission des lnnnn 
25.2.1808. 

L3crlingcn: STA.TG. Kirchenakten, Evang. Pfründen, Fasz. XL 272. 3: Gc1ncindc an Regierung 22.12.1808. 
i;i STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 2. 
'" STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 6. 
63 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 9. 

Zusagen der Gc111cindc Romanshorn von1 2r.9. (108 fl.) und Salmsach von1 24.9.1806 (27 H..). 
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zahlt. 61 - Sehr großzügig zeigte sich paritätisch 13ischofazell65 seinen Geistlichen 
gegenüber (evangelischerseits Pfarrer, Diakon und Mes111er, katholischerseits ein 
Chorherr als Pfarrer). l)ie Stadt hatte \Nährend den Jahren I 798-r 805 die ansehn
liche Besoldung ,,·ie bisher in natura ausgerichtet, ob,vohl die Natnralliefernngen 
der Früchte us,Y. ja aufgehört hatten und das Kirchena111t der Gen1einde diese auf 
dein Markt zu den teuren Preisen der Notzeit kaufen n1nßte. hn Laufe der Jahre 
ergab sich daraus ein l)efizit von fl. 45 I 5.13, ,vas natürlich das Pfrnndvennögen 
sehr in Mitleidenschaft zog. Wahrscheinlich 111ußte die Ge111einde diese Praxis auf
geben; Vorstöße bei der R.egiernng, die gesan1te große Kirchge1neinde (ßischofs
zell, c;ottshaus, Hanptwil, Heidelberg, Oetlishausen) 111öge die Differenz tragen, 
hatten anscheinend keinen Erfolg. - Auch andere Ge1neinden unterstützten ihre 
Geistlichen ,.vährend der Revolution kräftig, so Dießenhofen, Frauenfeld, Mat
zingen und sogar das anne Dußnang-Bichelsee. 66 

l)ic evangelischen Gen1einden zeichneten sich also durch eine ge,visse, den 
teuren Zeiten angen1essene Freigebigkeit ans. Doch gingen die Bauern 111anch111al 
nur sehr zögernd auf die Vorschläge von Kirchenrat und R.egiernng ein, entspre
chend der diese111 Stand eigenen Sparsa1nkeit. Es war ja bereits ein Erfolg, wenn 
sich die Bürger in diesen revolutionsschwangern und trotz der innen1 Befriedung 
der Mediation nnsichern Zeiten überhaupt ihrer Pfarrer annahn1en; denn diese 
waren doch vor I 798 vielfach die vordersten Exponenten und N utznießer eines ver
alteten und unbeliebten feudalen Systen1s gewesen. Die sozusagen volksnahe Stel
lung der Pfarrer und der allgen1ein noch tief ün Lande verwurzelte positive Glaube 
überbrückte diesen Zwiespalt. - Aber n1anchn1al gestaltete sich die Einziehung 
der Zuschüsse und auch der «norn1alen>> Einkünfte ans der Pfrund durch die 
Trager der Ge111einden recht 111ühselig; ein Beispiel dafür ist Felben, 67 das sich 
trotz der geringen Besoldung seines Seelsorgers berechtigt glaubte, noch Ab-

r,-1 Distriktspräsidcnt Sautcr hatte den Pfarn:r bei der Regierung mchnnals kräftig gegen die Gemeinde unterstützt; 
er schrieb dabei einmal, jeder Taglöhncr und Knecht erhalte seinen Lohn, nur die «Arbeiter atn Weinberge des 
Herrn)) gingen leer aus, und fuhr zürnend weiter: (< Darunter 1nüßtcn Seelen leiden ... ! )) (3.8.1806). Ein 
anderes Mal bcn1crktc er verärgert, in diesen beiden Gemeinden - zwei entsprechend der Vcnnögcnslagc vieler 
Bürger recht habliche Dörfer - bereiteten ((ein paar Tonangeber nlit ihren gemästeten Wänsten auf boshafte 
W cise1> dem Pfarrer alle möglichen Sorgen (11.II.I810), eine Feststellung, die sicher an 1nanchcm Ort 111ehr 
oder weniger zutraf. 

Br, STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284- 3: Gemeindevenvaltung an Regierung 24-2. und I0.8. 
1806. Die Briefe blieben bei der K0111111ission des Innern liegen. 

66 zun1 Beispiel Dußnang - STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz XL 272. 4: Mcn1orial der Gen1eindc 
an Regierung 6.11.1804: 1799 fl. 220 + 46.45 an Zins, 1800 fl. 53.54 + 7.40 an Zins, 1801 fl. 23, 1802 fl. 114 
(aus dem Schulfonds entlehnt) + 14.15 Zins, total fl. 479.34 - eine sehr beachtliche Leistung für diese arn1e Gc-
1neinde. 
Dicßenhofcn - in1 gleichen Aktenfasz. wie Dußnang - setzte für seine 1803 wiederhergestellte zweite Pfarrstelle 
(Helferei) ein zu jener Zeit sehr gutes Einkommen fest: fl. 700, Haus und Garten, 2 Lagen Holz aus den evangeli
schen Gütern und dc111 Provisorcifonds. - Evangd. Gemeinde an Regierung 14. I I. 1803. - Über die Auszahlung 
\"Oll Rückständen cf. Kap. 24. 

1
'' STt\.TC. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 273. 



striche n1achen zu dürfen. I)ieses Dorf hatte sich nach der R.evolution verpflich

tet, seinen1 Pfarrer für das ausfallende Additan1entZürichs ( 6 Sau111 W ein und 6 Mütt 

Kernen) pro Jahr in Z\Yei R.aten 125 fl. zu zahlen - an und für sich ein ansehnlicher 

Betrag für eine Ge111einde von zirka 340 Seelen. - Seit r 807 erhielt der Pf:1rrer aber 

in1111er einige Gulden zu \vcnig; seine ständigen Beschwerden bei der H.cgierung 

erwirkten \vohl dringende W cisungcn des Distriktspräsidenten, die jedoch nicht 

viel nützten. Erst durch die Pfrundvcrbesscrung wurde dein Pfarrer geholfen. 

Diese starke Heranziehung der Gc111cinden cvangclischerscits tangierte na
türlich die Unabhängigkeit der An1tsführung eines Pfarrers. Dies fürchtete zu1n 

Beispiel auch Andcrwert, wenn er in einc111 R.apport der Organisationskon11nission 

schrieb (ro.10.1808), 68 die n1eisten Pfründen befänden sich «in einer traurigen, ab

hängigen Lage» von ihren Ge1ncinden. Darüber orientiert uns eine Untersuchung 

des Evangelischen Kirchenrates Mitte Februar I 8 r I, 69, also noch vor der Auswir

kung der Pfrundverbesscrung. Die Tabelle scheint zwar unvollständig und zun1 

Teil auch ungenau zu sein, erfüllt aber ihren Zweck auch so und zeigt uns zudc111, 
daß in 1nancher Gcn1cindc alle Einkünfte der Pfarrer aus Grundzinsen, Zehnten, 

Pfrundgütcrn und Zuschüssen der Kirchgenossen von Tragern (oder Pflegern) 
eingesan1n1elt wurde, wie es das Gesetz über die Pfrundvcr\valtung c111pfahl 

(cf. Kap. 15, I); es sind dies alle n1it * bezeichneten Beträge: 

Affcltrangen-Märwil: 480 fl. * - Bei der Rubrik «Zuschüsse von Privaten» schrieb der Pfarrer: 
« Gott sei Dank! Nichts!» 

Alterswilen: 500 fl. *, davon l 50 fl. als frei,villiger, nur für die A111tsdauer des derzeitigen 
Pfarrers bestinunter Beitrag, der in1 ganzen Kirchspiel erhoben wurde und dessen Einzug 
«von Jahr zu Jahr schwerer» zu werden scheine. 

Altnau: 247 fl. von Altnau und 150 fl. von Illighausen, beide ebenfalls nur für den jetzigen 
Pfarrer bestinunt seit seine111 Anitsantritt (1800) und ohne Präjudiz für den Nachfolger. 

A1nriswil: 453 fl.* - Dazu 1810 ein «Geschenk» von 300 fl., das aber nur nüt großcr Mühe 
gesan1n1elt worden sei und Murren erregt hätte. - Auch sein Vorgänger habe verschiedent
lich Zulagen zwischen 200 und 300 fl. erhalten (es ,var dies Pfarrer Müller). 

Arbon: 500 fl. * - Als Entschädigung für seine Verluste durch Einquartierungen von Franzosen 
- zirka 19 Monate insgesanlt ! - erhielt er von der Gen1eindc iin ganzen 450 fl. 

Bedingen: 215 fl. aus dem Ge1neindegut, dito 150 fl. als Zulage seit 1808. 

Bischofszell: Pfarrer und Diakon erhalten alles von der Stadtgen1einde; der ])iakon erhielt l 809 
eine einrnalige Zulage. 

Bußnang: 200 fl. als außerordentlichc Zulage. 

" STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 264. 
69 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Kirchenwesen, Fasz. XI 272. 

i 
j 
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Egnach: 449 fl. aus Ge111eindefonds, 51 fl. aus Auflagen. ])avon sind 150 fl. Zulage seit 1805, 
nur für die Arntsdauer des derzeitigen Pfarrers beschlossen. 

Engishofen: 3 I 8 fl. * - l)azu kon1n1en 200 fl. als freiwilliger Beitrag der Bürger seit dein Arnts
antritt des jetzigen Pfarrers. 

Frauenfeld: alles von der evangelischen Stadtgen1einde. - l 807 und l 809 je eine Zulage von 
100 fl. 

Gottlicbcn: 44 fl. als Ersatz für den Ausfall des zürcherischen Additarnentes, l 80 fl. aus dcrn 
Kirchen-, 80 fl. aus dern Schulfonds. 

Keßwil: 31r.45 1
/, fl. * - 44 fl. als Pfrundvcrbcsserung, nur bis zur all gern einen kantonalen 

Pfrundverbesserung ge\vährt. 

Lippcrswil: 219. 58.4 fl.* - l)azu 68-72 fl. von den Filialen Wäldi und Rapcrswilen. 

Märstcttcn: 3 So fl. * 
Matzingcn: 160 fl. seit 1801 als von den Einwohnern erhobene Zulage. 

Pfyn: 320. 20 fl. * 
Roggwil: 500 fl. *, dazu seit 1805 50 fl. als besondere Zulage, nur für die An1tsdauer des der

zeitigen Pfarrers beschlossen. 

Sirnach: 220 fl. Zulage für die An1tsdauer des derzeitigen Pfarrers. 

Sittcrdorf: 140 fl. von Zihlschlacht. - Für seine Revolutionsschäden erhielt der Pfarrer eine 
einrnalige Zulage. 

Steckborn: u. a. 76 fl. von der Ge111einde, z. B. 1 fl. jährlich für die Abhaltung von vier Frei
schulcxa111ina ! Dazu erhielt er von der Gen1einde auch Naturalien (Holz und Reben). 

Sulgen: 342.15 fl.* - Davon 165 fl. von Sulgen und 53.15 fl. von Berg als «freiwilliges Ge
schenk». Bis zur Pfrundverbesserung durch den Kanton erhält der jetzige Pfarrer seit seiner 
An1tsübernahn1e eine weitere Zulage von 400 fl. ! 

Tägerwilen: 16.30 fl. aus der Kirchenpflegschaft für Kommunion. 

Man beachte die Zurückhaltung n1ancher Gen1einde: Die Kirchgenossen legten 
sich nur für die An1tsdauer des Pfarrers oder bis zur kantonalen Pfrundverbesse
rung fest! - Aus den bisherigen Ausführungen in diesen1 Kapitel geht überdies 
bereits jetzt klar hervor, daß die evangelischen Pfründen im a1lgen1einen schlechter 
standen als die katholischen (cf. Verbesserungsplan und Kon1111entar). - Noch ein 
wichtiger Punkt sei jetzt schon festgehalten: In ihren1 Plan berücksichtigte die 
Regierung (sc. der Paritätische Kirchenrat) alle diese Verbesserungen nicht, weil 
die Untersuchung nur die fixen Einkünfte des eigentlichen Pfrundeinkon1n1ens er
faßte und n1an diese den Berechnungen zugrunde legte, wie dies in§ IO des spätern 
V erbesserungsgesetzes ausdrücklich erklärt ,vurde (« fixer und f ondierter Gehalt»). 70 

70 Tb!. 8. B .. S. 235. 
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IV 

Die unter II er,vähnten allge111einen Eingaben ,vies die IZegierung an die Ko111-

1nission des Innern zur Begutachtung, erwartete aber die genaueren Vorschläge 

des Paritätischen Kirchenrates, der sich erst111als in der Sitzung vo111 2 5 .2. r 80671 

ausführlich nlit den1 Proble111 befaßte. Er beschloß, die Pfründen zu untersuchen 

und zu klassieren und beauftragte dan1it eine Ko11111üssion, bestehend aus Gut111ann 

und Dudli, Müller und Locher. An1 24.4.1806 erinnerte er die Regierung daran, 

die vorgesehene Bildung der Kleinzehntkasse sofort an die Hand zu neh111en; sie 

wies diese Aufgabe an1 30.4.180672 der Meerburger Ko111n1ission zu - wie bei der 

Pfründenko1nn1ission 111ußte die llegierung auch hier wiederu111 ge111ahnt \Nerden, 

bis sie einen ,veitern Schritt in der ihr unliebsan1en Materie tat. Diese spürbare Ab

neigung blieb die Grundhaltung des Kleinen Rates während langen Jahren: Er 

fürchtete Kon1plikationen 111it der Bauernschaft oder eine allzustarke Bean

spruchung der Finanzkraft des Staates. Unter diese111 Gesichtspunkt gewinnen auch 

die Verwaltungsgesetze für die Kirchengüter und Pfründen eine besondere Be

deutung: Man gab ihnen einerseits die Verwaltung und zog sie anderseits zun1 

Unterhalt heran; doch das Ziel ihrer Wünsche, die Kollatur, erreichten sie trotz

den1 nicht; hier wahrte sich der Kleine Rat seine !Zechte. - Schon in der Sitzung 

von1 I 8.6. I 80673 gab die « Pfrundverbesserungsko111111ission» den1 Kirchenrat ihr 

Gutachten ein; iin Gegensatz zur Regierung suchte er das Geschäft 111öglichst zu 

beschleunigen. 

r. Festsetzung eines allgen1einen Tarifs für die Stolgebühren. Von den katholi

schen Mitgliedern nach Ansicht der Ko111111ission verworfen, von den evan

gelischen angenon1111en, trotzden1 jene fand, dies werde eher schaden als nützen, 

da derlei Gebühren ja von den n1eisten, vielleicht sogar allen Gen1einden auch 

ohne Verpflichtung «generös» bezahlt würden. 

2. Günstiger Verkauf von Pfarrgütern, von1 Kirchenrat angeno111111en nüt den1 

Zusatz, die Pfarrer hätten sich ge111äß Kirchenratsgesetz in einen1 solchen Fall an 

ihn zu wenden. Doch 111achte n1an darauf aufinerksa111, daß Güter und Natura

lien ihren Wert behalten, Geld aber ständig sinkt. 

3. Zusan1111enlegung verschiedener kleiner Pfründen, inden1 eine schwach dotierte 

Pfrund bei einer Vakanz einer andern zugeteilt werden soll. V 0111 Kirchenrat 

71 STA.TG.Kirchcnakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 33 f. 
72 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3008, § I 129. 
73 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 45 f. 

Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263: bes. Rapport der kirchenrätlichcn Kommission 
25.2.1806 und Gutachten von Dekan Gutmann, undatiert. 

, 
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angenon1111en, katholischerseits aber nur 1nit den1 Vorbehalt der bischöflichen 

H.echte in dieser Hinsicht. 

4. Beschneidung der einträglicheren Pfründen zugunsten der änneren. Dies hatte 

die R.egierung selber angeregt, fand aber kein Gehör. Der Kirchenrat lehnte den 

Vorschlag ab, da nur \venige solche Pfarrstellen iin Kanton seien und auch 

diese gelitten hätten. Zude1n brauche inan diese Pfründen, tun tüchtige fre111de 

Geistliche ins Land zu ziehen und verdiente Männer zu belohnen. Ein Fixun1 

bis 111indestens 1000 fl. soll nicht angetastet werden. - Bei einer solchen Lasten

verteilung hätte die Regierung natürlich ihren eigenen Beitrag und auch die 

Zuschüsse der Ge111einden noch niedriger halten können. 

5. Loskauf der inkorporierten Pfründen, auch der sogenannten «Kastenpfründen» 

in zürcherischer V ervvaltung, und Z\var nicht nach dein gesetzlichen Loskauf

preis, sondern nach der gangbaren jedesn1aligen Martini taxe, da jene Pfründen 

ja nur einen Teil - n1eist sogar den kleineren - der Einkünfte aus den1 Kirchen

satz erhalten, während der größere beirn Kloster bleibt. Andernfalls weiter

hin « Abreichung in natura». - Der Paritätische Kirchenrat tastete also das 

Eigentun1srecht der Gotteshäuser an diesen Kirchengütern nicht an. 

6. Der Unterhalt der Pfarrgebäude kann den1 Pfarrer nicht zugen1utet werden. 

7. Beiträge der Gen1einden, da diese die Hauptgewinner des Loskaufsgesetzes 

seien. Es sei ihre Schuldigkeit, zun1 Pfrundeinkon1111en beizutragen, ohne daß 

n1an ihnen gleich das Kollaturrecht zugestehen 1nüsse ! Der Kirchenrat soll daher 

die Volhnacht erhalten, Gen1einden zur Pfrundverbesserung anhalten zu kön

nen. - Er vertrat also einen sehr gouvernen1entalen Standpunkt und wollte dein 

Freiheitssinn der Ge1neinden nicht allzuweit entgegenkon11nen; so lehnte er 

den Übergang des Kollaturrechts an sie ab. 

8. Beiträge der Klöster, Stifte und Statthaltereien gen1äß den Wünschen der Re

gierung, vvie sie in1 Klostergesetz zun1 Ausdruck konunen (cf. Kap. 26, I). 

9. Beiträge der Kollatoren. - Dies ist der einzige Punkt, wo auch die Regierung 

direkt angesprochen wird! 

Die Punkte 4-9 unterbreitete der l{irchenrat der R.egierung; auf die ersten drei 

hatte n1an aus den bereits angeführten Bedenken doch verzichtet. - An1 20. 7.180674 

ersuchte der Evangelische Kirchenrat seinerseits die Regierung u111 eine beschleu

nigte Pfrundverbesserung - für diese Konfession war das Problen1 sehr akut - und 

schlug vor, alle evangelischen Ge1neinden seien ohne Rücksicht auf die Kollatur 

" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3009, § 2222. 

II 



162 

zur Verbesserung ihrer Pfründen aufzufordern; in den Genuß solcher Zulagen 
sollten jene Pfarrer ko111111en, die sich bein1 Kirchenrat 1nelden würden -rnan wollte 
also eine Kontrolle behalten. Die Regierung dehnte diesen Antrag auf särntliche 
Kirchgen1einden beider Konfessionen aus (18.9.1806) und übergab die Durch
führung dieses Geschäftes den1 Paritätischen Kirchenrat nüt der weitern Aufgabe, 
über den gegenwärtigen Zustand der Einkünfte aller Pfründe und über ihre Ver
luste während der Revolution (zun1 x-ten Male!) eine Tabelle zu erstellen, die 

später einer genuscht geistlich-weltlichen Konmüssion zur Berichterstattung über
geben werden sollte. - Von diese111 Recht 111achte der Kirchenrat ja mehrn1als Ge
brauch, wie wir bereits gesehen haben ( unter III). 

Über die Pläne des Evangelischen Kirchenrates, vor alle111 bezüglich der Ge
n1einden, gibt ein Gutachten von Dekan Gutn1ann aus diesen1 Jahre Aufschluß. 
Einleitend faßt er nochinals die Gründe der Notlage zusan1rnen: 

I. Zu billiger Loskauf des Großen Zehntens. 

2. Unentgeltliche Aufhebung des Kleinen Zehntens. 

3. Ausbleiben der Additan1ente und Stipendien aus Zürich. 

4. Kastenpfründen - an sich n1eist schon gering - werden nicht mehr in Naturalien, sondern 
gemäß Loskaufswert in Geld bezahlt (z. B. Basadingen). 

Die Folgen seien: 

I. Die Pfarrer können nicht mehr standesgemäß leben. 

2. Die bessern Kräfte wandern aufbessere Pfründen außerhalb des Kantons ab. 

Mittel zur Behebung dieser Not seien: 

I. Verwendung der Loskaufssumme des Kleinen Zehntens. 

2. Ersparnisse aus den erworbenen «badischen» Gefällen, d. h. den ehemals bischöflichen 
Gütern (Meersburger Fonds). - Gutmann wies also auf den geistlichen Charakter dieses 
Besitzes hin! 

Diese Gelder sollten jedoch nicht verteilt werden, sondern zur Errichtung eines Fonds 
dienen, aus dessen Zinsen den Geistlichen Zuschüsse auszuzahlen wären (cf. auch die Vor
schläge Wessenbergs, besonders iin Konkordat unter II). Übrigens hätten emige Gememden 
bereits von sich aus ihre Pfründen verbessert, dainit sie wieder einen Pfarrer erhielten. Doch 
sei dies meist zu gering und keine feste Grundlage ( cf. Tabelle unter III). Zudem trete « die 
leidige Art des Emziehens» - halb- oder vierteljährlich - «der Würde der Pfarrämter kränkend 
allzunahe » ! Er schlage daher vor: 

r. Die Gemeinden sollen verpflichtet werden, ihren Pfarrern eine Entlöhnung zu geben, die 
ihren finanziellen Kräften entspricht, bis der bereits genannte Verbesserungsfonds wir-
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kungsvoll eingreifen könne. - ])ie Heranziehung der Ge111einden wäre also nur eine Über
gangslösung gewesen. l)ic Regierung war aber trotz der Bedenken der ()rganisations
konunission eher für eine dauernde Beteiligung der Ge111einden zu ihrer eigenen Entlastung. 

2. Art und Zeit dieser Auflagen sind nicht den C~e111eindcn zu überlassen, sondern obrig
keitlich zu bestiinn1en. 

3. Ein schwieriges Problern sei die Verteilung dieser Auflagen. Sie sollen wie bei den Staats
steuern nach Vcnnögen abgestuft und nicht bloß auf die Zahl der Ko111n1unikanten (nach 
Köpfen) verlegt werden; doch soll jeder Christ «zur öffentlichen Gottesverehrung und 
Aufrechterhaltung des Christentunis das seinige nach Maßgabe » beitragen. l)enn bei der 
Verteilung auf die bloße Zahl der Kon1111unikanten könne der «drückende Fall häufig 
eintreten, daß der unvennögende Hausvater ... , der viele Köpfe in seiner Haushaltung 
zählt, doppelt und n1ehrfach zahlen n1üßtc, als der wohlhabende, der eine sehr kleine 
Fa111ilie hat»! - Der Entwurf nannte vier Arten der Verteilung von solchen Auflagen: I f-1. 
kann wie folgt verteilt werden auf (in Kreuzern): 

Gutsbesitzer ¼ 
Kapitalisten ¼ 
Kon1n1 unikanten 1 / 4 

30 
15 
15 

24 
12 

20 

10 

30 

15 

5 
40 

Zur Aufstellung der von der Regierung verlangten Tabelle wählte der Paritä
tische Kirchenrat an1 21. 10. 180675 eine weitere Kon1nussion, nän1lich Sulzberger, 
Fries, Guldin und Harder, als Sekretär Kappeler; sie enthielt also alle Mitglieder 
der früheren Entschädigungskon1nüssion, die da111it weiterhin in Aktivität blieb -
die Geistlichen saßenzuden1 auch in der neuen Pfründenkon1n1ission. An14. l l. l 80776 

wählte der Kirchenrat auch seine Pfrundverbesserungskon11nission neu: An Stelle 
von Gutn1ann und Dudli, die in1 Winter an den Sitzungen nicht teilnehn1en konn
ten (zu schlechte Wege nach Steckborn und Heiligkreuz), wurden Benker und 
Guldin gewählt. Beide Ko1nn1issionen arbeiteten natürlich eng zusan1n1en und 
auch die Kirchenräte nahn1en regen Anteil an diesen Pfrunduntersuchungen. 

An1 1. 5. 180777 hatte der Kleine R.at in seinern Rechenschaftsbericht an den 
Großen Rat eine knappe Notiz über die in1 Wurf liegende Pfrundverbesserung ein

gefügt und versprochen, er wolle die endgültige Berichtigung der Kleinzehnt
abrechnung beschleunigen. An1 2 5 .1I.180778 teilte er dann der Legislative mit, die 
Liquidation dieser Kleinzehntbeiträge sei zun1 größten Teil beendigt, es ergebe 
sich ein Kapital von fl. 22 435.18 gen1äß einen1 Rapport der Meersburger Kon1-
111ission ( cf. II). Nun entsprach die Botschaft der Regierung allerdings nicht ganz 
der Wahrheit: Bei der genannten Sun1n1e handelte es sich urn eine Vorausberech-

75 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 51. 
;o STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 73. 
;; STA.TG. Rechenschaftsberichte, Akten Großer Rat, Nr. 2310. 
;s STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32110, § 1268. 



nung; die Abzahlungen gingen ja erst Ün Laufe der nächsten Jahre ein (bis I 829 ), 

,vie wir bereits gesehen haben. l)er Große l\at aber gab der R.egierung a1n 

16.12.180779 den Auftrag, sofort die nötigen Gesetzesvorschläge über Ver,valtung 

und Verwendung dieser Gelder auszuarbeiten. Darüber entschied erst das Pfrund

verbesserungsgesetz; die V er,valtung blieb aber ohne besondere gesetzliche Rege

lung bei der Meersburger .Kon1nüssion. 

A1n 3.3.180880 legte Pf:1rrer Denker die Tabelle über den derzeitigen Zustand 
der Pfründen und die Verbesserungs111öglichkeiten vor. Der Paritätische Kirchen

rat beschloß, seinen Rapport der l\egierung vollinhaltlich zu unterbreiten n1it zwei 

zusätzlichen Anträgen: 

I. Bcstinunung des fixen Minin1un1s des Pfrundcinkon1n1ens auf 500 fl. 

2. Baldige Weiterleitung des Projekts an den Großcn Rat. 

Doch erst an1 17.12.180881 unterbreitete der Kleine Rat auf Antrag der Kon1-

111ission des Innern den1 Großen Rat ein l)ekret über die Pfrundverbesserung, das 

sich an die Vorschläge des Kirchenrates hielt und die allgen1einen Richtlinien zur 

weitern Bearbeitung des Geschäftes hätte geben sollen - das endgültige Gesetz 
n1ußte daru111 wieder vor die Legislative ko111111en. 

Quellen der Pfrundverbesserung sind :82 

r. I)cr Kleinzehntfonds. 

2. Ein «1nöglichst erklecklicher Teil aus den hiezu disponiblen Fonds» des Kantons. 

3. Die «Kollatoren oder Pfrundgeber und Inhaber des Kirchensatzes». 

4. Die Ge1neindcn nach U1nständcn und Vcnnögcn. 

5. Jedoch tragen Gemeinden, welche die Kollatur selbst besitzen, die Verpflichtung für ange-
1ncssene Besoldung ihres Pfarrers selber und haben keinen Anspruch auf Erhöhung aus 
S taa tsgcldern ! 

Bezugsberechtigt sind alle Pfründen, die irgendwelche Verluste erlitten haben, 

wobei besonders auch die Erhöhung der Lebenskosten genannt wurde. - ln1 

Begleitschreiben83 wies die R.egierung ebenfalls auf die Abwanderung tüchtiger 
Geistlicher hin, wenn diese Besoldungs111isere weiter andauere, und erwähnte wei

ter, daß zur Pfrundverbesserung laut Berechnung des Paritätischen Kirchenrates 

ein jährlicher Zuschuß von zirka 8000 fl. nötig sei, der durch folgende Beiträge 
gedeckt würde: 

79 STA.TG. Missiven des Großen Rates, Nr. 2500, S. 144. 
so STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. Sof. 
81 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30013, § 2536. 
82 STA.TG. Ucschlußprotokol\ des Kleinen Rates, Nr. 3041, S. 274f. 
83 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32rr2, § 1422. 



r. Der Kkinzehntfonds 1nit zirka 1300-1500 fl., hauptsächlich für jene Gen1einden, aus denen 
die Beiträge geflossen waren (die nicht unbedingt identisch sind n1it jenen Pfründen, welche 
diese Einkünfte verloren hatten). 

2. Der Vorschuß der Meersburger Kasse; denn die ehe111als bischöflichen Güter seien ja 
ursprünglich für kirchliche Z ,vecke bestin1nlt gewesen, besonders für jene Pfründen, deren 
Kollatur durch das Traktat niit Baden dein Kanton «anheiingefallen» sei. 

3. I)ie Kollatorcn: «Kleinliche Rücksichten sollen kein Gehör finden, wo die Not so streng 
befiehlt!» Dieser heftige Satz paßt kau111 zu einer Regierung, die sich selber nach Möglich
keit zu schonen trachtete und andere zahlen lassen wollte. Sie stellte hier 111it große111 Be
dauern fest, daß der Thurgau, der ja keine Staatsfonds habe, keine eigenen staatlichen 
Quellen für diese Verbesserung finden könne. 

Die Kon1n1ission des Großen R.ates wollte verschiedene wichtige Punkte 
ändern, so daß die Regierung ihren Vorschlag zurückzog und an1 21.4.1809 einen 
neuen vorlegte.84 Vor allen1 hatte sich der Große Rat gegen Punkt 5 der «Quellen» 
ausgesprochen ( die Nichtteilnahn1e der Gen1einden 111it eigener Kollatur an der 
Verbesserung) und wollte die Bestinunungen über die Kollatoren verschärfen. 
Neu sind daher in1 zweiten Vorschlag der Regierung folgende Punkte :85 

r. Das fixe Miniinum wird auf 450 fl. (statt 500) festgesetzt und dazu auch ein Maxiinu111 von 
600 fl., das heißt: bis zu diesem Betrag wird verbessert, wenn die nach dein gesetzlichen 
Loskaufspreis ern1ittelten bisherigen Einkünfte aus der Pfrund darunter blieben. 

2. Bezugsberechtigt ist jede «Pfarr- und pfärrliche Verrichtungen habende Pfründe» iin Be
darfsfall, also nicht einfach jede notleidende Pfrund (cf. Wesscnbergs Anträge unter II). 

3. Die Verschmelzung von Kaplaneien und Diakonaten mit einer Pfarrpfrund und benach
barten Pfrund wird erneut postuliert. 

4. Wenn Ge1neinden oder Stifter mit den1 Zuschuß nicht einverstanden sind, den sie selber 
bezahlen müssen, ist dieser Pfrund die Verbesserung überhaupt zu entziehen. 

5. Zu den bereits genannten Quellen kom111en die Beiträge der Klöster ge111äß Art. 2 des 
Klostergesetzes vom 9. 5. I 806. 

6. Die Durchführung der ganzen Verbesserungsaktion wird wie folgt geregelt: Ausarbeitung 
eines Planes durch den Paritätischen IZirchenrat - Genehmigung durch den Kleinen Rat -
Beschluß durch den Großen Rat. 

7. Die Kollatoren werden diesmal noch energischer auf ihre «Pflicht» zur Verbesserung auf-
111erksam gemacht und sogar zuerst genannt! Sie, die Kirchensatzinhaber, die für die 
Pfarrbesoldung haften, sind zun1 voraus zu Beiträgen anzuhalten. «Ausnah111en hiervor 
können nur vorhandene fönnlichc Sprüche oder frühere Verkommnisse über die Aus
n1ittlung des Pfrundeinkommens fordern.» 

3 '1 STA.TG. Protokoll des Großen Rates, Nr. 2001, S. 62f. (21.12.1808). 
Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30014, § 883. 

85 STA.TG. Beschlußprotokoll des Kleinen Rates, Nr. 3041, S. 3oof. 
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Gerade dieser letzte Zustand gab aber Anlaß zu Diskussionen in1 Großen Rat, 
der darauf die ganze Vorlage verwarf und an die R.cgicrungzurück\vics (4.5.1809) ;86 

er fürchtete wohl, 111an könnte den Klöstern und Statthaltcrcicn, un1 diese drehte 
es sich ja, zu stark cntgcgcnkon11ncn. - Un1 dieses ~Iindcrnis aus dcn1 W cgc zu 
räumen, bcschloß der Paritätische Kirchenrat an1 20.9. I 809,87 selber 1nit diesen 
Kollatorcn über die Pfrundvcrbesscrung zu unterhandeln. Antistes Sulzbcrger 
hatte in einer Besprechung nüt Wessenbcrg bereits dessen Unterstützung dafür 
gewonnen, auch die Regierung stin1111te a111 22.9.180988 zu. Der Kirchenrat be
auftragte 111it diese111 dornigen Geschäft Bcnkcr und Hardcr.89 Doch schon an1 
18.12.180990 teilte der Antistes dcn1 Kleinen Rat niit, daß die Verhandlungen bis
her kein befriedigendes Ergebnis gebracht hätten. Trotzdcn1 erteilte die Regie
rung den1 Paritätischen Kirchenrat den Auftrag,91 bis spätestens Ende Februar 1810 

eine neue Tabelle über die Pfrundverbesserung 111it Gutachten über Quellen und 
Mittel zu deren Deckung einzugeben. In drei Sitzungen - 11. und 16.1., 5.2.181092 

- arbeitete die Kon1n1ission des Kirchenrates ihr Gutachten aus; ihren Entwurf 
veränderte der Kirchenrat in letzter Überprüfung an1 9.2.I81 o :93 Die Meersburgcr 
Beiträge wurden um rooo fl. erhöht, jene der Gcn1cindcn aber un1 diesen Betrag 
erniedrigt! Sulzberger erklärte nämlich, er habe derlei W ünschc von einigen Mit
gliedern des Großen Rates gehört. Denn ihnen lag der finanzielle Schutz ihrer 
Wählergen1einden sicher näher als die Schonung des Staatssäckels; dies war über
haupt der tiefere Grund, waru111 das Gesetz bisher die Genehnügung des Großen 
Rates nicht gefunden hatte. 1111 Tauziehen un1 die Geldquellen fand inan sich 
nur in einen1 wichtigen Punkt, in der Beanspruchung der Klöster und Statt
haltereien, welche nun die Lücken stopfen mußten ( cf. Fußnote 8 5). 

Auch in diesen1 Plan waren die Kirchensatzinhaber zu jährlichen Beitrags
leistungen herangezogen worden. Daher gab die Regierung den1 Kirchenrat an1 
6.4.181094 die Weisung, diesbezüglich zwei Punkte abzuklären: Es sei einerseits 
das Einverständnis der Kirchensatzinhaber, anderseits jenes der betreffenden Ge-

86 STA.TG. Protokoll des Großen Rates, Nr. 2001, S. 93 f. 
Es war dies einer der seltenen Fälle, wo sich die Legislative nicht tnit der Regierung einverstanden erklärte. 
Gerade dies zeigt die Stärke der Opposition in den Landgemeinden: Denn es stand hier letzten Endes das Selbst
bestimmungsrecht, die Autonon1ie der Gemeinden zur Diskussion, und zudc1n sollte die Zehntbefreiung nicht 
durch eine neue Last abgelöst oder gar zunichte gemacht werden. - Die Geistlichen hingegen argumentierten 
gerade umgekehrt: r,Veil die Loskaufsbedingungen den Bauern so sehr cntgegcnkan1en und von ihnen nach allen 
Kanten ausgenützt wurden, sollten sie nun erkleckliche Sununen an die Einkünfte ihrer Pfarrer zahlen. 

87 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. rr2. 
88 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30015, § 2215. 
89 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. rr4 (24.9.1809). 
90 STA.TG. Kirchenakten, Missiven des Parit. Kirchenrates, S. 1 ,. 
91 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30015, § 2937 (22 .. 12.1809). 
92 A.K.KR. Protokoll dieser Sitzungen in Aktenfasz. 

Pfrundeinkommen im allgemeinen 1810-1850. 
93 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 139f. 
94 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32rr5, § 387. 



1neinden einzuholen; denn deren Zulagen seien nicht auf de111 Dekretswege zu er
reichen, sondern nur durch gütliche Verhandlungen zwischen Ge1neinden und 
Kollatoren ! - An1 9.4.18109.5 schrieb der Antistes selber an die verschiedenen 
Kirchensatzinhaber; es waren dies die Klöster Fischingen, lttingen, Münsterlingen, 
St. Katharinental, das Regularstift Kreuzlingen, das Chorherrenstift Bischofszell 
und die Statthaltereien Freudenfels und Man1111ern. Sulzberger wies eindrücklich 
auf das Mißverhältnis zwischen dein stark geschn1älerten Einko1111nen der Geist
lichen und der «kostbaren Lebens,veise» ( = Teuerung) hin und teilte den be
treffenden Klöstern usw. ihre Beiträge n1it. Er erklärte weiter, auch die Gen1einden 
n1üßten ihre Opfer bringen, und «das meiste» trage trotzdem die Regierung, was 
allerdings stark übertrieben war! Er setzte eine Frist von zehn Tagen fest, in wel
cher Zeit die Kirchensatzinhaber die Annah111e ihrer Beiträge erklären oder eine 
genaue Untersuchung darüber verlangen könnten, ob das vorhandene Pfrundgut 
eine solche Abgabe tragen könne; doch hoffe er bestin1mt auf Annah1ne. - Den 
Gen1einden hatte er die vorgesehene Pfrundverbesserung persönlich zur Kenntnis 
gebracht, das heißt: er hatte ihre Abgeordnete nach Frauenfeld zu einer Tagung 
zusammenberufen; die meisten Ge111einden hätten sich dabei nut de111 Plan ein
verstanden erklärt. 

Das Ergebnis seiner Un1frage teilte der Antistes am 24.4.181096 ausführlich der 
Regierung nlit. Er fand Zustimmung in: 

St. Katharinental: leistet seinen Beitrag an Basadingen, das ebenfalls einverstanden ist (cf. III). 
Das Kloster n1achte jedoch den Vorbehalt, die Naturalien seien iin Loskaufspreis auszu
zahlen, und bat, man n1öge auch die zürcherische Hälfte des Zehntens in Basadingen zur 
Verbesserung heranziehen. 

Ittingen: leistet seinen Beitrag an evangelisch und katholisch Hüttlingen - Üßlingen, ebenso 
die beiden Gemeinden; katholisch Üßlingen glaubt sogar, sein Pfarrer erhalte eher zuviel. 

Mammern: Die Statthalterei hält sich zur Pfrundverbesserung an Man1n1ern verpflichtet. Jetzt 
werde Man1mern (evangelisch) zwar durch Burg besorgt; sei einmal die Wiederherstellung 
der Pfarrei nötig, möge man der Statthalterei erlauben, das Salär mit dein Geistlichen selber 
auszumitteln. Die sehr kleine evangelische Gemeinde ist der Meinung, keine höhern For
derungen an die Statthalterei machen zu können. 

Kreuzlingen: leistet seinen Beitrag an Güttingen, das dafür dankt und auch seinen Zuschuß 
übernin1mt. 

Abgelehnt haben: 

Bischofszell: Es lehnt die Beiträge an evangelisch und katholisch Sulgen und für die Kaplanei 
in Bischofszell ab. Der Zehnten in Sulgen sei ihr wahres Eigentum; die Chorherren ver-

95 STA.TG. Kirchenakten. Missiven des Parit. Kirchenrates. S. 3off. 
96 STA.TG. Kirchenakten, Missiven des Parit. Kirchenrates, S. 32ff. 
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bitten sich jede Untersuchung. ])ie Kaplanei in l3ischofszell sei keine «fundierte, bleibende» 
Stelle, sondern nur zur Aushilfe ün Chor bestinnnt und könne nach Willkür von1 Stift 
aufgehoben werden. - Sulgen selbst würde den Vorschlag 1nit r)ank anneh1nen und auch 
seinen eigenen Beitrag leisten. 

Münsterlingen: hält die früher angebotenen 44 fl. für Scherzingcn für genügend, und Z\var 
nicht als schuldige Abgabe vo1n .Kirchensatz, sondern als frei\villigen Beitrag. An Illig
hausen will es seinen Beitrag leisten, wenn dies auch die Gen1einde tue. - Schcrzingen will 
aber nichts zahlen und Illighausen be1nerkt sogar, n1an habe bei wciten1 n1ehr als das 
Schuldige getan. 

Freudenfels: gab bisher keine Ant\vort. - l)ie reforn1ierte Gemeinde Burg nahrn aber den Vor
schlag und ihren eigenen Beitrag an. - In eine111 von1 20-4.18 I o datierten Brief, der ,vohl 
verspätet eintraf, erklärte der Statthalter, eine solche Verbesserung falle ihrn schwer, weil 
das Vcnnögen der Besitzung durch die jüngsten Ereignisse vennindert worden sei. 07 

Fischingen: Seine Kirchensätze könnten diese Last nicht tragen; evangelisch Sirnach und Duß
nang mögen sich rnit früheren Angeboten begnügen, katholisch Sirnach habe schon genug 
und in Lornrnis sei der Kirchensatz sehr gering. - Evangelisch Sirnach hingegen nün1nt den 
Beitrag an und will auch seinen Teil zahlen, glaubt jedoch, bei Untersuchung des Kirchen
satzes nur gewinnen zu können. J)ußnang ist ebenfalls einverstanden, bittet aber un1 Ent
lastung, da es sehr arn1 sei. Evangelisch Bichclsee rnöchte den Kirchensatz beanspruchen; 
die zürcherischen Pfarrgenossen halten sich überhaupt zu keinern Beitrag verpflichtet. 
Lommis hält den Vorschlag für anneh1nbar, ,vünscht aber, daß der Kirchensatz von der 
Statthalterei endlich der Gern ein de zu eigener gesetzrnäßiger V cr,valtung herausgegeben 
werde. Katholisch Sirnach glaubt, vom Kloster noch viel 111ehr verlangen zu dürfen, und 
begehrt eine Untersuchung. 

Der Antistes war nun der Meinung, daß es keinen Zweck habe, jetzt die aus
einandergehenden Wünsche bereinigen zu \vollen, da dies zu lange dauern würde 
und jede Verzögerung in diesen1 dringlichen Geschäft nachteilig wirke, weil es den1 
Thurgau «mit jeden1 Jahr gute Subjekte entzieht und junge leichte Ware zuführt», 
und weil «mancher rechtschaffene Mann in1n1er auf Hoffnung hin sich geduldet, 
aber endlich Geduld und Vertrauen auf die Regierung aufgeben müßte». Er 
en1pfahl daher eine Beratung vor dein Großen R.at schon in der Maisession. Er 
glaube kaun1, daß die Kirchensatzinhaber zu hoch taxiert seien; sollte dies jedoch 
der Fall sein, so finde sich sicher Geld, un1 diesen Ausfall zu decken, an1 leichtesten 
aus der Kleinzehntkasse, die ja nicht voll in Anspruch genon1men worden sei. 
Gemäß Antrag der Ko111111ission des Innern beschloß die Regierung am 4.5.rSro,98 

die Grundsätze des Kirchenrates anzunehmen; der Große Rat sanktionierte seinen 
Gesetzesvorschlag endlich am I o. 5. I 8 r o. 99 

97 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263. 1. 

" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30016, § 970. 
90 Tb!. 8. B., S. 233 ff 



Grade der Verbesserung (§§ 1-7): 

I. Mini111u111 400 fl. (also nochmals erniedrigt), Maxitnu111 600 fl., Kaplaneien nicht höher 
als 400 fl. 

2. Pfarreien nüt nicht tnehr als 100 Seelen sind bis höchstens auf 450 fl. zu verbessern, n1it 
einer Seelenzahl von 1000 111indestens auf 500 bis höchstens 550 fl. 

3. Eine Pf:,rrei 111it regeltnäßiger Filiale soll bis 560 fl. 111indestens verbessert werden, auch 
bei kleinerer Seelenzahl. Für solche 111it größerer Seelenzahl und Filiale gilt 600 fl. als 
obere Grenze. 

4. Beide Konfessionen sind in der Pfrundverbcsserung gleichgestellt! 

Ausschluß von der Verbesserung (§§ 8- 11): 

r. Einstweilen alle Pfarreien 111it privaten und auswärtigen Kollatoren. - Nicht inbegriffen 
ist Fclben, da der Thurgau Mitkollator neben Zürich ist. - Auch jene Pfründen, deren 
Kollatur die Gemeinden innehaben, können der Pfrundverbesserung teilhaftig werden, 
doch sollen sie an die Verbesserung rnehr als andere selber beitragen. 

2. Kaplaneien ohne pfarrliche Geschäfte. - Auch Schuldienste finden keine Berücksichtigung. 

3. Pfründen, deren Gehalt das Maxitnu111 für ihre Kategorie bereits übersteigt. - Eine Aus
nalune darf hier nur evangelisch Sulgen rnachen, da es zwei Filialen zu versehen hat. 

4. Pfarr- und Kaplaneistellen, welche von Klöstern versehen werden. 

Verbesserungsquellen (§§ 12-17): 

1. Aus der Meersburger Kasse 2000 fl. 

2. Aus der Kornrnende Tobel für deren ehernalige Kirchensätze 405 fl. 

3. Von Klöstern, Stiften und Statthaltereien 2668 fl. 

4. Aus der Kleinzehntkasse 984 fl. 

5. Von den Gemeinden 3067 fl., total also 9124 fl. jährlich. 

6. Die Gen1einden können auch weitere Kirchensatzinhaber, die bisher unbekannt waren, 
zur Beitragsleistung heranziehen. 

Verschmelzung von Pfründen (§§ 18-28): 

I. Schlecht dotierte Pfründen, insbesondere Diakonate und Kaplaneien, können zur Erhöhung 
des Einkornrnens einer andern Pfrund rnit dieser verschn1olzen werden. Die Regierung 
behält sich aber eine Wiederherstellung vor. 

2. Pfrundverbesserungsmaßnahn1en kommen auch solchen Pfründen bis zu einer Vakanz zu
gute. 

3. Bei katholischen Pfründen rnuß zu dieser Zusarnrnenlegung die Einwilligung des Bischofs 
eingeholt werden. 

4. Willigt das Ordinariat oder die Gemeinde nicht ein, geht die Pfrund einer allfälligen Ver
besserung verlustig, ebenso wenn der Besitzer einer solchen zur Verschmelzung vorge
sehenen Pfrund den Ruf der Regierung auf eine andere Pfarrstelle nicht annirnmt. 



5. Während der Vereinigung zweier Pfründen soll die «eingeschn1olzenc Stelle» wieder auf
gebessert werden, indem inan nach Abzug einer gerechten Entschädigung für den « Ge
schäftsübernehmer» n1it dein Rest des Einkornn1ens und der zugesicherten Pfrundverbes
serung das Pfrundvermögen erhöht, darnit sie wieder hergestellt werden kann (cf. Fclben 
unter V). 

In1 Begleitschreiben100 an den Großen R.at nannte die Regierung folgende bei 
nächster Vakanz zur Verschmelzung vorgesehene Pfründen: 

Evangelischerseits: Felbcn niit Hüttlingen 
Marnmcrn mit Burg 
Leut1nerken 111it Bußnang 

Katholischerseits: Gachnang rnit Frauenfeld oder einer dortigen Kaplanei 
Müllheim 111it Pfyn 
Kaplanei Mannenbach rnit Errnatingen 

Am 7.8.1810101 forderte die Regierung den Paritätischen Kirchenrat auf, den 
Abschluß der Verhandlungen zwischen Kirchensatzinhabern und nachstehenden 
Gemeinden zu beschleunigen, damit das Gesetz durchgeführt werden könne: 
Sulgen (Stift Bischofszell), Scherzingen-Illighausen (Münsterlingen), katholisch 
Sirnach, Bichelsee, evangelisch Lommis (alle Fischingen) und Burg (Statthalterei 
Freudenfels). Die Pfrundverbesserungskomn1ission ( des Kirchenrates) unter
suchte nun die Kirchensätze in Lo1nmis und Fischingen, stellte dabei aber fest, daß 
dies sehr schwierig sei, und es schwer halten würde, einen gerechten Entscheid zu 
fällen. Man wolle daher auf weitere Untersuchungen verzichten. Obschon es den 
Anschein habe, daß einige Klöster, zum Beispiel Fischingen, zu hoch taxiert seien, 
1nöge die Regierung bei der Dringlichkeit des Geschäftes die Totalsumme «ex 
auctoritate» verfügen und schon für das Jahr 1811 auszahlen lassen; man könne ja 
später prüfen, ob die einen zuviel, die andern zu wenig belastet worden seien, und 
eventuell eine gerechtere Verteilung vornehmen. Dieser Aufforderung des Paritä
tischen Kirchenrates vom 27.11.1810102 stimmte die Regierung erst am 29.10.1811103 

zu. Noch später - am 17.r.1812104 - legte sie die Verteilung der durch die Klöster 
und Stifte gesamthaft aufzubringenden Summe von 1270 fl. fest, welche die 
Meersburger Kommission einziehen werde. Es sollten zahlen: 

Ittingen 470 fl., St. Katharinental 250 fl., Tänikon I 50 fl., Kalchrain, Feldbach, Münster
lingen und Kreuzlingen je 100 fl. jährlich. - Die bereits stark belasteten Stifte Fischingen und 
Bischofszell sind weggelassen. 

100 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32115, § 473. 
101 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32 116, § 889. 
102 STA.TG. Kirchenakten, Missiven des Parit. Kirchenrates, S. 62ff. 
103 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30019, § 2171. 
104 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020, § 117. 
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l)icscr lange Unterbruch in eincn1 so wichtigen Geschäfte erklärt sich zu1n Teil 
auch aus dcn1 Streit iin Kirchenrat, der ja bis Mitte 1812 nicht n1ehr zusan1n1entrat 
(Zwist niit Hofcr). Inz,vischcn aber ging die Arbeit innerhalb der beiden kon
fessionellen Kan1n1crn weiter: Beide überprüften ein letztcsn1al die Liste der 
Pfrundsätzc. Nach einer U infrage verlangte zun1 Beispiel der Katholische Kirchen
rat an1 18.2.1812105 einige Änderungen: Für folgende Gemeinden seien zu hohe 

Einkünfte berechnet worden: Berg habe statt 466 nur 450 fl., Ennatingen statt 

427 nur 409 fl., S01111ncri 459 statt 540, Steckborn 424 statt 437, Tobel 542 statt 556. 
Dazu beantragte der Kirchenrat, auch Aadorf und Bernrain (von 423 auf 500 fl.) 
einen Zuschuß auszurichten. Datnit hatte er allerdings keinen Erfolg, auch Berg 
,vurdc nicht in die Verbesserungstabelle aufgenon1n1en; Tobel und Ermatingen 
wurden ganz, Steckborn und Son1n1cri teilweise (430 und 507 fl.) berücksichtigt, 
,vobci die Quote des letzteren allerdings von 600 auf 550 fl. herabgesetzt wurde. 
Auch Gachnang erhielt nicht die vorgesehenen fl. 450, sondern nur 320 gen1äß 
eincn1 Sonderbeschluß des Kleinen Rates, da es eine gar kleine Pfrund sei. - Auch 
bei evangelischen Pfründen wurden zu hohe Pfrundsätze berechnet:106 Steckborn 

(355 statt 222), Bürglen (600 statt 560) und Sulgen (538 statt 134!). Diese großen 
Unterschiede sind wohl darin bedingt, daß die erste Berechnung auch acciden
tielle Einkünfte (z. B. ständige, aber freiwillige Zulagen der Gen1einden oder 
Mcßstiftungen) einbezog, die schon seit langem n1it der fixen Besoldung aus den1 
Pfrundgut eng verbunden waren. Die Verbesserungssumme von Sulgen wurde 
z,var von 900 auf 600 fl. herabgesetzt - es gewann dabei aber immer noch über 
100 fl. In der endgültigen Liste taucht auch Braunau auf, das ja erst 1810 einen 
eigenen Pfarrvikar erhielt. 

Erst nach dem Wiederzusan1mentritt des Paritätischen Kirchenrates und der 

Bereinigung der Tabelle faßte die Regierung an1 18.9.1812107 die endgültigen 
Beschlüsse: 

I. Die Pfrundverbesserung gilt rückwirkend schon für das Jahr 1811, ist verfallen mit Licht
meß 1812. Der Paritätische Kirchenrat erhält den Auftrag, die Verwaltungsräte der ver
besserten Pfründen anzuweisen, die entsprechenden Beiträge bis spätestens Martini l 8 l 2 

einzuziehen. - Die Regierung selbst überninunt es, an die Kirchensatzinhaber, an die Do
mänenverwaltung Tobel, an die Verwaltung der Meersburger Güter und an die Gemeinden 
die Aufforderung zu richten, die entsprechenden Beiträge bis spätestens Martini 1812 an 
die Verwaltungsräte der Gemeinden, bzw. an die Meersburger Kommission (minus 1270 fl. 
der Klöster) abzuliefern. 

105 A.K.KR. Missiven des Kathol. Kirchenrates 1806-1812, S. 269/f. Dazu die Protokolle der Kommissionalsitzun
gen, cf. Fußnote 92 und vorläufige Verteilungslisten. 

106 A.K.KR. Vergleiche der provisorischen mit der endgültigen Tabelle. 
107 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 1935. 



2. Der Paritätische Kirchenrat erhält einen \veitern (doppelten) Auftrag: 
a. Gerechte Verteilung der 1398 fl. für die J(irchensatzinhaber. 
b. Hinreichende Sicherheit für die den Cen1einden auferlegten Beiträge. 

3. Auch die beiden Kan11nern erhalten eine neue Aufgabe: Bereinigung der Pfrundverbesse
rungstabelle, in die auch die nicht verbesserten Pfriinden aufzunch1nen sind. - Es ,var dies 
eine Art laufende Kontrolle der Einkünfte. 

4. Gen1einden, welche ihren Pfründen bisher n1ehr als das gesetzliche Maxinnnn abgereicht 
haben, bleiben \Veiterhin darauf behaftet. Sie können aber die aus andern Verbesserungs
quellen ihnen zufließenden Beiträge (gen1äß Tabelle) zu ihrer Erleichterung für sich selbst 
beziehen. 

5. ])er Einzug der Verbesserungen ,verden von den Verwaltungsräten besorgt, in11ner auf 
Licht111eß. ])er Paritätische Kirchenrat hat dies zu kontrollieren. - Die Verant,vortlichkeit 
der Kirchge1neinden in der Verwaltung der Kirchen- und Pfrundgüter wurde dan1it sehr 
vergrößert, inde1n nun auch alle Verbesserungen der Einkünfte ihrer Pfarrer durch die 
Hände ihrer Beauftragten gingen. Die Kirchenvorsteherschaftcn (V en,·altungsrat und 
Sittengericht) wurden gewissennaßen die l'frundgeber, in den evangelischen Gen1einden 
sozusagen durcl1,vegs, in geringere111 Maße in den katholischen. 

6. J)en Klöstern und Stiften ist es gestattet, sich von der Beitragspflicht loszukaufen; die 
Kündigungsfrist beträgt ein halbes Jahr. !)er Paritätische Kirchenrat wird die Wieder
anleihung der Kapitalien vornehn1en. 

7. Auf Reklamationen wegen Fehlrechnungen bei der Pfrundvcrbesserung wird erst ein
getreten, wenn der Betrag I o fl. jährliche Einnahn1endifferenz ausn1acht. 

Zur Erledigung der verschiedenen Aufträge (Punkte r-3) rekonstituierte der 
Paritätische Kirchenrat von1 17.12.1812108 seine Pfrundverbesserungskomn1ission: 
Von der alten blieben Sulzberger, Benker und Locher, neu trat dazu der katho
lische Kirchenrat A111n1ann. Eigenartigerweise - ganz gegen den herkön1111lichen 
Usus - waren die Protestanten 111it zwei Geistlichen, die Katholiken aber nüt zwei 
Laien vertreten! Nicht einn1al der neue Ko1nnüssarius Längli war in dem wichtigen 
Ausschuß ! Es n1uß dies derart gedeutet werden, daß zwischen den Geistlichen 
beider Konfessionen seit den1 Zwischen(11l un1 Hofer ein tiefes Malaise bestehen 

blieb; es ist auch ein äußeres Zeichen für das Auseinandergehen der beiden 
Standesteile in1 Katholischen Kirchenrat in verschiedenen Fragen. Ja, inan ist 
versucht, den Grund jenes Streites gerade in den Verhandlungen un1 die Pfrund
verbesserung zu suchen, wo genug Konfliktstoffe lagen: Die den Evangelischen 
zugestandenen Vorteile, die sozusagen z,vangsweise Heranziehung der Klöster 
und die eigentlich ungerechte Vernünderung des Pfrundansatzes für katholisch 
Gachnang, die in1 August 1810, also vor der Kirchenratssitzung von Ende No-

108 ST A. TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 198 f. 
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ve111ber, entschieden ,vurde und in dieser Sitzung ,vohl zur Sprache ka111 

(cf. Kap. 23, II). 
I)ie Pfrundverbesserungskon1niission teilte an1 2.12.r81210n den Pfarrern das 

für sie berechnete Pfrundeinkon1111cn niit und lud sie ein, ihre R.ekla111ationen ein
zugeben. Untenn gleichen Datun1 forderte sie alle Pfrundinhaber des Kantons auf, 
das Einkon1rnen ihrer Stellen nach einer genauen Anleitung anzugeben. - Die 
n1eisten Antworten der Pfarrer us,v. gingen u111 die Jahres\vende 18 I 2/ 13110 ein; 
die Auswertung dieser l3crichte unterblieb jedoch vorläufig infolge der baldigen 
Neuordnung in1 Thurgau. - Was die Sicherheiten anbetrifft, die die Gen1einden 
für ihre Beiträge leisten sollten, beschloß inan, sie zu banden des Kirchenrates 
VerpBichtungen unterschreiben zu lassen und den Pfarrern davon beglaubigte 
Abschriften zu übersenden. 

l)en sch,vierigsten Auftrag - die Verteilung der I 398 B. der Kirchensatz
inhaber unter die Klöster und Stifte - erledigte die Kon1111ission, inden1 sie auf 

Anregung der R.egierung alle Klöster und Statthaltereien (außer den1 Kapuziner
kloster und Freudenfels) auf den 5.3.1813111 zu einer Konferenz nach Frauenfeld 
einlud. Auf dieser Tagung baten zuerst alle Delegierten- ausgenon1n1en Ittingen -
un1 V enninderung ihrer Beiträge, sahen dann aber die Unn1öglichkeit dieses An
suchens ein und gaben nur zu bedenken, daß sie keine weitern Lasten übernehn1en 
könnten. Sie erklärten sich also niit der bestehenden Teilung einverstanden, wobei 
Ittingen und Kreuzlingen spontan ihre Bereitschaft zun1 Ausdruck brachten, den1 
Stift Bischofszell und Fischingen als den a111 111eisten betroffenen alljährlich einen 
freiwilligen Beitrag auszuzahlen, was von diesen freudig angeno111111en wurde; nur 
Bischofszell 111achte den Vorbehalt, die Regierung tun Nachlaß zu ersuchen, wenn 
diese freiwillige Unterstützung zu gering sei oder zurückgezogen würde. Die 
Regierung geneh111igte diese Vereinbarung a1n 9.3.1813112, schrieb aus diese111 
Anlaß noch einn1al an alle Klöster, Stifte und Statthaltereien, ihre Beiträge für das 
Jahr 1812 auf den r.5. an die betreffenden Stellen abzuliefern, und sprach dabei die 
Erwartung aus, in Zukunft 111ögen diese Zahlungen ohne weitere Mahnungen an 

Lichtn1eß erfolgen.113 

Die folgende Tabelle der Pfrundverbesserung von1 18.9.r812114 ist in ver-

109 STA.TG. Kirchenakten, Missivcn des Parit. Kirchenrates, zwei bei S. 98 eingeklebte gedruckte Zirkulare. 
110 STA.TG. Kirchenakten, in allen Fasz. der Pfründen. 
111 STA.TG. Kirchenakten, Missivcn des Parit. Kirchenrates, S. 100, 105 f. 
112 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30022, § 581. 
113 Die Pfrundvcrbesscnmg \Vurde a1n 30.10.1812 auch der Curie mitgeteilt, welche sie erfreut zur Kenntnis nalun 

und sich in ihrer Antwort besonders für eine Dcrücksichtigung von Gachnang und Aadorf einsetzte (I 2.11. I 8 r 2) 

- 13.A.Sol. Akten Fürstbistun1 Konstanz, Thurgau Regierung. 
114 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263. 

+ nach cincn1 Ortsna1nen auf der Tabelle = Kollatur bei der Gcn1eindc. 
Auszahlungen: G = direkt an Gemeinden, die bereits höhere Beiträge beschlossen haben (als Erleichterung 

gedacht). 



Pfrundverbesserungstabelle vom 18. September 1812 

Beschaffenheit der Pfründen Verbesserung Quellen 

Fi~es Verbesserte V erbesse- Klein- Meersburg Pfarr- Wirkliche 

Kirchgemeinde Seelen Filiale Em- B ld rungs 
Kirchensatzinhaber Domäne zehnt- Kirchensätze gemeinde Beiträge 

kommen eso ung sUlTilTle Klöster und Stifte Tobel fonds Beiträge der und der 
Klöster usw. Filiale Gemeinden 

Evangelische Pfründen 

(1) Affeltrangen .......... 1220 Märwil 218 600 382 G. 50 G. 86 246 399 

(2) Braunau (Filiale) ..... 300 (40) 
Amriswil ............ 3010 Sommeri 475 600 125 G. 20 G. 53 52 300 

(3) Arbon . . . . . . . . . . . . . . 1350 365 550 185 30 87 68 150 
Altnau .............. 1758 Illigha usen 463 600 137 Münsterlingen h. 30 G. 45 62 347 

(4) Alterswilen .......... 1800 Hugelshofen 410 600 
und Altishausen 

wegen Illighausen 
190 G. 40 Pf. 110 40 150 

(5) Basadingen ........... 550 Schlattingen 504 550 46 20 26 
Bedingen+ .......... 711 325 500 175 Pf. 25 G. 40 110 475 
Bußnang ............ 2500 415 600 185 G. 95 G. 18 72 200 

(6) Burg ................ 731 338 500 162 Freudenfels So 42 40 
Bischofszell: Pfarrer + 506 550 44 18 26 

Diakon+ 1455 344 450 106 50 56 
Bürglen+ ........... 812 Andwil 560 600 40 20 20 

(7) Dießenhofen: 
I. Pfarrer+ ........ 356 550 194 G. 58 136 712 
2. Pfarrer+ . . . . . . . . 900 356 500 144 G. 48 96 700 
(Provisorat) 

Dußnang ............ 1291 Eichelsee 362 600 238 Fischingen IOO 25 68 45 
Ermatingen .......... 2350 366 550 184 90 94 
Egnach+ ............ 1900 501 560 59 29 30 501 

(8) Felben . . . . . . . . . . . . . . 343 193 500 307 22 93 77 

(9) Frauenfeld+ ......... 1200 392 600 208 G. 24 G. 72 112 600 
Gottlieben + ......... 233 268 450 182 G. 56 Pf. 36 90 456 
Güttingen ........... 760 

Üßlingen 
325 500 175 Kreuzlingen 75 30 70 

Hüttwilen ........... 1200 295 540 245 Ittingen 122 53 70 
Keßwil+ ............ 1200 Uttwil 360 600 240 30 90 120 480 
Kurzrickenbach ...... 1010 Egelshofen 221 560 339 Pf. 40 G. 149 150 550 
Langrickenbach ...... 1226 Birwinken 430 600 170 25 77 68 
Leutmerken .......... 92 347 450 103 22 Sr 
Lipperswil ........... 500 Raperswilen 378 580 202 22 IIO 70 

undWäldi Statth. Mammern 75 30 70 
Mammern ........... 36 275 450 175 



Matzingen ........... 779 Lommis 171 600 429 Fischingen 60 120 139 IIO 

Märstetten + ......... 1000 400 550 150 20 50 So 

(10) Pfyn ................ 730 Weiningen 333 600 267 32 160 75 
Roggwil+ ........... 730 350 500 150 25 45 So 

(11) Schlatt+ ............ 500 393 500 107 20 33 54 
(12) Scherzingen .......... 1007 Oberhofen 293 600 307 Münsterlingen 110 97 100 

Sirnach .............. 1252 256 560 304 Fischingen 120 34 So 70 

( 13) Sitterdorf ............ 1163 Zihlschlach t 555 600 45 45 
Steckborn ............ 1691 222 550 328 164 164 
Stettfurt+ ........... 450 400 500 100 20 30 50 450 

(14) Sulgen .............. 4000 Erlen und Berg 134 600 466 Stift Bischofszell 193 40 40 193 
Tägerwilen .......... 700 322 500 178 22 94 62 

Total (41 Pfründen) ... 44440 14177 21950 7773 965 265 682 2738 3008 6470 

Katholische Pfründen 

Altnau .............. 305 440 460 20 20 
Basadingen .......... 400 453 500 47 St. Katharinental 20 27 
Ermatingen .......... 300 409 500 91 18 73 

( 15) Gachnang . . . . . . . . . . . 66 270 320 50 50 
Hüttwilen ........... 90 340 450 110 Ittingen 110 
Müllh. 356 60 eun ............ 45 450 94 34 
Simach .............. 1192 518 600 82 Fischingen 22 28 32 
Sommeri ............ 523 507 550 43 35 8 
Steckborn ........... 156 430 450 20 20 
Sulgen .............. 350 430 520 90 Stift Bischofszell 90 
Tobel ............... 1185 542 600 58 58 
Üßlingen ............ 598 379 500 121 Ittingen 121 
Wängi .............. 547 335 500 165 80 42 8 35 
W elfensberg ......... 138 363 450 87 27 60 

(16) Kaplaneien 

Arbon . . . . . . . . . . . . . . 648 279 400 121 24 59 38 
Bischofszell .......... 887 330 400 70 Stift Bischofszell 70 
Dießenhofen + ....... 180 288 400 112 48 64 
Simach .............. 300 400 100 30 38 32 
Steinebrunn .......... 315 400 85 25 60 
Tobel ............... 384 400 16 16 

Total (20 Pfründen) ... 7610 7668 9250 1582 433 154 312 482 201 

Zusammenzug (61 Pfr.) 52050 21845 31200 9355 1398 419 994 3220 3209 6470 



schiedenster Hinsicht interessant (cf. separate Beilage). Unter Beschaffenheit der 
Pfrund nannte sie zuvorderst auch die Kollatoren, die hier der Einfachheit halber 
weggelassen worden sind; sie führte außer den 1nit + bezeichneten Orten itn111er 
die Regierung als Kollator auf (bei Felben auch Zürich als Mitkollator - cf. Kolla
turtabelle 111it einigen Unterschieden). Allein schon die Prüfung der Zu,veisungen 
aus den verschiedenen Quellen \väre auf~chlußreich; doch würde dies zu weit 
führen. Ich beschränke n1ich hier daher ein111al auf einen Vergleich der Quellen 

selber: 

I. Kirchensatzinhaber 
(Klöster, Stifte, Statthaltercien) fl. l 398 () . 

15,1 ,o 

2. Zusätzlicher V crbesserungsbcitrag der obigen .. 1270 8 0. 13, /0 2668 '8 9 0,1 
-,l l /ü 

3- l)ornäne Tobel* ..................... 419 4,5 % 
4. Mcersburger Verwaltung .............. 1950 21,1<¼) 2369 25,6 % 
5- Klcinzehn tkassc * 994 0. ....... 10,7 /o 

6. Gcrncinden: evangelische . fl. 3008 6 o· 3 2, ) /o 

katholische ... 201 -:, J O_I 
.,_.,,,_, I 0 3209 34 8 °' , /0 4203 45,5 ~1o 

---------··· 

Total fl. 9240 IOO % 

Die rnit * bezeichneten Posten sind gegenüber den1 Gesetz erhöht, der Anteil der Mccrs
burgcr Verwaltung hingegen un1 fl. 50 verringert worden (vielleicht ,vegcn des Ausfalls von 
Gachnang). 

Pf. = direkt an den Pfarrer in den vorgenannten Gemeinden. Alle übrigen an die Verwaltungs
räte der Gctncindcn zuhanden der l'farn:r. 

Im \\Titern folgen die Erläuterungen zur Tabelle gcrnäß den Ziffern I bis I 6: 
I. mit Einschluß aller der Gcrncindc zugeteilten Fonds. 
2. Die Gc1ncindc trägt die ganze Ucsoldungsbcschwcrdc selber. 
3. Der Pfarrer hat in Erdhauscn 1nonatlich eine Predigt zu halten. 
4. Die Pfrund ist sehr beschwerlich, obwohl die eine Filiale nur an Festtagen versehen ,vird. 
5. Die Pfrund wurde früher scl10n durch Zuschüsse der Gemeinde und des Klosters St. Katharinental von 

fl. 172 auf 504 verbessert. (cf. Ill dieses Kap.) 
6. Die Ausrichtung dieser Verbesserung bleibt suspendiert, bis die Verbindw1gen der Pfarrei Burg n1it Schaff-

hausen gelöst sind! 
7. Diese beiden Pfründen wurden 1803 von der Gemeinde verbessert. 
8. Dazu konunen gernäß Übereinkunft von Zürich als Mitkollator weitere fl. II5. 
9. Oberkirch ist zwar keine eigentliche Filiale, wegen der Entfernung und den1 dortigen Friedhof für den 

Pfarrer aber sehr beschwerlich. 
10. Von den fl. 160 aus der Meersburger Kasse hat der derzeitige Pfarrer nur fl. 70 jährlich zugute, weil er für 

seine Person jährlich fl. 90 als Ertrag von Gütern bezieht, die nach scine1n Tode an Zürich zurückfallen. Erst 
sein Nachfolger ,.vird die volle Sunune erhalten. 

r I. Die Verbesserung ist hier auf fl. 500 gesetzt worden, weil keine Pfarrwohung vorhanden ist und die Ge
rncinde daher rnit Beschwerlichkeit aus der Ferne versehen werden n1uß. 

12. Der Ucitrag der Meersburgerkasse wird wegen Obcrhofen ausbezahlt. 
13. Der Ge1neinde wurde nichts auferlegt in der bestirnn1ten Erwartung, sie werde ckn Pfarrer in seiner sehr 

drückenden Baupflicht unterstützen. 
14. Zu diesen 600 fl. konunen noch 165 fl. Vikariatsgcld, welches Erlen laut Verkonunnis bezahlt, wmnit das 

fixe Einkon11ncn auf 765 fl. steigen würde. Darüber hinaus bezog der Pfarrer noch 60 fl. Zins aus einem 
Kapital, 22 fl. von Erlen, 62 fl. Ostergeld von Sulgcn und 52 fl. von Uerg; alle diese Ueiträgc werden von 
den Gcn1einden aber nur als freiwillige Geschenke betrachtet. 

15. Die Herabsetzung des Einkonunens unter das Minin1un1 beruht auf einem besonderen Regierungsbeschluß 
(cf. Kap. 23. I!). 

16. Die Seelenzahlen der ersten drei Kaplancien entsprechen jenen der Pfarreien, bei den übrigen sind sie be
reits unter den Pfarrpfründen aufgeführt. 
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Mehr als die Hälfte, nämlich 54,5 %, stan1n1en aus katholischen1 oder ehemals ka
tholischem geistlichen1 Grundbesitz, nämlich 28,9 % von den Klöstern usw. und 
25,6 % aus den Regierungsdon1änen. Auch der direkte Anteil der Ge1neinden ist 
n1it 34,8 % sehr beachtlich und steigert sich auf 45,5 %, wenn man noch den An
teil der Kleinzehntkasse hinzunim1nt, die ja aus den Beiträgen der Zehnpflichtigen 
in den Ge1neinden geäufnet worden war. Dadurch würde sich auch der sehr be
scheidene Anteil der katholischen Gemeinden etwas verbessern. Gerade an diesem 
Beispiel läßt sich die bei jeden1 Posten feststellbare Umkehrung der Verhältnisse 
erläutern: Hatten vor der Revolution die katholischen Pfründen ungefähr doppelt 
soviel Kleinzehnten bezogen wie die evangelischen (die Klöster nicht mitgerech
net), gingen an diese jetzt n1ehr als 2/ 3 der Auszahlungen dieses Fonds! Eine ganze 
Anzahl katholischer Pfründen 1nit zun1 Teil großen Verlusten an Kleinen Zehnten 
(wie Wuppenau und Oberkirch bei Frauenfeld) bezogen keine Zuschüsse aus 
dieser Kasse, während mehrere evangelische Gemeinden, die bisher keine solche 
Einkünfte hatten, berücksichtigt wurden. Deren Anteil an der Pfarrbesoldung war 
in Wirklichkeit noch viel höher, da ja manche Gemeinde schon vorher weit mehr 
als den gesetzlichen Anteil an der Pfrundverbesserung ihrem Pfarrer ausgezahlt 
hatte: Total sind es fl. 807 4, was damals einem Kapital von fl. 161 480 entsprochen 
hätte! Diese starke Heranziehung der evangelischen Gemeinden rechtfertigte sich 
daraus, daß die Kirchgenossen bei den Zehntloskäufen meist ein gutes Geschäft ge
macht hatten. Katholischerseits war diese Beanspruchung zum vornherein kaum 
notwendig, weil dort die große Mehrheit der Pfründen gar nicht in die Ver
besserung aufgenommen wurde (bei den verbesserten tragen sie immerhin einen 
Anteil von 12,7 %)- - Da nun aber die Posten 2 bis 5 durch die Regierung direkt 
ausbezahlt wurden, entstand praktisch der - allerdings falsche! - Eindruck, sie habe 
einen Großteil selbst auf sich genommen, nämlich 50,1 %, also gerade die Hälfte! 

Für eine weitere Übersicht - Höhe der Pfrundeinkünfte gesamthaft und pro 
Konfession im Durchschnitt - folgt zuerst eine Tabelle der nicht verbesserten 
Pfründen: 

Kirchgemeinde 

Evangelische Pfründen 

Aadorf ............ . 
Aawangen ......... . 
Gachnang ......... . 
Hüttlingen ......... . 
Kilchberg ......... . 
Kurzdorf .......... . 

I2 

Seelen Fixes Einkommen 
in fl. 

Grund der Nichtverbesserung 

1230 560 Kollatur bei Zürich 

423 956 über dem gesetzlichen Maximum 

1550 1212 über dem gesetzlichen Maximum 
600 Kollatur bei Zürich 
612 827 über dem gesetzlichen Maximum 

596 691 über dem gesetzlichen Maximum 
von der Gemeinde um 250 fl. verbessert 



Kirchgemeinde 

Lustdorf ........... . 
Müllheim .......... . 
Neukirch .......... . 
Neunforn .......... . 

Salmsach-Romanshorn 
Schönholzerswilen .. . 
W agenhausen ...... . 

W einfelden ........ . 
Wigoltingen ....... . 

Katholische Pfründen 

Aadorf ............ . 
Arbon ............ . 
Au ............... . 
Berg .............. . 
Bernrain .......... . 
Bettwiesen ......... . 
Eichelsee .......... . 
Bischofszell ........ . 
Bußnang .......... . 
Dießenhofen ....... . 
Dußnang .......... . 
Eschenz ........... . 
Fischingen ......... . 
Frauenfeld ......... . 
Gündelhart ........ . 
Güttingen ......... . 
Hagenwil .......... . 
Heiligkreuz ........ . 
Herdern ........... . 
Hamburg ......... . 
Klingenzell ........ . 
Kreuzlingen ....... . 
Leutmerken ........ . 
Lommis ........... . 
Mammern ......... . 
Münsterlingen ..... . 

Paradies ........... . 

Pfyn .............. . 
Rickenbach ........ . 

Seelen Fixes Einkommen 
in fl. 

Grund der Nichtverbesserung 

1590 
1000 
500 

1873 
1900 

302 
648 
502 
182 
400 
263 
674 
887 
217 
180 

733 
400 
406 
250 
104 
129 
78 

208 

370 
400 

59 
225 
149 
42 4 
156 
133 

86 

700 
341 

780 
421 
882 

606 
665 

297 
801 

450 
423 

1350 
438 

1200 

721 
601 
510 

540 

600 

über den1 gesetzlichen Maxiinun1 
über dem gesetzlichen Maxii11un1 
Kollatur bei Zürich 
Kollatur bei Zürich 
über dem gesetzlichen Maxiinun1 
über dem gesetzlichen Maxiinwn 
Kollatur bei Zürich 
über dem gesetzlichen Maxin1u111 
Kollatur bei Schaffhausen 
Kollatur bei Zürich 
über dem gesetzlichen Maxiinun1 

Kollatur bei Zürich 
über dem gesetzlichen Maximun1 
durch Klostergcistliche pastoriert (Fischingen) 
dem Stift Bischofszell überlassen 
unabgeklärte Kollatur- und Pfrundverhältnisse 
durch Klostergeistliche pastoriert (Fischingen) 
durch Klostergeistliche pastoriert (Fischingen) 
durch Klostergeistliche pastoriert (Stift) 
über dem gesetzlichen Maxiinum 
über dem gesetzlichen Maximun1 
durch Klostergeistliche pastoriert (Fischingen) 
durch Klostergeistliche pastoriert (Einsiedeln) 
durch Klostergeistliche pastoriert (Fischingen) 
über dem gesetzlichen Maximum 
ausländischer Kollator 
über dem gesetzlichen Maximwn 
Kollatur bei St. Gallen 
über dem gesetzlichen Maximwn 
über dem gesetzlichen Maximwn 
über dem gesetzlichen Maximwn 
in Untersuchung 
durch Klostergeistliche pastoriert (Stift) 
über dem gesetzlichen Maximwn 
durch Klostergeistliche pastoriert (Fischingen) 
durch Klostergeistliche pastoriert (Rheinau) 
durch Klostergeistliche pastoriert 
(Beichtiger des Klosters) 
durch Klostergeistliche pastoriert 
(Beichtiger des Klosters) 
über dem gesetzlichen Maximwn 
Kollatur bei St. Gallen 



Kirchgemeinde 

Ron1anshorn ....... . 
Sittcrdorf .......... . 
Tänikon ........... . 

Wcinfeldcn 
Wcrthbühl 
Wuppcnau 

Kapla11cic11 

Bicßenhofen 
Ennatingen ........ . 

(Frühn1csser) 
Frauenfeld (diverse) .. 

Manncnbach ....... . 
Rüpplinschc Fa1nilien

pfrund (Frauenfeld) 

Seele Fixes Einkom1nan 
in fl. 

Grund der Nichtverbesserung 

254 
150 
660 

73 
169 
500 

665 

560 
900 

792 

268 

über den1 gesetzlichen Maxi111un1 
Kollatur bei St. Gallen 
durch Klostergeistliche pastoriert 
(Beichtiger des Klosters) 
über dein gesetzlichen Maxin1un1 
über den1 gesetzlichen Max:itnun1 
über den1 gesetzlichen Maximurn 

über dein gesetzlichen Max:itnum 
über den1 gesetzlichen Maxin1um 
ausländischer Kollator 
der Gemeinde überlassen 
zum Teil keine pfarrlichen Geschäfte! 
Zugehörigkeit unabgeklärt 

der Familie überlassen 

1. Vergleich: Durchschnittliches fixes Pfrundeinkon1men der Pfarrer 

Evangelische P{riindcn 
Anzahl vorher nachher 

40 verbesserte (ohne Braunau -
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44 140 Seelen)................... 14 177 : 40 = 354. 25 2 l 9 50 : 40 = 548, 45 
14 nicht verbesserte (ohne Hüttlingen -

14 567 Seelen)................... 10 384: 14 = 741.43 
54 evangelische Pfründen 

(58 707 Seelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 561 : 54 = 454. 50 

Katholische Pfriinden (Ruralklerus) 
Anzahl 

20 verbesserte (7610 Seelen) ........ . 
18 nicht verbesserte (3 520 Seelen) ... . 
38 katholische Pfründen (11 130 Seelen) 

Gesa111thafi: 

92 Pfründen (69 837 Seelen) 

vorher 

7 668 : 20 = 383. 24 

13 784: 18 = 765.47 
21 452 : 38 = 564. 33 

46013: 92 = 500.08 

32 334: 54 = 598.47 

nachher 

9250: 20 = 462.30 

23 034: 38 = 606.09 

55 368 : 92 = 601. 50 

Bei den katholischen Pfründen sind alle inkorporierten und von Klostergeistlichen ver
sehenen Pfarreien (Au, Bettwiesen, Bichelsee, Bischofszell, Dußnang, Eschenz, Fischingen, 
Kreuzlingen, Klingenzell, Lommis, Mammern, Münsterlingen, Paradies und Tänikon) und die 
sanktgallischen Kollaturen (Rickenbach, Sitterdorf, Hagenwil) nicht mitgezählt (total 6177 S.). 

Diese Zahlen sprechen für sich: Man erkennt sofort die großen Verluste der 
Pfründen seit der Revolution und die starke Angleichung der evangelischen an die 
katholischen, die vor der Pfrundverbesserung viel besser gestellt waren als jene 
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(u111 zirka 110 fl.). Die Verbesserungssu111me für die evangelischen Geistlichen ist 
denn auch rund fünfn1al größer als jene für die katholischen. - Die Pfrundver
besserung wirkte sich also sehr zugunsten der evangelischen Konfession aus. Dies 
war durchaus gerechtfertigt; denn sie hatte seit der Revolution die große finan
zielle Unterstützung aus Zürich verloren (cf. Kap. 18) und litt irnrner noch unter 
der für die Katholiken so vorteilhaften Aus111archung der Pfrundeinkünfte irn 
Laufe der katholischen Reforn1, was sich auch nach 1712 nicht ausgleichen 
konnte, weil der kirchliche Grundbesitz in katholischen und n1eist geistlichen 
Händen blieb. Die evangelischen Pfründen hatten also einen starken Aufholbedarf, 
den bis 1798 Zürich, zun1 Teil aber auch die Gen1einden (bes. seither) überbrückt 
hatten. Dieses größere Bedürfnis stellte auch die Ko111111ission des Paritätischen 
Kirchenrates in ihrer Sitzung vom 16.1.1810115 als Leit111otiv für die Ausrnittlung 
der Pfrundverbesserung fest. Es war also nicht so sehr der nächstliegende Grund -
die Erhaltung der 111eist kinderreichen Familien der evangelischen Pfarrer -, der 
diese besondere Berücksichtigung forderte; denn dies könnte man durch das 
pflichtenreichere Amt und damit größere Arbeitspensun1 eines katholischen 
Pfarrers in etwas als ausgeglichen betrachten. Gerade die in § 7 des Pfrundver
besserungsgesetzes verankerte Gleichstellung beider Konfessionen in1 Anspruch 
auf Zuschüsse brachte diese große Bevorzugung der rcforn1ierten Geistlichen, da 
sie in viel größerer Anzahl unter die gesetzlichen Verbesserungsregeln fielen. -
Ein paar Beispiele mögen dieses vor der Pfrundverbesserung herrschende und auf 
der alten Aufteilung des Zehntens und Pfrundgutes beruhende Mißverhältnis 

erläutern: 

Katholische Pfründen Evangelische Pfründen 
Kirchgemeinde Seelen Fixe Einkünfte Seelen Fixe Einkünfte 

Altnau ................ 305 440 1758 463 
Ermatingen ............ 300 409 2350 366 
Frauenfeld ............. 250 1350 1200 392 
Güttingen . . . . . . . . . . . . . 129 1200 760 325 
Hüttwilen . . . . . . . . . . . . . 90 340 1200 295 
Pfyn .................. 700 600 730 333 
Sirnach ................ 1192 518 1252 256 
Steckhorn ............. 156 430 1691 222 
Sulgen ................ 350 430 4000 134 

Man kann diesen Unterschied auch durch die Kopfquote fassen, indem man 
das Pfrundeinkommen durch die Seelenzahl teilt; das Ergebnis ist eine kleine 
Geldsumme, die pro Jahr auf jeden Kopf einer Kirchgemeinde fallen würde, wenn 

n, A.K.KR. wie Fußnote 92. 
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die Einkünfte des Pfarrers durch eine San11nlung (Auflage) aufgebracht werden 
1nüßte: 

E11an,1;elische Pfründen 

Anzahl vorher nachher 

40 verbesserte ....... 19 Kreuzer 30 Kr. 
14 nicht verbesserte .. 43 
54 Pfründen ........ 25 33 

Katholische Pfriinden 

Anzahl 

20 verbesserte ....... 
18 nicht verbesserte .. 
3 8 Pfründen ......... 

vorher 

l fl. 
3.55 
I. 56 

nachher 

I. 13 fl. 

2.04 

Trotz der starken Begünstigung blieben die evangelischen Pfründen pro Kopf 
1nit wenig 1nehr als einen1 Viertel der katholischen Quote dotiert, gerade in1 un1-
gekehrten Verhältnis zur Bevölkerungszahl (cf. Kap. 23, I). Wie schon andere 
Tabellen ist auch dies ein Beweis für das in11ner noch vorhandene Übergewicht 
des katholischen Kirchengutsbesitzes. Von hier aus gesehen konnte das Pfrund
verbesserungsgesetz den Evangelischen noch nicht genügen: Die Revolution hatte 
den politischen Durchbruch ihrer Mehrheit bewirkt, seit 1712 und noch n1ehr seit 
1798 hatte sich auch ihre wirtschaftliche Stärke mehr und mehr durchgesetzt, nur 
der geistliche Besitz der evangelischen Kirche war verhältnismäßig noch weit 
itn Rückstand. 

Itn Pfrundverbesserungsgesetz und in der -tabelle sind nur die fixen Einkünfte 
erfaßt, daher kamen die meisten Pfründen wohl höher als die genannten Zahlen 
durch die Accidentien (Stolgebühren, Meßstiftungen, Kirchenopfer usw.). Sie 
wurden im übrigen auch in1 Gesetz erwähnt: Die Gleichstellung der Pfründen 
erfolgte in der Voraussetzung (§ 7), daß das größere Bedürfnis der reformierten 
Religionslehrer durch einen höhern Ertrag der Accidentien ungefähr aufgewogen 
werde; bei den volksreichern evangelischen Gemeinden war dies leicht n1öglich. -
Hier muß auch noch auf die große Bedeutung der Klöster in der ganzen Pfrund
frage hingewiesen werden. Sie nahmen an der Besoldung vieler Pfründen als 
Kirchensatzinhaber, an der Verbesserung mit erhöhten Beiträgen (fl. 1398) und 
besonderen Zuschüssen ( 1270) teil und führten selbst die Pastoration eines großen 
Teils der katholischen Bevölkerung (etwa 1/ 3 ) durch Konventualen, ohne daß 
daraus den1 Staate irgendwelche Kosten erwuchsen. Dazu kämen noch ihre Ver
luste an Kleinen Zehnten. 

Seit 1811 wurden nun in der Abrechnung der Meersburger Gefal.le 11• die Pfrundverbesse
rungsbeiträge aus der Kleinzehntkasse und auch jene fl. 1270 aufgeführt, welche die Klöster 
usw. direkt an sie einzahlen mußten, samt der Verteilung auf die verschiedenen Pfründen. Für 

116 STA.TG. Finanzverwaltung. Jahresrechnungen der Meersburger Güter und Akten. 
cf. auch Dissertation M. Bandle über die Güter des Hochstiftes im Thurgau S. 6off. Auch er weist darauf hin, 
daß dieser Auskauf fTir den Thurgau ein «gutes Geschäft» gewesen sei (S. 62). 
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Rückzinse und Kompetenzen war hier ein Kapital von fl. 82 200 ausgeschieden, für Kollatur
beschwerden fl. 100 ooo; die Zinsen - etwa 9110 fl. - wurden durch die entsprechenden Aus
gaben nie aufgebraucht und konnten daher zur Pfrundverbesserung herangezogen werden. -
Die ordentlichen Kompetenzen aus diesen Gütern an Pfarr- und Meß111erpfründcn betrafen 
folgende Gemeinden: 

evangelische: Alterswilen, Altnau, A111riswil, Bürglen, Ermatingen, Langrickenbach, Mär
stetten, Pfyn, Scherzingen, Steckborn, Tägerwilen, Wigoltingen; 

katholische: Altnau, Berg, Bernrain, Ermatingen, Gündelhart, Müllheiin, Pfyn, Sonuncri, 
Steckborn; dazu kamen die katholischen Meß111er in Berg, Ern1atingen, Müll
heim, Gottlieben, Sommeri und Landschlacht. 

Die Pfrundverbesserungsbczüge aus der Kleinzehntkasse stiegen iin Laufe der Zeit: So 
zahlte die Regierung I 829 - beim Abschluß der Einzahlungen in diese Kasse - fl. Ir 09; der Zins 
hätte etwa 1257 ausgemacht. 

Die Pfrundverbesserung erwies sich in verschiedener Hinsicht als ein Erfolg der 
Regierung. Sie stärkte einn1al das Vertrauen der Geistlichkeit, besonders der evan
gelischen, in die höchsten kantonalen Instanzen; ob 111an allerdings katholischer
seits so restlos erbaut war, bleibt sehr zweifelhaft. Wenn sie auch keine endgültige 
Regelung des Problems gebracht hatte, verrninderte die Verbesserung doch die 
Brotsorgen der Pfrundbesitzer beträchtlich und schuf ihnen eine annehn1bare 
Existenzgrundlage. Einen weitern Erfolg aber buchte die Regierung, indern es ihr 
gelang, mehrere Quellen - Gemeinden, Kirchensatzinhaber und Klöster usw. -
zur Deckung der Kosten heranzuziehen und damit die eigenen zu schonen -
Kleinzehntkasse, Meersburger Güter und Tobel. - Indes, die jährliche Auswerfung 
von über 9000 fl. (=Zins von annähernd fl. 185 ooo Kapital!) bedeutete für jene 
Zeit ein schönes Stück Geld und eine sehr beachtliche Leistung. 

V 

Zum Abschluß dieses Kapitels interessieren uns noch ein paar Einzelfragen, 
zum Beispiel das Schicksal der zur Verschmelzung vorgesehenen Pfründen.117 

Mammern wurde seit 1809 durch Burg, Felben seit 1810 im Einverständnis 
mit Zürich von Hüttlingen aus pastoriert wie vorgesehen, beide bezogen aber 
die Pfrundverbesserung weiter; Leutmerken blieb eine eigene Pfarrei. - Auch 

117 Evangelischerseits: Sulzberger, Kirchgemeinden und Verzeichnis der evangelischen Geistlichen; 
STA.TG.Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4 und 7 (Felben und Mammern). 
Katholischerseits: K. Kuhn, Thurg. sacra; 
STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fase. XI. 284. 4, 5 und 8 (Frauenfeld, Gachnang, Müllheim). 
Fü1 Gachnang: Kathol. Kirchenrat an Regierung 4.6.1810, Rapport der Kommission des Innern 8.8.1810, Pro
tokoll des Kleinen Rates, Nr. 30017, § 1801 (21.8.1810). 
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katholisch Gachnang bestand trotz der stiefmütterlichen Behandlung in1 Pfrund
verbesserungsgesetz auf Bitten der Gen1einde selber weiter; die Regierung 
(Rapport der Kon1nussion des Innern, von Morell geschrieben) hatte seinerzeit den 
Grund des Katholischen Kirchenrates für die Weiterexistenz der Pfarrei abgelehnt, 
der Seelsorger n1üsse auch die zerstreut in1 Kanton Zürich bis Winterthur woh
nenden Katholiken betreuen. Katholisch Frauenfeld besetzte 1nit Bewilligung der 
Regierung März 1810 die St. Michaels- oder Spät1neßpfrund auf zehn Jahre nicht 
n1ehr und verwendete einen Teil ihrer Einkünfte zur Erhöhung der Besoldung 
zweier anderer Kaplaneien. Müllhein1, wo besonders das paritätische Kirchengut, 
aus den1 aber die Kosten des katholischen Gottesdienstes bezahlt werden sollten, 
irn argen lag, blieb ebenfalls eigene Pfarrei trotz Verhandlungen 1810/13 - die 
Ge1neinde war gegen eine Auflösung; der Kaplan von Mannenbach a1ntete noch 
bis I 82 3 weiter. 

Durch die Pfrundverbesserung wurde ein weiteres Problen1 akut, das einer 
allge1neinen R.egelung harrte: Wie sind die Auflagen für die Pfrundverbesserungs
beiträge der Gen1einden unter die Kirchgenossen zu verteilen 1 ( cf. das Gutachten 
Gut1nanns unter IV). Eine Anfrage von Bürglen gab den Anstoß zu einem Antrag 
des Evangelischen Kirchenrates bei der Regierung (3.7.1811).118 Er schlug vor, 
½ der ganzen Su1nn1e auf die Köpfe zu verteilen, ¼nachdem Vermögen zu er
heben, und bat un1 den Erlaß eines allgemeinen Gesetzes. Der Kleine Rat beschloß 
a1n 13.12.1811119 auf Antrag der Ko1nmission des Innern: Es sei 1/ 3 auf das Ver
mögen, 2/ 3 auf sän1tliche Kirchgenossen zu verteilen, ausgenommen die ganz armen 
und almosengenössigen. Er teilte dies als allgemeine Weisung den beiden Kirchen
räten mit; ein Gesetz sollte später folgen. Die Regierung begründete ihren Ent
scheid dan1it, daß Arm und Reich an der Kirche in gleicher W eise teilhaben und 
daher eine Mehrbelastung der vermöglicheren Klasse ungerecht wäre. Der Kir
chenrat gab zwar eine Vorstellung gegen diese Ansicht ein, der Beschluß sei für 
die Ärmeren zu drückend, man veranlage doch die staatlichen Steuern nach dem 
Vermögen und könne dies ebensogut hier tun. Wie manches andere Gesuch blieb 
auch dieses Schreiben bei der Kommission des Innern liegen ;120 man überließ es 
wohl der Freigebigkeit der Kirchbürger, hier den Weg zu finden. 

118 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 272. 
11• STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30019, § 2514. 
120 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 1699 (14.8.1812). 

Ein weiteres Beispiel aus Sommeri-Amriswil: 
September 1809 hatte die Regierung bei einer Anfrage des Dorfes Räuchlisberg in dieser evangelischen Kirch
gemeinde noch einen ganz einseitigen Standpunkt vertreten: Es bleibe bei einer Verteilung der Auflage für den 
Verbesserungszuschuß des Pfarrers auf den Kopf der Bevölkerung, obwohl die Armen zu stark belastet würden; 
wünschbar wäre es allerdings, wenn die reicheren Bürger von sich aus «einen vcrhältnismäßigeren Anteili> 
tragen würden. - Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32114, § 1339 (26.9.1809). 



Werfen wir noch einen kurzen Blick auf einige Kollaturen, die nicht in thur
gauischen Händen lagen, zun1 Beispiel jene Zürichs. Die ersten Verhandlungen 
wegen einer Pf rundverbesserung führte die thurgauische Regierung auf Antrag 
Zürichs selber bei Felben121 (Januar 1810), das gemäß den Vorschlägen des Evan
gelischen Kirchenrates auf 500 fl. verbessert wurde (Frühjahr 1812): Zurn bis
herigen Pfrundertrag von nur 193 fl. fix zahlten beide Kantone je 115 fl., die Ge
meinde noch 77 fl. Der Pfarrer von Hüttlingen erhielt für seine Verweserdienste 
höchstens 220 fl., so daß der Pfrundfonds im Betrag von fl. 1746.23 (1809) innert 
zehn Jahren durch die jährlichen Überschüsse auf fl. 4320.21 gebracht werden 
konnte (1819). Wie in Felben war es auch in Neukirch122 eine Vakanz (1810 und 
1812), die den Evangelischen Kirchenrat auf den Plan rief; Zürich \villigte nach 
kurzem Zögern ein, an die Pfrund (zirka 475 fl. Einkomn1en, davon trug Zürich be
reits etwa die Hälfte) eine Zulage von r20 fl. auszurichten. Hüttlingen123 n1ußte 
nicht verbessert werden; es erhielt ja einen schönen Zuschuß von Felben und 
konnte wie schon Neukirch 1812 den Zinsertrag der Pfrundgüter durch einen sehr 
günstigen Güterverkauf erhöhen: Der Erlös betrug l 543 fl. - zirka 500 fl. mehr als 
die Schätzung des Kirchenrates -, die in sechs Jahren zu gleichen Raten mit 5 % 
Zins abzuzahlen waren, was während dieser Zeit eine durchschnittliche Mehrein
nahnle der Pfrund von über 300 fl. pro Jahr bedeutete. 

Schwieriger waren die Verhandlungen in Aadorf124, da sich dort die Ver
besserung der katholischen Pfrund mit einer großen Schuldforderung Zürichs an 
die paritätische Gemeinde verband. Über das zweite Geschäft - eine Schuldaner
kennung Aadorfs an Zürich aus dem Jahre 1699, die mit den Zinsrückständen auf 
zirka 1000 fl. angestiegen war, trotz großemNachlaß seitens Zürichs - verhandelte 
man 1807-1812, bis sich Zürich schließlich (6.5.1812) mit einem recht bescheidenen 
Teil (250 fl.) seiner ursprünglichen Forderung begnügte. Trotzdem zeigte es sich 
auch bei der ersten Bitte großzügig und bewilligte der katholischen Pfarrpfrund 
eine jährliche Zulage von 110 fl. (26.1.1811). 

Auch Weinfelden"' kam indirekt in den Genuß einer Pfrundverbesserung. Der Zehnt
besitz Zürichs - insgesamt auf zirka 68 ooo fl. Loskaufswert geschätzt - war bis Lichtmeß I 8 I I 

auf 16 693 fl. abbezahlt worden. Der Kapitalwert der aus diesem Zehnten bezahlten jährlichen 
Kompetenzen der evangelischen und katholischen Pfarrpfrund machte fl. 9660. 40, bzw. 

121 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4. 
122 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 8. 
123 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 6. 
124 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. r. Verbesserung der kathol. Pfrund. 

STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. r. 
Schuldforderung Zürichs an Aadorf. - Über den Unterschied der beiden Pfrundeinkünfte cf. Tabellen beim 
Kap. r8. 

125 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz.Xl. 263. 4. 



4622.30, total 14 283 .10 aus. Von den gleichen Zehnten hatten die Schullehrer - allerdings ohne 
Schuldtitel - jährlich 4 Mütt Kernen und 6 Eiiner W ein erhalten, das evangelische Armengut 
bis 1798 weitere 100 fl.; auch die Baupflicht a1n evangelischen Pfarrhaus war da1nit verbunden 
gewesen. W cinfelden stellte nun den Antrag, das Restkapital sei zur l)eckung und Sicherung 
all dieser Ko1npetenzcn und Beschwerden in der Gc1neindc stehen zu lassen. Auf Anfrage der 
thurgauischcn Regierung erklärte sich Zürich dazu bereit, jedoch nur solange es im Besitze 
seiner hiesigen Kollaturen wäre; die Cn:1neinde hingegen verpflichtete sich, «in solidu1n » für 
den Betrag zu haften, die ganze Sum1ne jährlich auf Martini 1nit 5 '1/0 zu verzinsen und die 
Frucht- und W einkon1petenzen wie bisher in natura auszuzahlen; sie übcrnah1n also die Ver
waltung der Pfrundgefälle. Zürich geneh1nigte Anträge und die auf Grund seiner Angaben 
erfolgte Berechnung der Ge1neinde (19.1.1813); sie hatten sich etwas verändert: l)ie evangeli
sche Pfrund war auf 9714 fl. gestiegen, die katholische auf 4356 fl. vennindert worden. Nach 
der Ausscheidung eines kleinen Betrags für die Schulmeister und den katholischen Meß1ner 
blieb ein Rest von fl. 1990.40 für die Baupflicht a1n evangelischen Pfarrhaus; darüber n1achte 
Zürich jedoch sofort einen Vorbehalt: Es könne diesen letzten Posten nicht als bindend für 
eine endgültige Abrechnung anerkennen; er war ihn1 wohl zu hoch. 

Zürich zeigte sich also nach den günstigen Verhandlungen über die Kollatur
frage den1 Thurgau sehr entgegenko1nmend. Gar keinen Erfolg hingegen brachten 
Besprechungen mit St. Gallen über eine Verbesserung von katholisch Ricken
bach126 1812-1817; ebensowenig erreichte die Regierung 1807-1815 beim Spital
an1t Konstanz wegen eines Zuschusses von 55 fl. an evangelisch Langrickenbach
Birwinken; dem Spital in Konstanz gehörte hier nä1nlich ein Großteil der Zehn
ten.127. Besser erging es ihr nach langem Hin und Her bei Gündelliard128 mit den1 
Grafen von Beroldingen; der Pfrund standen damals zirka 440 fl. aus Zehnten und 
Kompetenzen zu. Als der Graf 100 fl. Zulage, die seit langen Jahren ausbezahlt 
worden waren, zurückzog, da er sie als « Gnadensache » der Herrschaft betrachtete, 
brachte der Pfarrer die Angelegenheit vor die Regierung (20.r.1811). Sie drohte 
mit einer Untersuchung des Kirchensatzes, worauf sich schließlich der Graf nach 
langen Verhandlungen mit Kirchenrat Harder zu einer angemessenen, dem Zins
wert von 100 fl. entsprechenden Güterdotation bereit erklärte (Oktober 1813). 

126 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fase.XI. 284. 8. Pfrundeinkommen zirka 36o fl.! 
127 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 7. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30028, § 1466 

(9.7.1816). Kompromiß vom 16.8.1815. 
Der Streit endete schließlich doch mit einem Zugeständnis: Die Gemeinde kaufte den gesamten Zehnten los, 
doch wurde ihr dabei ein Betrag von fl. 1200 gutgeschrieben; die Zinsen dieser Summe sollten zur Ausrichtung 
der Pfrundverbessenmg dienen. Das Spitalamt aber wurde von jeder weitern Verpflichtung befreit. 

128 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 5. 
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Zusanunenfassun,\Z 

Aus den verschiedenen Gesetzen und Dekreten über die Kirchengüter und 
Pfründen werden die Antithesen und llichtlinien der Regierungspolitik in diesen1 
Sektor klar: 

I. Es widerstritten sich ein111al der alhunfassende Souveränitätsbegriff der l{e

gierung und die Autonon1iebestrebungen der (Kirch)Gen1einden. So verloren die 
ehe111aligen Gerichtsherren, Kollatoren usw. auch hier ihre Kontrollrechte an die 
Regierung, welche strikte an1 Prinzip festhielt, Kirchengut könne nicht Privat
eigentun1 sein, sondern sei öffentliches Gut, und daher zu seiner Verwaltung auch 
die Kirchge111einde und ihre Organe 111ehr und 111ehr heranzog. Datnit ka111 der 
Kleine Rat ihren Tendenzen in ökono111ischer Hinsicht entgegen, behielt sich aber 
eine weitgehende politische Oberaufsicht vor, besonders das Pfarrwahlrecht, das 
die Verwaltungsfunktionen der Kirchge111einden zu einer vollen Autononüe ab
gerundet hätte; erst unter den1 Druck der de111okratischen Bewegung I 8 3 I wurde 
ihnen auch dies übertragen. - Für ihre Einflußnahn1e n1ußten die Gen1einden je
doch große Kostenanteile für die Pfrundverbesserung auf sich nehn1en. 

2. Der von der Aufklärung und der französischen l{evolution her stan1n1ende 

helvetische, von1 protestantischen Ge111eindebegriff zun1 Teil geförderte Laizisn1us 
stand der vorwiegend in katholischen Kreisen verfochtenen Ansicht gegenüber, 
der Geistlichkeit wie bisher n1aßgebenden Einfluß auf die kirchliche Verwaltung 

zu gewähren, was sich in1 Prinzip natürlich ebenfalls gegen eine Ausweitung der 
Gemeindeautononue richtete und die alten Forn1en schützen wollte. Hier aber 
trugen Regierung und Ge111einden einen vollen Sieg davon; in der Folge wurden 
die halb weltlichen, halb geistlichen Kirchenräte mehr und mehr Verwaltungs
behörden. 

3. Die Regierung achtete darauf, die thurgauischen Kirchen- und Pfrundgüter 
in ihrem Ertrag nach Möglichkeit zu bewahren und zu verbessern. Sie zog daher 
Klöster und Gemeinden zur finanziellen Unterstützung heran, suchte in der heiklen 
Frage des Zehntloskaufs usw. einen ausgewogenen Mittelweg zwischen Radikalis
mus und «Pfaffenfreundlichkeit» und tat auch aus ihren eigenen, das heißt kanto
nalen, Gütern ein Übriges: Sie erfüllte die damit verbundenen Servitute genau, 
bezahlte aus dem Überschuß auch einen Teil der Pfrundverbesserung. Doch übte 
sie in dieser Hinsicht große Zurückhaltung und ließ ihren eigenen Vorteil nie aus 
den Augen. Denn diese Güter waren die finanzielle Basis des neuen Staates - nach 
der erzwungenen Wiederherstellung der Klöster usw., auf die er sich während der 



1--Ielvetik gestützt hatte (cf. 7. Abschnitt). Es war also vviederun1 der Besitz katho
lischer R.eichsgewalten, der hier zun1 Nutzen einer weitern Öffentlichkeit heran
gezogen \Vurde.129 So glich sich das schon seit 1712 langsa111 zurückgegangene 
Mißverhältnis zvvischen katholische1n Grundbesitz und evangelischer Volks-
1nehrheit noch weiter aus. 

4. Doch blieb der evangelische Konfessionsteil i111 Besitz kirchlicher Güter 
benachteiligt. Er strebte zur Abrundung oder Untern1auerung der politischen Mehr
heit auch in diese1n Sektor ein wirtschaftliches Übergewicht an und benützte 
dazu die Macht des Staates. Von hier aus ist die Klosteraufhebung in1 Thurgau 
zu verstehen, deren V ennögen ja evangelischerseits als öffentliches Kirchengut 
galt. Gerade gegen diese Maxin1e aber richtete sich das Men1orandun1 der katho
lischen Geistlichkeit von1 Mai 1804 (cf. Kap. 3, III), wo inan die Forderung auf
gestellt hatte, katholischer Kirchenbesitz dürfe nicht entfren1det werden, und wohl 
auch die Beschwerden auf den ehetnals bischöflichen Gütern nüteinbezog, deren 
Ausrichtung der Klerus allerdings zu Unrecht gefährdet glaubte, da die Regierung 
ihr Prinzip, daß kirchliche V erpfl.ichtungen finanzieller Art (Besoldung, Bau
pflichten usw.) unter allen Un1ständen erfüllt werden müßten, nicht selbst ver
raten konnte noch wollte. 

Ganz zu den eben ausgeführten politischen Tendenzen des Kleinen Rates 
passen die beiden nächsten Kapitel: Auch hier suchte die Regierung einige wich
tige Quellen für kirchliche Zwecke zu retten, unterließ es aber, selbst in die Lücke 
zu springen, bis sie endlich in der Pfrundverbesserung einen ersten großen und 
dennoch vorsichtigen Schritt in dieser Frage tat. 

17. Kapitel 

Die Besoldungsrückstände aus der Helvetik 

I 

Aus dem Schuldenerbe der Helvetik war auch die große Entschädigungs
forderung der Geistlichen unerledigt geblieben; bald hatte sich daher die neue 
Regierung des Kantons damit auseinanderzusetzen. - In der Wegleitung, wel
che die helvetische Liquidationskon1nüssion den Kantonen zur richtigen Auf
nahme der verschiedenen Forderungen an die frühere Zentralregierung sandte, 130 

120 cf. auch hier Dissertation M. Bandle, S. 63. 
130 STA.TG. Finanzverwaltung, Akten Helvetische Staatsschulden. Gilt ebenfalls fiir den Zwischenbericht vom 

18.7.1803 und den Endbeschluß r.rr.1804. 
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,vurde unter Punkt 5 ausdrücklich die Kirche und Schule genannt. Die Zusam-
111enstellung ihrer R.ückstände habe unter Berücksichtigung aller Gesetze, De
krete und Beschlüsse der helvetischen Behörden zu erfolgen, «wofern nicht durch 
diese jede Anforderung von selbst fällt», d. h. also, daß durch jene Gesetze usw. 
gewisse Ansprüche bereits in irgendeiner Forn1 erledigt und abgeschrieben sind! -
Forderungen könnten eingeben: 

1. Stifte und Klöster 
2. Pfarrherren und Diakone 
3. Professoren 
4. Schullehrer und -1neister 
5. Bauherren von Kirchen, 

Schul- und Pfrundhäusern 
6. Sigriste, Mes1ner 

7. Erziehungsräte 
8. Kirchenräte 
9. Sittengerichte 

1 o. Schulinspektoren 
1 r. Stipendiaten 
12. Emeriti. 

Die Entschädigungskomn1ission erhielt den Auftrag, diese Forderungen ge-
1naß Punkt 5 zusan1menzustellen; unter Berücksichtigung aller Gesetze usw. gab 
sie nur die Ansprüche der Pfrundinhaber für die Jahre 1798-1800 ein, einzig die 
Verlustliste für die Additamente und Stipendien führte sie bis 1802 weiter. Die 
Regierung sandte diese Tabelle an1 20.6.1803 nut eine1n empfehlenden Begleit
schreiben nach Freiburg :131 

Rückstände der katholischen Geistlichen 
Rückstände der reformierten Geistlichen .............. . 
Rückständige Additamente .......................... . 
Rückständige Stipendien ............................ . 

Fr. 41 061.74 
Fr. 42 609.18 

Fr. 9 783.17 
Fr. 7 168.-

Total Fr. 100 622.09 

Doch auch diese bereits sehr reduzierte Forderung fand keine Gnade vor der 
Liquidationsko1nn1ission. In einem Zwischenbericht vom 18.7.1803 wurde sie 
samt und sonders abgelehnt. In ihrer Antwort vom 8.8.1803132 setzte sich die Re
gierung nochmals für die Geistlichkeit ein, indem sie ihrer Meinung Ausdruck gab, 
daß die Grundsätze, welche zur Verwerfung der Ansprüche der Geistlichkeit ge
führt hätten, der Prüfung durch die Tagsatzung unterlägen; zude1n verwies sie 
auf die beiden Protestationen der Geistlichkeit gegen das Gesetz vom 26.12.1801, 

wo die ganze Besoldungsfrage einfach den Kantonen überbunden worden war 
(cf. r. Teil, Kap. 7); man hatte in1 Thurgau die Forderungen an die Helvetik auf
recht erhalten. 

131 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263. 
Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32rr, S. 203. 

132 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32rr, S. 385f. 



War schon in1 Frühjahr 1803 Pfarrer Kappeler nach Zürich gereist zur Unter
suchung allfälliger Kompetenztitel, Addita111ente und Stipendien der von dort ab
hängigen Pfründen, so ging in1 Spätherbst 1803 Dekan Fries sogar nach Freiburg, 
dein Sitz der Liquidationskon1nussion, um dort die Sache der thurgauischen Geist
lichkeit zu verfechten, erreichte aber nichts.133 - Im Endbeschluß der Liquida
tionskon1n1ission vo111 r. 1r.1804 wurden die Forderungen der Geistlichen noch-
1nals abgelehnt, inden1 n1an diese einfach zu den bereits durch die helvetische 
Regierung erledigten Anständen zählte. Diesen Entscheid begründete die Kon1-
1nission in ihren1 Begleitschreiben von1 l 5 .12. l 804 nüt folgenden1 Passus: « Alles 
hingegen, was von der helvetischen Regierung oder durch ihre ... Bean1ten an
befohlen worden war, das hat auch durch die Liquidationskon1n1ission als gesetz
n1äßig abgeschlossen und abgetan betrachtet werden n1üssen, selbst da, wo sie 
einige Abweichung von den vorhandenen Gesetzen und Beschlüssen wahrneh
n1en konnte.» Sie griff also auf den bereits zitierten Satz in ihrer Wegleitung zu
rück und hielt zun1 Beispiel daran fest, daß das Gesetz von1 Dezember 1801 zu 
Recht bestehe und sich die helvetische Zentralregierung darum seither in keiner 
W eise mehr nüt Besoldungsfragen der Geistlichkeit befassen 111üsse - eine recht 
billige und einfache Art, unliebsan1e, aber gerechtfertigte Wünsche niederzu
schlagen. 

II 

Als dieser Mißerf olg offenbar wurde, wandten sich die Geistlichen nüt ihren 
Ansprüchen bald an den Kanton. Schon an1 8.7.1804 sandten die drei evangeli
schen Dekane im Auftrag ihrer Kapitel eine Denkschrift an den Kleinen Rat, a111 
15.9.1804 folgte Hofer namens der katholischen Geistlichkeit;134 sie verlangten 
darin übereinstirnmend eine wirkliche Entschädigung für ihre Verluste während 
der Revolutionszeit (cf. auch Kap. 16, II). Hofer ben1erkte dabei hitzig, alles er
hole sich von den verflossenen Krisenjahren, nur die Geistlichen 111üßten weiter
hin die Folgen tragen. - Bereits auf die erste Vorstellung hin beschloß die Regie
rung am 21.7.1804,135 der Ko111nüssion des Innern den Auftrag zu erteilen, ein 
Gutachten darüber auszuarbeiten, ob und aus was für Quellen die Geistlichen ent
schädigt werden könnten. Doch geschah weiter nichts. Darauf unternahn1en die 
Kapitel einen neuen Vorstoß: Auf ihr Drängen ersuchten die Dekane den E van-

133 cf. beide am 9.6.1810 genehmigten Abrechnungen der Enschädigungskommission in Fasz. XI. 263. - Pfarrer 
Kappeler bezog als Reiseentschädigung tl. 18.29, Dekan Fries 99 fl. 

134 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263, auch für die Vorstellung des Evangelischen Kir
chenrates 7.6.1805. 

135 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3004, S. 249. 



gelischen Kirchenrat, bei der Regierung in der Angelegenheit vorstellig zu werden, 
was er an1 7.6. I 805 wirklich tat; der Paritätische Kirchenrat e111pf:1hl dies auch 
den katholischen Geistlichen (9.6.1805).136 Da inan iinn1er noch keine Fortschritte 
erzielte, wählte er an1 25.2.1806137 eine Konunission für die Entschädigungsfrage, 
nän1lich Fries und Brenner, Guldin und A111n1ann, deren R.apport in den Sit
zungen von1 21.10.1806 und 21.4.1807138 behandelt wurde, anscheinend ohne Wei
terleitung an die Regierung. Zude111 en1pfahl der Kirchenrat den Dekanen, sich 
bei den Pfarrern u111 eine Ennäßigung ihrer Ansprüche zu ver,venden, da sich 
diese die Entschädigungs1nöglichkeiten unstreitig viel zu hoch vorstellten. 

Der Grund für die Verzögerung lag aber darin, daß die Regierung 111it der 
Abrechnung der Liquidationskonunission ganz allgen1ein nicht einverstanden war. 
Erst a111 2. 5. 1807139 beschloß sie, die Liste der dein Kanton zugefallenen Abgaben
rückstände zu ratifizieren und sie mit den1 Antrag dein Großen llat vorzulegen, 
einen eventuellen Überschuß zur Tröstung der Geistlichkeit zu verwenden, jedoch 
erst nach Martini 1807, dan1it sie auch noch andere Forderungen an die helve
tische Regierung, die sich wider Erwarten zeigen sollten, bezahlen könne. Diesen1 
Antrag stimn1te der Große Rat a1n 12.5.1807140 zu. - Die an1 n1eisten und wirklich 
sehr hart betroffene Klasse, die Geistlichen, kan1 erst an1 Schluß an die lleihe ! 
Die Regierung führte also nur den Gedanken der Liquidationsko111nüssion weiter 
und rechtfertigte ihre schroffe Haltung danüt, daß sie nien1als die Schulden oder 
andere Verpflichtungen der Helvetik anerkannt und übernon11nen habe; sie 
könne hier bloß aus den1 Gedanken einer sozialen Unterstützung für erlittene 
Unbill und Schäden etwas tun.141 

Ihre Härte zeigte sich besonders in der Behandlung der zahlreichen einzelnen 
Gesuche von Pfarrern und ihren Erben, trotzden1 in n1anchen Fällen eine größere 
Hilfe auch aus sozialen Erwägungen heraus gerechtfertigt gewesen wäre, so bei 
Pfarrer Locher, der während der Revolution auf der geringen evangelischen 
Pfrund Dußnang gea111tet hatte und 1804-1812 sieben Gesuche eingab, so bei der 
Witwe des 1811 ann verstorbenen Pfarrers Schultheß von N eukirch, die auch eine 
Forderung von fl. 1165 geltend n1achte, und schließlich bei Pfarrer Trechsler und 
seinen Erben (Sahnsach-Ron1anshorn), der 1806 seine Verluste auf über 4000 fl. 

136 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchcnr,ttcs, S. 24. 
137 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 33. 
138 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 50,6o. 
139 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30010, § 999. 
1-1o STA.TG. Protokoll des Großen Rates, Nr. 2000, S. 304 f. 
141 Schon durch das Loskaufsgesetz vom 24.9.1804-Tbl. 3. B., S. 39 - hatte der Staat alle Entschädigungsforderun

gen aus der Zeit der Helvetik für erledigt erklärt;§ 14 lautete nämlich: 
«Unter dem so berechneten Loskaufs-Kapital ist dann inbegriffen, jede Ersatzforderung für die zurückgeblie
benen Zehenten aus den Jahren 1798, 1799 und 1800, und alle diesfälligen Ansprachen, An- und Abrechnungen, 
sind und bleiben vermittelst dessen ausgeglichen und abgetan!)) 
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berechnete (cf. Kap. 16, I); seine Erben erhielten trotz En1pfehlung von Stadtrat 
und Kon1n1ission des Innern Zürichs nichts.142 - Praktisch konnte die Re
gierung ihre Unnachgiebigkeit dan1it rechtfertigen, daß die vielen Forde
rungen ihre finanzielle Kraft schließlich überstiegen: Eine Schuld von über 
Fr. l oo 000.- ( = zirka fl. 68 ooo) hätte sie selbstverständlich sehr belastet und 
vielleicht auch den Willen zu einer allgcn1einen Pfrundverbesserung beeinträchtigt, 
der ja sowieso nicht gerade aktiv war; darin erblickte die R.egierung übrigens 
auch eine endgültige Bereinigung aller dieser Ansprüche. Dennoch waren die 
später zur Verfügung gestellten Geldniittel (cf. unten) allzu arn1selig für eine Re
gierung, die ständig ihre tätige Sorge für die Kirchen und Geistlichen ün Munde 
führte. 143 

Denn erst ein Jahr nach Martini 1807- an1 17.12.1808144 - forderte der Kleine 
Rat die Entschädigungsko111niission auf, ein Gutachten über die zwcckn1äßige 
Verteilung einer Sun1n1c von zirka Fr. 7000.- einzugeben! Sie antwortete an1 
15.2.1809:145 Die zur Verfügung gestellte Su111111e sei ja nicht einn1al 7 % ihrer 
bereits vern1indertcn Forderungen, die Verteilung könne daher nicht einfach 
«arithn1etisch» erfolgen, sondern 111üsse nach Maßgabe der Dürftigkeit des ein
zelnen Pfarrers vorgenon1men werden. Auf ihre Anfrage präzisierte die R.egicrung 
die Su111n1e niit genau Fr. 6966.46! An1 10.5.1809 unterbreitete die Entschädi
gungskommission den1 Kleinen Rat einen ersten Verteilungsplan und führte dazu 
aus: Wenn diese wirklich lächerlich geringe Sun1me prozentual unter die Ge
suchsteller verteilt würden, bekämen gerade die bedürftigsten kaum eine Unter
stützung, und es wäre für nien1anden eine eigentliche Entschädigung. Da die 
Regierung diese Schuld ja nien1als anerkannt habe, sei diese Verteilung eben nur 
als Tröstung zu betrachten für jene, die am n1eisten gelitten hätten und in schwie
rigen Umständen lebten. Von der Unterstützung seien daher ausgeschlossen 
worden: 

I. alle, welche vor der Revolution lange auf guten Pfründen saßen; 

2. solche, die seither auf gute Pfründen befördert wurden; 

3. alle, die eigenes Vermögen besitzen und durch die Verluste nicht Mangel leiden. 

142 Dußnang: STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XL 273. 
Evangel. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4. 
(Locher an Regierung 30.r.1812). 

Neukireh: STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XL 273. 
Saln1sach: STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XI 272. 9. 

143 cf. dazu die jüngste Abstimmung über die Auslandschweizcrhilfe (20.6.1954), wo der Bund ein ganz ähnliches 
Problem zu lösen hatte. Auch hier hatten die Betroffenen keinen rechtlichen, wohl aber n1oralischcn Anspruch 
auf Hilfe und Entschädigung. 

144 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30013, § 2545. 
Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32112, § 1428b. 

145 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263, ebenfalls ftir den Brief vom 10.5.1809. - Genauer 
Betrag in Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32113, § 236 (21.2.1809). 



Den1nach seien in den Verteilungsplan aufgenon1n1en worden: 

I. Inhaber geringer Pfründen; 

2. Witwen und Waisen refonnicrter, Erben und Verwandte katholischer Geistlicher; 

3. altersschwache, bedürftige und zugleich verdiente Geistliche. 

Doch erscheine die ganze Verteilung jedenfalls entweder zwecklos, ungerecht 
oder unbillig und bringe keine befriedigende Lösung, weder für die Übergange
nen noch für die Bedachten. Denn ohne Willkür könne sie gar nicht durchgeführt 
,verden (cf. dazu auch T. Teil, Kap. 7, III und IV). 

Aus diesen1 Dilen1n1a suchte die Kon1n1ission nun einen für jedern1ann billigen 
und trotzde111 interessanten Weg, inden1 sie die Errichtung eines Fonds zur Unter
stützung altersschwacher, kränklicher Pfarrer und der Witwen und Waisen evan
gelischer Geistlicher vorschlug. Denn der « Zeitgeist» und der 111ißliche Zustand 
der 111eisten thurgauischen Pfründen werde kaun1 «vern1ögliche Kantonsbürger» 
verlocken, den geistlichen Beruf zu ergreifen. Man n1üsse daher Mittel suchen, 
auch die ärn1ere Klasse zun1 Eintritt in diesen Stand aufzun1untern, und dazu 
diene an1 ehesten eine solche Versicherungsanstalt, für deren Organisation inan 
bereits ein paar Grundsätze aufstellte: 

Teilhaber an diese111 Fond wären alle Geistliche des Kantons, die Rückstände haben. Die 
übrigen 1nüßtcn sich n1it einer verhältnismäßigen Sun1me einkaufen. Weggezogenen oder den 
Erben von Verstorbenen würde ein «anständiges Geschenk», sozusagen als Auskauf, übergeben, 
ebenso jeden1 Teilhaber, der später noch den Kanton verließe, den bereits Eingekauften 
ihre Einkaufssumn1e,jedoch ohne Zinsen. Zur Äufnung des Fonds müßte zugleich jede Pfründe 
eine bestinunte, rnit den1 Ertrag prozentual steigende, also progressive Abgabe entrichten, die 
bei Wegzug aus dein Kanton nicht oder doch nur zur Hälfte rückerstattet würde (cf. dazu 
auch Kap. 21, II). 

Auf Vorschlag der Kornnussion des Innern entschied sich aber die Regierung an1 
7.2.1810146 zur sofortigen Auszahlung, da dies den dringenden Bedürfnissen vieler 
hilfsbedürftiger Geistlicher eher entspreche. Gleichzeitig venninderte sie auch die 
einzelnen Beiträge, weil statt Fr. 7000.- bisher nur zirka Fr. 5400.- flüssig gemacht 
werden konnten, also knapp über 5 % der Gesamtforderung! Den Rest werde der 
Kleine Rat zur Deckung von Vorschüssen, welche er bereits an verschiedene 
Pfründen aus der Kantonskasse bezahlt habe (cf. nächstes Kap.), und zur weitern 
Unterstützung anner Geistlicher verwenden. - Die Verteilung des Geldes wurde 
der Entschädigungskon1n1ission übertragen, welche sie zwischen dem 27.2. und 
5.4.1810 vornahn1 und zwar in fl. zum Wechselkurs Fr. roo.- = fl. 68.45. - Die 

14
' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30016, § 387. 
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Quittungen übersandte der Sekretär jenes Ausschusses der Regierung, welche sie 
am 21.4.1810147 genehmigte, won1it dieses leidige Geschäft endlich offiziell er
ledigt war. 

Verteilungsplan der Besoldungsrückstände vom Februar 181 o (in Franken) 

Katholische Pfründen 

Pfrund 

Altnau .......... . 
Gachnang ........ . 
Herdern ......... . 

Manncnbach ..... . 

Müllhciin ........ . 

Besondere Ben1crkungen 

Schlechte Pfrund ............... . 
Schlechte Pfrund; Pfarrer alter Mann 
Ordentliche Pfrund, Pfarrer alt und 
krank ......................... . 
Geringe Kaplanei; der Kaplan soll 
aber eigenes Vermögen haben ..... 
Gestorben, war lange auf schlechter 
Pfrund und hat einen bedürftigen 
Erben ......................... . 

Steckborn. . . . . . . . . Ordentliche Pfrund, Pfarrer soll be-
dürftig sein .................... . 

Somn1eri . . . . . . . . . . Mittelmäßige Pfrund ............ . 
Welfensberg ...... Äußerst gering, Pfarrer verdienter 

Mann ......................... . 
Wängi . . . . . . . . . . . Geringe Pfrund, Pfarrer bedürftig .. 
Dießenhofen . . . . . . Pfarrer soll beim dortigen Spital noch 

Schulden haben ................ . 
Sitterdorf . . . . . . . . . Ganz schlechte Ökonomie, zum Teil 

aus eigener Schuld des Pfarrers, wel
cher der Kirche noch etliches zu ver-
güten habe, daran .............. . 

Sirnach . . . . . . . . . . . Gestorben, hat eine arme Schwester 
Bußnang . . . . . . . . . Mitteln1äßige Pfrund, bedürftige 

Rest der 
Forderung 

1000 

900 

1900 

500 

800 

1600 

800 

186 

1100 

1000 

1000 

E~rn .......................... 1300 

Leutmerken . . . . . . . Geringe Pfrund . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 

Vorschlag der 
Komntlssion 

200 

250 

100 

150 

100 

220 

100 

100 

100 

200 

200 

Von der 
Regierung 
bewilligt 

150 

200 

200 

100 

100 

200 

100 

100 

150 

100 

150 

100 

150 

150 
---------------

14 katholische Pfründen ............................. 13 284 

Evangelische Pfründen 

Aawangen ........ Witwe und zwei Waisen; der Vater 
kam mit großen Unkosten auf die 
Pfrund und blieb nur zwei Jahre... 1800 

Altnau . . . . . . . . . . . Äußerst bedürftige Witwe . . . . . . . . 900 

"' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30016, § 886. 

2390 

400 

250 

1950 

250 

150 

Beträge für die einzelnen Pfründen auch in§ 387. Auszahlungen und Tabellen in Fasz. XI. 263, ebenso der Brief 
der Entschädigungskommission an die Regierung vom 20.3.1810 mit verschiedenen Abänderungsanträgen. 

13 
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Pfrund Besondere Bemerkungen Rest der Vorschlag der 
Forderung Kommission 

Altcrswilen . . . . . . . Sehr beschwerliche Pfrund, doch Auf
besserung von der Gen1eindc . . . . . . 1300 

Burg . . . . . . . . . . . . . Geringe Pfrund, rückständige Addi-
ta111ente ....................... . 800 

Dußnang . . . . . . . . . Geringe Pfrund, Pfarrer bedürftig, 
aber auf bessere Pfrund in1 Kanton 
Zürich versetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 

Hüttlingen . . . . . . . . do. wie bei Dußnang, war länger iI11 

Leutmerken ...... . 

Lipperswil 

Märstetten 

Neukirch ........ . 
Pfyn ............ . 

Salmsach ......... . 

Schönholzerswilen 

W einfelden ...... . 
Mammem ....... . 
Bischofszell Diakon 

Tägerwilen 
Ermatingen ...... . 
Felben ........... . 

Rickenbach ...... . 

Kanton ........................ . 
Geringe Pfrund, Pfarrer versetzt auf 
eine beschwerliche und dennoch ge
ringe Pfrund; sein Schwager in Lust-
dorf ausgeschlossen ............. . 
Geringe Pfrund, doch eigenes Ver-
mögen ........................ . 
Geringe Pfrund, Pfarrer alter, braver 
Mann ......................... . 
Geringe Pfrund, Pfarrer bedürftig .. 
Seit der Revolution die schlechteste 
Pfrund, kranke Frau, doch eigenes 
Vermogen ..................... . 
Seit der Revolution gering, alter 
Mann ......................... . 
Geringe Pfrund, zum Teil bedürftige 
Erben ......................... . 
do ............................ . 
Sehr geringe Pfrund ............ . 
do.; alter und bedürftiger Mann mit 
kranker Frau ................... . 
Geringes Fixum ................ . 
Alter, resignierter Mann ......... . 
do., dazu auch bedürftig, aber nicht 
verdient 
Geringe Pfrund, Pfarrer hat keine 
Kinder ........................ . 

Sirnach . . . . . . . . . . . Geringe Pfrund, Pfarrer auf eine bes-
sere iin Kanton Zürich versetzt, aber 

1300 

450 

400 

900 

450 

1050 

2400 

500 

1550 

400 

400 

700 

1000 

1600 

große Haushaltung . . . . . . . . . . . . . . 800 

Sommeri (Amriswil) Große Haushaltung . . . . . . . . . . . . . . 700 

220 

200 

270 

250 

100 

220 

150 

350 

150 

200 

100 

400 

100 

100 

150 

150 

200 

120 

Von der 
Regierung 
bewilligt 

150 

150 

150 

200 

150 

100 

200 

150 

200 

300 

100 

150 

100 

300 

100 

100 

150 

150 

150 

100 
---------------

22 Pfründen ....................................... 20600 4580 3550 

Die ganze Verteilung war wirklich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein! - Aus der 
Tabelle, das heißt aus der Reihenfolge der Pfründen (wegen ihrer alphabetischen Aufführung) 
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ist ersichtlich, daß die Auswahl der Pfründen in drei Stufen erfolgte: l)ie erste reichte bis 
Wängi, bzw. Weinfelden, die zweite bis Sirnach, bzw. Manunern (allein), die dritte bis zum 
Ende der Liste; für evangelisch Matzingen und Scherzingen erfolgte noch eine vierte (cf. 
unten), dafür wurde von1 Kleinen Rat Son11neri-A1nriswil ausgestrichen. (I)iesen Betrag hätte 
ja Pfarrer Müller, der renitente W einfclder Pfarrkandidat, während dein heftigen Kollatur
streit 1800/03 erhalten!) - Eine große Anzahl von Pfründen war gar nicht in die Liste auf
gcno1111nen worden: 

evangelischcrscits: Aadorf, Affeltrangen, Basadingcn, Bußnang, Dießenhofen (beide Pfarrer), 
Gachnang (2600. -), Hüttwilen, Güttingen, Kilchberg (2000. -), Kurzdorf, 
Lustdorf (2700. -), Müllheim (2900. -), Neunforn, Sitterdorf, Steckborn, 
Sulgen, Wagenhausen, Wigoltingen = total 19; 

katholischerseits: Aadorf, Arbon (3 300. -), Berg, Bernrain, Bischofszell (Kaplan), Basa
dingen, Dießenhofen (Kaplan), Ern1atingen (Pfarrer und Früh1nesser -
dessen Verluste betrugen Fr. 2100.-), Frauenfeld (Pfarrer 2200.- und 
die Kaplaneien St. Agatha, St. Georg, St. Katharina und St. Michael), Gün
delhart, Hüttwilen, Heiligkreuz, Pfyn, Rickenbach, Romanshorn, Sulgen, 
Tobel (Pfarrer und Kaplan), Üßlingen, Weinfelden, Werthbühl, Wuppen
au (2300. -) = total 27. 

Daraus ergibt sich auch hier eine stärkere Berücksichtigung der evangelischen Konfession, 
wie dies ein Vergleich der Gesamtsummen gleichfalls aufzeigt; die Bevorzugung entspricht 
aber ihren größeren Verlusten und einem Umstand, der sich nun hier sofort auswirkt, näm
lich dem Vorhandensein von Familien der evangelischen Pfarrer! 

Entschädigung in Franken für: 

Total der Forderung Berücksichtigte 
Entschädigungen 

Wirklich ausbezahlte 
Entschädigungssumme 

Vorschlag bewilligt 

Evangelische ...... 59560 59,2 % 19900 19,8 °/c, 4460 4,4 % 3450 3,4 % 
(ohne Sommeri) 

Katholische . . . . . . . 41062 40,8 % 13 284 13,2 % 2390 2,4 % 1950 1,9 % 

Total 100622 100 % 33 184 33 °/o 6850 6,8 % 5400 5,3 % 

Die Auszahlung der Beträge wurde noch dadurch verzögert, daß die Entschädigungs
kommission laut Bericht an die Regierung vom 20.3.1810 folgende S=en zurückbehielt: 

Ort 

Katholisch Sitterdorf ........ . 
Evangelisch Leutn1erken ...... . 
Evangelisch W einfelden ...... . 
Evangelisch Sirnach .......... . 

Betrag in Fr. Grund 

150. - Kollatur und Kirchensatz bei St. Gallen. 
150. - Sehr bedürftig, sollte erhöht werden. 
150. - Erben des Pfarrer Steinfels seien liederlich. 
150. - Die Gemeinde hat den Pfarrer für die Revolutions

jahre selber entschädigt. 
Evangelisch Langrickenbach . . . . 150. - Ansatz wird niedriger, da sich die Verlustsumme 

vermindert hat. 
Total 750.-



Die Regierung stimmte am 23.3.r8ro1
" in folgenden Punkten den Vorschlägen der Ent-

schädigungskomn1ission über Verwendung dieses Geldes zu: Auszuzahlen sind 

an Leutmerken weitere Fr. 50. -, total also Franken . . . . . . . . . . . . . 200. -
neu an den evangelischen Pfarrer in Scherzingen . . . . . . . . . . . . . . . 50. -
neu an die Pfarrwitwe in Matzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roo. -
an Langrickenbach statt Fr. r50.- nur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roo.
an die Gemeinde Sirnach als Ersatz für ihre Unterstützung . . . . . . r 50. -

Dafür erhielten die Steinfelssehen Erben nichts. Die weitern Anträge lehnte der Kleine 
Rat ab: 

Nichtauszahlung der Fr. r 50. - für Sitterdorf; die Kollatur sei ja erst nach Versetzung 
des da1naligen Pfarrers Graf nach Müllheim an St. Gallen abgetreten worden, also 
bekom1ne Graf die Summe; 

Erhöhung des Beitrags für Aawangen; denn dort habe sich ein unordentlicher Pfrund
kauf ereignet; 

Gründung des bereits erwähnten Unterstützungsfonds n1it dem noch nicht einge
gangenen Teil des Geldes. 

Diese Verteilung kann gewissern1aßen als Auftakt zur Pfrundverbesserung 
gelten; viele Geistliche aber glaubten, dies sei auch der Beginn einer größeren 
Entschädigungsaktion, mußte sich dann aber eines Bessern belehren lassen. 

III 

Neben dieser Aktion hatte die Entschädigungskommission auch ihre Ge
schäfte aus der Helvetik zu Ende zu führen (cf. I. Teil, Kap. 7). Zur Besoldung 
der Geistlichen waren ihr ja die Einkünfte verschiedener zürcherischer Güter
komplexe im Thurgau zugewiesen worden, die jedoch wegen des darüber ausge
brochenen Streites sequestriert worden waren und nicht mehr eingingen. An1 
19.3.1803 bat die Entschädigungskommission einmal mehr, man möge die «bei 
Handen der Kammer liegenden Zehntgelder» der zürcherischen Ämter Töß und 
Winterthur endlich zur Entschädigung der Geistlichen verwenden. Darauf be
schloß die Regierungskommission am 22.3.1803149 in ihrem Sinne, diese Summe 
sei unter jene Geistliche zu verteilen, die früher von diesen Ämtern Kompetenzen 
bezogen hätten; die Entschädigungskommission habe darüber Rechnung zu füh
ren. Später ersuchte Sulzberger die Regierung mehrmals (3.9.1803 und 13.1.1805, 

Ha STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30016, § 666. 
" 9 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3000, S. 41. 
150 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263, auch die beiden Abrechnungen liegen hier. 
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auch in1 Me1norandun1 von1 8.7.1804),150 die zahlreichen Restanzen dieser und 
anderer Gefälle einzutreiben, danut die Kon1nussion ihre Rechnungen ab
schließen könne. Er erreichte sogar einen solchen Beschluß (21.7.1804), 151 der 
aber 11icht n1ehr viel nützte, weil die Güter wieder an Zürich übergingen. Nach 
der Ausarbeitung des Verteilungsplanes für die Fr. 7000.- schloß die Entschädi
gungskon1nussion auch diese Rechnungen ab (22.12.1809), da für die Geistlichen 
nun wohl keine Sun1n1e n1ehr verfügbar sei. Die Regierung genehniigte jene a1n 
9.6. r 8 I o, 152 woniit die Entschädigungskon1111ission nach über zehnjähriger Tätig
keit aufgelöst war. 

Die erste Rechnung, abgeschlossen a1n 1.11.1809, behandelte die von der Verwaltungs
kan11ner angewiesenen Fruchtkon1pctenzen und Gelder, welche ausschließlich aus zürcheri
schen Zehnten und Grundzinsen in Weinfelden, Wellhausen, Pfyn, Hüttlingen, Mettendorf und 
Wellenberg sta111111ten. Sie begann am 12.3.1802, die letzte Auszahlung erfolgte an1 20.1.1805; 
die E1npfänger waren Zürcher, Inhaber ehe111als zürcherischer Pfründen und Bezüger von 
Addita111cnten und Stipendien. Der Sekretär der Ko1nmission, Pfarrer Kappeler, bezog für 
seine große Arbeit nur ein Salär von fl. 65, dazu den Rest der Abrechnungssu1nn1e im Betrag 
von fl. 53.18 und weitere 44 fl., auf welche Dekan Hofer verzichtet hatte, da ihn sein Kollator, 
die Ko111turci Tobel, entschädigt habe. - Das Bargeld - fl. 5946.26 - wurde an 111ehr als 70 
Geistliche verteilt - der Quelle entsprechend beinahe ausschließlich evangelische; einzelne er
hielten iin Verhältnis zur Gesamtsun1111e in mehreren Auszahlungen ansehnliche Beträge: 

Schultheß (Neukirch) 397.09, Wetter (Weinfelden) 374.46, Abegg (Schönholzers 
wilen) 367.33, Werd111üller (Affeltrangen) 359.12, Kaplan Rogg (Frauenfeld) 196.45 
Hungerbühler (kath. Weinfelden) 161.32, Freitag (Leutmerken/Matzingen) 133.30, 
Freudweiler (Sirnach) 120, Zin1mermann (Felben) 119.33 und Sulzberger 116.45. 

Die übrigen Beiträge liegen zwischen 11 und 110 fl.; die am meisten vorkommende Quote 
ist fl. 46.45. - Neben Bargeld wurden aber zahlreiche Ko111petenzen auch direkt in natura 
abgegeben, was den Gesamtun1satz wesentlich erhöht hätte. 

Die zweite Rechnung, an1 4.12.1809 abgeschlossen, behandelte die Einnahmen aus den 
Ämtern Töß und Winterthur (gemäß Regierungsbeschluß vo1n 22.3.1803 - c[ oben); es waren 
dies total fl. 6674.34. Davon erhielten (1802/03): 

Michel (Aadorf) 1873.48, Thomann (Neunforn) 1563.14, Noser (kath. Aadorf) 
1059.16, Ziinmermann (Felben) 478.44, Locher (Dußnang) 375.o6, Freitag 220.36, 
Stecker (Dußnang) 189.30 und Schultheß 114.24. 

Die restlichen zirka 800 fl. verteilten sich auf fünf weitere evangelische Geistliche, zwei 
Schulmeister (Nußberger in Stettfurt mit 126.37 und Wißmann in Neunforn mit 91.55) und 
einen Meßmer (Brack in Neunforn mit 177.25), dazu 50 fl. an die Gemeinde Matzingen für 
Vikariatskosten. 

151 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3004, S. 249. 
152 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30016, § r3o6. 



I 8. Kapitel 

Die Additarnente und Stipendien Zürichs 

Schon während der Helvetik unternahn1 der Thurgau einen erfolglosen Vor
stoß in dieser Hinsicht (cf. Kap. 7, II, r. Teil); auch die neue Regierung hatte 
sich bald damit zu befassen. Wie stark das Gefühl des Rechtsanspruches der evan
gelischen Geistlichkeit auf diese Zulagen geworden war, beweist ihre Aufnahn1e 
in die Entschädigungsforderungen (cf. Kap. 17, I). - A1n 13.11.1803153 ersuchte 
der zürcherische Pfarrer Burkhard von Hüttlingen die Regierung un1 eine Vor
stellung bei der Finanzkon1n1ission seines Heiinatkantons, da ihn1 seine Besoldung 
aus der Domäne Wellhausen wegen des Streites zwischen Thurgau und Zürich 
nicht ausbezahlt werde; solche Verpflichtungen 111üßten doch auf jeden Fall er
füllt werden. Ein zweites Schreiben sandte er gleichzeitig an den Präsidenten des 
Kleinen Rates, niit den1 er die Sache vorher n1ündlich besprochen hatte. Darin 
wies er in1 weitern darauf hin, daß verschiedene seiner An1tskollegen, unter an
dern1 auch sein Schwager Pfarrer Abegg von Schönholzerswilen, die Addita
mente aus den zürcherischen Ämtern nicht n1ehr erhielten; die Regierung n1öge 
sich auch dafür verwenden. - Die Reise Pfarrer Kappelers, des Sekretärs der Ent
schädigungskommission, in1 Frühjahr 1803 nach Zürich diente wohl einer ge
naueren Untersuchung der Kon1petenzen und Ansprüche zur Bereinigung der 
Schuldforderung an die helvetische Liquidationskon1n1ission. 

Schon am 15.11.1803154 wandte sich der Kleme Rat an Zürich. Er machte die 
dortigen Behörden ganz allgemein auf nicht ausbezahlte Pfrundgefälle im Thurgau 
aufmerksam, sprach von den großen Kriegslasten und vermied sorgfältig jede 
Unterscheidung zwischen Kompetenzen und Additamenten; er bot schließlich 
«alle möglichen Gegengefälligkeiten» an! Vielleicht dachte der Kleine Rat an 
emen politischen Tauschhandel: Gegen Ausrichtung aller dieser Zuschüsse hätte 
man Zürich die Kollaturen überlassen; denn da1nit würde der Thurgau ein schönes 
Stück Geld gespart haben! So wäre seine Hartnäckigkeit in jenem Streit zum Teil 
auch m der Weigerung Zürichs begründet, ihm hier in diesem Punkt entgegenzu
kommen. Denn Zürich unterschied m seiner Antwort vorn 1.12.1803, wie schon 
Burkhard, deutlich zwei grundsätzlich anders geartete Geschäfte: 

I. Kompetenzen, die als Besoldungspflichten auf dem Besitz emes Zehntens oder 
Kirchensatzes usw. ruhen und als rechtmäßige Forderungen ausbezahlt werden 

153 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 272. Hier liegen auch die übrigen Briefe, Rapporte, 
Tabellen usw. 

154 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3212, S. 184( 
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(cf. die in den Abrechnungen der Entschädigungsko1nmission genannten Gü
ter - Kap. 17, III). 

2. Additan1ente und Stipendien als zeitgebundene « Personal-Beneficien» der 
Stadt Zürich an ihre Mitbürger, die nun nicht n1ehr ausgerichtet werden 
können; sie waren ja eine freiwillige Gabe der Stadt, zu der sie nien1and 
z,vingen konnte. 

Dies Ergebnis ihres Vorstoßcs teilte die Regierung an1 2. 12. 1803155 Burkhard 
nüt, ohne sich «für einn1al über die Befugsan1e der Regierung des l{antons Zürich 
zur Verweigerung der letztern Art Kon1petenzen des nähern einzulassen»! So nannte 
der Kleine Rat die Additan1ente ! - Die erste Bitte Burkhards wurde also in seinen1 
Sinn geregelt: Zürich übernahn1 seine Verpflichtungen gegenüber den thurgaui
schen Pfründen, die aus seinen1 Grundbesitz erwuchsen. 

An1 7.2. I 804 kan1 die erste ge111einsan1e Petition zustande: Die beiden Zürcher 
Pfarrer Sulzer (Sirnach) und Freitag (Matzingen) verlangten ihre Addita1nente, 
die sie nicht für eine « Personalgnade» hielten, da ihre Vorgänger nicht erst be
sonders darun1 bitten mußten, sondern sie ohne weiteres nach Ablauf ihres ersten 
An1tsjahres erhielten. - Beide hatten schon Ende 1803 auf Anraten Morells an die 
zürcherischen Verwalter in Winterthur und W einfelden geschrieben. An die Fi
nanzkomn1ission konnten sie sich nicht wenden, da sie durch die thurgauische 
Verwaltungskan1mer auf ihre Posten berufen worden waren, übrigens mit der 
Versicherung, daß dieser Teil ihrer Einkünfte «in Zukunft vom Staate ausbe
zahlt werden solle»! Damals war der zürcherische Besitz im Thurgau eben Na
tionalgut und für die Bedürfnisse des Kantons bestim1nt; die Verwaltungskammer 
hatte einen Teil davon ja auch zun1 Unterhalt der Geistlichkeit bestin1mt. - Die 
beiden Pfarrer baten daher un1 Wiedererlangung oder Entschädigung, wozu die 
Regierung als Nachfolgerin der Verwaltungskammer und der Helvetik verpflich
tet sei. Sie verkannten allerdings die Situation: Erstens war der V er bleib jener 
umstrittenen Güter - die Grundlage für die Ausrichtung solcher Zuschüsse - in 
thurgauischem Besitz bereits mehr als zweifelhaft, und zweitens hatte der Kleine 
Rat es von Anfang an abgelehnt, helvetische Staatsschulden und Verpflichtungen 
finanzieller Art zu übernehmen. Schließlich ließ sich ihr «Rechtsanspruch» auf 
diese Zuschüsse nicht festhalten: Zürich hatte diese seinerzeit nach und nach frei
willig eingeführt, um die Not seiner pfarrherrlichenBürger im Thurgau zu lindern, 
und konnte sie daher jederzeit aufheben, wenn die veränderten politischen Um
stände seinen Einfluß, seine Rechte im Thurgau zunichte machten (z. B. Dreier-

106 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3212, S. 243f. 
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vorschlagsrecht auf jede evangelische Pfrund, ausschließlich Wahl von Zürcher 
Bürgern!). Die Pfarrer waren sich also über die rechtliche Natur ihrer Forderungen 
nicht im klaren; sie konnten sich höchstens auf ihre Eigenschaft als Bürger Zürichs 
berufen. - Interessanterweise wurde in diesen1 Brief von der Verwaltungskamn1er 
als dem damaligen Inhaber der bischöflichen Rechte gesprochen, wohl um den 
Anspruch der Geistlichen und die Verpflichtung des Kleinen Rates zu unter
mauern! - An1 4.2.1804 hatte schon Pfarrer Geßner von Mamn1ern ein ähnliches 
Gesuch an die Regierung gerichtet; sie alle wurden n1it den1 Hinweis auf die bal
digen Verhandlungen vertröstet (13.2.1804).156 

A1n 1.3.1804 ging eine weitere Petition der folgenden Pfarrer ein: Däniker 
und Diakon Laube (Bischofszell), Heidegger (Arbon), Waser (Egnach), Müller 
(Roggwil), Stumpf (Alterswilen) und Huber (Sitterdorf). Sie hatten sogar an die 
Zürcher Finanzkon1n1ission geschrieben, aber an1 12. und 16.12.1803 abschlägige 
Antworten erhalten, die Bedingungen zur Auszahlung solcher Additan1ente be
stünden heute nicht mehr. Auch sie wurden vertröstet (7.3.1804), ebenso a1n 
6.9.1804157 die erneut vorsprechenden Pfarrer von Sirnach und Matzingen, denen 
sich Stecker von Dußnang angeschlossen hatte. Diesn1al baten sie die Regierung 
direkt um Auszahlung der Beiträge, gestützt auf folgende Gründe: 

I. Von Zürich sei nichts mehr zu erwarten. 

2. Die vorige Kantonsregierung ( !) habe versprochen, daß ihre Pfarreinkünfte stets gleich 
bleiben werden; nur auf diese Zusicherung hin hätten sie ihre Pfarrstellen angenommen. 

3. Wenn diese Einkünfte fehlen, können sie weder sich noch ihre Familien erhalten. 

Im Oktober 1804 unterstützte die Gemeinde Sirnach selber das Gesuch ihres 
Pfarrers mit den1 Hinweis darauf, sie selber könne für solche Ausfälle nicht auf
kommen, da unter ihren Pfarrangehörigen «kein einziger Kapitalist» sei; die Re
gierung antwortete ihr nur knapp (23.10.1804),158 sie besitze eben keine flüssigen 
Mittel. Immerhin hatten die dringenden Vorstellungen bewirkt, daß der Kleine 
Rat am 11.12.1804159 beschloß, den Pfarrherren von Sirnach, Matzingen und Duß
nang aus der Entschädigungskasse der thurgauischen Geistlichkeit vorschußweise 
solange den Jahresbetrag eines solchen Additamentes auszuzahlen, bis der Anstand 
mit Zürich gütlich bereinigt sei, insofern der Saldo der Kasse dazu hinreiche. So 
zahlte die Entschädigungskommission am 20. 1. 1 So 5160 diese Beiträge erstmals aus: 

158 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003, S. 215. 
157 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003. S. 318 (7.3.). 

STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3004, S. 344 (6.9.). 
158 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3005, S. 65 [. 
159 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3005, S. 299[. 
160 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 263, Abrechnungen der Entschädigungskommission. 
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Stecker erhielt 60 fl., Sulzer 44, Freitag 40, dazu Geßner 26 und von Gachnang 
(Felben) 54, total 224 fl. - Der Hinweis auf die Versprechungen der Verwaltungs
kan1n1er scheint doch erfolgreich gewesen zu sein: Die Regierung sah sich ange
sichts der Notlage zu einer Geste gezwungen und tat sie in der Hoffnung, von 
Zürich dann entschädigt zu werden. Man1n1crn und Felben waren sehr geringe 
Pfründen, bei der letzteren war der Thurgau ja seit kurzen1 als Nachfolger 
Frauenfelds Mitkollator. 

Mit Zürich hatte n1an in der Sache bisher in1111er noch nicht verhandelt, es sei 
denn in1 Zusa111111enhang n1it den1 Kollatur- und Don1änenproblen1. Nach einer 
wcitcrn Petition in1 Mai r 805 nahn1 die Regierung die Sache endlich energisch 
an die Hand. An1 23.5.1805161 übergab sie das Geschäft der vereinigten Komnüssion 
des Innern und der Finanzen zur Begutachtung und bcschloß, einigen Pfarrherren 
eine Zulage auszurichten «auf Rechnung desjenigen Kantons, zu dessen Nachteil 
der gedachte Anstand entschieden werde>>. Auf Antrag der Ko111n1ission setzte der 
Kleine Rat an1 10.8.1805162 folgende Zulagen aus der Kantonskasse fest: an Duß
nang 100 fl., an Sirnach 75 und an Matzingen 70, total 245 fl.; diese Ausgaben 
sollten später durch die Entschädigungskasse wieder ersetzt werden - n1an scheint 
iin Thurgau kaun1 mehr auf einen günstigen Entscheid bein1 Streit n1it Zürich ge
hofft zu haben. Gleichzeitig163 richtete die thurgauische Regierung einen dringen
den Appell an Zürich, es n1öge endlich einmal in freundeidgenössischc111 Sinn den 
berechtigten Forderungen der Geistlichen entsprechen. Zürich aber lehnte an1 
24.9.1805 die Bezahlung solcher Additan1ente rundweg ab und verwahrte sich 
gegen weitere thurgauische Ersuchen in dieser Hinsicht. Nun sollte die diplo111a
tische Kon1nüssion den W cg aus dieser verfahrenen Situation suchen.164 Dabei 
steht im Protokoll bezeichnenderweise statt Addita111ente wiederum «rückstän
dige auf verschiedenen Än1tcrn haftende Kon1petenzen» ! 

Die gleichen Beiträge beschloß die Regierung am 18.9.1806, 5.r.1808 und 
4.7.1809,165 die ersten beiden Male auf Ersuchen des Evangelischen Kirchenrates, 
der bei der zweiten Eingabe durch eine gemeinsame Petition der drei Kirchen
stillstände unterstützt wurde, während Ende 1808 die evangelischen Gemeinden 
einzeln an den Kleinen Rat gelangten. 1809 zahlte dieser nur noch die Hälfte in 
Geld aus, die andere nach den1 gegenwärtigen Kurse in Kernen, da bei der Meers
burger Komnüssion gerade ein großer Vorrat lag. Auf ein letztes Gesuch (2. 7. r 810) 

161 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3006, § 1352. 
162 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3007, § 2047. 
163 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3216, § 1rr8. 
164 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3007, § 2499. 
165 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3009, § 2221. 

STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30012, § 16. 
STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30014, § 16o4. 
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erhielt Dußnang am 18.r.I811166 noch einn1al 100 fl. - Alle übrigen Bittsteller 
fanden keine Berücksichtigung. - Damit hatte die Regierung total fl. 1080 aus
gegeben, die sie dann mit der Entschädigungssun1n1e für die rückständigen Be
soldungen der Geistlichkeit aus der Zeit der Helvetik verrechnete und sich so 
schadlos hielt; denn in Fr. un1gerechnet entspricht dieser Betrag zien1lich genau 
der dort zurückbehaltenen Sun1n1e (1570.-, cf. Kap. 17). 

Indessen gingen die Verhandlungen n1it Zürich zähflüssig weiter. Auf Antrag 
des Evangelischen Kirchenrates ersuchte die Regierung Zürich an1 30.4.1806167 

tun eine bestin1n1te Erklärung über jene «Revenuen und Abgaben» - n1an beachte 
den Wandel der Tern1ini -, welche Zürich weiterhin auszahlen oder verweigern 
wolle. Man n1üsse endlich einn1al wissen, was zur Verbesserung der Pfründen getan 
werden solle, schrieb der Kirchenrat. An1 17.6.1806 sandte Zürich den1 Kleinen 
Rat eine Tabelle über seine an thurgauische Pfründen schuldigen und von ih111 aner
kannten Kon1petenzen. Dazu erklärte es, n1an verweigere die Bezahlung aller 
Sonderbeiträge, welche thurgauischc Pfründen vor der Revolution von zürche
rischen Ämtern bezogen hätten, ausgenon1n1en jene, wo Zürich Kollator und 
Decimator gewesen sei und diese Stellung noch jetzt beanspruche. Sollte der Thur
gau ih111 dies streitig machen, würden sogar diese Gefälle ausbleiben. Zürich be
nützte also den Kompetenzstreit nun umgekehrt als Druckn1ittel in den Kollatur
verhandlungen. - Die Liste zeigt folgende Daten: 

Pfrund 

Aadorf evangelisch 
Filiale Wängi ....... . 
Verbesserung ....... . 
Mostsuppe .......... . 

Aadorf katholisch ...... . 
Hüttlingen evangelisch .. 
Neunforn evangelisch .. . 

Verbesserung ....... . 
Weiteres ........... . 

Neukirch evangelisch .. . 
Schönholzerswilen evang. 
W einfelden evangelisch .. 

Weinfelden katholisch ... 

Kernen 
Mütt 

26 
7 

40 

3 2/ 4 

3 
12 

II 

21 

Hafer 
Malter 

4 

2 

7 

8 

4"/' 

Wein, Saum 
E = Eimer, 

IO 

7 
1 

9 

3 
3 
9 2E 

II 

14 

4 

166 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30018, § 144. 
167 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3217, § 586. 

Geld (fl.) 
B~ Batzen 

60 

5 
37 

130 

184 

50 
130 16 B 

Anderes 

I Saum 

200 Garben Stroh 
I Mütt Schmalsaat 
8 Malter Fäsen 
400 Garben Stroh 
1 / 4 Mütt Schmalsaat 

168 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz, XI. 263. 4: Berechnung gemäß einer Zehntkapitalisierung der 
Zürcher Güter in Weinfelden mit Angabe der Loskaufansätze zur Zeit der Pfrundverbesserung in einer Beilage 
zu einem Rapport der Kommission des Innern 7.12.1812; auf clieser Grundlage fußen auch die Berechnungen ftir 



203 

Total: 160¾ Mütt Kernen, 34 Malter Hafer, 8 Malter Fäsen, 72 Saum Wein, 1 Saun1 
Mostsuppe, 596 fl. 16 B. bares Geld, 600 Garben Stroh, 1 ¼ Mütt Schn1alsaat. 

Zu Verglcichszv,recken un1gerechnet («kapitalisiert») gemäß Loskaufsansätzen aus dem 
Jahre 1812 (bei der Inkraftsetzung der Pfrundverbesserung) ergeben sich folgende Kapital
werte (runde Zahlen in fl. - in Klan1111er 5 % Zinsertrag): 

Neunforn evangelisch ..... l 5 03 5 (7 52) Aadorf katholisch .......... 5830 (292) 
W einfclden evangelisch .... 10 720 (536) Schönholzerswilen evang .... 4710 (23 5) 
Aadorf evangelisch ....... 10 160 (508) W einfelden katholisch ...... 4200 (210) 
Neukirch evangelisch ..... 7 285 (364) Hüttlingen evangelisch 1670 ( 83) 

Total 59 610 (2980) 
(cf. auch die Tabelle der nicht verbesserten Pfründen) 

Auf Begehren der diplon1atischen Ko111niission verfaßte der Evangelische 
Kirchenrat ein Gutachten (3 r. I 2. I 806), entworfen von Pfarrer Kappeler, den1 
Sekretär der Entschädigungskon1111ission, der sich durch seine Tätigkeit in diesen1 
Problen1 ja gründlich auskannte. Das Gutachten teilte die Einkünfte aus zürcheri
schen Än1tern in vier Gruppen ein: 

I. Eigentliche Kon1petenzen. 

2. Fingierte Gehaltszulagen, welche von den Pfarrern als Ko1npetenzen betrachtet werden. 

3. Stipendien. 

4. Addita1nente. 

ad I. Diese Kompetenzen verweigert Zürich zwar nicht, knüpfte sie aber an 
die Ausübung des Kollaturrechts. Dies sei unstatthaft, die Verbindlichkeit Zürichs 
würde auch ohne Kollaturrecht weiterdauern, weil solche Wahlrechte nach An
sicht des Kirchenrates, das heißt der Regierung, «Ehrenrechte und nicht Nutz
nießungs- oder Eigentumsrechte» seien. Gründe: 

a. Die Kompetenzen hafteten schon lange vor der Übernahme der Herrschaften usw. durch 
Zürich als Grundzinse, Zehnten usw. auf jenen Besitzungen; sie waren also eine Last, nicht 
ein Eigentum des Besitzers. 

b. Zürich selber verweist auf seine Stellung als Decimator: Diese Kompetenzen liegen aber als 
Lasten auf seinen Gefällen. 

c. Zürich habe (und erleide!) gleiches Recht wie der Bischof, die Klöster, Stifte und Gerichts
herren, deren Kollaturen heute die Regierung ausübe (!). Wie diese habe Zürich n1it der 
niedern Gerichtsbarkeit daher auch die Kollatur verloren. Zudem könne es die Nutz
nießung der Kirchensätze nicht einfach an sich ziehen, ebensowenig wie das Domstift Kon
stanz usw., da Kirchengut öffentliches Gut sei! 

die weitern Listen. Ansätze: Je r Viertel Kernen ergibt fl. 40 zinsbares Kapital, Hafer 13.20, Gerste 26.40, 
Fäsen r 5; je r Eimer Wein 44.20; je r Garbe Stroh 4 Kreuzer mal 20. Auch Geldsummen müssen mit 20 multi
pliziert werden. 
Mostsuppe = Wein; Schmaalsaat = Gerste. 
Hohlmaße: r Mütt = 4 Viertel = zirka 90 kg., r Malter = 4 Mütt = 16 Viertel, I Saum = 4 Eimer = zirka 
16o Liter. 
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Dies ist sozusagen eine klare offizielle Erklärung über die thurgauische Regierungspolitik 
in Hinsicht auf Kollaturen, Kirchen- und Pfrundgut, die sich allerdings gegen Zürich nicht 
durchsetzen konnte. 

ad 2. Diese Gehaltszulagen gelten als Ko1npetenzen, weil sie stets ohne beson
dere Bitten den Pfarrern ausgerichtet und von ihnen - lauter Zürcher Bürgern -
auch als solche betrachtet worden seien. Der Kirchenrat forderte einfach den 

Gegenbeweis. 
ad 3. Stipendien wurden nur Bürgern von Zürich gegeben, die aber keinen 

Anspruch darauf n1achen konnten. Wer aber noch von Zürich auf eine solche 
Pfrund gewählt und im Genuß jener Zulagen bestätigt worden sei, habe weiterhin 
Anspruch auf deren Auszahlung. 

ad 4. Hier 1nüsse es den1 einzelnen überlassen werden, als Bürger von Zürich 

für seine Sache selbst besorgt zu sein. 
Von der Regierung aus konnte n1an also nur für die beiden ersten Punkte ein

treten, wobei aber die Begründung des zweiten auf aussichtslos schwachen Füßen 
stand. Das Gutachten und eine Tabelle Kappelers von1 12.10.1806 gelangte wohl 
noch an die diplo1natische Ko1nnüssion (24.3.1807),169 die jedoch nicht n1ehr viel 
dan1it anfangen konnte, weil der Kollaturstreit bald zu Ende ging und Punkt 1 

von Zürich ja erfüllt worden war. 

Liste Kappelers iiber die von Ziirich vor der Revolution a11 thurgauische Pfriinden ausbezahlten Zulage11 

A. Wirkliche Kompetenzen 

Pfrund 

Aadorf evangelisch .... . 
Aadorf katholisch ...... . 
Hüttlingen ............ . 
Neunforn ............. . 
Neukirch ............. . 
Schönholzerswilen ..... . 

Kernen 
Mütt 

34¾ 
26 

7 

43½ 
12 

II 

Weinfelden evangelisch.. 21 

W einfelden katholisch ... 

Basadingen evangelisch .. 2 

Bußnang evangelisch ... . 
Felben ............... . 6 

Langrickenbach ....... . 
Pfyn evangelisch ...... . 5 

Hafer 
Mütt 

18 

8 

7 
28 

32 

W ein, Saum Geld (fl.) 
E ~ Eimer B ~ Batzen 

11½ 30 

7 

12 

30 E 

44E 
52 

Anderes 

150 Bund Stroh 

100 Bund Stroh 

50 E 65 16 B 100 Bund Stroh 

16 E 

2 

6 

8E 

5 

10 E Mostsuppe 
I Mütt Gerste 
400 Bund Stroh 
32 Mütt Fäsen 

24 (Holzgeld) 

11' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30010, § 651. 
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Total: 168 ¼ Mütt Kernen, 112 ¼ Mütt Hafer, 32 Mütt Fäsen, 81 ½ Sawn Wein, 2 ½ Sawn 
Mostsuppe, 171 fl. 16 B bares Geld, 750 Bund Stroh, 1 Mütt Gerste. 

Die Umrechnung ergibt folgendes Bild: 

Neunforn ............... . 10 715 (536) Neukirch ................ . 
Aadorf evangelisch ...... . 9 360 (468) Weinfelden katholisch ..... . 
W einfelden evangelisch ... . 8 745 (437) Schönholzerswilen ........ . 
Aadorf katholisch ........ . 5 830 (292) Hüttlingen ............... . 

Total 48 510 (2426) 
Felben ..................... . 
Pfyn evangelisch ............ . 
Basadingen evangelisch ...... . 
Bußnang evangelisch ........ . 
Langrickenbach ............. . 

2025 
1065 

675 
480 

355 

(101) 

(53) 
(34) 
(24) 
(18) 

Total 4600 (230) 

4290 (215) 
4190 (210) 
3710 (185) 
1670 ( 83) 

Aus dem Vergleich mit der Tabelle Zürichs ergibt sich, daß etliche Bezüge verbessert und 
vor allem die Bargeldzuschüsse zu Beginn des 19. Jh. erhöht worden sind. So erscheinen denn 
unter C und D (cf. dort) für Neukirch (880/44), Neunforn (2110/106) und Schönholzerswilen 
(1380/69) noch einige Ergänzungen, womit sich die thurgauische Berechnung bis wn zirka 
1000 fl. an die zürcherischen annähert. - Die auf jener Liste fehlenden Pfründen - Basadingen, 
Bußnang, Felben, Langrickenbach und Pfyn - gehören sicher auch nicht in diese Kategorie, 
sondern zu B, bzw. D. Felben als Wechselkollatur zwischen Zürich und Thurgau hat aber eine 
Sonderstellung: Zürich zahlte denn auch 115 fl. Pfrundverbesserung ( = obige Swnme + zirka 
13 % «Teuerungszuschlag»!). - Bei den folgenden Angaben steht in Klammer immer Kapital
wert/Zinsertrag der betreffenden Einkünfte. 

B. Als Kompetenzen betrachtete Gehaltszulagen 

Pfrund (evangelische) Kernen, Müll Wein, Saum Geld fl. 

Affeltrangen ...... (835/42) 3 2 
Dußnang ........ (2290/115) 6 7½ 
Mammern ....... (1000/50) 50 
Matzingen ....... (1490/74) 6 3 
Sirnach .......... (1650/82) 2 7½ 

Total: 17 Mütt Kernen, 20 Sawn Wein, 50 fl. bares Geld (7265/363). 

Die ganze Gruppe gehört eigentlich zu D, nur Mammern vielleicht eher zu C. Vergleiche 
für Dußnang, Matzingen und Sirnach auch die etwas verminderten Beiträge der Regierung 
ab 1805 (cf. oben)! 

Die Bezüge der Gruppen A und B stammten aus folgenden Quellen: Amt Winterthur 
(Aadorf, Felben, Dußnang, Matzingen, Sirnach), Amt Töß (Basadingen, Neunforn), Schloß 
Pfyn (Pfyn), Domäne Weinfelden (Bußnang, Langrickenbach, Neukirch, Schönholzerswilen, 
Weinfelden, Affeltrangen; bei Sirnach nur der Wein), Domäne Wellenberg (Hüttlingen). -
Mammern hingegen bezog sein Geld wie die ganze folgende Gruppe aus dem Studenten- und 
Obmannamt Zürichs. 
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C. Stipendien 

Folgende Pfründen bezogen jährlich je zur Hälfte aus den1 Studenten- und Obn1annan1t 
Zürichs 44 fl. (880/44): 

Affeltrangen, Altnau, Alterswilen, Arbon, Basadingen, Bischofszell (l)iakon), Burg, Buß
nang, Dußnang, Egnach, Frauenfeld, Güttingen, Hüttwilcn, Keßwil, Man11nern, Märstetten, 
Matzingen, Neukirch, Langrickcnbach, Pfyn, Roggwil, Scherzingen, Schönholzerswilcn, 
Steckborn, Stettfurt, Sirnach, Sulgcn, Tägerwilen, Kurzrickenbach (jedes z,Neite Jahr 55 fl. 
von St. Gallen, da Wechselpfrund wie Fclbcn). 

Total (nur zürcherische Zulagen): 1276 fl. (25 520/1276). 

J). Additamente 

Aus der Domäne W einfelden erhielten folgende Pfründen ein Quanttun W ein: 

Affeltrangen . . . . . . . 2 Saun1, dazu 3 Mütt Kernen (835/42) 
Alterswilen . . . . . . . . 12 E nach zwei, 24 E nach fünf Dienstjahren (1065/53) 
Arbon . . . . . . . . . . . . 30 E für den derzeitigen Pfarrer Heideggcr (1330/67) 
Bischofszell . . . . . . . . 30 E für den Pfarrer (1330/67), 24 E für den Diakon (1065/53) 
Egnach............ 15 E (665/33) 
Lipperswil......... 30 E, dazu 5 Mütt Kernen und 10 fl. (2330/117) 
Pfyn . . . . . . . . . . . . . . 30 E, dazu aus Winterthur 8 Mütt Kernen und von Zürich 20 fl. 

(3010/150). - Das ganze war ein Personaladditan1ent des Vaters des 
jetzigen Pfarrers, der das gleiche erst nach zehn Dienstjahren erhielt. 

Roggwil . . . . . . . . . . 15 E (665/33) 
Tägerwilen . . . . . . . . 16 E, dazu von Zürich direkt 6 Mütt Kernen und 15 fl. (1970/98) 

Ferner erhielten: 
Neunforn ......... . 

Felben ........... . 

Kurzrickenbach .... 
Schönholzerswilen .. 

für Pfarrer Thomann aus dem Obmann- und Studentenamt 55 fl., dazu 
3 Mütt Kernen und 3 Saum Wein (2110/106) 
nur für Pfarrer Zimmermann je 25 fl. aus dem Obmannamt, den1 
Studentenamt und ausWeinfelden (1500/75) 
von Zürich 40, von St.Gallen 50 fl. (800/40) 
25 fl. nach vier Dienstjahren (500/25) 

Total: 25 Mütt Ken1en, 58 Saum 2 E Wein, 240 fl. (19175/959). 

Gesamttotal: 210¼ Mütt Kernen, 112¼ Mütt Hafer, 32 Mütt Fäsen, 159½ Saum Wein• 
2½ Saum Mostsuppe, 1737 fl. 16 B bares Geld, 750 Bund Stroh, l Mütt Gerste. 

Kapitalwert: 105070 fl. - Zinsertrag: 5254 fl. (Dazu von St.Gallen weitere 105 fl.) 

Diese mannigfaltige Unterstützung vermittelt uns ein eindrucksvolles Bild 
der tätigen Hilfe Zürichs bei der finanziellen Erhaltung der evangelischen Kirche 
im Thurgau; die Stadt ließ sich seine bischöfliche Herrschaft auch etwas kosten: 
Dreißig Pfründen (ohne jene auf der von Zürich anerkannten Liste) erfuhren 
seine Gebefreudigkeit. Dieser Ausfall - er betrug im Vergleichswert 2609 fl. j ähr
lich - brachte erst eigentlich die Pfrundverbesserung ins Rollen; denn hier mußte 
endlich Ersatz und Abhilfe geschaffen werden. Un1 so eher versteht man, daß 
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dabei auf die evangelischen Geistlichen dieser Gen1einden zuerst Rücksicht ge
non1n1en werden n1ußte. Sie hatten einen sehr schweren Verlust erlitten und er
hielten denn auch (inklusiv Zürichs Beitrag an Felben) zusan1111en fl. 6474, nän1-

lich 69,2 % der Gesan1tverbesserung oder 83,3 % der evangelischen Totalsun1me. 
Eine Zusan1111enstellung soll dies verdeutlichen; unter die Rubrik « Verbesserung 
aus verschiedenen Quellen» fallen die Anteile der Kirchensatzinhaber, der D0111äne 
Tobel, der Kleinzehntkasse, der Meersburger Güter und des allgemeinen Kloster
beitrags. 

<<Kapitalisiertcri> Verbesserung aus Gesetzlicher Zuschuß 
Ertrag der Gefalle verschiedenen Quellen der Gemeinden 

Affeltrangen .................... . 
Alterswilen ..................... . 
Altnau ......................... . 
Arbon ......................... . 
Basadingen ..................... . 
Bischofszell Pfarrer ............. . 

Diakon ............. . 
Burg ........................... . 
Bußnang ....................... . 
Dußnang ....................... . 
Egnach ......................... . 
Felben ......................... . 
Frauenfeld ...................... . 
Güttingen ...................... . 
Hüttwilen ...................... . 
Keßwil ......................... . 
Kurzrickenbach ................. . 
Langrickenbach ................. . 
Lipperswil ...................... . 
Mammern ...................... . 
Marstetten ...................... . 
Matzingen ..................... • • 
Pfyn ...................... · ·. · · · 
Roggwil ....................... . 
Scherzingen .................... • • 
Simach .................... • • • • • • 
Steckborn ...................... . 
Stettfurt ..................... • • • • 
Sulgen .................... • • • • • • 
Tägerwilen ..................... . 

30 Pfründen .................... . 

128 

97 
44 

III 
78 
67 
97 
44 
68 

159 
77 

176 
44 
44 
44 
44 
84 
62 

II7 
94 
44 

II8 
247 
77 
44 

126 

44 
44 
44 

142 

2609 

136 
150 

75 (30) 
117 
46 
18 
50 

122 (So) 
113 
193 (roo) 

59 
115 
96 

105 (75) 
175 (122) 
120 
189 
102 
132 
105 (75) 
70 

319 (60) 
192 
70 

207 (110) 
234 (120) 
164 
50 

273 (193) 
116 

26 
56 
40 
72 
45 

77 
112 
70 
70 

120 
150 
68 
70 
70 
So 

110 

75 
So 

100 
70 

164 
50 

193 
62 

In den Klammern sind die Beiträge der Kirchensatzinhaber aufgeführt; Basadingen wurde 
schon 1809 durch St. Katharinental und die Gemeinde um über 300 fl. verbessert (cf. Kap. 16, 
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III), und an Felben zahlte auch Zürich 115 fl. - Alles in allem darf man feststellen, daß die 
Pfründen bei dieser Verbesserung wesentlich gewannen, besonders durch die Heranziehung 
der Gemeinden und Kirchensatzinhaber, wozu ja auch die Regierung selber als Besitzerin 
Tobels und meersburgischer Kirchensätze gehörte. 

Diese finanzielle Seite der Kollatur- und Don1änenverhandlungen mit Zürich 
spielte bei den Überlegungen der thurgauischen Politiker sicher auch n1it: Man 
zögerte und hoffte auf ein Entgegenkomn1en Zürichs in diesen Pfrundforderungen. 
Schließlich mußte n1an sich aber auch hier n1it dein zufrieden geben, was Zürich 
von sich aus anbot. Einige Jahre nach de111 günstigen Abschluß der Kollaturver
handlungen zeigte sich Zürich dann 1810/12 den finanziellen Wünschen der ihm 
belassenen Pfründen gegenüber sehr zugänglich: Es wollte nut der allgen1einen 
Pfrundverbesserung Schritt halten, dan1it keine Nachteile für die von ihn1 er
nannten Pfarrer entstünden (cf. Kap. 16, IV). - Anderseits hätte natürlich eine 
Beibehaltung dieser zürcherischen Zulagen die Selbständigkeit der thurgauischen 
Kirchenpolitik beeinträchtigt, die so hoch gehaltene Souveränität des Kleinen 
Rates hätte gelitten («W er zahlt, befiehlt!»). Deswegen konnte inan nicht allzu
stark auf solchen Subsidien insistieren, man dachte wohl eher an einen günstigen 
Ankauf, das heißt die Überlassung einer zinstragenden Su1nme wie bein1 Land
friedensfonds (cf. 1. Teil, Kap. 5, II). Doch konnte die R.egierung bein1 besten 
Willen keinen stichhaltigen Rechtsanspruch konstruieren und n1ußte wohl oder 
übel die Pfrundverbesserung, das heißt den «zürcherischen» Anteil, selber über
nehmen (zirka 2400 fl, aus Tobel und den Meersburger Gütern). 

Ähnlich endete auch ein Streit zwischen den1 Pfarrer von Felben und Frauenfeld 110, ab 1701 
neben Zürich Mitkollator dieser Pfrund. Das Städtchen hatte ihr seit 1776 eine Personalzulage 
von 12 Viertel Kernen (in fl. 480/24) ausgerichtet, aber nach der Revolution wie Zürich mit 
seinem Additament damit aufgehört, was die arme Pfrund noch mehr schwächte. Die 
verschiedenen Gesuche der Pfarrer ( r 804- r 807) beantwortete Frauenfeld erst nach einer ulti
mativen Aufforderung der Regierung am 8.6.1805 und begründete seine Weigerung wie folgt: 

r. Die fraglichen 3 Mütt sind eine freiwillige Gabe, um die jeder Pfarrer selber einkommen 
mußte. 

2. Sie war nur eine Unterstützung von Bürgern Zürichs und Frauenfelds und wurde durch 
die Aufhebung des Vertrags von 1701 hinfällig. - Wenn Zürich seinen Beitrag ganz oder 
teilweise wieder bezahle, werde auch Frauenfeld entsprechend handeln. 

3. Weder die Gemeinde noch der Pfarrer haben irgendwelchen Rechtsanspruch. 

Da sich in der Folge Zürich und Thurgau auf eine Pfrundverbesserung einigen konnten 
(ohne Beteiligung Frauenfelds!), wurde dieser Anstand schließlich als erledigt abgeschrieben.'" 

170 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Kirchenwesen, Fasz. XL 273. 
171 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30017, § 1753 (14.8.1810): Die Petitionen des Pfarrers werden al 

erledigt abgeschrieben. 
STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 1546 (21.7.1812): Die Eingabe der Gemeinde Frauenfeld 
wird ebenfalls ad acta gelegt. 
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Die Geistlichkeit im neuen Staate 

!in Anschluß an die Besprechung der finanziellen Lage der Geistlichkeit werfen wir im 
folgenden einen Blick auf ihre gesa111te Stellung itn Thurgau während der Mediation, be
leuchten ihre Tätigkeit iin Staatsapparat und stellen schließlich ihre eigenen inneren Probleme 
dar. 

19. Kapitel 

Die rechtliche Stell11nl der Geistlichkeit 

In der Helvetik konnte die rechtliche Stellung des Pfarrers nicht geklärt wer
den. Vor allen1 erhielt er das Wahlrecht, das ihn1 die Verfassung verweigerte, trotz 
111anchen Anläufen nicht. Und dennoch brauchte inan seine Mitarbeit allerorten. -
Solche Ausnahn1ebestin1111ungen standen in1 Widerspruch 1nit den Mediations
akten, welche ja ebenfalls das Prinzip der Gleichheit garantierten. So gab denn das 
erste Wahlgesetz für den Großen Rat (21.3.1803) den «in der Schweiz geborenen 
Religionsdienern» das Wahlrecht wieder, indem es ihnen auch den Zutritt zu den 
Kreis(Ur-)versan1111lungen der Stim1nbürger gewährte(§ 9).1 Daß damit das pas
sive Wahlrecht verbunden war, beweist die Ernennung Sulzbergers zu111 Kan
tonsrat (Frühjahr 1808). Er lehnte allerdings dieses Amt ab, kann aber dennoch als 
Begründer jener an1 Geschick des Kantons so interessierten politisch-historischen 
R.ichtung der evangelischen Geistlichkeit gelten (Bornhauser, Bion, H. G. Sulz
berger, Pupikofer und andere), wenn sie auch nicht seine politische Linie ver
fochten. 

Doch wirkte sich das Gleichheitsprinzip nicht bloß zugunsten, sondern auch 
zuungunsten der Geistlichen aus: Sie wurden nämlich auch der Besteuerung unter
worfen. Darüber berichtete die Finanzkommission im Oktober 1803, etliche 
Pfarrer hätten ihre Vermögenssteuer unter verschiedenen Vorwänden nicht ent
richtet, zum Teil seien sie von den Munizipalitäten nicht dazu aufgefordert wor
den. Daraufhin beschloß die Regierung am 29.10.1803,2 die Dekane aufzufordern, 
die Geistlichen ihrer Kapitel besonders zur Steuerzahlung anzuhalten; auch wenn 
sie Ausländer seien, mögen sie diese «Last den übrigen Bürgern mittragen helfen, 
da sie . . . mit ihnen den gleichen Schutz genießen». Dagegen opponierte als 
einziger wieder Dekan Hofer (15.11.1803): Man möge d.ie Geistlichen von dieser 
Steuer befreien, da sie große Verluste während der Revolution erlitten hätten. 

1 Tb!. I. B., S. 27 - «Geboren» ist natürlich mit •gebürtig» gleichzusetzen; die ausländischen Pfarrer besaßen also 
kein Stinrrnrecht und dennoch finden wir sie in höchsten Amtsstellen, zum Beispiel Hafer! 

• STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3002, S. 276. 
Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3212, S. 129. 

14 
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Die Regierung antwortete ihn1 sehr ausführlich :3 Sie könne nicht 111chr auf dieses 
Gesuch eintreten, da das Gesetz bereits von1 Großcn Rat verabschiedet ,vordcn sei 
und keine Ausnah1nebcstii11111ungcn für die Geistlichen enthalte. Überdies sei die 
Finanzlage des Kantons gar nicht rosig; zudc111 habe er auf Verluste unter früheren 
llegierungcn gar keine Rücksicht zu nch111cn. In1111crhin wolle inan den anncn 
Geistlichen, so,vcit es «ohne Nachteil des Gc1ncin,vcscns>> geschehen könne, ent

gegenkon1n1cn und sie nur «nach Maßgabc ihrer Kräfte» besteuern. Dc111gegen
über 111öchtcn aber die vcnnöglichcn Geistlichen auch hier ihren Mitbürgern 1nit 

guten1 Beispiel vorangehen. - Übrigens habe sie (sc. die llegierung) diese Auf
forderung den Dekanen zugestellt, dan1it die Geistlichen nicht durch die örtlichen 
Behörden, sondern durch einen Vorgesetzten aus ihrcn1 Kreise an diese Pflicht 
crn1ahnt würden! - Das Privatvcrn1ögcn eines Geistlichen unterlag also der 
Steuerpflicht, nicht aber das ortsgebundene Pfrundgut (als Kirchengut - cf 

Kap. 15, II). 
Noch in ihrer Petition von1 12.5.1804 hatte die katholische Geistlichkeit die 

In1munität gefordert und da1nit die tiefgreifenden Veränderungen seit der fran
zösischen Revolution einfach totsch,veigen wollen. Der neue Staat aber stellte die 
Geistlichkeit selbstverständlich ,vie die andern Bürger unter die zivile Gerichts

barkeit. § 84 des evangelischen Kirchenratsgesetzes von 1806 bcstin1n1te:4 Alle 
Zivil- und Kritninalvergehcn des kirchlichen Personals gehören vor den welt
lichen Richter. Kon11nen jedoch ordinierte Geistliche in diesen Fall, kann der 
Kirchenrat der Regierung die Standesentsctzung vorschlagen. Ehe darüber ent
schieden ist, kann der Angeklagte zu keiner Krinünal- oder sonst entehrenden 
Strafe verurteilt wc>rden. § r r des katholischen Kirchenratsgesetzes enthielt das 
Gleiche; doch hat hier der Bischof die eventuelle Standesentsctzung vorzuneh
n1en.5 Ihn1 blieb also die Behandlung theologischer und Disziplinarfälle. 

Die Kirchenräte hatten auch selbst eine gewisse Strafgewalt gegen Geistliche 
ihrer Konfession. Evangelischerseits ergab sich in der Praxis aus der Auslegung des 
Gesetzes bei V crfehlungen, welche den geistlichen Beruf betrafen, die Miß
fallensbezeugung in ihren verschiedenen Stufen und die Suspension, diese natür
lich im Einverständnis n1it der Regierung. - In diesen1 Sinne sprach sich die evan
gelische Pfarrerschaft schon in ihren Organisationsvorschlägen für die Kirchenräte 
aus: Man begehre nicht, in «pure Zivil-Anstände»6 einzugreifen, erklärte sich also 
nüt der Einbeziehung in die weltliche Gerichtsbarkeit einverstanden und forderte 
für solche Fälle nur die Standesentsetzung, da ein Geistlicher vor einer entehrenden 

3 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3212, S. 190[. 
4 Tbl. 5. B., S. 126f. 
' Tbl. 6. B., S. 6. 
6 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. r. Entwurf vmn März 1802. 
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Strafe erst «degradiert»7 ,verden 111üsse, da111it die Würde seines A111tes nicht be
fleckt werde. - Ende r 8 r 18 erschienen dein Evangelischen Kirchenrat diese Straf
ko111petenzen unvollkon1n1en - bald zu gering, bald zu hart -, weshalb er eine 
Mittelstufe in Fonn von Geldbußen verlangte. Er ver,vies dabei auf die Strafge
v,·alt der Curie - darunter nannte er Einkerkerung und A111tsversetzung (von einer 
guten auf eine schlechtere Stelle), jenes ohne:, dieses 111it Vor,vissen und Genehnü
gung der R.egierung - und ,var der Meinung, daß der Evangelische Kleine Rat als 
evangelischer Bischof gleiche oder ähnliche Ko1npetenzen überneh111en 111üsse, 
schon iin Hinblick auf die Parität; davon könne er nach Gutfinden dein Kirchen

rat delegieren. - Bei der Aufzählung der Strafgewalten der Curie ging der Kirchen
rat entschieden zu ,veit; denn eine eigen111ächtige Einkerkerung eines Geistlichen 
durch den Bischof hätte wohl kaun1 eine Regierung gestattet, die thurgauische an1 
allerwenigsten! - Der evangelische Große Rat genehn1igte an1 5. 5. I 8 I 2 9 ein ent
sprechendes Gesetz, das den1 Kirchenrat eine Bußengewalt in1 Betrage von fl. 25 

bis 300 zuerkannte, ab fl. 50 nüt Möglichkeit der Appellation an den Evangelischen 
Kleinen R.at. Die Bußen sollten an den Pfarrwitwenfonds fallen, der ja erst noch 
eingerichtet werden n1ußte (cf. Kap. 21). - Das katholische Kirchenratsgesetz ent
hielt darüber nur einen sehr allgen1ein und unbestin1n1t gehaltenen§ ro,10 der de111 
Kirchenrat die Befugnis einräun1te, «in1 Einverständnis n1it der bischöflichen 
Behörde den1 unordentlichen, Ärgernis erweckenden Lebenswandel, den sich 
Geistliche . . . erlauben sollten, Schranken zu setzen». Ohne den bischöflichen 
Rechten zu nahe zu treten, postulierte n1an also auch hier eine Mitarbeit der ober
sten katholischen Kirchenbehörde in1 Kanton, wobei es aber ihr überlassen wurde, 
ob sie sich aktiv da111it befassen wolle; die Meinung des Gesetzgebers zielte selbst
verständlich darauf ab. Für Amtsenthebung, Versetzung und Suspension war 
allerdings das Mitspracherecht der Regierung aus ihrer Haltung zur Pfarrkollatur 

gegeben. 
Die einzige Ausnahme in der Rechtsstellung der Geistlichkeit brachten die 

Militärorganisationen von1 r 8. 5. r 804 und 8. 5. I 8 r r :11 Sie befreiten alle « angestell
ten» Geistlichen, ja sogar die Mesn1er von der Dienstleistung (§ 5, bzw. 3 5), bein1 
zweiten Gesetz auch die Theologiestudenten; nur die Einberufung als Feldprediger 

ist vorgesehen (§ 32, bzw. 132). 
Die Regierung machte es sich zur Pflicht, die Rechte und das Ansehen der 

Geistlichkeit zu schützen, wie es die Kirchenratsgesetze forderten ( cf. Kap. 8, I). 

7 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. L Entwurf vom Mai 1803. 
8 ST A.TG. Akten Evangel. Kleiner Rat, Nr. 35II: Evangelischer Kirchenrat an Evangel. Kleiner Rat 19.11.181 r. 
9 Tbl. ro. B., S. r 5 f. - In der Begründung des Evangelischen Kirchenrates sehen wir cinrnal mehr das Ineinander-

greifen von Parität und Gleichheit. 
10 Tb!. 6. B., S. 6. 
11 Tb!. 2. B., S. 212, 219; 9. B., S. II4f., 135. 



212 

Dies bewies sie vor allein bei einen1 Auslieferungsbegehren Württe111bergs betref
fend einen ün Thurgau stationierten Pfarrer.12 An1 18.2.1812 verlangte das würt
ten1berg1sche Landvogteian1t in Uln1 die Ausweisung des katholischen Pfarrers von 
Aadorf, Konrad Moll, gebürtig aus Achstetten, der seine Hein1at ohne Erlaubnis 
und gegen den Befehl des dortigen geistlichen R.ates verlassen habe. Die Regie
rung beschloß an1 25.2.,13 der Präsident 111öge Moll vorladen und ihn1 das Begeh
ren niitteilen. Moll bat, n1an n1öge ihn auf seiner Pfarre dulden, die er rechtn1äßig 
erhalten habe und von der er ohne ein kanonisches Delikt nicht abberufen werden 
könne; er werde sich auch un1 das Bürgerrecht der Gen1einde be1nühen. Darauf 
antwortete die Regierung den1 Landvogteian1t,14 sie überlasse es Moll, den1 Befehl 
nachzukon1men; eme direkte Ausweisung finde sie « un1 so unzulässiger, da er als 
Pfarrer ün liiesigen Kanton stationiert» sei und keine triftigen Gründe für eine 
Entfernung von seiner Pfründe vorlägen. Moll hatte sich auch an seinen Kollator 
Zürich gewandt, das an1 3.3.1812 gemeinsan1e Schritte beider Kantone für den 
Pf:1rrer anregte. 

Bald ersuchte auch der Thurgau Zürich un1 einen Rat (7.4.1812).15 Der 
württen1bergische Gesandte in der Schweiz hatte nän1lich ein paar Tage vorher 
n1it aller Bestimmtheit die Ausweisung Molls verlangt und 111it der Konfiskation 
seines Vermögens gedroht. Zürich erklärte ( r 1.4. ), es könne Moll keineswegs von 
seiner Pfründe abberufen, da er die Berufspflichten zu seiner Zufriedenheit er
fülle, er n1öge sich daher selber entscheiden; überhaupt gäbe es wegen einer Einzel
person kaun1 bedenkliche Folgen. - Doch der Thurgau wünschte n1ehr Rücken
deckung. Er wollte das freundnachbarliche Verhält1iis 111it W ürtten1berg nicht 1nut
willig wegen einer Bagatelle trüben; aber auch diese Frage hing niit der so hoch
gehaltenen Souveränität zusan1111en: Man wolle dem eidgenössischen Ansehen 
nichts vergeben und für künftige ähnliche Fälle «einen Leitfaden zun1 Benehmen 
der Regierung» erhalten! Der Kleme Rat unterbreitete daher den Fall den1 Land
an1111ann der Schweiz, Bürgern1eister Peter Burckhardt von Basel (14.4.).16 Dieser 
wunderte sich zwar darüber, daß Moll die Forn1alitäten für die Ausreise unter
lassen habe; doch sei die Schweiz keine Verträge über Ausweisungen niit ihren 
Nachbarn emgegangen - außer bei Militärpersonen -; Moll möge daher selber 
entscheiden. Doch solle n1an ih1n die Nachteile emer Weigerung zu bedenken 
geben. 
12 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz.Xl. 281. r. 
13 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020, § 369. 
14 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32119, § 233 (29.2.1812). 
16 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020, § 671. 
16 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020, § 735. 

Peter Burckhardt, 1742-1817, 1789 Oberzunftmeister, 1790-1798 Bürgermeister von Basel, ebenso 1811, 1798 
Präsident der Basler Nationalversammlung, 1812 Landammann der Schweiz, Großmeister aller Schweizer Frei
maurerlogen. HBLS 
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Genau so handelte nun die Regierung :17 Sie lud Moll noch ein111al vor, ,vobei der 
R.egierungspräsident ih111 nahe legte, den1 Rückruf seiner Hein1at Folge zu leisten; 
denn der Thurgau fürchtete, er 1nüsse den P(,rrer eventuell erhalten, wenn er in
folge der Einziehung seines Vennögens durch Württe111berg et,va arn1engenössig 
,verden sollte. Aber sie ließ sich auch durch zwei weitere und noch energischere 
Aufforderungen des Gesandten (26.6. und 18.9.1812) nicht zu einer Aus,veisung 
Molls drängen. Zusanunen 111it dein zürcherischen Gesandten hatte sich der thur
gauische Vertreter bei der Tagsatzung die Meinung des Landan1n1anns persön
lich bestätigen lassen.18 So lehnte sie denn auch die letzte Aufforderung des Ge
sandten höflich, aber bestiinn1t ab. (Über Moll cf. ferner Kap. 22.) - Die ganze 
Angelegenheit ,var sozusagen ein Präzedenzfall zun1 weit dran1atischeren Napo
leonhandel. Denn auch bei Moll betrachtete die thurgauische Regierung eine 
Aus\veisung auf fre1nden Befehl als einen Eingriff in die inneren Angelegenheiten 
des Kantons, als Verletzung ihrer Rechte, und gab daher nicht nach ( cf. auch 
Klingenzell Kap. 10, I). Der Thurgau fand Unterstützung bei Zürich, den1 Kolla
tor von Aadorf (Unabsetzbarkeit bei Wohlverhalten) und bein1 Landan1n1ann der 
Schweiz (keine staatsrechtlichen Verträge), hätte aber allfällige Repressalien sicher 
allein tragen n1üssen. 

Als Gegenwert für Schutz und Förderung verlangte die Regierung von An
(,ng an die Mitarbeit von Geistlichkeit und Kirchen innerhalb des Staates. Es war 
dies eine Folge des Staatskirchentums und der Tradition: Die Hauptaufgabe der 
Geistlichen war zwar selbstverständlich die Seelsorge; damit verband aber der 
Staat des ancien regin1e eine zweite, für ihn noch wichtigere, die Erziehung der 
Gläubigen zu guten und getreuen Bürgern, wie es sich aus der engen Verbindung 
und Bindung der beiden Gewalten ergab. 

20. Kapitel 

Die Geistlichkeit ( d. h. die Kirchen) im Dienste des Staates 

I 

Ähnlich wie seinerzeit die Helvetik verlangte die thurgauische Regierung 
neben der Vereidigung aller Bürger ebenfalls eine Huldigung der Geistlichkeit. 
Sie wartete damit allerdings zwei volle Jahre, bis sich die Verhältnisse stabilisiert 
hatten. Die Pfarrerschaft beider Konfessionen sandte auf den 30.4.1805 Depu-

17 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020, § 893 (28.4.1812). 
18 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30020 § 1401 (30.6.1812). 
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tierte nach Frauenfeld, welche nan1ens ihrer An1tskollegen die Huldigung zu 

leisten hatten; an1 2.5.1805 folgte die Klostergeistlichkeit (cf. Kap. 25, I). Die 
Regierungsräte Mayr, Scherb und Anderwert nahn1en sie iin Auftrag des Kleinen 
R .. ates entgegen. Der letztere hielt dabei eine treffliche Ansprache, welche der 
Antistes der gesa1nten evangelischen Geistlichkeit auf deren Bitten selber bekannt 

L C. 

111achen ,vollte. Einleitend garantierte er den Geistlichen den besonderen Schutz 

der Regierung und schilderte ihnen dann ihre Aufgabe i111 R.ah111en des Staates, 
eine aufschlußreiche Zusa111111enfassung aller Ideen der R.egierung zun1 Verhältnis 
Kirche-Staat. 19 

Ihr Bund init der Regierung diene der Förderung der sittlichen Veredelung des Menschen; 
durch Ausbreitung der Grundsätze der christlichen Religion und reiner Moralität ,vürden sie 
dein Staate gewissenhafte Vorgesetzte und treue Bürger, den Faniilien besorgte Hausv,iter, 
getreue Ehegatten und gute Söhne heranbilden. Denn nur das inoralische Pflichtgefühl des 
einzelnen könne dein Staate nützen. Und gerade dies sei das Arbeitsfeld der Geistlichen. - l )ie 
Trennung der beiden Ge,valten oder der Sieg der einen über die andere brächten in1111er nur 
Nachteile für diesen erhabenen Zweck. Die enge Zusan1111enarbeit zwischen Regierung und 
Klerus n1üsse vonseiten des Staates getragen \verdcn durch die Achtung vor der Geistlichkeit, 
von ihrer Seite aber durch Förderung des Gehorsains gegen die Gesetze, des Respekts vor der 
Obrigkeit und der Erfüllung der Pflichten gegenüber dein Vaterland. (Ähnliche Motive fanden 
sich in den Ernennungsschreiben nach der Wahl der Pfarrer auf eine Pfrund.) - Direkt 
aus den V erniittlungsakten leitete Ander,vert drei Pflichten der Regierung ab: die Kirchen
güter zu schützen, den Religionsdienern einen ordentlichen Unterhalt zu gewähren und die 
Ausbreitung der Religion zu fördern. Er schloß init dein Hinweis auf den vor ein paar Wochen 
konstituierten Paritätischen Kirchenrat, dessen Zweck es sei, in christlicher Eintracht die 
« äußern kirchlichen Angelegenheiten» zu besorgen. 

Anderwert war hier das offizielle Sprachrohr der Regierung für ihre aufge
klärte Orthodoxie. Dabei wollte der Kleine R.at das doch deutlich zu Tage tre
tende Übergewicht der staatlichen Gewalt über die Kirche nicht als einen Sieg be
trachtet ,vissen, sondern als Schulterschluß für eine zweckn1äßige und enge, auf 
gleiche Ziele ausgerichtete Zusan1111enarbeit. Die Rede ist auch ein Zeugnis für die 
extensive Auslegung der gerade in dieser Hinsicht sehr kargen Verfassungsbe
bestimn1ungen. - Das Zitat von den «äußern» Kirchendingen ließe sich vielleicht 
als eine persönliche Abgrenzung Anderwerts deuten, die sich nicht unbedingt n1it 
Morellschen Kirchenhoheitsbegriffen decken n1üßte. - Bei der Huldigung des 

19 Alles STA.TG., Nachlaß Anderwert - cf. auch Abschnitt Klöster. 
Anderwert hielt auch die offizielle Rede bei der Huldigungsfcier in Frauenfeld (29.4.1805), wo er ebenfalls eine 
grundsätzliche These aufstellte: «Zwcckmäßige Ausbildung aller Klassen und Stände und sittliche Veredlung 
sind daher die Grundpfeiler eines Staates, wenn er glücklich sein und bestehen soll». Typisch aufkläreriseh
humanistisch. 



215 

Volkes übten die Pfarrer weitere Funktionen aus: Sie verlasen an1 21.4.1805 20 

eine Proklan1ation der Regierung von der Kanzel und hielten eine Woche später 
«angen1essene Huldigungspredigten», wobei vor alle111 Gewicht auf die enge Ver
bindung zwischen Religion und Vaterlandsliebe zu legen sei! 

Ende I 809 erließen die beiden Kirchenräte getrennt Gebete für Regierung und 
Behörden, welche der Evangelische Kleine Rat a111 20.10.1809, der Katholische 
an1 T 3. 12. I 80921 genehn1igte; den Anstoß hatte also wiederun1 der evangelische 
Teil gegeben. Die Gebete lauteten: 

Evangelischerseits: 

« Gott, l)u einziger Herr aller Länder und Völker! Wir bitten Dich für alle recht111äßigen 
obrigkeitlichen Gc,valtcn in allen Staaten und Reichen, besonders in unsercn1 teuren 
Vaterlande. Leite, o Herr, und segne vor allein den Kleinen und Großen Rat unseres lieben 
Kantons, und alle Bea111teten desselben; erleuchte sie 1nit den1 Geiste Deiner Weisheit, 
n1ache sie zu Werkzeugen !)einer Gerechtigkeit und Güte und gib, daß wir unter ihrer 
Regierung als ein gehorsa1nes und getreues Volk Ruhe und Wohlfahrt genießen.» - Be-
111erkenswert ist hier eine kleine Änderung ain vorgeschlagenen Texte: Der Evangelische 
Kirchenrat hatte zuerst die souveräne Legislative, den Großen Rat, vor den Kleinen gestellt! 
Vielleicht dachte er de1nokratischer als die Spitze der Exekutive, die sich eher an die Kate
gorie « Gnädige Herren» hielt. 

Katholischerseits (eingeschoben in ein bereits vorhandenes Gebet): 

«Beschütze unsere Regierung und unser gemeines Wesen. Erleuchte und stärke in allem 
Guten die geistlichen und weltlichen Vorsteher unseres Vaterlandes, - Klein- und Großen 
Räte unseres Kantons und alle Beamteten desselben - gib ihnen die Weisheit und Kraft, 
daß sie erkennen, was gut - und verordnen, was heilsam ist, und ins Werk setzen, was sie 
verordnet haben. Leite überhaupt alle Regenten und Gewalten ... » - Der «katholische» 
Text ist geradezu vorsichtig gehalten; die Unterschiede zun1 evangelischen Wortlaut 
liegen auf der Hand: Hier wird nur an den guten Willen der Regierung appelliert, dort 
aber auch die gehorsame Treue des Volkes aufgerufen. 

Als Abrundung folgt hier eine kurze Behandlung der thurgauischen Bettags

mandate 1803-1813.22 1803/04 verfaßten sie Beauftragte des Regierungsrates, zun1 
Beispiel 1803 der katholische Kleinrat Rogg; seit 1805 wurde die Redaktion je-

20 Tb!. 4. B., S. 101 - Dekret vom 3.4.1805. 
Eid in Tb!. 4. B., S. 98f.: Die Thurgaucr werden aufgefordert, Treue gegenüber der Bundesverfassung(!) und 
der Verfassung des Kantons, gegenüber den Gesetzen und Behörden zu geloben und zu schwören, ihre Bürger
pflichten stets zu erfüllen - «alles getreulich und ohne alle Gefährde, so wie ihr ( ~ die Bürger) es vor Gott 
und dem Vaterland werdet verantworten können!>> 

21 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 163, mit dem Text des Gebetes. 
Protokoll des Kathol. Kleinen Rates, Nr. 3550, S. 53. Text des Gebetes in Akten des Kathol. Kleinen Rates, 
Nr. 3560: Kathol. Kirchenrat an Kathol. Kleinen Rat 12.12.1809. 

22 STA.TG.Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 265/266. Für die Jahre 1803-1805 auch: 
Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 443 (10.8.1803). 
Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3004, S. 232, 256 (16., 26.7.1804). 
Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3007, Nr. 2000 (7.8.1805). 
Weiteres gemäß Registerbände STA.TG. Nr. 3oroff. 
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,veils der Regierungskanzlei zuge,viesen. Die I)urchführung, das heißt die Pro
klan1ation, Anordnung und Über,vachung der Vorschriften, war I 803 Sache der 
Distriktspräsidenten und der l)ekane. In ihre111 Begleitschreiben (7.8.1803) 23 an 
letztere drückte die Regierung den Wunsch aus, sie erwarte von der Geistlichkeit 
eine eindringliche Bettagsfeier. Sie solle es vor allcn1 nicht unterlassen, «n1it Nach
druck streng die Ausübung der bürgerlichen Tugenden zu c111pfchlen, die allein 
dein allge111einen so,vohl als jcdc111 Individuu111 ein haltbares Glück zuführen -
sowie hingegen jeder Staat und jeder Bürger verloren sein 111uß, wo dieselben - ,vo 
Sittlichkeit, Zufriedenheit nüt scincn1 Zustand und Achtung und Zutrauen gegen 

Vorgesetzte und R.cgierung 111angeln» ! - Seit 1805 ging die W cisung an Sulzberger 
und Hofer zu banden der Geistlichkeit. 

Schon 1804 sollte eine vo111 Kleinen Ilat ernannte geistliche Ko111nlission, be
stehend aus Sulzberger und Gutn1ann, Hofcr und Guldin, Vorschriften für eine 
gen1einsan1e Feier beider Konfessionen und ge111cinsa1ne Gebete ausarbeiten, 
konnte sich aber nicht einigen, da sich die beiden Katholiken auf die bischöfliche 
Autorität in diesen Dingen beriefen; die Evangelischen hatten die Übernahn1e der 
Gebete usw. von Zürich vorgeschlagen. Seit I 805 sandte die R .. cgicrung eine Vor
anzeige auch ein paar Mal an den Paritätischen Kirchenrat. Aber auch in diese111 
Gremiun1 lehnten die katholischen Mitglieder die von1 Kleinen l{at gewünschte 

gen1einsan1e Feier ab: Sie könnten auf Vorschläge über Rituale und Gebete nicht 
eintreten, weil dies dem Ordinariat ausschließlich zustehe (Sitzung von1 9. 7. I 80 5) ;24 

ihre Vertreter hatten solche Anregungen ja schon in1 Kirchenratsplan von I 802 

«wegen der Verschiedenheit der Konfessionsgebräuche» abgewiesen. - Als Ent
gelt wurde darauf der Antrag Hofers, n1an n1öge den Katholiken eine Verlänge
rung der Gottesdienstzeiten in den paritätischen Gen1einden gestatten, ebenfalls 
verworfen; die Pfarrer 111ögen sich selber « brüderlich und schicklich» darüber 
einigen. - So erhielt denn die Curie seither stets einige Exen1plare des Mandates; 
beim erstenn1al ersuchte die Regierung das Ordinariat auf Anregung des Antistes 

sogar (13.7.1805),25 Dekan Hofer die Gestaltung der Bettagsfeier in seinem Auf
trag zu überlassen und auch die entsprechenden Gebete auszuarbeiten - einer der 
sehr seltenen Fälle, wo die Regierung von sich aus n1it eine111 Wunsch an die Curie 
gelangte. Die Curie tat dies aber wohl jedesn1al selber, da der Bettag ja für die 
ganze Schweiz auf den gleichen Tag angesetzt wurde (8.9.). 

23 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 265/266, Entwurf des Briefes vom 7.8.1803. 
In der Helvetik ging die Weisung ebenfalls an die Dekane (vom Regierungsstatthalter) - STA.TG. Helvetik. 
Akten Nr. rr50/115r. 

24 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 21 f. 
25 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3216, § 965. 
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l)icscs l)atu111 fiel übrigens beinahe 111it dein Konstanzer Kirchweihfest zusanunen, das 
niit Tanz und Lustbarkeiten verbunden war- 1805 fand es sogar an1 gleichen Tag statt. Deshalb 
111achte der Paritiitische Kirchenrat schon ;n seiner ersten Sitzung (4.3.1805) 26 den Antrag, den 
Tag zu verschieben. Doch richtete die thurgauische Gesandtschaft an der Tagsatzung nichts 
aus, und den Wunsch des Kirchenrates, für den Thurgau allein ein anderes Datu111 zu bestinunen, 
lehnte der Kleine Rat ab (24.7.1805), 2 ; der gen1eineidgenössische Sinn ,var doch stärker. Auch 
ein z,vciter Vorstoß des Paritiitischen Kirchenrates fand keine Unterstützung (Sonuner 1812). 28 

Der Inhalt der ßcttagsrnandatc läßt sich in folgende Punkte zusan1n1enfasscn: 

r. l)ankbarkcit gegenüber der Vatergüte und Gnade Gottes, der die Schweiz als Friedens
insel bewahrt, dein Einzelnen und der Gesa1ntheit unverdiente Wohltaten spendet. 

2. l)aher Aufforderung zu Tugendhaftigkeit, vor allein Mäßigkcit, Wohltätigkeit und «Ein
falt der Sitten» wie bei den Vätern (Mandat von 1808). 

3. Betonung der engen Verbindung zwischen Religion, Vaterlandsliebe und staatsbürger
licher Tugend. 

Zur Wahrung der Würde dieses Tages wurden jeweils folgende Polizeivor
schriften erlassen: 

1. Alle Wirtshäuser und Läden haben geschlossen zu bleiben. 

2. Spielen, Kegeln, Tanzen, Jagen, Schießen usw. sind streng verboten. 

3. Fuhrwerke dürfen nur bei dringender Notwendigkeit verkehren. 

4. Die Ge1neinderäte werden verpflichtet, Ortswachen aufzustellen, die für die Durchführung 
dieser Verordnung besorgt sind. fehlbare 1nüssen dem Kleinen Rat angezeigt werden. 

II 

Innerhalb der staatlichen Organisation erhielten die Geistlichen nun eine ganze 
Anzahl von Aufgaben, vielfach als W eiterfi.ihrung helvetischer Einrichtungen, die 
ihrerseits wiederun1 zum Teil auf vorrevolutionären Zuständen fußten. Hier war 
es Pflicht der Geistlichen, als vorbildliche Bürger dein Staate zu dienen und die 
von der Regierung konzipierte enge Verbindung zwischen Staat und Kirche er
sprießlich zu aktivieren. - Eine erste wichtige Funktion in der Verwaltung über-

26 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 11 f. 
Daß die Absicht des Kirchenrates begründet war, beweist die Zuschrift Sauters an die Regierung vom 10.9.1805 -
Fasz. XI. 265/266 -, wo er berichtete, daß von Arbon bis Keßwil nirgends die gesetzlich bestimmte Ortswache 
aufgestellt worden sei; das Kirchweihfest habe die Durchführung des Bettages eigentlich unmöglich gemacht! 

27 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3007, § 1831. 
28 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 1574 (28.7.1812). 
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nahn1en die Pfarrer n1it der Besorgung des Zivilstandswesens, das ihnen durch das 

Gesetz über die Organisation der Gen1einden von1 17.6. 1803 29 anvertraut wurde 

(§ 19 ), wobei der Kleine Rat die llegelung der Helvetik - jenen Ko111pro111iß z,vi

schen Forderungen des 111odernen, säkularisierten Staates und der seit alters be
währten Routine der Pfarrer - weiterführte; das Sch,vergewicht lag aber eindeu

tig bei letzteren. § 19 lautete: « Sie ( = die Ge111einderäte) verfertigen die Geburts-, 
Sterbe- und Eheregister, die ihnen an1 Ende jeden Jahres von den Pfarrern zuzu

stellen sind». I)araus ergeben sich drei \vichtige Tatsachen: 

1. Die kirchliche Ehe ist als einzig gültige anerkannt. 

2. Es besteht ein Taufzwang. 
C. 

3. Die Pf:1rrer beider Konfessionen führen die R.egister selbständig, und Z\var in1 
territorialen llah111en ihrer Kirchge111einde, \Yas deren Bedeutung unterstreicht; 

die Ge111einderäte n1achen nur die Aus- und Zusa111111enzüge. 

Sogar die Militärorganisation beruhte auf diesen Büchern der Pfarrer. Statt einfach auf die 
Register der Ge111cinderätc abzustellen, erhielten die c;cistlichen durch Gesetz von1 8. 5. I 8 I I 3<, 

(§ 33) die Weisung, niit Zuzug der Ge111eindevorsteher alljährlich ün Januar dein Quartiers
ko111mandanten eine Liste aus den Taufregistern einzugeben, welche die junge Mannschaft ün 
Alter von 18 Jahren n1it Angabe ihres Berufes, des genauen Wohnortes usw. enthält. - Bezüg
lich der Kirchenbücher und Eheregister stellte der Evangelische Kirchenrat der Regierung a1n 
16.12.1805 31 den Antrag, die Distriktsgerichte anzuweisen, Protokollauszüge über alle Matri-
111onialfälle seit 1798 anzufertigen und den Pfarrern ihres Bezirkes einzusenden, da111it die 
großen Lücken in den Aufzeichnungen ergänzt werden könnten, da die Gerichte während der 
Helvetik ja keine Meldungen über Ehescheidungen usw. an die Seelsorger weiter gaben. 
Obwohl dies vor allein die evangelische Bevölkerung betraf, wurde die Weisung der Regie
rung vom 30.4. r 806 32 auf Bitten Hofcrs auch auf den katholischen Teil ausgedehnt. 

Eine logische Folgerung aus der Kirchlichkeit der Ehe war es, daß der Pfarrer 

auch in den Satzungen der Matrin1onialgerichte einige Aufgaben erhielt. Er war 
mit Beistand der beiden ältesten verheirateten Gemeinderäte die Schlichtungs

instanz bei Ehestreitigkeiten und hatte die Pflicht, bei Erfolglosigkeit seiner Aus

söhnungsben1ühungen den Fall nut einen1 Rapport den1 Ehegericht vorzulegen 

29 Tb!. r. B., S. 170. 
30 Tb!. 9. B., S. I 13. 

Als Kuriosum eine Bedingung für Eheschluß aus der Militärorganisation vom 18.5.1804 (§ 40 - Tbl. 2.B., 
S. 221): Ein waffenfähiger Bürger kann erst dann eine Ehe eingehen, wenn er dcn1 Pfarrer eine Bescheinigung 
des Friedensrichters vorlegt, daß er «vollkommen mont- und armiert>> sei! Dies war ein wirksames Druckmittel; 
denn seine Uniform mußte jeder selber beschaffen und berappen. Das ganze Gesetz war darum auch nicht gerade 
beliebt. 

31 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz.XI. 267,269,271. 
32 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3008, § II30. 
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(§§ I 3 und 2 T des evangelischen Ehegerichtsgesetzes von I 804).33 Überhaupt 
konnte die An1neldung von Fällen, die in die Ko111petenz des Ehegerichts fielen, 

nur durch den betreffenden Ortspfarrer erfolgen. Diese Befugnisse vvurden in1 

Dekret von 1805 und in1 definitiven Gesetz von I 809 genauer u111schrieben und 
auf das ganze den1 Einfluß des Ehegerichts unterstellte sittenpolizeiliche Gebiet aus

gedehnt (§§ 57-7o)Y4 Die beiden Gc1neinderäte wurden aber durch die ältesten 
beiden refonnierten Sittenrichter ersetzt, vvas allerdings nicht unbedingt einen 

Personalvvechsel brachte. - 18 io wurden diese 13estinunungen auch für die Katho

liken gültig erklärt (§§ r 3 / r 4). 35 
- Der Schlußstein dieser Gesetzesserie bildete die 

Einführung der Kirchenstillstände36 1nit dein Sabbat- und Sitten1nandat (cf.Kp. 12). 

Der Pfarrer stand hier natürlich in1 Mittelpunkt: Er ist der Präsident des Kirchen

stillstandes (§ 3) 111it Stichentscheid (§ 26), führt das Protokoll und erledigt sänit

liche 13erichte und Korrespondenzen (111it Gegenzeichnung durch ein Mitglied 

des IZirchenstillstandes § 29 ). Er leitet sogar die Wählerversan1111lung der Sitten

gerichte und führt auch hier das Protokoll (§§ 3 und 10 der Vollziehungsverord
nung)_:i7 

Sicher der vvichtigste Stützpunkt der Stellung der Pfarrer innerhalb der Ge-
111einde und überhaupt in1 öffentlichen Leben ist ihr bestin1n1ender Einfluß in1 

Schulwesen. Ohne die intensive Mitarbeit der Geistlichen konnte ja schon die 

Helvetik kaun1 etwas erreichen.38 Dies wirkte sich natürlich noch n1ehr aus in 

eine1n R.egin1e, das sich bewußt und betont zun1 Christentun1 bekannte: Die R.e

gierung, das heißt der Schulrat, bahnte sich aus der vorrevolutionären Vielfalt in 

der Jugenderziehung, aus den krassen Unterschieden in der wissenschaftlichen 

Bewertung der vorhandenen Schulen und aus der strengen konfessionellen 
Trennung den Weg zu einer erstarkenden Einheitlichkeit der Methoden und ge

deihlichen Zusan1111enarbeit zwischen weltlichen und geistlichen Stellen. Diese 

selbst forderten hier energisch die Führung: Gen1äß Kirchenratsprojekt von I 802 

soll der Pfarrer unter Zuzug seiner Ortsvorsteher die Aufsicht über das Schul

wesen seiner Gen1einde führen. Auch die Curie unterstützte alle diese Bestre

bungen. So ist denn der enge Kontakt zwischen den obersten Kirchen- und Schul

behörden gegeben: Sie hatten gen1einsan1e Mitglieder, eine gen1einsan1e Kon1-
mission; Antistes und Schuldirektor waren in Personalunion bei Sulzberger ver

eint (cf. Kap. 6, I). Wie an der Spitze, so war es auch an der Basis, nämlich in der 

33 Tbl. 2. B., S. 119, 121. 
34 Tb!. 8. B., S. 105 ff. 
35 Tb!. 9. B., S. 7of. 
36 Tb!. 6. B., S. 97 ff. 
37 Tb!. 6. B., S. 135ff. 
38 cf. A. Leutenegger, Der r. thurg. Erziehungsrat, S. 1 ff. 
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Ge1neinde selbst. Das bereits genannte Gen1eindegesetz von I 803 bestiinn1te in 
§ 3 I, die Ge1neinderäte hätten 111it Zuzug der Pf.1rrer die Lehrer zu ,vählen. I 807 

ging dieses Recht dann an den Kirchenstillstand über, also an eine Behörde in1 
kirchlichen Bereich, zu der anfänglich alle, dann nur noch ein Teil der Ge1neinde
räte gehörte und die unter den1 Vorsitz des Pf.1rrers stand. Diese Verordnung hielt 
natürlich ipso facto die konfessionelle Trennung der Schulen fest, da jede Glau
benspartei ihre eigenen Stillstände hatte (cf. Kap. 12, I). Ihnen stand ganz allge
n1ein die Aufsicht über Lehrer und Schulen innerhalb des Gen1eindebezirks 
(Kirchge111einde) zu, sie konnten sogar diesbezügliche V orschtige an den In
spektor richten. 

l111 Gesetz über die Schulinspektorate von1 10.7.1805 - bestätigt a111 23. r. 181039 

- wurde das Verhältnis der Pfarrer zu diesen Bea111ten des Schulrates klargelegt. 
In§ 4 hieß es: «Mit den Ortspfarrern, welche von An1ts und Gesetzes wegen die 
nächsten und un111ittelbaren Aufseher über die Schulen ihrer Ge1neinde sind, steht 
der Inspektor nicht so fast ( = sehr) in1 Verhältnis eines Obern zu seinen Unter
gebenen, sondern eines Bea1nten zu seinen Mitbean1ten, zu seinen Gehülfen». 
C 

Daher ,vurde in den§§ 5-7 auf eine enge, gute und freundschaftliche Zusannnen-
arbeit zwischen den beiden großes Gewicht gelegt: Zwar darf der Inspektor dein 
Pfarrer von sich aus keine Befehle erteilen - dies tut der Schulrat -, soll aber sein 
pflichtwidriges Betragen in1 Schulfach jener Behörde anzeigen, ,venn seine Er
n1ahnungen nichts nützen. Die Lehrer haben den1 Pf.1rrer Achtung und Gehorsa111 
entgegenzubringen; sie dürfen ihre Wünsche, Beschwerden us,v. nur 1nit seine111 
V or,vissen und Visun1 den1 Inspektor unterbreiten, nur direkte Klagen gegen den 
Pfarrer selber können sie ihn1 unniittelbar vorbringen. Seine Rapporte über Lehrer 

und Schuljahr hat der Pfarrer an den Inspektor zu richten(§§ 18/19), der nur mit 
dessen Vorwissen und in seine111 Beisein Visitationen durchführt (§ 12). Ihn1 hat 
der Pfarrer auch vakante Lehrstellen zu n1elden; Kandidaten auf solche Posten 
hingegen müssen bei allen drei Beteiligten vorsprechen: Inspektor, Pfarrer und 
Gemeinderat (§ 25). - Auch unter den Schulinspektoren fanden sich stets eine 
Anzahl Geistliche. 

Diese Befugnisse des Ortspfarrers wurden bestätigt und erweitert in1 Gesetz 
über die niedere Schulordnung vom 29.4.1806, bzw. 23.r.1810.40 Er setzt die 
genauen Daten für Anfang und Ende der Sommerschulen fest, ist Exaniinator, 
entscheidet über die Entlassung der Kinder und gibt an der Repetierschule selber 
Stunden, von Martini bis Ostern wöchentlich einen halben Tag, von Ostern bis 

39 Tb!. 4- B., S. 191ff. und 8. B., S. 148ff. 
Diese Gesetze waren erst nur provisorisch erlassen worden. Der Kleine Rat setzte auch hier einen Usus der Hel
vetik fort. 

•• Tb!. 5. B., S. 172ff. und 8. B., S. 128ff. 
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Martini ein bis zwei Stunden; in1 definitiven Gesetz wird die Zeit nicht 111ehr be
stin1111t, der Schullehrer bleibt aber in1111er noch der Gehilfe des Pfarrers, der auch 
über die Gültigkeit von Absenzen entscheidet.41 - Zu den offiziellen Lehrgegen
ständen gehört selbstverständlich der Religionsunterricht; evangelischerseits n1üs
sen besondere Sing- oder Nachtschulen zur Pflege guter Lieder, Psaln1en und 
Choräle gehalten werden. l)ie erste Bedingung für die Entlassung eines Kindes aus 
der Schulpflicht ist die Kenntnis des Katechis111us ! ! - Wie der Pfarrer in den Schul
dienst ,vird der Lehrer seinerseits in den Kirchendienst eingespannt: Er führt die 
Aufsicht über die Kinder in der Kirche und «soll daher die gottesdienstlichen 
Stunden, besonders die Kinder- und Christenlehre nicht versäu111en». Die Stelle 
des Vorsängers und Mesn1ers soll won1öglich überall 111it den1 Schuldienst ver

bunden werden! - Ans diese111 Grund hatte die Curie schon I 803 (Instruktion) 
verlangt, daß die Lehrer als Gehilfen der Pfarrer eine solide christliche katholische 
Bildung erhalten sollten und vor einer genüscht weltlich-geistlichen Kon1nüssion 
zu prüfen seien. Diese letzte Aufgabe übernahn1 dann der thurgauische Schulrat, 
in den1 auch Geistliche saßen. 

Welch hohe Bedeutung inan gerade evangelischerseits der Heranbildung der 
Jugend bein1aß, beweist ein Antrag des Evangelischen Kirchenrates, der durch 
Abschaffung verschiedener alter Einrichtungen der Seelsorge den Pfarrern die 
Erfüllung ihrer Aufgabe in1 Schuldienst erleichtern sollte, wie der Kirchenrat aus
drücklich erklärte.42 ltn ganzen Kanton wurden nun die San1stagsgebete aufgegeben; 
der Pfarrer ,var auch nur noch zu einer Wochenpredigt verpflichtet ( I 3. 3. I 807). 43 

- Die Geistlichkeit hatte also bei dieser Gesetzgebung die Leitung der Schule n1it 
der weltlichen Gewalt teilen 111üssen, in der Praxis, das heißt in den Kirchdörfern, 
doch n1ehr Einfluß erhalten, da die neue Ordnung den ganzen Kanton nüteinbe
zog und überall neue Schulen entstanden. 

Wie seit jeher wurden auch weiterhin die obrigkeitlichen Verordnungen in 
der Kirche verlesen; der Pfarrer war der eigentliche «Pro111ulgationsbeamte» der 
Regierung. Am 20.7.1806 versetzte der Evangelische Kirchenrat diese Bekannt
machungen (bisher vor der Predigt) auf das Ende des Gottesdienstes, weil die bis
herige Übung die Andacht störe.44 - Auch die Gerichte beanspruchten die Kirche, 

41 Im ersten Gesetz wurde sogar die Zulassung zun1 hl. Abendmahl vom Besuch der Schule abhängig gemacht; 
diese Bestimmung sollte allerdings erst drei Jahre nach der Bekanntmachung des Gesetzes in Kraft treten (§ 43). 
Später wurde sie etwas gemildert: Es sei auf fleißigen Schulbesuch und gute Kenntnisse besondere Rücksicht 
zu nehmen (wiederum§ 43), Man war im Volke draußen wohl kaun1 begeistert von einer solchen Zwangs
maßnahme! (cf. Militärorganisation in Fußnote 30). 

" STA.TG. Akten des Evangcl. Kleinen Rates, Nr. 3510: Evangcl. Kirchenrat an Evangel. Kleinen Rat 30.1 r.1806. 
43 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 60. 
" STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 267, 269, 27r: Evangel. Kirchenrat an Evangel. 

Kleinen Rat 13.8.1806. 
So bestimmte zum Beispiel das Gesetz über die Konkursordnung vom 16.12.1807 - Tbl. 6. B., S. 168 (§ 24) -, 
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inde111 sie oft die Strafe der sogenannten Kirchenbuße ausfällten: Der Sünder 
wurde öffentlich in der Kirche zur Schau gestellt und nlit einer Strafpredigt « ab
gekanzelt» ( daher der Ausdruck!). Der Paritätische Kirchenrat behandelte diese 
Stra(1.rt in seiner z,veiten Sitzung (9.7.1805) ;45 inan bez\veifelte den Wert dieser 
veralteten Methode sehr, weil die Kirche nicht der schickliche Ort für eine Be
strafung sei. Eine Kon1111ission sollte darüber beraten, ob diese Kirchenbuße nicht 
eingeschränkt ,verden könne (Müller und Stun1pf, Locher und Guldin). Auf 
ihren Rapport beschloß der Kirchenrat an1 24.2. 180646 «nach langer I)ebatte» 
1nehrheitlich, sie beizubehalten, und stün1nte dann der « Auszeichnung» der straf
baren Person 111it lluten, Strohkranz und dergleichen «einhellig» zu. Aber über 
die Fragen, auf welche V ergehen und von wen1 diese Strafe verfügt \Verdcn solle, 
konnte der Kirchenrat sich nicht einigen und vertagte schließlich das Geschäft 

(18.6.1806). 47 

Neben diesen ganz an die «guten, alten Zeiten» vor 1798 erinnernden Prakti
ken benützte die llegierung den Einfluß der Geistlichkeit auch für fortschrittliche, 
ün Sinne der Aufklärung liegende Erlasse, welche besonders die Katholiken zun1 
Widerstand hätten reizen können. An1 28.5. 1803 48 beschloß der Kleine Rat einen 
Aufruf an die Thurgauer über die Behandlung der « Selbstentleibten». Die «ehe

vorige Verfassung» (vor 1798) habe das «unnatürliche Vorurteil» genährt, «als 
seie Hülfsleistung und Rettungsversuche gegen Selbst1nörder der Ehre nachteilig 
und sogar strafbar ... ». hn Gegenteil, «Religion und Menschlichkeit überhaupt 
gebieten, für das Leben unserer Mitbrüder besorgt zu sein und dasselbe zu schüt
zen ... ». Daher sei die Rettung und Wiederbelebung solcher Leute eine «Men
schen- und Christenpflicht», welche besonders Ärzte, Pfarrer und Bean1te ernst 
nehmen und üben sollten. Zuwiderhandelnde würden schwer bestraft, dagegen 
wisse die Obrigkeit jeden1 Dank, der ihren Wünschen entspreche. Dieser Erlaß 
fand sogar die volle Unterstützung der Curie, die seine Beobachtung Dekan Hofer 
wärmstens en1pfahl (24.11.1803). 49 

Später ging der Kleine Rat noch einen Schritt weiter. An1 24.4. r 80650 wurde 
eine ausführliche Anleitung des Sanitätsrates betreffend Wiederbelebung von 
Scheintoten und Selbstn1ördern iin Tagblatt bekannt gemacht. Vorerst zählte man 

daß die Bckanntn1achung des Konkurses und der Aufruf der Gläubiger sonntags in drei benachbarten Kirchen 
zu erfolgen habe. 

•
15 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 23. 
'16 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 26f. 
•
17 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 47. 

Gleichzeitig hatte Wcssenberg dcn1 Antistes ein Gutachten über die Anwendung dieser Strafart eingegeben, doch 
sprach er darin nur von sittlichen und kirchlichen Vergehen, nicht von Krüninal- und Zivilfällen. 

·18 Tbl. r. B., S. 103 ff . 
.,, B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Fasz. Dekanat Frauenfeld-Steckborr1. 
50 Tbl. 5. B., S. 69ff. 
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die verabscheuungswürdigen Maßnahn1en früherer Zeiten auf - Wegschleppen 
und Verscharren des Selbst111ördcrs durch den Henker, Konfiskation des Vennö
gens - und forderte dann ein anständiges Begräbnis wie bei andern Toten; denn 
der Selbst111ord sei n1eist in« \vahre111 Wahnsinn» begangen. Der Sanitätsrat wünschte 
dringend, « daß die Herren Pfarrherren beider Glaubensbekenntnisse den1 Volk 
in besonderen Ennahnungen und bei allen schicklichen Gelegenheiten diese so 
\vichtige Menschen- und Christenpflicht ans Herz legen und die ihren Ausfüh
rungen hindernden Vorurteile \viderlegen, besonders auch dazu nüt,virken 1nöch
ten, daß bei jeder Begräbnisstätte solchen Leichen willig Platz gegönnt werde»! 
Derlei Predigten und Zugeständnisse 1nußten besonders katholischen Pfarrern 
schwer fallen; ,vir finden denn auch keine Aufn1unterung der Curie n1ehr; solche 
Direktiven überstiegen ihre Koinpetenzen. 51 

Die R.egierung führte auch die Gefangenenbetreuung durch die Geistlichkeit 
wieder ein. An1 28.3.180452 beantragte das Krin1inalgericht, die Gefangenen wie 
vor der Revolution durch Geistliche besuchen zu lassen, un1 «kein n1oralisches 
Mittel unversucht zu lassen, den Sünder zu bessern und ihn1 bessere Gesinnungen 
und Grundsätze für sein künftiges Leben einzuf!ößen». Noch an1 gleichen Tag53 

stin1n1te die Regierung den1 Antrag zu und erteilte den Pfarrherren beider Kon
fessionen in Frauenfeld die Weisung, die Gefangenen über Ostern zu besuchen. 
Sulzberger und Kappeler waren von diesen1 Befehl nicht gerade erbaut, da 
dies nicht zu ihren An1tspf!ichten gehöre. Doch wünschten sie imn1erhin zu 
ihrer Instruktion die Akten der Gefangenen. - Am 31.10.180454 wurde dies 
auch ins Polizeireglen1ent für die Gefangenen aufgenommen und der Zutritt zu 

einen1 zum Tode Verurteilten postuliert (§§ 18/19). hn evangelischen Kirchen
ratsgesetz wurde die Ge[1.ngenenfürsorge dann ebenfalls verankert (§ 28/1806 und 
29/ 1809); in den Organisationsdekreten des katholischen Kirchenrates steht nichts 
darüber. 

Der Evangelische Kirchenrat sollte die nötigen Dispositionen treffen; doch 
scheint vorläufig keine befriedigende Lösung gefunden worden zu sein. 1807 ent
schuldigte sich Pfarrer Kappeler wegen Arbeitsüberlastung; die Regierung aber 
1nahnte den Antistes, die Gefangenenbesuche hätten« bestehender Übung gemäß ... 

51 Aus der Eindringlichkeit dieses Dekretes erhält man beinahe den Eindruck, es habe damals eine Selbstmord
epidemie den Thurgau heimgesucht. - cf. dazu auch einen Erlaß der Regierung von1 21.1.1812 -Tbl. 9. B., S. 
197/f. - gegen zu schnelle Beerdigung (ebenfalls auf Antrag des Sanitätsrates): Die Beerdigung darf erst nach 
2 mal 24 Stunden erfolgen bei Bußc von Fr. 50.- für Pfarrer und Ärzte. Ausnahmen sind nur gestattet bei drin
genden Fällen wie Ansteckungsgefahr, widcrlichctn Geruch. - Schwangere Mütter dürfen erst beerdigt werden 
nach einem Zeugnis des Arztes, daß alles zur Rettung des Kindes getan wurde; totgeborene Kinder sollen mit 
Vorwissen des Pfarrers in der Stille beerdigt werden. 

52 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XL 265/266. Mehrere Briefe. 
53 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003, S. 389. 
54 TbL 3- B., S. 65. 
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unfehlbar» zu erfolgen (24.3.1807).55 A1n 2.4.1810 gab der Evangelische Kirchen
rat endlich ein Gutachten ein: Diese Seelsorge bringe eine große Mehrbelastung 
für den betreffenden Pfarrer, und der Antistes sei sowieso von dieser Aufgabe zu 
befreien. Er verlangte daher eine Entschädigung für diese zusätzliche Arbeit - nur 
der Beistand bei einen1 zun1 Tode Verurteilten sei selbstverständlich-; der Antistes 
aber solle das Recht haben, die Gefangenenbetreuung unter die nächstwohnenden 
Pfarrherren aufzuteilen. Doch erst in1 Februar I 815 56 kan1 ein Regulativ für die 
evangelischen Gefangenen zustande: Die Seelsorge bei den wichtigeren Festen 
wurde den1 Stadtpfarrer von Frauenfeld überbunden; bei zun1 Tode Verurteilten 
traf es auch Kurzdorf (außer wenn dort der Antistes stationiert ist), Gachnang, 
Aawangen und andere u111liegende Gen1einden; die Auswahl sollte der Antistes 
treffen. 

Das gesan1te Annen- und Unterstützungswesen lag anfänglich noch ganz in 
kirchlich-geistlichen Händen.57 Doch 1807 wurde die Fürsorge für die Annen den1 
Kirchenstillstand übertragen, blieb also konfessionell getrennt. 1111 Regle1nent zur 
Handhabung der niedern Polizei (17.5.1808 58) wurden freiwillige wöchentliche 
oder n1onatliche Arn1ensteuern und sogar Auflagen en1pfohlen, wenn die ge
wöhnlichen Annengüter der Gen1einde nicht hinreichen sollten (§ I 3); die Be
ratung über Einzug und Verteilung dieser Gelder ( oder auch Lebensn1ittel, Kleider 
usw.) oblag den1 Kirchenstillstand (§ 16). Besch,verden der Arn1en wegen nach
lässiger Unterstützung durch eine Gemeinde sollte der Pfarrer oder der Friedens
richter an die Regierung weiterleiten (§ 17). - Angeregt durch Dekan Steinfels, 
begannen schon un1 1800 die Verhandlungen über die Herausgabe des Brugger
schen Armengutes59 an die beteiligten Ge1neinden in1 Thurgau, nä1nlich Gabris, 
Hüttenschwil, Oberhein1en, Rickenbach, Ro1nanshorn, Rudenwil, Sitterdorf, 
Sommeri und Wuppenau - ein ähnlicher Streit wie jener um den Landfriedens
fonds, wo Dekan Kilchsperger den Anstoß gab (cf. l. Teil, Kap. 5, II). Es handelte 
sich um eine auf Abt Othmar ins Jahr l 567 zurückgehende Stiftung, deren Erträg
nisse den thurgauischen Anteilhabern seit 1718 (Abschluß des Badener Abkom
mens zwischen den1 Abt von St. Gallen und den Eidgenossen) vorenthalten wor
den war. Die langwierigen Verhandlungen führten erst gegen Ende der Media
tionszeit zu einem Abschluß: Die Rückzahlung betrug zirka fl. 3 1 ooo und wurde 
entsprechend der Volkszahl auf die genannten Gemeinden aufgeteilt (1813). 

55 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3219, § 345. 
66 STA.TG. Beschlußprotokoll des Kleinen Rates, Nr. 3043, S. 1f. 
57 cf. Dissertation H. Hasenfratz rt.ir die Zeit vor 1798, S. 147ff. 
58 Tb!. 7 B., S. 29f. 
" cf. Pupikofer, Das Bruggersche Armengut in «Thurg. Beiträge ... » Heft 9, S. 12off. - Häberlin-Schalt

egger, r. B., S. 18. 
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Auch die Brandsteuer blieb vorläufig wie in der Helvetik bestehen. Es brauchte 
dazu die Bewilligung des Kleinen Rates, der die Gelder verteilte und darüber im 
Tagblatt der Gesetze und Beschlüsse selber Rechenschaft ablegte. In den Jahren 
1803-1805 wurden für insgesan1t acht Fälle total zirka 2900 fl. gesa1nn1elt; dazu 
kam 1805 eine Steuer für das beinahe ganz abgebrannte Bulle (2890 fl), 1806 für 
die Unglücklichen bein1 Bergsturz in Goldau und die von Überschwemtnungen 
Betroffenen in Unterwalden (3900 fl. )60 - Diese Einrichtung konnte natürlich nicht 
genügen, besonders in Notzeiten, wo nur wenig gespendet wurde; die Eingänge 
deckten nur einen kleinen Teil des Schadens. Die Regierung wartete daher auf 
einen günstigen Zeitpunkt, un1 eine allgen1eine Kirchensteuer für sieben Brand
fälle auszuschreiben, die sich seit Septen1ber 1803 ereignet hatten (Gesan1tschaden 
f\. 13 873 .04). Da das Jahr 1804 ein reich gesegnetes gewesen sei, erließ sie am 30.1. 

180561 ein Dekret 111it einen1 dringlichen Aufruf an die Mildtätigkeit des ganzen 
Volkes - Hilfe ist heilige Christenpflicht - und wies dabei auch auf eine allgen1eine 
Brandassekuranz als sichere und wirksan1ere Vorkehrung gegen solches Unglück 
hin. Die San11nlung erfolgte an1 24.2. in allen Kirchen des Kantons und ergab 
fl. 1907,62 welche der Kommission des Innern abgeliefert werden mußten - also 
nicht einn1al ganz 1/ 7 der Schadensumme! - Die Einführung der angekündigten 
Brandassekuranz erfolgte am 13. 3. 180663 durch einen Beschluß des Großen 
Rates; § 32 verbot alle weitern Brandsteuersamn1lungen unter Androhung von 
Gefängnisstrafen; Ausnahmen, besonders für auswärtige Brandschäden und Un
glücksfälle, konnte nur der Kleine Rat bewilligen (z. B. Goldau cf. auch die Curie 
in Kap. 4, III). - Dan1it hatten die Kirchgemeinden endgültig ein altes Recht einer 
bessern und wirksan1eren n1odernen Einrichtung geopfert. 

Die Verwaltung der Kirchen-, Schul- und Arn1engüter war wie bereits dar
gelegt ( cf. Kap. 13) gen1eit1san1 geregelt worden. Gerade hier hätte man eigentlich 
eine starke Beteiligung der Pfarrerschaft erwarten können. Aber auf diesem kirch
lich-weltlichen Grenzgebiet wurden ihre Befugnisse bewußt zugunsten der Kirch
gemeinde zurückgebunden; öffentliche Gelder und Güter wollte man den Geist
lichen nicht anvertrauen; man mußte auf den argwöhnischen Autonomiewillen 
der Gemeinden Rücksicht nehmen. Die Regierung bestätigte auch hier eine hel
vetische Einrichtung, indem sie in § 7 des paritätischen Kirchenratsgesetzes von 

60 Tb!. 2. B., S. 124; 3. B., S. 9; 4. B., S. 4, 202. - Bulle 5. B., S. 7; Goldau 6. B., S. 68. 
Die evangelischen Geistlichen hatten sich in ihrem Kirchenratsprojekt von l 802 für die Erhaltung der Brand
steuerordnung von 1728 eingesetzt; es sei dies eine alte Befugnis der <<Steuerkommunen J> ( = Kirchgemeinden). 

61 Tb!. 3. B., S. 251. - Auch in der Helvetik hatte ja eine solche allgemeine Brandsteuer stattgefunden (cf. 8. Kap., 
Fußnote 120). 

" Tb!. 5. B., S. 2. - Die katholischen Kirchgemeinden brachten nur zirka 1 / 6 der Summe auf; die Klöster und 
Statthaltereien steuerten 200 fl. bei, Ittingen allein 50. 

63 Tb!. 5. B., S. 28ff. 

15 
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r 804 den Pfarrer zun1 a1ntlichen Beisitzer bei der Rechnungsabnah1ne bestiin1nte 

1nit der Pflicht, der Regierung darüber zu rapportieren. V 0111 endgültigen V er,val

tungsgesetz ,vurde ihn1 dann aber iin wichtigen Ver,valtungsrat trotz eifrigen 
Vorstößen katholischerseits nur eine deliberative Stiin1ne zugestanden. 

Gesan1thaft betrachtet ,var der Pf:,rrer ,vährend der Mediation noch i111111er der 

,vichtigste Mann in der Ge111einde, allen aufklärerischen Ideen zun1 Trotz. Die 

Stärk..: des geistlichen Einflusses zeigte sich vor allein darin, daß er die allge111eine 

Einführung der Sittengerichte und den Erlaß einer Sabbat- und Sittenordnung 

durchsetzen konnte. Es waren Gesetze, deren Inhalt und Tendenz in direkten1 Wider

spruch zu den neuen laizistischen Staatstheorien standen, zu denen sich ja auch der 

thurgauische Kleine Rat als treuer Hüter des helvetischen Gedankengutes bekannte. 

Man brauchte die Geistlichen einfach, sie waren ja iin allge111einen die einzigen 

gebildeten Leute auf den1 Lande draußen, sozusagen die staatserhaltende Intelligenz, 
die geistige Elite. Die Regierung schätzte daher die Pfarrer hoch ein als W ah

rer erprobter Tradition, als pflichtbewußte und willige Diener der Staatsgewalt, 

als Körperschaft von reicher Erfahrung, durch An1t und Bildung herausgehoben 

und dennoch volksnah, das heißt in regem und persönliche111 Kontakt nüt breite

sten Kreisen. - Die besondere rechtliche Stellung der evangelischen Kirche zun1 

Staat gab der Regierung auch hier die eigentliche Handhabe, un1 die Geistlichkeit 

beider Konfessionen zu einer engen und ersprießlichen Mitarbeit heranzuziehen. 

21. Kapitel 

Die evangelische Geistlichkeit 

Es kann sich in den beiden nächsten Kapiteln nicht darum handeln, eine tiefschürfende 
Analyse des Bildungszustandes, des Sinnens und Trachtens der Geistlichen beider Konfes
sionen in jeder Hinsicht zu geben; dies würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, 
und auch das überarbeitete Quellenmaterial reichte kaum aus. Auf Grund der verfügbaren 
Akten soll hier nur eine knappe Charakteristik des Klerus, seiner internen Probleme und eine 
Übersicht über die Pfarrkapitel geboten werden. - Die Einteilung nach Konfessionen ist ge
geben (cf. auch r. Teil, Kap. 9 und ro). 

I 

Die Herkunft der evangelischen Pfarrerschaft bildete seit Beginn der Revo

lution ein Problem, dem die thurgauischen Kirchenpolitiker, besonders Sulzberger, 

ihre ganze Aufmerksamkeit widmeten. Hatte der Stand Zürich Anfang 1798 noch 
5

/ 6 aller evangelischen Geistlichen im Thurgau gestellt, so sank sein Anteil bis Ende 
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I Sr 3 unter die Hälfte; die Zahl der Thurgauer stieg von z,vei (Sulzberger und Ben

ker) auf elf, Ü11111erhin ein fünftel der da111als an1tierenden Pfarrer. Von den rund 

r 10 in1 Thurgau ,vährend I--Ielvetik und Mediation dauernd tätigen evangelischen 

Geistlichen sta111111ten i111111er noch beinahe 3/ 5 aus Zürich, der !lest verteilte sich in 

der R.eihenfolge ihrer Anzahl auf Appenzell ( !), Thurgau, St. Gallen, Glarus, 

Schaffhausen, Graubünden und Basel (nur r - von Gachnang, in Felben); auch 
einige Deutsche an1tierten i111 Thurgau (z. B. 111ehrere Schloßprediger in Haupt

,vil); die l(antonsbürgcr standen also et,va in1 Verhältnis r: 10 zu den übrigen. 

Dieser Erfolg war de111 unennüdlichen Eifer des Antistes zu verdanken, wie wir 
noch sehen werden.';4 

Ein z,veites, noch ,vichtigeres Proble111 beschäftigte vor allein die Vorschlags

ko111111ission, nä111lich das Bildungsniveau, die berufliche Ertüchtigung und die 

persönliche Haltung der Geistlichen. Ihrer sehr kritischen Beurteilung der Anwär

ter (cf. Kap. 9, II) auf thurgauische Pfarrstellen ist es zu verdanken, wenn der 
Durchschnitt der evangelischen Pfarrer in1 Thurgau als gut bezeichnet werden 

kann. Das Gepräge gab ihnen in1111er noch die zürcherische Orthodoxie n1it einen1 

111ehr oder weniger starken aufklärerischen Einschlag, der in eine111 Einzelfall 

sogar die religiöse Basis verdrängt hatte: Ein Appenzeller, na111ens Schläpfer, 

1807-1810 Pfarrvikar in Hüttwilen,65 bekannte sich zun1 «Gehorsan1 gegen die 

Gesetze der praktischen Vernunft», die er auf eine ganz persönliche, freie Art aus

legte: Er hielt statt religiöse naturwissenschaftliche Predigten, interessierte sich 

wenig um die eigentliche Seelsorge, war aber auch ein arroganter und ungehobel
ter Kerl, der seine Magd schwängerte, heiratete und sich dann wieder scheiden 

ließ (als Pfarrer auf Kerenzen ob den1 Walensee). Er ließ 1807 ein Büchlein druk

ken, worin er seine Handlungsweise verteidigte, inden1 er darauf hinwies, daß 

«der Mensch sich in seiner moralischen Haltung neben Religion und Gewissen 

auch nach der reinen Vernunft» zu richten habe; er rühn1te dabei die Toleranz 
Friedrichs des Großen und sprach vom «kategorischen In1perativ», uni seine Fehl

tritte zu entschuldigen. Der starke Einfluß eines - allerdings falsch verstandenen -

Kant ist unverkennbar. Er wurde dann auch wegen mangelndem A1ntseifer und 

geringem Respekt vor seinen Vorgesetzten abgesetzt. 

Während der Mediation gab es nur einzelne größere Klagefälle mit evangelischen Geist
lichen. Da war in Hüttlingen ein Pfarrvikar Wirz aus Zürich, der sich durch sein streit
süchtiges, «befehlerisches» Wesen, seine grobe Art, seinen geringen Amtseifer den Zorn der 
Gemeinde zuzog, welche nach verschiedenen Untersuchungen auch den Kirchenrat von der 

64 Sulzberger / Verzeichnis der evangelischen Geistlichen. 
65 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz. XL 272. 6: Zitat «Gehorsaiu» in Schläpfcr an Regierung 

4.3.1807. Zitiertes Büchlein in Evangcl. Kirchenwesen, Fasz. XL 273. 
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Notwendigkeit einer Versetzung des Pfarrvikars überzeugte, so daß Zürich Wirz schließlich 
von seinen1 Posten wegrief und einen neuen Pfarrer ernannte (1807/08)." - Weit schlin1mer 
waren die V erstöße des Pfarrers Tank in Basadingen, eines Hamburgers. Er war in seiner gesam
ten Amtsführung nachlässig, scheint im U1ngang mit Frauen zien1lich liederlich gewesen zu sein, 
lebte von seiner Frau getrennt und ließ sich schließlich scheiden. Der Kirchenrat suspendierte 
ihn von seine1n Amte, und auf seinen Antrag beschloß der Kleine Rat a111 17.12.1812 die Ab
setzung Tanks sowie den Entzug des ihn1 bereits erteilten Kantonsbürgerrechts und wies ihn 
sogar aus dem Kanton aus. Trotz flehentlicher Bitten des Gemaßregclten ließ sich die Regierung 
nur zu finanzieller Unterstützung herbei; denn der Pfarrer war durch dieses harte Urteil in 
arge Not geraten. Am Beschluß, ihn iin Kanton nicht wieder anzustellen, hielt sie fest. 67 

Die Einstellung der evangelischen Geistlichkeit zun1 Staat war ganz allge111ein 
sehr positiv; dies katn in zahlreichen Bewerbungsschreiben zutn Ausdruck, worin 
sie meist auch die staatsbürgerliche Erziehung ihrer Pfarrkinder und eine pflicht
bewußte Mitarbeit in1 Staate als leitende Grundsätze ihrer Tätigkeit nannten. Für 
alle n1öge ein Schreiben von Dekan Waser im Namen des evangelischen Kapitels 
Oberthurgau Zeugnis ablegen, das er aus Anlaß seiner Wahl zun1 Dekan der Re

gierung sandte (3 o. 5. I 804) :68 

« ... So wie wir alle herzlich wünschen, daß alle Ihre auf das gemeine Beste abzweckende 
Unterneh111ungen mit den1 gesegnetesten Erfolge gekrönet werden, so werden wir es uns zur 
teuren, heiligen Pflicht machen, wenn und so oft wir Gelegenheit haben, zur Beförderung der
selben an unserer Stelle 111itzuwirken, unsern uns anvertrauten Gemeinden Gehorsa111 gegen 
dero Gesetze ausdrücklich einzuschärfen und auf alle Weise durch die Tat zu zeigen, daß Ihnen 
unsere innigste Hochachtung gewidmet ist. Haben Sie doch immer eiI1 gutes Zutrauen zu uns 
und wir werden uns dessen immer würdiger zu machen angelegen sein lassen ... !» - Und das 
Men1orandwn der Geistlichkeit vo111Juli 1804 über die Besoldungsrückstände usw. schloß mit 
den W orten: << Gott segne den Kanton Thurgau und alle seiI1e fron1n1en und weisen Regenten!» 

Katholische Geistliche hätten kaum je solche Worte gefunden (cf. auch die 
Gebete für die Regierung - Kap. 20, I). - Gerade die zürcherischen Pfarrer im 
Thurgau standen nach den Stürmen der Revolution sehr loyal zum thurgauischen 
Staat und formten den besten Grundstock der dortigen evangelischen Geistlichkeit, 
auf den die Regierung in jeder Hinsicht zählen konnte. Nach der Stabilisierung 
des souveränen Kantons schloß man bald endgültig Frieden mit ihm, einerseits aus 
anerzogener Staatstreue, anderseits deswegen, weil ja der Kleine Rat in seiner 

66 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 273. 
Bei diesen Untersuchungen wurde im Kirchenrat der ganze Instanzengang angewandt: Erst kam die Angelegen
heit vor eine Kapitelskommission (Dekan Fries und Kammerer Zwingli), dann beschäftigte sie eine Kommission 
des Kirchenrates, schließlich die Visitationskommission und zuletzt den Kirchenrat selber. 

07 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 273. 
Tank hielt zum Beispiel in zwei Jahren nur zwei Sitzungen des Kirchenstillstandes, der laut Gesetz alle Monate 
mindestens einmal zusammentreten sollte, und überhaupt keine Tagung der Schulpflege! 

•• STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 267, 269, 271. 
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Kirchenpolitk ganz den Spuren Zürichs folgte. Auch das Bedürfnis, die so delika

ten Pfrundprobleme endlich einn1al günstig und dauernd zu lösen, wirkte sicher 

n1it, vielleicht gar der Tod von Steinfels, diesen1 entschlossenen Gegner der staats
interventionistischen Pläne Sulzbergers. 

Trotzden1 war es die große Sorge des Antistes, genügend Nachwuchs aus den1 

Thurgau heranzuziehen, n1it den1 Fernziel, die Geistlichkeit zu einer 111öglichst 

hon1ogenen Körperschaft zusa111111enzuschweißen, das heißt, die Pfründen in die 

Hände von Thurgauern zu bringen und so die territoriale Geschlossenheit auch 

personell zu ergänzen. Darin folgte er ebenfalls den1 Beispiel Zürichs. Schon in der 

ersten Sitzung des Evangelischen Kirchenrates (5.3.1805)69 wurde eine Kon1nus
sion n1it folgenden beiden Aufgaben betraut, welche das Studiun1 des Organisa

tionsdekretes auf geworfen hatte: 

r. Genaue Un1schreibung des Exan1inationsrechtes des Kirchenrates. 

2. Förderung des Theologiestudiun1s in1 Thurgau. 

Dazu gehörten Sulzberger und Gutmann, Kesselring und Müller. Sie konnten 

allerdings keine großartigen Vorschläge 111achen, da in1 Kanton die höheren Bil

dungsanstalten fehlten, und brachten daher nur folgende Punkte zur Beratung 

(10.7.1805) :70 

r. Bildung einer Kon1mission tnit der Aufgabe, den Theologiestudenten mit Rat 

und Leitung beizustehen, un1 ihr Studiun1 zweckmäßig einzurichten. 

2. Ersuchen des Schulrates tun finanzielle Beiträge. 

3. Empfehlung eines Studierendennut besonderen Fähigkeiten an die Regierung. 

Mit Punkt 1 wurden als Ko1nn1issäre betreut: der Antistes für den untern Teil, 

Dekan Waser für den obern Teil des Kantons. - Das Nachwuchsproble111 hatte 

nämlich zwei Seiten: einmal die Ausbildungsmöglichkeiten, dann die Finanzierung 

des Studiums; bei dem Mangel an Schulen und Geldnutteln waren beide Probleme 

gar nicht leicht zu lösen. Doch schon ein knappes Jahr später (19.6.1806) 71 konnte 
der Antistes dem Kirchenrat nutteilen, es hätten sich einige Theologiestudenten 

ge1neldet; zwei davon kämen vorläufig nach Dießenhofen zu den Pfarrherren 

Benker und Hanhart.72 Auch habe er finanzielle Hilfsquellen entdeckt, dürfe sie 

aber nicht nennen. Vielleicht waren es Privatleute; oder spielte er etwa auf einen 

69 A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates I, S. 2ff. 
70 A.E.KR. Protol:oll des Evangel. Kirchenrates I, S. 71 f. 
71 A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates I, S. 118. 
72 RudolfHanhart, von Dießenhofen, 1780-1856, Lehrer an der Kantonsschule in Aarau, seit 1803 Helfer in seiner 

Heimatstadt, seit r 817 Professor am Pädagogiurn in Basel, auch Rektor, 18 31-18 55 Pfarrer von Gachnang. Histo
riker und Philologe. Sulzberger / Verzeichnis der evangel. Geistlichen. 
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Beschluß des Evangelischen Kleinen Rates von1 24. 5 .180673 an, « entschieden fähige 
junge Kantonsbürger» sollten aus der Bildungskasse des Schulrates unterstützt 
werden 1 Doch vergingen weitere zwei Jahre, bis erstn1als ein solches Stipendiun1 
ausgerichtet wurde. Denn der Evangelische Kleine Rat wollte vorerst die Art und 
Weise dieser Ausbildung, das Studiun1 an und für sich abgeklärt wissen und ver
langte daher auf Antrag Morells an1 25.1.180874 von1 Kirchenrat ein Gutachten 
darüber. Sulzberger arbeitete einen ausführlichen Studienplan aus, den er n1it 
Benker noch einrnal überprüfte und nach Genehn1igung durch den Kirchenrat 
dem Evangelischen Kleinen Rat eingab.75 Dieser unterbreitete ihn sogar den1 
Evangelischen Großen R.at (wohl wegen der finanziellen Konsequenzen) und 
erhielt von ihn1 an1 17.5.180876 die Volhnacht, den Plan nach und nach durchzu
führen; das überließ er in der Praxis wiederun1 dein Kirchenrat (21.7.1808). 77 

Auch die finanzielle Seite wurde nun geregelt: An1 27.4.180878 sprach der 
Evangelische Kleine Rat einen1 gewissen Konrad Widn1er von Herrenhof (Alt

nau) einen Betrag von 165 fl. zu; ab 5.9.180879 legte er die Gesuche jeweils der 
Gesan1tregierung vor. So wahrte n1an die Parität und suchte auch die Katholiken 
an einer gleichgerichteten Politik zu interessieren; zuden1 stan1n1ten die Gelder aus 
der Schulkasse, über deren Verwendung nicht bloß der Evangelische Kleine Rat 
entscheiden konnte. 

Über diese Unterstützungen, die sogenannte Studienkasse, führte ein Beauftragter des 
Kirchenrates Rechnung, nämlich Kirchenrat Dun1melin, ernannt in der Sitzung vom 5.7.1808. 80 

Drei Exemplare liegen im Staatsarchiv und beschlagen die Zeit vom 28.2.1808 bis 26.1.1813. 81 

Die erste ratifizierte noch der Evangelische Kirchenrat (28.3.1810), die beiden andern der Pari
tätische (22.7.1812 und 8.10.1813); mit zum Teil großer Verspätung genehmigte sie dann auch 
der gesamte Kleine Rat (29.3.1811, 11.9.1812 und 8.2.1814). - Die Einnahmen, welche sich 
nach den Bedürfnissen richteten, verteilen sich auf folgende Jahre (in fl.): 
1808 751 

1809 1275 
1810 1738 
1811 550 
1812 910 
1813 210 

Total 5434 

Die Gelder stammen alle aus der Kasse des Schulrates, nur der Betrag von 
1812 floß aus der Finanzkasse; die ganze Sumrne wurde bis auf einen Rest 
von fl. 428. 26 ausgegeben. Narnhafte Beiträge erhielten (alle evangelisch) :82 

73 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rats, Nr. 3500, § 53. 
74 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rats, Nr. 3500, § 89. 
75 A.E.KR. Protokoll des Evangcl. Kirchenrates I, S. 206, 217. 
76 STA.TG. Protokoll des Großen Rates, Nr. 2001, S. 46. 
77 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 120. 
78 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 107. 
79 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 128. 
80 A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates I, S. 228. 
81 STA.TG. Kirchenakten, freiliegend. 
82 Einern gewissen Niedermann, der 1808/09 je 33 f!. als Geschenk bezogen hatte, wurde eine bereits beschlossene 
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231 

fl. 1287. 40 

990 

660 

400 

Es finden sich unter den Beschenkten auch einige Katholiken (cf. Kap. 22), doch sind die 
Refonniertcn selbstverständlich stark in der Überzahl; unter ihnen erscheint 1812 auch Adam 
Pupikofer, der in Frauenfeld studierte. - Nach Abschluß der Kasse vergabte der Große Rat am 
6.5.1813 83 - ebenfalls unter Wahrung der Parität - an Thon1as Bornhauser von Weinfelden und 
den Katholiken Pankraz Josef Keller von Rickenbach das letzte Stipendiu111 der Epoche, dies-
1nal aus dein Zins der Absenzgeldcr (cinc111 Kapital von zirka 1720 fl.). Über die Verwendung 
dieser Bußen hatte der Großc Rat schon a111 16.12.180784 befunden: Sie sollten verzinslich 
angelegt und der Ertrag zur Unterstützung von Studierenden verwendet werden; über die 
Austeilung eines solchen Stipendiu1ns, das dein Betreffenden auf fünf Jahre überlassen bleibt, 
beschließt der Große Rat. Er hatte da111it den Antrag der Regierung abgelehnt, welche mit 
diese111 Geld den Sitzungssaal des Großen Rates verschönern wollte! 

Mit der Aufsicht über die Studenten befaßte sich seit 28.3.181085 eine drei
köpfige Kon1n1ission: Die Pfarrer Benker und Stun1pf waren den1 Antistes auf 
seine Bitten hin beigegeben worden. Zugleich hatte der Kirchenrat auch seinen 
Antrag, Exan1ina nüt den jungen Leuten durchzuführen, genehn1igt. Einen ersten 
Erfolg durfte der Evangelische Kirchenrat feiern, als er Ende l 8 I l Hauser nüt 
Bewilligung des Evangelischen Kleinen Rates ( 6.12.1811 )86 ordiiüeren konnte. 
Den Eindruck eines verantwortungsbewußten Ernstes ver1nitteln die groß aufge
zogenen Schlußprüfungen der vier Kandidaten Widn1er, Sauter (aus Arbon), 
Brauchli und Mes1ner (aus Erlen), die von Anfang an unter der Leitung des Kir
chenrates gestanden hatten. Er beschloß an1 17.7.1812,87 daß sie in den Fächern 

Gabe von 30 fi. wieder entzogen, als er 18II auf Medizin umsattelte - Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30019, 
§ 2263 (12.lI.l8II). 
Aus der Studienkasse kaufte der Evangelische Kirchenrat auch Bücher für seine Bibliothek, deren Benützung 
Studenten und Geistlichen zustehen sollte, wie er dies schon am 23.3.1808 beschlossen hatte (Protokoll des 
Evangel. Kirchenrates I, S. 206). Man gab dafür 1809/10 total fl. 288.32 aus, alles für Bezüge bei der Steinerschen 
Buchhandlung in Winterthur. 

83 Tb!. 10. B., S. 223 f. 
84 STA.TG. Protokoll des Großen Rates, Nr. 2000, S. 317, 321f. 

Thomas Bornhauscr, 1799-1858, 1824 Pfarrer von Matzingen, 1831 von Arbon, 1851 von Müllheim, Führer 
der Umwälzung 1830/31, Mitglied des Verfassungsrates und des Großen Rates, 1848 nochmals des Verfassungs
rates. Präsident des cvangel. Kirchenrates und Mitglied des Erziehungsrates. Sulzberger / Verzeichnis der evang. 
Geistlichen, HBLS. 
Keller ist wahrscheinlich identisch 1nit Jakob Pankraz K., gestorben 1841, 1822-1840 Pfarrer von Sirnach, 
1840/41 von Wertbühl, 1831-1840 bischöflicher Kommissar als Nachfolger Hofcrs. Kuhn, Thurg. sacra, F. Suter. 

85 A.E.KR. Prtokoll des Evangel. Kirchenrates I, S. 337. 
86 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 227. 

Hauser hatte sein Studium bei Pfarrer Benker (und Helfer Hanhart) in Dießenhofen absolviert. 
Johann Jakob H., von Egnach, 1784-1850, 18II Vikar, 1812 Pfarrer in Basadingen, 1816 in Saln1sach, 1820 in 
Aawangen, Notar und Kammerer des Frauenfelder Kapitels. Er beteiligte sich 1830 ebenfalls an der politischen 
Bewegung. - S:ilzberger / Verzeichnis der evangel. Geistlichen. 

87 A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates 2, S. 20. 
Johann Konrad Widmer, von Herrenhof, 1790-1835, 1813 Pfarrer in Bußnang. 
Jakob Sauter, von Arbon, 1790-1821, 1813 Helfer (Diakon) in Bischofszell, 1816 zugleich Schloßprediger in 
Hauptwil, 1820 Pfarrer in Sa!msach. 
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Philologie, Philosophie, Theologie und Probepredigt zu prüfen seien, und be
stimn1te folgende Exan1inatoren: Sulzberger für Philologie, Philosophie, Hern1e
neutik, Probepredigt; Benker für Hebräisch, Mathe1natik, Kirchengeschichte; 
Waser für Exegetik, Zwingli für Geschichte und Pfarrer Locher für christliche 
Moral und Dog111atik (n1an beachte: Jeder der drei letztgenannten stan1mt aus 
einen1 andern Kapitel!). 

Zu den vier bereits erwähnten Kandidaten ka111 noch Konrad An1n1ann von 
Ern1atingen, der in Basel, wo seine Eltern wohnten, die Universität besucht hatte 
und gute Zeugnisse vorlegen konnte. Auf seine Anfrage, ob er in Basel oder vor 
dem thurgauischen Kirchenrat seine Exan1ina ablegen solle, entschied sich dieser 
für das letztere. Die andern vier waren bereits zwein1al von der dan1it beauftragten 
Kon1n1ission geprüft worden; Widn1er und Sauter hatten ihre Studienjahre als 
Pensionäre und Schüler bei Pfarrer Fischer in Tägerfelden gen1äß den1 Plan des 
Kirchenrates absolviert, Brauchli und Mes111er bei Pfarrer J. L. Zwingli in Ricken
bach ZH, also bei bekannten Schuhnännern.88 - Die Exanüna wurden an total 
sieben Plenarversamn1lungen des Kirchenrates vorgenon1n1en ( 18./ 19.11. und 15./ 

16.12.1812, 3., 4. und 5.2.1813.89 Sie hatten dabei ein sehr un1fangreiches Pensun1 
n1it Hausaufgaben in den ersten beiden Fächern zu bewältigen, die ihnen den 
Abschluß keineswegs leicht n1achten; bein1 111ündlichen Philosophieexan1en Sulz
bergers war sogar Morell anwesend (16.12.1812). Die Kandidaten erhielten dabei 
für jedes Fach Noten, die für die «Pron1ovierung» zun1 nächsten Exan1en 111aß
gebend waren. An1 5.2.1813 konnte der Antistes alle fünf feierlich ordinieren und 
durch Handgelübde in den geistlichen Stand erheben; später wurden sie dann 
inklusive Hauser auch in die Synode aufgenon1111en (cf. Kap. 7, III). 

Die Ausbildung von Theologiestudenten ging erfolgreich weiter. Am 13.10. 

181390 wurde die Aufsicht über vier Studenten in Frauenfeld den1 Antistes über
tragen; die übrigen wurden Zwingli und Benker zugeteilt. Alle drei zusan1n1en 
nahmen auch die Zwischenexanüna ab. Gleichzeitig betraute n1an den jüngsten 
Dekan ( diesn1al Locher) nüt der Aufsicht über die Weiterbildung der examinierten 

Johann Ulrich Brauchli, von Wigoltingen, 1791-1818, 1813 Pfarrer in Dußnang-Bichelsce, 1816 in Müllheim. 
Johann Mesmer, von Erlen, 1790-1862, 1812 Vikar, 1816 Pfarrer von Kirchberg als Nachfolger von Altdekan 
Fries, bekleidete alle drei Kapitelsstellen, trat 1846 als Dekan und 1858 als Pfarrer zurück. Sulzberger / Verzeich
nis der cvangcl. Geistlichkeit. 

88 Hans Konrad Fischer aus Zürich, 1764-1821, Rektor der Realschule in Aarau, Pfarrer von Tägerfelden und Birr. 
Johann Ludwig Zwingli, 1778-1848, Pfarrer in Rickenbach ZH seit 1804, Kirchenrat 1817, 1818-1837 Dekan. 
HBLS. 
Johann Konrad Ammann, geb. 1791, 1813 Vikar in Dußnang, 1813-1816 in Märstetten, 1816 Pfarrer in Scher
zingen, 1823 in Sulgen, 1823 Notar, 1832 Kammerer, 1835 Dekan des Kapitels Oberthurgau, 1845-1862 Pfarrer 
von Hüttlingen. Mitglied des Kirchenrates, des Matrimonialgerichts und bis 1852 Vizepräsident der Synode. 

89 A.E.KR. Protokoll des Evangelischen Kirchenrates 2, S. 27/f. 
•• A.E.KR. Protokoll des Evangelischen Kirchenrates 2, S. 86. 
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Kandidaten. - Ein letztes Mal gelangte der Kirchenrat an1 17.12.181391 in dieser 
Sache an den Evangelischen Kleinen Rat, wo das Geschäft aber liegen blieb. 
Gerade wegen der Vorbildung der Theologiestudenten befürwortete er warn1 die 
Eröffi1ung eines Gy1nnasiun1s in Frauenfeld, ja er wünschte sogar die vollständige 
Ausbildung der künftigen Pfarrherren an dieser Schule. - Mit relativ bescheidenen 
Mitteln, halb aus privater Initiative, halb durch staatliche Unterstützung hatten 
die Bestrebungen des Antistes bereits gute Erfolge gebracht und Grundlagen ge
schaffen, die er in der Folge n1ehr und n1ehr ausbauen konnte. 

II 

Ein zweites, fast ebenso wichtiges Problen1 wie die Heranziehung des Nach
wuchses war die Sorge für die Witwen und Waisen evangelischer Pfarrer, die sich 
auf den n1eisten Pfründen kaun1 ein so großes Vern1ögen ersparen konnten, daß 
es bei einen1 plötzlichen Tod für die Angehörigen gereicht hätte. Wohl bestanden 
dafür Kapitelskassen, doch genügten diese allein nicht. Mit der Einrichtung einer 
kantonalen evangelischen Pfarrwitwenkasse würde ein weiterer Baustein zur Ein
heit der thurgauischen Landeskirche beigefügt. - An1 1r.4.181092 reichte der Evan
gelische Kirchenrat seiner vorgesetzten Behörde ein Gutachten über die Errich
tung einer solchen Kasse ein: Sie sei ebenso wichtig wie die Pfrundverbesserung. 
Denn die n1eisten Pfarrer seien schon von Haus aus ohne V ern1ögen, könnten bei 
den arn1en thurgauischen Pfründen nichts ersparen, so daß Frau und Kinder bein1 
Tode ihres Ernährers beinahe 1nittellos dastünden. Bisher habe der Thurgau zwar 
kaum verarn1te Pfarrfa1nilien erhalten müssen, da sie 111eist Fren1de gewesen und da
her in ihre Heimat gezogen seien. Jetzt aber, wo 1nehr und 111ehr Kantonsbürger zu 
solchen Ämtern gelangen könnten, heiße es vorbeugen. Doch auch für die Fremden 
n1üsse etwas geschehen, sie hätten dem Kanton treu und redlich gedient. - Der 
Evangelische Kleine Rat lehnte dieses Gutachten aber am 8.12.181093 aus folgenden 
Gründen ab: 

r. Der erste Artikel des Projekts sei ungerecht: Man wollte nämlich die Beiträge zur Äufnung 
des Versicherungsfonds gerade den eben durch Gesetz verbesserten Pfründen auferlegen 
und ihnen damit auf Jahre hinaus das nehmen, was man ihnen zur Unterstützung endlich 
einmal gegeben habe, während die besseren befreit blieben. Eine gleichmäßige Verteilung 
auf alle evangelischen Pfründen entspräche dem Sinn des Fonds am besten (in Prozenten 

91 STA.TG. Akten des Evangelischen Kleinen Rates, Nr. 3511. 
92 STA.TG. Akten des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3511. 
93 STA.TG. Missiven des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3520, S. 1o6. 
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des Einkomn1ens auf drei bis sechs Jahre hinaus bei glcich111äßiger Partizipation). - ])er 
Kirchenrat ging wohl von de111 Gedanken aus, daß die arn1en Pfründen, deren Inhaber 
voraussichtlich die 111eisten Nutznießer dieser Versicherung stellten, das l(apital auch selber 
zusan1111entragen sollten, ein Gedanke, der einen ben1erkens\verten Mangel an Solidarität 
enthält: Man gab 111it der einen und nahn1 111it der andern Hand! 

2. ])ispositionen über die Additan1ente fallen weg, da die Verhandlungen darüber in die 
I(o111petenz des gesatnten Kleinen Rates fielen und eine paritätische Sache seien (!).Es sind 
da \Vohl die Zuschüsse der Regierung an Pfründen gen1eint, welche früher Additan1ente 
und Stipendien erhielten, jetzt aber unter die allgen1eine Pfrundvcrbesserung fallen. Oder 
dachte der Kirchenrat in1111er noch daran, daß Zürich den1 Thurgau eine Avcrsalsun1111c als 
Entschädigung aushändigen würde? 

3. Da es eine rein evangelische Sache sei, nüisse überhaupt alles, ·was in die Ko111petenz des 
gesa111ten Kleinen Rates falle, ausge,nerzt v.-crden. - Hier zeigt sich eine ähnliche Tendenz 
nach Ausnützung ihrer Mehrheit wie bei der Finanzierung des theologischen Nach
wuchses, wo 111an einfach auf die paritätische Schulkasse zurückgriff. ])er Evangelische 
Kleine Rat lehnte solche offensichtliche Übervorteilungen in1 Interesse des konfessionellen 
Friedens jedoch ab. 

Einen zweiten Entwurf genehn1igte dann die Synode in1 Frül~ahr 1813 (cf. 
Kap. 7, III); er wurde allerdings erst an1 8.12.181394 vo111 Kirchenrat weiterge
leitet und fand nüt geringfügigen Änderungen a1n 27.7.181495 auch die Zustin1-
mung des evangelischen Großen Rates. 

Der Fonds der Pfarrwitwenkasse 111uß die Höhe von 4000 fl. erreicht haben, bevor er 111it 
Auszahlungen beginnt, und darf nicht kleiner werden. Diese dürfen also gesamthaft die Ein
nahmen der Kasse nicht übersteigen. - Gespiesen wird der Fonds einmal durch Beiträge der 
Pfründen in der Höhe zwischen ½ und 2 % des fixen und akzidentiellen Einkommens eines 
Pfarrers, abgestuft nach dem Grad der Amtsgeschäfte und Beschwerden: Die niedrigeren 
Pfründen steuern weniger bei als die höhern, ebenso jene mit wenig fixem Einkommen, aber 
großen Akzidentien weniger als solche n1it gleicher Besoldung, aber großem Fixum; auch aus
gedehnte und beschwerliche Pfründen werden weniger belastet als die andern. 

Die zweite Einnahmequelle sind die gegenüber dem ersten Plan stark venninderten Zu
schüsse aus der Staatskasse bei den verbesserten Pfründen. Sie machen je nach Beschaffenheit 
der Pfarrei (wie oben) 1

/, bis ½ des gesamten staatlichen Beitrages aus. Sie sind als eine 
Art Einkauf neu im Kanton angestellter Pfarrer zu werten, wenn sie auf eine verbesserte 
Pfründe berufen werden: Diese erhalten in den ersten beiden Jahren ihrer Tätigkeit im Kanton 
nicht den vollen Pfrundverbesserungsbeitrag, sondern einen festgesetzten Teil zahlt die Staats
kasse direkt an diesen Fonds ein. - W eitere Quellen sind: 

I. Absenzenbußen der Synode. 

2. Geldbußen gegen fehlbare Geistliche. 

94 STA.TG. Akten des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3511. 
95 STA.TG. Protokoll des Großen Rates, Nr. 2002, S. 91. 
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3. Geistliche Kantonsbürger, welche noch nicht als Pfarrer stationiert sind, zahlen I fl. 

4. Jeder in die Synode neu eintretende zahlt Fr. 5.-. 

5. l)ie bereits irn Thurgau stationierten Geistlichen, welche die erste Synode bilden, zahlen 
Fr. 2.50. 

6. Ein Geistlicher, der noch nicht irn Kanton stationiert war und gleich auf eine bessere 
(aber nicht verbesserte!) Pfrund gelangt, zahlt als besondere Antrittstaxc 3 % des Pfrund
einkon11nens. 

7. Ebenso fallen alle «Honoranzen» den1 Fonds zu, das heißt eine Art Einstandsgelder des 
Antistes und der geistlichen Kirchenräte bei ihrer erstn1aligen Wahl: l)er erstere zahlt 2, 

die lctztern je r l)ukaten. l)as gleiche gilt für Geistliche beim Eintritt ins Evangelische 
Ehegericht, in den Schulrat und bei der Heirat (i111 Miniinun1 Fr. 4.-). 

])ie Aufsicht über die Verwaltung liegt beirn Evangelischen Kirchenrat. Er wählt einen 
Pfleger, der die übliche Bürgschaft leisten n1uß. Zusanunen 1nit den drei Kan1n1erern der 
Kapitel bildet er den Verwaltungsrat unter dern Vorsitz des Antistes. - Jede Pfarrwitwe hat, 
solange sie Witwe ist, de iure ohne besondere Bewilligung einen Anspruch auf Auszahlung 
eines Witwengehaltes, dessen Miniinalhöhe von der Synode auf Antrag des Kirchenrates fest
gesetzt ,vird. I)as gleiche gilt für die Auszahlung an hinterlassene rninderjährige Kinder. Aus
tritt aus dern geistlichen Stand oder Verlassen des Kantons bringt Verlust des Anteils arn Pfarr
witwenfonds mit sich. Diese und auch andere Bestirnn1ungen sollen dazu beitragen, die Ver
wurzelung der Geistlichen in ihrern Wahlkanton zu fördern. 

Arn 21.12.1814 wurden die Statuten dieser Pfarrwitwenkasse genehmigt, am 12.1.1815 die 
Beiträge der verbesserten (aus der Staatskasse) und der nicht verbesserten Pfründen festgesetzt 
gen1äß den Anträgen des Kirchenrates. 96 

III 

Die evangelischen Kapitel in1 Thurgau haben sich schon während der Helvetik 
neu gegründet und vakante Posten in ihren Vorsteherschaften besetzt (cf. Kap. 9, 
I. Teil). Im neuen Staat konnten sie nun wieder ihre eigentliche Funktion aus
üben: Regionale Zusan1n1enfassung der Geistlichen, Bindeglied im organisatori
schen Aufbau der Kirche von der Pfarrei zur obersten Kirchenleitung. In der Neu
ordnung gaben sie sich auch neue Statuten, zum Beispiel Frauenfeld. Ihre vor
revolutionären Grenzen blieben bestehen; nur der Dießenhofer Zipfel kam neu 
dazu: Auf Antrag des Evangelischen Kirchenrates wurden die dortigen Pfarreien 

•• STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, §§ 300, 312. 
Aus den Tabellen - Akten Nr. 3512, Brief vom 14.12.1814 - sind folgende Zahlen festzuhalten: 
Der Höchstansatz für die nichtverbesserten Pfründen beträgt fl. 24 für Gachnang (2% von fl. 1200 Einkommen), 
der niederste fi.ir Braunau (31.% von 450 fl. = 2.42). Die Beiträge der Staatskasse fiir die verbesserten Pfründen 
bewegen sich zwischen fl. 9 (Pfarrer in Bischofszell) und 94.30 (Kurzrickenbach). 
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und Wagenhausen am 23.4.180597 dem Kapitel Steckborn zugeteilt und dan1it die 
territoriale Geschlossenheit der evangelischen Kirche in1 Thurgau mit geringen 
Lücken vollendet. Üßlingen blieb auch weiterhin eine Filiale des zürcherischen 
Ellikon (neben dem thurgauischen Hüttwilen), Schlattingen bis 1808 eine solche 
von Statnmheim (neben Dießenhofen, seither bei Basadingen), wohin auch die 
Gemeinden Nußbaun1en und Uerschhausen pfarrgenössig waren. Den1gegenübcr 
hatten die thurgauischen Pfründen Gachnang und Dußnang-Bichelsee auch zür
cherische Kirchgenossen in ihrem Sprengel. Burg-Eschenz blieb eine schaffhause
risch-thurgauische Doppelgen1einde. (Kapiteleinteilung cf. Kollatorentabelle in 
Kap. 10). 

In der evangelischen Kirchenordnung von 1806 fanden sich einzelne Bestin1-
mungen, die Status, Rechte und Pflichten der Kapitel und Dekane regelten; sie 
wurden 1809 bestätigt und durch das Synodalgesetz ergänzt. Alle in1 Kanton 
stationierten Geistlichen n1it kirchlichen (pfarrlichen) V crrichtungen sind ver
pflichtet, sich in das entsprechende Kapitel aufnehn1en zu lassen und für dessen 
Unkosten einen «n1äßigen» Beitrag zu leisten (§ 59 von 1806 und 2 der Synodal
ordnung). Die Kapitel können ihre Statuten selbst beschließen, sie sind aber der 
Ratifikation durch den Kirchenrat unterworfen, an den überhaupt gegen alle Be
schlüsse der Klassen appelliert werden kann (§ 5 5). Sie wählen auch ihre Vor
steherschaften selber; auf Gutachten des Kirchenrates n1uß jedoch der Dekan vo1n 
Evangelischen Kleinen Rat bestätigt werden (§ 56 von l 806, schon § l 3 in1 pari
tätischen Gesetz vom Dezen1ber 1804). Noch in ihren1 Kirchenratsplan von 1803 

wollten die evangelischen Geistlichen nur die Bestätigung durch den Kirchenrat 
zugestehen. - Die Dekane teilen der Regierung die vakanten Pfarrstellen nüt 
( ebenso den1 Antistes - § 62 von 1806) und nehn1en die Installation vor (§ 67 -

cf. Dekret von1 17.5.1803 in Kap. 9, I). Sie führen die Aufsicht über die Geist
lichen und das ganze Kirchenwesen ihres Kapitelbezirks (§ 15 von 1806), beson
ders durch alljährliche Dekanatsvisitationen (§ 16), und haben dem Antistes die 
Hauptresultate der Personalzensuren zu melden (§ 38 der Synodalordnung). Dies 
ist die wichtigste Aufgabe der Kapitel; sie wird ausdrücklich ihren Versammlungen 
überlassen und nicht der Synode, wohin sie bisher gehört hatte. Der Dekan hat 
darum auch das Recht, gegen fehlbare Mitbrüder seiner Klasse in Güte vorstellig 
zu werden (§ 86 von 1806). Für seine Arbeit im kirchlichen Dienst der Regierung 
( d. h. des Kirchenrates) wie Installationen und Visitationsreisen zahlt ihm der 
Kanton eine Entschädigung(§ 140). -Zu seinen Aufgaben gehören auch verschie-

97 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 31. 
Die beiden Dießenhofener Pfarrer (der katholische und der evangelische) wurden schon Ende 1804 in den 
Parit. Kirchenrat gewählt, wohl wn die Bindung dieses Landesteils an die Landschaft der alten Vogtei zu ver
stärken. 
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dene Vorarbeiten für die Synode: Der decanus proponens n1uß den Inhalt seiner 
Rede aus den Klagen und Vorschlägen zusammenstellen, die an den verschiedenen 
Kapitelsversan1n1lungen gefallen sind (§ 40 der Synodalordnung). Wenn sich keiner 
freiwillig n1eldet, können die Dekane nötigenfalls auch jenen Geistlichen bestim
n1en, der eine der Aufgaben, welche der Antistes auf die Synode hin stellt, beant
worten 111uß (§ 49 der Synodalordnung). - Diese Artikel bestätigen vielfach schon 
vor der R.evolution bestehende Usanzen gesetzlich; damit wurden die Kapitel straff 
in die evangelische Hierarchie eingebaut und besaßen vor allem in der Censur, die 
Dekane in der Visitation sehr wichtige Funktionen. Auf Anregung W asers anläß
lich seiner Wahl zun1 Dekan hatte die Regierung schon an1 2.6. I 80498 allen Klassen
vorstehern die Erlaubnis erteilt, Visitationen wie bisher durchzuführen und 
eventuelle Berichte vorläufig an die Regierung zu senden, bis eine definitive Re
gelung gefunden würde. Dafür verfaßte der Kirchenrat am 10.7.180599 ein Regle
n1ent: 

L Der Dekan - eventuell der Kammerer oder Notar - führt jährlich eine Visitation durch. 

2. Sie findet in der ersten Jahreshälfte statt. 

3. Der J)ekan wählt einen wcitern Pfarrer als Adjunkten. Bei je zwei verschiedenen Gernein
den soll er den Kan1merer und den Notar mitnehmen. 

4. Er soll die Visitation gewissenhaft, aber unter Wahrung der Autorität des Pfarrers durch
führen. 

5. Er soll sich Zeugnisse über den Pfarrer durch den Kirchenstillstand und andere redliche 
Männer geben lassen (außer von Schulrneistern und Mesn1em, seinen direkten Unter
gebenen). 

6. Auch Antistes und Dekane rnüssen die gleichen Fragen wie die Pfarrer für sich selber 
beantworten, sind aber keiner förmlichen Visitation unterworfen. Der Dekan, in dessen 
Kapitel sich der Antistes befindet, kann Rügen gegen dessen Amtsführung als Pfarrer 
schriftlich beim Präsidenten des Kirchenrates vorbringen, der sie, wenn nötig, der Visi
tationskommission vorlegen wird. Das gleiche kann der Kammerer eines Kapitels über 
seinen Dekan beim Antistes tun. 

7. Die Visitationstabellen müssen dem Antistes eingesandt werden. 

8. Sie werden einer Kommission zur Prüfung übergeben, welche aus dem Antistes, je einem 
geistlichen und weltlichen Mitglied des Kirchenrates besteht. Diesem wird schließlich eine 
Übersicht über die Ergebnisse der Visitation vorgelegt, welche auch als Unterlage für die 
Synode dienen soll. 

9. Der Antistes kann persönlich Rügen erteilen, bei schwereren Fällen den Dekan zuziehen 
oder den Fall dem Kirchenrat anzeigen, wenn die erste Korrektion nichts fruchtet. 

ro. Nach fünf Jahren wird eine Generaltabelle aufgestellt; die jährlichen Visitations berichte 
sollen vernichtet werden. 

" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3004, S. 107. 
" A.E.KR. Protokoll des Evangel. Kirchenrates I, S. 63 ff. 



I I. l)ie V ersan11nlungen der Visitationskon1niission ,vcrden auch dein Präsidenten des Kir 
chenrates angezeigt, da1nit er diesen bei \vohncn kann 1 

Die Visitationstabellen, die zur Wahrung der Gleichfönnigkeit in1 ganzen 
Kanton gedruckt wurden, befaßten sich 1nit folgenden Fragen ( cf. auch Curie -
Kap. 4, I) :100 

I. Öko110111ischcr Zustand der Pfrund (Fixu1n, Akzidcntien, Güter, Pfarrgebäude). 

2. Zustand der Kirchen- und Annengi.iter und deren Ver\valtung (Ahnosengenössigc, Gas
senbettcl, Feuerspritze!). 

3. Moralität und A111tsfi.ihrung des Pfarrers und sein Einverneh111cn 111it der Ge1neindc (und 
auch deren Sittenbild). 

4. Tätigkeit des Pfarrers (Anzahl der Sonntags- und Wochenpredigten, der Kinderlehren, des 
Privatunterrichts, der Schulen und der Seelen). 

Diese Tabellen zeigen ein1nal n1ehr die enge Zusan1111enarbeit zwischen lle
gierung und evangelischer Kirche; die Visitationen beka1nen direkt an1tlichen, 
obrigkeitlichen Charakter. Die Dekane hatten eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: 
Sie führten die Aufsicht über die Geistlichen (in theologicis, 1noralibus usw.) und 
über die Kirchgen1einde (V er,valtung der Kirchengüter, sittliche Z uständc usw.) ; 
sie waren gewissern1aßen eine Art geistlicher, kirchlicher Distriktspräsidcnten. 

Während der Mediation wechselten in1 Thurgau alle drei Dekanate ihre In
haber. Zuerst starb der unentwegte Steinfels (Frühjahr 1804); die Kapitelsver
sa1nn1lung wählte Pfarrer Waser von Egnach zu seinen1 Nachfolger, der nicht 
mehr seine kirchenpolitischen Ideen verfocht, dafür aber sein Augenn1erk auf die 
innerkirchliche Festigung richtete. Er zeigte seine Wahl dein Kleinen Rat an, der 
ihm diese Mitteilung verdankte und glücklichen Erfolg in seinen1 Amte wünschte 
(4.6. r 804); von einer direkten Bestätigung ist hier nirgends die Rede, sie findet 
sich erst bei den nächsten beiden Vakanzen, also nach Erlaß der Kirchenratsge
setze. In1 N ove111ber r 8 I I trat Fries zurück und wurde ersetzt durch seinen bis
herigen Kan1n1erer Zwingli, Pfarrer in Lustorf, einen bereits 1nehrfach genannten 
Mann, der Sulzberger als Kan1n1erer gefolgt war. In1 Somn1er I 8 I 3 verstarb Dekan 
Gutn1ann; an dessen Stelle trat ebenfalls der Kan1merer, nän1lich Pfarrer Locher 
von Wigoltingen (22.7.1813). Alle sechs waren Zürcher!101 

Dieses Kapitel rundet das Gesamtbild der offiziellen evangelischen Kirchen
politik ab: In Anlehnung an die erstarkende Selbständigkeit des Kantons wandelte 

100 A.E.KR. Akten Evangel. Kirchenrat 1 
101 Wascr: STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3004, S. 107. 

Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3213, S. 342. 
Zwingli: STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 228 (6.12.18II). 
Locher: STA.TG. Protokoll des Evangcl. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 304 (21.12.1814). 
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sich die ref orniierte Kirche aus einen1 sehr ,venig organisierten, uneinheitlichen und 

abhängigen Anhängsel Zürichs in eine thurgauische, sozusagen autono1ne und 
autochthone, nach innen geeinte und nach außen geschlossene Landeskirche in 
einer sehr engen Verbindung 111it de111 Staate, der in ihr ein williges Werkzeug zur 
Durchsetzung seiner überkonfessionellen kirchenpolitischen Konzeption fand, die 
,vesentlich von protestantischen Ideen über das Verhältnis Staat-Kirche bestin1111t 
,var. 

Es bleibt letzten Endes eine Frage offen, deren Beantwortung quellen111äßig 
und aus der Natur der Dinge heraus kau111111öglich ist: W er war die treibende Kraft 
hinter dieser Politik? Morell, der positiv gläubige, protestantische Staats111ann und 
zähe Verfechter eines absoluten und beinahe totalitären Souveränitätsbegriffs, oder 
Sulzberger, der ehrgeizige und politisch interessierte Kirchen111ann, der die Situation 
geschickt für seine persönlichen An1bitionen zu nützen wußte, dabei aber stets das 
Wohl seines Kantons und seiner Kirche in1 Auge behielt und ein ausgeprägtes 
thurgauisches Staatskirchentun1 vertrat/ Ihre Ideen ergänzten sich derart, daß die 
Beeinflußung wohl gegenseitig war und der Vorrang de111 Politiker nur dank 
seiner hohen Stellung ün Staate zuzusprechen ist.102 

Sulzbergers Einfluß - er war ja beinahe drei Dezennien Antistes! - zeigte sich naturge1näß 
bei der in diesen Jahren heranwachsenden Generation von Geistlichen. Seine sicher stark auf 
das staatsbürgerliche Ideal hinzielende Ausbildungsmethode für die evangelischen Kandidaten 
der Theologie weckte deren historisch-politisches Interesse: Die jungen Männer entdeckten so 
eigentlich ihre Heirnat neu. Eine revolutionär-demokratische Richtung unter ihnen - Born
hauser, beide Bion - stürzte sich in die Tagespolitik und entfernte sich 1nehr und mehr von 
Sulzbergers in spätern Jahren wohl noch schärfer hervortretendem staatserhaltendem Aristo
kratis1nus. Es ist daher nicht zu verwundern, daß im Zuge der De1nokratisierung das An1t des 
Antistes abgeschafft wurde, weil dessen einziger Inhaber, eben Sulzberger, allzustark veralteten, 
aus Mediation und Restauration stan1menden «oligarchischen» Tendenzen huldigte. - Eine 
zweite Gruppe - Mörikofer, Pupikofer, H. G. Sulzberger - begründete die thurgauische Ge
schichtsschreibung und leistete auf diesem Fache bahnbrechende und großartige Arbeit. Dabei 
ist es erstaunlich, daß keiner dieser Männer dem einzigen thurgauischen Antistes einen aus
führlichen Nachruf gewidn1et hat, weder sein Na1nensvetter noch Mörikofer, der doch über 
den beinahe gleichzeitig verstorbenen Katholiken Anderwert (r 841) schon im nächsten Jahr eine 
Biographie veröffentlichte. Es ließe auch dies auf Spannungen zwischen dem alten Herrn und 
der jungen Generation, die niit der Zeit Schritt hielt, schließen, deren Behandlung allerdings 
nicht mehr in unsere Aufgabe fällt. 

102 Freyenmuth über Sulzbcrger (Auszug aus seinen1 Tagebuch in «Thurg. Beiträge ... », Heft 37. S. 14): 
Er nannte ihn einen <1Mann von großcn Talenten, fähig zum Minister eines großcn Staates; Kenntnis, Klarheit 
der Ideen, Fähigkeit in der Verfolgung seiner Zwecke, ein Geschick, schwierige Geschäfte zu einem erwünsch
ten Ende zu bringen, Klugheit und Umsicht zeichneten ihn aus!» 
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22. Kapitel 

Die katholische Geistlichkeit 

Dem katholischen Konfessionsteil stellte sich in der Zusan11nensetzung seines 
Klerus ein ähnliches Problem wie dein evangelischen: Von den ebenfalls zirka 
110 katholischen Geistlichen während Mediation und Revolution waren knapp 
30 Prozent Reichsdeutsche, die 111eisten aus den1 benachbarten Schwaben, zum 
Beispiel auch Dekan Hof er selber. Die Thurgauer stellten etwa r 8 Prozent, waren 
den1nach besser vertreten als bei den Evangelischen; der R_est verteilte sich auf die 
katholischen oder paritätischen Schweizerkantone (St. Gallen, Schwyz, Aargau, 
Glarus, Zug, Luzern, Solothurn, Unterwalden).103 - Wie früher schon die katho
lischen Stände versuchte auch die neue thurgauische Regierung diesen starken 
Zuzug ans Deutschland zu vermindern, doch ohne großen Erfolg - mindestens 
während der Mediation. Denn die Anzahl der Deutschen blieb die ganze Zeit 
über sozusagen stationär.104 - Unter den gegebenen Un1ständen ist es klar, daß ein 
Antrag auf Verbesserung des zivilrechtlichen Status von fren1den Geistlichen, die 
im Thurgau stationiert waren - Ausländer waren zu1n Beispiel bei Konkurs und 
Erbfällen benachteiligt - schon im Kirchenrat abgelehnt wurde (9.4.1810) ;105 n1an 
hätte dies direkt als einen Affront gegen Hofer auffassen können. 

Da die Ausbildung katholischer Kleriker ganz in den Händen des Ordinariates 
lag, war es beinahe unn1öglich, hier eine erf olgreichc Lösung zu finden. Den 
Katholiken waren die Hände doppelt gebunden: Denn solche Nachwuchspro
blen1e hätten wie andere Verhandlungen zwischen Gesamtregierung und Curie 
erfordert. Man begnügte sich daher 111it einer bescheidenen finanziellen Unter
stützung katholischer Theologiestudenten, wie sie die Rechnungen der Studien
kasse ausweisen; sie wurden jeweils von1 Katholischen Kirchenrat der Regierung 
e1npfohlen, zum Beispiel die beiden Frauenfelder Rogg (Sohn des Aktuars des 
Kirchenrates) und Bommer (oder Baumer) nut zusamn1enje 330 fl. für 1809/10 

oder Johann Baptist Bachmann von Üßlingen nutje 55 fl. für 1810/11. 

Das Problem eines thurgauischen Priesternachwuchses interessierte die Curie 
weniger. Ihr Hauptanliegen war die Bildung des Klerus, die nach W essenbergs 
Ansicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit war. Damit befaßten sich ihre Vorschläge 
über die Pfarrwahlen (cf. deren Bindung an Prüfungen - Kap. 9, III) und auch der 

103 K. Kuhn, Thurg. sacra. 
104 Einen diesbezüglichen Passus soIIte zum Beispiel Wirz von Rudenz in seinem Vertrag über Leutmerken unter

schreiben (cf. Kap. I 5, II). Und Regierungspräsident Anderwert ersuchte den Reichsfreiherrn vonEnzberg bei der 
Überlassung der Kollatur der Frühmeßpfrund in Ermatingen-Fasz.XI. 284. 4., Entwurf zu einem Brief vom 8.11. 
1808 -, er möge bei seiner Wahl Kantonsbürger oder doch bereits im Kanton stationierte Geistliche berücksich
tigen. Der Baron einannte darauf einen als Kaplan in Frauenfeld tätigen Deutschen. 

10
• A.K.KR. Protokoll des Kathol. Kirchenrates 1806-1810, § 39. 



erste Punkt des Konkordatsentwurfs. Der Generalvikar forderte die Errichtung 
einer Anstalt zur Einführung der Geistlichen in die praktische Seelsorge. Der 
Kurs sollte n1indestens zehn Monate dauern und erst nach einer gründlichen Aus
bildung der jungen Kleriker in den vier theologischen Hauptfächern (Dogn1atik, 
Moral, Kirchenrecht und Pastorale, z. B. Katechese, Predigt) an einer öffentlichen 
Schule (wohl katholische Universität n1it theologischer Fakultät) besucht werden 
dürfen. W essenberg wollte das Institut nut den1 bereits in Kreuzlingen bestehenden 
Sen1inar verbinden; das Regularstift war ja direkt dein Bischof unterstellt. Dieser 
richtet das Senünar nüt Genehn1igung durch die Regierung ein und ernennt den 
Regens, der ebenfalls vo1n Kleinen Rat bestätigt wird - die Kosten aber übernin1mt 
das Stift, den1 die übrigen thurgauischen Klöster beispringen sollen, wenn seine 
Mittel für diesen Betrieb 1ücht ausreichen würden. Die Zulassung zu einer Pfrund 
in1 Thurgau wäre von der Absolvierung dieser Schule abhängig gen1acht worden. 
Doch blieben auch diese Vorschläge der Curie wie n1anche andere auf der langen 
Bank; sie tnußte sich 111it internen kirchlichen Maßnahn1en begnügen ohne staat
liche Unterstützung, die nicht in1111er ganz durchgeführt wurden.1°6 

Ihre Ausbildung holten die Theologiestudenten in Klosterschulen, Priester
häusern, Kollegien und bischöflichen Seminarien in der Schweiz und in Deutsch
land; die dortigen Institute waren zu jener Zeit natürlich stark vom Josephinisn1us 
beeinflußt. Aus den Visitationsberichten und den Gutachten der Curie scheint 
jedoch hervorzugehen, daß die von Wessenberg in gewissem Sinn geförderte Auf
klärung sehr wenig Eingang in den thurgauischen Klerus gefunden hat.107 

Dies zeigte sich vor allem in ihrer Einstellung zun1 modernen Staat, die wir 
bereits in der Helvetik besprochen haben (cf. 1. Teil. Kap. 10). Grundsätzlich 
blieb sie die gleiche: Man beugte sich den Verhältnissen und paßte sich an, übte 
aber eine stets vorsichtige Zurückhaltung gegenüber den Wünschen des Staates. 
Einige Beispiele für diesen letzten Endes feindseligen Standpunkt sind der Streit
fall Dudlis nüt der Regierung, die sehr aggressiv gehaltenen Briefe Hofers 1803/04 

im Unterschied zu den überaus höflichen und beinahe salbungsvollen offiziellen 
Schreiben der evangelischen Geistlichen, und vor allem dessen Streit nüt den 
evangelischen Kirchenräten (cf. Kap. 6, III).108 Der Dekan war und blieb auch 

106 cf. Dissertation A. Küry. 
107 B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Visitationsberichte, Dekanat Frauenfeld-Steckhorn. 

Doch gab es auch im Thurgau in gewisser Beziehung «aufgeklärte» Priester, so Kiesel, Frühmesser in Frauenfeld 
(seit 1804), dann in Ermatingen (1808-1853 t), der Benediktiner im Kloster Weingarten gewesen war und bei 
dessen Aufhebung aus dem Orden austrat, da er als «vernünftiger Mensch» verpflichtet sei, dem allgemeinen 
Wohl zu nützen (vor allem Jugenderziehung)! Er wurde denn auch Schulinspektor und war wohltätig und 
sehr beliebt (Kuhn). - Fasz. XI. 284. 4 (unter Frauenfeld), Anmeldung auf die Frühmeßpfrund 4.9.1804. 

108 Der gleichen Gesinnung wie Hof er war auch sein Amtsbruder, Dekan Pfister von Sommeri. Dies beweist nicht 
bloß die Notiz bei Kuhn (zit. Fußnote 17 in Kap. 5) oder die Eingaben von 1814 (cf. Schlußkap. II), sondern 
eine kurze, aber symptomatische Bemerkung Pfisters bei der Visitation von 1805: Auf die Frage, ob der Sittlich-

16 



nach seiner Absetzung als Kon1111issar bis zu seine111 Tode der anerkannte Wort
führer der katholischen Geistlichkeit in1 Thurgau. Seine Opposition richtete sich 
von jeher gegen die Bevonnundung der katholischen Kirche durch einen 1nehr
heitlich reforn1ierten Staat, durch ein der katholischen Kirchen- und Staatsauf
[1ssung dia111etral zuwiderlaufendes protestantisches Organisationssche111a. Erst 
als sich seine Gegnerschaft fruchtlos erwies und er auch bei der Curie keine grund
sätzliche Unterstützung [1nd, bequen1te er sich notgedrungen zu einer un,villigen 
Zusan1111enarbeit, 11111 Schlin1111eres zu verhüten und das Überge,vicht der Pro
testanten nicht noch ,veitergreifen zu lassen. Sein Gegensatz zu W essenberg ist 
eklatant: Während es Hof er zun1 Beispiel gelang, die Einberufung des Katholischen 
Kirchenrates 111ehr als ein Jahr hinauszuzögern (März 1805 bis Mai 1806), nah111 
W essenberg die von1 Staat erlassenen Organisationsgesetze als gegeben hin und 
suchte sie kaun1 zu 111odifizieren - sein Konkordatsentwurf steht ja trotz der darin 
offen zu Tage tretenden unkanonischen Konzeption seiner viel weiter gehenden 
tatsächlichen Politik sehr fern. Er suchte seinen Einfluß quasi hintenherun1 zu 
wahren, inden1 er Hofer strenge Verhaltungsn1aßregeln gab. Und hier kan1 ihn1 
die bekannte Einstellung der thurgauischen Geistlichkeit zugute: Aus ihren R.eihen 
brauchte er keinen «Verrat» zugunsten des Staates zu befürchten, ihre Geschlossen
heit war in den Verhandlungen n1it der Regierung seine Rückendeckung, die 
allerdings dank seiner Anfälligkeit gegenüber den staatlichen Wünschen kaun1 
je aktiviert wurde. Ja, für seine Politik bedeutete diese klare Antipathie eher ein 
Nach teil; denn offene Widerspenstigkeit hätte seine Pläne en1pfindlich gestört, 
zum vornherein unn1öglich ge1nacht. Daher fand er stets diplon1atische W orte und 
en1pfahl seinen Untergebenen eindringlich die beispielhafte Erfüllung der Bürger
pflichten und eine tätige Mitarbeit im Staate (Schule). Es ist darun1 aber auch nicht 
verwunderlich, wenn seine Reformbestrebungen in1 Thurgau nicht ünn1er die 

gewünschte Gefolgschaft fanden (cf. Kap. 4, 11).109 

Un1so weniger aber konnten Hofer und seine Freunde ihre Pläne realisieren 
oder besser gesagt, die Absichten der Gegenpartei durchkreuzen. Denn gegen sie 
stand ja eine dem Staatsinterventionismus freundliche Curie, eine starke, zielbe
wußte protestantische Mehrheit und zum Teil auch die katholischen thurgauischen 
Politiker jener Zeit. So kann man denn Hofer niemals irgendwelche liberale 
Nachgiebigkeit vorwerfen. Der herrschende territorialistische Zentralismus und 
die Maxüne Anderwerts, aus politischen Gründen der evangelischen Mehrheit in 

kcit und Reinheit des Glaubens abträgliche Schriften in die Gemeinde eingedrungen seien, antwortete er: <<Mein 
Volk ist noch nicht so verdorben, daß es nach den Früchten der Pressefreiheit greife.» In B.A.Sol. wie Fußnotc 
107. 

109 Zwar wurde gerade Hofcr cinn1al von Wessenberg gelobt, weil er die Pastoralkonfcrcnz in seinem Kapitel gut 
durchgeführt habe - Dissertation A. Küry, S. 44. Auch Archiv des Bischöflichen Kmnmissars in Bischofszell. 
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der Frage der staatskirchlichen Organisation nachzugeben, versetzte die Hofersche 
Gruppe in1 Kirchenrat natürlich in1111er in die Minderheit. Sie wurde einfach über
stin1111t und konnte n1it ihrer Opposition letzten Endes wenig erreichen, auch wenn 
der Kirchenrat sich hinter sie stellte (in der Kirchengutsverwaltung). Es ist doch 
undenkbar, daß sie, deren kirchenpolitische Gedankengänge n1ehrfach klar zun1 
Ausdruck geko1nn1en sind, in ihren1 Handeln gerade derart un1gefallen wären und 
alle diese Gesetze usw. ohne Widerstand ein(,ch gutgeheißen hätten. Dies war der 
eigentliche Beweggrund für den Bruch Hafers in1 Paritätischen Kirchenrat r 8 ro, als 
die staatliche Kirchengesetzgebung vollendet war: Er war es überdrüssig, durch 
die Mehrheit der Protestanten und der weltlichen Mitglieder in grundsätzlichen 
Fragen Ablehnung zu finden; er betrachtete eine solche «Zusan1n1enarbeit» als 
sinnlos, als obsolet, wie er dies ja schon 1804 deutlich genug ausgedrückt hatte, 
und zog für seine Person die Konsequenzen. Seine Rolle als unfreier Staatsbea1n
ter oder vorgeschobener Bittsteller und Beobachter der Curie war ihn1 ver
leidet.110 Anderwerts nachgiebige Politik, Wessenbergs Josephinisn1us verhin

derten die Verhärtung dieser geistlichen Opposition zu einem kän1pferischen 
Widerstand; ein Verdienst dabei hat aber auch die trotz allem besonnene 
Haltung der evangelischen Führer, obschon sie für eine politische Sonderbehand
lung der Katholiken kaum Verständnis aufbringen konnten noch wollten. - Diese 
sozusagen passive Einstellung zun1 Staat ist mit ein Grund, daß man während lan
gen Jahrzehnten keinen katholischen Geistlichen in maßgebender öffentlicher 
Stellung findet wie bei den Protestanten zum Beispiel Sulzberger und andere mehr; 
hier wirkte sich nicht bloß das evangelische Übergewicht aus, sondern katholischer
seits fehlte die Bereitschaft, n1an hatte sich noch nicht nut dem Staate versöhnt 
(Klosteraufhebung!)_ 111 

Unter den katholischen Geistlichen gab es ebenfalls einige schwarze Schafe. Ein lang
wieriger, in mehrfacher Hinsicht interessanter Fall war Pfarrer Graf von Sitterdorf. 112 Er hatte 
sich mit der Gemeinde zerstritten; seine Version lautete auf böswillige Umtriebe und Hetzereien 
persönlicher Feinde, besonders aus dem sanktgallischen Teil der Pfarrei. Untersuchungen durch 
Curie und Kirchenrat erwiesen zwar seine Unschuld an den vorgeworfenen Verfehlungen in 
sittlicher Hinsicht; doch bestätigte sich dabei sein grobes, ungebildetes Wesen, sein nicht über-

110 cf. dazu ein bei F. Suter, S. 132f. zitierter Brief Hafers an Dekan Pfister (Juni 1814): «Ich muß gestehen, daß 
ich, von den Reformierten ausgcstoßen, von den Katholiken verlassen, wenig Lust mehr hatte, mich fürs all
gemeine zu interessieren ... »! 

111 Schon für die Zeit der Mediation gilt eine Feststellung von H. Seeholzcr in seiner Dissertation, S. 176; sie bezieht 
sich auf die Kirchenorganisation von 1871, die er als eine <<Nachbildw1g einer durch und durch protestantischen 
Institution» bezeichnet: 
«Ein Hauptgrund, warum die Geistlichkeit sich nicht direkt gegen die Organisation aussprechen zu müssen 
glaubte, war derjenige der Inopportunität, indem man fürchtete, es 1nöchte, wenn diese V crfassung verworfen 
würde, eine schlimmere nachfolgen. Auch das bischöfliche Ordinariat glaubte deshalb einer Protestation sich 
enthalten zu müssen ... » (Wessenberg verfolgte mit seiner Politik allerdings noch andere Ziele: Er wollte den 
Staat für seine Pläne interessieren!). 
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trieben großer seelsorgerischer Eifer und 1nangelnde ökono1nische Fähigkeiten. Eine V er
söhnung 1nit der Ge1neinde kan1 nicht zustande, da sich auch St. Gallen ein111ischte, die Kollatur 
verlangte und einen neuen Pfarrer ernannte (cf. Kap. ro, I). - I)ie Curie forderte seit Oktober 
r 804 wiederholt eine Versetzung (Permutation) Grafs und brachte verschiedene Pfründen in 
Vorschlag, bis sich die Regierung schließlich bereit erklärte, die katholischen Pfarrer von 
Müllheiin und Sitterdorf auszutauschen (Ende I 806); die Verquickung n1it den1 Kollaturstreit 
ließ die Angelegenheit zu einer Prestigefrage der thurgauischen Regierung werden. - Aber 
auch in Müllheiin gab Graf bald zu Klagen Anlaß, so daß die Curie der Regierung beantragte, 
ihn für längere Zeit zu harter Buße in die Kartause Ittingen einzuweisen, also in eine Art 
geistliches Gefängnis zu stecken (15.2.1810). Doch ging der Kleine Rat nicht darauf ein, son
dern zitierte ihn und seine beiden Hauptgegner zu einer strengen Ennahnung vor sich, wäh
rend sie der Curie und dein Kirchenrat die strengste Aufsicht über den Pfarrer e111pfahl (No
ve111ber 1811). 113 

Eine weitere Pennutation fand zwischen Aadorf und Bießenhofen statt, als der bereits 
bekannte Pfarrer Moll 11 4 auf Klagen seines evangelischen Kollegen und katholischer Orts
vorsteher strafweise auf diese Kaplanei versetzt wurde (wo er übrigens auch nicht lange blieb, bis 
1817). Die Curie hatte ih111 schon früher einmal eine Korrektion erteilt; er scheint ein loses 
Mundwerk geführt und nicht gerade als Asket gelebt zu haben, obwohl die Untersuchung des 
Kirchenrates die auf Gerüchten beruhenden Klagepunkte nicht direkt be,veisen konnte. l)ies 
war wohl der Grund, warum die Curie den Antrag der Regierung, Moll aus dein Kanton zu 
entfernen, ablehnte und nur zu einer Versetzung Hand bot, bei der ja auch Zürich als Kollator 
einverstanden sein1nußte (Januar bis August 1814).- Vielleicht hoffte der Kleine Rat, Moll jetzt 
auf günstige Art los zu werden, obschon man ihn gegen die württernbcrgischen Auslieferungs
begehren geschützt hatte (cf. Kap. 19). Die Art des Vorgehens - die brüske, in scharfen Aus
drücken fonnulierte Forderung der Regierung nach Absetzung auf bloße Anschuldigungen 
hin ohne irgendwelche Untersuchung, die erst nachträglich durch den Katholischen Kirchenrat 
erfolgte, - 111ag darnit in Zusammenhang stehen; vielleicht ließe dies aber auch einen Schluß 
auf die da1nals herrschende Spannung und Gereiztheit zwischen den Konfessionen zu. 

Auch die katholische Geistlichkeit hatte ihre Unterstützungsproblen1e für alte 
und gebrechliche Priester. Infolge der Duplizität ihrer Führung konnten hier 
ebenfalls keine Beschlüsse ausreifen. Die Curie empfahl schon in ihrer «Instruktion» 
vom März 1803 die Errichtung eines «Kantons- oder Gen1eindefonds», aus dem 
Hilfsgeistliche (Vikare) für alte Pfarrer besoldet würden. Itn Konkordat n1achte 
W essenberg zwei Anträge: 

I. Errichtung einer Ruhestätte für verdiente Seelsorger (2.Abschnitt): Alte 
und verdiente Seelsorger sollen im Kollegiatstift Bischofszell ihren Lebensabend 

112 STA. TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz. XI. 284. 8 (unter Müllheim) und 9 (unter Sitterdorf). 
A.K.KR. Aktenfasz. Disziplinarsachen 1807-1830. 

113 Der gleiche Pfarrer aber erhielt auf seine Bitten 1806--18II mehrmals größere Unterstützungen in Bargeld von 
der Regierung, obwohl die Curie es ablehnte, sich ihrerseits für einen so untalentierten Priester zu verwenden -
Fasz. XI. 284. 8. 

114 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz. XI. 281. r. 
Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30024, §§ 201 (4.2.1814), 237 (12.2.). 
Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32123, § 126 (4.2.) §§ 149 (12.2.), 443 (23.4.), 924f. (23.8.). 
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verbringen können; es dient in Zukunft ausschließlich ihren1 Unterhalt. Die 
Lehrer an1 bereits genannten Sc111inar in Krcuzlingcn sind den eigentlichen 
Pfarrern irn Anspruch auf eine solche «Ruhepfründe» gleichgestellt. Die Insassen 
des Stiftes können in ßischofszcll und ir11 ganzen Kanton zur Aushilfe herangezo
gen werden, falls ihre Kräfte ausreichen. 

2. Gründung eines geistlichen Unterstützungsfonds (5. Abschnitt): Er soll 
zur Unterstützung geistlicher Bedürfnisse katholischer Pfarrer dienen. Quellen 
dafür sind noch keine bcstin1n1t, auch eine genauere Un1schreibung des Zweckes 
fehlt. I)ie V crwaltung ,vird cincn1 Ausschuß des Katholischen Kirchenrates über

tragen; diese Ko1n111ission n1uß lctztcren1 unter Beisitz eines Regicrungsnütgliedes 
und des Kon1111issarius jährlich R.echcnschaft ablegen. - Die Curie vennied das 
Wort Kirchenrat und setzte statt dessen « katholischer Anteil des Paritätischen 
Kirchenrates»; auch der Kon1missarius erlüelt das bezeichnende Eigenschaftswort 
«geistlich». Den1nach hätte er bei dieser Rechnungsabnahrne als Vertreter des 
Bischofs fungiert als Gegengewicht zun1 Beisitz eines Kleinrates. 

Geradezu auffällig zog W esscnberg die Geistlichen n1it eigentlich seelsorglicher 
Tätigkeit vor; ganz besonders sollten bein1 Unterstützungsfonds auf «Verdienste in 
der Seelsorge und irn Schulfach» ( !) Rücksicht genon1men werden. - Da keine 
Instanz aber solche Vorschläge ernsthaft verfolgen konnte oder wollte, blieb die 
ganze Sache lange Jahre liegen; nur Anderwert ben1ühte sich eifrig tun die Grün

dung einer solchen Kasse.115 

Durch die Zerschlagung der alten territorialen Bindungen zur Abtei St. Gallen 
,vurde auch deren Kapitelsorganisation zerrissen. Ein loser, n1ehr persönlicher 
Zusan11nenhang blieb zwar weiter bestehen (cf. Dudlis Streit rnit der Regierung 
in Kap. 8, III), offiziell war aber nur das einzige rein thurgauische katholische 
Kapitel - Frauenfeld-Steckborn - anerkannt, dessen Dekane darun1 auch auto
n1atisch die maßgebende Stellung innerhalb des katholischen Klerus eim1ahmen 
als Vern1ittler zwischen ihm und Regierung (sc. Verwaltungskamn1er), als Bevoll
mächtigte der Curie gegenüber den Geistlichen und politischen Stellen. - Im Kon
kordatsentwurf hatte die Curie alle Pfarreien der bisherigen Kapitel St. Gallen und 
Wil dem Kapitel Frauenfeld-Steckborn einverleibt, behielt sich aber die Einrich
tung eines zweiten Kapitels im Einverständnis mit der Regierung vor. Diese Neu

gründung erfolgte 1808. 

ns cf. Sulzberger in Pupikofer, 2. B., S. 182: 
1818 wurde ein Stipendienfonds zur Unterstützung von Theologiestudenten, katholischen Seminaristen (Leh
rern!) und verdienten katholischen Lehrern zusammengebracht. Auch die Gründung eines Emeritenfonds fiir 
altersschwache und ausgediente Priester ist seiner Tätigkeit zu verdanken. - Zahlreiche Akten im Archiv des 
Bischöflichen Kommissars in Bischofszell. 



Verhandlungen über die Zuteilung verschiedener Pfarreien waren schon 

1807116 geführt worden. A111 7.5.1808117 griff die Curie die Angelegenheit noch
n1als auf; die Regierung beauftragte den Katholischen Kirchenrat n1it den Ver

handlungen, und schon a111 16. 7. r 808 konnte Hof er den Kleinen R.at 11111 sein Plazet 

für das bischöfliche Gründungsdekret des neuen Kapitels Arbon ersuchen. Als 

Hauptaufgabe des Kapitels nannte der bischöfliche Erlaß die Pastoralkonferenzen; 
das Stin1111recht erhielten alle Pfarrherren, Kapläne und ßenefiziate, zu1n Dekan 

und Kan1111erer aber waren nur Pfarrherren und zwar Weltgeistliche wählbar. I)er 

Grundstock für einen Kapitelfonds sollte aus der Liquidation der V ern1ögens,verte 

der ehen1aligen st. gallischen Kapitel St. Gallen und Wil in1 Thurgau gebildet wer

den, ,veshalb die Regierung auf Antrag des I{irchenrates einen Schuldtitel der 

Wiler Klasse auf eine111 Hof in R.ickenbach ii11 Betrag von 650 B. 111it Beschlag 

belegt hatte (15.6.1808).118 Den1 gleichen Z,veck dienten auch Beiträge der Mit

glieder und Eintrittsgelder. - Diese Verordnung sollte durch Dekan (nicht Ko111-
n1issarius !) Hof er bekannt ge111acht ,verden. - Die l:Zegierung stin1111te den1 bi

schöflichen Dekret an1 20. 7.1808 119 zu, wünschte aber auch die Aufi1ah111e der 

Pfarrei Hagenwil ins Kapitel trotz des Streites 111it St. Gallen u111 die Landeshoheit, 

da mit Bestin1n1theit erwartet ,verden dürfe, daß Hagenwil den1 Thurgau zuge

sprochen werde. 

An1 9.8.1808 trat das Kapitel erstn1als zusan1111en unter den1 Vorsitz Hofers; 

es wählte seine Vorsteherschaft: zun1 Dekan Pfarrer Pfister von Son1111eri, zu111 
Kan1merer Pfarrer Dudli von Heiligkreuz, ehen1als Kan1merer des Wiler Kapitels, 

beide überzeugte Vertreter der kirchenpolitischen Ideen Hofers. Das Ordinariat 

genehmigte diese Ernennungen schon an1 20.8., die Regierung an1 23.8.1808; 

diese bestätigte dabei auch den Kammerer !120 - Auf die Einladung zur ersten Ver

sammlung hatte sich der Pfarrer von Hagenwil entschuldigt, St. Gallen habe ihm 
wegen des Territorialstreites verboten, sich in eine Klasse aufnehmen zu lassen. 

Die Regierung ließ diese Nichtaufnahn1e Hagenwils zu, forderte aber, daß der 

Grund dafür in1 Protokoll der Sitzung notiert werde (6.8.1808).121 Nach Beendi

gung des Zwistes mit St. Gallen kan1 Hagenwil so automatisch zun1 Kapitel Arbon. 
Die Organisation eines zweiten katholischen Kapitels bedingte selbstverständ-

"' B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Fasz. Dekanat Frauenfcld-Steckborn. 
"' STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz.XI. 277, 282. 
"' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30012, § 1281. 
"' STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30013, § 1545. 
120 Ordinariat: B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Fasz. Dekanat Frauenfeld-Steckborn. 

Regierung: Tb!. 7.B., S. 68[. Der Karmnerer wurde bestätigt, weil er ebenfalls Mitglied des Kirchenrates ex 
officio war! Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die Versarmnlung Männer an die Spitze des neuen Kapitels 
stellte, die keineswegs als Freunde der Regierungspolitik gelten können, noch interessanter aber, daß der Katho
lische Kleine Rat sie bestätigte, zum Beispiel den verwarnten Dudli! 

101 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30013, § 1667. 
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lieh auch eine Abänderung des W ahhnodus für den Paritätischen Kirchenrat, dem 
I 809 Rechnung getragen wurde ( cf. Kap. 6, II). - Ben1erkenswert ist die Eile der 
Regierung bei dieser Aktion; sicher spielte der Streit un1 Hagenwil eine beschleu
nigende R.olle.122 

So war nun auch die katholische Geistlichkeit geschlossen innerhalb des Kan
tons organisiert. Die Pfarreien an der st. gallischen Grenze griffen zwar noch allent
halben über die Kantonsgrenze hinaus (z. B. Fischingen, Dußnang, Au, Ricken
bach, Heiligkreuz, Hagenwil, Sitterdorf, Arbon); Bernrain gehörte de iure noch 
zu Konstanz, und der Pfarrer von Gachnang pastorisierte auch die Zürcher Dia
spora bis Winterthur. - Wahl und Bestätigung des Dekans unterlag den gleichen 
Bestin11nungen wie in1 evangelischen Kirchenratsgesetz (§ 14 des katholischen von 
1806), ebenso die Installation (§ 13); eine Entschädigung für Visitationsreisen er
hielten die Vorsteher erst in1 Gesetz von l 809 (§ 73) zugesprochen; denn hier ord
nete die Curie die Visitationen an, weshalb darüber auch nichts in1 Kirchenrats
gesetz stand. Gerade dies beleuchtet die Stellung der katholischen Kapitel, sc. der 
Dekane: Sie unterstanden eigentlich den1 Bischof, ihren1 geistlichen Oberhirten 
und nicht den1 Katholischen Kleinen Rat oder Kirchenrat, deren Aufgaben sie 
allerdings n1itübernehn1en n1ußten (Aufsicht über die Kirchgen1einde, Verwaltung 
der Kirchengüter usw.) und deren Erfüllung meist auch der Verantwortlichkeit 
gegenüber den1 Bischof entsprach. Ein1nal n1ehr stellen wir diese ständige Doppel
spurigkeit innerhalb der katholischen Kirche fest, wie sie durch das Staatskirchen
tun1 entstand. 

Trotz der Verschiedenheit der kirchenpolitischen Auffassung, trotz der un
gleichen organisatorischen Voraussetzungen ging die Zusam1nenarbeit zwischen 
den Geistlichen beider Konfessionen während den ersten Jahren der Mediation wie 
in der Helvetik weiter. Aber der katholische Klerus hatte nicht 1nehr den gleichen 
Partner wie in den Jahren 1800/02: Die Richtung Sulzbergers hatte sich durch
gesetzt, die Abwehrstellung der katholischen Geistlichen n1ußte sich mit den1 
Erstarken der staatskirchlichen Organisation versteifen, das ständige Aufeinander
prallen in1 Paritätischen Kirchenrat führte schließlich zu einem Bruch, dessen 
Heilung 1812 gar nicht echt war und später einer administrativen Aufteilung der 
Konfessionen wich. Das Experiment des Paritätischen Kirchenrates hatte seinen 
staatspolitischen Zweck letztlich nicht erreicht: Die Durchsetzung einer einzigen 
umfassenden Kirchenhoheit war dank katholischer Obstruktion mißlungen; doch 

122 Kapiteleinteilung cf. Kollatorenliste. 
Aus den Kapiteln St. Gallen und Wil kamen zu Arbon die Pfarreien Altnau, Arbon, Hagenwil, Heiligkreuz, 
Romanshorn, Sitterdorf, Sommeri undWelfensberg; nur Rickenbach kam zu Frauenfeld-Steckhorn. Zu keinem 
Kapitel gehörten bisher: Berg, Bernrain, Bischofszell, Güttingen, Kreuzlingen, Sulgen, Wertbühl, W uppenau, 
dazu die Kaplaneien Steinibrunn und Bießenhofen. 



hatte der Staat ( das heißt die führenden Männer an seiner Spitze) dank der evan
gelischen Mehrheit seine Ideen über die innerkantonale Kirchenorganisation für 
beide Glaubensparteien gleich und dauernd verwirklicht und zude1n außenpoliti
sche Einbrüche von konfessioneller Seite her erfolgreich abge,vehrt. 

Die Entwicklu11g der Parität 

In der thurgauischen Mediationsverfassung steht gar nichts über die Parität; 
der Artikel mit der Garantie der freien Ausübung beider Konfessionen befaßt sich 
nicht daniit. Auch ein solch weitläufiges Problen1 \Vurde der staatspolitischen 
Praxis und Klugheit des neuen Kantons überlassen, nä111lich diese Tradition in der 
personellen Besetzung der Behörden zu wahren, eventuell in die Gesetzgebung 
einzubauen und irn politischen Alltag ,veiterzuführen. Die Regierung hatte auch 
hier freie Hand, sie kannte die Tradition und speziell die E111pfindlichkeit der 
Katholiken. Doch in1 Gegensatz zun1 Aufbau des Staatskirchentu1ns, der - staats
rechtlich gesehen - durch eine sehr extensive und kau1n haltbare Auslegung des 
genannten Verfassungsartikels ennöglicht wurde, unterließ die R.egierung dies1nal 
jede Interpretation, obwohl sie eigentlich in1 Verfassungstext näher lag, und hielt 
von Anfang an helvetische Grundsätze fest, daß die überlieferte llechtsforn1 der 
Parität nicht den1 neuen Begriff der Gleichheit entspreche, daher abgeschafft sei 
und in1 neuen Staat gar keinen gesetzlichen Platz finden könne. Sie hütete sich 
wohl, diese Maxin1e jen1als öffentlich kund zu tun, eine solche Verlautbarung 
wäre ein gröblicher Verstoß gegen das Herkon1n1en gewesen und hätte leicht Un
ruhe bei den Betroffenen erregen können, die n1an vern1eiden wollte. - Dieser 
These stand die Forderung Anderwerts gegenüber, daß der Anteil der Katholiken 
an der Staatsverwaltung verfassungsn1äßig oder nündestens gesetzlich verankert 
werde. Zwischen seinem Grundsatz und jenem Postulat Anderwerts suchte der 
Staat den Weg der Praxis. 

23. Kapitel 

Die Parität in Behörden und Gesetzgebung 

I 

Die in der Helvetik begonnene Umwandlung der Parität von einer vertraglich 
geregelten Gleichstellung beider Konfessionen zu einer billigen Rücksichtnahme 
auf die schwächere Partei in1 Sinne humanistischer-christlicher Toleranz wurde in 
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der Mediation noch ,vcitcr geführt (c( I. Teil, Kap. 3). Die aufklärerische Idee 
der Gleichheit und die überlieferte Forn1 des Staatskirchentun1s arbeiteten hier auf 
,vcitc Strecken Hand in Hand. Man erstrebte nicht nur einen zahlcn111äßigcn Aus
gleich zwischen Behörden und Bevölkerungsanteil der einzelnen Konfessionen, 
sondern bezweckte direkt eine regelrechte gesetzgeberische Zusa111n1cnfassung bei
der Gruppen, wie es in den vielen gcn1cinsan1en Gesetzen usw. zun1 Ausdruck ka111. 
- I)ic erste Aufgabe des Paritätischen Kirchenrates war doch eine « besondere 
W achsan1kcit gegen alles, ,vas gegenseitige Toleranz stören, und Anbahnung 
dessen, was sie befördern kann» (§ I). Diese Pflege « christlicher Toleranz» ,vurde 
bczcichnendcr,veisc in1 katholischen Kirchenratsgesetz nochn1als wiederholt (§ r) ! 
Seit r 809 gehörte es zu den Pflichten beider Kirchenräte, an den Paritätischen 
Kirchenrat einen Rapport über ihre Maßnah111cn hinsichtlich Ver,valtung der 
Kirchengüter und Handhabung der Sittengesetze einzugeben, tun eine 111öglichst 
gleiche Behandlung gleicher Gegenstände zu erzielen.1 - Der Begriff Parität vcr
nüschte sich also 111it Gleichheit und Toleranz. 

l)ie Grundlage dieser «ncuparitätischen» Politik bildeten die konfessionellen 
Bevölkerungsverhältnisse in1 Thurgau, die in1 Zuge der beginnenden Den1okrati
sierung ohne jeden Zwang, ganz organisch zur politischen Entfaltung kan1cn. Der 
Kanton führte Volkszählungen durch, die uns hierüber Aufschluß geben. Die 
Zahlen für I 8 I 3 2 lauten: 

Uezirk Evangelisch % Katholisch 0/ 
,0 Total 

Arbon 8 243 86,6 I 272 13,4 9 515 
Bischofszell ................ 6 952 80,6 I 670 19,4 8 622 
I)icßcnhofen ............... I 991 77,7 570 22,3 2 561 
Frauenfeld ................. 8 740 82,7 I 836 17,3 I0 576 
Gottlicben ................. I0 996 88,6 1420 I I,4 I2 416 
Stcckborn ........... ' .. ' .. 6 6or 72,7 2 480 27,3 9 081 
Tobel ..................... 6 150 45,8 7 279 54,2 13 429 
Weinfelden ................ I0 757 94 687 6 II 444 

Ganzer Kanton ............. 60 430 77,8 17 214 22,2 77 644 

In Tobel, dem einzigen mehrheitlich katholischen Bezirk, blieb Hug von Affel
trangen wie bisher Distriktspräsident; 1803-1812 verwaltete dieses An1t auch Jo
hann Bapt. Angehrn, der darauf Mitglied des Kleinen Rates wurde, in Bischofs
zell. An der Spitze der übrigen Distrikte standen immer Protestanten. Außer in 
Tobel waren die Katholiken natürlich auch in den Distriktsgerichten entsprechend 

1 Parit. Kirchentagsgesetz: Tb!. 7.B., S. ro2f. 
Kathol. Kirchenratsgesetz: Tb!. 6. B., S. 4. 

2 Thurgauer Zeitung, Nr. 30, 23.7.1814. 



ihrern Bevölkerungsanteil schwach vertreten. - Wie zur Zeit der Helvetik gab es 
auch jetzt für die konfessionelle Besetzung der Behörden in Kanton, Distrikt und 
Gemeinde keinerlei gesetzliche Bestin1111ungcn; es ,var ganz dern guten Willen 
und Einvcrnch111cn in Regierung und Ge111cindc überlassen, ihre Än1tcr gerecht 
unter die Konfessionen zu verteilen. - Den Durchbruch der evangelischen Mehr
heit in der Personalpolitik stellt nachfolgende Tabelle knapp zusan1men ( die zweite 
Zahl zeigt die katholischen Mitglieder an) :3 

Regierungskon1111ission (Frühjahr 1803) 4: 3 
(eigentlich nur eine erweiterte Verwaltungskan1111er 3: 2) 
Kleiner Rat (1803-1814) 6: 3 
Ständige I(onnnissioncn des Kleinen Rates: 

Ko111111ission des Innern 2 : 1 

Konunission des Äußern 2 : 1 

Finanzko1nniission (Klöster!) 3: o (!) 
Justizkon1111ission (Polizei) l : 2 ( !) 
Militärkonunission l : l 

Organisationskonunission l : 2 ( ! ) 
Pflegkon11nission (N ovizengelder) 2 : l 

Großer Rat: höchstens ein Fünftel Katholiken von 100 Räten 
Appellationsgericht 10: 3 

Kriininalko1n1nission 1 : 2 

W eitere wichtige Regierungskonnnissionen, in denen der Kleine Rat durch Delegierte 
vertreten ist: 

Schulrat 8 : 6 ( engerer Schulrat 4 : 3) 
Kriegsrat 4 : 3 ( engerer Kriegsrat 2 : 1) 

Sanitätsrat 5 : o 
Landwirtschaftliche Kommission 6: 1 

Meersbnrger Kom1nission 3 : 1 

Pfri.indenkon1mission 4 : 2 

Zahlenmäßig war die Vertretung der Katholiken also eher besser als ihr Pro
zentsatz in der Bevölkerung. Die evangelische Mehrheit legte sich hier eine weise 
Beschränkung auf, ohne sich irgendwie an feste Zahlen zu binden. Doch nützt sie 
ihre Stärke bei der Verteilung der entscheidenden Posten in diesen Behörden aus: 
Den Präsidenten und Sekretär (Aktuar) stellten sie im Schulrat, Kriegsrat, Sani
tätsrat, in der Meersburger und Pfründenkomn1ission, den Präsidenten allein in 
der Landwirtschaftlichen Kommission und dazu auch den Schuldirektor (Sulz
berger). Katholisch war nur der eine Präsident des Appellationsgerichts (Locher -

3 Tb!., Protokoll des Großen Rates (Mitgliederverzeichnisse der gesonderten Räte), Geschlechterkunde, Vor
namenkunde. 



alternativ halbjährlich) und der Vizepräsident des Kriegsrates (Rogg). Dieser war 
früher auch Präsident der Militärkon1n1ission des Kleinen Rates und dann General
inspektor der Miliz, also Oberbefehlshaber; von den vier Quartierskon1111andanten 
waren erst drei, dann noch z,vei katholisch. Weder für das Präsidiun1 des Kleinen 
noch des Großen R.ates galt eine unter den Konfessionen alternierende Folge. -
Nur in z,vei Gesetzen ,vurde die Parität er,vähnt: In1 Paritätischen Kirchenrat ,vur
den beide Konfessionen ge111äß den1 alten Prinzip der gleichen Sätze gleichgestellt 
- doch war der Aktuar auch hier evangelisch, dafür der Pedell (Abwart, Weibel) 
katholisch; das Gesetz für den Schulrat forderte in § 5 3, daß das Personal des 
Schulrates « genüscht» sei, da unter seiner Aufsicht die Schulen beider Bekennt
nisse stünden; die Wahl ergab dann eine genaue Aufteilung des eigentlichen Schul
rates (6 :6), doch ,vurde die evangelische Partei durch Schulpräsident und Schul
direktor verstärkt, auch der Aktuar aus den übrigen Mitgliedern war evangelisch. 

Außer vielleicht in1111ilitärischen Sektor hatte die evangelische Partei alle 111aß
gebenden «Kon1111andoposten» des Staates, alle politischen Hebel in ihren Händen, 
sie entschied alle Problen1e und konnte sich leicht gegen jede Opposition durch
setzen. Aus anerzogenetn Sinn für Parität und un1 gefährliche konfessionelle Un
ruhen zu venneiden, die leicht dritte Mächte auf den Plan gerufen hätten, nützte 
die evangelische Partei ihre Macht aber nicht schrankenlos aus, sondern gewährte 
den Katholiken einen ihr billig und gerechtfertigt dünkenden Einfluß auf alle 
Staatsgeschäfte freiwillig, ohne staatsrechtlichen Zwang. - Außer in den beiden 
n1it den Konfessionen in direkter Verbindung stehenden Gesetzen hatte Ander
wert sein Ziel eintnal n1ehr nicht erreicht, dies blieb der nächsten Epoche vorbe
halten. 

II 

Dort, wo die prinzipielle Verschiedenheit der beiden Konfessionen hart und 
unversöhnlich aufeinanderstieß oder wo ein Geschäft ausschließlich in den Be
reich der einen fiel, wurde eine strenge Trennung durchgeführt: Man organisierte 
zwei verschiedene Ehegerichte, jede Konfession hatte ihre eigenen Kirchenstill
stände, und auch die Verwaltung der Fonds usw. war gesondert. Dies war auch der 
Grund für die Einsetzung zweier Kirchenräte, die allerdings staatsrechtlich von 
einer paritätischen Dachorganisation ausgingen, damit die eben genannten Fragen 
in ihren Grundzügen gemeinsam gelöst werden konnten und die gesetzgeberische 
Einheit gewahrt blieb, wenn auch die praktische Durchführung eine Scheidung 
ergab, die schließlich zur staatsrechtlichen Trennung führte. Gerade die V er-



waltung der paritätischen Kirchengüter war ein Prüfstein des guten Willens zur 
Zusan1n1enarbeit. Das Gesetz von1 4.5.18094 setzte folgende ßestin1n1ungen fest: 

I. Für paritätische Güter ,vählen beide Konfessionen, das heißt die Anteilhaber, je einen 
Pfleger an einer ge1neinsa1nen V ersan1111lung. 

2. l)ie Pfleger und die Präsidenten der Verwaltungsräte, die ebenfalls in gleicher Anzahl aus 
beiden Glaubensrichtungen zu nehn1en sind, wechseln in jährliche111 Turnus unter den 
Konfessionen. 

3. Wenn ein Evangelischer den Verwaltungsrat präsidiert, a1ntct der katholische Pfleger und 
u1ngekehrt. 

4. I)iese Bestii111nungen gelten, wenn keine besonderen V crträge etwas anderes verfügen. 

Bei diesen Wahlen kan1en einige Unregelinäßigkeiten in paritätischen Ge111ein
den vor, ,velche der Kirchenrat 111eist nach dein Grundsatz der gleichen Sätze löste :5 

,, 

Aadorf ,vählte drei evangelische und zwei katholische Verwaltungsräte, Hüttwilcn vier 
und zwei; beide Gen1einden n1ußten die fehlenden Katholiken nachwählcn. - Pfyn hatte aus 
jeder der zehn Ge1neinden der Kirchhöre einen V er,valtungsrat gewählt, dabei aber das 
paritätische Verhältnis nicht gewahrt; es 111ußte in einer zweiten V ersan1111lung die vier 111it der 
sch,vächsten Stin11nenzahl entlassen, bis sich die Parität ergab. - In Steckborn ka111 ,vegen eines 
Streites uni den ge1neinsa1nen Besitz der Pflegschaften keine Wahl zustande. In einer zweiten 
Versanunlung wurde ein Protest katholischerseits auch von der Mehrheit der Katholiken 
abgelehnt und darauf die Behörde bestellt. - Einen interessanten Parallelfall zeigten die beiden 
Gen1einden Manunern und Müllhciin. Dort waren von 27 Stinunberechtigten nur zwei 
evangelische! Daher wählte die Versan1mlung je einen Pfleger aus beiden Konfessionen, drei 
katholische Verwaltungsräte (und zwar gerade die drei Kirchenstillständer !), und nahn1 auch 
den zweiten Evangelischen in den Verwaltungsrat auf. Diesmal gelangte die Sache an die 
Regierung: Sie ordnete eine zweite Wahl an, für je einen Pfleger und Verwaltungsrat beider 
Konfessionen. Hier wurde also die iin Gesetz verankerte Parität zun1 Vorteil der evangelischen 
Partei trotz erschwerten Umständen gewahrt, nicht aber in Müllhem1, wo es die Katholiken 
betraf. Hier waren fünf katholische Hausväter stiinn1berechtigt. Kirchenrat und die Katholiken 
der Gemeinde stiinmten folgender Verteilung zu, doch ohne Präjudiz für die Zukunft, falls 
sich die katholische Gemeinde vergrößern sollte: ein evangelischer Kirchenpfleger, je zwei 
Verwaltungsräte beider Bekenntnisse; einer der beiden Katholiken soll jedes zweite Jahr den 
Vorsitz führen. Man rechtfertigte diese Ausnahme damit, daß die Katholiken sehr arm seien 
und daher die Kaution nicht leisten könnten. - Den gleichen Ausweg wollte man auch 
katholisch Bischofszell vorschlagen (cf. Kap. 13, III). 

Für die Verbesserung wurden die Pfründen beider Konfessionen prinzipiell 
ebenfalls gleichgestellt (§ 7); doch brachte dann die praktische Durchführung eine 

' Tb!. 7. B., S. 228 (§ 5). 
• STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 135ff., 15of. - Missiven des Parit. Kirchenrates, 

s. 19f. 
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erhebliche, aber durchaus gerechtfertigte Bevorzugung der evangelischen Be
dürfnisse (cf. Kap. 16). Trotzde1n schlich sich gewissennaßen ein Schönheitsfehler 
ein: Evangelisch Ma1nn1ern 111it nur 26 Seelen wurde auf 450 fl. verbessert, katho
lisch Gachnang niit 66 Seelen dagegen durch einen besonderen Rcgierungsbcschluß 
nur auf 320 fl. (also 130 fl. unter dein Existcnzn1inin1u1n für Pfarrgeistliche!). 
W arun1 , Beide Pfründen waren zu einer mindestens zeitweisen V crschn1clzung 
vorgesehen. Ma1111nern wurde seit dcn1 Vorjahr von Burg aus versehen. Gachnang 
war gerade I 8 I o vakant, die katholische Gcn1eü1de widersetzte sich aber einer V er
schn1elzung und ,vurde von1 Kirchenrat unterstützt. Wie in1 Gesetz vorgesehen, 
verlor es nun seinen Anteil an der Verbesserung außer geringen 50 fl. Trotz der 
gesetzlichen R.echtfertigung ist dies eine deutliche Den1onstration der evangeli
schen Überlegenheit. 

Schon da111als gehörten zu111 Stab eines thurgauischen Bataillons je ein Feldprediger beider 
Konfessionen (§ 32 ün Gesetz von1 18-4.1804). 6 Die heutige gleiche Regelung wird aus 
paritätischen Gebieten herausgewachsen sein. 

III 

Auf den1 Wege der Gesetzgebung suchte die thurgauische Regierung auch 
einige neuralgische Punkte des konfessionellen Zusan1menlebens zu neutralisieren: 
Gen1ischte Ehen, Vaterschafts- und Erziehungsprobleme, Konversionen. Am leich
testen gelang ihr dies in der Schule. Die oberste Aufsicht über das Schulwesen des 
ganzen Kantons wurde den1 Schulrat, einer gc1nischt konfessionellen Behörde, 
übergeben (1.12.1804 - cf oben I); dan1it blieb die einheitliche Gesamtführung 
gewahrt. Dann aber wurden schon die Schulinspektorate aufgeteilt: Katholische 
Schulen standen unter katholischen, evangelische Schulen unter evangelischen 
Inspektoren (§ 29 des Gesetzes vom 10.7.1805).7 Logischerweise wurden in der 
niedern Schulordnung vom 29.4.18068 auch die Schulen selbst nach Konfessionen 
getrennt: § 1 bestiinmte, daß jede Kirchgemeinde mmdestcns eine Schule haben 
müsse, deren direkte Beaufsichtigung dcn1 Pfarrer zustand, während das konfes
sionell getrennte Sittengericht die Lehrerwahl vorzunehmen hatte. W cnn m pari
tätischen Gen1emden die eine Konfession wegen zu geringer Seelenzahl keine eigene 
Schule errichten kann, darf sie die Schule der andern oder eme benachbarte der 
gleichen Glaubensrichtung besuchen. Schließlich wurde auch der Schulausfall an 

6 Tb!. 2. B., S. 219. 
7 Tb!. 4. B., S. 201. 
6 Tb!. 5. B., S. 172, 185. 
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den gebotenen Feiertagen der Katholiken festgesetzt. - Es wiederholte sich hier 
eine bereits 111ehrfach festgestellte Erscheinung: Die aus den1 Prinzip der Gleich
heit herausgewachsenen Einheitsgesetze brachten in der Praxis eine Aufteilung 
auf die Konfessionen. Vorsichtig hatte der Staat erst die oberste Leitung an sich 
gezogen, in den Gen1einden aber blieb das Schulinonopol der Bekenntnisse un
angetastet. I)er einzige Ansatz zu einer Einheitsschule war in den paritätischen 
Gen1einden vorgesehen, aber frei,villig ! - Ohne jeden Eingriff von oben (außer 
den1 hier kaun1 aktivierten letztlichen Aufsichtsrecht) blieb das Anncnwesen den 
einzelnen Konfessionen vorbehalten: Dies wurde in den Gesetzen über die Kir
chengutsverwaltung, vvo ja auch die Arn1cngütcr crfaßt wurden, und die Still
stände in1plicitc festgesetzt. Denn es \Varen konfessionell geschlossene Gren1ien, 
denen die allge111cine Aufsicht über das Arn1en\vescn ihrer Kirchgen1einde (Still
stand) und die besondere Ver\valtung der Arn1cngüter (Pfleger, Verwaltungsrat) 
übertragen wurden und die personell ja oft beinahe zusan1n1enficlcn. 

Das zweite und schwierigere Problen1, die Konversion von einc111 zun1 andern 
Glauben, fand evangelischerseits schon I 806 (§§ 3 0-43 der Kirchenordnung vo111 
7.5. I 806), katholischerseits erst I 809 (§§ 48-6 r des Kirchenratsgesetzes vo111 
3.5.1809) seine gesetzliche Lösung9• Der übertritt eines Katholiken zun1 Prote
stantisn1us \Var wie folgt geregelt: 

Anzeige an den Antistes - nach Zustün1nung des Kirchenratspräsidenten Un
terweisung in der evangelischen Konfession - Prüfung durch die Visitationskon1-
n1ission - gen1äß ihren1 Gutachten Aufi1ahme durch den Kirchenrat - Anzeige der 
erfolgten Konversion an den Kleinen Rat, den Kirchenrat der andern Glaubens
richtung, an alten und neuen Ortspfarrer und an die Gemeinde. - Bedingungen 
sind: 

I. Der Entschluß darf nur aus «religiöser Überzeugung» gefaßt werden. Jeder Zwang von 
Drittpersonen wird bestraft. 

2. Der Konvertit muß mindestens rSjährig sein. 

3. Er muß seinen Entschluß dein bisherigen Ortspfarrer 1nitteilen, der ihn1 ein Zeugnis über 
diese Meldung ausstellen wird, das er weder verzögern noch verweigern darf! - Die letzte 
Bestimn1ung widerspricht dem Sinn des Artikels. Damit sollte doch dem Pfarrer Gelegen
heit geboten werden, den Fall mit dem Petenten nochmals zu besprechen, ilim eigentlich 
ins Gewissen zu reden. 

4. Zwischen Anzeige an den Antistes und Aufnah1ne n1uß eine Frist von 50 Tagen liegen. 

Für Ausländer und Christen anderer Konfessionen, vor allem aber für Nichtchristen wur
den die Bedingungen verschärft: Man setzte das Mindestalter auf 20 Jahre, die Prüfungszeit auf 

9 Tbl. 5. 13., S. IIOff., und Tbl. 7. 13., S. 125 ff. 
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70 Tage hinauf und n1achtc die ganze Konversion zudcrn von einer Bewilligung des Evan
gelischen Kleinen Rates abhängig. - l)cr Übertretende verlor alle Rechte innerhalb seiner bis
herigen Rcligionsgcrneinschaft und Gerneindc und er\varb dafür jene der neuen Glaubens
genossen. 

Die ßestii11111ungen Ün katholischen Kirchenratsgesetz hielten sich 1nit den 
entsprechenden Änderungen fast vollständig an das evangelische Vorbild. Die 
Prüfung übernahn1en hier die geistlichen Mitglieder des Kirchenrates, die Frist 
zwischen Ann1eldung und Aufnah1ne wurde auf zwei Monate erhöht - der kir
chenrätliche Entwurf verlangte sogar drei! - und die endgültige Geneh1nigung der 
Bekehrung stand selbstverständlich der Curie zu. - Das Projekt des Kirchenrates 
forderte für den Kon1111issar auch das Recht, Abkürzungen oder Verlängerungen 
der Frist bestin11nen zu können. In1 Gesetz wurde dies - wie in1 evangelischen -
dein Katholischen Kleinen Rat (auf Gutachten des Kirchenrates) überlassen. -Auch 
dieser Ko1nproniiß ist ein Schulbeispiel für das Streben, den1 andern Bekenntnis 
soweit ,vie 1nöglich entgegenzuko1nn1en und doch die katholische Eigenart zu 
,vahren. 

Der Glaubenswechsel war also zien1lich erschwert und un1ständlich. Die 

Bestin1n1ungen wollten die Vorkon1nisse früherer Jahrhunderte verhüten, als 
jede Bekehrung zu einer Staatsaffäre wurde, die n1anchn1al erst auf der Tagsatzung 
endete; sie dienten in erster Linie der Wahrung des Religionsfriedens und nicht 
eigentlich des religiösen Besitzstandes; denn die Zeit der Proselytenn1acherei war 
nun endgültig vorbei. Wenn Hagen dazu schrieb:10 «Die ,Glaubens- und Ge
wissensfreiheit' hatte so1nit in diesetn Punkte sich kon1plizierter Fesseln zu ent
ledigen, sofern sie zu ihren1 Recht kon1n1en wollte», vergaß er, daß die Medi
ationsverfassung iin Thurgau diese Freiheit gar nicht einführte, sondern nur die 
freie Ausübung der katholischen und evangelischen Konfession garantierte; ein 
Konvertit konnte sich also nicht auf jenes Recht berufen, das mit der Helvetik 
wiederun1 abgeschafft worden war. Gerade hier blieb der Sinn der alten Parität 

voll und ganz erhalten. 

Übrigens scheinen solche Konversionen nicht häufig vorgekornn1en zu sein. In den Akten 
findet sich nur ein einziger Fall, als arn 6.12.1805 11 noch vor der gesetzlichen Regelung der 
Evangelische Kirchenrat «durch feierlichen Handschlag an Gelübdes statt» einen gewissen 
Advokaten Studer aus Weinfelden in die evangelische Religionsgerneinschaft aufnahm. Er war 
gebürtiger Luzerner und katholischer Priester, verließ aber während der Revolution diesen 
Stand und heiratete - von einem protestantischen Pastor getraut - eine reformierte Zürcherin; 
am 13.3.180612 erhielt er durch Großratsbeschluß auch das Bürgerrecht des Kantons Thurgau. 

10 Hagen, Monatsrosen, S. 355. 
11 STA.TG. Akten Evangcl. Kleiner Rat, Nr. 3510: Evange!. Kirchenrat an Evangcl. Kleiner Rat r2.r2.r805. 



Und an1 23.4.1806 13 fand das Vorgehen des Kirchenrates den «Beifall» des Evangelischen 
Kleinen Rates. 

Noch schwerer war eine Lösung für das Proble1n der genuschten Ehen und 
der konfessionellen Kinderfolge von1 Staat aus zu finden. 1802 war ja die auf 25 

Jahre festgesetzte Ordnung von I 777 abgelaufen; sie war Z\var katholischerseits 
nie anerkannt worden, entsprach aber einen1 alln1ählich entstandenen Usus der 
Landschaft (cf. Einleitung). Auf Antrag des Antistes ,vählte der Paritätische Kir
chenrat schon in seiner ersten Sitzung von1 4.3.180514 eine Kon11nission 1nit den1 
Auftrag, bis zur nächsten Session einen Rapport auszuarbeiten, da1nit eine all
gen1eine Ordnung über Eheversprechen, Ehen zwischen Personen verschiedener 
Konfession, über deren Kindererziehung und über Paternitätsfälle von Personen 
verschiedener Konfession erzielt werden könne. Zu diesen1 Zweck sollte sie nüt 
einer Konm1ission des Evangelischen Ehegerichts, das bereits eine allgen1eine 
Ordnung ausgearbeitet habe, und 11llt dern Kon11nissar als den1 Vertreter des 
Bischofs ( !) zusan11nentreten. Dazu wurden katholischerseits Guldin und Kirchen
rat An1111ann, evangelischerseits l)ekan Gut1nann und Kesselring abgeordnet. 

Hofer rapportierte diese heikle Angelegenheit an1 14.3.180515 der Curie und 
bat un1 Instruktionen. In ihrer Antwort von1 23.3.1805 erklärte die Curie, für alle 
diese fragen könne sie keine bestin11nte Instruktion geben ( ! !) ; 111an n1öge sich 
an die bisherige Observanz, besonders an die Tauf- und Traubücher der Pfarrer 
halten. Er und Gulding sollen zwar an der Beratung der verschiedenen Vorschläge 
teilnehn1en, die aber vor der Behandlung i111 Kirchenrat zuerst der Curie zur Ein

sicht gesandt werden müßten. Hofer war sicher gar nicht begeistert von einer 
solchen Aufgabe; bis zur nächsten Sitzung des Kirchenrates (9.7.1805) 16 hatte die 
Kotnmission daher noch nicht ein Mal getagt. 

Indessen machte der Kon1missar im Laufe des Jahres 1805 eine Untersuchung 
über die Frage der ge111ischten Ehen und teilte das Ergebnis am 31.10.1805 der 
Curie n1it, wobei er die Bemerkung fallen ließ, daß bis in neueste Zeiten solche 
Mischehen sehr selten gewesen seien, weil die Katholiken früher direkt einen «Ab
scheu» davor gezeigt hätten. Doch der heute um sich greifende religiöse Indifferen
tismus schlüge da eine Bresche. Am besten wäre es, solche Ehen einfach zu ver
bieten ( echt Hoferscher Extre!1llsmus !) ; da dies jedoch auf keinen Fall zu erreichen 
wäre, schlage er allgemein eine doppelte Copulation (Trauung) vor. Indem sie 

12 Tb!. 5. B., S. 47ff. 
13 STA.TG. Protokoll des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 47. 
14 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 7ff. 
16 B.A.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Fasz. Dekanat Frauenfeld-Steckborn: Mehrere Briefe (14.3., 23.3., 3 r .ro., 

7.rr.1805). 
16 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. r8f. 
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zun1 Teil seinen Anträgen folgte, stellte die Curie als Wegleitung für die Ver
handlungen in Ko111111ission und Kirchenrat folgende Grundsätze auf (7.11.1805): 

r. l)er Pfarrer 1nöge dcn1 katholischen Teil nach Möglichkeit abraten. 

2. l)ie l{opulation n1üsse durch das Ordinariat bewilligt werden. 

3. Die Kinder sind in der katholischen Religion zu erziehen. Wenn dies nicht erreicht werden 
kann, soll sich ihre Konfession (wie bisher) nach dein Geschlechte richten: Mädchen wie 
die Mutter usw. 

4. Die Eheeinsegnung durch den katholischen Pfarrer ist unbedingt notwendig, auf Verlangen 
kann sie ün Sinne « wahrer christlicher l)uldung » bei beiden Pfarrern erfolgen. Dann geht 
aber die Einsegnung durch den katholischen voraus. 

5. Streitigkeiten wegen Verlöbnissen (Sponsalien) werden vor den1 Forun1 des beklagten 
Teils entschieden. 

6. Die Behandlung von Ehestreitigkeiten stehen ausschließlich dem bischöflichen Ehegericht 
zu, da die Ehe katholischcrseits ein echtes und strenges Sakra1nent ist. Es können hier dein 
evangelischen Teil keine Konzessionen eingeräu1nt werden. hn besten Fall könne die Curie 
in Gen1einschaft 1nit dem evangelischen Ehegericht handeln. 17 

Trotz den deutlichen Wünschen evangelischerseits beschloß der Paritätische 
Kirchenrat an1 18.6.1806,18 jedes Eintreten auf die der Kon1n1ission übertragenen 
Gegenstände zu verschieben, bis die katholische Kan1n1er « bestin1mtere Schritte» 
in diesen Punkten unternon1111en habe. Hofer suchte auch hier eine Entscheidung 
hinauszuzögern; denn seine Instruktionen hatte er ja bereits seit n1ehr als einem 
halben Jahr. - In Abschnitt 9 (den1 letzten) des Konkordates griff nun Wessenberg 
die Hauptproblen1e noch111als auf und schlug vor: 

L Das Eheversprechen (sponsalia de futuro) von Brautleuten verschiedener Konfession muß 
vor dein Pfarrer der Braut gegeben werden. Dann hat jeder Teil bei seinen1 eigenen 
Pfarrer Brautunterricht zu neh1nen mit einer abschließenden Prüfung, über welche jener ein 
Zeugnis auszustellen hat. 

2. Erst danach erfolgt die Eheverkündigung: dreimal bei einem vormittäglichen Sonntags
( oder Feiertags-) gottesdienst. Davon kann die oberste geistliche Behörde Dispens erteilen. 

3. Die Einsegnung der Ehe wird durch den Pfarrer des Bräutiga1ns vorgenom1nen. hn Hause 
des Pfarrers der Braut folgt darauf eine wiederholte Bezeugung des Ehekonsens. 

4. Knaben sind nach der Konfession des Vaters, Mädchen nach jener der Mutter zu taufen. 

5. Bei Scheidung usw. gelangt der l{läger an sein Ehegericht, das den Fall dein Ehegericht 
des Beklagten 1nitteilt. Beide tauschen die Urteile und Akten aus. Für jedes gelten die 

17 Man beachte die elastische Fonn seiner Instruktion: Sie geht von einer dein kanonischen Hecht entsprechenden>> 
cxtrctncn Forderung aus und 1nacht Punkt für Punkt 1nehr Konzessionen. Ob Hofcr über diese <(\Vcndigcn>> 
W cisungcn erbaut vvar, ist eine andere Frage! 

18 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 43. 

17 

Irn evangelischen Kirchenratsgesetz \Var 1806 das Postulat aufgestellt \Vordcn, daß die Regierung besondere 
Verordnungen über die Wirkung der Glaubensveränderung des einen Eheteils auf die Ehe, und auf die ihr ent
sprossenen vor- und nachher geborenen Kinder erlassen 111ögc -Tbl. 5. B., S. 115, § 44. 



(;rundsätzc der eigenen Konfession. Hinsichtlich des Venniigens entscheidet der 'Ncltliche 
Richter. - Als katholisches Ehegericht hatte hier natürlich das bischöfliche Chorgericht zu 
gelten; das kantonale Konsistorialgericht bestand ja noch gar nicht. 

(i. V erLi[lt ein Teil den andern eigenn1ächtig, so hat sich der verlassene an das Ehegericht des 
Ent\\·ichcncn zu \Venden, das jenen auf Veranlassung seines Seelsorgers zur Rückkehr und 
Wiedcraufnah111e der ehelichen (;e111einschaft anhalten kann. 

Wessenberg ging hier noch viel \\Titer als in seinen Instruktionen von 1805.Ja, 
es ist direkt unerhört, daß aus der I(anzlei eines katholischen bischöflichen Ordi
nariates solche Vorschläge ge111acht ,vurden; denn sie ,vidersprachen in gröbster 
W eise allen Bestii111nungen des kanonischen H.echtes! 1 Sie sind das Schulbeispiel 
der übergroßen Bereitwilligkeit W essenbergs zu eine1n Ko111pro111iß 1nit de111 
Staat, der höhern Orts (Papst) nien1als approbiert \vorden ,väre. Zu seiner R.echt
fertigung hätte W essenberg höchstens auf die politischen U 1nstände und die her
kön1111lichen Bräuche in1 Thurgau hinweisen können; vielleicht hiüte er auch 
geltend gcn1acht, daß die Kirchlichkeit der Ehe ja gc,vahrt blieb und daß die 
Scheidungspraxis evangclischerseits gar nicht ,veithcrzig \var; schließlich hätte 
er wohl Punkt I seiner Verhandlungsgrundsätze von1 Noven1ber T 805 als interne 
Weisung an alle Pfarrer wiederholt, daß den jungen Männern und Mädchen von 
solchen genuschten Ehen dringend abzuraten sei. - l)ie Vorschläge des General
vikars übertrafen sogar die evangelischen Wünsche, wenn 111an die Postulate 
über diese Problen1e in1 großen Organisationsentwurf des evangelischen Ehe
gerichts19 als offiziell betrachtet. Gerade \Vas die Scheidung anbetrifft, 111achte es 
große Konzessionen: 

Bei ge1nischten Ehen 1ni.issen alle Scheidungsbegehren, «insofern sie nicht auf eine Iinpo
tenzklagc gegründet werden, ... an die 1natri111011iale Behörde katholischer Religion gelangen, 
und sie allein kann die definitive Scheidung abschlagen oder be,villigen»! Nur wenn sie eine 
Scheidung auch iln Falle er,viesener !in potenz ablehnen sollte, kann der refonnierte Teil vor 
sein Ehegericht gehen, das zur Scheidung dieser Ehe berechtigt ist. Auseinandersetzungen über 
örtliche Trennung bei schwerwiegenden Fällen (Gefährdung des Lebens des einen Ehegatten!), 
über Entschädigung des unschuldigen Teils, Unterhalt und Erziehung der Kinder sollen durch 
eine von beiden Ehegerichten mit der gleichen Zahl Mitglieder beschickten Ko111mission ent
schieden werden; bei Stilnmengleichheit wird der gesamte Kleine Rat das Urteil fällen! -
Interessant ist die Berufung der obersten politischen Behörde als Schiedsrichter in solchen 
heiklen paritätischen Fragen. Ob mit dein katholischen Ehegericht eine bischöfliche Behörde 
oder eine staatliche Instanz gemeint war, ist nicht klar. 

Auch diese Vorschläge versuchten also, das Gewohnheitsrecht in den neuen 
Staat und die neue Gerichtsorganisation überzuführen. Doch weder sie noch die 

19 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Kirchenwesen, Fasz. XI. 267, 269, 271. 
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Anträge W essenbergs konnten ver\virklicht \\'Crden; das Problen1 \\'ar zu viel

schichtig, ob\vohl sich gerade hier die Standpunkte einander sehr angenähert 

hatten. l)enn gerade ein solcher V ertrag 111it der \X/ essen bergischen Curie in 

](011sta11z hiitte sicher allenthalben heftigste Proteste hervorgerufen, und zude111 
hiitte er der allge111einen politischen I~Jaltung des !{leinen IZatcs de111 ()rdinariat 

uegenüber \\'idersprochcn der 1· a ueuenJ· edc schriftliche Ab111achun<T niit den1 Bi-
;:-,'-- ' ~ t,t, b 

schof als einer ßeschränkung seiner souveränen I-landlungsfreiheit eingestellt ,var. 

Vielleicht dachte 111an schon da111als in 111aßgcbendcn }(reisen insgcheiin an die 
Einführung der Zivilehe! 

l)ic Angelegenheit \vurdc erst \vieder akut, als ii11 Frühling 18c8 der evangeli

sche Konrad Neu\veiler von E111111ishofen, der von seiner ersten Frau geschieden 

\var, die katholische Maria I-Iübscher von W ohlensch\vil AC; heiratete; auf W ei

sung der R.egierung ,var diese Ehe vo111 evangelischen PL.11-rer von En1111ishofen 

geschlossen worden. A111 25.4.1808 protestierte die Curie bei der R .. egierung und 

erkLirte diese Ehe als nichtig, vveil die geschiedene Frau Neuvveilers noch lebe. 

Zu dein vvünschte sie ein111al 111ehr Verhandlungen nüt den1 Kirchenrat über diesen 

Gegenstand zur Verhütung ähnlicher Vorkon1111nisse. Die Regierung vertrat a1n 

1 r.6. r 808 20 aber die Meinung, die Ehe sei rechtsgültig geschlossen worden; denn 
der Mann sei auf gesetzlichcn1 Wege von seiner ersten Frau geschieden ,vorden 

und daher «nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche» zu einer zweiten 

Ehe berechtigt. Doch gab sie dcn1 Paritätischen ( !) Kirchenrat (nicht dcn1 katho

lischen) den Auftrag, nüt der Curie deswegen in Verbindung zu treten. Dieser 

leitete das Geschäft an1 5.7.180821 an die bereits erwähnte Kon1n1ission von 1805 
weiter, wo es natürlich liegen blieb, da diese wohl noch bestand, aber seit der Ein

führung des Paternitätsgesetzes kaun1 mehr tätig war. 

Denn nur dieser Punkt, die Paternitätsfälle bei Personen verschiedenen 

Glaubens, das heißt die konfessionelle Folge unehelicher Kinder, konnte geregelt 

werden. Das katholische Konsistorialgericht bezeichnete an116.2.180722 ausdrück

lich zwei Vertreter in der bereits bestehenden Ko1nnüssion des Paritätischen 
Kirchenrates, nän1lich Hofer und An1mann, die ja beide schon Mitglieder der 

Konu11ission waren. An1 5.10.1807 genehnügte es eine Verordnung über die 

« Paternitätsfälle zwischen Personen verschiedener Konfessionen» - wie es itn 
Regierungsdekret vom 9.1.1808 23 hieß - und über die Behandlung der Finde!-

20 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3211I, § 716f. 
21 ST A.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 90. 
22 A.K.KR. Protokoll des Kathol. Konsistorialgerichts 1807-1813, Nr. 12 und 26. 
23 Tbl. 6. B., S. 207 ff. 

Die Findelkinder waren schon vor 1798 ein Problem; cf. Pupikofer, 2. B. (auch die Klagen über die große Zahl 
unehelicher Kinder). 
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kinder. Dieser Erlaß schien dan1als einer tatsächlichen Notwendigkeit zu ent
sprechen, ,vurde aber vorsichtig nur provisorisch, also auf Probe erlassen. Er un1-
faßte drei Abschnitte: Forun1 (Gerichtsinstanz - §§ 1-5), Behandlung der Kinder 

(§§ 6-8) und Findelkinder (§§ 9/10). 

Foru1n: In Paternitätsklagsachen zwischen Angehörigen verschiedener I(onfession ist der 
Beklagte vor dein Matrünonialgericht seiner Konfession aufzusuchen. Den Entscheid teilt es 
seiner M.itbchörde der andern IZonfession 1nit, und beide 1nachen dein betreffenden Pfarrer 
Anzeige. 

Behandlung der l{inder: J)ic Knaben werden nach dein Vater getauft, die Mädchen nach 
der Mutter. In den folgenden Fällen werden sie ebenfalls in ihrer Konfession getauft: 

a. wenn der Vater unbekannt ist; 

b. wenn die Gesetze des Heünatkantons des Vaters die Taufe sowieso nach der Konfession der 
Mutter festlegen; 

c. wenn der Vater Ausländer ist und sein Hein1atstaat auf derlei Ansprachen (!) gar keine 
Antwort gibt; 

d. wenn der Vater ein Vagabund und ganz heünatlos ist. 

Findelkinder: Zur Taufe von Findelkindern hat jedes Pfarra1nt die Weisung der Regierung 
einzuholen. Ausnah1nen dürfen nur in Notfällen ge1nacht werden, jedoch «unvorgreiflich dein 
Entscheid der Regierung über das Glaubensbekenntnis», in welch ein das Findelkind auferzogen 
werden soll. Der einzige Notfall ist die begründete Furcht, daß das Kind vor dein Eintreffen 
des Regierungsentscheides sterben könnte. l)ann soll ih1n die Taufe nach der Konfession der 
Ge1neindc - \Venn diese aber paritätisch ist, nach dein Bekenntnis jenes Bürgers, auf dessen 
Eigentu1n das Kind zuerst gefunden worden ist, erteilt werden. 

Dieses Dekret wurde den1 Antistes, dein Kon1111issar, den beiden Ehegerichten 
und der Curie 1nitgeteilt. Sie verdankte diese Aufi11erksan1keit an1 4.2.1808 24 und 
erklärte sich dan1it «in1 ganzen völlig» einverstanden. Sie präzisierte nur ihre An

sicht über den Entscheid der R .. egierung für künftige Erziehung eines Kindes, 
nachde111 es bereits getauft ist: Findelkinder, die einer katholischen Gen1einde oder 
Haushaltung zur Last fallen, sind in der katholischen Religion zu erziehen, wonut 
der Entscheid der R.egierung über das Glaubensbekenntnis nicht 111ehr nötig sei. 
Dies ,var eigentlich klar; der Entscheid der Regierung sollte ja vor der endgültigen 
Zuweisung an eine Pflege(,nülie erfolgen; der Kleine Rat legte diesen Brief daher 
a1n 20.2.1808 ad acta. 25 

- Das Dekret ist in1 übrigen ein Beispiel für die positive 
Einstellung des dan1aligen Staates zun1 Christentun1: Natürlich spielte auch lüer 

2·1 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Kirchenwesen, Fasz. XI. 262. a. r. 
Der Brief ist vom 4. I. 1808 datiert, was natürlich ein V erschrieb ist. da er erst atn 20.2. an den Kleinen Rat gelangte 
und das Gesetz am 9.r. 1808 promulgiert wurde. 

"' STA.TG. Protokoll des Kleinen Hatcs, Nr. 30012, § 429. 
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die Wahrung des Religionsfriedens nüt, aber das « Sakran1ent der heiligen Taufe» -
ich zitiere das l)ekret - gehörte unabdingbar zur Lcbens,veihe eines Menschen.26 

Der Katholische Kirchenrat beriet auch das erste Proble111, das der Konllnission 

von 1805 zur Lösung übergeben ,vorden ,var, niünlich die Eheversprechen oder 

den Erlaß einer Sponsalienverordnung, ,vie er es nannte. An1 20.5. r8o627 beschloß 
er, es sei darüber n1it der evangelischen Konfession ein «Konkordat» abzuschließen; 

111an ,vollte jedoch zuerst die Ergebnisse der Beratungen jener Ko111111ission des 

Paritätischen Kirchenrates über die Paternitätsfragen abwarten. Hier ergriff end

lich einn1al der Katholische Kirchenrat die Initiative zu einen1 ge1neinsa1nen 

Schritt, sah aber bald die Un1nöglichkeit seines Vorhabens ein, als er sich am 
C. 

22.4. 180728 dahingehend aussprach, daß gehein1e Eheversprechen unter den Katho-

liken zu verbieten seien, sie hätten vor den1 Pfarrer und vor Zeugen zu erfolgen; 
die Evangelischen ,vürden diese geheünen Eheversprechen aber kaun1 abschaffen. 

Zur Beratung eines Gesetzesentwurfes ,vurde a111 23.2.1808 eine Kon11nission er

nannt - Hofer, Längle und Locher -, deren Rapport an1 29.3.180829 genehnügt 
und an1 7.4. 3° der Curie vorgelegt ,vurde. An1 3. I I. 180831 tat dann der Katholische 

I{irchenrat einen ganz ungewohnten Schritt: Er unterbreitete seinen Entwurf, der 

in1 Wortlaut vielfach den beigelegten Konkordaten für Aargau (abgeschlossen n1it 

der Curie an1 13.12.1807) und St.Gallen (12.5.1808) entsprach, aufWunsch der 
Curie der Regierung und beantragte dabei von sich aus nochn1als eine Zusan1111en

arbeit zwischen beiden Konfessionen auf Grund seines Vorschlages, dan1it ein 

gleicher Beschluß für den ganzen Kanton erlassen werden könnte. Doch lehnte die 

R.egierung ab (18.11.1808)32 und stellte sich dan1it hinter die evangelische Glau

benspartei, die an dieser Frage kein Interesse hatte; sie stellte es de111 Katholischen 
Kirchenrat aber frei, in1 Einverständnis niit der Curie den1 Kleinen Rat - nicht 

den1 Katholischen Kleinen Rat!! - eine Verordnung nur für die katholische Kirche 

zur Sanktion vorzulegen. Nach weiteren Beratungen bat der Kirchenrat am 

8.1.1809 die Regierung un1 das Placet für eine katholische Sponsalienverordnung; 

u111 die gleiche Zeit tat dies auch die Curie, welche ausdrücklich erklärte, sie werde 
das Dekret erst in Kraft setzen, wenn die Regierung ihn1 zugestimmt habe.33 - 1111 

26 Aus den Akten - Fasz. XL 28 I. r - sind einzelne Fälle von unrcgcln1äßigcr Taufe ersichtlich. Doch entstanden 
daraus keine Staatsaffaircn, da nun bereits geschehene Taufen nicht mehr rückgängig nuchcn konnte oder \Volltc. 

27 A.K.KR. Protokoll des Kathol. Kirchenrates, 1806-1810, § 5 (L Sitzung). 
28 A.K.KR. Protokoll des Kathol. Kirchenrates, 1806-1810, § 43f. 
'" A.K.KR. Protokoll des Kathol. Kirchenrates, 1806-1810. §§ 86, 98. 
30 B.A.Sol. Akten Fürstbistun1 Konstanz, Fasz. Thurgau Kirchenrat. 
31 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz. XL 277, 282. 

Mit dicsen1 Vorstoß wollte der Katholische Kirchenrat weniger seinen guten Willen zur Zusanuncnarbeit be
weisen, als die Durchsetzung einer rein katholischen Forderung nüt staatlicher Hilfe erreichen. 

32 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32rr2, § 1304. 
33 ST A.TG. Kirchenakten, Kathol. Kirchenwesen, Fasz. XI. 277, 282: Hofcr an Regierung 8. I. I 809, Curie an 

Regierung ohne Datum, Behandlungsvcnncrk 13. I. 
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Unterschied zur st. gallischen Verordnung, die auch nur für die Katholiken Gel

tung hatte, traten bein1 thurgauischen Entvvurf die geistlichen Behörden - Pfarr

an1t, l)ekan, Consistorialgericht und Ordinariat - 111ehr in den Vordergrund. 

In einen1 ausführlichen Gutachten äußerte Ander\vert na111ens einer besonderen 

Prüfungskon1111ission zahlreiche 13edenken gegen dieses l)ekret; sie wurden a111 
24.2. 1809:H de111 Katholischen Kirchenrat 111itgeteilt, er solle sich darüber niit der 

Curie in Verbindung setzen, ,velche selbst nur eine bloße Anzeige davon erhielt. 

Die Einwände Ander,verts können dahin zusan11nenge(,ßt ,verden, daß die lZe

gierung nicht einer Verordnung zustin11nen \vollte, ,velche den geistlichen Stellen 

gewisse H.echte zuerkannte, die nicht bloß als rein kirchlich gelten 111ochten. Zuden1 

leitete sie die lZücksicht auf die andere Konfession. Darüber verhandelte der Ka

tholische Kirchenrat schon an1 r.3. I 80935 , nahn1 Verbindung nüt der Curie auf und 

bat die lZegierung später, die Angelegenheit noch111als zu überprüfen; da jedoch 

weiter nichts geschah, forderte er an1 29.10.181036 (!) den Kleinen Rat auf, diese 

Verordnung endlich zu publizieren. An1 r.2.1811 37 tat dies auch die Curie voller 

Ungeduld: Hof er erlüelt den Auftrag, bei der IZegierung erneut vorstellig zu 

werden. Und endlich, an1 5.3.l811 38, stin1111te der gesa111te Kleine Rat den1 Antrag 

seines katholischen Teils zu, diese Sponsalienordnung sei provisorisch durch ihn 
«in Ausübung zu bringen>>. Er könne den1 Kirchenrat n1itteilen, daß die Curie die 

entsprechenden Verfügungen von sich aus treffen 111öge, da sie ja nur die katholische 

Konfession berührten, allerdings unter dein Vorbehalt allfälliger gen1einsan1er 

Erlasse und Übereinkon1n1en. Der Publikation der Verordnung durch das Ordi

nariat stand also nichts 111ehr in1 Wege; da sie aber nicht in1 N an1en und durch die 

Autorität der lZegierung erfolgen konnte, war ihr Wirkungsgrad, ihre Erzwing

barkeit sicher n1erklich beschränkt. Denn der Kleine Rat hatte seine Meinung 

durch sein Zögern und den letzten ßeschluß deutlich genug geoffenbart: Er hatte 

kein Interesse an einer staatlichen (und kirchlichen) Regelung der Forn1 des Ver

löbnisses, dies war eine Privatangelegenheit! 

Helvetik und Mediation waren in1 Thurgau bis weit ins 19.Jahrhundert hinein 
die einzige Zeit, in welcher die konfessionelle Verteilung der politischen Än1ter 

nicht staats- oder verfassungsrechtlich reglen1entiert war. Darin zeigte sich der 

enge Zusan1n1enhang der thurgauischen Innenpolitik nach 1803 n1it der Helvetik: 
Diese war in jeder Hinsicht das Vorbild. - Aber die Rücksicht auf die traditionelle 

34 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr. 32 II3, § 253 f. Gutachten einer besonderen Konunission in den Akten. 
35 A.K.KR. Protokoll des Kathol. Kirchenrates 1806-1810, § 50. 
36 A.K.KR. Missiven des Kathol. Kirchenrates 1806-1812, S. 188f. 
37 BA.Sol. Akten Fürstbistum Konstanz, Fasz. Thurgau Kirchenrat: Curie an Hofcr 1.2.18II. 
88 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30018, § 517. 

Protokoll des Kathol. Kleinen Rates, Nr. 3550, S. 73 (2.3.18u). 



Parität - gleiches R.echt beider Konfessionen - z,vang die Regierung, in der Praxis 
vo111 Prinzip der integralen Gleichheit abzu,veichen, inde111 vor allein die Durch
führung eines allge111einen Gesetzes den Konfessionen und ihren Behörden über
lassen ,vurde. l)iese Gesetze selbst ,varen ansge,vogen und vorsichtig fonnuliert; 
sie gingen nur einige, allerdings grundlegende Schritte in der R.ichtung des Ein
heitsstaates, un1 die sch,vächere Partei nicht zu einen1 die innere Ordnung und 
äußere Selbständigkeit gefährdenden Aufruhr zu reizen. Denn eine solche kon
fessionelle Zersplitterung der politischen Kraft des jungen Staates, eine solche 
Schwächung des Selbstbehauptungs,villens hätte sicher die alten Fünf Orte als 
katholische Schutzn1ächte und dies vor allein wiederun1 Zürich auf den Plan ge
rufen und so die schwer errungene und behauptete Souveränität des Kantons ernst
lich bedroht (cf. die Pläne Siegwart-Müllers vor den1 Sonderbundskrieg!). -
Man wollte es also verhüten, daß sich die Katholiken allzusehr unterdrückt fühlten, 
und ließ gerade darun1 in1 täglichen Zusa1nn1enleben der Konfessionen den gewis
sern1aßen gewohnheitsrechtlich weiter bestehenden paritätischen Ausgleich zu. 

24. Kapitel 

Das Zusam1nenlebe11 der Konfessionen in der Praxis 

Das Thema dieses Kapitels ist sozusagen der «paritätische Alltag». In einer will
kürlichen Beispielsan1n1lung werden verschiedene Aspekte, vor allen1 finanzielle 
Fragen, aus den1 Proble1nkreis paritätischer Gen1einden dargelegt, die als ganzes 
ein wirklichkeitsnahes Bild des Zusa1nn1enlebens der Konfessionen innerhalb der 
engern Dorfschaften bieten sollen. - Hier übte natürlich der Paritätische Kirchen
rat eine wichtige schiedsrichterliche Funktion aus: Er vermittelte in vielen Fällen 
den Ausgleich und diente so wesentlich der Wahrung des konfessionellen Friedens 
im Kanton. Dies - das heißt die Übernahn1e der Aufgaben der früheren paritäti
schen Session - war ja eigentlich der einzige Zweck, den die Katholiken der neuen 
Behörde zugestehen wollten, und der ihre Errichtung auch dann notwendig ge
n1acht hätte, wenn die Regierung keine anderen Ziele verfolgt hätte (Einheit und 
Gleichheit der Gesetzgebung, Aufsicht über das Kirchenwesen im allgen1einen). 

«Bruch des Religionsfriedens» zeigen die Akten nur zweiinal: in Bichelsee l 805 

und Bußnang 1807.39 - Irn August 1805 wurde in Bichelsee die Inschrift der re
formierten Kanzel in der paritätischen Kirche in der gröblichsten Weise verun
staltet. Die Regierung beschloß am 27.8.1805,40 die Inschrift sei auf Kosten des 

30 STA.TG. Kirchenakten, Evangcl. Pfründen, Fasz. XI. 272. 4: (unter Dußnang) Distriktspräsidcnt Hug an 
Regierung 24., 31.8.1805. 

40 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3007, § 2180. 



allge111einen Kirchengutes zu erneuern, und setzte auf die Anzeige des T:iters sogar 

eine Belohnung von fünf Louis d' or aus. l)ie Untersuchung scheint Z\var zien1lich 

erfolglos ge\vesen zu sein; doch zeigt die genannte Belohnung deutlich die ernste 
Absicht des I(leinen R.ates, derlei Z\viste gleich i111 Kei111e zu ersticken. - Der 

Z\veite Fall ereignete sich in Bußnang,41 wo sich die Katholiken seit Jahren über 

Störung ihres Gottesdienstes beklagten, inde111 die Evangelischen schon vor Ende 

der Messe in die Kirche eindrängen und so beinahe den Abbruch des Gottes

dienstes erz\vängen. Diese hingegen ,varfen den Katholiken vor, sie überschrit

ten ihre Gottesdienstzeiten - seit dein Landfrieden von 1712 auf 0700--0800 und 

1200-1300, iin Winter 0800-0900 festgesetzt -, wobei der Mesn1er sogar die 

Uhr zurückstelle! Die R.egierung gab a111 9. 5. 1 80742 Distriktspräsident Kesselring 
die Weisung, dafür Sorge zu tragen, daß der katholische Gottesdienst während der 

ko111n1enden Festtage Ostern und Pfingsten nicht gestört werde, und übertrug dein 

Paritätischen Kirchenrat die Lösung des Anstandes. Er lud beide Parteien auf den 

30.6. 180743 vor und bestätigte in seinen1 Entscheid die Bestin1n1ungcn des Land

friedens, wobei er den beiden Pf.1rrern besonders en1pfahl, sich brüderlich über 

Verlängerungen des katholischen Gottesdienstes zu einigen; \veitere Störungen 
evangelischerseits sollten den1 zivilen Gericht zur Bestrafung überwiesen werden. 

Im Juni 1809 wurde folgendes Gerücht über So111n1eri ü11 Kanton heru111ge
boten: Die katholischen Bürger hätten sich gegen die refonnierten Ge111einde

genossen verschworen, und es sei bereits zu Tätlichkeiten gekon1n1en, welche das 

Leben der letzteren bedroht hätten. Der Ursprung dieses Gerüchtes, das etliche 

Unruhe in1 ganzen Kanton hervorrief, ist dunkel; denn alles war gänzlich aus der 

Luft gegriffen, wie beide Pfarrer und die zuständigen Friedensrichter des Kirch

spiels bezeugten. Der Kleine Rat ergriff an einer eigens dazu einberufenen außer

ordentlichen Sitzung ( !) schnelle Maßnahn1en (2 r.6. I 809) :44 Er veröffentlichte in1 
Tagblatt eine Prokla111ation, worin der Ge111einde Son1n1eri gegen diese böswilligen 

Ausstreuungen Gerechtigkeit widerfuhr und streng vor derlei Gerüchte111acherei, 

sei es auf religiösen1, sei es auf politische111 Gebiet, gewarnt wurde. Allen Bean1ten 

machte n1an schärfste Wachsan1keit gegen Verfehlungen an der Toleranz, die als 

Kriminalvergehen bestraft würden, zur Pflicht; den Geistlichen beider Konfessio

nen wurde en1pfohlen, ihren Einfluß im Sinne der Stärkung von christlicher Du!-

•ll STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz.Xl. 263. r. 
42 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3219. § 528f. 
43 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchcnaratcs, S. 61 f. 
" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30014, § 1484 a. Tb!. 8 B., S. 8ff. 

Es lag damals eidgenössisches Militär als Grenzschutz in der Gegend; bei der Dislokation eine Kompagnie nach 
Sommcri scheint ein solches Gerücht aufgckonuncn zu sein, \vorauf die Katholiken bei der Regierung un1 Rccht
fcrtig,mg nachsuchten. - Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30014, §§ 1484b, 1523, 1587, 1588, 1657 (Juni ; Juli 
1809). 
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dung und Einigkeit zu brauchen. I)ie Prokla111ation ,vurde iin ganzen Thurgau 
von jeder J(anzel verlesen; in So111111eri tat dies Distriktspriisident Sauter persön
lich. f)er Kleine l(at hatte also keinerlei Interesse an den Trölercien bei solchen 
parit:itischen Z\vischenfällen, ,vie dies früher stets geschah, wo jede J(leinigkeit zu 
einer StaatsafLire vvurde; als souveriine llegierung hatte er aber auch die Macht, 
sich durchzusetzen, in1 Gegensatz zur landfriedlichcn Ko111111ission (oder Tag
satzung), ,vo die Eifersucht der Orte oft genug jede ersprießlichc Arbeit sabo
tierte. - Sch,vieriger ,varcn finanzielle Streitigkeiten zu lösen - nä111lich Aus
zahlung von ßcsoldungsko111pctcnzen an Pfarrer, Mes111er und Lehrer der andern 
Konfession, Pfrund- und Güterteilungen. Auch sie fanden Z\var n1cist eine gütliche 
llegelung, 111anch111al brauchte es dazu allerdings eine 111ehr oder ,veniger kräftige 
Intervention seitens der llcgicrung (sc. des Kirchenrates). 

Der katholische Pf:1rrer von llo111anshorn45 hatte laut V ertrag von 1588 der 
evangelischen Kirchge111einde Sal111sach-Ron1anshorn aus seinen Einkünften jähr
lich 60 fl. bar und 50 Burden Stroh zu bezahlen; davon erhielten die beiden Ge
n1cinden und der Pfarrer je 20 fl. - In den Jahren 1798-1800 unterließ der katholi
sche Pf:1rrer Müller wegen eigenen großen Verlusten die Zahlungen ganz und 
wollte sie auch für 1801/1802 nur teilweise erfüllen. In1Januar 1803 schloß er nüt 
dein evangelischen Pfarrer Trechsler und Romanshorn einen Vertrag, worin er 

sich verpflichtete, ihnen für die Jahre 1801/1802 je 33 fl. auszuzahlen zur Befrie
digung sä111tlicher Ansprüche. Die V erwaltungska111n1er bestätigte dieses Abkon1-
n1en an1 16.2.1803 und forderte auch Saln1sach auf, ihn1 beizutreten; diese Ge
n1einde blieb aber hartnäckig auf ihren gesan1ten Forderungen bestehen - pro Jahr 
seit 1798 je 20 fl. - und sandte die 3 3 fl. zurück. 

Der katholische Pfarrer ersuchte die Regierung an1 2 5. I. 1804 un1 ihren Schutz 
und n1achte vor allen1 seine Notlage in den Revolutionsjahren geltend: Von 1798 

bis 1800 habe er nur 217 fl. in bar und einen geringen Grundzins eingenon1111en und 
wäre daher durchaus berechtigt, Schadenersatz für den ausgebliebenen Zehnten zu 
fordern. Aber Saln1sach hielt weiterhin an der genauen Erfüllung des Vertrages 
fest und erklärte a111 21.2.1804 kühl, Entschädigungsforderungen wegen Zehnten 
hätten gar nichts 111it der Sache zu tun. - Das Geschäft blieb nun aber bei der Ko111-
111ission des Innern liegen46 und gelangte erst an1 24.4. r 80647 an den Paritätischen 
Kirchenrat, auf dessen eigene Bitten, da nun auch Trechsler und Ilo111anshorn vor 
diesen1 Forun1 gegen den katholischen Pfarrer geklagt hatten (11.2.1806); die ge
san1ten Forderungen der evangelischen Partei beliefen sich zu diescn1 Zeitpunkt 

•15 STA.TG. Kirchenakten, PariL Pfründen, Fasz. XL 263. 3. 
46 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3003, S. 262 (23.2.1804). 
47 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3217, § 547-
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auf 167 fl. für Trechsler, r6o für Sal111sach und 120 für R.on1anshorn, total 447 fl.; 

denn Müller hatte seit Beginn des Streites nichts 111ehr ausbezahlt. 

I)och erst auf wiederholtes Drängen Saln1sachs und eine Mahnung der Re

gierung (7.8. I 806) lud der Paritätische Kirchenrat alle 13eteiligten auf den 22. 10. 

r 80648 vor. Da Ro111anshorn jedoch nicht erschien, ,var eine Z\veite Sitzung a111 

2 r .4. I 80749 nötig, wo der Kirchenrat einen inzwischen abgeschlossenen Vergleich 

z,vischen Müller einer- und Trechsler-Ro111anshorn anderseits bestätigte und für 

alle Zukunft verbindlich erklärte. Es war eine gütliche Vereinbarung über die 

Rückstände und die Wiederherstellung des Vertrages von r 588; zugleich \Vurde 

Dekan Waser zun1 Vennittler zwischen Sahnsach und Müller ernannt. - An1 

9.6.1807 kan1 auch hier eine Einigung zustande, von1 Kirchenrat a111 4. I I. I 80750 

bestätigt: 

I. Müller zahlt für die Jahre 1799, 1801-1806 je 20 fl., total 140 fl. in vier Raten. 

2. Saln1sach verzichtet auf das Betreffnis von 1798 und 1800. 

3. Künftig zahlt jeder katholische Pfarrer jährlich 20 fl. an die Ge1ncindc. 

Das Gegenstück bildete paritätisch Müllhein1.51 Dort bezog der katholische 

Pfarrer von seinen1 reforn1ierten A111tsbruder seit jeher jährlich 61 Wagen Heu und 

60 Burden Stroh. 1803 gab der evangelische Pfarrer Rahn das Stroh, 1804 beides 

nicht ab, worauf sich der katholische Geistliche an1 16.5.1805 bei der Regierung 

beschwerte. Rahn begründete seine Weigerung ebenfalls 111it seinen Verlusten wäh

rend der Revolution und mit zwei weiteren Gründen: Die Zehntpflichtigen, beson

ders die katholischen, hätten den Akkord nicht gehalten, und zude111 habe 1804 ein 

großes Unwetter schweren Schaden angerichtet; er habe es daher seinen1 katholi

schen Kollegen überlassen, selber bei den Zehntpflichtigen zu seinen1 R.echt zu ko111-

111en. Doch die Regierung schützte die Forderungen des katholischen Pfarrers und 

wies Rahn an (3. 7. I 807),52 die Kompetenzen auszuzahlen und die säunügen Zehnt

pflichtigen selber zu betreiben, da der genannte Zuschuß an die katholische Pfrund 

nichts n1it der Beitragspflicht der Zehntbauern zu tun habe. 

Eine Parallele ereignete sich in Dießenhofen. 53 1111 Frühjahr 1804 bezahlte 

die Stadt den Erben des 1802 verstorbenen katholischen Pfarrers Ka111merer Kel

ler als Entschädigung an dessen Besoldungsrückstände aus den Jahren 1798 bis 

" STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S 54f. 
'° STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 56f. 
so STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 70. 

Vertrag in den Akten. 
51 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Pfründen, Fasz.XI. 284. 8. 
52 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3216, § 911. 
53 STA.TG. Kirchenakten, Evangel. Pfründen, Fasz.XI. 272. 4. 



T 800 fl. 245.34. f)iese Su111111e wurde entsprechend dein Anteil der Konfessionen 
an der Stadtverwaltung seit de111 Landfrieden von 1712 auf deren Güter verteilt: 
2/ 3 auf die evangelischen, 1/ 3 auf die katholischen. Die R.egierung bestätigte diesen 
Entscheid a111 24. 5. r 80454 und versicherte dabei den Katholiken, dieser ßeschluß 
habe keine Konsequenzen für die Zukunft. - Darauf bezogen sich nun die I{atho

liken, als auch der evangelische P(11Ter Benker 1nit fl. 647.42 entschädigt \Verden 
sollte, und \\Tigerten sich a111 29.1.1805, ihren Drittel zu tragen. l)ie H.egierung 
aber schloß sich a111 28.4. L 8ofr'5 der Überlegung der evangelischen Ge1neinde an, 
die Forderuncren 13enkers seien o-enau gleicher Natur \Vie J·ene der Erben IZellers 

~ b ' 

\Veshalb die katholische Ge111einde ihren Anteil bezahlen solle. l)iesen Entscheid 

bestätigte sie auch gegen ein R.evisionsbegehren an1 18.7.1806.56 - I)abei zeigte 
die R.egierung ihre Knauserigkeit übrigens einn1al deutlich: Benker hatte während 
der R.evolution von der Unterstützungskasse Geld (fl. 226.39) und Naturalien be
zogen; die Gen1einde n1ußte dies nun zurückzahlen, da der Staat gegenüber der 
Stadtgeistlichkeit von Dießenhofen keine Verpflichtungen habe! 

Schließlich nenne ich hier noch den nach jahrelangen und zun1 Teil sehr hefti
gen Auseinandersetzungen abgeschlossenen Vertrag zwischen beiden Konfessio
nen über den Kirchenbau in Altnau vom 22.7.1810, von der Regierung a111 7.8. 

I 81057 genehniigt, 1nit folgenden Bestin1mungen: 

r. Leistung der katholischen Ge111einde: 
Sie überläßt der evangelischen Kirchge111einde die bisherige Pfarrkirche san1t Glocken und 
Kirchhof, Platz und Boden und allen darauf liegenden Gebäuden und Rechten, dazu auch 
die von1Kollator undDecin1ator (früher dasHochstift,jetzt die Regierung) an den Kirchen
bau flicßenden Beiträge für sich und alle Nachkon1men, also auf ewig. 

2. Gegenleistungen der refonnierten Ge111einde: 

a. Von der alten Kirche werden den Katholiken überlassen: Chor, Sakristei, Beinhaus, ein 
Teil der Kirchhofinauer, Stühle und Emporkirche, Dachstuhl, Kanzel, Taufstein, zwei 
Türen, alle Fenster der ganzen Kirche (wohl von den Katholiken gestiftet, n1it Heiligen
bildern) und ein kleines Glöcklein. 

b. Die Katholiken übcrnclunen keinerlei Verpflichtungen an die bisher paritätische Kirche 
1nehr. Als Auskauf für den Verlust des Gotteshauses zahlt die evangelische Gen1einde der 
katholischen überdies 3000 fl. 

c. Sie stellt den Katholiken I 5 Tage lang sechs Mann zu111 Abbruch der überlassenen Ge
bäudeteile der alten Kirche und während zwei Tagen 20 dreispännige Fuhren. 

" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3004, S. 48. 
Missiven des Kleinen Rates, Nr. 3213, S. 305. 

56 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3008, § 1645. 
" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3009, § 1766. 
" STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pftünden, Fasz.XL 263. r. (Vertragskopie). 

STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30017, § 1695. 
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d. l)ie refonnicrte Gerneinde zahlt der katholischen 300 fl. als 13aufonds für den Chor und 
entschlägt sich darnit ein für allcnnl jeglicher Unterhaltspflicht an diesen. 

Auf den ersten Blick könnte 111an n1einen, die evangelische Gen1einde habe ein 

sehr schlechtes Geschäft ge111acht. Mit den1 V erzieht auf eine bestehende Kirche 

hatten die l(atholiken aber sehr viel dahingegeben, das schon eines Entgegenko111-

1nens ,vert ,var, besonders v.'enn inan bedenkt, daß die evangelische Ge111einde an 

ihren Kirchenbau später 7000 fl. von R.egierung und Hochstift erhielt (cf. Kap. 1 r ). 

- Aus finanziellen Er,vägungen heraus führten verschiedene Ge111eindcn eine 

Teilung der Kirchengüter durch, un1 dan1it den Bedürfiüssen beider Konfessionen 

besser genügen zu können, zun1 Beispiel f-lütt,vilen und l)ußnang, wo die l(irchen 

selber an beiden Orten gen1einsa111 blieben. - I)er Teilungsvertrag von Hütt,vilen 

wurde an130.4.r812 abgeschlossen und von Kirchenrat und H.egierung ( 7.9.I812 )58 

bestätigt: 

I. Vorn gerncinsarnen Kirchengut irn Werte von zirka 1200 fl. crhiilt die evangelische Gc
rneinde ein Kapital von 345 fl., auf verschiedene c;rundstücke angewiesen. - l)icsc un
gleiche Aufteilung kann daniit erklärt vverdcn, daß zun1 Kirchengut auch Mcßstiftungcn 
gehörten und daß der Unterhalt des katholischen Gottesdienstes naturgernäß ,vcit teurer 
war als der evangelische. 

2. l)ie katholische Gerneinde verpflichtet sich, unentgeltlich die Kirchenuhr aufziehen zu 
lassen und zu den verschiedenen 13et- und V esperzeiten sowie bei Gewittern zu läuten. 

3. Jede Konfession hat fi.ir die I<.osten ihres Kultus selber aufzukornrnen. 

4. Kleine Kirchenreparaturen, die den Betrag von 5 fl. jährlich nicht übersteigen, soll jede 
Konfession zur Hälfte i.ibernehrnen. Größcre und Baurechnungen sollen gerneinsarn ge
tragen und nach Verhältnis der Seelenzahl ausgcrnittelt werden. - l)ies war wieden1n1 ein 
großer Vorteil fi.ir die Katholiken; denn diese zählten nur 90, die Evangelischen aber 1200 

Seelen! 

5. Den Unterhalt des Chors übernirnrnt die Kartause Ittingen allein, da er ihr Eigentwn ist. 

In Dußnang einigten sich die Parteien erst durch V ern1ittlung einer kirchen

rätlichen Kon1111ission - Zwingli und Kirchenrat Meyer (katholisch) - an einer 

Konferenz iin Pfarrhaus zu Dußnang (30.6./1.7.1813).59 Auch dieser Vertrag 

wurde von Kirchenrat und Regierung bestätigt: 

I. Die Kirche rnit Tunn, Kanzel, Glocken usw. bleibt gen1einsa111; ihr Unterhalt fällt den 
Konfessionen zu gleichen Teilen zu, nur Küsterei und Chor übernehrnen die Katholiken 
allein. Gerneinsam bleiben ebenfalls Beinhaus, Kirchhofinauer und Friedhof wie bis anhin. 

''" STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30021, § 1863. 
Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. 2 (Vertragskopie). 

" STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. 2 (ebenfalls Vertragskopie). 
Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30024, § 1339. 



2. An den genannten Gebäuden usw. darf keine Glaubenspartei ohne Vorwissen und Zu
stu11n1ung der andern Veränderungen vornelunen. Diese Bestii11111ung gilt auch für rein 
katholische Gegenstände 'Nie Altäre, Kreuz, Fahnen, Weihwasserkessel, Taufstein, Stuhlung 
und «andere in und außer der Kirche befindlichen Ritualien und Orna111ente». 

3. l)ie evangelische Ge111eindc erhält das Pfarrhaus 111it Scheune, Stall und Waschhaus, Garten 
und Wiesland. - I)as Pfarrhaus war kürzlich repariert, das Waschhaus sogar neu gebaut 
worden! 

4. Die katholische Gerneinde erhält das Mesrnerhaus (= Küsterei). 

5. Das liegende Kirchengut (Wälder, Äcker, Wiesen) wird je zur Hälfte jeder Konfession 
zugesprochen. 

6. Wegen des beschwerlicheren Dienstes des katholischen Mesn1ers erhalten die I{atholiken 
zwei Drittel des Mesrnergutes, die Evangelischen einen Drittel, nachde111 bereits zun1 voraus 
ein Teil davon den Katholiken als Entgelt für den Pfarrgarten usw. gutgeschrieben wor
den war. 

7. Die von Katholiken gestifteten Jahrzeiten werden dieser Konfession überlassen, total 
fl. 382.20. 

8. Für die Kultusbedürfi1isse beider Bekenntnisse werden folgende Fonds ausgeschieden: 
katholischerseits fl. 28 58, evangelischerseits fl. 800, angewiesen auf Schuldtitel; beide Teile 
stehen einander während der nächsten zwei Jahre für Verluste gut: die Katholiken n1it 
zwei l)rittcln, die Evangelischen mit einem Drittel. - Die Ermittlung der Beträge erfolgte 
auf Grund der diesbezüglichen Ausgaben beider Konfessionen iin Jahre 1808 - fl. 158.31 
für die Katholiken, fl. 35 für die Protestanten-; jenen wurden dabei ihre Jahrzeiten niit
cinberechnet. 

9. l)as l(irchengut hatte auch noch Brücken zu erhalten, welche nun aber von den zivilen 
Gcn1einden der beiden Kirchspiele überno111men werden sollten! Dußnang liegt an1 alten 
Pilgerweg von Konstanz nach Einsiedeln über das Hörnli. 

Diese paar Beispiele zeigen klar, daß in den Gen1einden die seit 1712 einge
führte Parität weiterhin grundsätzlich der Maßstab für die verschiedenen kon
fessionellen Ausn1archungen blieb. Trotz quasi angeborener Hartnäckigkeit in 
der Verfechtung der eigenen Wünsche siegte zuletzt doch der Sinn für die Billig
keit; n1an versöhnte sich gegenseitig, ohne es zun1 äußersten kon1n1en zu lassen. 
Wie schon eingangs dieses Kapitels erwähnt, n1uß n1an gerade hier das V crnlitt
lungswerk von Kirchenrat und Regierung würdigen. - Abgesehen von einzelnen 
Gehässigkeiten gab es sogar Beispiele besten Einvernehn1ens, wie es unter anderen1 
für Arbon60 bezeugt ist: 

Dort e111pfahl die rcfonnierte Stadtge111einde (1805) als Nachfolger des verstorbenen 
katholischen Pfarrers Tschudi- sie schilderte ihn als einen «toleranten und liberalen» Mann, der 
«den wahren Geist christlicher l)uldung atn1ctc ! » - den l(aplan König in Arbon, den sie «als 

60 STA.TG. Kirchenakten, Kathol. Ffri.indc11, Fasz. XL 284. 1: Evangelische Ccmcindc an Hcgicnmg 28.10.1805, 
ebenso Sautcr. 



270 

einen Mann von 111c11schcnfrcundlichen1 Herzen, tolcrante1n Sinn und untadelhaftcn1 Wandel» 
kennen gelernt habe, dessen Wahl die «Harn1onic» Z\\·ischen beiden Konfessionen in Arbon 
nur fördern könne \vorauf sicher auch die Hc"icTUn" <>roßcn Wert lc<>e. Man habe dic'Sc' ' ::-, ::-, ::-, t'> 

E11111fehlun" ohne ir"cnd\\Tlche Auffr1rdcru110- dazu r•eschrieben tun «s,nvohl ei11e111 ,vürdi,,cn t ::-, ::-, ::-, ::-, ' ::-, 

J\ilann einen lle\veis unserer Achtung zu geben, als auch unsere katholische Mitbürger von 
unserer brüderlichen Gesinnung zu überzeugen!>> - Noch Ende des 1 ~-Jahrhunderts \\·äre ein 
solches Schreiben undenkbar ge\vcsen; es ist sicher ein Be\\Tis für den großcn Einflufl 
Sauters, der als I )istriktspräsident natürlich auch innerhalb der Gen1cinde eine führende Rolle 
spielte und das Cesuch in eincn1 eigenen Schreiben kr,iftig unterstiitztc 1 - I )as Wort «liberal" 
für Tschudi darf nicht parteipolitisch (\,·ie heute) aufgefaßt \Verdcn, sondcTn entspricht vicl-
1nchr seiner ursnriin,dichcn lateinischen Bcdeutuno- von «frcio-cbio- <>roflzü<rio- (auch o-cisti<>) J ;:; D D t">' t:> ::-, D b D ' 

aufgcschlossc11 » iin Sinne von «n1enschenfrcundlichc111 1--:lcrzcn)) \Vic bci111 .Kaplan. - König 
\vurde dann auch gc,vählt. 

Daß dieses neue V erstiindnis für einander 111ehr und 1nehr ßoden ge,vann, zeigt 
die Erlediauncr einer andern sehr sch,,-iericren Ancreleo-enheit ,velche auf die von 

t,t, ' b t,t:,' 

oben geförderte Ausrichtung der Parität hin,vcist: Kein stures Festhalten a111 Alt-

hergebrachten, sondern vorsichtiges Anpassen an die gegebenen Verhältnisse, Der 

Fall ist aber auch ein Beispiel für das trotz allein vorhandene evangelische Über

gewicht und zude111 noch andervveitig interessant (Beziehungen zun1 Bischof); es 

handelt sich u111 die Überführung eines katholischen Pfrundgutes (Meßstiftung) 

in evangelische Nutznießung. 
A111 4, 3, T 806 forderte der Gen1einderat von Märstetten!i1 die l{egierung auf, 

die nötigen Schritte zu unterneh1nen, daniit das Einkon11nen der dortigen katho

lischen Früh1neßpfrund, welche in den Händen ihres Kollators, des Stiftes Kreuz

lingen liege, dein evangelischen Pf.11-rer zugeführtvverden könne, und zwar solange, 

als in Märstetten kein eigener katholischer Priester angestellt vvürde, Folgende 
Gründe hätten sie zu dieser Petition veranlaßt: 

L Die Ge1neindc sei rein evangelisch und habe keinen einzigen katholischen Einwohner, 
wohl aber eine dein Nan1en nach iinn1er noch paritätische Kirche. Seit der Revolution 
werde in Märstetten keinerlei katholischer Gottesdienst n1ehr gehalten; vorher sei dann 
und wann ein Geistlicher aus Kreuzlingen gekon11nen und habe ganz allein 1nit seincn1 
Begleiter eine Messe gelesen, Ün Winter aber auch da1nals nicht. 

2. Die Frühn1eßpfrund sei zum Besten der ganzen Gc1neinde von den Herren der Utngcbung 
oder von Bürgern gestiftet worden, nicht von oder für Kreuzlingen, Das Recht zur Nutz
nießung habe die Gemeinde daher auch nach der Reformation behalten, es könne niemals 
an den Kollator gelangen. 

3. Die evangelische Pfarrpfrund habe ein Einkommen von nur 30 Mütt Kernen und 28 Mütt 
Hafer, und sei durch die Kapitalisierung von Zehnten und Grundzinsen stark geschmälert 
worden - die Pfrundverbesscrungstabelle gab als Fixum 400 fL an, Die genannte, eigentlich 

61 STA.TG. Kirchenakten, Parit. Pfründen, Fasz. XI. 263. 3: zahlreiche Briefe, Entwürfe, Rapporte usw. 

I 

I 
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ihre1n Z,vcck entfre111dete Friihn1eßpfrund bezöge 19 Viertel Kernen, 2 Eiincr Wein und 
44 Kreuzer bares Geld, besitze et,vas liegende (;iiter und 2000 fl. Kapital, ,vas zusanuncn 
eine svü11sche11ssvcrte Verbesserung der sclnvachcn cva11gclischcn Pfrund ergeben ,vürdc. 
Den Güterko1nplcx habe aber Kreuzli11ge11 an sich gezogen. 

1)ie R.egierung übergab dieses c;esuch a111 20.3.180662 der Ko111111ission des 
Innern zur Behandlung und auf deren Antrag - aber erst nach z,vei ,,-eitern Bitt

schriften der Gcrneinde - a111 18.2. I 808 1;:i ( !) dern Parit:itischen I<.irchenrat, der a1n 

3.3. 61 die Kirchenräte 1--Iarder (katholisch) und Brenner (evangelisch) - also z\vei 

,veltliche Mitglieder - 1nit der Untersuchung des Gesch:1ftes betraute. Dieses lange 

Hinauszögern der Unterhandlungen \Var natürlich durch die besondere und heikle 

Art des Problerns bedingt. -A1n 1.4.1808 gab der Abt von Kreuzlingen eine Gegen

vorstellung ein. Er stützte seine Ausführungen auf den Stiftungsbrief von 1465 und 

die Bestätigung der Übergabe dieser Früh1neßpfrund an das Kloster Kreuzlingen 

durch die Herren von Uln1 auf Grießenberg T 593. Er legte vor allein Ge\vicht da
rauf, daß der Zweck dieser Pfrund die Messe sei, n1it deren Abschaffung in der Re

fonnation habe Märstetten auch ihre Nutznießung verloren. Dann bezog er sich 

ganz allge111ein auf den Schutzartikel der Mediation. - Vor 1712 hätte die Nennung 

der Messe als Gegengrund allein schon genügt, die Sache in1 Sinne des Abtes zu 

erledigen. 
Arn I 3.9.1809 tagte die Kon1111ission zusan1n1en nlit Vertretern der Ge111einde 

in Märstetten; von1 Stift war P. Meinrad Kerler anwesend. Er gab schließlich zu, 

daß die Gründe der Ge111einde «111aioris ponderis sein rnöchten» und versprach, 
bei Abt und Stift zugunsten der Gen1einde zu wirken. Den Erfolg seiner Ben1ü

hungen konnte er schon an1 T 5 .9. I 809 der I{on1111ission niitteilen: 

r. Da «die Messe der einzige Gegenstand der Stiftung ist und nach katholischer Auffassung 
fortdauern n1uß », sollen die nach und nach ans Stift gezogenen Kapitalien bei ihn1 bleiben. 

2. Dagegen werde es der Ge1neinde überlassen, «nach eigener Einsicht und Gutbefinden» alle 
noch in Märstetten befindlichen Einkünfte der Pfrund zu verwenden, solange keine 
Katholiken ün Orte wohnen. 

Märstetten war über dieses Angebot des Stiftes sehr erfreut: Eine Deputation 

der Gen1einde sprach den1 Abte persönlich den Dank der evangelischen Einwoh
nerschaft aus und ersuchte ihn, noch n1ehr zu tun; denn von den Einkünften in1 

62 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3008, § 706. 
63 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30012, § 414. 
64 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 81. 

Die rein weltliche Zusan11ncnsctzung dieser Kon1mission ist außcrgcwöhnlich und vielleicht dan1it zu erklären, 
daß sich kein katholischer Geistlicher bereit fand, bei einc111 solchen Geschäft n1itzuwirken; denn es ging 
ja un1 eine Mcßstiftung ! 
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Totalbetrag von fl. 116.40 - nach dc111 gesetzlichen Loskaufsgcsctz berechnet -

seien nur 57.54 innerhalb der Gcn1cinde. - U111 sich aber gegen ,,-eitere Ansprüche 
zu schützen, ,vandte sich das Stift an die Curie, seinen direkten geistlichen Vorge

setzten und Schinnherrn, und teilte Ende 1809/anf:1ngs 1810 der Gcn1einde, der 

Kommission und de111 Kirchenrat 1nit, es werde in Zukunft nicht 1nehr über die 

Sache verhandeln, da die oberste Aufsicht über die Pfrundangelegenheiten katho

lischerseits den1 Bischof zustünde, ,vclcher darüber Verhandlungen nlit der R.c

gierung zu führen gedenke. Daher sandte der Abt keinen Delegierten an eine 

zweite Tagung der Parteien in 13oltshausen (12.r.1810) und an die Sitzung des 

Kirchenrates (9.2.181 o). 
Dieser beschloß nun 1nit großer Mchrhcit65 ( !), die llcgierung un1 Unter

stützung zu bitten und das Stift auf eine spätere Sitzung zu zitieren. Er war der 

Ansicht, er «würde aus seiner ihn1 von1 souveränen Großcn l{at des Kantons an

gc,viesenen Stellung verrückt und in seinen Geschäften sehr beschränkt ,verden, 

wenn er bei ökonon1ischen Streitigkeiten keinen Schritt tun könnte, ohne vorher 

n1it der bischöflichen Curie llücksprachc zu nchn1en» (cf. Kap. 5, III). Auch Mär
stetten selber verwahrte sich gegen eine Einnlischung des Bischofs: Gen1äß den 

Gesetzen über den Kirchenrat und die V cr,valtung der Pfründen habe erstinstanz

lich der Kirchenrat und letztinstanzlich die Regierung über derlei Streitigkeiten zu 

entscheiden. I)icse «Einnlischung könnte von wichtigen und gefährlichen Folgen 

für die Souveränität des Kantons sein», schrieb auch die I{o1nnlission des Kirchen

rates in ihren1 Rapport! Sie alle aber verschwiegen die Tatsache, daß es sich nicht 

bloß un1 eine gewöhnliche ökonon1ische Streitigkeit handelte, sondern un1 katho

lisches Pfrundgut, auf das eine evangelische Ge1neinde Anspruch erhob. - Die 
überstin1111te Minderheit des Kirchenrates waren sicher die katholischen Geistlichen! 

Die Regierung trat gar nicht auf Verhandlungen n1it der Curie ein, sondern 

drückte den1 Abt von Kreuzlingen an1 17.2. I 8 ro66 ihr höchstes Befremden über 

sein Verhalten aus und n1ahnte ihn dringend, einer Vorladung des Kirchenrates 

als eine111 Ruf der Regierung selbst Folge zu leisten und einen 13cvolln1ächtigten 

zu delegieren, ungeachtet irgendwelcher Einsprache von dritter Seite. Der Abt 

gab sofort nach: Sein Vertreter, wiederu111 P. Mcinrad, schloß a111 29.3.1810 in der 

Sitzung des Kirchenrates einen Vergleich n1it der Gen1einde, dein die Regierung 

an1 6.4.181067 zustin1n1te. 

65 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 133. Brief des Parit. Kirchenrates an die Regierung 
15.2.1810 in den Akten. 

66 STA.TG. Missivcn des Kleinen Rates, Nr.32115, § 179. 
67 STA.TG. Protokoll des Kleinen Hatcs, Nr. 30016, § 767a. 

Kirchenakten, Missivcn des Parit. Kirchenrates, S. 28 ff. 
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I. r)ie Nutznießung und Verwaltung der in M,irstetten liegenden Einkünfte der Frühn1eß
pfrund wird der Ce111cinde zun1 besten ihrer evangelischen Pfarrpfrund überlassen. 

2. l)arübcr hinaus zahlt das Stift der (;e111cinde jährlich 3 8 fl. aus oder gibt ihr das entspre
chende Kapital. 

3. !)er Rest der zur Meßpfrund gehörigen Kapitalien bleibt dein Kloster für die gestiftete 
Messe. 

4. l)er Altarstock \Vird aus der Kirche von Märstetten entfernt. 

5. Sobald es katholische Bürger in Märstettcn geben sollte, konunt diesen die Nutznicßung 
der ganzen Friihn1cßpfrund zu, auch jenes Teils, der jetzt den evangelischen Kirchgenossen 
zugesprochen wurde. In diese111 Fall \vird auch der Altarstock \viedcrhergestcllt. 

6. Märstettcn hat die Verfahrenskosten allein zu tragen. 

Märstetten ,vünschte nun auch die Herausgabe der Schuldtitel und Kapital
briefe, was der Kirchenrat an1 13.7.181068 ablehnte, da das Stift rechtlich nicht 
dazu gezwungen werden könne, weil Märstetten nicht Besitzer, sondern nur Nutz
nießer sei. - Die R.eaktion der thurgauischen Regierungskreise gegen den Versuch 
des Stiftes, bei der Curie gegen die evangelischen Wünsche Schutz zu suchen, ist 
ein neuer Beweis ihres schroffen Souveränitätsbegriffes. 

l)ie Prinzipien des konfessionellen Zusa1n1nenlebens, welche der Landfriede 

von 17 r 2 gebracht hatte, galten itn eigentlichen paritätischen Bereich der Ge1nein
den \Neiter; hier wirkten sich die Neuerungen an1 wenigstens aus, die Regierung 
selbst wurde direkt zun1 Hüter der Tradition, die in der Praxis noch sehr stark war. -
Der Geist aber war ein anderer geworden; denn es gab keine kantonsfremden 
Obrigkeiten 1nehr, ,velche die sture Eifersüchtelei un1 kleine Vorteile gefördert 
und geschürt hätten. An ihre Stelle trat ein Schiedsrichter, der alles Interesse an 
einer gütlichen Beilegung solcher Streitigkeiten hatte und stets eine Lösung suchte, 
nä1nlich die R.egierung selbst und in ihren1 Auftrag der Paritätische Kirchenrat. 
Die ausgleichende Herrschaft seit 1712, die sich erst jetzt nach dern Wegfall aller 
obrigkeitlichen Schranken frei entwickeln konnte, die wcgleitcnden Ideen der 
Gleichheit und Einheit, welche die ganze thurgauische Politik in1 Innern bestirnm
ten, ihre strenge Aufsicht über den konfessionellen Frieden in1 Sinne einer wirk
lichen Toleranz schufen eine ganz andere Verträglichkeit unter den beiden Be
kenntnissen, welche die Parität n1ehr und tnehr in eine gerechte Billigkeit aus
n1ünden ließ. Daß sich die katholische Partei allerdings n1anchn1al übergangen und 
verletzt fühlte, ist begreiflich; sie hätte sich gerne an die ihr günstigere feudale 
Ordnung gekla1nn1ert, wirkte daher als Bremsklotz und minderte die Einheits
bestrebungen Morells auf ein auch für sie n1ehr oder weniger erträgliches Maß 

68 STA.TG. Kirchenakten, Protokoll des Parit. Kirchenrates, S. 169f. 

18 
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herab. So trug sie negativ - das heißt durch Nachgeben - auch ihren guten Teil 
zu dieser in1 allgen1einen friedlichen Stiinn1ung bei. 

Doch ging n1an in katholischen geistlichen Kreisen nicht iin1ner einig nüt den 
Plänen ihrer weltlichen Vertreter in der kantonalen Politik, was zun1 Beispiel in den 
Mehrheitsbeschlüssen des Kirchenrates zun1 Ausdruck ka1n und schließlich auch 
zun1Streit in1 Paritätischen Kirchenrat führte. Seither ( r 810) entstand eine Spannung 
zwischen den beiden Konfessionen, nicht in den Gen1einden und Dörfern draußen, 
sondern in der R.egierungszentrale. Diese verschärfte Lage erklärt sich vvohl ganz 
allge1nein aus den1 U instand, daß nach der Konsolidierung des souveränen Kantons 
Thurgau innerhalb der Eidgenossenschaft und der Beendigung seines gesetzlichen 
Aufbaus in1 Innern (r 809/ 10) die Energie der protestantischen Mehrheit sich po
tentiell ganz gegen die Katholiken hätte richten können. l)iese verspürten und 
fürchteten den Druck, doch vennied der angestan11nte Sinn für paritätische l-3illig
keit einen Bruch. - Besonders ein Problen1 ,var von c1ninenter Bedeutung für das 
Zusa1nn1enleben der beiden Konfessionen, an dein beide Parteien gleich stark in
teressiert waren, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, nän1lich die Klo
sterfrage. 

Die Klöster und Stifte 

Un1 die Bedeutung dieses Problen1s in seiner ganzen Trag,veite für den Thur
gau erkennen zu können, n1üssen wir kurz ein historisch-geographisches Bild der 
dan1aligen Zustände auf diese1n Sektor zeichnen. In Deutschland waren weit her
uni zahlreiche große Klöster aufgehoben und säkularisiert worden, in1 streng 
katholischen Österreich tat dies Kaiser Joseph II. (gestorben 1790 - es sollen zirka 
900 ge,vesen sein!). Seine kirchenpolitischen Ideen - der Josephinisn1us - wirkten 
auf weltliche und geistliche Staatsn1änner (zu1n Beispiel W essenberg) weiter. In 
der nächsten Nachbarschaft ging eben das reiche Kloster St. Gallen an den Staat 
über, dazu gehörten sogar Güter i111 Thurgau! Die beiden andern Grenzkantone, 
Zürich und Schaffhausen, hatten die Aufhebung schon vor Jahrhunderten durch
geführt und dabei für ihre Staatskasse einen fetten Happen gewonnen. Und 
in der jüngsten Vergangenheit, während Revolution und Helvetik, bildeten die 
Güter der nationalisierten und auf den Aussterbeetat gesetzten Klöster die finan
zielle Basis der kantonalen Adnünistration i111 Thurgau; diese Aufsicht über die 
Klöster und ihr Vern1ögen (im Namen und Auftrag der Zentralregierung) war 
eine wichtige Aufgabe der V crwaltungska1nn1cr, die ihren Mitgliedern aus den1 
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reforn1atorischen und revolutionär-aufklärerischen Gedankengut heraus ganz 
besonders an1 Herzen lag. - In111itten dieser radikalen Beispiele ringsun1 standen 
die thurgauischen Unitarier und Protestanten vor den reichen Klöstern ihres 
finanzsch,vachen Kantons, an ihrer Spitze Morell, der tatkräftige, ,villensstarke 
Chef und Inspirator einer 1-Zegierung, die ihre Souveränität überbetonte und ge
rade hier die Gewalt der früheren Zentralregierung nüt den Funktionen der V er
waltungskan1111er verbinden und sich keinerlei Einsprache von außen gefallen 
lassen wollte. 

25. l(apitcl 

Die Existenz der Klöster 

I 

Die Mediation brachte die Wiederherstellung der Klöster und Stifte: Artikel I 

des Abschnittes über die Nationalgüter forderte die Rückgabe ihres Besitzes.1 Da
nüt ,var jeder aggressiven Klosterpolitik zun1 vornherein der Riegel gestoßen. Für 
Morell und die protestantische Mehrheit war der Verzicht auf das Klostergut sehr 
hart; denn sie sahen den religiösen Wert dieser Gotteshäuser, den Sinn ihrer con
ten1plativen Lebensweise als orthodoxe Protestanten und Aufklärer gar nicht ein 
und konnten daher ihre Stellung innerhalb der katholischen Kirche nicht würdi
gen. Sie änderten darun1 ihre Grundsätze in dieser Angelegenheit nicht: Die Ver-
111ögen der Klöster seien brachliegendes Kirchen- und dan1it auch öffentliches Gut, 
das in den Dienst des gesa111ten Staates gestellt werden sollte. - W eil ihnen aber die 
Säkularisation verboten war, wollten sie die Klöster dafür unter strengster Kon
trolle halten, wohl in der Hoffi1ung auf günstigere Zeiten; vor allen1 lehnten sie 
kategorisch jede Beeinflussung von außen als Eingriff in die thurgauische Sou
veränität ab. 

Der Verteidiger der Klöster war Anderwert. Er fürchtete für die katholische 
Minderheit in1 Thurgau, noch viel 111ehr aber für die Existenz der Klöster, und 
wollte darun1 den Protestanten durch eine kon1pron1ißbereite Politik auf diese111 
Gebiet entgegenko111n1en. Sein Endziel war dabei die Behauptung des Kloster
gutes in den Händen des katholischen Konfessionsteiles, dan1it sein Ertrag für die 
Bedürfnisse dieser Kirche verwendet werden könne; die praktisch nächsten Ziele 
waren die Wiedererlangung der Selbstverwaltung und die freie Novizenaufnahn1e. 
Darum ern1ahnte er die Klöster dringend, ihre Existenzberechtigung mit sozialer 

t STA.TG. Mcdiationsaktc, S. 109. 



Tätigkeit in1 Dienste der Öffentlichkeit auch den Protestanten augenscheinlich zu 
beweisen und so deren Interesse an ihrer Erhaltung zu \Vecken, inde1n inan sie 
sogar an solchen gen1einnützigen Instituten teilnehn1en ließe und auch protestan
tische Lehrkräfte einstellen würde; gerade dadurch könnte der größere Anteil und 
auch die Kapitalien als Gesa1ntheit den Katholiken gesichert \Verden. Sie sorgten 
sich un1 den finanziellen R.ückhalt ihrrr kirchlichen Einrichtungen: Seit 1712 ,var 
der katholische Grundbesitz langsan1, aber stetig vennindert \vorden, 1803/04 

gingen die Güter des Bischofs an den Staat über, nun drohte den Klöstern das 
gleiche Schicksal, vielleicht vennutete inan gar eine Un1teilung der Pfrundgüter 
zugunsten der stark benachteiligten evangelischen Pfarrer (cf. Märstetten iin vori
gen Kapitel als Einzelbeispiel) - wie sollte da das arn1e katholische Landvolk noch 
den Unterhalt seiner Kirche bestreiten können?! Diese Furcht spricht vor allein 
aus der Eingabe der katholischen Geistlichkeit Mai 1804 (cf. I{ap. 3, II). - Ander
wert aber kannte den Appetit freigeistiger Politiker und suchte die Klöster 
gerade jetzt durch eine Garantie des Staates zu sichern; die Situation schien seine1n 
Vorhaben günstig, weil ihre Fortdauer ja in den quasi sakrosankten Mediations

akten durch Napoleon selbst fesgtelegt worden war. 
Bandle hat in seiner Dissertation2 das ganze Klosterproble111 von der außen

politischen Seite, von der Souveränität her behandelt und dabei auch kurz innen
und kirchenpolitische Aspekte aufgezeigt; n1ir bleibt hier noch die ausführliche 
Behandlung der Gesetze und ihrer Auswirkungen. - Ich fasse das Vorgehen 
der thurgauischen Regierung, das zur endgültigen R.egelung des Verhältnisses 
Staat-Klöster führte, in drei Phasen zusa1n1nen: 

A. Sie verzögerte lange Zeit die Durchführung der Mediationsakte und über
gab die Verwaltung der Klöster gen1äß Beschluß des Kleinen R.ates von1 2.6.1803 3 

über die Kon1n1issionen und Verteilung der Geschäfte vorläufig der Finanzkom
mission, in der kein Katholik saß (Mayr, Dun11nelin, Hanhart). Über das künftige 
Verhältnis der Klöster zun1 Staat aber sollte eine besondere Kon1mission ein Gut
achten ausarbeiten - die Klosterkomn1ission -, in die neben drei Protestanten 
(Morell, Mayr, Dummelin) auch Anderwert gewählt worden ,var (12.5.1803).4 -

Einzig zur Rückgabe der Besitzungen der außerhalb des Kantons gelegenen 
Schweizerklöster hatte sich der Kleine Rat schon a111 30.4.1803 5 entschlossen: 

2 Dissertation M. ßandle. S. 13 ff. 
3 Tb!. 1. ß., S. 107 f. 
4 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 3001, S. 81. 
• Tb!. I. B., S. 76f. 

Einsiedeln und St. Urban hatten ihre Forderungen auf Rückgabe ihrer Güter 2ngc1ncldct, worauf der Kleine Rat 
Andcrwcrt, Mayr und Dumclin n1it der Ausarbeitung dieses Dekretes beauftragte - Protokoll des Kleinen Rates, 
Nr. 3001. S. 19. 
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r. l)ie Besitzer 111üssen sich, unterstützt durch ihre Kantonsregierung, beirn hiesigen Kleinen 
Rat rncldcn. 

2. Bei der Übergabe soll ein Inventar aufgenonunen werden, das die Bevollrnächtigten der 
Regierung und des l(losters unterzeichnen werden. 

3. Den betreffenden Kantonsrcgierungcn ist die Übergabe anzuzeigen. 

4. Die Verwaltungsrechnungen der betreffenden Besitzungen sind vom Kleinen Rat zu 
genchrnigcn. 

So wollte sich der Thurgau gegen weitere Ansprüche sichern und erhielt zu

gleich einen Einblick in den Vennögensstand dieser Güter (Besteuerung!). - Die 

Besitzungen der süddeutschen Klöster gelangten nüt der Säkularisation I 803 in 

die Hände verschiedener Fürstenhäuser, welche diese exzentrisch gelegenen Herr

schaften und Schlösser in einen1 erstarkenden republikanischen Freistaat bald ver
kauften.6 

B. Erst nach einen1 Jahr bequen1te sich die thurgauische Regierung zu einen1 

\veitern Schritt und übergab den Klöstern wieder ihr Eigentu111 in einen1 sehr ver

klausulierten Erlaß von1 rr.5.1804,7 den1 ersten Klosterdekret: 

I. Die R.egierung behält die Oberaufsicht über die Klöster. 

2. Ab r. 5. I 804 - also rückwirkend - treten diese wieder in das Verfügungsrecht 

über ihr Eigentun1 ein und übernehn1en dessen Selbstverwaltung. 

3. Vor der Übergabe der Vervvaltung wird ein genaues Inventar aufgenon1n1en. 

4. Die bisherigen V crwalter schließen ihre R.echnungen auf den r. 5. I 804 ab; sie 
vverden von der Regierung ratifiziert. 

5. Die Führung der Selbstverwaltung wird einen1 von der Regierung ernannten 
und von ihr «in Pflicht» genon1n1enen Buchhalter übertragen. - Die Frauen

klöster können diesen Posten nüt der bei ihnen üblichen Stelle des Gutsver

walters verbinden. 

6. Alijährlich in1 Mai n1üssen die Klostervorsteher ihre Abrechnungen der Regie

rung vorlegen. 

7. Verkauf und jede Veräußerung von Klostergütern sind ohne Genehnügung 

der Regierung verboten. 

6 Obergirsberg kam 1nit der Abtei Zwicfaltcn an den Kurfürsten von Württemberg und ging im gleichen Jahre 
1803 in privaten Besitz über. 
Untergirsberg gelangte mit dem Kloster Obcnnarchthal an die Thurn und Taxis und bald ebenfalls in Privat
besitz. 
Klingenzcll: Die Probstci ka1n rn..it der Abtei Petershausen an Baden; nach einigen Jahren bildete sich daraus aber 
die katholische Kirchgemeinde K. (cf. Kap. 10, I). HBLS 

7 Tb!. 2. B., S. 16off. 



8. Durch ein besonderes Dekret werden die Beiträge jedes Klosters an den Staats
haushalt nach Maßgabc seiner Kräfte bcstiin111t. 

9. Die Novizcnaufi1ah1nc wird an die Bewilligung durch die IZcgicrung geknüpft 
und von wcitcrn noch zu bcstin1n1cndcn Bedingungen abhängig gc1nacht. 

Mit der Selbstverwaltung der Klöster war es also nicht vvcit her; Punkt 5 ent
hielt einen direkten Widerspruch. - Natürlich konnte sich Andcr\vcrt 1nit cinc1n 
solchen Dekret nicht zufrieden geben und erreichte es schlicßlich, daß der Kleine 

R.at an1 T 5 .6. I 8058 die kaun1 ein Jahr vorher angestellten Buchhalter cntlicß, da sie 
ihre Aufgabe erfüllt hätten, der IZcgierung Aufschluß über die V cnnögcnslagc und 
Einsicht in die H.cchnnngsführung der Klöster zu verschaffen, wie es in der Ein
leitung zu111 Dekret hicß. Man könne nn1 so eher auf ihre Mitarbeit verzichten, 
als die Klöster selber für eine getreue V crvvaltnng gutst:inden, « da sie nüt den 
religiösen Pflichten ihrer Vorsteher, n1it dein Interesse der Corporation und niit 
der Existenz derselben in genauester V crbindnng steht». Die Übergabe erfolgte 
wieder durch ein lnventar.9 Bestehen blieb die jährliche llcchcnschaftspflicht vor 
der IZegicrung iin Mai. Für die V crwaltung vvurdcn nun die Vorsteher der Klöster 
und Stifte von der llcgicrung durch einen strengen lZevcrs gcvvisscnnaßcn in 
ihren1 l)ienst vereidigt: Erstn1als bei der Zustellung dieses I)ekrcts und dann bei 
jeder Ncuvvahl n1üsscn sie «folgende schriftliche Zusicherung an Eides statt» der 
Regierung einsenden (vvörtlich zitiert): 

Ich, der Abt (die Äbtissin oder Priorin) des Klosters NN, gelobe bei Ehre und Würde und bei 
allein, was 1nir heilig ist, für 1nich und itn Nan1en des ganzen Convents, das anvertraute 
Klostervennögen getreu und gewissenhaft zu besorgen, darüber nach Vorschrift der Regierung 
genaue Rechnung zu führen und in dieselben pünktlich all und jedes Einneh1nen und Ausgeben 
einzuschreiben, 1nithin nichts zu verwenden, was nicht in dieselbe gebracht \Verden wird, auch 
ohne Bewilligung der Regierung von den Klostergütern nichts zu verkaufen noch zu vcr
äußern und bei Anstellung der zur Verwaltung erforderlichen Personen solche Auswahl zu 
treffen, daß auf ihre Treue und Pünktlichkeit sich verlassen vverden darf. Zur Bekräftigung 
dessen habe ich gege1nvärtige Urkunde den1 Konvent vorgelesen und in dessen Gegenwart 
eigenhändig in seinern und 1neinen1 Na1nen unter Aufdrückung des gewöhnlichen Siegels unter
schrieben. So geschehen US\V. 

Gerade in dieser Erklärung wich die R.egierung in keiner W eise von ihrer An
sicht ab, das Klostergut sei öffentliches Gut; deshalb wurden die Häupter der 
Klöster genau vvic Bean1te in Pflicht gcnon1n1en, das ihnen anvertraute Gut (von 

8 Tb!. 4. 13., S. 183. 
0 Die Inventarien dienten selbstverständlich auch der Stcucrtaxation. - Mit ihrer Aufstellung hatte man es offenbar 

nicht eilig; denn § 3 des Dekretes 1nahntc, nun möge sie beschleunigt durchführen, sie hätten ja schon gcn1äß 
Gesetz von I 804 erstellt werden sollen. 
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wen1? !) getreulich zu bewahren. Selbstverständlich wollte n1an dan1it auch 

weitere Verluste verhüten. - Die Ben1erkung wegen der Verläßlichkeit des Ver

waltungspersonals hätten die R.egierungsn1änner eher selber beherzigen sollen; sie 
bewiesen darin n1anchn1al gar keine gute Hand. - Kurz vor diesen1 Erlaß, arn 

2.5.180510 hatten alle Klöster und Stifte dein Staate, vertreten durch Anderwert, 

Mayr und Scherb als R.egierungsdelegation, in Frauenfeld durch ihre Abgeordnete 

gehuldigt, wobei Anderwert wiederun1 eine grundsätzliche Rede hielt (cf. Kap. 

26).11 

C. Erst nach Abvvehr der Forderungen der Tagsatzung (sc. der katholischen 

Kantone - cf. Bandle a. a. Ort) schritt der Kleine Rat dazu, das Klosterproblen1 itn 

Thurgau endgültig zu regeln. Sein Gesetzesvorschlag wurde an1 9. 5 .180612 von1 

Großen Rat genehn1igt; er blieb dreißig Jahre in Kraft: 

I. Die Weiterexistenz aller in1 Thurgau liegenden Klöster wird garantiert, nän1-

lich der Männerklöster Fischingen, Kreuzlingen und Ittingen, dazu von fünf 
Frauenklöstern: Münsterlingen, Tänikon, Feldbach, Kalchrain und St. Kathari

nental. Sie bleiben aber der« besonderen Oberaufsicht» der Regierung unterstellt. 

Sie genießen den landesherrlichen Schutz nur solange, als sie sich «für die R.eli

gion, den Staat und die bürgerliche Gesellschaft ge111einnützig» betätigen. Auch 
« Mangel an hinreichenden Unterhaltsn1itteln, oder eintretende besonders wich

tige Gründe» können die Regierung veranlassen, auf diese Garantie zurückzu
ko1nn1en. 

2. Die ge1neinnützige Tätigkeit wird näher bestin1n1t (cf. Kap. 26). 

3. Die Steuerpflicht wird nochn1als gesetzlich verankert; die Beträge bestin1n1t die 

Regierung (cf. III und Kap. 26). 

4. Die Aufi1ahn1e von Novizen und Konventualen wird an zahlreiche Bedin

gungen geknüpft (cf. II). 

5. Auch den1 Kapuzinerkloster in Frauenfeld vvird eine Fortdauer, zugesichert, «so

lange sich seine Glieder vvie bisher in der Aushülfe für die Seelsorge tätig be

weisen werden». Seine Besetzung durch die Ordensprovinz der Schweiz und 

die Eröffnung des Noviziates in1 katholischen Teil des Kantons wird ebenfalls 
be,villigt. 

10 STA.TG. Nachlaß Andcrwcrt. 
11 Einzig das Chorherrenstift 13ischofszcll verzögerte die Einsendung dieses Hcvcrscs, indcn1 es sich auf einen Erlaß 

der Vcnvaltungskammcr von1 6.7.1801 berief, daß die einheimischen Stifte <idic Zchntcinkünftc ohne andere 
Eimnischung selbst beziehen und bcsorgctll> könnten laut cincn1 Zirkular des helvetischen Ministers. Auf eine 
dringende Mahnung der Regierung gab das Stift aber nach. - STA.TG. Kirchenakten, Klöster usw., Fasz. XI. 
283. 2: Stift an Hcgicnmg ro. und 24.5.1806. 

" Tb!. 5. B .. S. 163 ff. 
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6. Den1 Kollegiatstift Bischofszell wird die Existenz ebenf.1lls gesondert ge,vähr
leistet, und zwar ge1näß Bestin1n1ungen, die seinen Verhältnissen ange1nessen 
und noch zu erlassen seien. 

7. Das Verwaltungsgesetz von I 805 bleibt in Kraft. 

8. Auch den Statthaltereien usw. auswärtiger Klöster wird der landesherrliche 
Schutz zugesichert, doch sind auch sie zu Abgaben und Steuern an den Kanton 
ge1näß Ansatz der Regierung verpflichtet. 

9. Schließlich wird noch das V ennögen der Klöster extra garantiert «für seine in1 
Geist der Stiftung liegende Bestünn1ung, für religiöse und 111oralische Zwecke». 
Der Besitz jener Klöster, die infolge Venninderung des V ern1ögens oder aus 
andern besondern Gründen und Veranlassungen 1nit Vorwissen des Päpstlichen 
Stuhles ( !) eingehen könnten», darf zu keinen1 andern Z,veck verwendet wer
den als für Kirchen, Schul- und Annenanstalten. 

Die Klöster blieben also weiterhin unter einer strengen Aufsicht der Regie
rung. Anderwert hatte trotz großen Konzessionen gerade die beiden wichtigsten 
Punkte nicht durchsetzen können: Einn1al war die Garantie für den Weiterbestand 
der Klöster keineswegs zwingend, ün Gegenteil, so vage und entwertet, daß da111it 
jede Aufhebung in1 Prinzip bereits legalisiert war. Einzig der Zusatz von1 Vor
wissen des Päpstlichen Stuhls paßt nicht in die übrige Konzeption des Ge
setzes und ist sicher als ein Zugeständnis an die Wünsche Anderwerts und der ka
tholischen Orte zu werten. Allerdings brauchte n1an in1 Texte ausdrücklich nur 
das Wort« Vorwissen» und nicht «Zustün1nung», so daß auch daraus kau111 irgend
welche Hindernisse gegen die Übernah1ne des Klostervern1ögens durch den Staat 
entstanden wären. - Zweitens blieb aber auch die Novizenaufnahn1e einge
schränkt, so daß eine freie Weiterentwicklung zu1n vornherein gehe111111t war. 
Der offizielle Grund für diese Maßnah1ne war die Rücksicht auf die da111als er
schütterte finanzielle Lage der Klöster (cf. II und III). Die Ansätze waren aber 
derart gehalten, daß den Klöstern genug Spielrau111 auch für einen personel
len Aufstieg blieb. - Wie 111an sieht, hatte Anderwert jene Zusicherung nicht 
erreicht, daß der Ertrag dieser Güter gesetztenfalls nur den Katholiken zu
ko1nmen oder ihre Verwaltung in deren Händen bleiben sollte; man wollte sie 
zum Nutzen des gesamten Kantons verwenden, und zwar für kirchliche, Schul
und Armenzwecke. - Der Staat bezeichnete sich eigentlich jetzt schon als Erbe der 
thurgauischen Klöster; er hatte seine ursprüngliche Absicht der Säkularisation 
nur aufgeschoben, nicht aufgehoben! Gegenüber dem helvetischen Klostergesetz 
war es allerdings ein großer Fortschritt in1 Sinne Anderwerts: Er hatte eine Art 
Bewährungsfrist erreicht, die es nun zu nützen galt. 
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II 

Die Existenz der Klöster beruhte auf zwei Grundlagen, einer personellen und 
einer ökono111ischen. Die erste war die durch das neue Gesetz gewährte Möglich
keit, Mitglieder aufzuneh111e11 und die Zahl der Insassen sogar zu vennehren. Dafür 
setzte § 4 folgendes fest: 

r. Kantonsbürgen1 ist der Vorzug vor Schweizerbürgern, diesen vor Ausländern 
zu geben; letztere dürfen jedoch nur nüt Vorwissen der R.egierung aufgeno111-
n1en werden. 

2. Novizen, welche Kantonsbürger sind, können ohne Mitgabe zu Konventualen 
aufgenon1n1en werden und dürfen den1 Kloster nicht n1ehr als 500 fl. Mitgabe 
einbringen. Die Mitgabe für Schweizerbürger wird dagegen auf n1inde

stens 600 fl., für Ausländer auf 1200 festgesetzt. 

3. Ein Viertel der Mitgabe geht jeweils an eine staatliche Kasse für Kirchen-, Schul
und Arn1enanstalten. 

4. Klöster, welche Bildungsinstitute führen, n1ögen bei der Aufnahn1e von No
vizen besonders auf deren Kenntnisse und Fähigkeiten Rücksicht nehn1en. Bei 
außerordentlichen Verdiensten kann ein Petent tnit Bewilligung der Regie
rung auch nüt einer venninderten Mitgabe ins Kloster eintreten. 

5. Zur Aufi1al1111e darf nie1nand gezwungen werden, sonst verliert das betreffende 
Gotteshaus das Recht der Novizenaufnah1ne für i111n1er. 

6. Den Statuten, Bedürfi1issen und dein V ennögen angen1essen werden folgende 
Höchstzahlen der Insassen für die einzelnen Klöster festgesetzt (Novizen und 
Konventualen zusan1n1en): Fischingen 30, Kreuzlingen 24, Ittingen 17; Mün
sterlingen 24, Tänikon 23, Feldbach und Kalchrain je 22, St. Katharinental 
111it Paradies vereinigt) 28. 

Zur Erhöhung der vorgenannten Zahlen braucht es die Bewilligung der Re-
. 

g1erung. 

Zur Verwaltung der Einkünfte aus den Mitgaben neuer Konventualen setzte 
die Regierung an1 5.12.180713 eine dreiköpfige «Pflegeko111nüssion» aus ihrer 
Mitte ein - Morell, Anderwert, Dun1n1elin -, auf unbesti111n1te Zeit, wobei der 
« Aelteste» das Präsidium zu führen hatte, also Morell. Sie erhielten keine Ent
schädigung, hatten die Aufgabe, die Gelder sicher anzuleihen und darüber Buch 
zu führen, Vorschläge über deren Verwendung in1 Sinne des Gesetzes auszuarbei-

13 TbL 6. 13., S. 153ff. 



ten und die Entscheide darüber, ,velchc der Gcsa111tregierung vorbehalten sind, zu 
vollziehen. Der Präsident versan1111elte die Kon1111ission, sooft es die Gesch:ifte 
erforderten. ln1 Januar 111ußtc sie der Regierung R.cchcnschaft ablegen; die Schuld
und Kapitalbriefe wurden itn R.egierungsarchiv vcr,vahrt. - Bis zun1 Ende der 
Periode stieg dieser Fonds auf zirka 2000 fl. 

Während der Mediation nahn1en die Klöster folgende Anzahl von Novizen in 
ihre Ge111cinschaften auf:14 Fischingen 3, Kreuzlingen 2, Ittingen I; Münsterlin
gen 3, Tänikon 2, Feldbach 6, Kalchrain 3, St. Katharincntal 2, Paradies o. Dabei 
zeigte die Regierung itn allgc1neinen eine viel großzügigcre Praxis, als der strenge 
Wortlaut des Gesetzes vennuten ließ; ein paar Beispiele 111ögcn dies erläutern. 

Kreuzlingen wurde 1806 die Aufnahn1e eines l)eutschen gestattet, der die Mitgift nicht 
bezahlen konnte, 1807 wurde dann den1 Kloster auch die seinerzeit genannte Aufnahrnc
bedingung, es selber 111üsse einen Viertel der Surnrne, also 300 fl., tragen, in Anbetracht seiner 
Verdienste tun das Schuhvcsen erlassen. - Kalchrain ,vurdc l 814 die Aufnahrnc von drei No
vizen bewilligt, trotzdern es die gesetzliche Zahl überschritt. In andern Fällen erlicß die Re
gierung die Mitgabe. 

Die Klöster hatten in dieser Zeit folgende Mitgliederbestände: 

Fischingen (Ende 1814) 21 Patres, I Frater, 2 l3rüdcr, alles Schweizer, davon 6 Thurgaucr -
durchschnittliches Geburtsjahr in den 6oer Jahren des 18. Jahrhunderts. 

Kreuzlingen (1809) 8, wahrscheinlich nur 1 Schweizer, der Dießenhofener Wcpfer. 
Ittingen (1819) 6 Priester (davon 2 Schweizer) und 3 Fratres, alle 1819 Eingetretenen Schweizer. 
Münsterlingcn (anfangs 1813) 17 I(losterfraucn, 7 Laienschwestern - in der Mehrzahl Deutsche. 
Tänikon (Septernber 1809) 16 Frauen. 
Feldbach (1811) 13 Chorfrauen. 
Kalchrain (Ende 1813) 16 I(onventsfrauen, 5 Laienschwestern; irn ganzen 9 Schweizerinnen -

hoher Altersdurchschnitt. 
St. Katharinental (Mai 1817) 12 Frauen, 6 Laienschwestern, 111eist Deutsche - auch überaltert. 
Paradies: 4 Chorfrauen, 4 Laienschwestern (Mehrzahl Deutsche). 

Zwei Schlüsse lassen sich aus diesen Angaben ziehen: 

I. Die Klöster blieben iin allgcn1cinen unter den1 erlaubten Maxin1un1 und zeigten 
wegen Sperrung des Nachwuchses von 1798-1806 einen hohen Altersdurch
schnitt ihrer Insassen. 

2. Die Ausländer (Deutsche) waren teilweise sehr stark vertreten; dieser Ein
druck ,vird noch verstärkt durch die Liste der Vorsteher: Während der ganzen 
Helvetik und Mediation standen die Klöster Kreuzlingen, Münsterlingen und 
Paradies unter Deutschen; Kalchrain hatte bis I 804 ebenfalls eine deutsche 

"' Aus den Klosterakten des ST A.TG., Kirchenakten, Klöster usw. Fasz. XL 28 3. 3 und 4. - Gilt auch für die Zahl 
der Insassen. 



Äbtissin; die übrigen wurden von Schweizern geleitet, Thurgauer waren aber 

keine darunter. - Dies förderte natürlich die Anirnosität der Protestanten gegen 

die Klöster; die hohe Mitgabesun1n1e für Ausländer (1200 B. !) war eine Ab

,vehnnaßnah111e. 

III 

Ebenso ,vichtig für die Existenz der Klöster war ihre wirtschaftliche Grund

lage. Seit 1798 ,varen sie durch Konfiskationen (Leistungen an den Staat), durch 

die häufigen Einquartierungen, durch Verluste an Grundzinsen und bei Los

käufen, durch nachlässige Atntsführung helvetischer V er,valter und besonders 

auch durch die Inkan1eration in Deutschland seit 1803 schwer geschädigt worden; 

die Eingabe der Klöster an den thurgauischen Großen Rat, Noven1ber 1836, be

zifferte den Gesa111tverlust auf 668 ooo B. !15 - Eine genaue Untersuchung darüber 

und über Ver111ögen, Einkünfte und Lebenshaltung (-kosten) der thurgauischen 

Klöster in dieser Zeit würde den R.ahn1en n1ciner Arbeit sprengen; ich beschränke 

niich daher auf eine Zusa111111enstellung, deren Grundlage die Steuerbeträge sind, 

welche die Regierung auf den Klostergütern erhob und deren Ansatz stets 2°/00 
betrug. rn 

Steuerbetrag I 803 Steuerbetrag ab 1808 
(in fl.) provisorische Vermögen 

iln Kanton definitive Vennögcn 
Kfostcr usw. Schätzung 

Bischofszcll 490 

Feldbach ..................... . 400 

Fischingcn .................... . 373 

Ittingcn ...................... . 1500 

Kalchrain .................... . 200 

Kreuzlingcn .................. . 600 

Münstcrlingen ................ . 600 

St. Katharincntal .............. . 800 

Paradies .................. . 33.25 

Tänikon ..................... . 799 45 
-·--·· -----

Total Klöster ................. . 5796. 10 

245 000 

200 000 

186 500 

750 000 

IOO 000 

300 000 

300 000 

400 000 

16 708. 20 

399 875 

2 898 083. 20 

Schätzung 

484 

(340) 

260 

410 

1100 

230 

715 

460 

550 

550 

4759 

242 000 

(170000) 

130 000 

205 000 

550 000 

115 000 

357 500 

230 000 

275 000 

275 000 

2 379 500 

H, cf. K. Kuhn, Thurg. sacra, 2. und 3. D. Die genannte Zahl stanunt aus 13. 2, S. 106. - Über die Inka1ncration 
auch Dissertation M. Bandlc, S. 57f. und 63 ff. - Ein paar Angaben über die Verluste tnögcn genügen: 
Feldbach: 78000 fl. , Inkarncration von Hcmmcnhofen im w·crtc \"On zirka 42 500 tl. 
Ittingcn: ungeheure Einquarticrungslastcn, Kontributionen w{iluend der Revolution. 
Kreuzlingen: Aufhebung 1798/1802, Einquartierungen, Inkamcration. 
Münstcrlingen: tl. 90000-100000. 
Paradies: 6 J ooo tl. 
St. Katharincnthal: i.ibcr 200000 ft. durch Inkamerationen 1 60000 fl. vor allcn1 für Einquartierungen. 

16 STA.TG. Finanzvcnvaltung, Staatsrechnung Nr. 4305off. 



(in fl.) 
Steuerbetrag 1803 

provisorische 
Schätzung 

Statthaltcrcien 

Freudenfels (Einsiedeln) ......... 370 
Herdern und Liebenfels (St. Urban) 420 
Klingenberg u. Eppishausen (Muri) 310 
Lornnlis (Fischingen) ............ 106 
Marnmern (Rheinau) ............ 100 
Sonnenberg u. Gachnang (Einsied.) 410 

-·---·-""" 
Total Statthaltereien ........... 1716 

~- _,,_,, __ 

Gesan1ttotal .................... 7512. 10 

Vermögen 
i1n Kanton 

185 000 
210 000 

155 000 
53 000 
50 000 

205 000 

858 000 

3756083.20 

Steuerbetrag ab r 808 
definitive Vcrn1ögcn 

Schätzung 

290 145 000 
440 220 000 

149.48 74900 
210 105 000 

60 30 000 
380 190 000 

1529.48 764 000 

6288.48 3 143 500 

Die Steuern für I 808 karnen 1neist schon 1806/07 vor; für Krcuzlingen und Bischofszcll 
finden sich irn Jahre 1807 die abnorn1 hohen Beträge von 1682 fl. bzw. 862!! - Außer bei 
Fischingen, Kreuzlingen, Kalchrain, Hcrdern und Lo1n1nis ging das V ennögen zwischen der 
ersten und zweiten Schätzung überall und n1ehnnals sehr stark zurück. Für Klingenberg ist da, 
erklärlich aus den1 Verkauf von Eppishausen durch Muri (1808), für St. Katharinental durch 
die Übernah1ne der Paradieser Schulden; Bischofszcll erhielt 1810 als Folge seines Auskaufes 
eine Steuerennäßigung (Zahlen in Kla1nn1ern). Bei einzelnen kann n1an aber auch eine langsan1e 
Erholung und Festigung der Besitzverhältnisse in1 l{anton ben1erken, vor allc1n bei Kreuz
lingen und Fischingen, zu den1 auch Lon11nis gehörte. - !111 V crglcich zu ihren1 V ennögen 
n1achen die genannten V crlustc der Klöster 1nehr als ein Viertel aus! 

Das Frauenkloster Paradies war schon vor der H.evolution überschuldet. Dann 
aber wurde es durch seine exponierte Lage an1 Rhein außerordentlich stark in 
Mitleidenschaft gezogen; seine Schuldenlast betrug nun fl. 1 r r.500.17 Es \Vurde da
her an1 25.4.180418 n1it den1 nahen St. Katharinental vereinigt, was die Kloster
dekrete von r 805/06 bestätigten, un1 seine völlige V erannung aufzuhalten und 
seine Ökononüe auf eine gesunde Grundlage zu stellen: 

I. St. Katharinental erhielt die gcsa1ntc V en.valtung der Einkünfte von Paradies, übernah1n 
aber auch dessen Passiva 1nit Verzinsung. 

2. St. Katharincntal war, natürlich tnit Einwilligung der Regierung, befugt, zur Schulden
tilgung oder zu wechselseitigen1 Nutzen Liegenschaften zu veräußern, zu verpfänden 
usw. 

3. Der Konvent in Paradies wurde standesge1näß unterhalten, behielt aber keinerlei V er
fügungsrechte über die Verwaltung seiner Güter usw. mehr. 

4. St. Katharinental mußte jedoch für sich und Paradies gesondert Rechnung führen und 
nahm dessen Archiv und Schriften in eigene Verwahrung. 

17 K. Kuhn, Thurg. sacra, B. 3., S. 367. - Paradies war zum Beispiel das Hauptquartier von Erzherzog Karl. 
18 Tb!. 2. B., S. I 54ff. 
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Ein besonderer Fall war auch das Chorherrenstift Bischofszell; das Kloster
gesetz hatte daher zur R.egelung seiner Verhältnisse ein eigenes Dekret vorgesehen, 
das aber ausblieb. Ein erster Grund dafür war die Kollaturfrage, die erst 18 ro 
gelöst werden konnte; aber auch dann zeigte die Regierung keine Eile, da der 
Zweck der Stiftung unklar und ihre V ern1ögensverhältnisse prekär blieben. - Sie 
unterstand direkt ihren1 Stifter, dein Bischof von Konstanz; die Vergebung der 
Kanonikate ka111 seit lange111 den V katholischen Orten + katholisch Glarus zu; 
die Anzahl der Pfründen wurde aber nach und nach wegen der knappen Finanz
lage auf sechs (statt neun) herabgesetzt. Es \Var eine Art Altershein1 für verdiente 
Seelsorger der genannten Kantone geworden. - Nach einen1 heftigen Streit 1nit 
den innern Orten (seit I 803) kaufte der Thurgau ihnen die Kollaturrechte Herbst 
1810 für die Aversalsun1111e von fl. 21 ooo ab.19 Die Auseinandersetzung begann 
n1it der Wahl eines neuen Kanonikus durch den Stand Nidwalden Ende r 803. Das 
Stift selbst wehrte sich heftig gegen dessen Einsetzung, da dies seine seit 1798 noch 
n1ehr geschwächte Ökonon1ie gar nicht erlaube. Es unterstützte dan1it die Absicht 
der Regierung, das Kollaturrecht an sich zu bringen. Eine knappe Darstellung der 
Loskaufsverhandlungen n1öge hier genügen. - Dafür stellte die diplon1atische 
Ko111111ission an1 26. 1I.180820 nach einer Besprechung n1it zwei Vertretern des 
Stiftes folgende Instruktionen auf: 

L Erstes Angebot: pro Stand 300 Louis d'or, total also 1800 Louis d'or = 19 800 fl. - I)er 
jährliche Zins betrüge demnach 990 fl. 

2. Höchstangebot: 24 ooo fl., pro Stand 4000 fl. niit 200 fl. Zins. 

3. Bezahlung: l)ie eine Hälfte ein Jahr nach dein Absterben des ersten, die andere Hälfte nach 
dein Tode eines zweiten Chorherrn. Inzwischen ist die Su1111ne unverzinsbar. 

4. Bei Wunsch auf sofortige Barzahlung Antrag auf eine Teilzahlung von 10 ooo bis 12 ooo fl. 
an Martini 1809, ebenfalls ohne Zins - Rest erst nach dem Tode eines Chorherrn. 

Schon auf der ersten Konferenzsitzung von1 6./7.12.1808 in Luzern einigte 
man sich auf eine unverzinsliche Loskaufssun1n1e von 21 ooo fl., zahlbar in zwei 
Raten. Für die weitern Verhandlungen (5.7.1809 in Freiburg, 9.7.1810 in Bern) 
blieben drei Punkte strittig: 

I. Bezahlungsart: Der Thurgau wollte zwischen die erste (10 ooo fl.) und zweite Rate 15Jahre 
legen. 

2. Zusatz der katholischen Orte über das Fortbestehen des katholischen Gottesdienstes in 
Bischofszell und des Stiftes, den der Thurgau aber als eine Einmischung in seine Innen
politik betrachtete (analog zur Klosterfrage irn allgen1einen). 

19 cf. Dissertation M. Dandlc, S. 39f. 
20 STA.TG. Kirchenakten, Klöster usw. Fasz. XI. 283. 2: Zahlreiche Uricfc, Rapporte, Ucrichtc, Verhandlungs

protokolle usw. - Zur Ergänzung einige weitere Fußnotcn bis zum Schluß des Kapitels. 
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3. Besondere Ansprüche Zugs: Entweder Besetzung einer Chorherrenstelle (da es an die 
Reihe gekonnnen wäre) oder zusätzliche angen1esscne Entschädigung. 

Der endgültige V ertrag vo111 I 0.9.181 o bestii11111tc darüber: 

ad I. Die erste Rate von 12 ooo fl. verfällt auf Martini 1810, die Z\veite von 9000 fl. auf Mar
tini I 820. 

ad 2. l)er von1 Thurgau vorgeschlagene Wortlaut drang durch und \Var eigentlich ein knapper 
Auszug aus den1 Klostergesetz vo1n 9.5.1806: 

«I)urch diese Abtretung soll übrigens dein katholischen (;ottesdienst in Bischofszell kein 
Abbruch geschehen, und auf den Fall hin, wenn in der Zeitfolge durch besondere 
Gründe und Veranlassungen das Stift niit Vor\vissen des päpstlichen Sn1hls eingehen 
könnte, desselben Vcn11ögcn zu keinen anderen Zwecken als nur für Kirchen-, Schul
und Annenanstalten ver\vendet werden.» - l)aniit \vahrte sich der Thurgau praktisch 
seine ganze Handlungsfreiheit. 

ad 3. Zug bezieht gleich aus der ersten Rate seinen ganzen Anteil an der Aversals1u11n1c und 
erhält von den übrigen kontrahierenden Ständen je 5 Louis d' or extra. 

Nach der Auszahlung der ersten R.ate erhielt der Thurgau in1Januar 1811 von 

Luzern die beiden fiir die Wahlrechte \vichtigen Urkunden, n:ünlich die päpstliche 

Bulle von1 15.2.1617 und die Übereinkunft von1 23. r.1680. - Mit der Übernah111e 

der Kollatur glaubte sich die R.egierung auch berechtigt, das Stift in jeder Hinsicht 

seiner direkten Aufsicht zu unterstellen; dies zeigte sich vor allein in der Beschaf

fung der Aversalsun1111e und in der Behandlung der Beziehungen Stift - Curie. 

Schon a1n 26. I I. I 808 hatte sich die diplo1natische Kon11nission n1it zwei Abgeordneten des 
Stifts über die Beschaffung und V crzinsung der Aversalsun1n1e besprochen. Diese hatte,1 
geltend gen1acht, daß ihr Stift keine \veitercn Schuldenlasten 111ehr über11ehn1cn könne, \veil 
seine Rechnung gerade ausgeglichen sei und keinen Überschuß ab\verfe; n1an 1nüßte sonst auf 
das Vennögen zurückgreifen. l)ic Chorherren seien aber bereit, aus ihren Einkünften (700 bis 
800 fl.) jährlich je 40 bis 50 fl. an die Verzinsung der Sun1n1e beizutragen. A1n 10.8.1810" 

bcschloß die Regierung aber auf Antrag der diplon1atischen I(o1111nission - \viederu111 nach 
einer Beratung niit Z\vei Abgeordneten des Stifts an1 26.7.1810 - dennoch, eine Anleihe für 
die erste Rate gegen eine Hypothek auf Schuldtiteln des Stiftes oder gegen eine Generalver
schreibung von Gütern und Einkünften aufzuneh111en. Überdies 111öge das Stift Vorschläge zur 
Verzinsung dieser Su111111e 1nachen. 1111 Oktober I 8 ro beschaffte die Regierung die fälligen 
12 ooo fl. bei verschiedenen Basler Handelshäusern; das Stift n1ußte dafür eine gerichtliche 
Schuldverschreibung ausstellen lassen, welche die Regierung auf Verlangen der Gläubiger 
genehmigte und garantierte. Es war dies eine Hypothek in1 doppelten Betrag auf seine Liegen
schaften und Grundgefälle, zu deren Verzinsung und Abzahlung der I(leine Rat 22 auf Antrag 
der vereinigten diplornatischen und Finanzkon1mission folgende Vorschläge des Stiftes ge
nehn1igte: 

21 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30017, § 1729. 
22 STA.TG. Protokoll des Kleinen Hatcs, Nr. 30017, § 2429 (20.rr.1810). 



I. V er kauf von Häusern in Bischofazell und Gontershausen, eines Stiftshofes in Wilen und 
eines Waldes in (;ottshaus. 

2. Ver\\Tndung der Einkünfte der Probstei und eines Ehrenkaplans nach dein Ableben der 
Anitsinhabcr. 

3. Jeder Chorherr zahlt pro Jahr 50 fl. aus seinen Einkünften. 

4. l)afür wurde dein Stift ein großcr Stcuernachlaß ge\v,ihrt. Sein Betreffiiis sank tun 30 °lc, 
von 484 fl. auf 340 fl. 

])arüber hinaus zahlte das Stift auch die 5 Louis d'or Zulage an den Stand Zug, die Spesen 
des Geldtransportes von 13ascl nach Luzern (3 Louis d'or) und die Taxen für die Ausfertigung 
der Schuldverschreibung. - l)ie Beitr,ige der Chorherren sollten bei der nächsten Vakanz eines 
Kanonikates zurückerstattet werden (auch an die Erben des Verstorbenen). -I)ic von den Basler 
Handelshäusern vorgestreckte Sun1n1e von 12 ooo fl. war zu 5 °/c, verzinslich und n1ußte in drei 
Jahren ohne Teilzahlungen oder tcnni1nveise a conti zurückbezahlt werden. Trotz der ge
nannten Maßnah1ne11 1nußtc das Stift dann 1813 bei einer St.Galler Finna erneut Geld auf
neh,nen, diesn1al etwas günstiger, näinlich zu 4 ¾ ~/0 Zins. l)ies tat es auch bei der zweiten 
Rate der Aversalsun1n1e (9000 fl.) iin Herbst 1820; die Bedingungen waren diesn1al noch besser: 
nur 4 o/0 Zins, rückzahlbar in fünf Jahren. 

l)a1nit die R.egierung in den Besitz der Kollatur ka1n, wurde dein an und für 
sich finanzsch\vachen Stift eine ,veitere schwere Schuldenlast aufgeladen: Auf 
lange Jahre hinaus waren ein Teil seiner Güter und Einkünfte gewissennaßen an 
die Geldgeber der A versalsu1nn1e, welche die R.egierung bei guten1 Willen aus 
dein Staatshaushalt selber hätte auftreiben können, verpfändet. Nicht der Staat, 
sondern das Stift nah1n die finanziellen Opfer dieses Loskaufes vollständig auf 
sich !23 - Gerade l111l diese n1ißliche ökononiische Situation des Stiftes sorgte sich 
sein geistlicher Prokurator, die Curie sehr, doch ohne großen Erfolg. 

Schon bei den Verhandlungen über die Anerkennung der Neuernennung Nidwaldens 
ersuchten die Chorherren auch uni den Schutz des Ordinariates, das ihnen a111 r.10.1805 ent
sprach und zugleich eine Zusa1111nenarbeit niit der Regierung postulierte: 

r. l)ie zur Zeit vakanten I{anonikate sollen unbesetzt bleiben, bis das Ordinariat iin Emver
ständnis niit der Kantonsrcgierung anders beschließt. 

2. Zur genauen Beurteilung der ökono111ischen Lage soll das Stift jährlich Rechnung ablegen. 

3. I)ie Gefälle der vakanten Pfründen dürfen nur zur Bezahlung der Schulden und zur Ver
besserung der finanziellen Lage benützt werden, ebenfalls unter Rechenschaftsablage. 

4. Auch die Wiederbesetzung künftiger freier Stellen darf nicht ohne Zustin1111ung des bi
schöflichen Ordinariates geschehen. 

23 hn Pfarr- und Stiftsarchiv Bischofszcll (Aktcnfasz. 14) liegt eine Abrechnung über die großcn Verluste, die dcn1 
Stift aus diesem Loskauf erwuchsen: Die Zinsen für die Avcrsalsumtnc allein beliefen sich auf über 12500 fl., 
der Ertragsausfall für das Stift, der sich aus der Übcrnalunc einer so großcn Schuld ergab, 111achtc weitere I 3 500 H. 
aus! Die letzten Rückzahlungen erfolgten erst 1830! 
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Die Regierung nahrn davon vorläufig keine Notiz, sondern stellte irn Klostergesetz von 
r 806 einzig eine Sonderregelung in Aussicht. - Als dann die Curie 181 o von1 Stift den Vertrags
abschluß erfahren hatte, verwahrte sie sich schon arn 11. 10. energisch dagegen, daß die jetzigen 
Kapitularen irgendwelche Scl1111älcrung in ihrern Einkon1n1cn erleiden sollten und die Weiter
existenz des Stiftes irgendwie gefährdet ,vürde. l)ic Regierung versicherte z,var arn 20.10.1810, 

111an werde das Stift und seine Insassen so ,venig wie rnöglich belasten, hielt sich aber nicht an 
dieses Versprechen. Urn so größercs llefrernden zeigte darauf die Curie rnit Recht, als es offen
bar wurde, daß das Stift die ganze Schuld auf sich neh111cn rnußte ( r 7. 11. I 810): l)azu brauche 
es die Eirnvilligung einer kirchlichen llehörde, in diesern Falle des Fürstprirnas als Protektor des 
Stiftes. !)er Kleine Rat trat jedoch nicht darauf ein und erklärte (27. 1 I. I 810 ), er habe alles rnit 
Zustir11n1ung des Stiftes getan, als ob es sich gegen die staatlichen Zurnutungen hätte Viehren 
können. Ja, er erteilte <lern Kustos des Stiftes sogar einen V er,veis, weil er der Curie auf ihr 
Ansuchen hin die Lage dargelegt und Spannaflnahrnen erörtert hatte (22.11.1811). 21 

- Auch 
hier duldete die Regierung keinerlei Einrnischung, nicht ein111al eine besonders qualifizierte 
geistliche Stelle - die Curie als Stifter - bc,vahrte ihr Mitspracherecht, ein kleines Beispiel für 
die territorialistische, staatskirchlichc Politik des l<.lcinen Rates. 

26. Kapitel 

Die Klöster in1 Dienste der Öf{cntlic/1kcit 

I 

§ 2 des endgültigen Klostergesetzes von r 806 lautete: 
« Särntliche Klöster und Stifte sind verpflichtet, entweder vermittelst den Kennt

nissen und Fähigkeiten ihrer Glieder für den Unterricht der Jugend und Volks
bildung - oder, wo örtliche Un1stände sich dafür eignen, vern1ittelst Verpfl.egungs
anstalten - oder n1it ihre111 V ennögen, für Kirchen-, Schul- und Arn1enanstalten, 
zu1n Besten ihrer Mitn1enschen beizutragen. Die Art und W eise, wie sie dieses, 
je nach Verschiedenheit der U111stände und Kräfte tun sollen, bleibt den Beschlüs
sen der R.egierung zu bestimmen vorbehalten». - Da1nit sicherte sich der Kleine 
Rat die Möglichkeit, die Klöster usw. von sich aus zu einer für Staat und Öffent
lichkeit ersprießlichen sozialen Tätigkeit zu zwingen. 

Bevor wir aufWirkung und Durchführung dieses Artikels eintreten, n1üssen 
wir uns n1it den Absichten und Plänen jenes Mannes auseinandersetzen, der diesen 
Text inspirierte, nän1lich Anderwerts. Es ist zun1 Verständnis seiner Politik not
wendig, daß wir etwas weit ausholen. Anderwert beschäftigte sich schon zu Be
ginn seiner politischen Laufbahn vornehmlich 111it den1 Klosterproblen1. Er suchte 
dabei den Weg zwischen den1 jakobinischen Extremisn1us der Aufklärung und der 
streng katholischen Auffassung, die in den Klöstern einen sehr wichtigen, einen 

21 STA.TG. Missiven des Kleinen Rates, Nr. 32 II8, § 1254. 



integralen Bestandteil der äußern und innern Kirchenorganisation sah. In einen1 
Me111orandun1 von1 17.5.179825 setzte er sich 1nit den Plänen zur Aufhebung der 
Klöster auseinander: 

r. Die Aufhebung ist nicht un1nittelbar gegen die Religion gerichtet. Dies beweist 
die Aufhebung der Klöster iin josephinischen Österreich und die Auflösung der 
Gesellschaft Jesu durch den Papst. 

2. Politisch ist eine Aufhebung in diese111 Zeitpunkt jedoch nicht ratsan1, weil der 
Besitz der schweizerischen Klöster in1 Auslande verloren ginge. 

3. Der Staat soll die Verwaltung der Klöster überneh111en. Die von ihm eingesetz
ten V crwalter n1üssen für den Unterhalt der Insassen sorgen, welche eine ihren1 
Stand angemessene Arbeit erhalten werden. 

Eine Aufhebung der Klöster billigte er unter folgenden Bedingungen: 

r. Die Katholiken n1üssen auch an reformierten Stiftungen Anteil nehn1en kön
nen, nicht bloß umgekehrt, wie sich dies durch eine Aufhebung der Klöster 
ergeben würde. 

2. Für den Unterhalt der Insassen n1uss genügend vorgesorgt sein, und zwar durch 
Kapitalien und Grundstücke, so daß sie unter der eventuell n1ißlichen Lage der 
Staatskasse nicht leiden 111üßten. Man dürfe ihnen nän1lich schon einen ordent
lichen Lebensunterhalt aus111itteln, da sie dem Staat doch ihren ganzen Besitz 
überließen. 

3. Der Aufhebungsbeschluß 111uß durch die Repräsentanten aller Stände erfolgen! 
- Wollte ihn Anderwert durch dieses Postulat etwa verhindern, Zwar sprach 
er nirgends von Einstin1nügkeit. 

4. Die Insassen sollen beisan1n1en bleiben, sonst gewinnen sie in der Gesellschaft 
Einfluß ! -Anderwert fürchtete wohl die Aufwiegelung des katholischen Volkes. 

Im Jahre 1801 schrieb er eine Abhandlung über das Klostergesetz von1 17.9.1798 

und über die Wiederherstellung der Gotteshäuser. Er nannte jenes Gesetz einen 
«wahren Sieg, den Mäßigung über Gewalttätigkeit erfocht»! Diesen Gedanken 
führte er auch in seiner Rede bei der Huldigung der Regulargeistlichkeit weiter aus 
(2.5.1805): Das Klostergesetz von 1798 sei in seiner Forn1 der Nationalisierung, 
die nicht eine sofortige Aufhebung brachte, ein Kon1pronüß, der den endgültigen 
Entscheid über ihr Schicksal auf spätere ruhigere Zeiten verschoben und dan1it 
sogar als Schutz für die Klöster gedient habe, welche iin ersten Sturn1 einfach auf-

25 STA.TG. Nachlaß Andcrwcrt. Auch alles folgende bis II. 

19 
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gehoben worden wären wie zun1 Beispiel in Frankreich. In seiner Abhandlung von 
1801 stellte er dann aber fest: «Jede Einschränkung, die 111an einzelnen Mitgliedern 
eines Staates in die Ausübung ihres Willens setzet, ohne daß dieselbe das Wohl der 
Gesa111theit der Bürger fordert, ist ein schreiender Eingriff in die R.echte der 
Freiheit!» Anderwert befürwortete gerade ans den da111als so hochgehaltenen Be
griffen Freiheit und Volkswohlfahrt heraus eine Wiederherstellung der Klöster; 
denn von der bisherigen Staatsverwaltung und Mißwirtschaft habe überhaupt 
kein Volksteil einen Nutzen. Doch n1öge 111an sie unter eine gesetzlich geregelte 
Aufsicht des Staates stellen und sie auch der Steuerpflicht unterwerfen. - Gen1äß 
den1 Prinzip, daß jeder Religionsgen1einschaft die ihr gehörenden Vermögens
werte zu belassen seien, sollten die Klöster ausschließlich in1 Dienste der Katho
liken stehen; eine Teilung n1it den Protestanten als ge111einsan1e Nationalgüter 
kon1n1e nicht in Frage. Denn die reforn1ierten Kantone teilten die von ihnen seit 
der Reforn1ation erworbenen Klostergüter auch nicht! Sie n1ögen für Schulen und 
Arn1enanstalten, für Sen1inarien und Altersversorgung von Geistlichen Verwen
dung finden. Von dieser extre111en Ansicht ka111 er allerdings später wieder ab, sie 
war gegen eine protestantische Mehrheit zun1 vornherein unhaltbar; ihren letzten 
Niederschlag fand sie in der Eingabe der thurgauischen Geistlichkeit von1 12.5. 

1804. - In der bereits genannten Rede von1 Mai 1805 berührte er kurz auch die 
verfassungsrechtliche Stellung der Klöster seit der Mediation: Ihre Existenz be
ruhe nun ausschließlich auf den1 Willen des Vern1ittlers; ihre Wiederherstellung 
könne nur erfolgt sein im Hinblick darauf, daß sich die Klöster so bald als n1öglich 
einer gen1einnützigen Tätigkeit widmen würden, sonst hätte jede auf ihre Erhal
tung abzielende Politik keine reale Grundlage. 

Hier fand Anderwert die volle Unterstützung W essenbergs. Der General
vikar dankte ihm herzlich für seine Reden bei der Huldigung der Geistlichkeit 
und schrieb dabei (5.5.1805):26 Das Heil der Klöster finde sich einzig in «berufs
n1äßig nützlicher Tätigkeit». Schon in ihrer «Instruktion» von1 27.3.1803 gab die 
Curie der Hoffnung Ausdruck, daß die Ordenshäuser, «von den1 wahren Geist 
ihres Berufes beseelt, zur Einrichtung solcher Anstalten bereitwillig sein werden, 
besonders wenn sie von den Kantonsbehörden dazu Winke und Aufn1unterung 
erhalten». Weit schärfere Worte fand er in einen1 Gutachten über die Klöster des 
Kantons Thurgau :27 «Daß kein Kloster, welches nicht mit einem gen1einnützigen 
Institut verbunden ist, das nächste Dezenniun1 überleben dürfte, darüber lassen die 
deutlichen Zeichen der Zeit keinen gegründeten Zweifel n1ehr übrig». Er riet den 

26 Wesscnberg bat Anderwert sogar, er möge diese seine Rede in der ganzen Schweiz verbreiten, da sie allgemein 
gültig sei. 

27 Dissertation A. Küry, S. 22f. 
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Klöstern, von sich aus die Initiative zu ergreifen; W idcrstand gegen Vorschriften 
der R_cgicrung würde nur ihre Existenz gefährden. 

Die konkreten Pläne Andcrwcrts finden sich in einer Schrift von1 Oktober 
180428 nüt de111 Titel: «Projekt für die R_ettung der Klosterinstitute vcrnuttclst der 
V crbindung nüt andern Instituten.» (Schon die Wortwahl - «vcnnittelst» - deutet 
auf den Urheber von Art. 2 des Klostergesetzes!). Einleitend faßte er noch111als 
sein ganzes politisches Streben iin konfessionellen Bereich zusan1n1en und wies 
dann ebenfalls darauf hin, daß alle diese Pläne von den Klöstern selber ausgehen 
sollten und nicht von der Regierung, da in1 lctztern Falle zu befürchten sei, daß 
die I{atholiken bald keinen großen Einfluß n1ehr auf die Verwendung der Klo
stergüter ausüben und deren Genuß ebenfalls verlieren würden. Gerade dies aber 
n1üsse durch die oberste Aufsicht der Regierung gewährleistet sein. - Seine Vor
schläge beschränkte Anderwert auf zwei Frauen- und drei Männerklöster, weil er 
die Meinung vertrat, daß n1ehrere durch die jüngsten Schäden finanziell ge
schwächte Klöster zusan1n1engclegt werden sollten; das Klostergut faßte er in 
dicsc111 Sinne überhaupt als eine Einheit auf. Die Errichtung einer höhern Lehr
anstalt und eines Pricsterscn1inars lehnte er ab, da das Interesse daran zu gering sei. 

1. Errichtung einer Töchterschule nüt zirka 50 bis 100 Pensionärinnen. - Unter
richt in Lesen, Schreiben, Zeichnen, Musik, Deutsch und Französisch; Kochen, 
N:ihen und Stricken und anderen weiblichen Arbeiten. - Zehn von der Re
gierung c1npfohlene Töchter würden unentgeltlich aufgcnon1n1en. Zwei Drittel 
der Schülerinnen 111üßten iin Thurgau wohnen; bis zur Hälfte könnten es 
Protestanten sein. - Das Institut würde durch ein, bzw. zwei Frauenklöster 

geführt. 

2. Einrichtung und Wartung einer V erpflegungsanstalt für Kranke und Ver
pfründete durch ein anderes Frauenkloster. - Diesn1al kann die Regierung 
20 Personen zur unentgeltlichen Aufnahtnc en1pfehlen. 60 weitere treten gegen 
crn1äßigte jährliche Beiträge in diese Anstalt ein. Hier werden überhaupt nur 
Kantonsbürger aufgenon1n1en, davon n1indestcns die Hälfte Protestanten. -
Zur Pflege der Insassen soll dieses Kloster n1ehr Laienschwestern als Ordens
frauen aufnehn1en. 

3. Einführung einer Verpflegungsanstalt für Männer in der Kartause Ittingen. -
Gegen eine sehr kleine jährliche Sun1me sollen hier zusätzlich 20 ausgediente 
Pfarrherren und Kapläne verpfründet werden, auf En1pfehlung der bischöf
lichen Behörde ( !) eventuell einige unentgeltlich. - Sind diese 20 Plätze nicht 

28 Wörtlich abgedruckt bei J- C, Mörikofcr, Landanunann Anderwcrt, S. 99/f. 



besetzt, so können strafwürdige Geistliche auf ihre eigenen Kosten nach Ittingen 

versetzt ,verden (cf. Graf von Müllheiin in Kap. 22). 

4. Erweiterung der Schulanstalt in Fischingen. - Die Schüler dürfen ,veder für 

das Chorsingen eingesetzt werden noch das Ordenskleid tragen (wie z.B. heute 

noch in Engelberg und Einsiedeln). - Der Unterricht u111faßt nur die niedere 

Schule, dazu Französisch, Musik und Zeichnen. - hn ganzen soll das Institut 

l 10 Schüler un1fassen, davon 8 arn1e, 6 von der Regierung en1pfohlene uuent

geltlich; n1indestens 1 / 3 dürfen Protestanten sein, nicht n1ehr als 1 / 3 aus andern 

Kantonen stammen. 

5. « Schuhneisterinstitut» in Kreuzlingen für I o bis l 5 Zöglinge. - Hier sollen eher 

katholische Lehrer ausgebildet werden, da diese Religionspartei n1ehr an sol

chen Mangel leidet als die protestantische. - Neben dieser höhern Schule soll 

eine zweite gewöhnliche wie in Fischingen errichtet, aber auf 20 Schüler be

schränkt werden. - Doch könne 111an hier auch eine Schule für «Vieharznei» 

oder Forstwirtschaft gründen. 29 

1111 Unterschied zu seinen früheren Ansichten hatte Anderwert nun den Pro

testanten zun1 vornherein eine weitgehende Nutznießung eingeräun1t und die 

Klöster 111ehr in den Dienst weltlicher Institutionen gestellt als den Geist

lichen vorbehalten. Das ganze Projekt zeugt für ein gründliches Studiun1 der 

Probleme und für eine Zeitaufgeschlossenheit, der 111ehr Erfolg hätte beschie

den sein dürfen. 

II 

Anderwert und W essenberg hofften also auf die private Initiative der Klöster; 

in1 Gesetz behielt sich aber die Regierung den Entscheid über jegliche ge111ein

nützige Tätigkeit vor. Was taten nun die Gotteshäuser von sich aus 1 Nur ein 

einziges Kloster ging ernsthaft auf die Vorschläge Anderwerts ein: Kreuzlingen. 30 

Es eröffnete schon 1806 ein Sen1inar für Lehrer, dann eine Ackerbauschule, die 

beide einen guten Ruf genossen und auch gut besucht waren. Ab 1813 geriet die 

Anstalt jedoch in Schwierigkeiten, da der häufige Lehrerwechsel sich ungünstig 

auswirkte und ein akuter Lehrern1angel nicht zu beheben war. Die Bedingungen 

für die Novizenaufnahn1e verhinderten die Heranziehung talentierter Ausländer, 

29 Anderwert befurwortete es sogar, daß fähige Ordensleute eine Zeitlang das Pestalozzi-Institut besuchen soll
ten; aber nur Kreuzlingen ging auf diese Anregung ein. 

30 STA.TG. Kirchenakten, Klöster usw. Fasz. XI. 283. 4: Verschiedene Schreiben. K. Kuhn, Thurg. sacra, 2. B., 
S. 349/f. Die Anderwerts stammen aus dieser Gegend und hatten wohl persönliche Beziehungen zu den Kapitu
laren; Vater und Bruder des Politikers waren ja Verwalter von Münsterlingen. 
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in1 Thurgau selber aber waren, vor allen1 unter den Katholiken, kaun1 genügend 
Lehrkräfte vorhanden. Der von der Curie unterstützte Antrag des Stifts, die Auf
nahn1etaxc für Ausländer zu reduzieren oder für Krcuzlingen überhaupt abzu
schaffen, erreichte nur folgenden Bcschluß der R.cgierung ( 14.9. 18 r 3) :31 Gen1äß 
de111 Gesetz habe sie die Möglichkeit, «Moderationen» zu verfügen. - Mit dicsen1 
Institut verband das Kloster noch andere Anstalten. So führte es einn1al seine seit 
alters bestehende, aber kleine Stiftschule weiter. An1 26.5.1810 gcnchn1igte die 
R.egierung auf Antrag des Schulrates einen Plan des Stiftes für eine dreiklassige 
Grundschule, die aber in1 Herbst 181 I bereits wieder eingegangen zu sein scheint. 
Vorgesehen ,var ein Kostgeld von 22 Louis d' or jährlich, das für Kantonsbürger 
ern1äßigt würdc.32 Da1nals ancrbot sich das Kloster auch, zugunsten der katholi
schen Kinderschule in Kreuzlingen eine Stiftung zu n1achen: 

r. Freie Wohnung für den Schulmeister und Schulzirnrner in eincn1 Stiftsgebäude. 

2. Freies Brennholz aus den Stiftswaldungen. - Besoldung aus dem Bruderschaftsfonds 
(400 fl. ). 

Die ständigen Bcn1ühungen Kreuzlingens scheiterten aber letztlich an der ge
ringen Unterstützung, die sein Hauptanliegen, die Anstellung der Lehrer, bei der 
R.egierung erhielt, Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Kleine 
R.at die Erstarkung einer solchen katholischen Schule n1it sehr ge111ischten Gefüh
len betrachtete; er, das heißt vor allcn1 die evangelische Mehrheit, wollte doch die 
Ausbildung der Lehrer selber an die Hand nehn1en und ein eigenes Senunar dafür 
errichten; die Abhängigkeit von einer katholischen Institution paßte ihr begreif
licherweise gerade auf diesen1 Gebiet nicht. 

Fischingen33 führte ebenfalls seine schon vor der Revolution bestehende 
Klosterschule weiter und baute sie aus ;34 doch blieb sie allzu stark auf einen theo
logischen Abschluß ausgerichtet und hatte zu wenig Schüler, u1n die Ansprüche 
Anderwerts erfüllen zu können. - Anderseits lehnte die Regierung einen Vor
schlag des Schulrates ab (17.12.1808),35 in Fischingen ein Senunar für katholische 

31 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30023. § 2123. 
32 im Plan wurden folgende Fächer genannt: Rechnen, Geometrie, Geographie, richtiges Sprechen, Singen, Lesen, 

Schreiben, Deutsch, lateinische und französische Sprache, allgc1ncinc und Schwcizcrgcschichtc, Naturlehre und 
-gcschichtc, <<natürliche und gcoffcnbartc)> Religion (!), gy1nnastische Übungen. - Schulrat an Regierung 12.5. 
1810. 

33 STA.TG. Kirchenakten, Klöster usw. Fasz.XI. 283. 3. 
3 -' Fächer an dieser Schule: Religion - Sprachen: Deutsch, Lateinisch, Französisch, mit Kalligraphie - Schöne Wis

senschaften: Stil, besonders Briefatil, deutsche und lateinische Poetik, profane Rhetorik - Musik: geistliche Sing
kunst, Violine und Orgel - Geschichte: Biblische und Kirchcngcschischte, alte und neue Geschichte und Geo
graphie - Philosophie mit Anfangsgründen der Naturgeschichte und Anthropologie - Arithmetik mit Anfangs
gründen der Algebra tmd Geometrie. - Abt an Regierung 29.5.1805 mit Beilage. 

35 STA.TG. Protokoll des Kleinen Rates, Nr. 30013, § 2543. 
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Geistliche einzurichten; n1an hätte nän1lich von Anfang an einen Kredit für die 
Studenten bein1 Großen Rat einholen n1üssen. - Allerdings konnte Fischingen ein 
großes Positivun1 zu seinen Gunsten anführen: I)as Kloster übte die Seelsorge der 
ihn1 inkorporierten Pfründen in1 hinten1 Thurgau durch seine Patres selber aus 
(Au, Bettwiesen, Bichelsee, Dußnang, Fischingen und Lo111nüs); als eine beson
ders wichtige Pflicht sollten diese Pfarrer auf Geheiß des Klosters vor allein auch 
den Unterricht der Dorfschuln1eister auf sich neh111en. 

In der Sparte Seelsorge hatte auch das Kapuzinerkloster in Frauenfeld36 sehr 
wichtige Funktionen: Es stellte oft die Vikare bei Vakanzen und 111ancher Pfarrer 
holte sich hier Aushilfen für seine Arbeit. Aus eine111 Verzeichnis zu Anfang der 
Mediationszeit geht hervor, daß die sechs Patres während eines Jahres in 22 Orten~7 

des untern Thurgaus total über r 50 n1al predigten und die Beichte hörten. Wegen 
dieser ausgedehnten Tätigkeit erlangten sie sogar die Unterstützung der R.egierung: 
r 808 wurden ihnen r 50 fl., I 809 5 5 fl. und seither 50 fl. ausbezahlt, stets auf ein 
Gesuch hin. 38 

Von den Frauenklöstern schritt nur das Kreuzlingen benachbarte und 111it ihn1 
durch Gründungsgeschichte und Tradition verbundene Münsterlingen39 zur Tat: 
Es ließ einige Schwestern an1 dortigen Lehrerinstitut ausbilden und begann iin 
Herbst I 807 eine Elen1entarschule für die Kinder der Un1gebung (zirka 30-40 ), 

die auch eine Mittagssuppe erhielten. r 808 wurde dieses Institut von Sulzberger 
selber visitiert, der sich sehr befriedigt darüber zeigte und die Frauen zu weiteren1 
Einsatz aufn1unterte. 

Alle übrigen Klöster taten trotz n1ehrfacher Aufforderung durch die Regierung 
und wiederholten Versprechen nichts. Sie hatten die Zeichen der Zeit nicht erfaßt 
und verhielten sich solchen Plänen gegenüber passiv. Die Chorfrauen hatten wohl 
zu wenig Verständnis für derlei Fragen und besaßen wohl auch die nötige päd
agogische Vorbildung oder n1anuelle Geschicklichkeit dazu nicht; überdies waren 
sie vielfach zu alt, der Nachwuchs aber war gering und konnte nicht bloß in1 Hin
blick auf die Jugenderziehung usw. ausgesucht werden. Ittingen konnte sich na
türlich von seiner Ordensregel nicht befreien (Kartäuser nut Schweigepflicht), 
Bischofszell war schon eine Art Ruhepfründe für alte Priester. - Die Mahnungen 
Anderwerts fanden also sehr wenig Echo, weder bei den Klöstern, noch bei der 

36 STA.TG. Kirchenakten, Klöster usw. Fasz. XI. 283. 3. 
37 Die 22 Orte sind: Frauenfeld, Tobel, Tänikon, Klingenberg, Eschenz, Basadingen, Kirchberg, Fischingcn, Leut

merkcn, Üßlingen, Mammern, Kalchrain, Pfyn, Feldbach, Weiningen, Bußnang, Gähwil, Warth, Lomnus, Aa
dorf, Wängi, Sirnach (Reihenfolge nach Frequenz). - Undatierte Beilage in den Akten, 

38 Vor 1798 gab der katholische Landvogt fl. 100, der reformierte 50; dazu kamen weitere Beiträge der Stände 
(Guardian an Regierung 8.5.1805). -Auch die Verwaltungskanuncr hatte ihnen in den Jahren 1801.'02 unentgelt
lich Holz und Ziegel bewilligt; Holz: STA.TG. Protokoll der Verwaltungskammer, Nr. 1404, S. 168 (18.9.1801) 
- Ziegel: STA.TG. Protokoll der Verwaltungskammer, Nr. 1403, S. 161 (19.8.1802). 

39 K. Kuhn, Thurg. sacra, 3. B., S. 289. - STA.TG. Kirchenakten, Klöster usw. Fasz. XI. 283. 4. 
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Regierung. Sie wollte über die Verwendung dieser Güter selbst bestünn1en und 

wartete nur auf einen günstigen Zeitpunkt, wo sie dies gesa1nthaft durch die 

Säkularisation tun konnte. Sie war auch jeder Forn1 von Ausschließlichkeit in 

Benutzung oder Verwaltung der Klostergüter durch die Katholiken allein abhold, 

auch ,.venn diese nur grundsätzliche Geltung haben und die andere Konfession prak

tisch ,veitgehend 111iteinbeziehen sollte. 

Während der Mediation zog der Staat die Klostergüter nur auf zwei Gebieten 

zur ständigen Beitragsleistung heran, nän1lich durch die Steuern an seinen Finanz

haushalt und in der Pfrundverbesserung zugunsten der notleidenden Geistlich

keit. - Die Steuerlast der Klöster und Statthaltereien war keine geringe. Schon in1 

ersten Steuerdekret (16.6.1803)40 wurden sie unter dem Titel Güterbesitzer 1nit 

2%0 des Vern1ögens erfaßt wie alle andern. § 10 des Klostergesetzes von I 804 ver

hieß ein besonderes Dekret für die Bestimmung dieser Beiträge an die « Staats

bedürfnisse», das dann an1 10.5.180541 erstmals erlassen wurde: Alle hiesigen Klö

ster, Kollegiatstifte und Statthaltereien versteuern 20fo0 ihres reinen Vern1ögens; 

von dieser Sumn1e gehen¾ an die Kantonskasse, ¼ ist ausschließlich zugunsten 

der R.eligionslehr- und Schulanstalten des Kantons zu verwenden. § 3, bzw. § 9 

des definitiven Klostergesetzes von 1806 bestätigte dann dieses Besteuerungsrecht, 

das in der Folge außer einigen Sonderauflagen im1ner 2°/00 ausmachte. Die bereits 

in Kapitel 25 unter III genannten Beträge pro Kloster usw. setzte die Regierung 

von sich aus an, wohl auf Grund der Inventarien bei der Verwaltungsübergabe; 

zusan1111engezogen ergeben sie für die Zeit der Mediation folgende Summen :42 

Steuern 1803-1814 
Klöster usw. 

Bischofazcll ....................... . 
Feldbach ......................... . 
Fischingen ........................ . 
Ittingen .......................... . 
Kalchrain ........................ . 
St. Katharinental (inkl. Paradies) ..... . 
Kreuzlingen ...................... . 
Münsterlingen .................... . 
Tänikon ......................... . 

40 Tbl. r. B., S. 153ff. 
41 Tbl. 4. 13., S. 164/f. 

Total 

42 STA.TG. Finanzverwaltung, Staatsrechnungen, Nr. 43050/f. 

7 321 

4479.56 
6 851. 02 

18 745 
3 817. 30 

9490.55 
II 860.45 

7 845 
9 377.27 

79788.35 

in Prozenten 

9,2 
5,6 
8,6 

23,5 
4,8 

I I,9 

14,9 
9,8 

I I,7 

I00 

Sondersteuern: 1805 Oktober und Nove111bcr je eine Kriegssteuer, etwas höher angesetzt als die gewöhnliche 
Steuer. 
1809 r. Steuer mit 3 Promille, 2. Steuer mit 2 1 / 2 Protnille. 
1813 eine zweite Auflage in der gleichen Höhe wie die normale Steuer. 



Statthaltcrcicn 

Freudenfels ....................... . 
Herdern und Licbenfcls ............ . 
Klingenbcrg ...................... . 
Lonunis .......................... . 
Man11nern ........................ . 
Sonnenberg und Gachnang 

Total 

Steuern 1803-1814 

3 945 50 

5 744 
3 021. 02 

2691.20 

866 45 
5 032. 32 

21 301. 29 

Gcsa1nttotal 101 090. 04 

in Prozenten 

I 8,5 

27 
14,2 

I 2,6 

4, I 
23,6 

100 

Verglichen 111it den gesan1tcn Staatseinnah111cn dieser zwölf Jahre war der Anteil 

der Klöster und Statthaltereien gering (5 %), vo111 Ertrag der Steuern allein aber 

sta111111te ein fünftel aus dieser Quelle. Es ist offensichtlich, daß es ihnen bei ihren 

Verlusten durch Revolution, billige Loskäufe und Inka111cration, infolge geringer 

Einkünfte in den verschiedenen Notzeiten dieser Jahre und bei der Neuordnung 

ihrer Verwaltung nicht gerade leicht fiel, so großc Su111111cn bares Geld flüssig zu 

111achen. So könnte inan zu111 Beispiel für das Jahr 1805, als die Klöster us,v. zur 

ordentlichen Steuer auch noch zwei kurz nacheinander erlassene Sonderauflagen 

(Oktober und Nove111ber) und die erst jetzt bestin1111tcn Beträge für 1804 zahlen 

mußten, beinahe von einer Konfiskation sprechen; das Total ihrer Steuern 111achte 

in diesc111 Jahr denn auch r r % aller Staatscinnahtnen aus; sie verteilten sich wie 

folgt (in fl.) : 

Bischofszell .......................... . 
Feldbach ............................ . 
Fischingcn ........................... . 
Ittingen ............................. . 
Kalchrain ........................... . 
St. Katharinental ..................... . 
Kreuzlingen ......................... . 
Münsterlingen ....................... . 
Tänikon ............................ . 

Total 
Freudenfels 
Herdern und Liebenfels ............... . 
Klingenberg und Eppishausen .......... . 
Lommis ............................. . 
Mammern ........................... . 
Sonnenberg und Gachnang ............ . 

Total 

Gesamttotal 

1800 

1154.56 
1865.32 

4870 
1030 

2700 

2250 

2250 

2390. 12 

20310. 40 

1323.20 

2004 

1499.20 

952. 50 

291.45 

732. 32 

6803.47 

27 114.27 
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Verbunden nüt der Pfrundverbesserung und den übrigen Besoldungs- und 

Baubeschwerden (cf. unten) glaubten die Klöster wohl, ihre gen1einnützigen Auf

gaben ün Sinne des genannten Artikels des Klostergesetzes vollauf erfüllt zu ha

ben. Doch setzten ihnen alle diese Abgaben keineswegs derart zu, daß sie nicht 
noch andere öffentliche Unterneh111ungen, vor alle111 ün erzieherischen Sektor, 

hätten durchführen oder durch Beiträge stützen können; es fehlte ihnen 111inde

stens da111als an Willen und Einsatz. Dies findet allerdings darin eine begreifliche 

Entschuldigung, daß die Sorge für die Erhaltung ihrer Ökonon1ie sie stark in An

spruch nah111. 
Bei der Pfrundverbesserung 111achte die Regierung erst111als von ihre111 Recht 

gen1äß § 2 des Klostergesetzes Gebrauch; doch ergaben die Verhandlungen dar

über nur unter einem fühlbaren Druck der Regierung einen Entscheid in ihren1 

Sinn. Von der jährlich aufgebrachten Sun1n1e von 2668 fl. ging der weitaus größte 

Teil (zirka 5/ 6 ) an evangelische Pfründen ( cf. Verbesserungstabelle); das Prinzip 
Anderwerts war also klar durchbrochen. 

Beiträge der einzelnen Klöster an die Pfrundverbesserung seit r Sr r (in fl.): 

Bischofszell . . . . . . . . 3 53 Münsterlingen . . . . . . 240 
Feldbach . . . . . . . . . . 100 Tänikon . . . . . . . . . . . 150 

Fischingen . . . . . . . . . 302 Freudenfels . . . . . . . . So 
Ittingen .......... . Mamn1ern 75 
Kalchrain ........ . 

823 
100 Total 2668 

St. Katharinental . . . 270 
Kreuzlingen ...... . 175 Klöster allein . . . . . . . 2513 

Gerade für die Besoldung von Pfarrern, für den Unterhalt von Kirchen, 

Pfrundgebäuden und Gottesdienst beider Konfessionen waren die thurgauischen 

Klöster und Statthaltereien ein wichtiger Faktor, lagen doch zahlreiche 
Kirchensätze in ihren Händen (wie bei der Regierung nach Übernahn1e der hoch

stiftischen Güter) :43 

Bischofszell: Berg, Bischofszell, Sulgcn*. 
Fischingen: Au, Bettwiesen, Bichelsce*, Dußnang*, Fischingen, Lonunis*, Lustdorf 

(evangelisch), Sirnach*. 
Ittingen: Hüttwilen*, Üßlingen*. 
Kalchrain: Herdern. 
St. Katharinental: Basadingen *. 
Kreuzlingen: Krcuzlingen, Gi.ittingen *. 
Mi.insterlingcn: Münstcrlingen, Scherzingen (evangelisch). 
Paradies: Paradies. 
Tänikon: Tänikon. 

43 Quellen: STA.TG. Pfrund- und Klosterakten, K. Kuhn, Thurg. sacra, HBLS. 



Freudenfels (Einsiedeln): Burg-Eschenz*. 
Klingenberg (Muri): Ho111burg. 
Man1111ern (Rheinau): Ma1nn1ern*. Total 24 Pfründen! 

Ein weiterer Punkt öffentlicher Hilfeleistung, der in Geld gar nicht zu berechnen ist, \var 
die ständige Annenfiirsorge der Klöster (durch Austeilen von Suppen usw.); besonders Ittingcn 
zeichnete sich hier durch seine Mildtätigkeit aus! 

III 

Trotz der Absicht, die Politik der Helvetik (oder des Landesko111itees von 1798) 

weiter zu führen und die Beispiele der Un1gebung nachzuah111en, n1ußte sich die 
protestantische Mehrheit den1 Zwang der Un1stände (Mediation - Tagsatzung -
katholischer Konfessionsteil) vorläufig fügen und sich nüt einer strengen Aufsicht 
über die Klöster begnügen, die einer künftigen Säkularisation schon jetzt die Wege 
ebnete, wie dies sogar ü11 Garantiegesetz zun1 Ausdruck kan1. Sie - und da111it 
natürlich die von ihr beherrschte Gesan1tregierung - wünschte darun1 kein Er
starken der Klöster, vor allen1 keine tiefere Verwurzelung in der Bevölkerung 
durch ausgedehnte soziale und erzieherische Tätigkeit aus eigener Initiative (cf. 
die 111ehrfach bezeugte Beliebtheit der Kapuziner in Frauenfeld bei beiden Kon
fessionen!). In1 Gegenteil, der Kleine Rat verhielt sich solchen Plänen gegenüber 
sehr lau; er wollte über die Verwendung des Klostervennögens aus eigener Kon1-
petenz bestin1111en können, ohne Bindungen an die katholische Konfession und 
ohne auf bereits bestehende Institutionen Rücksicht nehn1en zu n1üssen. 

Anderwerts Erfolg - erreicht Ün Schutze der Mediation Napoleons und auf 
Drängen der Tagsatzung - bestand also nur darin, einen erneuten Aufschub der 
Verstaatlichung der Klöster, eine Art Bewährungsfrist erlangt zu haben. Eine 
Eidgenössische Garantie hatte er für dies111al nicht durchsetzen können. Die den 
Klöstern quasi auf Zusehen hin gewährte Autonon1ie sollte in seinen Plänen dazu 
dienen, sie, das heißt ihre Kapitalkraft, zun1 Nutzen der gesamten Bürgerschaft 
ins öffentliche Leben einzuspannen und sie danüt vor alle111 den Katholiken zu 
erhalten. Er fand aber nicht bloß bei der Regierung, sondern auch bei den Betrof
fenen selber wenig Gegenliebe: Der größere Teil der Klöster war von sich aus zu 
bequem, stand den1 Lauf der Zeit zu fern und war derart n1it anderen, nähern 
Sorgen u111 die Existenz belastet, daß sie die Bestrebungen Anderwerts kaun1 in 
Erwägung zogen und nichts taten. -Auch hier stellen wir also hinter der scheinbaren 
und sogar gesetzlich verankerten Interessengen1einschaft beider Glaubensparteien 
in der praktischen Lösung der Klosterfrage ein deutliches Auseinanderklaffen der 
protestantischen und katholischen Wünsche fest. 
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Itn Anschluß an diesen Abschnitt kann nun auch Anderwerts Politik endgültig 
beurteilt werden. Ihn leiteten drei praktische Motive: 

I. Staatsrechtlicher und wenn 1nöglich verfassungs1näßiger Schutz der schwachen 

Katholiken, zun1 Beispiel ihres personellen Anteils an der Verwaltung. 

2. Erhaltung der I{löster und ihres V ern1ögens (sowie des gesan1ten Kirchen- und 

Pfrundgutes) für die Katholiken. 

3. Behauptung der thurgauischen Unabhängigkeit, die nicht durch einen innern 

Zwist gefährdet werden durfte. 

Die Reihenfolge dieser Punkte will zwar nichts Endgültiges über ihre Prä

ponderanz in1 politischen Handeln Anderwerts aussagen; 111an darf aber in11nerhin 

festhalten, daß sein Einsatz für die Belange seiner Konfession stets in1 Vorder

grund stand (c( seine Haltung in der Klosterfrage auf der Tagsatzung bei Bandle !). 
- Aus den1 Zusan11nenspiel dieser drei Absichten ergab sich eine sehr undurch

sichtige und gewundene Politik, die aber dem vorsichtigen, zurückhaltenden und 
zähen Charakter Anderwerts sehr nahe lag. Denn reale Machtmittel besaß er keine 

- die überzeugte Kirchentreue 111ancher Geistlicher und des katholischen Volkes, 

quasi eine latente Bedrohung der innern Ruhe n1it gefährlichen Wirkungen nach 
außen, war seine einzige, aber nicht gerade scharfe Waffe. - Un1 seine beiden erst

genannten Ziele zu erreichen, suchte Anderwert die Protestanten durch weit

gehende Konzessionen für eine freundschaftliche Haltung gegenüber den Katho

liken, für eine freiwillige Beschränkung zu gewinnen. Anderseits trat er aber auch 

für Bindungen des Staates nach außen ein (Klostergarantie durch die Tagsatzung, 
Konkordat). Die enge Verknüpfung von Nachgiebigkeit und Forderungen in 

Punkt r und 2 überdeckt oft seine dritte Maxin1e; sie 1nacht beinahe den Ein
druck eines Ränkespiels. 

Das Endergebnis seiner unennüdlichen Vorstöße entsprach forn1ell (in der 

Gesetzgebung) kaun1, 111ateriell (in der praktischen Tagespolitik) weit n1ehr seinen 

ständigen Be1nühungen. Die evangelische Mehrheit ließ sich staatsrechtlich nicht 

binden, und seinen prekären und halben Erfolg in der Klosterfrage n1ußte Ander
wert noch r 806 bezahlen: 1111 gleichen Monat Mai, in den1 das definitive Kloster

gesetz erlassen wurde, mußte der Katholische Kirchenrat erstn1als zusan1111en

treten, und an1 Ende des Jahres folgten die Gesetze über seine Organisation und das 

Consistorialgericht, welche die Annahme eines Konkordates endgültig unn1öglich 

111achten. Denn die protestantische Mehrheit versteifte sich darauf, aus ihren1 un1-
fassenden Begriff der staatlichen Souveränität heraus auch diese Bindung nach außen 

abzulehnen genau wie die Klostergarantie der Tagsatzung, forderte aber für das 
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nach ihrer Meinung viel zu günstige Klostergesetz einen Entgelt. So 111ußte sich 

Ander,vert die Errichtung einer staatskirchlichen Organisation für das katholische 

Bekenntnis in Angleichung an die evangelische Kirche gefallen lassen; erst dann 

konnten die Problen1e der Sittengerichte, Kirchengutsver\valtung und Pfrund

verbesserung in1 ganzen Kanton gen1einsa111 gelöst werden. Die Klosterpolitik 

war gewissennaßen der l)rehpunkt der Pläne Anderwerts. - l)iesen1 geringen 

legislatorischen Erfolg steht aber eine sehr spürbare Milderung der Machtpolitik 

der protestantischen Regierungs111ehrheit in der Praxis gegenüber: Aus einer billi

gen, in der paritätischen Tradition verankerten und von der 1nodernen Idee der 

Toleranz geförderten Rücksicht auf das Zusa111111enleben 111it der andern Konfession 

und die außenpolitischen Gegebenheiten der Mediation vennied n1an eine un

nötige Erregung der Katholiken. 

Sicher hat Anderwert daher den Anwurf nicht verdient, er habe die Bevor

n1undung der Kirche durch den Staat eifrig vertreten und gefördert, wie dies 

später sein Nan1ensvetter und nachn1aliger Bundesrat oder liberalkatholische 

Staatsn1änner in St. Gallen (Bau111gartner, Hungerbühler) und Aargau (Augustin 

Keller) taten. Er gehorchte der Not, aus der ihn1 kein anderer Aus,veg zu bleiben 

schien, wobei er natürlich als Kind seiner Zeit (R.echtsstudiu111 in Freiburg i. Br.!) 

den1 Gedanken eines starken staatlichen Einflusses auf die Kirche nicht allzufern 

stand. Es läge ganz in1 Sinn seiner schwer durchschaubaren Politik, die durch eine 

Konzession praktisch ihr Gegenteil erreichen wollte - zun1 Beispiel durch Betei

ligung der Protestanten an klösterlichen Institutionen die Garantie ihrer Güter für 

die Katholiken -, \Venn er hoffte, die Kirchenhoheit des Katholischen Kleinen 

Rates als Schutzschild gegen ,veitere Ansprüche benützen zu können, hinter den1 

die Curie ihre Befugnisse weiterhin ausüben würde, inden1 jene sozusagen papieren 

(nicht aktiviert) bliebe. 

Es ist die Tragik der Politik Anderwerts, daß er als Föderalist in einer n1ehr

heitlich zentralistischen Regierung stand. So wurde er hin und her gerissen zwi

schen seiner Pflicht als Regierungsn1ann - die von ihn1 redigierten Gutachten ver

schiedener Kon1111issionen zeigen ihn ja oft als Verfechter unitarischer Ideen! -

und seiner persönlichen, traditionalen Überzeugung, die auf dein kirchenpolitischen 

Sektor in einer vertraglich oder staatsrechtlich genau fixierten Parität (wie der 

Landfriede von 1712) das einzige Heil für seine Glaubensgenossen sah. Daher ver

folgte die protestantische Mehrheit un1 Morell sein Tun sehr argwöhnisch; aber 

auch die katholische Geistlichkeit, deren starke Abneigung vor allen1 gegen die 

Pläne Wessenbergs ihn1 bekannt war, verstand ihn nicht in1n1er, während der 

Generalvikar selber im Widerspruch zu seinen offiziellen Verlautbarungen eine so 

nachgiebige kirchenpolitische Praxis übte, daß sein Wert als Verbündeter sehr 
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zvveifelhaft wurde. Er ließ das Übergreifen der weltlichen Macht in die katholische 
Kirche zu, ohne staatsrechtliche Garantien zu fordern. Gerade hier lag aber das 
Problcn1 Anderwerts, das er durch eine von1 Staat anerkannte katholische Kir
chenorganisation zu lösen suchte, die der protestantischen Mehrheit gewisse 
Schranken auferlegte. Daß er dabei auf den staatskirchlichen Weg gedrängt 
wurde, war in der ganzen Situation begründet. - Vielleicht sollte n1an die 
Tätigkeit Anderwerts in der thurgauischen Regierung aus der Perspektive eines 
Mannes betrachten, der aus große111 Verantvvortungsbewußtsein einen gegen seine 
eigene politische Überzeugung gerichteten Kurs 1nit1nacht, tun als bedächtiger 
Bre1nser Schlin11neres zu verhüten.44 So wäre der seiner zwar in1111er sehr pflicht
bewußten, eifrigen und gewissenhaften Mitarbeit anhaftende Zug einer irgendwie 
schwunglosen, pedantischen Unlust erklärlich, die ihn in Gegensatz zu den1 un
entwegten, vorvvärtsdrängenden Draufgängertu111 Morells stellte und zu dessen 
gewissennaßen dynan1ischen Bürokratie. 

Rückblick und Ausblick 

Zuerst rnöchtc ich hier eine knappe Zusan11nenfassung rneiner ganzen Untersuchung über 
die thurgauische Kirchenpolitik der Mediation geben und daran einen Ausblick bis zur Grün
dung des Bundesstaates anschließen, wobei ich aus naheliegenden Gründen die Verfassung von 
I 8 I 4 und die darauf folgende Gesetzgebung besonders berücksichtige. 1 

Die kirchenpolitische Entivicklung 181 4-1 848 

I 

Während sich seit I 803 in den n1eisten Kantonen der Schweiz die Reaktion 
breit n1achte und die Aristokratie n1ehr undn1ehr ihr Haupt erhob, suchte der Thur
gau das Erbe der Helvetik, ihre Errungenschaften, nach Möglichkeit zu retten, n1it 
der Tradition zu versöhnen und zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden. 
Diese Realpolitik zeigte sich vor allen1 in den Beziehungen des Staates zur Kirche, 

H Aus seiner verzwickten Lage heraus schrieb er cinn1al an Escher in Zürich: « Man betrachtet n1ich bei der Regie
rung als den Advokaten der Klöster, der Geistlichen, der alten Kantone ... Auf Kosten des Hechts und gegen 
1ncinc Überzeugung kann ich nicht nachgeben ... )) ! - zit. aus Dr. Schach, Klosteraufhebung, in Thurg. Bcitr., 
Heft 70, S. 3. 

1 cC Sulzbcrgcr in Pupikofcr, 2. Dd., Häbcrlin-Schaltcggcr, Hirzcl, Dissertation I. Bühlcr, K. Kuhn, Lan1pert, Hagen, 
F. Suter. - hn folgenden beschränke ich 1nich bcwußt auf die Darstellung der Auseinandersetzung der beiden 
Glaubensparteien in der grundsätzlichen V crfassungspolitik; einzig Abschnitt I soll einen un1fassendcn Über
blick in gedrängter Kürze bieten. 
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die aus einer bunten Mischung zwischen Alte111 und Neue111, aus einen1 Zusanllnen
spiel gegensätzlicher politischer Ideen und Maxiinen, staatsrechtlicher Theorie und 
Grundsätze heraus,vuchsen, ,vie sie sich schon iin Parteihader der Helvetik ,vider

spiegelten. 2 

Morells territorialistischer Staatsbegriff, sein äußerst einpfindlicher Souveräni
tätsanspruch, seine von den Prinzipien der Gleichheit und Einheit getragene poli
tische Konzeption setzte sich gegenAnderwerts traditionsbewußtes Denken, gegen 
seine Idee von einer föderalistisch aufgelockerten, organisch gewachsenen Struk
tur des Staates durch. Die protestantisch-unitarische Mehrheit z,vang ihre betonte 
Staatskirchlichkeit auch der katholischen Minderheit nüt ihrein scharf antirevo
lutionär gesinnten Klerus auf. Der Laizisn1us und der Fortschrittsglaube der Auf
klärung richtete sich vorerst gegen «kanonische» Sonderwünsche der Katholiken, 
lag aber bald auch n1it der sittenstrengen Orthodoxie der Protestanten in Fehde. 
Entsprechend der herrschenden Meinung, daß die gebildete Elite der Bürger
schaft, welche die neue Zeit ja eigentlich begründet hatte und sich an die Macht 
drängte, zur Führung der politischen Geschäfte berufen sei und daher den Staat 
zur W ohlf:,hrt des Ganzen zu lenken habe, bildete sich auch in1 Thurgau eine 
starke Exekutive nüt aristokratischen Zügen, welche den durch die Revolution 
entfachten und begünstigten Wünschen der Gen1einden, des Landvolkes nach ver
mehrter Autonon1ie und direkterer Deinokratie gegenüberstand. Wessenbergs 
staatshöriger Josephinisn1us und Anderwerts vorsichtige konfessionelle Zweck
politik trafen sich in ihrer Bejahung des Staates, jener eher frei,villig, diese n1ehr 

unter dein Zwang der Un1stände. 
Aus den1 gesetzgeberischen Nachlaß der Helvetik zin1n1erte sich der Staat, das 

heißt der Kleine Rat, seine allgen1eine Kirchenhoheit als integralen Bestandteil 
der Souveränität. Die Vereinigung solcher Befugnisse in einer einzigen Behörde -
ein politisches Novun1 für den Thurgau - stützte sich in1 wesentlichen auf das 
Übergewicht des evangelischen Elen1entes und war daher ganz von1 protestanti
schen Denken geforn1t. Die eigentlich rein politischen Forderungen des unitari
schen Staates und die Wünsche der evangelischen Mehrheit fielen in ihrer konkre
ten Ausprägung 111indestens zu jener Zeit zusan1n1en, so daß sie eine Einheit, die 
Protestanten also die eine Partei bildeten. Dies erregte sofort ein großes Miß
trauen katholischerseits, da 111an sich plötzlich schutzlos einer anders denkenden 
Mehrheit gegenübersah, gegen deren Beschlüsse inan an keine Instanz n1it Erfolg 

appellieren konnte. 

2 Die ganze Mediation in1 Thurgau könnte man mit einem Zitat aus P.W.Hclv., r. B .. S. 382 charakterisierten, das 
er im Zusammenhang mit der Pfarrwahlordnung schrieb: <iMcrkwürdig auch hier diese Verbindung alter und 
neuer Rechte, die konservative Grundstellung dicht neben revolutionären Eindrücken!>> 



Der Staat übernah111 die oberste Aufsicht über die Kirchenzucht (-polizei), die 
Kirchen- und Pfrundgüter, wozu er auch das Vern1ögen der Klöster als ein zu111 
Wohl des ganzen Staatsvolkes gestiftetes öffentliches Gut zählte. Er trennte das 
Schulwesen von1 kirchlichen Aufgabenkreis, jedoch nur in seiner obersten Leitung. 
Das Problen1 des Pfarrwahlrechts entschied die Regierung nicht. Denn hier stieß 
sie nüt den1 als Privatbesitz behaupteten Rechte kantonsfre1nder Gewalten und 
n1it den1 Streben der Ge111einden, ihren geistlichen Hirten selbst erwählen zu dür
fen, zusa111n1en. Beiden n1ußte sie Konzessionen n1achen; den letzteren, das heißt 
den Kirchbürgergen1einden, überließ sie die eigentliche Verwaltung der Kirchen
und Pfrundgüter, deren Besitz ihnen auf alle Zeiten garantiert wurde. Dieses Ent
gegenkon1n1en forn1te ebenfalls die « bauernfreundliche» Zehntgesetzgebung, de
ren harte Folgen für die Pfarrerschaft durch die Pfrundverbesserung genüldert 
werden sollte, wobei vor allen1 die Ge1neinden (und die Klöster) stark zur Bei
tragsleistung herangezogen wurden. 

Gemäß den Prinzipien der Gleich- und Einheit wurde die Parität weder ver
fassungs- noch staatsrechtlich erfaßt; sie blieb aber in der Praxis gewissern1aßen 
gewohnheitsrechtlich weiterhin wirksam. Durch eine für beide Konfessionen 
gcn1einsan1e oder mindestens konforn1e Gesetzgebung suchte der Staat beide 
Glaubensparteien zu verklan11nern, vor allem auch dadurch, daß er die Wahrung 
der Parität zur Toleranz un1deutete und mit der Aufsicht über das allgen1eine 
Kirchenwesen (in1 paritätischen Kirchenrat) verband. In der Praxis aber ergab 
sich bald eine organisatorische Zweiteilung: Die evangelische Kirche wurde eine 
ausgeprägte Staatskirche, deren Bischof als Inbegriff der geistlichen Gewalt mit der 
politischen Mehrheit, den Unitariern un1 Morell, in1 Evangelischen Kleinen Rat 
eine Art Personalunion bildete. Die katholische Kirche aber blieb in einer Zwitter
stellung stecken: Staatsrechtlich, äußerlich gesehen, war auch sie Staatskirche, doch 
erwies sich ihre Bindung an ihre eigene kanonische Rechtsform innerlich stärker 
oder doch ebenso stark. Die Wahrung des konfessionellen Friedens war unter 
diesen Umständen von besonderer Bedeutung: Sie kan1 auf der staatskirchlichen 
Basis zustande, inden1 sich der katholische Teil mit dem «Erreichten» zufrieden 
geben mußte, während die Evangelischen die Macht ihrer Mehrheit nicht über
spitzten. 

Trotzdem artete dieses weltliche Übergewicht innerhalb der katholischen Kir
che nie in eine josephinische Bevogtung und Reglementiererei aus, wie es viel
leicht dem gehein1sten Wunsch Wessenbergs entsprochen hätte. Denn der Staat 
hütete sich, in ureigene kirchliche Rechtsbezirke wie Liturgie, Heranbildung der 
Geistlichkeit usw. vorzustoßen. So liegt auch über der Politik W essenbergs ü11 
Thurgau eine Art Tragik: Trotz seiner ständigen Nachgiebigkeit gegenüber den1 



Kleinen Rat fand er dessen Unterstützung in seinen Izefonnplänen nicht oder doch 
nur in sehr geringe111 Maße; er konnte sie kaun1 ver,virklichen. Dein Staat genügte 
es, wenn er den entscheidenden Punkt iin Aufbau der katholischen Kirche kontrol
lieren konnte, nä1nlich die Beziehungen z,vischen den1 Ordinariat und den Gläu
bigen in1 Thurgau. Der Kleine lzat betrachtete den Bischof, «die geistliche lze
gierung», als ausländischen Potentaten, n1it den1 nur die souveräne Gesan1t
regierung verhandeln dürfe. Dadurch verlor aber die katholische Kirche ihre 
Autono1nie gänzlich und war von1 Willen einer protestantischen, ihren1 Kirchen
begriff fern stehenden Mehrheit abhängig. 

Die staatliche Kirchenpolitik der Mediation zeigt den Willen der verantwort
lichen Männer zu einer ersprießlichen Zusan11nenarbeit der weltlichen und geist
lichen Gewalt. Der Staat bekannte sich wohlwollend zu Religion und Kirche, er 
verlangte als Entgelt, daß der Klerus nüt seinen1 Einfluß auf Sittlichkeit und Bür
gertugend die allgen1eine Wohlfahrt befördern helfe; er beanspruchte aber durch
aus die erste Stellung in dieser Partnerschaft. - Die ganze lzegelung der Bezie
hungen zwischen Staat und Kirche wirkt jedoch - vor allen1 infolge des Fehlens 
einer verfassungsn1äßigen Basis - wie eine erkünstelte Iinprovisation, die bei den1 
Stoß, der die staatlichen Grundlagen der dan1aligen Schweiz und da1nit des Thur
gaus, nämlich die Mediation Napoleons, vernichtete, sofort ins Wanken geraten 
n1ußte, da der Ko1npronuß aus all diesen verschiedenartigen Tendenzen zu un
stabil geworden war, und sich die katholische Unlust nach der Niederlage des 
Franzosenkaisers verstärkte, offener zeigte. Ihr Revisionsbegehren gab den Anlaß 
zu den folgenden Auseinandersetzungen. 

II 

Die katholische Partei fand die Unterstützung des Auslandes. Die Sieger über 
Napoleon, vorab Österreich, suchten durch Stärkung aller aus der Zeit vor der 
Revolution stan1n1enden reaktionären Kräfte ihr Systen1 auch in der Schweiz zu 
sichern; in1 Thurgau blieb ihnen als einziger Ansatzpunkt gegen helvetische, un1-
stürzlerische Gelüste die Unzufriedenheit der Katholiken n1it den herrschenden 
Zuständen. Sie teilten sich in zwei Gruppen: eine extren1e, gebildet von einzelnen 
katholischen Gen1einden und der Geistlichkeit - eine ge1näßigte un1 Anderwert 
und die Curie. Die erste Richtung forderte allgen1ein die Wiederherstellung der 
Parität auf der Grundlage des vierten Landfriedens von 1712, die Wahl der katho
lischen Bean1ten durch die Katholiken allein, eine völlige Selbständigkeit der Kon
fessionen im Kirchen- und Schulwesen, was auf eine Abschaffung der bisherigen 



paritätischen Behörden (Kirchen- und Schulräte) hinzielte, und 1nehr Freiheit für 
die Klöster. - Diese extre111en Wünsche lassen sich vor allein gut bei111 katholischen 
Klerus fassen. 

l)ekan Hofcr regte a111 8.6. r 8 r4 3 eine Zusa1111nenkunft der Vorstände beider thurgauischen 
Kapitel an und vviinschte, daß eine Delegation tüchtiger, angesehener k:itholischer Männer aus 
den Ge1neinden bei den katholischen Mitgliedern des V crfassungsrates vorspreche, w11 die 
einhellige Willensn1einung des k:itholischen Volkes klar darzulegen, «daß eine selbständige 
Parität nach den1 Beispiel des Kantons Glarus eingeführt und die katholischen Bea111ten nur 
von den Katholiken gcvvählt vverdcn, nüt der Bitte, keine111 andern Verfassungsentwurf 
zuzustiinn1en, als dein, der auf das Funda111cnt einer solchen vollkonuncnen Parität gegründet 
sei!» Auf dieser Zusan11nenkunft (11.6.1814) beschloß inan, sich an die Curie in Konstanz und 
die Nuntiatur in Luzern zu wenden - von der erstern versprach inan sich allen1 Anschein nach 
nicht gerade viel. Dem päpstlichen Gesandten legte inan folgende Punkte vor: 

I. Der Landfriede von 1712 ist zu bestätigen. 

2. Alle Güter, welche katholischen Pfründen, Korporationen, Stiften und Klöstern gehören, 
sind als ausschließlich katholisches Eigentum zu erklären, das weder die Protestanten noch 
der Staat beanspruchen darf. Auch die Rechnungsüberschüsse sollen nur den Katholiken 
zugute konunen. 

3. Die Verbesserungen protestantischer Pfründen aus katholischen Fonds und Klostergütern 
n1üssen aufhören! 

4. Alle in die bischöfliche Rechtssphäre eingreifenden Behörden - Kirchen- und Schulräte, 
auch das 1-Consistorialgcricht - sind aufzulösen und die ganze Kirchengewalt einzig den1 
Ordinariat zu unterstellen. 

5. Vor allen1 soll das katholische Schulwesen von den Katholiken allein geordnet werden. 

6. l)ic Iinn1unit,it der «rcs ccclcsiasticae» und der Kapitel ( !) ist wiederherzustellen und zu 
schützen. 

A111 26.6.18144 vvandte sich l)ekan Pfister i111 Namen beider Kapitel auch an die Curie. Der 
Zeitpunkt sei jetzt überaus günstig, die bischöflichen Rechte vvieder geltend zu rnachen und 
den « beklen11nten » Katholiken irn Thurgau zu helfen. Ausführlich ersuchte er W essenberg, an 
die thurgauische Verfassungskon11nission eine Note zu richten und darin die Auflösung des 
«Kirchen-, Schul- und Konsistorialrates» zu verlangen, deren Aufgaben wieder durch das 
Ordinariat allein überno1111nen werden sollten. 

Anderwert jedoch wußte, daß n1an das R.ad der Geschichte nicht bis auf 1712 

zurückdrehen konnte, und wollte die evangelische Partei nicht zu111 Äußersten 
reizen. Er forderte daher eine erneute Garantie der Klöster, staatspolitisch eine in 
der Verfassung festgesetzte Repräsentation der Katholiken in allen Behörden 

3 Hofcr an Dekan Pfister, zit. bei F. Sutcr, S. 132ff. - Ebenda die Eingabe an den Nuntius. - cf. dazu die Eingabe 
der Geistlichkeit an Anderwert aus dem Jahre I 804 in Kap. 3, III. 

·1 13.A.Sol. Akten Fürstbistmn Konstanz, Fasz. Dekanat Arbon. 
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(Maxin1un1 1/ 3 , nicht 1 / 2 !) und kirchenpolitisch eine größere Selbständigkeit seiner 
l(onfession in1 Rahmen des Staates. Er fand in diesen1 letzten Punkt die Unter
stützung der Curie, welche an1 4.7.18145 die Wünsche der Geistlichkeit in sehr 
gen1äßigter Forn1 und darun1 verfälscht an den Verfassungsrat weiterleitete. 

Wessenberg schrieb, der Grund seiner Eingabe sei der ih111 wiederholt vorgelegte Wunsch 
der thurgauischen Geistlichkeit, der Kirchenrat möge aufgehoben, der Schulrat zweckmäßiger 
eingerichtet, dem Bischof aber ein größercr Einfluß in deren Geschäfte eingcräu1nt werden. Er 
verfolge 1nit seinen1 Memorandum keine anderen Ziele als die Förderung des «gemeinnützigen 
und christlichen Unterrichts, der Moralität, der reinen Gottesverehrung und der zweck
mäßigen Seelsorge». - Die «erzreaktionären» Wünsche der Geistlichkeit wurden nun auf ein 
weit erträglicheres Maß herabgemindert, ein typisch Wessenbergischer Ko1npro1niß, der 
die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit dem Staat in seinen1 Sinn noch nicht aufgegeben 
hatte: Kirchenräte und Schulrat hätten nach den bisherigen Erfahrungen und auf Grund der 
«Stimme des Publikums»(!) die in sie gehegten Erwartungen nicht erfüllt. Was die Kirchen
disziplin, Ehesachen und Aufsicht über die Verwaltung des Kirchengutes betreffe, wäre es das 
einfachste und wirksamste Mittel, diese Gegenstände teils ganz, teils in Gemeinschaft mit der 
Kantonsregierung, dem Ordinariat zu überlassen, da eine Zwischenbehörde überflüssige Kosten 
und Weitläufigkeiten verursache. (Da1nit appellierte er geschickt an den Sparsinn der Thur
gauer !) Der Schulrat hingegen könne dadurch ersetzt werden, daß bei der Regierung ein 
tüchtiger Schulmann aus jeder Konfession als « Referent in Schulsachen» angestellt würde, und 
daß alles, was auf Unterricht, besonders auf sittlich-religiösen, Bezug habe, durch Korrespon
denz mit dem Ordinariat verhandelt würde. - Über diesen Brief der Curie findet sich im 
Brouillon des Protokolls der Verfassungskommission eine kurze Bemerkung, man habe davon 
«im allgemeinen Notiz» genommen. Im eigentlichen Protokoll steht darüber nichts; man 
nahm also offiziell überhaupt keine Kenntnis von dieser Eingabe! 

Die Gegenpartei, die evangelisch-unitarische Mehrheit, wehrte sich mit aller 
Energie für die Erhaltung des bisherigen Staates. Sie war sehr wenig begeistert 
von einer Garantie der Klöster von außen durch den Bundesvertrag, lehnte jede 
Festsetzung der konfessionellen Vertretung in den Behörden ab und verlangte 
freie Hand in der Bestellung der Adn1inistration, besonders der führenden Voll
ziehungsbeamten. Kirchen-, vor allem schulpolitisch, forderte sie die Beibehaltung 
der bisherigen Organisation; zum mindesten sollten alle schiedsgerichtlichen Ent
scheide letzten Endes den1 Kleinen Rat (mit seiner protestantischen Mehrheit) vor
behalten sein. Die heftigen Verfechter der staatlichen Wünsche waren Morell, 
Kesselring und Sulzberger. - Als Gegenstück zu den Äußerungen des katholischen 
Klerus soll hier auch die Meinung der evangelischen Geistlichkeit zur Verfassungs
frage ausführlich dargelegt werden. 

6 Original in STA.TG. Akten Thurgaus Staatsverfassung von 1814, Nr. IV. 6r. 1 -Kopie in B.A.Sol. Akten Fürst
bisturn Konstanz, Fasz. Thurgau Regierung. 



Am 9.6.1814 übersandte Dekan Zwingli Morcll ein von den Vorsteherschaften der drei 
evangelischen Kapitel vollzählig unterschriebenes Me1norandun1 von1 20.5.1814, das Ergebnis 
einer ge1ncinsa1nen Tagung, das der Evangelische Kleine Rat an1 12.6. an die protestantischen 
Mitglieder der Verfassungskon11nission weiterleitete ( die Pastoren ka1nen den katholischen 
Pfarrern also zuvor).' - Zur Begründung der Eingabe wurden drei Punkte angeführt: 

I. lrn Volke herrsche eine weit verbreitete Abneigung gegen die bisherige, als zu kostspielig 
verschriene Kirchen- und Schulorganisation. 

2. l)er Streit un1 die Verfassung säe Zwietracht unter den Konfessionen. 

3. Es sei zu Angriffen auf den Antistes gckonunen, gegen den n1an vor allen1 die Katholiken 
aufzuhetzen versuche (wohl in1 Zusanunenhang mit dein reaktionären Un1sturzversuch Ün 
Thurgau 1814). 

Die evangelische Geistlichkeit fordere, so wird erklärt, die Beibehaltung des bisherigen 
evangelischen und paritätischen Kirchenrates und stehe voll und ganz hinter ihrem Antistes. 
Man beantrage jedoch eine Auflösung des bisherigen Schulrates: Das Schulwesen sei jeder 
Konfession für sich zu überlassen, das reformierte dem evangelischen Kirchenrat. Wenn diesem 
aber dadurch zu viel Arbeit aufgebürdet würde, möge eine eigene evangelische oberste Schul
aufsicht organisiert oder die bisherige Behörde ün Amt bestätigt werden! Sehr heftig polemi
siere inan auch gegen das eigene evangelische Ehegericht und hege vielenorts die revolutionäre 
Ansicht, daß die Ehe nur ein bürgerlicher Vertrag sei. Demgegenüber hielten aber auch die 
evangelischen Pfarrer daran fest, daß die Ehe eine « göttliche, von Christus bekräftigte Anord
nung eines Bandes» sei, «das kirchlich geknüpft nur in den allerdringendsten Fällen aufgelöst» 
werden dürfe. - Man hütete sich peinlich davor, irgendwie katholische Belange zur Sprache 
zu bringen; das einzige Präjudiz bestand in der Forderung nach einem paritätischen Kirchenrat. 

Die Protestanten waren aber unter sich nicht einig: Ihrer radikalen Richtung 
hielt eine vern1ittelnde Gruppe die Waage; besonders Staatsschreiber Hirzel schlug 
versöhnliche Töne an und verhinderte eine unheilbare Spannung zwischen den 
Konfessionen. - Auch die Geistlichkeit stand nicht geschlossen hinter der Eingabe 
der Kapitelsvorsteher. Dies beweist ein Brief des Pfarrers Pestalozzi von Hüttlingen 
(- Felben) vom 14.6.1814, den der Evangelische Kleine Rat am 4.7.1814 ebenfalls 
den evangelischen Mitgliedern des Verfassungsrates zum Studium unterbreitete.7 

Der mutige Pfarrer protestierte sehr aggressiv gegen die Eingabe Zwinglis: Sie habe nicht 
das Recht, im Nan1en der evangelischen Geistlichkeit zu sprechen, da deren große Mehrheit von 
ihr gar keine Kenntnis habe. Es sei dies nur eine abgekartete Sache einer kleinen Minderheit, 
die von der bisherigen Ordnung alle Vorteile hätte und profitiere. Für sich persönlich befür
wortete dann Pestalozzi eifrig eine Trennung der Konfessionen in ihrer Verwaltung usw.; 
denn paritätische Kirchen- und Schulräte seien «Hindernisse gegenseitiger Liebe und Vertrag-

6 Brief: STA.TG. Akten des Evangel. Kleinen Rates, Nr. 3512. 
Weiterleitung: Protokoll des Evangcl. Kleinen Rates, Nr. 3500, § 294. 

7 Brief in den Akten wie Fußnote 6. -Weiterleitung: ebenfalls im genannten Protokoll,§ 296. 
Matthias Pestalozzi, 1777-1829, 1805 Pfarrer in Berlingen, 1808 in Hüttlingen, 1818 in Richterswil, wurde 1821 
Kanunercr, 1826 Dekan. Sulzberger / Verzeichnis der evangelischen Geistlichkeit. 
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samkeit» ! Er stiin1nte sogar einer Abschaffung des evangelischen Ehegerichts zu: Matrimonial
fälle seien ohne Beisitz der Geistlichen zu erledigen und den Zivilgerichten zu überlassen; bei 
solchen Händeln solle n1an jedoch katholische Richter durch evangelische ersetzen. - l)icser 
Brief ist also zweifach interessant: Einerseits unterstützte Pestalozzi eine vollständige Trennung 
der Konfessionen voneinander, anderseits n1achtc er auch der Zivilehe eine erste Konzession. 

III. 

Das Ergebnis der Beratungen, der Ko1npron1iß aus den1 Widerstreit der Mei
nungen war die Verfassung von1 28.7.r814,8 die nur unter äußern1 Druck zustande 
kan1. Art. 3 3 bestätigte Art. 24 der thurgauischen Mediationsverfassung und ga
rantierte erneut «die freie Ausübung des evangelisch-reforn1ierten und des katho

lischen Gottesdienstes»; ein Unterschied zeigt sich einzig in der Voranstellung der 
W orte « evangelisch-reforn1iert». - Art. 39 sollte dann die entscheidende Wendung 
bringen (wörtlich zitiert): 

Jedem Konfessionsteil ko1nn1t, unter der höhern Aufsicht der Regierung, 
die eigene Besorgung seines Kirchen-. Schul- und Matritnonialwesens und 
die daherige Organisation zu, sowie die Aufsicht und Verwaltung über 
die ihn1 wirklich eigentün1lich und ausschließlich zugehörigen Kirchen-, 
Schul- und Arn1engüter. 

Diese Bestin1n1ung begründete die Autonomie jeder Konfession n1it der - rein 
theoretisch und staatsrechtlich betrachtet - geringen Einschränkung der «höhern 
Aufsicht der Regierung»! - Für paritätische Streitfälle wurde ein Schiedsgericht vor
gesehen ( Art. 40) : Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter und wählt dazu je ein 
Mitglied des Kleinen Rates, wenn sich jene nicht einigen können. Kommen auch 
diese zu keinem gen1einsan1en Schluß, ernennt der Kleine Rat frei einen Obn1ann; 
diese Siebnerko1nn1ission entscheidet dann endgültig. - Art. 38 regelte schließlich 
die Parität, das heißt die Vertretung der Konfessionen in verschiedenen Behörden, 
was bisher dem guten Willen der evangelischen Mehrheit überlassen war und nun 
zugunsten der Katholiken verfassungsrechtlich verändert wurde: 

Großer Rqt: 
Kleiner Rat: 
0 bergericht: 

7 5 : 2 5 (bisher So : 20) 
6: 3 (wie bisher) 

9 :4 (bisher ro: 3) 

In den beiden letzten Behörden kam dazu ein regelmäßiger Wechsel zwischen 
den Konfessionen im Vorsitz. Für die Bestellung der übrigen Gerichts-, Verwal-

8 STA.TG. Verfassung von 1814, Nr. 2601/02. 



tungsbchördcn und Bcan1tcn soll in1 allgcn1cincn ein « billiges Paritäts-V crhältnis 

beachtet werden». - l)cn Klöstern und Kapiteln wurde Fortbestand und Sicher

heit ihres Eigcntun1s gewährleistet, aber auch die Besteuerung ihrer Güter ver

ankerte n1an in der V crfassung ( Art. 3 4). 
l)ic iin Art. 39 so quasi nebenbei vern1crkte «höhere Aufsicht» wirkte sich 

aber schon in1 Gesetz über die «Grundlagen>> der konfessionellen Ad111inistration 

von1 7.8.18169 aus - es entspricht dein «Volln1achten»gesctz von1 17.6.1803 (cf. 2. 

Teil, Kap. 2, I): Die evangelische Mehrheit setzte sich nun in der Praxis durch, 

teihvcise sogar in1 Widerspruch zur V crfassung ! Die dort errichteten und bereits 
in der Mediation bestehenden konfessionellen Grenüen des Großen und Kleinen 

Rates waren nun «zur Stellvertretung für die Konfessionsteile und zur obersten 

Leitung der Konfessionsadn1inistration berufen» (§ 22). Sie blieben also wie bisher 

die höchsten Kirchenbehörden in1 Kanton - der jeweilige Kleine Rat als ausarbei

tende, antragstellende und durchführende, der entsprechende Große Rat als sank
tionierende Behörde; es fand also keine besondere Wahl dafür statt. - Zun1 «kon

fessionellen Bereich gehörte neben Kultus ( = de111 eng gezogenen Begriff für 
gottesdienstliche Handlungen) und Kirchengut auch die Schule, Ehe und das 

Arn1cnwescn. So verschwand der bisherige Schulrat; aber auch der Paritätische 

Kirchenrat wurde aufgelöst. Zur Schlichtung von Streitfällen trat an seine Stelle 
das bereits in der V crfassung errichtete Schiedsverfahren. Die Verwaltung der 

paritätischen Güter blieb direkt den1 Kleinen Rat unterstellt, der sich auch den 

Erlaß gc111cinsan1er Gesetze in sittenpolizeilicher Hinsicht vorbehielt. 
hn ,vcitern erfuhr die von der V crfassung geforderte und in1 Gesetz n1chrn1als 

ausdrücklich genannte Autonon1ic sofort 111chrere Einschränkungen: Gesetze wur

den der landcshoheitlichen Sanktion, das heißt der Genehn1igung durch den 

Großen Rat auf Antrag des Kleinen R.ates unterworfen; zuden1 erhielt dieser das 

Recht der «unn1aßgeblichen» Einwirkung in1 Sinne der «Gleichfönnigkcit», ja, 
es wurde den Kleinratsteilen sogar e111pfohlen, derlei Problen1e vor der endgülti

gen Antragstellung an ihren Großen Rat innerhalb der Gesan1tregierung zu be

sprechen! Diese Bestin1n1ung richtete sich infolge der Mehrheitsverhältnisse vor 

allen1 gegen die Katholiken, die sich eine weitere Vern1inderung ihrer Selbständig

keit, und zwar an entscheidender Stelle, gefallen lassen111ußten, inden1 die bisherige, 

aus der Helvetik sta111n1ende Fonn der Beziehungen des Staates zun1 Bischof ins 

Gesetz aufgenomn1en wurde: Die Verhandlungen über die Diözesaneinrichtungen 
waren den1 gesan1ten Kleinen Rat vorbehalten, die Sanktion eines Konkordates 

usw. konnte allein durch den Großcn Rat erfolgen (§ 26), und die katholische 

Konfessionsverwaltung stand nur soweit n1it der «kirchlichen Jurisdiktion>> des 
9 Offizielle Sammlung der Gesetze und Verordnungen für den Kanton Thurgau, 2. U., 1827, S. I ff. 
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Ordinariates in Verbindung, als diese «vo111 Staat wirklich anerkannt ist>> (§ 27). 

Da1nit war die Unselbständigkeit der katholischen Glaubenspartei in ihren kirch
lichen Angelegenheiten - in1 Widerspruch zur Verfassung - gesetzlich verankert. 
Was der Staat, das heißt die unitarisch-evangelische Mehrheit 1814 auf der Ebene 
der Verfassung hatte zugestehen n1üssen, das holte sie sich nündestens iin kirchen
politischen Sektor auf den1 Wege der ausführenden ordentlichen Gesetzgebung 
zurück, inden1 sie einen kleinen Passus des Art 39 in ihre111 Sinne aktivierte und 
interpretierte.10 

Die eigentliche konfessionelle Verwaltung irn weiten Sinn des Wortes (cf. oben) führten 
beiderseits die 1817 aufgestellten sogenannten Adrninistrationsräte, die an Stelle der bisherigen 
Kirchenräte traten. Sie setzten sich imrner noch je zur Hälfte aus Geistlichen und Laien zusatn
men (5: 5); das elfte Mitglied war der Vorsitzende, der Landa1nn1ann aus jeder I(onfession 
(Morell und Anderwert wie bisher). - Katholischerseits saßen in diescrn Rate von Gesetzes 
wegen der staatliche (Längle) und bischöfliche (Hofer) Ko111111issar: Jenen1 stand wie detn 
Antistes die eigentliche Geschäftsführung zu - dieser erhielt als Vertreter des Bischofs überall 
dort besondere Rechte, wo sich Staat und kanonisches Recht trafen. - Hofer war schon bei 
seiner Ernennung durch den apostolischen Generalvikar für den schweizerischen Teil des 
Bistun1s Konstanz, Franz Bernhard Göldlin von Tiefenau, l1 Probst von Bero111ünstcr, März 
1815 vom Staate anerkannt worden; beide gelangten auch in die fünfköpfige engere Admini
strationskommission (neben den Laien Locher, Atnmann und Meyer). 1829 fand endlich die 
Diözesanfrage eine dauernde Lösung: Der Thurgau trat den1 neu errichteten Bis turn Basel bei, 
dessen Bischof sofort Hofer als Komn1issarius bestätigte. - l)ie evangelische Adtninistration 
erhielt vom Staate jährlich 5000 fl., die katholische 2000 fl. an ihre V erwaltungsspcsen. - Ehe
gericht und Konsistorialgericht wurden in etwas veränderter Zusa111mensetzung beibehalten. 

War die Verfassung von 1814 eigentlich ein Rückschritt, so brachte die Regenera
tion auch kirchenpolitisch einen Durchbruch des helvetischen, jetzt liberal-radi
kalen Gedankengutes. Die Verfassung von1 14.4.183112 garantierte die Glaubens
und Gewissensfreiheit für alle christlichen Konfessionen; das evangelisch-ref ar
mierte und das katholische Bekenntnis standen aber unter den1 besonderen Schutz 
des Staates. Die konfessionelle Selbständigkeit blieb bestehen; Organisation und 
Geschäftsbereich der Kirchenräte - sie lösten die Adnunistrationsräte ab und setz
ten sich aus vier weltlichen und drei geistlichen Mitgliedern zusammen - fanden 
ihre Umschreibung größtenteils in der Verfassung; dabei wurde ihre Autonomie 

10 Da es zu weit lt.ihren würde, überlasse ich es dem Leser, einen genauen Vergleich zwischen den Revisionswün
schen der Katholiken, den Zielen Anderwerts und der Curie, den Forderungen der evangelischen Mehrheit, der 
Verfassung und der nachfolgenden Gesetzgebung im Hinblick auf das Ergebnis zu ziehen. Interessehalber ver
weise ich auch auf die von Andcrwert inspirierten Verfassungsentwürfe aus dem Jahre 1802 (cf. I. Teil, Kap. r r, 
III). 

11 Franz Bernhard Göldlin von Tiefenau, 1762-1819, 1790 Chorherr in Münster, 1803 Probst, 1814 Generalvikar. 
HBLS. 

12 STA.TG. Verfassung von 1831, Nr. 26o3. 
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sehr eingeschränkt. Vor allen1 verloren sie die Aufsicht über das Schulwesen; dafür 
setzte der Staat einen Erziehungsrat ein. In der Praxis behielten die Kirchenräte 
natürlich die Verwaltung der konfessionseigenen Schulgüter, und die Schulen 
blieben in1 allgen1einen auch nach den Bekenntnissen geschieden. Bis heute hat 
sich einzig die konfessionelle Trennung des Arn1enwesens behauptet; sie ist aber 
neuerdings un1stritten. - Das An1t des Antistes und des (staatlichen) Kon1n1issars 
wurden abgeschafft; katholischerseits unterblieb bis l 8 3 8 auch die Wahl eines 
Ehegerichts, seine Aufgaben übernahn1 der Kirchenrat selber. - Die Vertretung der 
Katholiken in den Behörden wurde n1odifiziert und dabei etwas geschwächt: 

Großer Rat: 
Kleiner Rat: 
0 bergericht: 

77: 2 3 
4: 2 

8 : 3 

Zwei weitere Bestimmungen sind von allgemeinen1 Interesse: Die Gen1einden, 
und zwar die Kircheinwohnergemeinden (nicht die Kirchbürgergen1einde !), er
hielten im ganzen Kanton das Pfarrwahlrecht; danüt hatte der Staat die offizielle, 
nie entschiedene Kollaturfrage endlich aus eigener Machtvollkon1n1enheit im 
Sinne des den1okratischen Prinzips gelöst. 

In jeder Kirchge1neinde sollten auch Kirchenvorsteherschaften oder Sitten
gerichte aus fünf Mitgliedern gewählt werden. - Diese paragraphenreiche V er
fassung bedeutete vielfach eine Übernahme zahlreicher bisher durch die Gesetz
gebung geregelter Bereiche staatlichen Wirkens in das Grundgesetz des Kantons, 
wie dies zun1 Teil schon 1814 geschehen war. 

Die Verfassung von1 14.4.183713 brachte keine wesentliche Veränderung außer 
einer weitern Schwächung der Parität: Das Obergericht bestand seither aus fünf 
Evangelischen, zwei Katholiken und zwei frei gewählten Mitgliedern. Auch der 
Wechsel zwischen den Konfessionen im Vorsitz des Kleinen Rates und des Ober
gerichts fielen weg. Die Klöster hingegen wurden 1836 der staatlichen Verwaltung 
unterstellt und nach Einführung der Bundesverfassung aufgehoben (Paradies 
schon 1836), da sie den Bedürfnissen der Zeit nicht mehr entsprächen. Der fünfzig
jährige Kampf der Katholiken um ihre Erhaltung im Thurgau endete also mit einer 
Niederlage. Die nach Beginn der neuen Ära erlassene Kantonsverfassung vom 
9.1 I. l 849 brachte auf der Grundlage der Religions- und Gewissensfreiheit eine 
neue Entwicklung und ist für sich ebenfalls ein interessantes Beispiel des Zusam
menwirkens alter Formen und neuer Ideen. 

13 STA.TG. Verfassung von 1837, Nr. 2604. 
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Von Max llandlc 

Bis zun1 Herbst beherrscht die sich verschärfende nüttclöstlichc Krise die weltpolitische 
Auseinandersetzung. Den Zusa1111nenschluß Ägyptens und Syriens zur Vereinigten Arabischen 
Republik beantworten die von der panarabischen Bewegung bedrohten Königreiche Irak und 
Jordanien in1 Februar 1nit der Gründung der Arabischen Föderation. J)icse wird jedoch durch 
den Staatsstreich hinweggefegt, der a111 14.Juli in1 Irak die Monarchie vernichtet.Jordanien und 
Libanon, deren Unabhängigkeit seit dein Mai durch einen Bürgerkrieg bedroht wird, rufen 
die USA und Großbritannien zu Hilfe. Deren vorübergehende nülitärische Intervention in1 
Mittleren Osten veranlaßt die Sowjetunion zu neuen I{riegsdrohungen. Erst nach Wochen tritt 
mit der Annahme einer arabischen Resolution in der UNO eine leichte Entspannung ein. Eine 
wirkliche Beseitigung der Kriegsgefahr wird indessen durch chinesische Angriffsvorbereitun
gen in der Straße von Fonnosa und schließlich iin Nove111ber durch die ultiinative Forderung 
der Sowjetunion nach Aufhebung des Viennächtestatuts für Berlin verhindert. 

Auch in der Frage der allge111einen Abrüstung läßt sich keine Einigung zwischen Ost und 
West erzielen, wenn auch im Herbst in Genf Verhandlungen über die Einstellung der Kern
waffenversuche und über die Verhütung von Überraschungsangriffen einsetzen. Während sich 
in der Sowjetunion 111it der Übernah111e der Ministerpräsidentschaft durch Parteisekretär 
Chruschtschew die Rückkehr zur Eiiunanndiktatur vollendet, 111ehren sich iin Westen die 
Zeichen bedenklicher Uneinigkeit und Unsicherheit. Dazu tragen u. a. die Groß111acht
ansprüche bei, die Frankreich nach den1 Zusam111enbruch der Vierten Republik und der Macht
übernahme durch General de Gaulle seinen Bundesgenossen in der NATO gegenüber geltend 
macht. 

Auf wirtschaftliche111 Gebiet scheitern die Verhandlungen über eine europäische Freihan
delszone am Widerstand Frankreichs, so daß die Gefahr einer Diskriininierung der OEEC
Staaten entsteht, die der Europäischen Wirtschaftsge111ei11schaft (EWG) nicht angehören. Die 
wirtschaftliche Rezession ko111mt zwar in den USA zu111 Stillstand; doch 111acht sich der Kon
junkturrückgang nicht nur in den Rohstoffländern, sondern auch in einzelnen Industriezweigen 
Westeuropas bemerkbar. Mit Ausnahme der chenüsch-phannazeutischen Industrie kann sich 
auch die Schweiz dieser Entwicklung nicht entziehen. l)ie Zahl der Beschäftigten sinkt unter 
den Stand des Vorjahres; doch hält sich die Arbeitslosigkeit in sehr engen Grenzen. Dagegen 
führt der Rückgang an Aufträgen zu einen1 Abbau der Auftragsreserven und zu einer Verkür
zung der Lieferfristen. Da die steigenden Produktionskosten durch die Verkaufspreise nicht 
ausgeglichen werden, verengern sich die Gewinn111argen. Mit besonders großen Schwierig
keiten hat infolge scharfer, vor alle111 ostasiatischer Konkurrenz die Textilindustrie zu kämpfen. 
Während die Uhrenindustrie unter eine111 Rückgang der Exporte leidet, verzeichnen Maschi-
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ncn- und Elektroindustrie z,var einen rückläufigen Bestellungseingang, aber noch zuneh111ende 
Produktion und volle Beschäftigung. J)as Bauge\verbe profitiert in der zweiten Jahreshälfte 
von einer n1erklichen Belebung iin Wohnungsbau. 

Für die Landwirtschaft ist 1958 ein Jahr guter Ernten, ganz besonders ü11 Obstbau, wo der 
außerordcntlich große Ertrag zu erheblichen Absatzschwierigkeiten führt. Die W einernte fällt 
quantitativ und qualitativ zufriedenstellend aus. Schwierigkeiten bereitet die anhaltende Über
produktion an Milch, deren V er\vertung bedeutende V erbilligungszuschüsse erfordert. 

!in Außenhandel neh111en die hnporte stark ab, während der Exportrückgang ii11 ganzen 
doch gering bleibt. l)adurch sinkt der Einfuhrübcrschuß tun rund 1 Milliarde auf 657 Mil
lionen Franken. 

]a1111ar: 

Februar: 

März: 

April: 

Witterung 

In der ersten Monatshälfte schwankende Te111peraturcn, Kälteperiode 1nit Neu
schnee ab 20.; Niederschlags111enge total 81 111111. 

Ungewöhnlich 111ilde Monatsn1itte, ab 17. kalt; Niederschlags111enge total 149111111, 
das Doppelte des Durchschnitts. 

Kalter Monat 111it nur wenig milderen Tagen, Temperaturanstieg erst ab 25.; Nie
derschläge in Forn1 von Regen und Schnee verteilt auf den ganzen Monat, aber 
111engenmäßig sehr gering, total 21 mm. 

Kaltlufteinbrüche wechseln 111it einigen wärmeren Tagen, beträchtliche Schnee
fälle a111 9. und 10.; Monatsende regnerisch und trübe, Niederschlags111enge total 
60 111111. 

Mai: Überdurchschnittlich 111ilde Witterung 111it nur wenigen Temperaturschwankun
gen; a111 27./28. außergewöhnlich starke Niederschläge, Regen total 93 m111. 

]1111i: Verhältnis111äßig kühl, rapider Te111peraturanstieg erst an1 Monatsende; vom 18. 
bis 28. Periode 111it Regen und gewitterartigen Schauern, total 93 mm Regen. 

Juli: So111111erliche Wärn1e 111it geringen Unterbrüchen; an1 Monatsanfang zien1lich aus
giebige Regenfälle, sonst eher 111äßige gewitterartige Niederschläge, total 100 111111. 

Aug11st: Ausnehmend ,varn1er Monat 111it Ten1peraturmaxin1a an1 Anfang und am Ende; 
111ehrere Schönwetterperioden, Niederschläge in Fon11 gewitterartiger Schauer, 
total 9 3 111111. 

Septe111ber: Im ganzen 111ilde Witterung; erste Monatshälfte niederschlagsfrei, Regen von1 16. 
bis 22., total nur 32 111111. 

Oktober: Nur geringer Te111peraturrückgang in der ersten Monatshälfte, Ten1peratursturz 
an1 16., dann kühle Witterung bis zu111 Monatsende; Regenperiode vo111 10. bis 22., 
Niederschlags111enge total 92 111111. 

No11e1nber: Zien1lich ausgeglichene, relativ hohe Te111peraturen, gegen Monatsende alh11ählich 
absinkend; Regenmenge total 45 111111. 

Deze111ber: Monatsanfang kalt, dann wieder zie111lich 111ild; ab 24. Niederschläge 111eist in Form 
von Schnee, total 75 111111. 



Januar 

6. In Kreuzlingen stirbt Oberstbrigadier Dr. Lcon Collaud, früherer Oberpferdearzt der 
schweizerischen Arn1ee. - 7. Ein schwerer Sturn1 beschädigt das Hochspannungsnetz der NOK 
und verursacht für einen großen Teil des Kantons einen mehrstündigen Stron1unterbruch. -
10. Zum neuen Kantonstierarzt wählt der Regierungsrat Dr. Julius Brunncr, Leiter des tier
ärztlichen Laboratoriums in Frauenfeld. - 10. Neuer hauptamtlicher Primarschulinspektor ,vird 
Lehrer Rene Schwarz in Frauenfeld. - 12. In A111riswil veranstaltet der Verein für Musik, Lite
ratur und bildende Kunst eine Huggenberger-Feier. - 16. In St. Gallen stirbt l)r. Hcnnann 
Wille, 1912-1939 Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Münsterlingen. - 17. An der thurgaui
schen Fahrplankonferenz findet eine grundsätzliche Aussprache über die Führung internatio
naler Züge auf der Thurtallinie statt, nachdem trotz thurgauischer Ben1ühungen der Bodensee
fahrplan wiederum nicht in den Fahrplanentwurf aufgenommen worden ist. Begehren tun ver
besserte Anschlüsse Richtung Gotthard werden zwecks Prüfung lll11 ein Jahr verschoben. -
23. Die Jahresrechnung 1957 der Thurgauischen Kantonalbank schließt 111it eine111 Reingewinn 
von 2 534 191 Franken ab. - 26. In der eidgenössischen Volksabstimmung wird von den 
Thurgauer Aktivbürgern die Kartellverbotsinitiative mit 23 521 Nein gegen 663 I Ja verworfen 
(Schweiz: 550 322 Nein gegen 192 257 Ja, alle Stände verworfen). Dagegen wird das neue 
kantonale Lehrerbesoldungsgesetz 111it 18 479 Ja gegen 11 386 Nein angenon1111cn. - 26. Zu111 
Notar des Kreises Kreuzlingen wird Heinz Moll gewählt. 

Februar 

2. In Ermatingen wird der neue katholische Pfarrer Julius Alpiger in sein A111t eingesetzt. -
5. In einer Eingabe an den Regierungsrat fordern die thurgauischen Natur- und Tierschutz
vereinigungen ein «Naturschutzgebiet Untersee» (Reservat von Triboltingen aufwärts bis Kon
stanz). - 6. Der Große Rat stimmt einer Verfassungsänderung betr. Erhöhung der eigenen 
Finanzkompetenzen und derjenigen des Regierungsrates zu und genehmigt das neue Flurgesetz 
in der Schlußabstimmung. Die Beratung des kantonalen Einführungsgesetzes zur Arbeitslosen
versicherung wird fortgesetzt, eine Motion zum Armengesetz wird begründet und eine solche 
zu111 Straßengesetz begründet und beantwortet. - 6. Die Schulgemeinde Dozwil beschließt 
ein Wiedererwägungsgesuch gegen die vom Regierungsrat verfügte Trennung der Schul
gemeinden Sonnenberg und Sommeri vom Sekundarschulkreis Dozwil. - 7. Zur Vorbereitung 
der gesetzlichen Grundlagen für den Ausbau der Priinarschul-Oberstufe und für die Revision 
des Sekundarschulgesetzes ernennt der Regierungsrat eine Kommission, die sich in zwei Sub
komnüssionen gliedert. - 8. Ein plötzlicher Wärmeeinbruch mit nachfolgendem Schnee und 
Regen verursacht Überschwemmungen und einen Betriebsunterbruch bei der Frauenfeld-Wil
Bahn. - 18. Zum neuen kantonalen Polizeikommandanten wird Max Müller gewählt. -
24. Die Schulgemeinde Romanshorn genehmigt ein neues Dienst- und Besoldungsreglement 
für die Lehrer. 

März 

7. Die Thurgauische Museumsgesellschaft genehmigt einen Vertrag mit dem Kanton, wo
durch das kantonale Museum an den Staat übergeht. - 8. In W einfelden wird die neue Ab
dankungskapelle eingeweiht. - 9. Bei den Wahlen in den Ortsverwaltungsrat von Arbon kön
nen die bürgerlichen Parteien ihre Mehrheit festigen; in den übrigen größeren Gemeinden 
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ergeben die Wahlen keine wesentlichen Änderungen. - 16. Die thurgauische Gruppe wird zun1 
neuen Vorort der schweizerischen Vereinigung freisinniger Frauengruppen bestinllnt. -
23. In Ro1nanshorn wird A. Peyer zu111 neuen Friedensrichter gewählt. - 23. Bei der Stadt
a1111nannwahl in Kreuzlingen siegt der sozialdemokratische Kandidat Alfred Abegg. !in Frauen
felder Ge1neinderat erhält die Evangelische Volkspartei erstlnals sechs Sitze. 24. bis 27. Große 
Korpsrnanöver von1 Tößtal bis zun1 Thurbogen bei Bischofszell. - 25. Das Flugzeug P 16 
3003 stürzt in der Nähe von Rorschach in den Bodensee; der Pilot gerettet. - 27. Der Große 
Rat bewilligt einen Kredit zur Linderung der Frostschäden ün Rebbau und behandelt in zwei
ter Lesung die Verfassungsänderung betr. Erhöhung der Finanzkon1petenzen und das Einfüh
rungsgesetz zur eidgenössischen Arbeitslosenversicherung. Eine Motion zur Erhöhung der 
kantonalen Beihilfe an die AHV-Renten wird abgeschrieben und die Motion zun1 Straßen
gesetz zurückgezogen, worauf der Rat noch die Begründung und Beantwortung einer Inter 
pellation über den sozialen Wohnungsbau anhört. I)ie Teuerungszulagen für die Lehrer wer 
den auf 17% festgesetzt. 

April 

13. Als dritter Pfarrer von evangelisch Amriswil wird Herbert Kast in sein Amt eingesetzt. -
14. In Amriswil spricht der Delegierte des Bundesrates für Arbeitsbeschaffung, Dr. Fritz Hun1111-
ler, über «Der technische Fortschritt und seine Anforderungen an Menschen und Wirt
schaft». - 17. Auf Veranlassung des kantonalen Baudepartementes findet in der landwirt
schaftlichen Schule Arenenberg eine Arbeitstagung über Fragen der Zonenplanung und des 
Hochhauses statt. - 19. Zur Betreuung der Aktienzeichnung für die zweite Zuckerfabrik wird 
ein kantonales Finanzko1nitee gebildet. - 20. Mit Festgottesdienst und Festkonzert wird die 
renovierte Klosterkirche Fischingen eingeweiht. - 23./24. Der österreichische Landesverteidi
gungsniinister Graf besichtigt das Thurgauer Regünent 3 l während des Wiederholungskurses 
auf der Lenzerheide. - 24. Der Große Rat genehmigt einen Tauschvertrag betr. Grundstücke 
an der Thur bei Eschikofcn, stünmt einer neuen Verordnung über den Finanzausgleich zu und 
erklärt die Motion zun1 Annengesetz als nicht erheblich. - 27. Mit knappem Mehr heißen die 
Kreuzlinger Stimmbürger den Ankauf des Seeburgareals zu 2,4 Millionen Franken gut. -
30. Auf Einladung der Kantonsregierung stattet Bundesrat Lepori mit den Generaldirektoren 
der SBB dem Thurgau einen Besuch ab. 

Mai 

4. Im Schloß Arbon wird eine Ausstellung mit Werken des Malers Alois Carigiet eröffi1et. -
5. In Frauenfeld stirbt alt Notar Jakob Meier, als Vertreter der Sozialistischen Partei und der 
Gewerkschaften 1926-1944 Mitglied des Kantonsrates. - 8. Die thurgauische Staatsrechnung 
1957 schließt bei rund 59,1 Millionen Franken Ausgaben und 57,6 Millionen Franken Ein
nahmen mit einem I)efizit von rund 1,5 Millionen Franken ab. - l I. In der eidgenössischen 
Volksabsti111mung ni111n1t der Thurgau die neue Bundesfinanzordnung mit 16 374 Ja gegen 
12 539 Nein an (Schweiz: 419 265 Ja, 348 905 Nein, 17½ Stände Ja, 4 ½ Stände Nein). In der 
kantonalen Abstün111ung werden das neue Flurgesetz mit 13 998 gegen 12 661 Stünmen und 
das Berufsbildungsgesetz mit 16 450 gegen 10 110 Stünmen gutgeheißen. - 1 r. Zu111 Friedens
richter des Kreises Egnach wird Hans Tanner gewählt, zum Friedensrichter des Kreises Dießen
hofen Hans RudolfKübler. - 12. An die Taufe der neuen Gotthardloko1notive Ae 6/6 «Thur
gau» schließt sich eine Sonderfahrt thurgauischer Behördevertreter und Schüler von Frauen-
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fcld nach Bellinzona an. - 15. Mit eine111 Dorffest feiert Nußbau1nen sein l 1oojähriges Be
stehen. - 16. In Rohren bei Toos stirbt alt Bauernsekretär Paul l)ickcn111ann. - 27. In seiner 
Wahlsitzung bestellt der Großc Rat zu scine111 neuen Präsidenten Bezirksstatthalter H. Wohn
lich, Bischofszcll, zu seine1n Vizepräsidenten G. Schniitt, Arbon. Präsident des Regierungs
rates wird R. Schü111perli, Vizepräsident H. Reutlingcr. Nachde111 der Rat 3 3 Kantonsbiirgcr
rechtsgesuche gutgeheißen hat, gcnehniigt er den c;cschäftsbcricht der Kantonalbank. -
3 r. l)ic renovierte Kapelle Triboltingen wird vo111 thurgauischen Heiinatschutz der Orts
gen1einde übergeben. 

]1111i 

r. In Frauenfeld und Berg werden neue Sekundarschulhäuser eingeweiht. - 19. In Ricken
bach bei Wil stirbt der Mühlenbesitzer Ernil Ebcrle-l3ally. - 29. Kantonaler Schwingcrtag in 
Tägerwilen. 

]11/i 

3. Die thurgauische Gerneinnützige Gesellschaft beschließt die U111wandlung der thur
gauisch-schaffhausischen Heilstätte in I)avos in eine Stiftung und die Aufhebung des Frauen
Erholungshciins in Bischofszcll. - 4. l)ic katholische Kirchgen1einde Kreuzlingen bewilligt 
l Million Franken für den Bau eines Kirchgen1eindchauses. - 4. l)ie Munizipalgen1eiI1dc l3i
schofszell beschließt einen Kredit von 610 ooo Franken fiir den Uni- und Neubau des Sckun
darschulhauses. - 5. Der kantonale Lehrerverein hcißt die neuen Statuten der Lehrerpensions
kasse gut. - 6. In der eidgenössischen Volksabstin11nung nin1111t der Thurgau den Fihnartikcl 
111it 15 488 Ja gegen 10 626 Nein und das Straßenbaugesetz n1it 21 565 Ja gegen 5155 Nein an 
(ganze Schweiz: beide Vorlagen angeno111men, nän1lich der Fihnartikcl 111it 362 806 gegen 
229 433 Stin1111en - 20½ gegen I½ Stände-, das Straßenbaugesetz 1nit 515 396 gegen 91 384 
Stimmen - 21 gegen I Stand). In der kantonalen Abstin11nung wird die Erhöhung der Finanz
kompetenzen des Großen Rates von 200 ooo auf 500 ooo Franken für einn1alige und von 20 ooo 
auf 50 ooo Franken für jährlich wiederkehrende Ausgaben und der des Regierungsrates von 
5000 auf 10 ooo Franken verworfen, und zwar 1nit I 3 3 I 3 Nein gegen 10 986 Ja. - Die Stirnn1-
bürger von Arbon be,villigen rund 780 ooo Franken für Hochhäuser und eine neue Schicß
anlage, überdies 48 5 ooo Franken für eine neue Turnhalle. - 6. In der evangelischen Kirch
ge111einde W einfelden wird die Einführung des Frauenstiin111rechts abgelehnt. - 6. Einweihung 
des neuen Abschlußklassen-Schulhauses in Neukirch-Egnach. - 9. Der Große Rat geneh111igt 
n1ehrere Landerwerbsverträge der Regierung und heißt Geschäftsbericht und Rechnung des 
kantonalen Elektrizitätswerkes gut. Bei der Behandlung des kantonalen Einführungsgesetzes 
betr. den Gewässerschutz gelangt der Rat bis zur Finanzierungsfrage. - 13. Einweihung der 
katholischen Johannes-Kirche in Wängi. - 13. Thurgauischer Kunstturnertag in Aadorf. -
17. Die Schulge111einde Güttingen bewilligt 790 ooo Franken für den Bau eines neuen Schul
hauses. 

August 

5. Ein Rückgang iin Auftragsbestand hat in einzelnen Betrieben der Textil- und Beklei
dungsindustrie die Entlassung ausländischer Arbeitskräfte zur Folge. - I 3. l)ie Ortsgen1einde
versam111lung Ermatingen lehnt die Schaffung eines Naturschutzgebietes a111 Untersee cin
stiinmig ab. - 19. Das thurgauische Finanzkon1itee für die zweite Rübenzuckerfabrik vcran-



staltet eine 1nit Referaten verbundene Pressefahrt in das Meliorationsgebiet un1 die Hüttwiler 
Seen. - 23.j24. 1100-Jahr-Feier in Schlatt. - 27. An einer IZonferenz n1it Vertretern der SBB 
wehren sich die interessierten Ge1neinden erfolglos gegen die Absicht der Bundesbahnen, iin 
Oktober den Personenverkehr Etzwilen-Singen versuchsweise niit Autobussen zu bewältigen. 
- 30. Thurgauer-Tag an der Saffa in Zürich. - 3 r. Die evangelischen Kirchbürger von Sitter
darf und Hohentannen gcneh1nigen den Auslösungsvertrag niit der katholischen Kirchge-
1neit1de. - 3 I. In Altnau stirbt Oberstlt. Fritz Waser, ehe1nals langjähriger Präsident des kan
tonalen Schützenvereins und Mitglied des Großen Rates. 

September 

3. Nachde111 der Große Rat den Vertrag mit der Thurgauischen Museu1nsgesellschaft ge
nehnügt und einen Nachtragskredit zur Anschaffung eines Autographen für das Polizeikom-
1nando bewilligt hat, beschließt er, auf die Spitalbauvorlage der Regierung einzutreten, aber 
vor der Detailberatung die einzelnen Anträge zur Überprüfung der Finanzierungsfrage an die 
Konunission zurückzuweisen. - 8. An der thurgauischen Schulsynode in Arbon spricht Peter 
Dürren111att, Basel, über «Werden und Vergehen in der Krise unserer Zeit». - 10./1 r. Der thur
gauische Regierungsrat stattet der baden-württembergischen Landesregierung in Stuttgart 
einen Besuch ab. - 13./14. Die Sekundarschule Müllheim feiert ihr hundertjähriges Bestehen. -
14. Die Stin1mbürger von Romanshorn heißen einen Kredit von 780 ooo Franken für den Neu
bau eines Vertikalkammerofens am Gaswerk und für die Erstellung einer Ferngasleitung nach 
Bischofszell gut. - 18. Der Große Ge1neinderat von Kreuzlingen erneuert den Gaslieferungs
vertrag mit Ron1anshorn. - 27. Die Sitzung des Großen Rates ist ganz der Spitalbauvorlage 
gcwid1net. Der Rat beschließt den gleichzeitigen Ausbau beider Spitäler, eine Ausdehnung der 
Bauzeit un1 zwei Jahre und die Äufnung des Spitalbaufonds auf 5 Millionen Franken durch 
eine neue Spitalsteuer von 5% und lehnt den Antrag ab, für die Volksabstitnmung die Bau
vorlagen Münsterlingen und Frauenfeld zu trennen. - 28. In Bürglen und Andwil wird der 
neue Pfarrer Karl Hägler in sein Amt eingesetzt. 

Oktober 

4. Die Riesling-Sylvaner-Lese an1 Untersee ergibt eine sehr gute Qualität und befriedigt 
auch mengenn1äßig. - 4./ 5. Kantonale Unteroffizierstage in Ron1anshorn. - 6. bis 8. Deutsche 
Ge1neindepolitiker und Gen1eindebean1te statten fünfzehn größeren thurgauischen Munizipal
gemeinden Besuche ab. - 8. Da sich der Bahndamm zwischen Eschlikon und Sirnach auf einer 
Länge von 200 Meter senkt, n1uß die Linie für einige Tage gesperrt werden. - 16. Der Schwei
zerische Bund für Naturschutz tritt in einer Erklärung für ein Schutzgebiet am Untersee ein. -
17. Der Voranschlag für den Staatshaushalt 1959 rechnet bei 59,5 Millionen Franken Ausgaben 
mit eine1n Defizit von rund 1,7 Millionen Franken, und dies, obwohl der Regierungsrat eine 
Erhöhung der Staatssteuer von 120 auf 130% beantragt. - 19. In Weinfelden wird ein «Verein 
Reformierte Heitnstätte des Thurgaus» gegründet. - 2 r. Nach gründlicher Diskussion, beson
ders über die Frage der Vorfinanzierung, genehmigt der Große Rat in der Schlußabstimmung 
die Spitalbauvorlage in der Höhe von 36,5 Millionen Franken. Weitere Landerwerbsverträge, 
die der Beschaffung von Realersatz für die künftige Autobahn Winterthur-St. Gallen dienen, 
werden gutgeheißen. - 24. In Frauenfeld findet eine große Zivilschutzübung statt, wobei die 
lokalen Zivilschutzorganisationen, Luftschutz- und Territorialtruppen zusa1n1nenwirken. -
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24. Die W einernte in Schlattingen ergibt bei Wägungen von 72 bis 79 Grad Öchsle trotz 
Traubenfäulnis einen befriedigenden Ertrag. - 26. In der eidgenössischen VolksabstiI11111ung 
verwerfen die Thurgauer StiI11111bürgcr die Einführung der 44-Stunden-Woche 111it 24 399 

gegen 8251 Stinunen (ganze Sch\veiz: 586 818 Nein, 315 790Ja, 21 ½ Stände Nein, ½ Stand 
Ja). - 26. l)ie Schulge1neindcn Frauenfeld und Kreuzlingen lehnen eine Besoldungserhöhung 
für die Lehrer ab. - 26. Zu111 Friedensrichter des Kreises Matzingen wird Walter Ebneter ge
wählt. - 26. Durch Vennächtnis wird das Haus Adolf Dietrichs in Bedingen 1nit den bci111 
Tode des Malers noch unverkauften Bildern Besitz der Thurgauischcn Kunstgesellschaft. -
27. Die Korporationsversa111111lung des Wasser- und Elektrizitätswerks Ro111anshorn bewilligt 
880 ooo Franken für eine Filtrier- und Entkeiinungsanlage. - 28. Zwischen de111 kantonalen 
Volkswirtschaftsdeparte111ent und de111 Kantonalverband thurgauischcr Krankenkassen wird 
eine Vereinbarung über die Versicherung der ausländischen Arbeitskräfte abgeschlossen. 

Nove111ber 

6. In Kreßbronn findet die Taufe des neuen Fährschiffs «Ro111anshorn» staat. - 9. Am Frauen
felder Militärwettmarsch beteiligen sich trotz unfreundlicher Witterung 852 Läufer; Sieger 
wird wiederu111 Gfr. Arthur Wittwer. - ro. Der Großc Rat geneh111igt in der Schlußabstit11-
mw1g das Einführungsgesetz zur Arbeitslosenversicherung und schafft ge111äß Antrag des Re
gierungsrates die Stelle eines zweiten Staatsanwalts. l)ic Staatsrechnung 1957 wird geneh1nigt; 
dagegen kann der regierungsrätliche Rechenschaftsbericht nicht 111ehr durchberaten werden. -
I 8. Gründung des Theatervereins Frauenfeld. - 22. In Bischofszell wird die neue Sitterbrückc 
eingeweiht. - 24. In seiner ordentlichen Herbstsitzung bewilligt der Große Rat 17 Einbürge
rungsgesuche, beendet die erste Lesung des kantonalen Gewässerschutzgesetzes und genelunigt 
die Rechenschaftsberichte des Regierungsrates und des Obergerichtes; die Sitzung schließt 111it 
dem Eintretcnsreferat zun1 Budget 1959. - 24. Auf der Strecke Etzwilcn-Singen beginnt ein 
Versuchsbetrieb 111it Schienenomnibussen. - 26. Auf Einladung des Vereins für Literatur, Musik 
lllld bildende Kunst spricht in A1nriswil Bundesrat Petitpierre über «Problen1e der Außenpoli
tik und des Außenhandels der Schweiz». 

Dezember 

7. In der eidgenössischen Volksabstimmung geneh111igt der Thurgau den revidierten Spiel
bankartikel mit 17 027 gegen II 749 Stimmen und den Spölvertrag 1nit 22 972 gegen 6251 
Stimmen (ganze Schweiz: beide Vorlagen angeno111n1en, und zwar der Spielbankartikel mit 
392 620 gegen 262 905 Stimn1en und 20½ gegen I½ Ständen und der Spölvertrag mit 501170 
gegen 165 473 Stimmen. - 7. Zum Notar und Grundbuchverwalter des Kreises Berg wird 
Dr. Walter Vonaesch gewählt. - 8. Die evangelische Synode genehmigt den kirchenrätlichen 
Rechenschaftsbericht und bewilligt Stipendien für qualifizierte Seminaristen und einen Beitrag 
an das Seminar Schiers; eine Motion, die auch Laien die Bewilligung zwn Predigen erteilen 
möchte, wird abgelehnt. - 9. Mit außerordentlichen Krediten der Eidgenossenschaft, des Kan
tons Thurgau und der Gottfried-Keller-Stiftung kann in London ein prächtiges, 1312 entstan
denes Graduale aus dem Kloster St.Katharinental an das Landesmuseum zurückgekauft wer
den. - 9. Der Regierungsrat lehnt das Begehren betr. ein «Naturschutzgebiet Untersee» ab. -
II. Die Schulgemeinde Engwilen-Hefenhausen beschließt Neubauten (Schulhaus, Turnhalle, 



Lehrerwohnungen) in1 Betrage von rund 800 ooo Franken. - 13. Die Genehmigung eines wei
teren Landerwerbs irn Bezirk Münchwilen ausgenommen, wird die Sitzung des Großen Rates 
von der Eintretensdebatte zu111 Budget ausgefüllt, wobei die Erhöhung der Staatssteuer und die 
Einführung einer außerordcntlichen Rechnung für Hochbauten und andere außergcwöhnliche 
Ausgaben im Mittelpunkt der Diskussion stehen. - 19. Die Zahl der Ausländer irn Thurgau 
ist seit dem Vorjahr urn 449 auf 13 067 zurückgegangen. - 2 l. In Ron1anshorn findet auf Ein
ladung der Obstbaukomrnission des landwirtschaftlichen Kantonalverbandes eine Aussprache 
über die Verwertung der Obsternte statt, die eine noch nie dagewesene Höhe erreicht hat. -
23. !)er Große Rat erhöht die Teuerungszulagen für das Staatspersonal auf 20% und genehmigt 
das Budget für 1959, setzt aber entgegen dein Antrag des Regierungsrates die Staatssteuer auf 
125% fest. - 26. An der Stephanstagung des Volkswirtschaftlichen Vereins des Bezirkes Arbon 
spricht Generalstabschef Annasohn über «Aktuelle Fragen der Landesverteidigung». 



AA 
ARh 
AS 
BS 
BSH 
BoZ 
BSM 
BU 
BZ 
HH 
IKUK 
MThNG = 
NZZ 
Ob 
SA 
SBZ 
StH 
ThA 
Th.Anz. 
ThB 
ThJ 
ThJm 
ThT 
ThVf 
ThVz 
ThZ 
WH 
VH 
ZAK 
SZG 

Thurgauische Geschichtsliteratur 195 8 
Zusammengestellt von Egon Isler 

Amriswiler Anzeiger, Amriswil 
Anzeiger am Rhein, Dießenhofen 
Amriswiler Schreibmappe, Amriswil 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Friedrichshafen 
Bodenseehefte 
Bodenseezeitschrift 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Mitteilungen 
Bote vom Untersee, Steckborn 
Bischofszeller Zeitung, Bischofszell 
Hinterthurgauer Heimatblätter (Beilage zum Volksblatt vom Hörnli) 
Im Kulturkreis unserer Kirche (Beilage zur Thurgauer Volkszeitung) 
Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft 
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 
Der Oberthurgauer, Arbon 
Sonderabdruck 
Schweizerische Bodensee-Zeitung, Romanshorn 
Stimmen der Heimat (Beilage zur Bischofszeller Zeitung) 
Thurgauer Arbeiterzeitung, Arbon 
Thurtaler Anzeiger 
Thurgauer Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Frauenfeld 
Thurgauer Jahrbuch, Frauenfeld 
Thurgauer Jahresmappe, Arbon 
Thurgauer Tagblatt, Weinfelden 
Thurgauer Volksfreund, Kreuzlingen 
Thurgauer Volkszeitung, Frauenfeld 
Thurgauer Zeitung, Frauenfeld 
Weinfelder Heimatblätter (Beilage zum Thurgauer Tagblatt) 
Volksblatt vom Hörnli, Sirnach 
Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Basel 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Zürich 

I. Ortschaften 

a. Thurgau 
Amriswil 

Gremminger Hermann: Amriswiler Chronik. AA 22. I I. und I. I I I. 
- Vom alten Amriswil. AA 25. I. und I. I I. 

Öttli Jakob: Die Schule in Hemmerswil. AA I. X. 

Arbon 

I 
2 
3 

Herdi Ernst: Arbon, ein Treffpunkt von Rätern und Kelten, Römern und Alemannen. ThZ 20. XI I. 4 

Arenenberg 
Hugentobler Jakob: Das ,,Hortense-Zelt" auf Arenenberg. ThZ 23. VIII. 5 



Bischolszell 

Knöplli Albert: Dreimal Schwanengesang (Alte Sitterbrücke ßischofszell). ThZ 3. V. 6 
Bischofszells neuer Sitterühergang 1958. Aus der Geschichte der Sitterbrücke - Vorgeschichte der 

neuen Brücke. ßZ 22. X I. 7 
Wieder vereinsamt ein ehrwürdiges Haus des Städtchens: Das Thurgauische Frauenerholungsheim im 

Schlöllli im Tobel schlicßt die Pforten. ßZ 21. VI I I. bis 23. \·1 I I. 8 

Bodensee 

Der Bodensee in St.Galler Handschriften, Texte und Miniaturen aus der Stiftsbibliothek 
herausgegeben ,·on ,Johannes Duft, Zürich-Konstanz 1958. 

St. Gallen, 
9 

Bottighofen 

i'v\s.: Bottighofens Schulhäuser - aus alten Schultagebüchern. ThVf 25. X. 10 

Dießenholen 

Waldvogel Heinrich: Dießenhofen (Schweizer Heimatbücher, Heft 84). 8°, 56 S. Bern 1958. 11 
Alte Häuser am Stad zu Dießenhofen. ThB, Heft 95, S. 63. 12 

Eschenz 

P. M-r: Eschenz vor tausend Jahren Einsiedeln geschenkt. ThVz 4. I. 13 
P. Viktor: Einsiedelns tausendjähriger Weggefährte. Zur Jahrtausendfeier der Pfarrei Eschenz am 

St. Otmarstag 16. November 1958. ThVz 14. XI. 14 

Fischingen 

Knöpfli Albert: Auferstandene Kunst im Gotteshaus Fischingen. SA. 8°, 8 S. 1958. 15 
Rupper Joseph, Schmid Paul, Koch A., Knöpfli Albert: Die alte Klosterkirche von Fischingen 1m 

neuen Glanze. ThVz 18. IV. 16 

Frauenfeld 

Nägeli Ernst: Die verschwundene Promenade. ThZ 22. l l. 
Ammann Annemarie: Die alte ,,Besenschule". ThZ 31. V. 
h. g.: Die Ochsenfurt bei Frauenfeld. ThVz 1. XI I. 

Gachnang 

ths: Die Kirche von Gachnang im neuen Kleide. ThZ 6 IX. 

Hinterthurgau 

Wi.: Keilenland - Tannzapfenland. ThZ 17. V. 

Klingenzell 

Wettstein Fanny: Klingenzell. BSH 1958, S. 46. 

17 
18 
19 

20 

21 

-e-: Besinnliches, Bauliches und Erbauliches vom Neubau auf Klingenzell. BU 2. IX. 
22 
23 

Kreuzlingen 

Strauß Hermann, Leutenegger Otto, ßeck Otto: Kreuzlingen und Umgebung. 
geschichte von Kreuzlingen, Heft XI. 8°, 80 S. Kreuzlingen 1957. 

Knöpfli Albert: Die Kreuzlinger Seeburg und ihre Baugeschichte. ThVf 25. IV. 
Strauß Hermann: Die Felsenburg in Kreuzlingen. ThVf 22. 11. und 1. 111. 

Das Schloß Seeburg in Kreuzlingen. ThVf 14. u. 21. IV. u. 8. XI. 
Die Wirtschaft zum ,,Hörnli". ThVf20. IX. 

Märstetten 

Beiträge zur Orts-
24 
25 
26 
27 
28 

Huber R.: Brief über den Einzug frömbder Weibspersonen in die Gemeinde Märstetten 1679. Hilarius, 
Nr. 11, 1950. 29 

Fehr Jakob: Der Brand in der Leim- und Düngerfabrik 29. VI. 1891. Hilarius 12, 1951. 30 
Huber R.: Über die Trennung der katholischen von der reformierten Kirche in Märstetten. Hilarius 12, 

1951. 31 

2! 
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Huber R:, Urkunde über Wahl und Einsatz von Geistlichen in die Gemeinde Märstetten vom Jahr 
1697. Hilarius 12, 1951. 32 

Fehr Jakob: Unser Friedhof. Hilarius 12 und 14, 1951 und 1952. 33 
Huber R.: Bestimmungen über die Schullehrerbesoldung in Märstetten von 1840. Hilarius 14, 1952. 34 
Fehr Jakob: Vom Kirchturm Märstetten. Hilarius 14a, 1953. 35 
- Bürgergemeinde in Märstetten 1852. Hilarius 14a, 1953. 36 
- Chronik vom Geschehen und Wetter in Märstetten. Hilarius 11-19. 37 
- Schul- und Spritzenhausbau in Märstetten 1887-1888. Hilarius 15, 1954. 38 

Michel W., Fehr Jakob: Zur Glockenweihe und Kirchturmsrenovation. Hilarius 16, 1955. 39 

Roggwil 

Wiedermann Fritz: Vom Wehrbau zum Landedelsitz, Schloß Mammertshofen. BSH 1958, S. 10. 40 

Nußbaumen 

Voegeli Alfred: Nußbaumen 858-1958, ein Gang durch seine Geschichte, Gedenkschrift zur Elfjahr-
hundertfeier. 8°, 157 S. Privatdruck. Besprechung von Hgt. BU 15. VII. 41 
Beiträge zur Baugeschichte der Kirche Nußbaumen. ThB, Heft 95, S. 47. 42 

Romanshorn 

Zwanzig Jahre Saalbau-Genossenschaft Romanshorn 1937-1957. 4°, 18 S. 1958. 
M. F.: Die alte Kirche Romanshorn. ThVz 29. IV. 

Schlatt 

43 
44 

Kläui Hans: Aus der Geschichte von Mett-Oberschlatt und Unterschlatt. ARh 22. VIII. 45 
Bruggmann Emil: Meinem Jugendland zur Gedenkfeier (sprachgeschichtliche 

Namen Zümmis, Schlatt und Fallenthor). ARh 22. VI I I. 

Steckhorn 

Erläuterungen der 
46 

Zimmermann Josef: ,,Der T ... hole seine Majestät." Die Geschichte einer mißglückten Audienz beim 
alten Wiener Kaiserhof (betrifft Steckborn). BSH 1958 S. 44. 47 

Bazell Hans: Das Heimatmuseum im Turm zu Steckborn. ThJ 1959, S. 101 48 

Stettfurt 

... : Die Bachmannsche Stiftung in Stettfurt. ThZ 12. IV. 

Tägerwilen 

Knöpfli Albert: Dreimal Schwanengesang (Pfaffenschlößli, Tägerwilen). ThZ 3. V. 

Triboltingen 

Knöpfli Albert: Die Triboltinger St. Niklausenkapelle renoviert. ThVf 31. V. 
- Die St. Niklausenkapelle zu Triboltingen. ThZ 31. V. 
- Die Triboltinger St. Niklausenkapelle. ThVz 6. VI. 

Wängi 

49 

50 

51 
52 
53 

Festschrift Katholische Kirchgemeinde Wängi TG, 13. Juli 1958 (von Josef Isenegger, Franz von 
Streng, Fritz Metzger, Gustav Lisibach, J. J. Zemp, Toni Boesch). 8°, 55 S. Wängi 1958. 54 

Bischof-Weideli Otto: 100 Jahre evangelische Kirchgemeinde Wängi. VH 3. V, 55 

Weinfelden 

Seeger Walter W.: Der Weinfelder Farbbrunnen. ThZ 26. IX. 

Wigoltingen 

J. S.: Gründung und Geschichte des Kindergartens Wigoltingen. Th.Anz. 21. VI I I. 

Wittenwil 

Oberholzer A.: Schloß Wittenwil und die Familie Harder von Wittenwil. Th Vz 28. XI. 
Knöpfli Albert: Dreimal Schwanengesang (Heiterseher Brücke). ThZ 3. V. 

56 

57 

58 
59 

I 

J 



b. Anstoßende Grenzgebiete 
Hagen buch 

Frei Johann: Elfhundert Jahre Hagen buch, eine heimatkundliche Studie durch 1100 Jahre Geschichte 
der Gemeinde Hagenbuch ZH. 8°, 71 S. Weißlingen 1958. 60 

Konstanz 

Meise! Peter: Die Verfassung und Verwaltung der Stadt Konstanz 1m 16. Jahrhundert. 8°, 
Konstanz 1957. 

194 s. 
61 

II. Sachgebiete 
Allgemeine Geschichte 

Feger Otto: Geschichte des Bodenseeraumes. I I. Band: Weltweites Mittelalter. 8°, 366 S., 
Konstanz 1958. 

16 Tafeln. 
62 

Vorderösterreich, eine geschichtliche Landeskunde, hg. v. Alemannischen Institut unter der Leitung 
von Friedrich Metz. 8°, 2 Bände, 755 S. Freiburg i. Br. 1959. 63 

Weller Karl: Württembergische Geschichte. Vierte, bis zur Gegenwart erweiterte und neu bearbeitete 
Auflage, von Arnold Weller. 8°, 249 S. Stuttgart 1957. 64 
a. Urzeit 

Geiger E.: Seltener Findling in Schönholzerswilen. ThZ 23. VI I I. 65 
b. Kelten und Römer 

Petrikovits Harald von: Das Fortleben römischer Städte an Rhein und Donau, in: Studien zu den An-
fängen des europäischen Städtewesens, S. 63 ff. 66 
c. Völkerwanderung 

Boesch Bruno: Ortsnamen und Siedlungsgeschichte am Beispiel der -ingen-Orte der Schweiz. Aleman-
nisches Jahrbuch 1958, S. 1. 67 

Gschwend Max: Beiträge zur Kenntnis der frühen alemannischen Besiedelung der Nordostschweiz. 
Alemannisches Jahrbuch 1956, S. 1-172. 68 
Ausgrabung eines alemannischen Gräberfeldes im ,,Chilestigli" an der Ackerstraße. BU 18. IV. 69 

R.: Ein alemannisches Gräberfeld in Steckborn. BU 13. VII. 70 
d. Frühmittelalter 

Prinz Friedrich: Die Ausbreitung der fränkischen Reichskultur (mit Karte), m: Studien zu den An-
fängen des europäischen Städtewesens, S. 191, 1958. 71 
e. Hochmittelalter 

Müller Walter: Die Herren von Sulzberg im Allgäu und am Bodensee. BS, 76. Heft, S. 63 ff. 72 
W. B.: Wie vor 500 Jahren ein Schützenfest ausging (Konstanz 1458). ThZ 16. VIII. 73 

f. Spätmittelalter, Eidgenössische Landvogtei 
Kolb Jean: Thurgauer als Landsknechte in fremden Kriegsdiensten. ThB, Heft 95, S. 5. 74 

h. Französische Revolution und Neuzeit 
Leisi Ernst: Erlebnisse eines Thurgauers in Napoleons russischem Feldzuge. Th B, Heft 95, S. 40. 75 

Chroniken 

Larese Dino: Thurgauer Chronik vom 1. Oktober 1957 bis 30. September 1958. ThJ, S. 153. 76 
Bandle Max: Thurgauer Chronik 1957. ThB, Heft 95, S. 92. 77 
Odermatt W. J.: Erinnern Sie sich noch. Kleine Lokalchronik. VH 4. 6. 10. 11. I. 78 

Fischerei 

Bolt Ferdinand: Wenn die ,,Segi" gesetzt wird. Vom privilegierten 
BSH 1958, S. 347. 

Forstwirtschaft 

Gangfischfang auf dem Untersee. 
79 

Huber R.: Notizen über Erstellung eines Wirtschaftsplanes für die Waldungen der Gemeinde Märstetten 
1839. Hilarius 11, 1950. 80 

Gemeindewesen 

Schneider-Zollinger E.: 50 Jahre Elektrizitätswerk Bischofszell. 4°, 30 S. Bischofszell 1958. 81 

21* 
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Gewerbe 

Böhi A.: 50 Jahre Thurgauischer Baumeister Verband. ThVz 2. VI. 82 

Grundbuch- und Vermessungswesen 

F ehr Jakob: 100 Jahre Kataster in Märstetten. 
gemeinde von 1852. Hilarius 14a, 1953. 

Besitzstand über die Liegenschaften 10 der Orts-
83 

Glockenkunde 

Bazell Hans: Glocken der Heimat, das Geläute von Steckborn (Katalog Weihnachtsausstellung Steek-
born 1955). 84 

Industrie 

50 Jahre Aluminiumfabrik Sigg. Jubiläumsschrift, Text von Hans Siegrist. 8°, 48 S. Müllheim 1958. 85 
100 Jahre Ernst 1858-1958, Robert Ernst AG., Teigwarenfabrik und Hafermühle, Kradolf. 8°, 16 S. 

1958. 86 
75 Jahre Grießer, 1882-1957, Text Hans Rathgeb. 4°, 34 S. und Abb. 1958. 87 
100 Jahre A. Sutter, Münchwilen, verfaßt von Suzanne Oswald. 8°, 62 S. und 10 Abb. in Tafeln und 

7 Tafeln im Text. 1958. 88 
Zum hundertjährigen Bestehen der Firma Thomann in Münchwilen. 8°, 12 S. 1958. 89 
R. J.: Fünfzig Jahre ,,Martini" Felben. ThZ 11. IV. 90 
Oswald Suzanne: 100 Jahre Familie Sutter, Münchwilen. VH 8. IX. 91 
(Korr.): 100 Jahre Thomann AG., Münchwilen. VH 1. VIII. 92 

Kirchengeschichte 

Bischof-Weideli 0.: 100 Jahre Evangelische Kirchgemeinde Wängi, 1858-1958. 8°, 24 S. 93 
Haag Johann: Zur Geschichte der katholischen Kirchenorganisation im Thurgau. ThVz 14. und 

18. VIII. 94 

Klöster 

Geiger Arthur: Das Chorherrenstift St. Pelagius zu Bischofszell im Zeitalter der Katholischen Reform, 
1500-1700. Diss. phil. I. Fribourg 1958. 95 

Kunstgeschichte 

W. Tr., Gysin F., Knöpfli Albert: Das Graduale von Katharinental. 8°, 20 S. SA. 1958. 
P. B.: Fischingens ältester Kunstschatz. ThVz 11. VI I I. 
-n.: Das Graduale von St. Katharinental ist ausgestellt. ThZ 24. XI I. 

Landwirtschaft 

50 Jahre Bauernhilfskasse im Thurgau. BU 22. IV. 
Walder Anna: 25 Jahre bäuerliche Haushaltlehre im Thurgau. ThZ 14. II. 

Literaturgeschichte 

96 
97 
98 

99 
100 

Beeli Albin: Belle-Vue bei Constanz, eine politische Emigrantendruckerei und ihre Schriften aus den 
Jahren 1840-1845. 8°, 8 S. SA. 1957. 101 

Literaturverzeichnis 

Isler Egon: Thurgauische Geschichtsliteratur 1957. ThB, Heft 95, S. 99. 102 

Medizinalwesen 

Huggenberg Hans Ruedi: Werthbühlia 1833-1903/04. Aus den Protokollen der ersten 70 Jahre eines 
noch heute existierenden thurgauischen Ärztevereins. Diss. med. Zürich 1958. 8°, 123 S. 103 

Milltärwesen 

Bühler H.: Das Gefecht bei Frauenfeld 1799. ThVz 12. VI. 104 
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Musik 
Knöpfli Albert: Geschichte und Restauration der Psallierorgel zu Fischingen. 8°, 31 S. SA. 1958. 105 
A. K.: 50 Jahre Frauen- und Töchternchor Märstetten. Hilarius 14, 1952. 106 
-te.: 75 Jahre Stadtmusik Kreuzlingen. ThVf 5. VI I. 107 
A. M.: 50 Jahre Musikgesellschaft Märstetten. Hilarius 18, 1957. 108 
- 75 Jahre Männerchor Konkordia, Steckborn. BU 17. VI. 109 
Etter Max: 75 Jahre Männerchor Konkordia, Steckborn. BU 20. VI. 110 
Ha.: 100 Jahre Männerchor Wigoltingen. Th. Anz.5. VI. 111 

Naturschutz 
Merki H.: 50 Jahre Ornithologischer Verein des Kantons Thurgau. ThT 22. I I I. 112 

Parteien 
Peter Josef: 50 Jahre sozialistische Bodenseeinternationale, das Werden, 

kunft. ThA 11. X. 
ihre Gegenwart und Zu-

113 

Personengeschichte 

a. Allgemeines 

Simon A.: Märstetter Bürger von 1609-1950, Auszug aus der Bürgergemeinde. Hilarius 12, 1951. 114 
- Zivilstandsamtliche statistische Erhebungen der letzten zehn Jahre, 1941-1950. Hilarius 14, 

1952. 115 
Bazell Hans: Aus Steckborns alten 

1958). 

Die Toten des Jahres: 

Bürgergeschlechtern (Katalog Weihnachtsausstellung Steckborn 
116 

Brunschwiler Oskar, Weinhändler, Kreuzlingen 1873-1958. ThJ 1959. - Burkhart Heinrich, Ober
wärter, St. Katharinental, 1891-1958. ThJ 1959. - Collaud Leon, a. Oberpferdarzt der Schweiz. 
Armee, Kreuzlingen. ThJ 1959. - Debrunner Albert, Professor der Universität Bern, 1884--1958. 
ThJ 1959 u. ThZ 6. XI. - Dickenmann Paul, Bauernsekretär, Rohren-Toos, 1892-1958. ThJ 
1959. - Eberle Emil, Mühlenbesitzer, Rickenbach, 1890-1958. ThJ 1959. - Felber Georg, 
Lehrer, von Happerswil, 1898-1957. ThJ 1959. - Camper Hans, Gemeindeammann, Stettfurt, 
1897-1958. Th J 1959. - Heer Jean, Gerbereiarbeiter und Gewerkschafter, Oberaach, 1889-1958. 
ThJ 1959. - Held Kurt, kant. Wasserbauinspektor, Frauenfeld, 1894--1958. ThJ 1959. -Hinter
mann Ernst, Bankbeamter, Weinfelden, 1893-1958. ThJ 1959. - Höppli Otto, Arbeitersekretär, 
Frauenfeld, 1880-1958. ThJ 1959. - Kesselring Hans, Getreidehändler, Romanshorn, 1874 bis 
1958. ThJ 1959. Kienle Josef, Gemeindeammann, 1881-1958. ThJ 1959. -Meier Gottlieb, Kran
kenkassenverwalter, Weinfelden, 1878-1957. ThJ 1959.-Meier Jakob, Notar, Frauenfeld, 1870-
1958. ThJ 1959. - Müller Jean Landwirt Räuchlisberg, 1886---1957. ThJ 1959. - Oberhänsli 
August, Käser, Dußnang 1878-1957. ThJ 1959. - Roth Emil, Notar und Grundbuchverwalter, 
Bürglen, 1861-1958. ThJ 1959. - Rüeger Armin, Apotheker, Bischofszell, 1886---1957. ThJ 
1959. - Rutishauser Eugen, Weinhändler, Scherzingen, 1881-1958. ThJ 1959. - Sauter Alfred, 
Sekundarlehrer, Kradolf, 1896---1958. ThJ 1959. - Schaer Konrad, Fabrikant, Arbon, 1877-
1958. ThJ 1959. - Schlumpf Emil, Fabrikant, Murkart, 1884--1958. ThJ 1959. - Schuppli 
Eugen, Konsumverwalter, Bischofszell, 1891-1958. ThJ 1959. - Schwander Arnold, Sektions
chef für berufliche Ausbildung im BIGA, 1891-1957. ThJ 1959. -Thomann E. H., alt Direktor, 
Weinfelden. ThT 10. V. Thurnheer Paul, Schulpräsident, Weinfelden, 1877-1958. ThJ 1959. -
Waser Fritz, Weinhändler, Altnau, 1873-1958. ThJ 1959. - Wille Hermann, alt Direktor der 
Heil- und Pflegeanstalt Münsterlingen, 1868-1958. ThJ 1959. - Wuhrmann Willy, alt Pfarrer, 
Frauenfeld, 1883-1957. ThJ 1959; BS, Heft 76, S. VII. 117-119 

b. Personen und Familien 

Bernath 
Bernath Walter, Kunstmaler, Steckborn, 1886---1958. BU 26. III. 120 

Dickenmann 
Frei-Uhler M.: Forschende Bauernhand im Staatsarchiv (Paul Dickenmann). ThZ 22. V. 121 



Dietrich 
Rösler Albert: Mikrophonbesuch bei Adolf Dietrich. BoZ, 7. Jg., S. 24. 122 

Fehr 
Fehr Jakob: Mini erste Schueljohr. Hilarius 18, 1957. 123 

Gegauf 
Zimmermann Josef: Zwei bedeutende Männer aus Wahlwies: 
1. Dr. Johannes Gegauf, Landarzt und aufrechter Demokrat, 1804-1890. 
2. Karl Friedrich Gegauf, 1860-1926, der Erfinder der Bernina-Nähmaschine. BU 25. IV. 124 

Häberlin 
Im Dienste der Wahrheit. Paul Häberlin zum 80. Geburtstage. 8°, 137 S. Bern 1958. 125 
Kamm Peter: Ein Leben im Dienst der Wahrheit - Paul Häberlin. BoZ, 7. Jg., S. 65. 126 
Simmen Martin: Paul Häberlin 80 Jahre alt. ThZ 17. II. 127 

Huggenberger 
Alfred Huggenberger erzählt sein Leben, eine innere Biographie, herausgegeben von Dino Larese. 
8°, 134 S. Zürich 1958. 128 
Kaegi Hans: Alfred Huggenberger. BoZ, 7. Jg., S. 18. 129 
Thürer Georg: Bauerntum - Dichtertum, Ansprache zum 90. Geburtstage von Alfred Huggen
berger. BoZ, 7. Jg., S. 20. 130 

Kern 
Schoop Albert: Minister Kerns Jugendtagebuch. Th J 1959, S. 39. 131 

König 
Albert J. Welti: Henri König. BoZ 7. Jg. S. 28. 132 

Merian 
Wanner Gustav Adolf: Christoph Merian und der Thurgau. ThZ 16. VI I I. 133 

Meu ricoffre 
Job Jakob: Villa Meuricoffre, Neapel. ThJ 1959, S. 79. 134 

Michel 
he.: Erinnerungen an Pfarrer Alfred Michel sei. Hilarius 15, 1954. 135 

Mötteli 
Oberholzer A.: Die Mötteli von Rappenstein im Oberthurgau. ThVz 30. u. 31. VI I. 136 

Napoleon I I I. 
Hugentobler Jakob: Eine Geburtstagsfeier für Napoleon unterm Zelt-Pavillon von Arenenberg, 
15. August 1831. ThJ 1959, S. 49. 137 

Oettli 
Oettli Jakob: Meine Schulkameraden und ich. 8°, 161 S. Arbon 1958. 138 

Rebsamen 
Schmid A.: Enrique C. Rebsamen, ein Thurgauer Pädagog in Mexiko. ThZ 4. I. 139 

Rüeger 
Knöpfli Albert: Armin Rüeger und sein Freund Othmar Schoeck. ThJ 1959, S. 7. 140 

Rüpplin 
A. 0.: Die Familie Rüpplin von Kefikon. ThVz 18. XI. 141 

Sealsfield 
Hugentobler Jakob: ,,Der große Unbekannte" (Charles Sealsfield) in Tägerwilen und Arenenberg. 
ThVf22. u. 30 VIII 142 

Stephanie, Großherzogin 
Hugentobler Jakob: Großherzogin Stephanie-Napoleon wohnte einst 
bach BSH 1958, S 297. 

Zuberbühler 

im thurgauischen Mannen-
143 

Burckhardt Carl J.: Werner Zuberbühler, in Begegnungen. 8°, 413 S. Zürich 1958. 144 

Postwesen 
F ehr Jakob: 100 Jahre Post Märstetten. Hilarius 11, 1950. 145 



Schulwesen 

Siegrist Hans: 100 Jahre Sekundarschule Müllheim, 1858-1958, zur 100-Jahrgedenkfeier vom 13./ 
14. September 1958 im Auftrag des Organisationskomitees verfaßt. 8°, 54 S. Müllheim 1958. 146 

Reise-Beschreibung der Schüler der Sekundarschule in Bischofszell 1852. BZ 2. 9. 23. VI I I., 11. 16. IX., 
1. X. 
Aus der Geschichte der Sekundarschule Berg. ThT 31. V. 

Verkehr 

Bodensee-Toggenburg-Bahn. Wissenswertes von der BTB von Claude Kaspar. 8° 14 S. und 1 
St. Gallen 1958. 

Karte. 
149 
150 
151 

W. D.: Zeppelins erste Schweizerfahrt vor 50 Jahren. BU 8. VI I. 
ae.: 50 Jahre Station Oberaach. AA 3. I. 
50 Jahre Nordostschweizerischer Verband für Schiffahrt Rhein-Bodensee Strom und See. 

1958. 
August 

152 

Volksbräuche 

Herdi Ernst: Bechtelistag. ThZ 18. I. 153 

Wappenkunde 

Meyer Bruno: Thurgauische Gemeindewappen (Götighofen Wigoltingen 
hausen, Heldswil, Amlikon, Buhwil, Kaltenbach). ThJ 1959, S. 121. 

Niederneunfarn, Rothen-
154 

Weinbau 

Schmid Gustav: Vom Rebbau im Thurgau. BSH 1958, S. 314. 
- Vom Hüttwiler Weinbau. ThZ 14. VI II. 

155 

157 Wi.: 40 Jahre Thurgauer Riesling-Sylvaner. ThZ 11. X. 

III. Verfasserverzeichnis 

Ammann Annemarie: Alte Besenschule 18. 
Ban die Max: Thurgauer Chronik 1958 77. 
Bazell Hans: Heimatmuseum im Turm Steckborn 

48, Glocken Steckborns 84, Bürgergeschlechter 
Steckborns 116. 

Beeli Al bin: Bell-Vue die Emigrantendruckerei 
101. 

Bischofs-Weideli Otto: 100 Jahre Evangelische 
Kirchgemeinde Wängi 55, 100 Jahre Evan
gelische Kirchgemeinde 93. 

Böhi A.: 50 Jahre Baumeisterverband 82. 
Boesch Bruno: Ortsnamen und Siedlungsge

schichte: -ingen Orte 67. 
Bolt Ferdinand: Wenn die ,,Segi" gesetzt wird 79. 
Bruggmann Emil: Meinem Jugendland zum Ge-

denken 46. 
Bühler H.: Gefecht bei Frauenfeld 104. 
Burckhardt Carl J.: Werner Zuberbühler 144. 
Duft Johannes: Bodensee in Handschriften 9. 
Etter Max: 75 Jahre Männerchor Konkordia 110. 
Feger Otto: Geschichte Bodenseeraum: Welt-

weites Mittelalter 62. 
F ehr Jakob: Brand der Leim- und Düngerfabrik 

1891 30, Unser Friedhof 33, Kirchturm Mär
stetten 35, Bürgergemeinde 1852 36, Chronik 
vom Geschehen und Wetter 37, Schul- und 
Spritzenhausbau Märstetten 38, Glockenweihe 

Märstetten 39, l 00 Jahre Kataster Märstetten 
83, Ersti Schuljahr 123, l 00 Jahre Post Mär
stetten 145. 

Frei Johann, Hagen buch 60. 
Frei-Uhler M.: Forschende Bauernhand 121. 
Geiger Arthur: Chorherrenstift St. Pelagius, Bi-

schofszell 95. 
Geiger E.: Findling in Schönholzerswilen 65. 
Gremminger Hermann: Amriswiler Chronik 1, 

Altes Amriswil 2. 
Gschwend Max: Kenntnis der frühen alemanni

schen Besiedlung Nordostschweiz 68. 
Gysin F.: Das Graduale von St. Katharinental 96. 
Haag Johann: Katholische Kirchenorganisation 

im Thurgau 94. 
Herdi Ernst: Arbon; Treffpunkt der Kelten, 

Römer und Alemannen 4, Bechtelistag 153. 
Huber R.: Brief über Weibspersonen 29, Tren

nung der katholischen von der reformierten 
Kirche Märstetten 31, Wahl und Einsatz von 
Geistlichen in Märstetten 32, Schullehrer
besoldung 1840 34, Wirtschaftsplan für Wald, 
Märstetten 80. 

Hugentobler Jakob: Hortense-Zelt 5, Geburts
tagsfeier Napoleon II I. 137, Charles Sealsfield 
in Tägerwilen 142, Großherzogin Stephanie in 
Mannenbach 143. 



Huggenberg Hansruedi: Werthbülia 1833-1904 
103. 

Job Jakob: Villa Meuricoffre in Neapel 134. 
Isseneger Josef: Katholische Kirchgemeinde 

Wängi 54. 
Isler Egon: Thurgauische Geschichtsliteratur 1957 

102. 
Kaegi Hans: Alfred Huggenberger 129. 
Kamm Peter: Paul Häberlin 126. 
Kläui Hans: Geschichte von Mett-Ober- und 

U nterschlatt 45. 
Knöpfli Albert: Sitterbrücke Bischofszell 6, 

Kunst im Gotteshaus Fischingen 15, Kloster
kirche im neuen Glanz 16, Kreuzlinger Seeburg 
25, Pfaffenschlößli 50, St. Niklausenkapelle 
Triboltingen 51, 52, 53, Heiterscher Brücke 59, 
Graduale St. Katharinental 96, Orgel von 
Fischingen 105, Arm in Rüeger und Othmar 
Schoeck 140. 

Kolb Jean: Thurgauer als Landsknechte 77. 
Larese Dino: Thurgauer Chronik 1957 76, Alfred 

Huggenberger 128. 
Leisi Ernst: Ein Thurgauer in Rußland 1812 75. 
Lisibach Gustav: Katholische Kirchgemeinde 

Wängi 54. 
Meise! Peter: Verfassung Konstanz im 16. Jahr

hundert 61. 
Merki H.: 50 Jahre Ornithologische Gesellschaft 

112. 
Metz Friedrich, Vorderösterreich 63. 
Metzger Fritz: Katholische Kirchgemeinde 

Wängi 54. 
Meyer Bruno: Thurgauische Gemeindewappen 

154. 
Müller Walter: Die Herren von Sulzberg am 

Bodensee 72. 
Nägeli Ernst: Verschwundene Promenade 17. 
Oberholzer A.: Wittenwil und die Familie Harder 

58, Die Mötteli im Oberthurgau 136. 
Odermatt W. J.: Lokalchronik Sirnach 78. 
Oettli Jakob: Schule in Hemmerswil 3, Meine 

Schulkameraden und ich 138. 
Oswald Suzanne: 100 Jahre A. Sutter, Münch

wilen 88, 100 Jahre Familie A. Sutter 91. 

Peter Josef: Bodenseeinternationalc 113. 
Petrikovits H. v.: Fortleben römischer Städte 66. 
Prinz Friedrich: Ausbreitung der fränkischen 

Reichskultur 71. 
Rathgeb Hans: 75 Jahre Griesscr, Aadorf 87. 
Raths Werner: Kirche von Gachnang 20. 
Rösler Albert: Adolf Dietrich 122. 
Schmid A.: Enriquc Rebsamen 139. 
Schmid Gustav: Rebbau 155, HüttwilerWeinbau 

156. 
Schneider-Zollinger E.: 50 Jahre EW Bischofs-

zell 8 I. 
Schoop Albert: Minister Kern 131. 
Seeger Walter: Der Weinfelder Farbbrunnen 56. 
Siegrist Hans: 50 Jahre Aluminium Sigg 85, 

100 Jahre Sekundarschule Müllheim 146. 
Simmen Martin: Paul Häberlin 127. 
Simon A.: Märstetter Bürger 114, Zivilstand!. 

Statistik Märstetten 115. 
Strauß Hermann: Beiträge zur Ortsgeschichte 

Kreuzlingen X I 24, Felsenburg 26, Schloß 
Seeburg 27, Wirtschaft zum Hörnli 28. 

Thürer Georg: Alfred Huggenberger 130. 
Streng Franz von: Katholische Kirchgemeinde 

Wängi 54. 
P. Viktor: Jahrtausendfeier Pfarrei Eschenz 14. 
Vögeli Alfred: Nußbaumen, Gang durch die Ge

schichte 41, Beiträge zur Kirchenbaugeschichte 
42. 

Waldvogel Heinrich: Dießenhofen 11, Alte Häu
ser am Stad 12. 

Wald er Anna: 25 Jahre bäuerliche Haushaltlehre 
100. 

Wanner Gustav Adolf: Ch. Merian und Thurgau 
133. 

Weller Karl: Württemberg, Geschichte 64. 
Welti Albert J.: Henri König 132. 
Wettstein Fanny: Klingenzell 22. 
Wiedermann Fritz: Mammertshofen 40. 
Zemp J. J.: Katholische Kirchgemeinde Wängi 

54. 
Zimmermann Josef: Audienz beim Wiener Hof 

47, Zwei bedeutende Männer aus Wahlwies, 
Gegauf 124. 

Die Verfasser von geschichtlichen Arbeiten werden freundlich gebeten, dem Bearbeiter des Verzeichnisses 
der Geschichtsliteratur ein Exemplar zur Einsicht zuzusenden, damit er davon in richtiger Form Notiz 
nehmen kann. 

Zur Beachtung 

Da dieses Heft vor der Jahresversammlung, der Hundertjahrfeier des Vereins (rr. Okto
ber 1959) gedruckt wurde, wird der Bericht über die Tagung und der Kassenbericht erst in 
Heft 97 erscheinen. 



Verzeichnis der Mitglieder 

Herbst 1959 

J)as Datu1n gibt die Zeit des Eintritts an 

Vorstand 

Präsident: Dr. Leisi Ernst, Frauenfeld. Septe1nber 1907 
Quästor: I)r. Bucher Ernst, Ziegelweg, Frauenfeld. 24. Mai 1946. 
Aktuar: Dr. Jslcr Egon, Kantonsbibliothekar, Frauenfeld. Juli 1933 
Dr. Meyer Bruno, Staatsarchivar, Frauenfeld. Juni 1937 
Sager Josef, Lehrer, Mi.inchwilen. 30. Mai 1943 
Vögeli Alfred, Pfarrer, Hcrtenstraße, Frauenfeld, Oktober 1934 

Mitglieder 

Ackennann Jean, Käser, Zihlschlacht. r. Juni 1945 
Aebli Heinrich, alt Sekundarlehrer, An1riswil. Januar 1925 
Dr. Aepli Alex, Tierarzt, Amriswil. r. Juni 1945 
Affeltranger Heinrich, Rathausapotheke, Frauenfeld. März 1945 
Akeret Karl, Architekt, Weinfelden. Oktober 1924 
Althaus Alfred, Gemeindea1nmann, Bischofszell. r. Juni 1945 
Frau Ständerat Altwegg Alice, Frauenfeld. 2r. Nove1nber 1952 
Dr. Altwegg Edwin, Redaktor, Frauenfeld. September 1931 
Altwegg Paul, Forstmeister, Frauenfeld. 17. Juli 1952 
Ammann Heinrich, Lehrer, Ringstraße 16, Frauenfeld. 16. Mai 1956 
Ammann-Koester Max, Sirnach. 23. August 1956 
Angele Anton, Lehrer, Arbon, Schloß 4. 3. J uni 1946 
Dr. med. Attenhofer Viktor, Steckborn. r. Juni 1945 
Ausderau Heinrich, Lehrer, Bi.irglen. Oktober 1936 
Bach Willy, Schloß Kefikon. 24. Januar 1951 
Bachmann Jakob, Sekundarlehrer, Bischofszell. Septe1nber 1924 
v. Ballmoos Walter, Regierungsrat, Zi.ircherstraße 50, Frauenfeld. 27. August 1959 
Dr. Bandle Max, Professor, Albisstraße 35, Thalwil ZH. 12. März 1947 
Dr. Bandle Oskar, Germanist, Talackerstraße, Frauenfeld. 18. Mai 1954 
Bauer Paul, Pfarrer, Welfensberg, 14.August 1940 
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Bauer Walter, Sekundarlehrer, Frauenfeld. 20. Mai [944 
ßau1nann-Schönholzcr Ernil, zun1 Secschlößli, Brunnen. Septen1bcr 191 I 
ßaun1berger W crner, Fliegaufltraße 24, I(reuzlingcn. 21. Februar 1953 
ßau1ngartner-Grob Josef, Fischingen. 3. Juni 1943 
ßaumgartner Josef, Tüllweber, St. Margarethen TC;. 31. l)czcn1ber 1956 
Baur Hans, Lehrer, Wilcrstraße 30, Sirnach. 10. April 1952 
Sr. Berger Maria, Säuglingsfürsorgerin, Sirnach. 30. April 1955 
Beusch Erwin, Sekundarlehrer, Nordstraßc 30, A1nriswil. März 1945 
I)r. Beuttner P., Gewerbesekretär, Wcinfclden. August 1930 
Biedcnnann Hans, Apotheker, Frauenfeld. I. Mai 1944 
I)r. Binswangcr Ludwig, Arzt, Kreuzlingen. Oktober 191 l 
I)r. Binswangcr Otto, Bruncgg, Krcuzlingcn. Oktober 1924 
Bißegger Josef, Zahntechniker, Attcnhoferstraßc 39, Zürich 32. Oktober 193 5 
Bodmer A., Ingenieur, Sonnenberg, Eichweg 7, Winterthur-Seen. Septcn1ber 1938 
Frl. Bögli Alice, Sekundarlchrerin, Frauenfeld. Mai 1935 
Böhi Alfred, Redaktor, Wielstcinstraße, Frauenfeld. l)ezc111ber 1923 
Frau Böhi-Brunner Lina, zur Mühle, Bürglen. Dezen1bcr 1937 
Bolt Ferdinand, Redaktor, Errnatingcn. Oktober 1937 
Frl. Bommer Frieda, Gerlikonerstraßc 8, Frauenfeld. 8. Mai 1949 
Bon1n1er Johann, Pfarrer, Müllheitn. Januar 1931 
Bommer Paul, Sekundarlehrer, Ennatingen. Oktober 1937 
Brauchli Hans, Lehrer, Mettschlatt. 9. April 1951 
Brauchli Walter, Lehrer, Gottlieben. 18. August 1947 
Frl. Breitler Anna, Zürcherstraße 249, Frauenfeld. 8. Septen1ber 1957 
Dr. Brugg1nann E., Sekundarlehrer, Akazienweg 3, Frauenfeld. Scpte1nber 1924 
Brül11nann E., Schulpräsident, Kradolf. I. Juni 1945 
Dr. med. Brunner Conrad, Rö111erstraße 21, Winterthur. 3 r. Juli 1946 
Brunner Ernst, Möbelhandlung, l)ießenhofcn. 21. März 1945 
Dr. Brunner Erwin, Apotheker, l)ießenhofen. Juli 1936 
Dr. Brunner Hans, Staatsanwalt, Frauenfeld. 29. Juni 1949 
Brunnschweiler Ernst, Kaufhaus, Hauptwil. Septen1ber 1923 
Brunschwiler Alois, Malergeschäft, Rickenbach bei Wil. 7. Juni 193 5 
Dr. Bühler I., Gemeindeammann, Bichelsee. Januar 1938 
Büchi Walter, Gerichtshaus, Münchwilen. 3. November 1957 
Burger W., Architekt, Hochhaus, Grundstraße 23, Frauenfeld. 4. Juli 1956 
Bürgergemeinde Weinfelden, durch Herrn Suter, Lehrer, Weinfelden. 6. Deze111ber 1956 
Bürke Adolf, Kaplan, Frauenfeld. 20. März 1945 
Frl. Dr. Burkhart Margrit, Grünmattweg 4, Frauenfeld. 4. März 1959 
Danuser Paul, Musikdirektor, Frauenfeld. 19. März 1945 
DebrunnerWerner, Berufsgenealoge, Rietstraße 25, Erlenbach ZH. rr. Noven1ber 1952 
Dr. Dickenmann E., Universitätsprofessor, Depotstraße 2, Berr1. Januar 193 8 
Dickenmann Ernst, Erlen. 22. September 1956 
Dickenmann Paul, alt Bauernsekretär, Rohren bei Toos TG. 19. I)eze111bcr 1953 
Dießlin-Moser P., an der Schloßbrücke, Frauenfeld. 23. September 1957 
Diethelm-Scherb Jean, Lehrer, Bischofszell. I. Januar 1955 
Dr. Dolder E., Universitätsprofessor, Wallisellen. 14. Juli 1949 



Frau Dutli-Rutishauser Maria, Steckborn. 21. August 1938 
Eberli Otto, Land,virtschaftslchrcr, Arenenberg. Oktober 1937 
Eckcndörfcr Bernhard, Schulinspektor, Buchenweg 15, Frauenfeld. Oktober 1938 
Dr. Eder C:arl, Nationalrat, Weinfelden. Nove111bcr 1930 
P. Egglcr Leonhard, Statthalter, Schloß Freudenfels, Eschenz. 13.Juli 1953 
Eglauf Ed\vin, Möbelhandlung, Erlen. 18. Januar 1952 
Egloff 0., Zivilstandsbeanlter, Tägerwilen. Oktober 1937 
Engcler Er\vin, Lehrer, Dießenhofen. Juni 1928 
l)r. iur. Engcler Heinz, Fürsprech, Schiitzenstraße 8, IZreuzlingen. I. Juni 1945 
Engeli Adolf, Lehrer, Ottoberg. 3 I. Oktober 1957 
Ernst Robert, Fabrikant, Kradolf. I. Juni 1945 
Etter Alfred, Lehrer, Weinfelden. 6. Juni 1953 
Fahrni Enlil, Lehrer, Gerlikon. 17. April 1948 
Frankhauser Alfred, Pfarrer, Gachnang. 30. Septen1ber 1959 
Fehr Ed1nund, Oberst, Kartause Ittingen. August 1938 
Fey Max, Sekundarlehrer, Dießenhofen. 22. April 1948 
Fey Walter, Lehrer, Zuben. Dezember 1923 
Dr. Fisch Hern1ann, Staatsschreiber, Frauenfeld. 18. September 1957 
Fischer J., Sekundarlehrer, Tägerwilen. r. Juni 1945 
Forster Julius, Verwalter, Ermatingen. 15. Februar 1945 
Forster Martin, Lehrer, Basadingen. 3. Juli 1952 
Forster Walter, Professor, Frauenfeld. I. Juni 1946 
Fraefel Sebastian, Verwalter, Bischofszell. 20. Mai 1946 
Dr. n1ed. dent. Frey-Schwyn E., Münchwilen. I. Juni 1945 
Freycnn1uth Hans, Bau1neister, Frauenfeld. 29. April 1945 
Dr. Frick Gerhard, Mainaustraße 56, Zürich 8. 22. August 1953 
Furrer Arnold, Sekundarlehrer, Steckborn. 3. Juni 1943 
Frl. Gamper En1n1i, Briihlstraße, Wängi. 23. August 1956 
Gan1per Fritz, Lehrer, Steckborn. 29. Scpte111ber 1953 
Frau Ga111pcr Lis, Bischofszell. 1 r. Juni 1950 
Gecl Oskar, alt Bahnhofvorstand, Sargans. 14. August 1940 
Gegauf Fritz, Fabrikant, Steckborn. Oktober 1938. 
Gemeinderat Salenstein. April 1937 
Gen1einderat Tägerwilen. April 1937 
Gerber Albert, Sekundarlehrer, Neukirch-Egnach. 22. Oktober 1956 
Gimmel-Löw Max, Fabrikant, Arbon. Juli 1941 
Gonzenbach W., Professor, Frauenfeld. Januar 1926 
Goßweiler Hans, Pfarrer, Hiittlingen. 10. Februar 1953 
Götz Ruedi, Lehrer, Egg bei Sirnach. 8. Mai 1957 
Graf Karl, Pfarrer, Pfyn. Oktober 193 8 
Gremminger Hern1ann, iin Weyerhüsli, Amriswil. Septe1nber 1924 
Greuter Edwin, Bahnhofplatz, Sulgen. 25. September 1950 
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Dr. Greyerz Theodor, alt Professor, Lehrerasyl Melchenbühl, Muri/Bern. 17. August 1908 
Dr. Gruber Piero, 19, Salita Scudillo, Neapel. r. August 1945 
Gsell Arthur, Pfarrer, Ziirich-Schwamendingen. r. Juni 1945 
Haag Johann, Domherr und bischöflicher Ko1nmissar, Frauenfeld. Oktober 1938 
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P. Haag Paul, Direktor der Anstalt Iddazell, Fischingcn. I. Juni 1945 
Dr. Häberlin Heinz, Bankdirektor, Weinfclden. Januar 1936 
Halfter Hern1ann, Apotheker, Weinfelden. April 1918 
Dr. Halfter Max, Fürsprech, Frauenfeld. 4. Septcn1ber 1957 
Hagen Clemens, Adjunkt an1 Kantonsforsta1nt, Frauenfeld. 3. Juni 1956 
Dr. Hagenbüchle Anton, Fürsprech, Frauenfeld. 3. März 1947 
Hälg Otto, Lehrer, Romanshorn. 4. Juni 1952 
Dr. Halter Karl, alt Gemeindea1nn1ann, Frauenfeld. Juni 1919 
Hanhart Jakob, Gerichtspräsident, Steckborn. I. Juni 1945 
Hänzi Ernst, Sekundarlehrer, A111riswil. r. August 1959 
Hartn1ann H., Apotheker, Steckborn. r. Juni 1945 
Hartmeier Arnold, Lehrer, Pestalozzistraße 21, Arbon. 13. September 1956 
Hasler E., Gen1eindeammann, Tobel. r. Juni 1945 
Heimatvereinigung des Bezirks I)ießenhofen, Präsident E. Engeler, Lehrer, Dießenhofen. 

7. Oktober 1957 
Heimatvereinigung an1 Untersee durch Herrn H. Bazzell-Kreis. Steckborn 19. Februar 1958 
Heinzelmann Paul, Chefbuchhalter, Alleestraße 6, Ro111anshorn. 17. Mai 1950 
Henzi E., Pfarrer, Frauenfeld. 14. Januar 1949 
Dr. Herdi E., alt Rektor, Frauenfeld. 19. Juni 1918 
Herzog Edwin, Lehrer, Wängi TG. Juni 1943 
Heß Arnold, Papeterie, Frauenfeld. 23. März 1945 
Heß-Weiß Hermann, Fabrikant, Amriswil. Oktober 1938 
Heß Walter, Lehrer, Kaltenbach. r. Juni 1945 
Hofmann Carl E., Papeterie. Weinfelden 1927 
Hohermuth-Fuchs Jakob, Kaufinann, Bündt 1330, Teufen AR. März 1955 
Hotz Jean, Pfarrer, Frauenfeld. Oktober 1937 
Dr. Huber Hans, Sekundarlehrer, Arbon. Septe1nber 1934 
Huber-Wagner Hans, Oberst, Schulstraße 4, Frauenfeld. 13. Juni 1952 
Huber Jean, Lehrer, St. Gallerstraße, Frauenfeld. 22. Juni 1945 
Huber Max, Vorsteher, Dippishausen. 15. Februar 1945 
Huber Max, Vorsteher, Schönenberg a. d.Thur. 28. August 1953 
Huber & Co. Aktiengesellschaft, Buchdruckerei, Frauenfeld. Septe111ber 1924 
Hubmann Hans, Lehrer, Greblerweg 39, Zürich 47. 30. März 1947 
Hubmann Willi, Kaufmann, Münchwilen. r. Juni 1945 
Hug August, Buchdrucker, Arbon. Oktober 1938 
Hugentobler Jakob, alt Verwalter, Arenenberg. August 1917 
Frl. Hui Margrit, Berlingcn. 29. September 1959 
Dr. Hungerbühler Hugo, Dorfstraße 54, Rüti ZH. r. Januar 1955 
Hungerbühler Ray1nund, Lehrer, Weinfelden. 23. November 1945 
Huser Franz, Lehrer, Müllheün. 16. August 1950 
Huwyler Walter, alt Stadta111mann, Schützenstraße 9, IZreuzlingen. r. Juni 1945 
Hux Angelus, Sekundarlehrer, Bergstraße, Bischofszell. 27. Januar 1959 
Jäger-Bär Heinrich, Ge111eindeammann, Nußbaumen TG. r. Juni 1945 
Jermann Max, Bildhauer, Weinfelden. 15. Oktober 1951 
Jörg Paul, Käser, Pfyn. r. Juni 1945 
Isenegger Josef, Pfarrer, Wängi. 14. September 1946 



Dr. IslerWalter, Spitalarzt, Frauenfeld. Septe1nber 1957 
Jung Heinrich, Kantonsschullehrcr, Frauenfeld. 5. Mai 1947 
Jung-Müller Jakob, zun1 Stationshof, Fclbcn. 4. Juni 1946 
Kaiser-Wid111cr Karl, Sekundarlehrer, W cinbergstraße 18, Kreuzlingen. I. Juni 1945 
Kappeler H., Lehrer, Bichelsec. 17. August 1946 
Kapuzinerkloster Wil SG. 14. Februar 195 I 
Kauth Fritz, Lehrer, St. Margarethen TG. 13. Mai 1953 
Keller Fritz, Ern1atingcn. Januar 1937 
Keller Heinrich, alt Sekundarlehrer, Arbon. Oktober 1919 
Keller Hennann, Major, Mettcndorf. Oktober 1924 
Keller-Tarnuzzcr Karl, Schulinspektor, Frauenfeld. Juli 1920 
Dr. Keller Konrad, Zahnarzt, Ro111anshorn. I. Juni 1945 
Dr. Keller Robert, Fürsprech, Frauenfeld. Juli 1918 
Dr. Kern L.M., Bibliothekar, Wernerstraße 20, Bern. Januar 1931 
Dr. ehern. Kjelsberg F., Münchwilen. 1. Juni 1945 
Kinkclin C., Fürsprech, Romanshorn. September 1924 
Dr. Knittel Alfred, Pf.1rrer, Zürich-Fluntern. Mai 1928 
Knoepfli Albert, Kantonsarchäologe, Frauenfeld. 30. Mai 1943 
Knöpfli-Biefer Ernst, Kantonalbank, Bischofszell. 17. September 1952 
Knus Emil, Schulpräsident, Fliegaufstraße 20, Kreuzlingen. 10. Mai 1949 
Koch Al bin, Lehrer, Fischingen. 13. Juli 1945 
Kolb Eduard, Pfarrer, Holbeinstraße 27, Zürich 8. 24. September 1953 
Dr. iur. Kalb Hans, Oberrichter, Frauenfeld. 17. Mai 1958 
Kolb Jean, alt Postverwalter, Frauenfeld. 9. April 1947 
König Karl, Lehrer, Kradolf. 1. Juni 1945 
Kraus Wilheln1, Bankbeamter i. R., Frauenfeld. Noven1ber 1938 
Dr. med. Krayenbühl P., Zihlschlacht. 1. Juni 1945 
Krebs Fritz, Forstmeister, Frauenfeld. 19. Mai 1949 
Kreis Ernst, alt Pfarrer, Aa wangen. Juli 19 3 1 
Kressebuch Th., Lehrer, Rosenweg 1, Kreuzlingen. 1. Juni 1945 
Kressibucher Edwin, Kantonsrat, Weinfelden. 8. August 1948 
Dr. Kreyenbühl Walter, Apotheker, Arbon. 1. Juni 1945 
Frau Kriesi Tilde, Bischofszell. 27. Januar 1959 
Kugler Siegfried, Lehrer, Arbon. 15. August 1952 
Kundert-Bunjes Eugen, Kaufmann, Bischofszell. I. Juni 1945 
Dr. med. vet. Küng E111il, Etzwilen. 1. Juni 1945 
Künzle Hans, Sekundarlehrer, Stählistraße 18, Kreuzlingen. 15. März 1944 
Kuranstalt Mammern. 26. Januar 1951 
Kuster Christian, Kaufmann, Bischofszell-N. 20.Januar 1959 
Laager-Rothenberger V., Oberst, Bischofszell. 1. Juni 1945 
Dr. Labhart Fritz, Tierarzt, Neukirch-Egnach. 1. Juni 1945 
Labhart-Dütsch Oskar, Hüslibachstraße 92, Zürich 41. Oktober 1944 
Laib Jakob, Fabrikant, Amriswil. September 1924 
Dr. Lambert Andre, Oberkirchstraße 42, Frauenfeld. 8. Juni 1950 
Larese Dino, Lehrer, Amriswil. Mai 1937 
Lauchenauer Ernst, Landwirt, Aspenreute, Neukirch an der Thur. 1. Juni 1945 
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Dr. Leiner Ulrich, Malhaus, Konstanz. 6. Januar l 9 5 5 

Leip Hans, Schriftsteller, Hub, Fruthwilen. I. Juli 1956 
Leutenegger Otto, Sekundarlehrer, Kreuzlingen. Dezen1ber 1921 
Dr. Leutcnegger Willy, Den Haag, 21.Oktober 1949, an Frau Regierungsrat Lcutencgger, 

Ringstraßc, Frauenfeld 
Lötseher E1nil, Journalist, Metzgergasse 3, Arbon. 22. August 1951 
Dr. Lutz Hans, Zahnarzt, Frauenfeld. Oktober 1938 
Frau Marti, Elisabeth, Redaktorin, Heirnstraße 3, Frauenfeld. l I. April 1959 
Martini-Kern Josef, Kupferschniid, Steckborn. 27. August 1957 
Mauch J., Lehrer, Oberaach. J)czen1bcr 1933 
Maurer Arnold, Prokurist, Walzmühlcstraßc l 5 a, Frauenfeld. l I. Oktober 1945 
Maurer Willy, Direktor, Wängi. 1. Oktober 1959 
Dr. Mettler Alphons, Bezirksrichter, Krcuzlingcn. Deze1nber 1923 
Dr. Meuli, Oberfeldarzt, Wabern bei Bern. Septc1nber 1924 
Meyer Otto, Zahnarzt, Arbon. 4. Juni 1942 
Meyerhans Emil, Mühle, Weinfelden. März 1945 
Michel Walter, Pfarrer, Märstetten. Januar 1937 
Möhl E., Sekundarlehrer, Arbon. Septen1ber 1924 
Moll Richard, Lehrer, Bernrainstraße 37, Kreuzlingen. 3.Juli 1952 
Montag-Huber Adolf, Fabrikant, Islikon. Mai 1937 
Frau Dr. Moser Hedwig, Romanshorn. 7. Juni 1948 
Mosimann Otto, Lehrer, Frauenfeld. 16. Mai 1956 
Motz Adolf, Sonnmattweg 5 a, Frauenfeld. 7. Juli 1953 
Müggler Hans, Lehrer, Münchwilcn. 10. April 1952 
Mühlemann Ernst, Sekundarlehrer, Wcinfelden. 15. Juni 1955 
Müller Albert, Affeltrangen. Juli 1942 
Dr. iur. Müller Alfred, alt Bankratspräsident, Amriswil. 1. Juni 1945 
Müller Ernst, Gen1eindeammann, Zihlschlacht. 1. Juni 1945 
Müller Fridolin, Pfarrer, Weinfelden. 29. April 1941 
Müller Hans, Sekundarlehrer, Romanshorn, Alleehof D III. August 1945 
Dr. iur. Müller Jakob, Regierungsrat, Frauenfeld. Oktober 1926 
Müller Jakob, alt Bankdirektor, Wcinfelden. 31.Juli 1951 
Müller Jakob, Armenpfleger, Sulgen. 8. September 1957 
Müller Karl, Gemeindeammann, A1nriswil. I. Juni 1945 
Müller Kurt, Posthalter, Lengwil bei Kreuzlingen. 1. Juni 1945 
Müller Otto, Pfarrer, Müllheim. Oktober 1919 
Müller-Sauter 0., Ermatingen. September 1937 
Müller Walter, Adolf-Lüchinger-Straße 133, Zürich 45. 22. Juni 1959 
Nadler Karl, Polizeiwachtmeister, Bischofszell. 17. Mai 1945 
Frl. Naegeli Helene, Ern1atingen. 14. Februar 1947 
Frau Dr. med. Naegeli-Gsell Margrit, Seen-Winterthur. 1. März 1954 
Dr. Nägeli Ernst, Redaktor, Junkholz, Frauenfeld. Februar 1937 
Neff-Leutenegger Johann, Heiterschen bei Wittenwil. 5. Februar 1951 
Nußberger Max, Hadlaubstraße 20, Zürich 44. 6. Mai 1956 
Oberhänsli E., Lehrer, Kreuzlingen. Dezember 1923 
Ortsko1nmission Amriswil. April 1937 



Ortskon11nission Ennatingen. April 1937 
Plüß Hans, Kaufmann, Frauenfeld. Januar 1936 
Raas Andreas, Sekundarlehrer, Wängi. 3 r. Dezernber 1958 
Raduner Alfred, Oberst, Horn TG. r. Juni 1945 
I)r. Reiber E., Regierungsrat, Frauenfeld. Januar 193 l 
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Reichle Willy, Direktor, Kappelisacker, Asylstraße 6, Papiennühle-Ittigen BE. r. Juni 1945 
Reutlinger Hans, alt Regierungsrat, Frauenfeld. 4. April l 944 
Rieser Adolf, alt Verwalter, obere 13ahnhofstraße, Dießenhofen. r. Juni 1945 
Professor Dr. Ritter Adolf, Spitalarzt, Münsterlingen. 20. März 1945 
Dr. iur. Ritter Robert, Sirnach. r. Juni 1945 
Roveda Alois, Pfarrer, Sirnach. l I. Juni 1945 
Ruckstuhl Jakob, Berninastraße 10, Zürich 57. 3 r. Juli 1946 
Dr. Rüedi Willi, Hauptstraße 102, Kreuzlingen. 12. Februar 1947 
Frau Rücgcr M., Apotheke, Bischofszell. 3. Februar 1958 
Rücgg W., Dekan, Frauenfeld. Januar 1954 
R.ücggcr Rob., Lehrer, Zihlschlacht. Dezember 1923 
Rüetschi-W crdenberg Hans, Bellevue, Arbon. r. Juni 1945 
Dr. rned. Saameli Konrad, Kesselhaldenstraße 59, St. Gallen. 12. Mai 1947 
Salln1ann Alfred, Architekt, Kreuzlingen. 29. Juni 1957 
Sallrnann-Beerli Paul, Altnau. Oktober 1924 
Salzrnann Adolf, Buchdrucker, Bischofszell. r. Juni 1945 
Sand Viktor, Prokurist, Frauenfeld. Oktober 1938 
St. Gallisches Staatsarchiv, Regierungsgebäude, St. Gallen. 10. Juli 1951 
Sauter J., Notar, Balterswil TG. r. Juni 1945 
Schaad-Urcch H., Akaziengut, Weinfelden. September 1936 
Dr. rned. Schäffeler Hans, Krcuzlingen. r. Juni 1945 
Dr. iur. Schatzmann A., Jugendanwalt, Frauenfeld. 2r. April 1952 
Dr. med. dent. Schatzmann Max, Hofackerstraße, Weinfelden. 29.Juni 1957 
Schaub Hans, Goldschrnied, Schaffhauserstraße 10, Zürich 6. 14. Oktober 1943 
Dr. Scheiwiler Albert, Bergliweg, Frauenfeld. 30. September 1919 
Sehellenberg A., Architekt, Kreuzlingen. Dezember 1923. 
Scheller Walter, Konditor, Frauenfeld. 3 r. März 1945 
Scheuch J., Kaufinann, Sirnach. September 1924 
Scheuch Leonhard, Direktor, Sirnach. r. Juni 1945 
Dr. Schilt Manfred, Apotheker, Frauenfeld. Juni 1935 
Dr. Schiltknecht 0., Oberarzt, Weinbergstraße 8, Kreuzlingcn. 30. April 1945 
Dr. Schindler Robert, Buchhändler, Frauenfeld. 1937 
Schlatter W., Pfarrer, Frauenfeld. Oktober 1938 
Sehlee Alfons, Sekundarlehrer, Münchwilen. 19. März 1952 
Dr. Schrnid A.H., Seminarlehrer, Wasenstraße 23, Kreuzlingen. r.Juni 1945 
Dr. med. Schrnid-Bürgi J. G., Frauenfeld. Mai 1957 
Schn1id Paul, Gemeindearnmann, Fischingen. r. Juni 1945 
Schneider Anton, Bankverwalter, Arbon. r. Juni 1945 
Schneidcr-Rutishauer J., Güttingen. Januar 1931 
Schneider-Zollinger E., Schloß, Bischofszell. r. Juni 1945 
Schneiter Eugen, Journalist, Elisabethenstraße 26, Zürich 4. r. Juni 1946 



Dr. Schach Franz, Scnünarlchrcr, Küsnacht ZH. Septc1nbcr 1923 
Dr. Schohaus Willi, Sc1ninardircktor, Krcuzlingen. 21. März 1945 
Schoop Albert, Friedensrichter, A1nriswil. 29. Juni 1957 
Dr. Schoop Albert W., Hofwiescnstraßc 10, Frauenfeld. 27. Noven1ber 1943 
Schram111 Manfred, Uttwil. r. Septen1ber 1941 
Schreiber Albert, Sekundarlehrer, Wängi. 14. August 1940 
Schubert Niklaus, Uttwil. r. Juni 1945 
Schudel W., Pfarrer, Stcckborn. Septen1ber 1938 
Schümperli Rudolf, Regierungsrat, Ron1anshorn. 17. August 1954 
Schü1nperlin Hans, Landwirt, Neu1nühle, A1nriswil. I. Juni 1945 
Schwager Johann, Lehrer, Wallenwil. Juli 1928 
Dr. Schwarz Hans, Professor, Götzstraße 5, Winterthur. November 1913 
Schweizer Hans Rudolf, Sekundarlehrer, Altnau. 12. Juni 1958 
Dr. Seeger Hans, Fürsprech, Weinfelden. 28. März 1952 
Seeger Walter, zur «Krone», Weinfelden. April 1937 
Seger Max, Lehrer, Sirnach. 10. Mai 1959 
Seiterle Jean-Pierre, Sekundarlehrer, Kreuzlingen. 14. Septcn1ber 1954 
Siegmann A. K., Erdölprodukte, untere Bahnhofstraße 6, Wil SG. 18. Januar 1949 
Siegmann Jakob, Hofwiesenstraße 45, Zürich 57. 14. Scptc1nbcr 1943 
Siegmann Walter, Sachwalter, Beethovenstraße 24, Zürich 2. 14. Oktober 1943 
Staatsarchiv des Kantons Zürich, Predigerplatz 33, Zürich I. 10. April 1951 
Stacher Ernst, Pfarrer, Affeltrangen. 30. April 1955 
Stadtarchiv Konstanz. Januar 1926 
Stadtbibliothek Bischofszell. Oktober 1929 
Städtische Bibliothek im Kloster Stein am Rhein. 1913 
Dr. Stähelin Wilh., Regierungsrat, Frauenfeld. Septe1nber 1924 
Stähli Jean B. V., Nelkenstraße 4, Postfach Zürich I. 13. April 1956 
Stehrenberger E., Affeltrangen. I. Juni 1945 
Steiger Hermann, alt Lehrer, Ermatingen. 4. März 1952 
Stern H., Feldstraße 13, Schaffhausen. 23.Juni 1945 
Dr. h. c. Stickelberger En1anuel, Schloß Uttwil. 8. Mai 1948 
Stocker Ernst, Kondukteur, Uttwil. August 1940 
Frau Straub-Kappeler Cecile, A1nriswil. Oktober 1938 
Straub Eduard, Schlossenneister, Sulgen. 4. Jwü 1946 
Strauß Hermann, Hauptstraße 82, Kreuzlingen. Juli 1941 
Stucki Ernst, Baun1eister, Bischofszell. r. Juni 1945 
Suter Eugen, Lehrer, Unterschlatt. 9. Mai 1951 
Frau Tanner-Brändli E1nmy, Weinackerstraße, Frauenfeld. II. Mai 1955 
Thalmann En1il, Lehrer, Amriswil. 30. Mai 1943 
Thomann Hans, Oberstkorpskommandant, Münchwilen. 6. April 1945 
Dr. iur. Thür J., Bischofszell. 24. Mai 1946 
Thurgauer Volkszeitung, Frauenfeld. 21. März 1945 
Trachsel Rudolf, Sekretär, Frauenfeld, Speicherstraße. 5. Juni 1952 
Tschudy Arnold, Goldschmied, Bischofszell. September 1924 
Tuchschmid Karl, Zivilstandsbeamter, Sirnach. April 1930 
Tuchschmid Walter, Nationalrat, Frauenfeld. 1. Juni 1945 



I)r. Uhner A., Arzt, Stcigstraße 7, Kreuzlingen. September 1924 
Frau l)r. Urner Hildegard, Pfarrhaus, Burg bei Stein am Rhein. Juni 1936 
l)r. Vetter Hans, Verlagsleiter, Frauenfeld. Oktober 1926 
Voigt Robert, Apotheker, Ro1nanshorn. Juni 1942 
l)r. 111ed. Vontobcl W., Wängi. 1. Januar 1952 
Waldvogel Heinrich, Obere Mühle, Stein arn Rhein. 15. Septernber 1943 
l)r. Wartenweiler Alfred, Stcckborn. 1.Juni 1945 
])r. Wartenweikr Fritz, Frauenfeld. August 1930 
Weber Arniin, Lehrer, Breitestraße 70, Sirnach. 13. Mai 1953 
Wegrnann 0., Lehrer, Steckborn. Septe111ber 1924 
Weibel Hans, Oberstleutnant, Eschlikon. 1. Juni 1945 
l)r. Wcin111ann Ernst, Seniinarlchrcr, Kreuzlingen. Oktober 1919 
l)r. Well111ann Richard, Zahnarzt, Frauenfeld. 23. März 1945 
l)r. n1ed. Wclti Rudolf, An1riswil. 1. Juni 1945 
Dr. Widler Max, Frauenfeld. Februar 1942 
l)r. 111ed. vet. Widn1cr Ernst, Roggwil. 1. Juni 1945 
Widn1er-Ritzi Jakob, Kaufn1ann, Wängi. 5. Januar 1956 
Widmer Lebrecht, Oberstlt., Frauenfeld. 15. Septe111ber 1943 
Wieden1ann Alfred, Fabrikant, An1riswil. 1. Juni 1945 
Wiesendanger Karl, Professor i.R., Frauenfeld. Septe111ber 1923 
l)r. Wiesli, Gerichtspräsident, Sirnach. August 1942 
Wiesn1ann Ernst, Sekundarlehrer, Wängi. Juli 1931 
Dr. Wiki Kasimir, Zahnarzt, Frauenfeld. September 1934 
Winkler Hannes, Pfarrer, Bedingen. 18. April 1955 
l)r. Wohlfender E., alt Departe111entssekretär, Frauenfeld. Oktober 1926 
Wohnlich Hans, Statthalter, Bischofszell. 1. Juni 1945 
l)r. iur. Wüthrich Ch., Gerichtspräsident, Bischofszell. 20. Mai 1946 
Wüthrich Hermann, Lehrer, Herten bei Frauenfeld. 18. Februar 1952 
Wi.ithrich Karl, Wängi TG. 9. Mai 1956 
Dr. Wyß Fr., Eschlikon. 14. August 1940 
Frl. Wyß Irma, Arbeitslehrerin, Mi.inchwilen. 24. Mai 1958 
Zieglcr K., Architekt, Erlenstraße 9, Frauenfeld. August 1936 
l)r. Zin1n1ermann Walter, Professor, Rychenbergstraße 180, Winterthur. September 1919 
Zingg Arnold, Bühlstraße 38, Schaffhausen. Oktober 1938 
Zingg Otto, Baumeister, Zihlschlacht. 27. März 1945 
Dr. med. Zolliker, Chefarzt der Heil- und Pflegeanstalt Münsterlingen. 1. Juni 1945 
Dr. 111ed. Zwicky Paul, Unterengstringen ZH. 23.Juni 1945 
Zwingli Hans, Pfarrer, Gaisbergstraße 30, Kreuzlingen. 8. Mai 1948 

(Zahl der Mitglieder: 384) 
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